
Dipl.-Ing. Hans Kordina Ziviltechnikergesellschaft für  
Raumplanung und Raumordnung GmbH 
Schottenfeldgasse 28/6 
A - 1070 Wien 

 

 

Brenner Basis Tunnel (BBT) 
Abschnitt Innsbruck - Staatsgrenze inkl. Einbindung in 
die Bestandsstrecke Kufstein-Brenner in Innsbruck und 

in die Eisenbahnumfahrung Innsbruck sowie  
Nachrüstung eines Abschnittes des Inntaltunnels  

mit einem Rettungsstollen 

EISENBAHNRECHTLICHES  
BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN  

Gutachten gemäß § 31a EisbG 
i n k l .  a l l g e m e i n  v e r s t ä n d l i c h e r  Z u s a m m e n f a s s u n g  

  

Auftraggeber: Verfasser des Gutachtens: 

 
Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 
BBT SE 
Grabenweg 3 
6020  Innsbruck 
 

Abwicklung des Auftrages: 

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT 
SE  
Grabenweg 3 
6020  Innsbruck 
 

 

Dipl.-Ing. Hans Kordina Ziviltechnikergesellschaft für  
Raumplanung und Raumordnung GmbH 
Schottenfeldgasse 28/6 
A - 1070 Wien 

 
 

und in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen  
für die einzelnen Fachgebiete. 

 

  Ausfertigung: A Wien, März 2008 

 













BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 7 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1 UMFANG UND GRUNDLAGEN DER BEGUTACHTUNG 17 
1.1 Verfahren 17 
1.1.1 Projektsgegenstand 17 
1.2 Aufgabe der § 31a-Begutachtung 18 
1.3 Projektrelevante Fachgebiete 18 
1.4 Abgrenzung der Fachgebiete 19 
1.5 Grundlagen der Begutachtung 32 
1.5.1 Einreichunterlagen 2008 32 
1.5.2 Rechtliche Grundlagen, Normen, Richtlinien 32 
1.5.3 Sonstige Grundlagen 63 
1.5.3.1 Unterlagen aus dem UVP-Verfahren 63 
1.5.3.2 Weitere Grundlagen 63 
1.6 Beurteilungsgrundsätze, Stand der Technik 70 
1.7 Begriffsbestimmungen, Definitionen 70 
1.8 Allgemeine Hinweise 76 
1.9 Beschreibung der Methodik 77 
1.9.1 Straßenverkehrstechnik 77 
1.9.2 Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 78 
1.9.3 Elektrotechnik 79 
1.9.4 Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalgebung 79 
1.9.5 Aerodynamik, Lüftungstechnik 80 
1.9.6 Betrieb und Erhaltung 80 
1.9.7 Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 81 
1.9.8 Forstwirtschaft 83 
1.9.9 Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 

Bodenmechanik, Deponietechnik 83 
1.9.10 Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 

Fragestellungen 84 
1.9.11 Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 84 
1.9.12 Landwirtschaft / Boden 85 
1.9.13 Lärmschutz 85 
1.9.14 Limnologie und Fischerei 89 
1.9.15 Luft und Klima 89 
1.9.16 Naturkunde 91 
1.9.17 Tunnelsicherheit 91 
1.9.18 Umweltmedizin 91 
1.9.19 Straßenverkehrstechnik 93 
1.9.20 Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasser und Wasserwirtschaft, 

Ersatzwasserversorgung 93 

2 BEFUND 94 
2.1 Bauentwurf 94 
2.1.1 Allgemeines 94 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 8 

2.1.1.1 Tunnelsystem 94 
2.1.2 Geohydrologie, Grund- und Bergwasserschutz 96 
2.1.3 Geomechanische Bearbeitung bergmännische Tunnel 96 
2.1.4 Geotechnische Planung Bergmännische Tunnel 101 
2.1.5 Baulicher Brandschutz 102 
2.1.6 Anbindung Bahnhof Innsbruck inkl. Einbindung Umfahrung Innsbruck 105 
2.1.6.1 Allgemeines 105 
2.1.6.2 Bauweise und Konstruktion 105 
2.1.6.3 Sohlausbildung und Oberbau 108 
2.1.6.4 Entwässerung 108 
2.1.6.5 Elektrotechnik 110 
2.1.6.6 Trassierung 110 
2.1.7 Tunnelbauwerk 111 
2.1.7.1 Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz 111 
2.1.7.2 Elektrotechnik 115 
2.1.7.3 Eisenbahntunnel (Fahrtunnel) 115 
2.1.7.3.1 Allgemeine Beschreibung 115 
2.1.7.3.2 Innere Tragwerksbegrenzung 116 
2.1.7.3.3 Sohlausbildung und Oberbau 116 
2.1.7.3.4 Konstruktion und Abdichtung 116 
2.1.7.3.5 Entwässerung 118 
2.1.7.3.6 Nischen 119 
2.1.7.3.7 Elektrotechnik 119 
2.1.7.3.8 Trassierung 120 
2.1.7.4 Querschläge 120 
2.1.7.4.1 Allgemeine Beschreibung 120 
2.1.7.4.2 Innere Tragwerksbegrenzung 121 
2.1.7.4.3 Konstruktion und Abdichtung 121 
2.1.7.4.4 Entwässerung 121 
2.1.7.4.5 Nischen und Fluchttore 122 
2.1.7.4.6 Elektrotechnik 122 
2.1.7.5 Notausgänge 123 
2.1.7.5.1 Innere Tragwerksbegrenzung 123 
2.1.7.5.2 Konstruktion und Abdichtung 123 
2.1.7.5.3 Entwässerung 123 
2.1.7.6 Verbindungstunnel Umfahrung Innsbruck 124 
2.1.7.6.1 Allgemeine Beschreibung 124 
2.1.7.6.2 Innere Tragwerksbegrenzung 124 
2.1.7.6.3 Sohlausbildung und Oberbau 124 
2.1.7.6.4 Konstruktion und Abdichtung 124 
2.1.7.6.5 Entwässerung 125 
2.1.7.6.6 Nischen 126 
2.1.7.7 Nothaltestellen – Multifunktionsstellen (MFS) 126 
2.1.7.7.1 Allgemeine Beschreibung 126 
2.1.7.7.2 Innere Tragwerksbegrenzung 126 
2.1.7.7.3 Konstruktion und Abdichtung 126 
2.1.7.7.4 Entwässerung 126 
2.1.7.7.5 Licht- und Kraftstromanlagen in den Multifunktionsstellen 126 
2.1.7.7.6 Trassierung 127 
2.1.7.8 Seitenstollen – Multifunktionsstellen (MFS) 127 
2.1.7.8.1 Innere Tragwerksbegrenzung 127 
2.1.7.8.2 Konstruktion und Abdichtung 128 
2.1.7.8.3 Entwässerung 128 
2.1.7.8.4 Elektrotechnik 128 
2.1.7.9 Verbindungstunnel und Abzweigebauwerke - Multifunktionsstellen 129 
2.1.7.9.1 Allgemeine Beschreibung 129 
2.1.7.9.2 Innere Tragwerksbegrenzung 129 
2.1.7.9.3 Sohlausbildung und Oberbau 129 
2.1.7.9.4 Konstruktion und Abdichtung 129 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 9 

2.1.7.9.5 Entwässerung 129 
2.1.7.9.6 Nischen 130 
2.1.7.9.7 Elektrotechnik 130 
2.1.7.10 Verbindungsstollen – Multifunktionsstellen (MFS) 130 
2.1.7.10.1 Allgemeine Beschreibung 130 
2.1.7.10.2 Innere Tragwerksbegrenzung 130 
2.1.7.10.3 Konstruktion und Abdichtung 130 
2.1.7.10.4 Entwässerung 130 
2.1.7.10.5 Elektrotechnik 131 
2.1.7.11 Querkaverne – Multifunktionsstellen (MFS) 131 
2.1.7.11.1 Allgemeine Beschreibung 131 
2.1.7.11.2 Innere Tragwerksbegrenzung 131 
2.1.7.11.3 Konstruktion und Abdichtung 131 
2.1.7.11.4 Entwässerung 134 
2.1.7.11.5 Elektrotechnik 134 
2.1.7.12 Lüftungsbauwerke – Multifunktionsstellen (MFS) 135 
2.1.7.12.1 Allgemeine Beschreibung 135 
2.1.7.12.2 Innere Tragwerksbegrenzung 135 
2.1.7.12.3 Konstruktion und Abdichtung 135 
2.1.7.12.4 Entwässerung 135 
2.1.7.12.5 Elektrotechnik 135 
2.1.8 Zugangstunnel Multifunktionsstelle (MFS) 135 
2.1.8.1 Allgemeine Beschreibung 135 
2.1.8.2 Innere Tragwerksbegrenzung 136 
2.1.8.3 Innere Tragwerksbegrenzung Zugangstunnel Zwischenangriff 137 
2.1.8.4 Konstruktion und Abdichtung 137 
2.1.8.5 Unterwerk Ahrntal 137 
2.1.8.6 Entwässerung 139 
2.1.8.7 Elektrotechnik 140 
2.1.9 Lüftungszentralen 141 
2.1.9.1 Allgemeine Beschreibung 141 
2.1.9.2 Innere Tragwerksbegrenzung 141 
2.1.9.3 Konstruktion und Abdichtung 141 
2.1.9.4 Entwässerung Betriebsphase 143 
2.1.9.5 Elektrotechnik 143 
2.1.10 Entwässerungsstollen 144 
2.1.10.1 Allgemeine Beschreibung 144 
2.1.10.2 Lüftungsbauwerk - Entwässerungsstollen Innsbruck 144 
2.1.10.3 Innere Tragwerksbegrenzung Entwässerungsstollen 145 
2.1.10.4 Konstruktion und Abdichtung Entwässerungsstollen 145 
2.1.10.5 Entwässerung Entwässerungsstollen 146 
2.1.10.6 Notausstieg Entwässerungsstollen 147 
2.1.10.7 Elektrotechnik 147 
2.1.11 Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck 147 
2.1.11.1 Allgemeine Beschreibung 147 
2.1.11.2 Hydrogeologie, Grund-, Bergwasserschutz, Wassernutzungen 147 
2.1.11.3 Innere Tragwerksbegrenzung 148 
2.1.11.4 Konstruktion und Abdichtung 148 
2.1.11.5 Entwässerung 149 
2.1.11.6 Elektrotechnik 149 
2.1.12 Kavernen und Stollen für den Baubetrieb 149 
2.1.13 Kunst- und Hochbauten 150 
2.1.13.1 Allgemeines 150 
2.1.13.2 Funktionsgebäude 151 
2.1.13.2.1 Baukonstruktion 151 
2.1.13.2.2 Brandschutz 152 
2.1.13.2.3 Brandbekämpfung 153 
2.1.13.2.4 Funktionsgebäude am Notausstieg Sillschlucht 154 
2.1.13.2.5 Funktionsgebäude Zugangstunnel Wolf 154 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 10 

2.1.13.2.6 Funktionsgebäude Zufahrtstunnel Ahrntal 155 
2.1.13.3 Notausstieg 155 
2.1.13.4 Portalbereiche 156 
2.1.13.4.1 Portalbereich Tulfes 156 
2.1.13.4.2 Portalbereich Ampass 161 
2.1.13.4.3 Portalbereich Ahrntal 163 
2.1.13.4.4 Portalbereich Wolf 163 
2.1.13.4.5 Portalbereich Padastertal 163 
2.1.13.4.6 Portalbereich Haupttunnelsystem - Weströhre (Silltal) 163 
2.1.13.5 Kreuzungsbauwerke (Endzustand) 164 
2.1.13.5.1 Kreuzungsbauwerk Brennerbahn über Konzertkurve 164 
2.1.13.5.2 Eisenbahnüberführung Klostergasse 164 
2.1.13.5.3 Fußgängerunterführung 165 
2.1.13.5.4 Eisenbahnüberführung Inntalautobahn 165 
2.1.13.5.5 Eisenbahnbrücken 165 
2.1.13.5.6 Straßenbrücke Rettungsplatz Sillschlucht 166 
2.1.13.5.7 Eisenbahnüberführung Sill 167 
2.1.13.5.8 Straßenbrücke über die Sill 167 
2.1.13.6 Stützbauwerke (Endzustand) 168 
2.1.14 Fahrbahn und Erschütterungsschutz 170 
2.1.14.1 Fahrbahn 170 
2.1.14.2 Fahrbahnentwässerung 172 
2.1.15 Elektrische Ausrüstung 173 
2.1.15.1 Elektrische Hilfsanlagen 173 
2.1.15.2 Licht und Energieanlagen 174 
2.1.15.3 Mittelspannungsanlagen 174 
2.1.15.4 Erdungsanlagen 174 
2.1.15.5 Traktionsstrom 25kV, 50 Hz 174 
2.1.15.6 Oberleitungssystem 175 
2.1.15.7 Telekommunikations- und Überwachungssysteme 176 
2.1.15.8 Zugsicherungs- und Zugleitsysteme 178 
2.1.16 Deponien 181 
2.1.16.1 Allgemeines 181 
2.1.16.2 Deponie Ampass Süd 181 
2.1.16.3 Deponie Ampass Nord 182 
2.1.16.4 Deponie Ahrntal Süd 184 
2.1.16.5 Deponie Padastertal 185 
2.1.16.6 Deponie Europabrücke 187 
2.1.17 Wasser und Wasserwirtschaft / Ersatzwasserversorgung 189 
2.1.18 Landschaftsplanung 194 
2.1.18.1 Landschaftspflegerische Begleitplanung 194 
2.1.18.2 Landschaftsplanung 194 
2.1.19 Beweissicherung 195 
2.1.20 Betrieb 198 
2.1.20.1 Tunnelausstattung 198 
2.1.20.2 Betriebliche Merkmale 198 
2.1.20.3 Betriebsprogramm 199 
2.1.20.4 Erhaltungskonzept 201 
2.1.20.5 Sicherheitskonzept 203 
2.1.20.6 Aerodynamik, Klima, Lüftung 204 
2.1.20.6.1 Druckkomfort für Reisende 204 
2.1.20.6.2 Traktionsleistung und maximale Geschwindigkeiten 204 
2.1.20.6.3 Druck- und Strömungslasten bei Erhaltungsarbeiten 204 
2.1.20.6.4 Lüftungskonzept 205 
2.1.20.6.5 Tunnelklima 211 
2.1.20.7 Konzept für die Ableitung der Tunnelwässer 213 
2.1.20.8 Tunnelsicherheit, Baulicher Brandschutz 213 
2.1.21 Bauphase 214 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 11 

2.1.21.1 Baudurchführung 214 
2.1.21.1.1 Baumethode Tunnelbauwerk 214 
2.1.21.1.2 Kavernen und Stollen für den Baubetrieb 216 
2.1.21.1.3 Konzept für die Ableitung der Bergwässer und Brauchwässer 217 
2.1.21.1.4 Bewetterung und Klimatisierung 217 
2.1.21.1.5 Materialaufbereitungs-  und Deponiekonzept 219 
2.1.21.1.6 Rekultivierungskonzept 219 
2.1.21.1.7 Innenausbaukonzept 219 
2.1.21.1.8 Kunst- und Hochbauten 220 
2.1.21.1.9 Bauzeitprogramm 221 
2.1.21.1.10 Bauphasen, Bauloseinteilungskonzept und Transportlogistik 221 
2.1.21.1.11 Ausbruchsmengen und Materialbewirtschaftungskonzept 226 
2.1.21.1.12 Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept 227 
2.1.21.2 Kunstbauten (Bauzustand) 242 
2.1.21.2.1 Provisorische Straßenbrücke für Baustellenzufahrt an der Olympiabrücke 242 
2.1.21.2.2 Provisorische Straßenbrücke über die Sill 243 
2.1.22 Arbeitnehmerschutz 243 
2.1.22.1 Straßenverkehrstechnik 243 
2.1.22.2 Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 243 
2.1.22.3 Elektrotechnik 244 
2.1.22.4 Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 245 
2.1.22.5 Betrieb und Erhaltung 245 
2.1.22.6 Aerodynamik, Lüftungstechnik 245 
2.1.22.7 Tunnelsicherheit 246 
2.1.22.8 Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 

Fragestellungen 246 
2.1.22.9 Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 

Bodenmechanik und Deponietechnik 247 
2.1.22.10 Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasser und Wasserwirtschaft, 

Ersatzwasserversorgung 250 
2.1.22.11 Geologie, Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 251 
2.1.22.12 Lärmschutz 251 
2.1.22.13 Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 251 
2.1.22.14 Luft und Klima 252 
2.1.22.15 Umweltmedizin 253 
2.1.22.16 Limnologie und Fischerei 255 
2.1.22.17 Landwirtschaft / Boden 255 
2.1.22.18 Naturkunde 256 
2.1.22.19 Forstwirtschaft 256 
2.1.23 Lärm, Erschütterungen, Luftschadstoffe, Elektromagnetische Felder 256 
2.1.23.1 Lärmschutz 256 
2.1.23.1.1 Bauphase 257 
2.1.23.1.2 Betriebsphase 261 
2.1.23.2 Luftschadstoffe 263 
2.1.23.2.1 Bauphase 263 
2.1.23.2.2 Betriebsphase 263 
2.1.23.3 Erschütterungs und- Sekundärschallschutz 263 
2.1.23.3.1 Bauphase 263 
2.1.23.3.2 Betriebsphase 267 
2.1.24 Elektromagnetische Felder 273 
2.1.25 Forstwirtschaft 274 
2.1.26 Limnologie und Fischerei 274 
2.2 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 279 

3 GUTACHTEN 281 
3.1 Straßenverkehrstechnik 281 
3.1.1 Definition Stand der Technik 281 
3.1.2 Beurteilung Stand der Technik 281 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 12 

3.1.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 281 
3.1.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 281 
3.1.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 282 
3.1.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 282 
3.2 Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung 283 
3.2.1 Definition Stand der Technik 283 
3.2.2 Beurteilung Stand der Technik 283 
3.2.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 285 
3.2.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 286 
3.2.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 286 
3.2.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 286 
3.3 Elektrotechnik 287 
3.3.1 Definition Stand der Technik 287 
3.3.2 Beurteilung Stand der Technik 287 
3.3.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 289 
3.3.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 290 
3.3.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 290 
3.3.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 291 
3.4 Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 291 
3.4.1 Definition Stand der Technik 291 
3.4.2 Beurteilung Stand der Technik 292 
3.4.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 292 
3.4.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 293 
3.4.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 293 
3.4.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 293 
3.5 Aerodynamik, Lüftungstechnik 294 
3.5.1 Definition Stand der Technik 294 
3.5.2 Beurteilung Stand der Technik 296 
3.5.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 298 
3.5.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 299 
3.5.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 299 
3.5.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 300 
3.6 Betrieb und Erhaltung 300 
3.6.1 Definition Stand der Technik 300 
3.6.2 Beurteilung Stand der Technik 300 
3.6.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 301 
3.6.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 301 
3.6.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 301 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 13 

3.6.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 302 
3.7 Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 302 
3.7.1 Definition Stand der Technik 302 
3.7.2 Beurteilung Stand der Technik 306 
3.7.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 307 
3.7.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 307 
3.7.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 307 
3.7.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 307 
3.8 Forstwirtschaft 308 
3.8.1 Definition Stand der Technik 308 
3.8.2 Beurteilung Stand der Technik 308 
3.8.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 308 
3.8.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 309 
3.8.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 309 
3.8.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 309 
3.9 Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, 

Baubetrieb, Bodenmechanik, Deponietechnik 310 
3.9.1 Definition Stand der Technik 310 
3.9.2 Beurteilung Stand der Technik 311 
3.9.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 313 
3.9.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 314 
3.9.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 315 
3.9.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 315 
3.9.6.1 Stand der Technik 316 
3.9.6.2 Arbeitnehmerschutz 316 
3.10 Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch 

konstruktiver Fragestellungen 316 
3.10.1 Definition Stand der Technik 316 
3.10.2 Beurteilung Stand der Technik 317 
3.10.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 324 
3.10.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 331 
3.10.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 331 
3.10.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 331 
3.11 Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 332 
3.11.1 Definition Stand der Technik 332 
3.11.2 Beurteilung Stand der Technik 332 
3.11.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 333 
3.11.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 333 
3.11.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 334 
3.11.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 334 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 14 

3.12 Landwirtschaft / Boden 335 
3.12.1 Definition Stand der Technik 335 
3.12.2 Beurteilung Stand der Technik 336 
3.12.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 336 
3.12.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 336 
3.12.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 337 
3.12.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 337 
3.13 Lärmschutz 337 
3.13.1 Definition Stand der Technik 337 
3.13.2 Beurteilung Stand der Technik 338 
3.13.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 339 
3.13.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 339 
3.13.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 339 
3.13.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 339 
3.14 Limnologie und Fischerei 340 
3.14.1 Definition Stand der Technik 340 
3.14.2 Beurteilung Stand der Technik 340 
3.14.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 345 
3.14.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 345 
3.14.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 345 
3.14.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 345 
3.15 Luft und Klima 345 
3.15.1 Definition Stand der Technik 345 
3.15.2 Beurteilung Stand der Technik 347 
3.15.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 348 
3.15.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 349 
3.15.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 349 
3.15.6 Projektoptimierung Gradiente und MFs Steinach 349 
3.16 Naturkunde 350 
3.16.1 Definition Stand der Technik 350 
3.16.2 Beurteilung Stand der Technik 351 
3.16.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 353 
3.16.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 354 
3.16.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 354 
3.16.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 354 
3.17 Tunnelsicherheit 355 
3.17.1 Definition Stand der Technik 355 
3.17.2 Beurteilung Stand der Technik 356 
3.17.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 358 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 15 

3.17.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 358 
3.17.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 358 
3.17.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 358 
3.18 Umweltmedizin 359 
3.18.1 Definition Stand der Technik 359 
3.18.1.1 Beurteilung Stand der Technik 360 
3.18.1.2 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 364 
3.18.1.3 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 365 
3.18.1.4 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem 

Charakter 365 
3.18.2 Projektoptimierung und MFS Steinach 366 
3.19 Wildbach- und Lawinenverbauung / Wasserbautechnik, Wasser und 

Wasserwirtschaft / Ersatzwasserversorgung 366 
3.19.1 Definition Stand der Technik 366 
3.19.2 Beurteilung Stand der Technik 368 
3.19.3 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz 371 
3.19.4 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 371 
3.19.5 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 

grenzüberschreitendem Charakter 372 
3.19.6 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 372 

4 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 373 
4.1 Aufgabe der § 31a-Begutachtung 373 
4.2 Fachgebiete 374 
4.3 Projektsgegenstand 375 
4.4 Ergebnisse 376 
4.4.1 Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach 376 
4.4.2 Fachbereichsbezogene Aussagen 376 
4.4.2.1 Straßenverkehrstechnik 376 
4.4.2.2 Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung 377 
4.4.2.3 Elektrotechnik 377 
4.4.2.4 Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 378 
4.4.2.5 Aerodynamik, Lüftungstechnik 378 
4.4.2.6 Betrieb und Erhaltung 378 
4.4.2.7 Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 379 
4.4.2.8 Forstwirtschaft 380 
4.4.2.9 Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 

Bodenmechanik, Deponietechnik 380 
4.4.2.10 Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich  statisch konstruktiver 

Fragestellungen 381 
4.4.2.11 Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 382 
4.4.2.12 Landwirtschaft / Boden 382 
4.4.2.13 Lärmschutz 382 
4.4.2.14 Limnologie und Fischerei 383 
4.4.2.15 Luft und Klima 384 
4.4.2.16 Naturkunde 384 
4.4.2.17 Tunnelsicherheit 385 
4.4.2.18 Umweltmedizin 385 
4.4.2.19 Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasser und Wasserwirtschaft, 

Ersatzwasserversorgung 386 
4.5 Resümee 387 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 16 

5 VERZEICHNISSE 388 
5.1 Abkürzungsverzeichnis 388 
5.2 Abbildungsverzeichnis 391 
5.3 Tabellenverzeichnis 392 

6 ANHANG 393 
 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 17 

1 UMFANG UND GRUNDLAGEN DER BEGUTACHTUNG 

1.1 VERFAHREN 
Das UVP-Verfahren wurde im Juni 2003 beantragt und unter Beachtung des grenzüberschreiten-
den Charakters des Vorhabens durchgeführt. 

Die Antragstellerin hat ungeachtet dessen entschieden, das weitere Verfahren im teilkonzentrierten 
Bewilligungsverfahren nach dem dritten Abschnitt des UVP-Gesetzes (UVP-G) 2000 zu beantra-
gen. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Eisenbahngesetznovelle 2006 war kein eisenbahnrechtliches 
Baugenehmigungsverfahren betreffend den Brenner Basistunnel anhängig, es findet daher die 
Rechtslage nach der Novelle BGBl. I Nr. 125/2006 uneingeschränkt Anwendung.  

1.1.1 PROJEKTSGEGENSTAND 
Gegenstand des eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahrens ist die Begutachtung 
des Bauentwurfs gemäß §31a EisbG für den österreichischen Abschnitt des Projekts Brenner Ba-
sistunnel. Dieses Projekt umfasst  

• den Brenner Basistunnel (BBT) Abschnitt Innsbruck bis zur Staatsgrenze; 

• die Einbindung in die Bestandsstrecke Kufstein-Brenner in Innsbruck;  

• die Einbindung in die Eisenbahnumfahrung Innsbruck; 

• die Nachrüstung eines Abschnittes des Inntaltunnels mit einem Rettungsstollen. 

Zusätzlich zum Beurteilungsgegenstand Eisenbahnanlagen erfolgen im Rahmen der §31a-
Begutachtung Aussagen zu eigens angelegten Deponien und eigens angelegten oder umgebauten 
Straßen.  
Nicht Gegenstand der Einreichung sind  

• Genehmigungen die im teilkonzentrierten Verfahren Landeshauptmann zu erteilen sind, 

• Genehmigungen, die nach Landesrecht zu erteilen sind sowie 

• Genehmigungen die im konzentrierten Verfahren nach §§37 ff Abfallwirtschaftsgesetz 
(AWG) 2002 zu erteilen sind. 

Folgende Anlagenteile werden bzw. wurden gesondert zur Eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung 
vorgelegt bzw. sind nicht Gegenstand dieses eisenbahnrechtlichen Einreichprojektes: 

• Abfallbehandlungsanlagen (Deponien) 

• Zu- und Abfahrten nach §26 Abs. 2 Bundesstraßengesetz auf die bzw. von der A 12 und der 
A 13 

Gegenstand sind jedoch der jeweilige Standort der Abfallbehandlungsanlage selbst, seine grund-
sätzliche Eignung und Notwendigkeit wie auch die jeweiligen Verbindungen zu den Abfallbehand-
lungsanlagen und zur Autobahn.  

Für die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Betriebsbewilligung erfolgt nach der Baufertigstellung 
ein gesondertes Ansuchen. 
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1.2 AUFGABE DER § 31A-BEGUTACHTUNG 
Gemäß § 31a Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl I Nr 125/2006 (Kurzbezeichnung EisbG) sind dem 
Antrag auf Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung für den Brenner Basis Tunnel 
projektrelevante Fachgebiete umfassende Gutachten beizugeben. Für Bauvorhaben auf Haupt-
bahnen ist ein einziges und umfassendes Gutachten (Gemeinschaftsgutachten) beizugeben, das 
alle projektrelevanten Fachgebiete zu umfassen hat. Es ist von den Sachverständigen gemeinsam 
zu erstellen und hat eine allgemein verständliche Zusammenfassung zu enthalten.  

Das Gemeinschaftsgutachten ist gemäß §31a EisbG zum Beweis beizugeben  

• ob das Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Ei-
senbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes entspricht.  

Im Falle beantragter Abweichungen vom Stand der Technik, die gemäß § 31f in Ausnahme-
fällen zulässig sind, sind die Vorkehrungen darzustellen, die sicherstellen sollen, dass trotz 
Abweichung vom Stand der Technik die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisen-
bahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 
Eisenbahn einschließlich der Anforderungen an den Arbeitnehmerschutz gewährleistet sind.  

Darüber hinaus war von den Gutachtern zu prüfen: 

• ob die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind, 

• ob die CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter im 
Bauentwurf berücksichtigt wurden. 

Diese Fragestellungen bezogen sich jeweils auf die Bau- und die Betriebsphase. 

1.3 PROJEKTRELEVANTE FACHGEBIETE  
Der vorliegende Bauentwurf wurde gemäß §31a EisbG idgF aus Sicht der Fachgebiete folgenden 
Fachgebiete begutachtet: 

• Straßenverkehrstechnik 

• Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 

• Elektrotechnik 

• Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalgebung 

• Betrieb und Erhaltung 

• Aerodynamik und Lüftungstechnik 

• Tunnelsicherheit 

• Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 
Fragestellungen 

• Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 
Bodenmechanik und Deponietechnik 
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• Wildbach- und Lawinenverbauung / Wasserbautechnik, Wasserwirtschaft und Ersatzwas-
serversorgung 

• Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

• Lärmschutz 

• Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 

• Luft und Klima 

• Umweltmedizin (Arbeitsmedizin, Luft, Lärm, Erschütterung / sekundärer Luftschall, Elektro-
magnetische Felder, Hygiene und Mikrobiologie) 

• Limnologie und Fischerei 

• Naturkunde 

• Landwirtschaft / Boden 

• Forstwirtschaft 

Die angegebenen Fachbereiche decken alle projektrelevanten Aspekte ab. Alle genannten Fach-
bereiche werden im vorliegenden Gutachten behandelt. 

Im Zuge der Bearbeitung hat sich ergeben, dass die Fachbereiche Forstökologie und Jagdwesen, 
sowie Teilaussagen im Bereich Hygiene-Mikrobiologie der Umweltmedizin nicht relevant sind.  

1.4 ABGRENZUNG DER FACHGEBIETE  
Straßenverkehrstechnik 

Das Fachgebiet „Straßenverkehrstechnik“ wird im Einvernehmen mit der BBT-SE aus den nach-
folgend näher erläuterten Gründen abgegrenzt, da einerseits nach EisbG und EBEV zu den Stra-
ßenverkehrsanlagen im Projekt nur grundsätzliche Angaben zu tätigen sind und andererseits etli-
che Verfahren (z. B. nach BStG, LStG, BauKG) diesem Verfahren nachgereiht sind. 

Nach EisbG § 31b (1) müssen aus dem Bauentwurf die in der Nähe der Eisenbahntrasse gelege-
nen Verkehrsanlagen ersichtlich sein. Die Interessenswahrnehmung von Bund, Land und Ge-
meinden für die in deren Zuständigkeit stehenden, durch die Baumaßnahme betroffenen öffentli-
chen Straßen und Wege, wird durch nachgereihte Verfahren gewährleistet. Entsprechend den 
EBEV § 4. (1) hat der Bauentwurf „6. grundsätzliche Angaben zu den vom Eisenbahnunterneh-
men wieder herzustellenden Verkehrswegen …“ zu enthalten. Es ist daher festzustellen, ob diese 
grundsätzlichen Angaben im Projekt enthalten sind. 

Mit der § 31a-Begutachtung sollen weiters Aussagen zu sonstigen Vorhabensteilen und zwar zu 
den eigens angelegten oder umgebauten Baustraßen erfolgen. Beurteilt werden soll, ob deren 
Planung nach dem Stand der Technik im Sinne des § 9b EisbG erfolgte und ob auf diesen der 
Baustellenverkehr abgewickelt werden kann (Frage nach Steigung/Gefälle, ausreichender Fahr-
bahnbreite etc.). Ein Abweichen vom Stand der Technik nach § 31a Abs.1 EisbG ist bei entspre-
chender Begründung zuzulassen.  

Öffentliche Straßen (Autobahnen, Landes- und Gemeindestraßen) sind nicht zu beurteilen, da die-
se im Rahmen der allgemein geltenden Vorschriften frei stattfindet (Widmung für den Gemein-
gebrauch nach TStG, Benutzung nach § 28 BStG). Die Beurteilung der Verkehrssicherheit auf den 
Autobahnen durch die befristeten Zu- und Abfahrten obliegt der Bundesstraßenverwaltung (Asfi-
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nag, § 26 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34b BStG). Deren Zustimmung ist ein privatrechtlicher 
Vertrag. § 26 BStG enthält auch eine Bestimmung für nachträglich erforderlich werdende Anpas-
sungen derartiger nichtöffentlicher Zu- und Abfahrten.  

Die Zu- und Abfahrten können als (rechtlich) bestehend vorausgesetzt werden, da diese bereits für 
die Erkundungsstollen zu errichten sind und weiter verwendet werden. Mit der eisenbahnrecht-
lichen Baugenehmigung wird der Bedarf dieser Verbindung bestätigt. 

Nicht Gegenstand des Verfahrens sind behördliche Tätigkeiten im Rahmen des § 90 StVO für die 
Herstellungsarbeiten auf und neben der Autobahn sowie für sonstige Arbeiten.  

Die Beurteilung der Verlegung von Landes- oder Gemeindestraßen hat sich auf die bautechnische 
grundsätzliche Fragestellung zu beschränken (Vorschlag a priori unmöglich). Den Bewilligungs-
verfahren nach dem Tiroler Straßengesetz kann weder vorgegriffen noch über das UVP-Verfahren 
eine Bindungswirkung dergestalt erzielt werden, dass die Erfüllung des § 37 TStG nicht mehr zu 
prüfen wäre. Auch hier sind Verfahren der Straßenpolizeibehörde nach § 90 StVO nachgeordnet. 

Straßen und Brücken für die Erkundungsstollen werden nur dann beurteilt, wenn sie auf Dauer 
weiter verwendet werden. Die Stollen Innsbruck-Ahrental und Wolf sind Erkundungsmaßnahmen. 
Die Baustraße Wolf - Saxen - Plon (Tunnel Plon) und der Tunnel Padastertal sind notwendige Vor-
aussetzungen für den Erkundungsstollen Wolf. Beide werden für den Bau des Brenner Basis-
tunnels weiter verwendet, um umweltverträgliche Transportwege zu gewährleisten (Umgehung des 
geschlossenen Siedlungsgebiets). Die Beurteilung bezieht sich auf diese Weiterverwendung.  

Dementsprechend erfolgt mit für den Fachbereich relevanten Planunterlagen (Lagepläne, Längen-
schnitte, Regelquerschnitte, Profile) eine straßenbautechnische Beurteilung (Entwurfselemente, 
Straßenaufbau, Sichtnachweise, Befahrbarkeit) und keine verkehrstechnische Beurteilung (Si-
cherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs). Nicht beurteilt werden auch jene Entwurfs-
elemente, welche über Verkehrsdaten festzulegen sind. 

Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 

Das Fachgebiet Eisenbahntechnik und Eisenbahnbautechnik beinhaltet die Bewertung der Tras-
sierung, der Fahrbahn und der Fahrbahnentwässerung. Im Prinzip umfasst dies den Oberbau des 
Eisenbahnbaus. Die Abgrenzung ergibt sich durch die Grenze des Oberbaus zum Unterbau. Für 
die Schotterfahrbahn bedeutet dies, dass die Grenze durch das Planum bestimmt ist, für die Berei-
che der festen Fahrbahn ist die Abgrenzung der Ausgleichsbeton auf der Tunnelsohle. Das Fach-
gebiet umfasst alle geplanten Oberbauarten (Schotteroberbau, Feste Fahrbahn, Masse-Feder-
Systeme), eine Beurteilung hinsichtlich des Erschütterungsschutzes erfolgt im Rahmen der Begut-
achtung des Fachgebiets Erschütterungs- und Sekundärschallschutz.  

Es werden in diesem Fachgebiet keine konstruktiven Begutachtungen von Bauwerken, wie zum 
Beispiel Eisenbahnbrücken durchgeführt. Diese sind Teil des Fachgebietes statisch konstruktiver 
Ingenieurbau. Die Fahrbahnentwässerung beinhaltet nur die Entwässerung des Oberbaus, dessen 
genaue Grenzen oben festgelegt worden sind. Die Entwässerung des Tunnels an sich wird durch 
das Fachgebiet Entwässerungen abgedeckt.  

Der Bereich oberhalb der Fahrbahn wird durch das Lichtraumprofil bestimmt. Die Abgrenzung 
nach oben erfolgt an der Schnittstelle zum Lichtraumprofil für die Oberleitung. Dieser Bereich wird 
vom Fachgebiet Elektrotechnik geprüft. Seitlich vom Lichtraumprofil wird in diesem Fachgebiet der 
gesamte Verkehrsweg für Schienenfahrzeuge geprüft. Dies beinhaltet den Gefahrenraum, den 
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Sicherheitsraum, den seitlichen Sicherheitsabstand, den Bedienungsraum sowie den Raumbedarf 
für Einrichtungen zum Bewegen der Schienenfahrzeuge. Es wird auch das Vorhandensein eines 
Randweges inklusive eines Flucht- und Rettungsweges neben dem benötigten Lichtraumprofil der 
Schienenfahrzeuge überprüft. Die Fluchtwege an sich (Längen, Anordnung, Barrierefreiheit etc.) 
und die Einhaltung der erforderlichen freien Querschnitte für Evakuierung neben den Gleisen wer-
den durch das Fachgebiet Tunnelsicherheit geprüft. 

Elektrotechnik 

Die Begutachtung bezieht sich auf die elektrischen Energieanlagen des Einreichprojekts Brenner 
Basistunnel, wie sie im Einreichprojekt 2007 dargestellt werden. Die elektrischen Energieanlagen 
unterteilen sich die zwei getrennt versorgten Bereiche der Traktionsenergieversorgung inklusive 
Rückstromführung und der elektrischen Hilfsanlagen. Das Gutachten enthält die gem. §31a EisbG 
57 geforderten Aussagen zum Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ord-
nung des Betriebs der Eisenbahn, des Betriebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und 
des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. Der 
Stand der Technik wird entsprechend §9b des EisbG idgF bewertet. Die für das Gutachten rele-
vanten Entwurfsunterlagen werden auf die Einhaltung der aktuellen Vorschriften und Normen hin 
untersucht. Neben dem Aspekt der elektrotechnischen Sicherheit wird auch die Bemessung der 
elektrischen Anlage begutachtet. In Abgrenzung zur Überprüfung des Bauentwurfs durch die Be-
nannte Stelle in Hinblick auf die Einhaltung der Interoperabilitätskriterien wird auf die dort behan-
delten Themen verwiesen. Die Schnittstellen der Anlage sind auf der Versorgungsseite die Über-
gabestellen der Energieversorgungsunternehmen und auf der Strecke der Übergang vom Fahr-
draht auf den Stromabnehmer des Fahrzeugs, der Rad-Schiene Übergang bei der Rückstromfüh-
rung sowie die Schnittstelle zu den umliegenden und weiterführenden Bahnsystemen der ÖBB. Bei 
der Beleuchtungstechnik bezieht sich das Gutachten auf die Bemessung und Ausfallsicherheit der 
Energieversorgung. Das Beleuchtungskonzept selbst obliegt nicht der fachlichen Beurteilung des 
elektrotechnischen Sachverständigen. Das Gutachten behandelt die elektrische Anlage bis zur 
Staatsgrenze, berücksichtigt aber die Schnittstelle zum italienischen Versorgungsgebiet und die 
insbesondere im Störfall auftretenden Interaktionen der Systeme.  

Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalgebung  

Die Begutachtung bezieht sich auf die Zugsicherungs- und Telekommunikationsanlagen des Ein-
reichprojekts Brenner Basistunnel, wie sie im Einreichprojekt 2007 dargestellt werden.  

Die Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung, im weiteren Text als "Sicherungstechnik" be-
zeichnet, wird mittels des europäischen Systems ETCS Level 2 durchgeführt. Da die Prüfung die-
ses Systems von der Benannten Stelle durchgeführt wird, wird hier nur auf die Ergebnisse dieser 
Prüfung verwiesen.  

In diesem Gutachten gem. §31a EisbG idgF werden die geforderten Aussagen zum Stand der 
Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Eisenbahn, des Be-
triebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließ-
lich der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes getätigt. Basierend auf §9b des EisbG idgF wird 
der Stand der Technik bewertet. Die für das Gutachten relevanten Entwurfsunterlagen werden auf 
die Einhaltung der aktuellen Vorschriften und Normen hin untersucht.  
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Neben dem durch die Benannte Stelle betrachteten Aspekt der Interoperabilität werden hier die 
Aspekte der Sicherheit der nationalen Sicherungsanlagen, der Funktionalität der Zusatzeinrichtun-
gen (z.B. HOA) und der Funktionalität der Telekommunikationsanlagen begutachtet.  

Die sicherungstechnischen (ZZS) und telekommunikationstechnischen (TK) Schnittstellen bezie-
hen sich auf die Anbindung des BBT an den Bahnhof Innsbruck, an die Umfahrung Innsbruck und 
die Anbindung beider Systeme (ZZS und TK) an die Systeme nach der Staatsgrenze. 

Die Schnittstelle der Sicherungstechnik ist durch den Übergang von ETCS Level 2 auf das jeweils 
anschließend (im Bahnhof Innsbruck und im Umfahrungstunnel) vorgesehene ETCS Level 2 Sys-
tem definiert. Die logisch darunter liegende Schnittstelle zwischen den ESTWs im Tunnel und dem 
ESTW im Bahnhof Innsbruck wird in den Anlagen im Bahnhof Innsbruck realisiert. Die Telekom-
munikationsanlagen werden ebenso in den Bahnhof Innsbruck eingebunden.  

An der Staatsgrenze werden keine physikalischen Schnittstellen zwischen den Systemen errichtet. 
Es sind lediglich die Übergänge zwischen den Funknetzen, insbesondere aus Sicht der Interope-
rabilität die Schnittstelle der GSM-R Netze, relevant. Die Betrachtung der GSM-R Schnittstelle er-
folgt durch die Benannte Stelle. 

Die Betriebsführungszentrale selbst ist nicht Gegenstand des Projekts. 

Betrieb und Erhaltung 

„Eisenbahnbetrieb“ sind jene Handlungen und Vorgänge im Eisenbahnwesen, die der Ausführung 
selbst, also der Beförderung von Personen und Gütern durch Bewegung der Transportmittel die-
nen oder doch in einem engen, inneren Zusammenhang damit stehen, sei es, dass sie unmittelbar 
vorbereiten, sichern oder abschließen. 

„Erhaltung“ ist die Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen und Vorgänge 
während des Lebenszyklus der Bahnanlagen, welche deren Betriebssicherheit und Verfügbarkeit 
für die geforderte Funktion aufrechterhalten. Sie umfasst Wartung, Inspektionen und Instandset-
zungen.  

Aerodynamik, Lüftungstechnik 

Tunnelaerodynamik 

In Bezug auf die Tunnelaerodynamik werden die folgenden Aspekte beurteilt: 

• Stärke der zuginduzierten Druckschwankungen und Strömungen im gesamten Tunnelsys-
tem (Fahrröhren, Querschläge, etc.) und die sich daraus ergebenen Konsequenzen für den 
Komfort der Reisenden sowie resultierenden Anforderungen an die Infrastruktur (Druck- und 
Strömungslasten) und die Arbeitssicherheit im bei Instandhaltungsarbeiten.  

• Maximale Zuggeschwindigkeiten, die die verschiedenen Zugtypen im Tunnel unter Berück-
sichtigung der Widerstände (Rollwiderstand, Steigungswiderstand, Luftwiderstand), errei-
chen können 

Schnittstellen bestehen insbesondere zum Fachbereich Betrieb (Vorgaben zum Betriebspro-
gramm, zum Einsatz kommende Zugtypen und zu den angestrebten Zuggeschwindigkeiten für die 
verschiedenen Zugtypen).  



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 23 

Die Prüfung der Einhaltung des TSI Gesundheitskriteriums (maximale Druckänderung von 10 kPa 
während der Durchfahrt durch den Tunnel) erfolgt durch die benannte Stelle. 

Tunnelklima  

Bezüglich Tunnelklima während der Betriebsphase werden die folgenden Aspekte beurteilt: 

• Prognosen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in den Fahrröhren und Querschlägen in 
Abhängigkeit der jahreszeitlichen Schwankungen des Außenklimas und die sich daraus er-
gebenden Konsequenzen für die technischen Anlagen im Tunnel (ausreichende Wärmeab-
fuhr) und den Arbeitnehmerschutz bei Instandhaltungsarbeiten. 

Schnittstellen ergeben sich zur Lüftungstechnik (Betriebslüftung) sowie zu den Fachgebieten Tun-
nelbau (Abdichtung des Tunnelbauwerks gegen eindringendes Bergwasser) und Betrieb (Be-
triebsprogramm). 

Lüftungstechnik – Baulüftung und Baukühlung 

In Bezug auf die Lüftungstechnik während der Bauphase werden die folgenden Aspekte beurteilt: 

• Verfügbarkeit ausreichender Querschnitte zur Versorgung der verschiedenen Vortriebe / Ar-
beitsstellen mit Frischluft im Hinblick auf die für den Arbeitnehmerschutz notwendige Ver-
dünnung der Schadstoffe  

Bezüglich des Tunnelklimas während der Bauphase werden die folgenden Aspekte beurteilt: 

• Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Bauphase und der für die Kontrolle des Klimas 
notwendigen Maßnahmen zur Kühlung des Tunnels im Hinblick auf die Gewährleistung des 
Arbeitnehmerschutzes während der Bauphase. 

Schnittstellen bestehen hier insbesondere zum Tunnelbau (Vortriebsmethoden, Bauzeitenplan) 
sowie zur Geologie (Prognose der Felstemperaturen). 

Lüftungstechnik – Betriebslüftung 

In Bezug auf die Lüftungstechnik während der Betriebsphase werden die folgenden Aspekte beur-
teilt: 

• Luftwechsel in den Fahrröhren und Querschlägen zum Abtransport der vom umliegenden 
Fels und den technischen Einrichtungen anfallenden Wärmeeintrag (Normalbetriebslüftung) 

• Gewährleistung geschützter Bereiche bei einem Brand im Tunnel oder in einem Querschlag 
/ Technischen Raum (Ereignislüftung). 

• Abtransport von Schadstoffen, die bei Instandhaltungsarbeiten in einer Tunnelröhre anfallen 
(Instandhaltungslüftung)  

Die Lüftungstechnik hat, neben der Aerodynamik und dem Klima, weitere Schnittstellen zu den 
verschiedensten Fachgebieten. Bei der Normalbetriebslüftung ist dies in erster Linie der Betrieb 
(zuginduzierter Luftwechsel). Bei der Ereignislüftung bestehen insbesondere Schnittstellen zum 
Fachbereich Tunnelsicherheit (Entrauchung) und Betrieb (betriebliche Abläufe zum Freifahren des 
Tunnels bei einem Ereignis). Schnittstellen zum Instandhaltungskonzept (Instandhaltungsabschnit-
te, Wärme und Schadstoffeintrag durch Maschineneinsatz) ergeben sich aus der Instandhaltungs-
lüftung. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 24 

Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 
Bodenmechanik und Deponietechnik  

Bodenmechanik und Deponietechnik 

Die Begutachtung des Fachgebietes Bodenmechanik und Deponietechnik beinhaltet sämtliche 
bodenmechanisch relevanten Aspekte. Dazu gehören die verschiedenen Standsicherheitsuntersu-
chungen, wie die Berechnungen der Standsicherheit des natürlichen Hanges, der inneren (Schütt-
körper) sowie der äußeren Standsicherheit (Schüttkörper mit natürlichem Hang) und die Untersu-
chung des Böschungsfußes auf Spreizdruckversagen. Werden benachbarte Infrastrukturen durch 
die Schüttung der Deponie und der dabei möglichen Setzungen als gefährdet betrachtet, umfasst 
die Begutachtung auch die Überprüfung der Gefährdungen und möglicher Schäden. Zudem wer-
den die verwendeten Eingangsparameter, auf Plausibilität kontrolliert. Zur Verifizierung der Begut-
achtung werden falls notwendig unabhängige Vergleichsberechnungen durchgeführt. 

Teil des Fachgebietes ist zudem die Prüfung der Deponievolumina sowie der Aufbau der Deponie 
hinsichtlich Einbauorte der unterschiedlichen Materialqualitäten. 

Nicht Gegenstand des Fachgebietes sind sämtliche umweltrelevanten Aspekte der Deponien, wie 
z.B. die Schadstoffklassifizierung des zu deponierenden Materials, evt. Auswirkungen auf das 
Grundwasser sowie landschaftspflegerische Aspekte. Ebenfalls nicht der Begutachtung unterzo-
gen werden Aspekte der Materialbewirtschaftung und des Deponiebetriebes. 

Geotechnik 

Im Rahmen des Fachbereiches „Geotechnik“ erfolgt die Begutachtung der geomechanischen und 
geotechnischen Planung bis hin zur Planung der Stützmaßnahmen der vorliegenden Felshohl-
raumbauten. Dies beinhaltet die Beurteilung der Methodik und der Ergebnisse der Umsetzung der 
geologischen Eingangsparameter. Nicht Bestandteil der Begutachtung sind die Definition der Ge-
birgsarten hinsichtlich Lithologie, Trennflächengefüge und Gesteinskennwerten sowie das Ge-
birgsverhalten. 

Tunnelbau 

Im Rahmen des Fachbereiches „Tunnelbau“ erfolgt die Begutachtung der bautechnischen und 
konstruktiven Ausbildung der vorliegenden Tunnel- und Stollenbauwerke sowie der weiteren Fels-
hohlraumbauten wie Schächte, Kavernen, Querschläge und Nischen. 

Dies beinhaltet die konstruktive Ausbildung der Abdichtung, der Innenschale (Widerlager, Sohlen 
und Gewölbe) und des betonbautechnischen Innenausbaues wie Randwegbeton, Zwischende-
cken, usw. 

Die Ausbruchsicherung (Stützmittel wie Spritzbeton, Anker, usw.) bzw. die Tübbingaußenschale 
sowie die Tunnelentwässerung wurden im Rahmen des Fachbereiches „Geotechnik“ bzw. „Ent-
wässerung“ beurteilt. 

Nicht geprüft wurden eisenbahn- und ausrüstungstechnische Belange wie Oberbau, Infrastruktur, 
Oberleitung usw., die hochbau- und ausrüstungstechnischen Belange von Lüftungs- und Technik-
räumen usw. sowie aerodynamische und lüftungstechnische Belange. 

Für die Belange der Fachbereiche „Tunnelsicherheit“ sowie „Erhaltung und Betrieb“ wurden jeweils 
nur die konstruktiven Tunnelbaumaßnahmen an sich, jedoch nicht die konzeptionelle Planung und 
sicherheitstechnische bzw. betriebsrelevante Einrichtungen (Tore,…) und Anforderungen (Min-
destabmessungen von Flucht- uns Servicewegen, …) begutachtet. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 25 

Statisch konstruktiver Ingenieurbau: 

Die Begutachtung des Fachgebietes statisch konstruktiver Ingenieurbau beinhaltet sämtliche As-
pekte, die für die Tragwerksplanung relevant sind. Dazu gehört die Überprüfung der statischen 
Modelle, der Einwirkungen sowie wesentlicher Bauteilabmessungen, wie z.B. Spannweiten, 
Wandhöhen und Querschnittsabmessungen. Es wird dabei die Tragsicherheit der Bauwerke, die 
Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich zulässiger Verformungen sowie die Machbarkeit der Bauwerke 
begutachtet. Weiters werden die verwendeten Baustoffe auf ihre Eignung geprüft. Zur Verifizierung 
der Begutachtung werden falls notwendig unabhängige Vergleichsberechnungen durchgeführt.  

Ebenfalls Teil des Fachgebietes ist die Begutachtung der Abdichtungsmaßnahmen der Kunst- und 
Hochbauten. 

Die Gründungskonzepte der Bauwerke werden im Zuge der Begutachtung auf ihre Eignung und 
Machbarkeit überprüft, es werden dabei ebenfalls die wesentlichen Abmessungen begutachtet und 
falls notwendig mit unabhängigen Vergleichsberechnungen nachvollzogen. Zudem werden Bau-
gruben- und Böschungssicherungen der Begutachtung unterzogen und, falls vom Planer angege-
ben, die Abmessungen der Bauteile überprüft. 

Nicht Gegenstand des Fachgebietes sind sämtliche bauphysikalischen und hochbautechnischen 
Aspekte, wie z.B. Dämmung der Hochbauten hinsichtlich Wärme, Schall und Wasserdampfdiffusi-
on. Weiters werden Lichträume sowie Sicherheitsabstände nicht im Zuge dieses Fachgebietes 
überprüft. Das Thema Erschütterung- und Erschütterungsschutz ist nicht Bestandteil des Fachge-
bietes. 

Entwässerung 

Die Begutachtung des Fachgebietes „Entwässerung“ beinhaltet die Prüfung sämtlicher baulich 
relevanter Aspekte die für die Ableitung der Tunnelwässer (Brauch und Bergwässer) in der Bau- 
und der Betriebsphase zu berücksichtigen sind. Die Fahrbahnentwässerung wurde hinsichtlich 
konstruktiver Aspekte wie die Leitungsführung im Sohlgewölbe, usw. geprüft. Die konzeptionelle 
Ausbildung und Leitungsdimensionierung der Fahrbahnentwässerung wurde nicht begutachtet. 

Geprüft wurden das für die Ableitung der Tunnelwässer notwendige Entwässerungskonzept hin-
sichtlich Funktionalität und die dafür notwendigen baulichen Anlageteile wie Drainagen, Sammel-
leitungen, usw. auf ausreichende Dimensionierung und bautechnisch richtige Ausführung unter 
Berücksichtigung des Standes der Technik. 

Nicht geprüft wurden maschinentechnische Anlageteile wie Pumpen, Schieber, Beckenausstattun-
gen, usw. sowie die Druckleitung für die energetische Nutzung der Bergwässer durch das Kraft-
werk „Untere Sill“. 

Die Entwässerung der Kunstbauwerke wie Brücken wurde ebenfalls behandelt. 

Nicht geprüft wurden die Belange des Fachbereichs „Hydrogeologie, Grundwasserschutz, Berg-
wasserschutz, Wassernutzung“ hinsichtlich der auftretenden Bergwassermengen, dem Chemis-
mus des Bergwassers und der hydrologischen Einflüsse des Bauwerks auf die Umgebung. 

Die Oberflächenentwässerung der Portal- und Zufahrtsbereiche und Straßen sowie die Bauwerks-
entwässerung der Hochbauten wurden nicht geprüft. 

Weiters nicht geprüft wurde die wasserbautechnische Situation im Bereich der Ausleitung des 
Entwässerungsstollens in die Sill sowie die limnologischen Auswirkungen der Ausleitungen in die 
jeweilige Vorflut bzw. die rechtlichen Aspekte beim Anschluss an bestehende Kanalnetze. 
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Baubetrieb 

Die Begutachtung beinhaltet die Prüfung der für die Errichtung des Projektes vorgeschlagenen 
Baumethoden insbesondere die für die Herstellung der Felshohlraumbauten vorgeschlagenen Vor-
triebs- und Sicherungsmethoden, das Konzept für die Ableitung der Tunnelwässer, das Innenaus-
baukonzept und die zur Umsetzung der geplanten Methoden und Errichtungskonzepte vorge-
schlagenen Bauphasen, die Bauloseinteilung und die Transportlogistik sowie das den Baulosen 
zugeteilte Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept. 

Weiters wurden die Materialbewirtschaftung und die Ablaufkonzepte der Deponien begutachtet. 

Die im Bauzeitprogramm getroffenen Leistungsansätze und die Ausbruchsmengenermittlung wur-
den hinsichtlich Plausibilität geprüft. 

Nicht geprüft wurden die für die Materialbewirtschaftung und Ausbruchsmengenermittlung erforder-
lichen geologischen Grundlagen (Wiederverwertbarkeit, Auflockerungsfaktoren etc.) 

Weiters nicht geprüft wurden die Baulüftung und Bewetterung, die Trassierung und Herstellung 
von bauzeitlichen Zufahrtsstraßen und Wegen sowie Umweltauswirkungen während der Baupha-
se. 

Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 

Die erschütterungstechnische Begutachtung gewährleistet den Schutz der Anrainer der Eisenbahn 
vor Erschütterungen und Sekundärschall (Körperschall) sowohl in der Bau- als auch der Betriebs-
phase. Schwingungsprognosen, welche die Übertragungskette Fahrweg – Tunnel (so vorhanden) 
– Untergrund – Fundament – Gebäudedecke – Mensch berücksichtigen, bilden das Kernstück der 
Untersuchungen. Insbesondere bei Tunnelstrecken wird neben den Erschütterungen auch die 
mögliche Immission von Sekundärschall beachtet. Die einzelnen Glieder der Übertragungskette 
werden durch Transferspektren dargestellt, welche nach Möglichkeit durch in-situ Messungen er-
mittelt werden. Die Prognosewerte werden mit den zulässigen Grenzwerten verglichen.  

Bei Überschreitungen wurden Maßnahmen vorgesehen, die grundsätzlich am Oberbau, im Über-
tragungsweg bzw. am betroffenen Bauwerk vorgenommen werden können. Normalerweise werden 
die Maßnahmen direkt am Oberbau vorgenommen (im Tunnel z.B. Unterschottermatten, Masse-
Federsysteme; auf der freien Strecke: Unterschottermatten, ev. in Verbindung mit einer Erschütte-
rungsschutzplatte). Es wurden vom Erschütterungsgutachter jene Streckenabschnitte ausgewie-
sen, in denen Maßnahmen zu setzen waren. Der Schutz vor Erschütterungen und Sekundärschall 
kann nur in einem iterativen Prozess durch eine Abfolge von Messungen und Berechnungen fest-
gelegt werden. In der Detailplanung sind zunächst in den kritischen Streckenabschnitten entspre-
chende Bautoleranzen zu schaffen, die z.B. im Tunnel eine Vergrößerung der Bauhöhe der Mas-
se-Federsysteme um ca. 5 – 10 cm ermöglichen. Die endgültige Festlegung erfolgt auf Basis von 
Messungen mit Schwingungsgeneratoren nach Fertigstellung des Unterbauplanums bzw. des 
Tunnelrohbaus und darauf aufbauenden Berechnungen. Die Bereiche in denen Maßnahmen erfor-
derlich sind, wurden dem SV Infrastruktur bekannt gegeben und die Details der Maßnahmen (z.B. 
Typ des Masse – Federsystems) mit ihm abgesprochen. Ferner wurden in der erschütterungstech-
nischen Begutachtung Beweissicherungsmaßnahmen für die Bau- und die Betriebsphase vorge-
sehen. 
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Forstwirtschaft 

Aufgabe ist die Erstellung eines Gutachtens gemäß §31a Eisenbahngesetz zum gegenständlichen 
Bauvorhaben für das Fachgebiet Forstwirtschaft. Es umfasst die Auswirkungen des Vorhabens auf 
den Wald und die Forstwirtschaft getrennt nach Bau- und Betriebsphase basierend auf dem Stand 
der Technik. 

Es ergeben sich auch Berührungspunkte mit anderen Fachbereichen wie Boden und Landwirt-
schaft (Beweissicherung), Pflanzen sowie Tiere und deren Lebensräume (Erhaltung von Lebens-
räumen), Luftschadstoffe (Staubeinwirkung), Deponieplanung (insbesondere landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung und Erschließung mit Forstwegen und deren Bau). 

Durch gegenseitige Information; Abwägung und Abstimmung konnten fachübergreifend befriedi-
gende Ergebnisse erzielt werden. Details zu den anderen Fachrichtungen finden sich in den jewei-
ligen Berichten und Plänen sowie in den entsprechenden Fachgutachten.  

Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 
Fragestellungen 

Aufgabe ist die Erstellung des Gutachtens gemäß §31a Eisenbahngesetz zum gegenständlichen 
Bauvorhaben bezogen auf die Fachgebiete Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) 
einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen. 

Im Gegensatz zu den drei oberirdischen Funktionsgebäuden sowie dem Löschwasserbecken Por-
tal Tulfes und dem Lüftergebäude Tulfes, die hinsichtlich Hochbau, Gebäudeausrüstung und sta-
tisch konstruktiver Fragestellungen begutachtet wurden, beschränkt sich die gutachterliche Stel-
lungnahme des Fachgebietes „Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich 
statisch konstruktiver Fragestellungen“ für die Tunnelbauten ausschließlich auf die Beurteilung des 
Bauvorhabens hinsichtlich der Anforderungen an den Arbeitnehmerschutz. Lüftungsbauwerk Zu-
gangstunnel Wolf, Lüftungsbauwerk Zugangstunnel Ahrntal, Lüftungsbauwerk Entwässerungsstol-
len Innsbruck, Querkaverne mit Technikräumen im Bereich MFS Innsbruck, Querkaverne mit 
Technikräumen im Bereich MFS Steinach, Schleuse Portal Ampass und Unterwerk Ahrntal werden 
somit nur in Bezug auf hochbautechnische Voraussetzungen zur Erfüllung der Anforderungen des 
Arbeitnehmerschutzes im Endzustand (Betriebsphase) begutachtet.  

Die Begutachtung der im Zusammenhang mit den Bauwerken stehenden Bereiche Elektrotechnik, 
Betrieb und Erhaltung, Aerodynamik, Lüftungstechnik, Tunnelsicherheit, Geotechnik, Tunnelbau, 
statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, Bodenmechanik, Wildbach- und 
Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Straßenverkehrstechnik, Hydrogeologie, Grund- und 
Bergwasserschutz, Wassernutzungen, Lärmschutz, Luft und Klima, Umweltmedizin erfolgt durch 
die angeführten Fachbereiche. 

Lüftungsbauwerke ohne zusätzliche Räume für technische Anlagen, der Notausstieg neben dem 
Funktionsgebäude, Portalbereiche, Eisenbahnüberführungen, Straßenüberführungen, Stützbau-
werke und Kunstbauten sind Gegenstand des Gutachtens „Statisch konstruktiver Ingenieurbau“ 
und werden somit im Gutachten zum Fachgebiet „Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Ent-
sorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen“ nicht beurteilt.  

Temporäre Bauwerke sind nicht Gegenstand des Gutachtens „Hochbau, Gebäudeausrüstung 
(Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen“. 
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Das Gutachten hinsichtlich Gebäudeausrüstung behandelt die Ausrüstung der Funktionsgebäude 
sowie der Bauwerke Lüftergebäude Tulfes und Löschwasserbecken Portal Tulfes. 

Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

Nach ÖN B 2400 (Ausgabe 2004) ist die Hydrogeologie die Wissenschaft von den Erscheinungs-
formen, den Wechselwirkungen und dem Verhalten des Wassers in der Erdrinde. Verwandter Beg-
riff ist die Geohydrologie, mit der Anmerkung: Die Benennung ist entsprechend dem Schwerpunkt 
der Betrachtungsweise zu wählen. 

Somit sind automatisch auch die Nutzung und der Schutz derartiger Wässer im Rahmen dieses 
Fachgebietes eingeschlossen. Naturgemäß ergeben sich Querbeziehungen zu den Fachgebieten 
Tunnelbau, Tiefbau, Hydrologie und Wasserbau. Zu den Fachgebieten Tiefbau und Tunnelbau 
insofern, dass Eingriffe in Poren- bzw. Kluftgrundwässer Veränderungen im unterirdischen Was-
serhausalt ergeben können. Geprüft wurden die Risikoanalysen von Quellbeeinträchtigungen, 
während die Auswirkungen etwa auf die Tunnelstatik vom Gutachter für Tunnelbau untersucht 
wurden.  

Zu den Fachgebieten Hydrologie und Wasserbau besteht eine Berührungsfläche im Falle einer 
Veränderung der Wasserführungen dann, wenn ein wesentlicher Teil der oberirdischen Wasser-
fracht von unterirdischen Einzugsgebieten gespeist wird. Dies beinhaltet auch das Auftreten und 
die Zusammensetzung von Tunnelwässern, während die etwaige Auswirkung auf die Wasserfüh-
rung oder Zusammensetzung von Obertagegewässern dem Gutachter für Hydrologie bzw. Was-
serbau zustehen.  

Landwirtschaft / Boden 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft sind insofern Thema des Gutachtens als landwirtschaftliche 
Böden vom Bauvorhaben betroffen sein können und deshalb Fragestellungen des Bodenschutzes 
relevant sind. Aspekte des Bodenschutzes reichen auch in die Fachgebiete Forstwirtschaft (Wald-
böden) und Naturschutz (bestimmte Böden ohne wirtschaftliche Nutzung, z.B. Moorböden), wobei 
die getroffenen Aussagen mit den Bearbeitern dieser Fachgebiete abgestimmt sind. Bezüglich 
eines möglichen Trockenfallens von Grundwasserbeeinflussten Böden durch eine Drainagewir-
kung des Tunnels erfolgte eine Abstimmung der Aussagen mit dem Bearbeiter des Fachgebiets 
Hydrogeologie. 

Lärmschutz 

Das Fachgebiet Lärmschutz betrachtet die Auswirkungen des vorliegenden Projektvorhabens 
Brenner-Basistunnel in Form von Lärmimmissionen, die diesbezüglich geltenden Grenzwerte und 
Vorschriften sowie die zum Schutze der Anrainer geplanten Lärmschutzmaßnahmen. Hierbei wird 
ausschließlich der direkt von der Schallquelle als Luftschall übertragene Lärm behandelt. Sekun-
därschall, also jener Luftschall, der durch die von der ursprünglichen Einwirkungsstelle übertrage-
nen Schwingungen an weiter entfernten Stellen, etwa in Gebäuden, erzeugt wird, wird im Fachbe-
reich „Erschütterungs- und Sekundärschallschutz“ betrachtet und ist nicht Gegenstand dieses 
Fachgebietes.  

Die Lärmimmissionen werden sowohl für die Bau- wie auch die Betriebsphase primär durch norm- 
und richtliniengerechte Schallimmissionsberechnungen ermittelt. Diese basieren auf Informationen 
über Verkehrszahlen, Art der verkehrenden Fahrzeuge, Planung der Bautätigkeiten und verwende-
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te Geräte sowie der diesen zugeordneten Schallleistungen. Aus diesen Angaben lassen sich zu-
sammen mit Daten zur Geländegeometrie- und Beschaffenheit die Lärmbelastungen in Form von 
Schallimmissionskarten und punktuellen Immissionswerten ermitteln. Durch Vergleich mit Grenz-
werten und Vorbelastung kann die Belastungsintensität und die Wirksamkeit von Lärmschutz-
massnahmen ermittelt werden. Aufgrund der großteils unterirdisch verlaufenden Schienenstrecke 
sind im Betrieb vor allem die Bereiche der Tunnelportale wesentliche Luftschallemissionsquellen. 
In der Bauphase erzeugen zusätzlich auch oberirdisch eingerichtete Baustellen und Deponien so-
wie der zugehörige Zulieferverkehr Lärmimmissionen. 

Auch die Lärmbelastung am Arbeitsplatz während Bau und Betrieb des Projektes werden anhand 
der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente betrachtet. Das Gutachten bildet auch eine 
Vorleistung für den Bereich Umweltmedizin, in dem die medizinischen Aspekte der Lärmbelastung 
betrachtet werden.  

Limnologie und Fischerei 

Das Fachgutachten Limnologie und Fischerei betrachtet die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umgebung des Brenner Basis Tunnels, Portal Tulfes bis Staatsgrenze, bezüglich der UVP-G-
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Lebensräume der Oberflächengewässer sowie das Schutzgut 
Wasser – Oberflächengewässer. Zudem wird in Bezug auf die menschliche Nutzung die Fische-
reiwirtschaft berücksichtigt. 

Im Rahmen der Überprüfung nach dem Stand der Technik im Sinne des § 9b EisbG betrachtet 
das Teilgutachten die immissionsseitigen Auswirkungen des Vorhabens auf die öffentlichen Inte-
ressen gemäß § 105 (1) WRG idgF hinsichtlich: 

d) eines schädlichen Einflusses auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der natürlichen 
Gewässer (partim) 

e) einer nachteiligen Beeinflussung der Beschaffenheit des Wassers der Oberflächen – Fließge-
wässer in chemisch-physikalischer und biologischer Hinsicht 

f) einer wesentlichen Beeinträchtigung oder Gefährdung des Tier- und Pflanzenbestandes der 
Oberflächengewässer im Projektgebiet 

m) einer wesentlichen Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer  

Die Begutachtung des Bauentwurfs erfolgt im Hinblick auf die Mehrstufigkeit des Verfahrens in 
wasserrechtlicher Hinsicht im Wesentlichen bezüglich des Allgemeinen Wasserrechts (wie etwa 
Regulierungsbauten oder Einbauten im Hochwasserabflussbereich). 

Die Beurteilung hinsichtlich der Berührung öffentlicher Interessen gemäß Tiroler Naturschutzge-
setz erfolgt durch den Gutachter des Fachbereichs Naturkunde. 

Der Bauentwurf wird auf Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der „erheblichen Aus-
wirkungen des Bauvorhabens auf die Umgebung“ nach § 31b 3. EisbG beurteilt. 

Die Beurteilung umfasst die Baudurchführung und den Endzustand (Bau- und Betriebsphase). 

Die Auswirkungen von flüssigen Emissionen sowie der Absenkung des Bergwasserspiegels sind 
dezidiert von der fachlichen Beurteilung nach §31a EisbG ausgenommen. 
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Luft und Klima 

Das Fachgebiet des Gutachtens umfasst die Freisetzung und Ausbreitung der zu erwartenden 
Luftschadstoffe im Bereich des Bauvorhabens Brenner Basistunnel und die damit zusammenhän-
genden Belastungen der Umgebung sowie die Einflüsse des Vorhabens auf das lokale Klima. 
Nicht behandelt werden Einflüsse auf andere Umweltbereiche wie Gewässer, Fauna, Flora und 
Lärm. 

Naturkunde 

Das Fachgebiet Naturkunde betrachtet die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung des 
Brenner Basis Tunnels, Abschnitt Portal Tulfes bis Staatsgrenze, im Hinblick auf öffentliche Inte-
ressen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 TNSCHG. 

Auswirkungen auf naturschutzrelevante öffentliche Interessen nach § 105 Abs. 1 WRG im Sinne 
einer wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer werden im Fach-
beitrag Limnologie und Fischerei betrachtet. 

Tunnelsicherheit 

Das Fachgebiet Tunnelsicherheit konzentriert sich auf alle sicherheitstechnischen Aspekte und 
Maßnahmen zur Verhinderung und Ausmaßminderung bei Ereignissen im Tunnel sowohl im 
Normalbetrieb als auch im Erhaltungsbetrieb. Als Grundlage hierbei dient der Stand der Technik. 
Die Schnittstellen zu anderen Fachgebieten betreffen den Eisenbahnbetrieb und die Sicherungs-
technik, die Ausrüstung des Tunnels und Kontrolle im Bereich Klima und Lüftung. Diese Fachge-
biete werden von anderen Gutachtern abgedeckt. Fragen der betontechnologischen Auslegung 
der Tunnelschale im Hinblick auf den Lastfall Brand (Brandschutzstatik, ggf. PP-Faserzusatz etc.) 
sind durch das Fachgebiet „Konstruktiver Ingenieurbau“ abgedeckt. 

Umweltmedizin 

Arbeitsmedizin 

Der Bereich Arbeitsmedizin umfasst die medizinische Beurteilung des Bereiches ArbeitnehmerIn-
nenschutz. In Bezug auf die vorliegende Aufgabenstellung erfolgt eine Beurteilung der folgenden 
Inhalte (Bau- und Betriebsphase): 

• eine arbeitsmedizinische Beurteilung der Projektunterlagen des Fachgebietes Aerodynamik 
und Lüftungstechnik bzgl. der geltenden Normen unter Einbeziehung der zugrundeliegen-
den Fachliteratur  

Es umfasst nicht die sicherheitstechnische Beurteilung des Bereiches ArbeitnehmerInnenschutz. 

Nicht begutachtet werden die arbeitsmedizinischen Aspekte der übrigen Fachgebiete. Die fach-
spezifische Beurteilung ArbeitnehmerInnenschutz erfolgt durch die jeweiligen fachspezifischen 
Gutachter. 

Es werden folgende Aspekte beurteilt: 

• Durch das Projekt bedingte Temperaturen / Wirkungen am Arbeitsplatz sowohl in der Bau- 
als auch in der Betriebsphase aufgrund zugrundeliegende Normen und Gesetze 
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• Beurteilung der Zulässigkeit/Zumutbarkeit hinsichtlich dieser Normen und Gesetze 

Luft, Lärm, Erschütterung/sekundärer Luftschall 

Betrachtet werden die ergriffenen Maßnahmen im Projekt zur Reduktion möglicher Gesundheits-
einwirkungen durch Lärm, Erschütterungen/sekundärer Luftschall und Luftschadstoffe (gemäß 
Einschränkung der zu behandelnden Luftschadstoffe) während des Baus oder durch den Betrieb 
des Vorhabens Brenner Basistunnel. Dabei werden auch mögliche Wechselwirkungen gewürdigt. 

 Elektromagnetische Felder 

• Fachgebiet: Elektrotechnik 

Die technische Beurteilung erfolgt im Fachgebiet „Elektrotechnik“, während im Fachgebiet 
„Umwelthygiene – Elektromagnetische Felder“ die ergriffenen projektrelevanten Maßnah-
men zur Verhinderung von potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen 
beurteilt werden. 

• Fachgebiet: Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 

Im Fachgebiet „Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung“ wird die Adäquatheit der ge-
planten Anlagen der Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalisierung geprüft und die Nach-
vollziehbarkeit der Berechnungen über die mögliche Beeinflussung des Schutzgutes 
„Mensch“ durch diese Anlagen untersucht. Im Fachgebiet „Umwelthygiene – Elektromagne-
tische Felder“ werden diese möglichen Beeinflussungen im Hinblick auf die Gesundheit des 
Menschen behandelt. 

Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasserwirtschaft, Ersatzwasserver-
sorgung, Wasserbautechnik 

Im Gebiet Wildbach- und Lawinenverbauung , Wasserbautechnik werden sämtliche Maßnahmen 
während Bau und Betrieb auf den Abfluss in den Gewässern und die Sicherheit gegen 
Bedrohungen durch Lawinen beurteilt.  

Es sind dies die baulichen und abflusstechnischen Auswirkungen infolge von neuen oder 
geänderten Einleitungen und Änderungen des Abflussbereiches. Hier ist auch die 
Hochwassersicherheit von geplanten Bauwerken zu beurteilen. Wildbäche und die übrigen 
Gewässer haben verschiedene Betreuungsbereiche. Wildbäche werden vom Amt für Wildbach- 
und Lawinenverbauung betreut, die übrigen Gewässer von der Bundeswasserbauverwaltung. Die 
Abgrenzung des Betreuungsbereiches erfolgt gemäß Verordnung des Landeshauptmannes. 
Änderungen und Gestaltungen im Uferbereich und Gerinne sowie die qualitativen Auswirkungen 
von Einleitungen auf das Gewässer werden vom Fachgebiet Limnologie und Fischerei behandelt. 
Die Entwässerungseinrichtungen im Bereich des Tunnels, der Straßen, etc. werden in den 
zugeordneten Fachbereichen beurteilt (Straßenverkehrstechnik, Tunnelbau ).  

Das Gebiet Wasser und Wasserwirtschaft / Ersatzwasserversorgung umfasst die Risikobewertung 
der Beeinträchtigung der Quellvorkommen und die Darstellung von Not- und Ersatzmaßnahmen je 
nach Risikoklasse. 
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1.5 GRUNDLAGEN DER BEGUTACHTUNG  

1.5.1 EINREICHUNTERLAGEN 2008 

Zur Erstattung des § 31a-Gutachtens wurden die nachstehend angeführten Unterlagen des Ein-
reichprojektes zur Verfügung gestellt:  

• Eisenbahnrechtliche Einreichunterlagen Revisionsnummer 10 vom 29.2.2008 (Revisions- 
und Fertigungsdatum). Der Bereich Fachbereich VI Teilbereiche Lärm, Erschütterung, Luft-
schadstoffe und Elektromagnetismus der UVE bildet zugleich auch einen Bestandteil des 
eisenbahnrechtlichen Bauentwurfs. 

• Umweltverträglichkeitserklärung Revisionsnummer 10 vom 29.2.2008 (Revisions- und Ferti-
gungsdatum) 

• Voraberklärung betreffend die Konformität des Projektes mit der EU-Richtlinie 96/48/EG der 
Benannten Stelle vom 10. März 2008 

Die Einlageverzeichnisse sind im Anhang eingebunden. Die Voraberklärung der benannten Stelle 
befindet sich ebenfalls im Anhang.  
 

1.5.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN, NORMEN, RICHTLINIEN 

Folgende rechtliche Grundlagen, Richtlinien und Normen wurden der §31a-Begutachtung – geglie-
dert nach Fachgebieten - zugrunde gelegt:  

Straßenverkehrstechnik 

Gesetze 

• EisbG - Eisenbahngesetz 1957, idgF 

• AschG  - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 1994, idgF 

• BStG - Bundesstraßengesetz 1971, idgF 

• TStG - Tiroler Straßengesetz 1989, idgF 

Verordnungen 

• EisbVO - Eisenbahnverordnung 2003 über den Bau, den Betrieb und die Organisation von 
Eisenbahnen, idgF 

• AVO-Verkehr - Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr 2006, idgF 

• EisbAV - Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung 1999, idgF 

• StVO - Straßenverkehrsordnung 1960, idgF 

Nationale Richtlinien und Leitfäden 

• RVS – Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, Österreichische Forschungsge-
sellschaft Straße – Schiene – Verkehr 
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Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

• Wasserrechtsgesetz BGBl. 215/1959 i. d. F BGBl. I Nr. 123/2006 

• Hochleistungsstreckengesetz idF. BGBl. 2002/32 

• Änderung Hochleistungsstreckengesetz BGBl. 2003/138 

• Änderung des Bundesstraßengesetzes 1971 und des Hochleistungsstreckengesetzes, 
BGBl. 2004/154 

• Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1994) idgF 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 33/2006 

• BGBl. II 304/2001 idF. BGBl 254/2006: Verordnung des Bundesministers für soziale Sicher-
heit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ 
(Trinkwasserverordnung –TWV) 

• Arbeitsstättenverordnung (AstV), BGBI. Nr. 368/1998 

• Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT), BGBl. II Nr. 309/2004 idgF 140/2005 

• Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF), BGBl. Nr. 240/1991 idgF BGBl Nr. II. 
57/2000 

• Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV), BGBI. Nr. 218/1983 idgF 77/2007 

• Kennzeichnungsverordnung (KennV) BGBI. II Nr. 101/1997 

• Verordnung geringfügiger Baumaßnahmen 2004 – VgB 2004 
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Wichtige TSI 

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische 
Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 

• TSI Infrastruktur, Entscheidung der Kommission vom 20.12.2007 über die technische Spezi-
fikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des transeuropäischen Hoch-
geschwindigkeitsbahnsystems 

• TSI Sicherheit in Eisenbahntunneln, Entscheidung der Kommission vom 20.12.2007 über 
die technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich „Sicherheit in Eisenbahntun-
neln“ im konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystem 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Betrieb“ des transeuropä-
ischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 
96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/734/EG) 

• TSI Energie (Entscheidung 2002/733/EG) 

• TSI Zugsicherung, Zugsteuerung, Signalgebung idF der Entscheidung 2007/153/EG 

Nationale Richtlinien 

• Richtlinie für den Arbeitnehmerschutz bei den ÖBB, R8 (ÖBB 40) Stand September 2006 

• RVE 05.00.01 Linienführung von Gleisen 

• RVE 05.00.02 Bettungsquerschnitte für Schotteroberbau 

• RVE 06.00.01 Technische Richtlinie für Eisenbahnbrücken 

• Richtlinie: Ausbildung von Tunnelentwässerungen, ÖVBB, 1.06.2003 

• HL-Richtlinie, Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen - Hochleistungsstrecken 

• ÖBB-DV B 50, Oberbau - Technische Grundsätze, nur Punkt 13 

• ÖBB-DV B 51, Oberbauvorschrift 

• ZOV 25, Zusatzbestimmungen zur Oberbauvorschrift - Trockenhaltung des Bahnkörpers 

• ÖBB-DV B 52, Oberbau, Technische Grundsätze 

• ÖBB-DV B 53, Vorschriften zur Gestaltung von Oberbauanlagen 

• ÖBB-DV B 54, Anzuwendende Oberbauformen 

• Richtlinie "Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und Nebenbahnen, An-
forderungen des Brand- und Katastrophenschutzes" Österreichischer Bundesfeuerwehrver-
band, 1. Ausgabe 2000 

Normen 

• ONÖRM B 4003, Eisenbahn- und Straßenbahnbrücken, Allgemeine Grundlagen für die Be-
rechnung und Ausführung, April 1994 

• ÖNORM EN 13913, Bahnanwendungen - Elastomer-Federungselemente, Mechanische 
Bauteile auf Elastomerbasis, Juli 2003 
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• UIC 716, Internationaler Eisenbahnverband, Maximal zulässige Abnutzungsprofile für Wei-
chen, September 2007 

• UIC 505-1, Eisenbahnfahrzeuge. Fahrzeugbegrenzungslinien, Mai 2006 

• UIC 510-2, Internationaler Eisenbahnverband, Wagen. Bedingungen für die Verwendung 
von Rädern verschiedener Durchmesser in Laufwerken unterschiedlicher Bauart, Oktober 
2002 

• UIC 505-4, Internationaler Eisenbahnverband, Auswirkungen der Anwendung der kinemati-
schen Begrenzungslinien nach den UIC-Merkblättern Nr. 505 auf den Abstand fester Ge-
genstände vom Gleis und auf den Gleisabstand, November 2007 

• UIC 506, Internationaler Eisenbahnverband, Regeln für die Anwendung der erweiterten Be-
grenzungslinien GA, GB und GC, Jänner 2008 

• UIC 527-1, Internationaler Eisenbahnverband, Reisezug-, Gepäck-und Güterwagen -
Abmessungen der Pufferteller -Linienführung der S-Bögen, April 2005 

• UIC 606-1, Internationaler Eisenbahnverband, Gestaltung des Oberleitungssystems unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen der Kinematik der Fahrzeuge nach den UIC-
Merkblättern der Reihe 505, Mai 2004 

• UIC 741, Internationaler Eisenbahnverband, Bahnsteige der Personenbahnhöfe -Regeln für 
die Höhe und den Abstand der Bahnsteigkanten vom Gleis, September 2007 

• UIC 779-11, Internationaler Eisenbahnverband, Bemessung des Tunnelquerschnitts unter 
Berücksichtigung der aerodynamischen Effekte, Februar 2005 

• ÖNORM EN 13146-1:2002, Bahnanwendungen; Oberbau - Prüfverfahren für Schienenbe-
festigungssysteme - Teil 1: Ermittlung des Durchschubwiderstandes in Längsrichtung, März 
2003 

• ÖNORM EN 13146-4:2002, Bahnanwendungen; Oberbau - Prüfverfahren für Schienenbe-
festigungssysteme - Teil 4: Dauerschwingversuch, Jänner 2007 

• ÖNORM EN 13146-5:2002, Bahnanwendungen; Oberbau - Prüfverfahren für Schienenbe-
festigungssysteme - Teil 5: Bestimmung des elektrischen Widerstandes, März 2003 

• ÖNORM EN 13146-8:2002, Bahnanwendungen - Oberbau; Prüfverfahren für Schienenbe-
festigungssysteme - Teil 8: Betriebserprobung, Jänner 2007 

• ÖNORM EN 13230-1, Bahnanwendungen; Oberbau - Gleis- und Weichenschwellen aus Be-
ton - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, März 2003 

• ÖNORM EN 13232-4, Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und Kreuzungen – Teil 4: 
Umstellung, Verriegelung und Lageprüfung, Jänner 2006 

• ÖNORM EN 13232-5, Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und Kreuzungen – Teil 5: 
Zungenvorrichtungen, Jänner 2006 

• ÖNORM EN 13232-6, Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und Kreuzungen – Teil 6: 
Starre einfache und doppelte Herzstücke, Jänner 2006 

• ÖNORM EN 13232-7, Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und Kreuzungen – Teil 7: 
Herzstücke mit beweglichen Teilen, Mai 2006 
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• ÖNORM EN 13232-9, Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und Kreuzungen - Teil9: 
Weichenanlagen, Juli 2006 

• ÖNORM EN 13481-1, Bahnanwendungen - Oberbau; Leistungsanforderungen für Schie-
nenbefestigungssysteme - Teil 1: Definitionen, Jänner 2007 

• ÖNORM EN 13481-2, Bahnanwendungen - Oberbau; Leistungsanforderungen für Schie-
nenbefestigungssysteme - Teil 2: Befestigungssysteme für Betonschwellen, Jänner 2007 

• ÖNORM EN 13481-5, Bahnanwendungen - Oberbau; Leistungsanforderungen für Schie-
nenbefestigungssysteme - Teil 5: Befestigungssysteme für feste Fahrbahnen, Jänner 2007 

• ÖNORM EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandver-
halten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten 
von Bauprodukten, Mai 2007 

• ÖNORM EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandver-
halten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, 
mit Ausnahme von Lüftungsanlagen, Jänner 2008 

• ÖNORM EN 13674-1, Bahnanwendungen; Oberbau - Schienen - Teil 1: Vignolschienen ab 
46 kg/m, Dezember 2003 

• ÖNORM EN 13674-2 (Normentwurf), Bahnanwendungen - Oberbau; Schienen - Teil 2: 
Schienen für Weichen und Kreuzungen, die in Verbindung mit Vignolschienen ab 46 kg/m 
verwendet werden, Juni 2003 

• ÖNORM EN 13803-1 (Normentwurf), Bahnanwendungen - Linienführung in Gleisen; Spur-
weiten 1435 mm und größer - Teil 1: Durchgehendes Hauptgleis, September 2007 

• ÖNORM EN 13803-2, Bahnanwendungen - Linienführung in Gleisen – Spurweiten 1435 mm 
und größer - Teil 2: Weichen und vergleichbare Trassierungselemente mit unvermitteltem 
Krümmungswechsel, Oktober 2007 

• ÖNORM EN 13848-1, Bahnanwendungen - Oberbau - Qualität der Gleisgeometrie - Teil 1: 
Beschreibung der Gleisgeometrie, Mai 2004 

Elektrotechnik 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 
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• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Arbeitsstättenverordnung (AstV) 1998, BGBl. II Nr. 368 vom 13. Oktober 1998  

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 33/2006 

• Elektroschutzverordnung (ESV) 2003, BGBl. II Nr. 424 vom 12. September 2003 

Verordnung geringfügiger Baumaßnahmen (VgB) 2004, BGBl. II Nr. 5/2005 

- Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor explosions-
fähigen Atmosphären (B-VEXAT), : BGBl. II Nr. 156/2005 

Wichtige TSI  

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische 
Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastrukur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (Enetscheidung 
2007/6440/EG) vom 20. Dezember 2007 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Betrieb“ des transeuropä-
ischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 
96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/734/EG) 

• TSI Energie, Technische Spezifikationen für die Interoperabilität des Teilsystems „Energie“ 
des Transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft 
(Entscheidung 2002/733/EG) 

• TSI ZZS, Technische Spezifikationen für die Interoperabilität     

• (TSI ) des Teilsystems „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des Transeuropäi-
schen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft (Entscheidung 
2007/153/EG) 

• TSI SRT, Technische Spezifikationen der Teilsysteme „Infrastruktur, Energie, Betrieb, 
Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalgebung und Fahrzeuge“, Aspekt „Sicherheit in Eisen-
bahntunnels“ für die Interoperabilität des Transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems, Europäische Gemeinschaft (Entscheidung 2007/6450/EG) vom 20. Dezember 
2007 

• TSI PRM, Technische Spezifikationen für die Interoperabilität der Teilsysteme „Infrastruktur 
und Fahrzeuge“ Teilbereich „Zugänglichkeit für eingeschränkt mobile Personen“ Europäi-
sche Gemeinschaft (Entscheidung 2007/6633/EG) vom 21. Dezember 2007 

Nationale Richtlinien 

• RVE 06.00.01 Technische Richtlinie für Eisenbahnbrücken 
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• ÖBFV-RL A-12 Richtlinie "Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und 
Nebenbahnen, Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes" Österreichischer 
Bundesfeuerwehrverband, 1. Ausgabe 2000 

• TRVB F 134 87 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – Flächen für die Feu-
erwehr auf Grundstücken 

Normen 

• ÖVE / ÖNORM EN 50119:2001; Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen –Oberleitungen für 
den elektrischen Zugbetrieb 

• ÖVE EN 50122-1:1997; Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen–Teil 1: Schutzmaß-
nahmen in Bezug auf elektrischeSicherheit und Erdung 

Im Speziellen durch die ESV geforderte Normen: 

• ÖVE/ÖNORM E 8001.1;2000 Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis 
~1000 V und =1500 V – Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaß-
nahmen) (seit 2002-06-14 verbindlich) 

• ÖVE / ÖNORM E 8002-ff:2002: Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in bau-
lichen Anlagen für Menschenansammlungen 

• ÖVE / ÖNORM E 8383:2000-03-01: Starkstromanlagen mit Nennwechselspannung über 1 
kV (seit 2002-06-14 verbindlich) 

• ÖVE / ÖNORM E 8049-1:2001-07-01: Blitzschutz baulicher Anlagen, Teil 1: Allgemeine 
Grundsätze (seit 2002-06-14 verbindlich, Ersatz für ÖVE-E49/1988) 

• ÖVE / ÖNORM E 8555: 2000-08-11: Betrieb elektrischer Bahnen und Obusse 

• ÖVE EN 50110-1: 1997-06: Betrieb von elektrischen Anlagen (inkl. Teil 100: Nationale Er-
gänzungen) 

• ÖVE EN 50110-2-700: 1998-11: Betrieb elektrischer Anlagen im Bergbau 

• Andere berücksichtigte ÖVE Normen: ÖVE L 20:1998-06; Verlegung von Energie-, Steuer- 
und Messkabeln (Ersatz für ÖVE L 20/1987) 

• ÖVE / ÖNORM E 8111:2002-09-01; Errichtung von Starkstromfreileitungen über AC 1 kV 
bis AC 45 kV  

• ÖNORM EN 40 ff: Lichtmaste 

• ÖNORM E 2790: Elektroinstallationen – Erdungsanlagen – Fundamenterder 

• ÖNORM EN 12464-1: 2003: Beleuchtung von Arbeitsstätten Teil 1: Arbeitsstätten in Innen-
räumen.  

• ÖNORM EN 12464-2: 2007: Beleuchtung von Arbeitsstätten Teil 2: Arbeitsplätze im Freien 

Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 
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• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 33/2006 

• Elektroschutzverordnung (ESV) 2003, BGBl. II Nr. 424 vom 12. September 2003 

• Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor explosionsfähigen 
Atmosphären (B-VEXAT), BGBl. II Nr. 156/2005 

Wichtige TSI  

Dem Fachgebiet "Eisenbahntechnik, Eisenbahnbautechnik: Zugsicherung, Zugsteuerung, Signal-
gebung" liegt die folgende TSI ZZS mit nachfolgender Änderung des Anhangs A zu Grunde: 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Zugsteuerung, Zugsiche-
rung und Signalgebung" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und 
Änderung von Anhang A der Entscheidung 2006/679/EG vom 28.März 2006 über die tech-
nische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Zugsteuerung/Zugsicherung 
und Signalgebung" des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems, Entschei-
dung 2006/860/EG, 7.11.2006 

• Änderung von Anhang A der Entscheidung 2006/679/EG über die technische Spezifikation 
für die Interoperabilität des Teilsystems "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" 
des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und zur Änderung von Anhang 
A der Entscheidung 2006/860/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität 
des Teilsystems "Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalgebung" des konventionellen 
transeuropäischen Eisenbahnsystems, Entscheidung 2007/153/EG, 6.3.2007 

Die folgend genannten TSI sind in Bezug auf die Schnittstellen mit der TSI ZZS von Bedeutung: 

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Infra-
struktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Entscheidung 
2002/732/EG, 30.5.2002 

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems 
„Infrastrukur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Entscheidung 
2007/6440/EG, 20.12.2007 
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• TSI Betrieb, Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Betrieb“ des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Ent-
scheidung 2002/734/EG, 30.5.2002 

• TSI Energie, Technische Spezifikationen für die Interoperabilität des Teilsystems „Energie“ 
des Transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Entscheidung 2002/733/EG, 
30.5.2002 

Normen 

Die anzuwendenden europäischen Normen sind in den oben genannten TSI enthalten. 

Im Speziellen durch die ESV geforderte Normen: 

• ÖVE / ÖNORM 8001-1:2000; Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis 
~1000 V und =1500 V – Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaß-
nahmen) (seit 2002-06-14 verbindlich) 

• ÖVE / ÖNORM E 8002-ff:2002 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in bau-
lichen Anlagen für Menschenansammlungen 

• ÖVE / ÖNORM E 8383:2000-03-01; Starkstromanlagen mit Nennwechselspannung über 1 
kV (seit 2002-06-14 verbindlich) 

• ÖVE / ÖNORM 8049-1:2001-07-01; Blitzschutz baulicher Anlagen, Teil 1: Allgemeine 
Grundsätze (seit 2002-06-14 verbindlich, Ersatz für ÖVE-E49/1988) 

Andere berücksichtigte ÖVE Normen: 

• ÖVE L 20:1998-06; Verlegung von Energie-, Steuer- und Messkabeln (Ersatz für ÖVE L 
20/1987) 

Aerodynamik, Lüftungstechnik 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 
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Wichtige TSI  

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische 
Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 

Nationale Richtlinien 

• Richtlinie "Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und Nebenbahnen, An-
forderungen des Brand- und Katastrophenschutzes" Österreichischer Bundesfeuerwehrver-
band, 1. Ausgabe 2000 

Normen 

• Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, SIA 196, Baulüftung im Untergagebau, 
SN 531 196, Ausgabe 1998 

• Arbeitsmedizinische Prophylaxe bei Arbeiten im Untertagebau im feucht-warme Klima, 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Bestell Nr. 2869/26, Februar 1996 

• Ermittlung der Wärmebelastung des arbeitenden Menschen mit dem WBGT-Index, EN 
27243, Oktober 1993 

• UIC Kodex 660, Bestimmungen zur Sicherung der technischen Verträglichkeit der Hochge-
schwindigkeitszüge Internationaler Eisenbahnverband, August 2002 

Betrieb und Erhaltung 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 
536/2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems „Infrastruktur“ des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtli-
nie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 
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• Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems „Energie“ des trans-
europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 
96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/733/EG) 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems „Betrieb“ des trans-
europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 
96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/734/EG) 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems „Fahrzeuge“ des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtli-
nie 96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/735/EG) 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems „Zugsicherung, 
Zugsteuerung und Signalgebung“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG idF der Entscheidung 2007/153/EG 

Nationale Richtlinien 

• Richtlinie für das Entwerfen von Bahnanlagen – Hochleistungsstrecken. HL-AG, ÖBB, BEG, 
Mai 2002 

• Richtlinie „Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und Nebenbahnen, An-
forderungen des Brand- und Katastrophenschutzes“ Österreichischer Bundesfeuerwehrver-
band, 1. Ausgabe 2000 

Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536 / 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV sowie Änderung der Bauabeiterschutzverord-
nung und der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz“, 22. Verord-
nung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, herausgegeben am 25. Jänner 2006. 
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Nationale Richtlinien 

• RVS/RVE 04.02.01, „Messen von Erschütterungen und Sekundärschall“, Österreichische 
Forschungsgesellschaft Strasse – Schiene – Verkehr, Entwurf Stand 10.09.2007 

• RVS/RVE 04.02.02, „Prognose von Erschütterungen und Sekundärschall“, Österreichische 
Forschungsgesellschaft Strasse – Schiene – Verkehr, Entwurf Stand 07.11.2007 

• RVS/RVE 04.02.03, „Maßnahmen zur Reduktion von Erschütterungen und Sekundärschall“, 
Österreichische Forschungsgesellschaft Strasse – Schiene – Verkehr, Entwurf Stand 
07.11.2007 

Normen 

• ÖN S 9001: Mechanische Schwingungen – Erschütterungen; Allgemeine Grundsätze und 
Ermittlung von Schwingungsgrößen 

• ÖNorm ISO 2631-1: Mechanische Schwingungen und Stöße – Bewertung der Auswirkun-
gen von Ganzkörperschwingungen auf den Menschen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

• ÖNorm ISO 2631-2: Mechanische Schwingungen und Stöße – Bewertung der Auswirkun-
gen von Ganzkörperschwingungen auf den Menschen – Teil 2: Schwingungen in Gebäuden 

• ÖN S 9010: Bewertung der Einwirkung mechanischer Schwingungen und Erschütterungen 
auf den Menschen; ganzer Körper 

• ÖN S 9012: Beurteilung der Einwirkungen von Schienenverkehrsimmissionen auf Menschen 
in Gebäuden; Schwingungen und sekundärer Luftschall 

• ÖN S 9020: Bauwerkserschütterungen; Sprengerschütterungen und vergleichbare impuls-
förmige Immissionen 

• DIN 4150-2 Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkung auf Menschen in Gebäuden 

Forstwirtschaft 

Gesetze 

• Forstgesetz 1975 idgF 

• Forstliches Vermehrungsgutgesetz 2002 BGBl. I Nr. 110/2002 

• Tiroler Waldordnung LGBl. Nr. 55/2005 

• Tiroler Jagdgesetz LGBl. Nr. 41/2004 

• Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich „Bergwald“, BGBl. III 
Nr. 233/2002. 

• Immissionsschutzgesetz-Luft BGBl I Nr. 115/1997 idgF 

Verordnungen 

• Land- und forstwirtschaftliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzverordnung ( LFSG – VO) 
LGBl. Nr. 96/2001 

• Rodungserlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft Zl. 13.205/02-13/02 vom 12.7.2002 
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• Verordnung über forstschädliche Luftverunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984 

• Forstliche Vermehrungsgutverordnung 2002 BGBl. II Nr. 480/2002  

Wichtige TSI  

• Keine, daher für den Fachbereich Forstwirtschaft, Forstökologie, Jagdwesen nicht relevant. 

Nationale Richtlinien 

• WEP - Waldentwicklungsplan 

Normen 

• ÖNORM L 1121 Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 

• PEFC (Pan-European-Forest-Certification) und FSC (Forest Stewardship Council) Zerti-
fizierungsgrundsätze 

Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 
Bodenmechanik, Deponietechnik 

Folgende Vorschriften wurden neben den in den Projektunterlagen genannten Vorschriften der 
Begutachtung zugrunde gelegt: 

Bodenmechanik und Deponietechnik  

Gesetze 

• AWG 2002 idgF 

Verordnungen 

• Deponieverordnung 2008 / BGBl. II Nr. 39/2008 vom 30. Jänner 2008 

Normen 

• EN 1997-1: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine 
Regeln 

• EN 1997-2: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 2: Labor- und 
Feldprüfungen für die geotechnische Bemessung 

• ÖNORM B 4015: 2007 02 01 - Belastungsannahmen im Bauwesen - Außergewöhnliche 
Einwirkungen - Erdbebeneinwir-kungen - Grundlagen und Berechnungsverfahren 

• ÖNORM B 4433: 1987 12 01 - Erd- und Grundbau; Böschungsbruchberechnung 

• ÖNORM B 4435-1: 2003 07 01 - Erd- und Grundbau - Flächengründungen - Teil 1: Berech-
nung der Tragfähigkeit bei einfa-chen Verhältnissen 

Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb 

Gesetze: 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 
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Verordnungen: 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) BGBl.Nr. 340/1994 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

Nationale Richtlinien 

• RVE 06.00.01 Technische Richtlinie für Eisenbahnbrücken 

• Richtlinie für die Geomechanische Planung von Untertagebauten mit zyklischem Vortrieb 
ÖGG, Okt. 2001 

• Richtlinie für die Geomechanische Planung von Untertagebauten mit kontinuierlichem Vor-
trieb, ÖGG, Arbeitspapier, Version Juli 2004 

• Richtlinie für das Entwerfen von Bahnanlagen - HOCHLEISTUNGSSTRECKEN - Mai 2002, 
HL-AG, OBB, BEG 

• Richtlinie Innenschalenbeton, Ausgabe Okt. 2003, ÖVBB, Wien 

• Richtlinie Ausbildung von Tunnelentwässerungen, Ausgabe Juni 2003 bzw. Entwurf mit 
Stand nach Sitzung 5 (2007-09-11), ÖVBB, Wien 

• Richtlinie "Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und Nebenbahnen, An-
for-derungen des Brand- und Katastrophenschutzes" Österreichischer Bundesfeuerwehr-
verband, 1. Ausgabe 2000 

• TRVB F 134 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – Flächen für die Feuer-
wehr auf Grundstücken 

Normen 

Nachstehend die Hauptgruppen der zu Grunde liegenden europäischen Normen: 

• EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung 

• EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke 

• EN 1992: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbetonbauten 

• EN 1993: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbauten 

• EN 1994: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahl-Beton-Verbundbauten 

• EN 1998: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben 

Neben den europäischen Normen wurden zudem die nationalen Anwendungsdokumente berück-
sichtigt. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Antragsstellung koexistierenden nationalen und europäi-
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schen Normen und deren geringer Abweichung untereinander, dienen die entsprechenden natio-
nalen Normen ebenfalls als Grundlage der Begutachtung. 

• ÖNORM B 2203-1 Untertagebauarbeiten: Werkvertragsnorm – zyklischer Vortrieb; Wien 
2001 

• ÖNORM B 2203-2 Untertagebauarbeiten: Werkvertragsnorm – kontinuierlicher Vortrieb; 
Wien 2004 

Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 
Fragestellungen  

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 33/2006 

• Arbeitsstättenverordnung (AstV), BGBI. Nr. 368/1998 

• Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT), BGBl. II Nr. 309/2004 idgF 140/2005  

• Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV), BGBI. Nr. 218/1983 idgF 77/2007 

• Kennzeichnungsverordnung (KennV) BGBI. II Nr. 101/1997 

• Elektroschutzverordnung (ESV 2003) BGBI. II Nr. 424/2003 

• BGBl. 179/1991 idgF: Allgemeine Abwasseremissionsverordnung 

• Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor der Gefährdung durch Lärm und 
Vibrationen (Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV), BGBl. II Nr. 22/2006 

• Bauarbeiterschutzverordnung (BauV): BGBl. Nr. 340/1994 idgF BGBl. II Nr. 13/2007 

• 3. Ausgabe der Baustoffliste ÖE vom 8.Jänner 2007 – Verordnung des OIB über die Bau-
stoffliste ÖE 
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• 4. Ausgabe der Baustoffliste ÖA vom 8.Jänner 2007 – Verordnung des OIB über die Bau-
stoffliste ÖA 

• Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz 2001 (TBAG 2001), LGBl. Nr. 95/2001 

Nationale Richtlinien 

• Richtlinie "Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und Nebenbahnen, An-
forderungen des Brand- und Katastrophenschutzes" Österreichischer Bundesfeuerwehrver-
band, ÖBFV-RL  A-12, 1. Ausgabe 2000 

• TRVB F 134 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – Flächen für die Feuer-
wehr auf Grundstücken, Ausgabe 1987 

• TRVB S 123/03 Automatische Brandmeldeanlagen 

• Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen, Hochleistungsstrecken, HL-AG, ÖBB und 
BEG, Wien, Mai 2002 (HL-RL) 

• RVE Richtlinien und Vorschriften für den Eisenbahnbau, Bauentwurfsunterlagen, Arbeitspa-
pier, Stand 1.2.07, FSV, Wien 

• Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen Hochleistungsstrecken, Anlage 4, Baulicher 
Brandschutz in unterirdischen Verkehrsbauten von Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, Ent-
wurf Stand Mai 2004 

• ÖVE Österreichische Vorschriften für die Elektrotechnik 

• OIB – Richtlinie 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit, Österreichisches Institut für 
Bautechnik Ausgabe April 2007 

• OIB – Richtlinie 2: Brandschutz, Österreichisches Institut für Bautechnik Ausgabe April 2007 

• OIB – Richtlinie 2.1: Brandschutz bei Betriebsbauten, Österreichisches Institut für Bautech-
nik Ausgabe April 2007 

• OIB – Leitfaden: Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte, Österreichi-
sches Institut für Bautechnik Ausgabe Jänner 2008 

• OIB – Richtlinie 3 : Hygiene, Gesundheit und Umwelt, Österreichisches Institut für Bautech-
nik Ausgabe April 2007 

• OIB – Richtlinie 4 : Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, Österreichisches Institut für 
Bautechnik Ausgabe April 2007 

Normen 

• ÖNORM B 4710 - 1: Beton – Teil1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitäts-
nachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 2006-1 für Normal- und Schwerbeton), 
01.10.2007 

• ÖNORM B 1992 – 1 - 1: Eurocode 2:  Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken, Teil 1-1: Grundlagen und Anwendungsregeln für den Hochbau, 
01.02.2007 

• ÖNORM B 1992 – 1 - 2: Eurocode 2:  Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken, Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brand-
fall, 01.04.2007 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 48 

• ÖNORM B 1996-1-1:  Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - 
Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk - Nationale Festle-
gungen zur ÖNORM EN 1996-1-1, 01.07.2006  

• ÖNORM B 1996-1-2:  Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - 
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall - Nationale Festle-
gungen zur ÖNORM EN 1996-1-2, 01.07.2006  

• ÖNORM B 1996-2:  Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - 
Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk, 01.11.2006  

• ÖNORM B 1996-3:  Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - 
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten, 01.11.2006  

• ÖNORM B 1997-1-1Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - 
Teil 1: Allgemeine Regeln - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1997-1 und nationale 
Ergänzungen: 01.11.2007 

• ÖNORM B 1998-1:  Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: 
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten - Nationale Festlegungen 
zu ÖNORM EN 1998-1 und nationale Erläuterungen, 01.07.2006 

• ÖNORM B 1991-1-1: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Ein-
wirkungen - Wichten, Eigengewichte, Nutzlasten im Hochbau - Nationale Festlegungen zu 
ÖNORM EN 1991-1-1 und nationale Ergänzungen, 01.01.2006 

• ÖNORM B 1991-1-2: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Ein-
wirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 
1991-1-2, 01.12.2003  

• ÖNORM B 1991-1-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Ein-
wirkungen - Schneelasten - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1991-1-3, nationale 
Erläuterungen und nationale Ergänzungen, 01.04.2006 

• ÖNORM B 1991-1-4: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Ein-
wirkungen - Windlasten - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale 
Ergänzungen, 01.12.2006 

• ÖNORM B 1991-1-5: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Ein-
wirkungen - Temperatureinwirkungen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-5, 
01.12.2004 

• ÖNORM B 1991-1-6: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Ein-
wirkungen - Einwirkungen während der Bauausführung - Nationale Festlegungen zu Ö-
NORM EN 1991-1-6 und nationale Ergänzungen, 01.01.2006 

• ÖNORM B 1991-1-7: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Ein-
wirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 
1991-1-7, 01.04.2007 

• ÖNORM B 1991-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge 
von Kranen und Maschinen - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1991-3, 01.06.2007 
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• ÖNORM B 4000:  Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Berechnungsgrundlagen für 
den Hochbau und Anwendungsregeln für Eigengewichte, Lagergüter, Nutzlasten im Hoch-
bau, Schnee- und Eislasten, 01.01.2006 

• ÖNORM B 2506-1:  Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestig-
ten Flächen - Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb,  01.06. 2000 

• ÖNORM B 3800-4:  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Bauteile: Einreihung in 
die Brandwiderstandsklassen, 01.05.2000 

• ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandver-
halten, 01.05.2007 

• ÖNORM 3807: Äquivalenztabellen - Übersetzung europäischer Klassen des Feuerwider-
standes von Bauprodukten (Bauteilen) in österreichische Brandwiderstandsklassen -  Mög-
lichkeiten zur Nachweisführung, 01.11.2007 

• ÖNORM B 4700:  Stahlbetontragwerke - EUROCODE-nahe Berechnung, Bemessung und 
konstruktive Durchbildung, 01.06.2001 

• ÖNORM B 4701:  Betonbauwerke - EUROCODE-nahe Berechnung, Bemessung und kon-
struktive Durchbildung, 01.11.2002 

• ÖNORM B 4704:  Betonbauwerke - Grundlagen der Ausführung, 01.03.2004 

• ÖNORM B 8110-2 Bbl 4:  Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion und 
Kondensationsschutz - Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch raumkli-
matische Einflüsse, 01.09.2003 

• ÖNORM E 2980:  Blitzschutzanlagen; Anordnung von Bauteilen und Montagemaße; Aus-
führungsbeispiele, 01.06.1987 

• ÖNORM EN 998-1:  Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmörtel, 
01.02.2006 

• ÖNORM EN 13969:  Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung ge-
gen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften (konsolidierte Fassung), 
01.02.2007 

• ÖNORM EN 13970:  Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen - Definitionen und 
Eigenschaften (konsolidierte Fassung), 01.02.2007 

• ÖNORM EN 13984:  Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen - 
Definitionen und Eigenschaften (konsolidierte Fassung), 01.02.2007 

• ÖNORM EN ISO 13943:  Brandsicherheit - Terminologie (ISO 13943:2000), 01.10.2000 

• ÖVE/ÖNORM E 8383 : Starkstromanlagen mit Nennwechselspannung über 1 kVV, 1.3.2000 

• ÖNORM 4014-1: Windlasten  

• ÖNORM EN 12464-1:  Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Ar-
beitsstätten in Innenräumen, 01.04.2003 

• ÖNORM EN 12464-2:  Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Ar-
beitsplätze im Freien, 01.10.2007 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 50 

• DIN EN 1062-1: Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für 
mineralische Substrate und Beton im Außenbereich - Teil 1: Einteilung; Deutsche Fassung 
EN 1062-1:2004, 08.2004 

• ÖNORM S 2021, Teil 1, Schalltechnische Grundlagen für die örtliche und überörtliche 
Raumplanung und Raumordnung, Ausg. 01.08.1990 

• DIN EN 12874: Flammendurchschlagsicherungen - Leistungsanforderungen, Prüfverfahren 
und Einsatzgrenzen; Deutsche Fassung EN 12874:2001, 04.2001 

• DIN VDE 0101:  Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV; Deutsche Fassung HD 
637 S1:1999(Übergangsfrist für DIN VDE 0101 (1989.05) und DIN VDE 0141 (1989.07) bis 
2001.01.01 beachten), 01.2000 

Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• Wasserrechtsgesetz BGBl. I Nr. 123/2006  

• WRG-Novelle 1999: BGBl. I Nr. 155/1999 

• Wasserrechtsgesetznovelle Deponien: BGBl. I Nr. 59/1997.  

• Abfall-Wirtschafts-Gesetz: AWG 2002 BGBl I. Nr. 102  idgF 

• Tiroler Naturschutzgesetz 2006 idgF 

Verordnungen 

• BGBl. II 304/2001 idF. BGBl 254/2006: Verordnung des Bundesministers für soziale Sicher-
heit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ 
(Trinkwasserverordnung –TWV) 

• Verordnung des Bundesministers f.LuF. über die Erhebung der Wassergüte in Österreich. 
BGBl. 338/1991 

• 262. Verordnung zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000: Belastete Gebiete (Luft) 
zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, 2006. 

• Verordnung über die Ablagerung von Abfällen (Deponieverordnung). BGBl. Nr. 164/1996 
idF: BGBl. II Nr. 49/2004.   

• Deponieverordnung 2008 (CELEX-Nrn. 31999L0031, 32003D0033, 32006L0012) -    BGBl. 
II, ausgegeben 30.1.2008 – Nr. 39 

Wichtige TSI  

• keine 

Nationale Richtlinien 

• Richtlinie für die Geomechanische Planung von Untertagebauten mit zyklischem Vortrieb., 
Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (ÖGG), Okt. 2001, Entwurf der 2. Auflage 
Nov. 2007 
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• Richtlinie für die Geomechanische Planung von Untertagebauten mit kontinuierlichem Vor-
trieb, Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (ÖGG), Entwurf, Version Juli 2007 

• IBB Baufak. Innsbruck (i.Auftr. BMViT  Sekt. II/Gr.C):  Entwurfsrichtlinie für mechanisch vor-
getriebene Verkehrstunnel. Teil II – Eisenbahntunnel. Innsbruck  2001 

• ÖWAV Regelblatt 201: Leitlinie für Nutzung und Schutz von Karstwasservorkommen Öst. 
Wasser- u- Abfallwirtschaftsverband, Wien 1984 

• ÖWAV Regelblatt 208: Bohrungen zur Grundwassererkundung; Öst. Wasser- u- Abfallwirt-
schaftsverband, Wien 1993 

• ÖWAV Regelblatt 205: Nutzung und Schutz von Quellen in nicht verkarsteten Bereichen; 
Öst. Wasser- u- Abfallwirtschaftsverband, Wien 1990 

• RVS  09.01.31 Kontinuierlicher Vortrieb von Straßentunnel (November 2003)  

Normen 

• ÖNORM B 2203-1  Untertagebauarbeiten: Werkvertragsnorm – zyklischer Vor trieb. Wien 
2001 

• ÖNORM B 2203-2 Untertagebauarbeiten: Werkvertragsnorm – kontinuierlicher Vortrieb; 
Wien 2004 

• ÖNORM B 2205: Erdarbeiten: Werkvertragsnorm. Wien, 2000 

• ÖNORM B 2400: Hydrologie - Hydrographische Fachausdrücke und Zeichen - Ergänzende 
Bestimmungen zur ÖNORM EN ISO 772 und ÖNORM EN ISO 772/A1; Wien 2004 

• ÖNORM B 4401 / 1:  Erkundung durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Pro-
ben, Lockergestein, Wien 1980 

• ÖNORM B 4401 / 2: Erkundung durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Pro-
ben, Festgestein, Wien 1983 

• ÖNORM B 4401 / 3: Erkundung durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Pro-
ben, Protokollierung, Wien 1985 

• ÖNORM B 4401 / 4: Erkundung durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Pro-
ben, zeichnerische Darstellung. Wien 1990 

• ÖNORM B 4400-1 Geotechnik - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Böden - 
Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN ISO 14688-1 und -2 sowie grundlegende Begriffe, 
Symbole und Einheiten (Entwurf Stand: 2007-06-18) 

• ÖNORM B 4400-2 Geotechnik - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels - 
Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN ISO 14689-1 (Entwurf: Stand: 2007-06-18)  

• ÖNORM B 4402:  -  Erd- und Grundbau - Geotechnische Untersuchungen für bautechni-
sche Zwecke ; Wien Dez. 2003  

• ÖNORM EN 1997-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik- 
Teil 1-1: Allgemeine Regeln. - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1997-1 und nationale 
Ergänzungen ; Wien ÖNORM 2007. 
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• ÖNORM EN 1997-2: Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik 
- Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds;   - Nationale Festlegungen zu Ö-
NORM EN 1997-2 und nationale Ergänzungen ; Wien ÖNORM 2007. 

• ÖNORM S 2005: Abfallwirtschaft - Deponie - Benennungen und Definitionen . März 1998 

• ÖNORM S 2070: Deponien - Hydrogeologische und geotechnische Klassifizierung von 
Standorten. Sept. 2004 

• ÖNORM S 2074-1 : Geotechnik im Deponiebau - Teil 1: Standorterkundung;  Mai 2004 

• ÖNORM S 2074-2 : Geotechnik im Deponiebau - Teil 2: Erdarbeiten;  Sept.  2004 

• ÖNORM S 2088-2: Atlasten-Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut Boden (2000) 

Landwirtschaft / Boden 

Gesetze 

• ForstG idgF 

• Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Bodenschutz Proto-
koll „Bodenschutz“ (Nr: GP XXI RV 1096 AB 1233 S. 110. BR: AB 6727 S. 690.) StF: BGBl. 
III Nr. 235/2002 

• Tiroler Naturschutzgesetz 2006 idgF 

Verordnungen 

• Im Fachbereich Landwirtschaft/Boden nicht relevant 

Wichtige TSI  

• Im Fachbereich Landwirtschaft/Boden nicht relevant 

Nationale Richtlinien 

• Im Fachbereich Landwirtschaft/Boden nicht relevant 

Normen 

• Im Fachbereich Landwirtschaft/Boden nicht relevant 

Lärmschutz 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

• Wasserrechtsgesetz BGBl. 215/1959 i. d. F BGBl. I Nr. 123/2006 

• Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, idgF BGBl. I Nr. 34/2006 

• ForstG idgF 

• AWG 2002 idgF 
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• Tiroler Naturschutzgesetz 2006 idgF 

• Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz, BGBl. I Nr. 60/2005 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – SchIV, BGBl. Nr. 415/1993 

• Bundes-Umgebungslärmschutzverordnung, BGBl. II Nr. 144/2006 

• „Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV sowie Änderung der Bauarbeiterschutzverord-
nung und der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz“, 22. Verord-
nung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, herausgegeben am 25. Jänner 2006. 

Wichtige TSI  

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische 
Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 

• TSI Fahrzeuge, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Fahrzeuge“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Ge-
meinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/735/EG) 

• TSI Lärm, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems „Fahrzeu-
ge-Lärm“ des  konventionellen europäischen Bahnsystems, Europäische Gemeinschaft, 
Richtlinie 2001/16/EG, 2006  (Entscheidung 2006/66/EG) 

Nationale Richtlinien 

• ÖAL-Vorrichtlinie Nr. 3 Blatt 1: Beurteilung von Schallimmissionen im Nachbarschaftsbe-
reich,  Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung, Ausgabe 2006-10-01 

• RVS 04.02.11: Umweltschutz – Lärm und Luftschadstoffe – Lärmschutz, Richtlinien und 
Vorschriften für den Straßenbau, Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr, Ausgabe 
2006-03-01 

• ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 1: Erstellung von Schallimmissionskarten und Konfliktzonenplä-
nen und Planung von Lärmminderungsmaßnahmen – Schalltechnische Grundlagen für die 
örtliche und überörtliche Raumplanung, Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung, 
Ausgabe 2007-02-01 
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• Durchführungsbestimmungen zur Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – 
DB-SchIV, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, GZ 260.415/2-
II/SCH5/02, Ausgabe 2003-01-01 

• Richtlinie für die schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österrei-
chischen Bundesbahn, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Beilage 
zu GZ 260.423/2-II/SCH5/02, Ausgabe 2003-01-01 

Normen 

• ON Regel 305011, Berechnung der Schallimmission durch Schienenverkehr, Zugverkehr, 
Verschub- und Umschlagbetrieb, Österreichisches Normungsinstitut, Ausgabe 2004-09-01 

• ÖNORM S 5021-1: Schalltechnische Grundlagen für die örtliche und überörtliche Raumpla-
nung und Raumordnung, Österreichisches Normungsinstitut, Ausgabe 1998-03-01 

• ÖNORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau, Teil 2: Anforderungen an 
den Schallschutz, Österreichisches Normungsinstitut, Ausgabe 2002-12-01 

• ÖNORMEN S 5002 bis 5005 in der jeweils aktuellen Ausgabe 

Limnologie und Fischerei 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• Wasserrechtsgesetz BGBl. I Nr. 123/2006  

Verordnungen 

• Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
über die für Bauvorhaben von Eisenbahnanlagen und nicht ortsfesten eisenbahnsicherungs-
technischen Einrichtungen erforderlichen Unterlagen (Eisenbahn-Bauentwurfsverordnung - 
EBEV) 

• BGBl II Nr. 96/2006: QZV Chemie OG  

• BGBl. 267/2007: Änderung der QZV-Chemie OG  

• BGBl. 104/2000: Fischgewässerverordnung 

Wichtige TSI  

• keine 

Nationale Richtlinien 

• BMLFUW (2006): Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung (RIWA-T ge-
mäß § 3 Abs. 2 WBFG), FASSUNG 2006 

• BMLFUW (2006): Arbeitsanweisung des BMLFUW A – Fließgewässer, Leitfaden für die 
hydromorphologische Zustandserhebung 

• BMLFUW (2006): Leitfaden für die Erhebung der biologischen Qualitätselemente 

• BMLFUW (2007): Arbeitsanweisung des BMLFUW A1 – Fließgewässer, Qualitätselement 
Fische 
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• BMLFUW (2006): Arbeitsanweisung des BMLFUW A2 – Fließgewässer, Qualitätselement 
Makrozoobenthos 

• BMLFUW 2005: Leitfaden zur typspezifischen Bewertung der allgemeinen che-
misch/physikalischen Parameter in Fließgewässern, 1. Vorschlag (Deutsch & Kreutzinger)  

Normen 

• ÖNORM M6232  

Luft und Klima 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

• Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, idgF BGBl. I Nr. 34/2006 

• ForstG idgF 

• AWG 2002 idgF 

• Tiroler Naturschutzgesetz idgF LGBl. 26/2005 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 33/2006 

• 262. Verordnung zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000: Belastete Gebiete (Luft) 
zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, 2006. 

• DeponieVO 

• Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT), BGBl. II Nr. 309/2004 idgF 140/2005 

• Richtlinie "Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunnels bei Haupt- und Nebenbahnen, An-
forderungen des Brand- und Katastrophenschutzes" Österreichischer Bundesfeuerwehrver-
band, 1. Ausgabe 2000 
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Normen 

• ÖNORM M9440 (1992/1996): Ausbreitung von Luftverunreinigenden Stoffen in der Atmo-
sphäre; Berechnung von Immissionskonzentrationen und Ermittlung von Schornsteinhöhen. 

Naturkunde 

Gesetze 

• UVP-G 2000, idgF 

• Tiroler Naturschutzgesetz 2005 (TNSchG 2005):  

Anhand §1 Allgemeine Grundsätze wird beurteilt, ob das Bauvorhaben dem Stand der 
Technik im Sinne des § 9b EisbG und damit insbesondere den Zielbestimmungen des Na-
turschutzgesetzes entspricht. 

Wichtige Kriterien dabei sind – auch im Hinblick auf das Verfahren im Materienrecht - ob 
und inwieweit geschützte Gebiete (Landschaftsschutzgebiete, Ruhegebiete, geschützte 
Landschaftsteile, Naturschutzgebiete) sowie geschützte Arten und Lebensräume (vgl. § 23, 
24 u. 25 bzw. TNSchVO 2006) vom geplanten Vorhaben betroffen sind.  

Verordnungen 

• Tiroler Naturschutzverordnung 2006 (TNSchVO 2006): 

Nach der TNSchVO 2006 sind neben den bisher enthaltenen ganz und teilweise geschütz-
ten Pflanzen auch alle in Tirol vorkommenden Arten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (An-
hänge II und IV), alle in Tirol vorkommenden Pflanzengesellschaften des Anhanges I der 
FFH-Richtlinie sowie alle wild lebenden Vogelarten, die unter die Vogelschutzrichtlinie fal-
len, geschützt. Die TNSchVO 2006 ist wie folgt gegliedert: 

§ 1 TNSchVO iVm Anlage 1: Geschützte Pflanzenarten laut Anhang IVb HRL. 
§ 2 TNSchVO iVm Anlagen 2 und 3: Schutz von anderen wild wachsenden Pflanzenarten 
§ 3 TNSchVO iVm Anlage 4: Schutz von Arten gefährdeter besonderer Pflanzengesellschaf-
ten (wie z.B. div. Moorgesellschaften). 
§ 4 TNSchVO iVm Anlage 5: Geschützte Tierarten laut Anhang IVa HRL.  
§ 5 TNSchVO iVm Anlage 6: Schutz von anderen Arten wild lebender, nicht jagdbarer Tiere 
§ 6 TNSchVO: Geschützte Vogelarten. 

• BGBl. II Nr. 298/2001 Verordnung: Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte zum 
Schutz der Ökosysteme und der Vegetation (14.8.2001) 

Das BGBl. 298/2001 legt folgende Grenzwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vege-
tation fest. §2  legt die Immissionsgrenzwerte fest: 

- Schwefeldioxid 20µm/m³ für das Kalenderjahr und das Winterhalbjahr (1. Oktober 
bis 31. März) 

- Stickstoffoxide 30µm/m³ für das Kalenderjahr 

• Alpenkonvention Protokoll „Bodenschutz“: Insbesondere relevant sind:  

- Artikel 9, Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und Mooren (Hoch- und Flach-
moore)  
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- Artikel 15, Begrenzung von Schadstoffeinträgen 

• Alpenkonvention Protokoll „Naturschutz und Landschaftspflege“:  

Insbesondere relevant sind: Artikel 2, Grundverpflichtungen 
Artikel 7, Landschaftsplanung 
Artikel 8, Planung 
Artikel 9, Eingriffe in Natur und Landschaft 
Artikel 11, Schutzgebiete 
Artikel 13, Schutz von Biotoptypen 
Artikel 14, Artenschutz 
Artikel 15, Entnahme- und Handelsverbote 
Alpenkonvention Protokoll „Energie“: 
Artikel 2, Grundverpflichtungen 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

Nationale Richtlinien 

• RVS 04.05.11 Umweltbaubegleitung (Stand: September 2006) 

• Natura 2000-Richtlinien (FFH- und Vogelschutz-Richtlinie) 

Tunnelsicherheit 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisation 
von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. II 
Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 536/ 
2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

Wichtige TSI  

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische 
Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 
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• Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Betrieb“ des transeuropä-
ischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 
96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/734/EG) 

• Richtlinie 2004/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004, “Richt-
linie über die Eisenbahnsicherheit”, 2004 

• Technical Specifications for Interoperability (TSI), Safety in Railway Tunnels (SRT), 
20.12.07 

Nationale Richtlinien 

• HL Richtlinie 

• Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen Hochleistungsstrecken, Stand Mai 2002 

• Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen Hochleistungsstrecken, Anlage 4, Baulicher 
Brandschutz in unterirdischen Verkehrsbauten von Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, Ent-
wurf Stand Mai 2004 

• Richtlinie 2001/16/EG des europäischen Parlaments und Rates über die Interoperabilität 
des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems, März 2001 

• Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunneln bei Haupt- und Nebenbahnen – Anforderun-
gen des Brand- und Katastrophenschutzes, Richtlinie ÖBFV A-12, Österreichischer Bundes-
feuerwehrverband, 28.2.2000 

Normen 

• nicht relevant 

Umweltmedizin 

Folgende Vorschriften wurden der §31a-Begutachtung hinsichtlich des Fachgebiets Umweltmedi-
zin zugrundegelegt. 

Arbeitsmedizin 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 
2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG, BGBl. Nr. 354/1981 idF BGBl. Nr. 473/1992) 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

Verordnungen 

• NSchG-Verordnung BGBl Nr. 53/1993 

• Arbeitsstättenverordnung (AStV), BGBl II 368/1998 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisa-
tion von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 
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• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. 
II Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 
536/ 2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II 
Nr. 478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Druckluft- und Taucharbeitenverordnung BGBl Nr.501/1973 in der Fassung BGBl Nr 
450/1994 und BGBl Nr 159/2001 

Normen 

• ÖN EN 27243 „Warmes Umgebungsklima, Ermittlung der Wärmebelastung des arbeiten-
den Menschen mit dem WBGT-Index (wet bulb globe temperatur) (ISO 7243:1898), 1. 
Februar 1994 

• ÖNORM A 8070 „Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung“ 

Elektromagnetische Felder 

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 
2006 

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

Verordnungen 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Organisa-
tion von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 

• Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr (AVO-Verkehr) vom 13. November 2006, BGBl. 
II Nr. 422/2006 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 384/1999 idgF 
536/ 2006 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II 
Nr. 478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

• Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 33/2006 

Wichtige TSI  

• TSI Infrastruktur, Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems 
„Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische 
Gemeinschaft, Richtlinie 96/48/EG, 2002  (Entscheidung 2002/732/EG) 

• Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Betrieb“ des transeu-
ropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, Europäische Gemeinschaft, Richtlinie 
96/48/EG, 2002 (Entscheidung 2002/734/EG) 
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• TSI Energie (Entscheidung 2002/733/EG) 

• TSI Zugsicherung, Zugsteuerung, Signalgebung idF der Entscheidung 2004/447/EG 

Normen 

• ÖVE/ÖNORM E 8850: Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder im Fre-
quenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz - Beschränkung der Exposition von Personen, Aus-
gabe 01.02.2006 

• EU Richtlinie 2004/40/EG: Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektro-
magnetische Felder). 29.04.2004 

• EU Empfehlung 1999/519/EG: Empfehlungen des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begren-
zung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 
300 GHz). 30.07.1999 

• EN 50385: Produktnorm zur Konformitätsüberprüfung von Mobilfunk-Basisstationen und 
stationären Teilnehmergeräten für schnurlose Telekommunikationsanlagen im Hinblick 
auf die Basisgrenz- und Referenzwerte bezüglich der Exposition von Personen gegen-
über elektromagnetischen Feldern (110 MHz bis 40 GHz) – Allgemeinbevölkerung, 2002 

• EN 50121-1: Bahnanwendungen — Elektromagnetische Verträglichkeit — Teil 1: Allge-
meines, 2000 

Lärm, Erschütterungen, Luftschadstoffe 

Gesetze 

• Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit 2000 (UVP-G 2000) BGBl. Nr. 
697/1993 idF BGBl. 793/1996., BGBl. I Nr. 89/2000., BGBl. I Nr. 108/2001., BGBl. I Nr. 
151/2001., BGBl. I Nr. 50/2002., BGBl. I Nr. 153/2004., BGBl. I Nr. 14/2005., BGBl. I Nr. 
149/2006 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 
2006 

• Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, idF. BGBl. I Nr. 70/2007 

• Ozongesetz, BGBl.Nr. 210/1992, idF. BGBl I Nr. 34/2003 

• Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz, BGBl. I Nr. 60/2005 

• Gewerbeordnung 1994, idgF BGBl. I Nr. 85/2005 

• Abfallwirtschaftsgesetz 2002 idgF BGBl. I Nr. 43/2007 

• BGBl. Nr. 34/2006: Umweltanpassungsgesetz 2005. 

• LGBl. Nr. 34/2005: Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP 

• LGBl. Nr. 35/2005: Gesetz vom 9. März 2005, mit dem das Tiroler Raumordnungsgesetz 
2001 und die Tiroler Bauordnung 2001 geändert werden. 

Verordnungen - national 

• Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO 2003) über den Bau, den Betrieb und die Or-
ganisation von Eisenbahnen, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF BGBl. II Nr. 104/2005 
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• Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung – SchIV, BGBl. Nr. 415/1993 

• Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung - Verordnung des Bundesmi-
nisters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über Lärmschutzmaßnahmen bei 
Haupt-,Neben- und Stra-ßenbahnen – SchIV, BGBl. Nr. 1993/415). 

• 262. Verordnung zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000: Belastete Ge-
biete (Luft) zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, 2006. 

• DeponieVO 

• Bundes-Umgebungslärmschutzverordnung, BGBl. II Nr. 144/2006 

• Bundesgesetz über die Erfassung von Umgebungslärm und über die Planung von 
Lärmminde-rungsmaßnahmen (Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz-Bundes-
LärmG) BGBl. I 60/2005 vom 4. Juli 2005 

Verordnungen - Tirol 

• Verordnung betreffend Nachtfahrverbot (LGBl. Nr. 90/2006),  

• Verordnung betreffend das Verbot schadstoffreicher Schwerfahrzeuge (LGBl. Nr. 
91/2006) 

• Verordnung betreffend ein Verbot des Transports bestimmter Güter im Fernverkehr 
- sektora-les Fahrverbot (LGBl. Nr. 92/2007)  

• Verordnung betreffend die Festlegung einer immissionsabhängigen Geschwindig-
keitsbe-schränkung von 100 km/h (LGBl. Nr. 72/2007). 

Nationale Richtlinien 

• ÖAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 „Beurteilung von Schallimmissionen / Lärmstörungen 
im Nachbar-schaftsbereich“, Dez. 1986 

• ÖAL Vorrichtlinie Nr. 3, Blatt 1 „Beurteilung von Schallimmissionen im Nachbar-
schaftsbereich“, 2008, Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung 

• ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Schallabstrahlung und Schallausbreitung, Dez. 1987, mit er-
läuternden Ergänzungen Februar 2001. Österreichischer Arbeitsring für Lärmbe-
kämpfung 

• ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 1 (1. Februar 2007); Erstellung von Schallimmissions-
plänen und Konfliktplänen und Planung von Lärmminderungsmaßnahmen. Öster-
reichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung 

• ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 2 (1. Dezember 2006); Erstellung von Lärmkarten und 
Konfliktplä-nen und Planung von Lärmminderungsmaßnahmen. Österreichischer 
Arbeitsring für Lärmbe-kämpfung 

• RVS/RVE 04.02.01,“Messen von Erschütterungen und Sekundärschall“, Österrei-
chische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr, Ausgabe 10.09.2007 

• RVS/RVE 04.02.02,“Prognose von Erschütterungen und Sekundärschall“, Österrei-
chische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr, Ausgabe 07.11.2007 
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• RVS/RVE 04.02.03,“Maßnahmen zur Reduktion von Erschütterungen und Sekun-
därschall“, Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr, 
Ausgabe 07.11.2007 

Internationale Regelwerke 

• Commission of the European Communities (CEC). Council Directive 85/337/EEC 
on the as-sessment of the effects of certain public and private projects on the envi-
ronment. Official Jour-nal: L175, 5 July 1985. 

• Commission of the European Communities (CEC). Council Directive 97/11/EC 
amending Direc-tive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public 
and private projects on the environment. Official Journal: L073, 14 March 1997. 

• Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 
2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

Normen 

• ÖNORM S 5021, Teil 1 „Schalltechnische Grundlagen für die örtliche und überörtli-
che Raum-planung und Raumordnung“, 1.3.1998 

• ÖNORM 305011, Berechnung der Schallimmission durch Schienenverkehr -  Zug-
verkehr, Ver-schub- und Umschlagbetrieb, 2004 

• ÖNORM S 9012, "Beurteilung der Einwirkungen von Schienenverkehrsimmissionen 
auf Men-schen in Gebäuden; Schwingungen und sekundärer Luftschall" (Betriebs-
phase) 

• ÖNORM S 9020, “Bauwerkserschütterungen - Sprengerschütterungen und ver-
gleichbare im-pulsförmige  Immissionen” (Bauphase) 

• DIN 4150-2, "Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Menschen 
in Gebäuden" 

Hygiene und Mikrobiologie 

Gesetze 

• Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit 2000 (UVP-G 2000) BGBl. Nr. 
697/1993 idF BGBl. 793/1996., BGBl. I Nr. 89/2000., BGBl. I Nr. 108/2001., BGBl. I Nr. 
151/2001., BGBl. I Nr. 50/2002., BGBl. I Nr. 153/2004., BGBl. I Nr. 14/2005., BGBl. I Nr. 
149/2006 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• Wasserrechtsgesetz BGBl. I Nr.215/1959 idF BGBl. I Nr. 123/2006 

• Abfallwirtschaftsgesetz 2002 idgF BGBl. I Nr. 43/2007 

• Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG, BGBl. I Nr.13/2006 idF 
151/2007 

Verordnungen 

• Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität 
von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ (Trinkwasserverordnung –TWV) BGBl. II 
304/2001 i.d.F. BGBl II 254/2006 i.d.F BGBl. II 121/2007 
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• Deponieverordnung 2008 BGBl. II 39/2008 vom 30.01.2008 

Richtlinien 

• Österreichisches Lebensmittelbuch IV.Auflage 

• Codexkapitel B1 „Trinkwasser“ 

• Richtlinie 98/83/EG des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Trinkwasserrichtlinie) 

Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasser und Wasserwirtschaft, Er-
satzwasserversorgung, Wasserbautechnik 

Folgende Vorschriften wurden der §31a-Begutachtung hinsichtlich des Fachgebiets zugrunde ge-
legt.  

Gesetze 

• Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (EisbG), in Kraft getreten mit 27. Juli 2006 

• ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) hinsichtlich der Unterlage für spätere Arbeiten, 
BGBl. I Nr. 37/1999, idgF 154/2006 

• Wasserrechtsgesetz BGBl. 215/1959 i. d. F BGBl. I Nr. 123/2006 

Verordnungen 

• Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. II Nr. 
478/1996 idgF 53/1997 

• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 164/2000 idgF 309/2004 

Normen 

• ÖNORM EN 805 

• ÖNORM B 2538 

1.5.3 SONSTIGE GRUNDLAGEN 

1.5.3.1 Unterlagen aus dem UVP-Verfahren 

• Prüfbuch – Leitfaden für die Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens. Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie; forschung planung beratung. Stand Sep-
tember 2007 (Ausdruck vom 27.11.2007) 

1.5.3.2 Weitere Grundlagen 

• CIPE-Entscheidungen zum italienischen Abschnitt des BBT 

• Leitfaden §31a  

Nachfolgend werden die - über das Einreichprojekt und die rechtlichen Grundlagen sowie die o.g. 
Unterlagen hinausgehenden - Beurteilungsgrundlagen gesondert nach den einzelnen Fachgebie-
ten – wenn vorhanden - angeführt: 
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Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 

• Schwerpunktkonzept aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes für Eisenbahnanlagen, Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, Stand 1.9.2007 (R 10) 

Elektrotechnik 

• ÖBB interne Regelwerke: 

• DV EL 42 Schutzvorkehrungen in Einphasenwechselstrombahnen, Dienstvorschrift der ÖBB 

• DV EL 43 Vorschrift für die Errichtung und Instandhaltung von Erdungsanlagen im Bereich 
von Einphasenwechselstrombahnen, Dienstvorschrift der ÖBB 

• DV EL 52 Elektrobetriebsvorschrift der Österreichischen Bundesbahnen 

Betrieb und Erhaltung 

• UIC Kodex 406 Erstausgabe, September 2004 

• Betriebliches Regelwerk der Österreichischen Bundesbahnen, Stand 09.12.2007 

Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 
Fragestellungen  

• Schwerpunktkonzept aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes für Eisenbahnanlagen, Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, Stand 1.9.2007 (R 10) 

• Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung, Text & Erläuterungen bmvit, vai Stand 
1.Mai 2007 (R 3) 

• DV 40 Richtlinien für Arbeitnehmerschutz bei den ÖBB, 09.2006 

• bmvit: Umweltverträglichkeitsprüfung, Ausbau der Brennerachse Eisenbahnstrecke Inns-
bruck-Franzensfeste, Brenner Basistunnel; Prüfbuch, Leitfaden für die Erstellung des Um-
weltverträglichkeitsgutachtens, Wien, 27.11.2007 

Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

• UVE-Leitfaden 2. erweiterte Auflage 2002,  Umwelt-Bundesamt Wien, 2002 

• Amt d. Tiroler Landesregierung (2004): GEOSTANDARDISIERUNG: Standards für die Be-
arbeitung von Projekten im Fachbereich Geologie-Hydrogeologie-Ingenieurgeologie.  

• BAROUNIG, A., KÖHLER, M. (1994): Die Felstemperaturen des Inntaltunnels und ihre geo-
logische Deutung. FELSBAU 12/3 , pp. 150-153 

• BURGER, U., SAN NICOLÒ, L., BÖSEL,D., PERELLO, P. (2007): Hydrogeologische Model-
le – Hilfsmittel für die Planung am Beispiel des Brenner-Basistunnels. In: Marschallin-
ger/Wanker (Eds.): Computeranwendungen in Hydrologie, Hydrogeologie und Geologie.- 
Beiträge zur COG Fachtagung Salzburg 2007, pp.169-188.  

• DECKER, K., REITER, F., BRANDNER, R., ORTNER, H., BISTACCHI, A.& MASSIRONI, 
M. (2003): Die Die Evaluierung tektonischer Risikozonen als Planungsgrundlage für den 
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Brenner Basistunnel. Geologische Bundesanstalt, Tagungsband GBA-Arbeitstagung ´03 
Brenner, pp. 249-253.  

• JOHN, M.; BENEDIKT, J. (1994): Lösung schwieriger Planungsaufgaben für den Inntaltun-
nel. FELSBAU 12/2, pp. 77-86 

• KÖHLER, M., LEIMSER, W. (1994): Prognose und Baudurchführung des Inntales aus bau-
geologischer Sicht. Mitt. Inst. Bodenforsch. u. Baugeologie, BOKU Wien, Reihe Angew. 
Geowissenschaften Heft 4, pp. 75-88 

• LEIMSER, W.; KÖHLER, M. (1994): die baugeologischen Verhältnisse des Inntaltunnels. 
FELSBAU 12/2 pp. 69-76 

• MISCHKER, B.; GRAFINGER, H. (1994): Überwachung der Hohlraumverformung beim Bau 
des Inntaltunnels. FELSBAU 12/2, pp. 95-98 

• PERELLO, P., BURGER, U., MARINI, M., TORRI, R. (2007) Hydrogeological characterisa-
tion and forecast of water inflow for the Brenner Base Tunnel. In: Schneider, E., John, M. & 
Brandner, R. (Eds.): BBT 2007 – Int. Symposium Brenner Basis-Tunnel und Zulaufstrecken. 
Tagungsbeiträge Band 1, pp. 25-31, Innsbruck University press.  

• ROCKENSCHAUB, M., KOHLENPRAT, B., NOWOTNY, A.: (2003) Innsbrucker Quarzphyllit 
Komplex, Tarntaler Mesozoikum Patscherkofelkristallin. Geol. BA Tagungsband Arbeitsta-
gung Trins-Brenner 03, pp. 41-58 

• ROITTNER, O. (1994): Bau des Inntaltunnels. FELSBAU 12/2, pp. 99-105 

• SCHÖNLAUB, H. & TENTSCHERT, E. (1996): Erkundung und Modellierung im  Grundwas-
serfeld Langkampfen (Tirol). Mitt. Öst. Geol.Ges. 1994, Bd. 87, Hydrogeologie-Band, pp.29-
36, Wien 

• SCHUBERT, W.: (1993): Erfahrungen bei der Durchörterung einer Grossstörung im Inntal-
tunnel. FELSBAU 11/6, pp. 287-290 

• SCHUBERT, W., HUBER, G. (1994): Bauüberwachung im Inntaltunnel. FELSBAU 12/2, pp. 
91-94 

• SCHUBERT, W., SIDING, U., LEIMSER, W. (1994): Inntaltunnel-Vortrieb des Abzweigbau-
werkes Brenner. FELSBAU 12/2, pp. 106-110 

• SPAUN, G., THURO, K. (1994): Untersuchungen zur Bohrbarkeit und Zähigkeit des Inns-
brucker Quarzphyllits. FELSBAU 12/2, pp. 111-122 

• STINGL, V. & ROCKENSCHAUB, M. (2005): geologisch-hydrogeologischer Bericht; Inter-
pretation; Aus- und Einarbeitung geologischer undhydrogeologischer Unterlagen, Tunnel-
planung. – Nachrüstung Umfahrung Innsbruck, Ausbau Eisenbahnachse  München-Verona, 
Brenner Basistunnel Phase II- erstellt für BBT-SE  21.6.2005 

• TENTSCHERT, E. (1991): Hydrogeologische Prognose und tatsächlicher  Bergwasser-
haushalt für den Druckstollen Strassen-Amlach, Tirol. Geotechnik 1991/2, Essen, pp. 74-80. 

• Tentschert, E., (2000): Trinkwassergewinnung von Kluftwasser aus Triebwasserstollen; Bull. 
Angew. Geol., Zürich, H.5/2, 205-212  

• WANKER, W., MAMMEL, R., SCHRÖTTNER, B., FEISCHL, T. (2007): Wasserwirtschaftli-
che Beweissicherung bei Großprojekten am Beispiel der Brenner-Zulaufstrecke. In: Mar-
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schallinger/Wanker (Ed.): Computeranwendungen in Hydrologie, Hydrogeologie und Geolo-
gie.Beiträge zur COG Fachtagung Salzburg 2007, pp.152-168.  

• WEISS, E.H. (1994): Kritische Anmerkungen über die Gebirgseinflüsse und die aufgetrete-
nen Schwierigkeiten beim Bau des Inntaltunnels. FELSBAU 12/2, pp. 123-130 

• ZANGERL, C., EBERHARD, E., LOEW, S., EVANS, K.F. (2003): Coupled hydromechanical 
modelling of surface subsidence in crystalline rocks masses due to tunnel drainage. 10th 
congress of ISRM, Johannesburg, pp. 1365-1370.  

Limnologie und Fischerei 

• WGEV – Erhebungen Makrozoobenthos der Jahre 2003 und 2005 (Amt der tiroler Landes-
regierung) 

• Fotodokumentation Grasser vom 29.8.2007 

Luft und Klima 

• Stellungnahme des BMVIT, Gruppe Schiene zum UVE-Konzept GZ: 211641/8-II/SCH2/03 
DVR 0000175 vom 19.12.2003) Kap. 18. Meteorologie (Prof. Dr. Ignaz Vergeiner) 

• Stellungnahme des BMVIT, Gruppe Schiene zum UVE-Konzept GZ: 211641/8-II/SCH2/03 
DVR 0000175 vom 19.12.2003) Kap. 20. Luft (Dr. Andreas Weber) 

• BMVIT: Brenner Basistunnel; Prüfbuch für die Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutach-
tens. Wien, 27.11.2007 

• RaumUmwelt Planungs-GmbH / Brenner-Basistunnel: Staubimmissionen beim Nordportal. 
Kurzbericht HBI Hierter AG, 22.1.2008 

• VDI 2584: Emissionsminderung. Naturstein-Aufbereitungsanlagen in Steinbrüchen. Oktober 
1997 

• VDI 3790 Blatt 3: Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus 
diffusen Quellen. Lagerung, Umschlag und Transport von Schüttgütern, Mai 1999 

• US-EPA: Compilation of Air Pollutant Emission factors AP-42, Stand 2007 
www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ 

• Technische Anleitung zur Anwendung der Schwellenwertkonzeptes in Verfahren nach dem 
UVP-G, Arbeitkreis „Technische Anleitung Irrelevanzkriterien“, April 2007 

• Technische Grundlage zur Ermittlung von diffusen Staubemissionen und Beurteilung der 
Staubimmission; BMWA 1999 

Tunnelsicherheit 

• UIC-Kodex 779-9E, Sicherheit in Eisenbahntunnels, 1. Ausgabe August 2003 

• Brandbeständigkeit von Faser-, Stahl- und Spannbeton, Straßenforschung des BMVIT ge-
meinsam mit Eisenbahn-Hochleistungsstrecken AG, Dezember 2005 

• Erhöhter Brandschutz mit Beton für unterirdische Bauwerke, Österreichische Vereinigung 
für Beton- und Bautechnik, Juli 2005 
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• Forschungsvorhaben „Notfallszenarien für Tunnelanlagen des schienengebundenen ÖPNV 
und deren Bewältigung“, Auftraggeber Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen, 2002/2003, Bonn 

• Decreto 28 ottobre 2005, Sicurezza nelle gallerie ferroviarie, il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Transporti, GU n. 83 del 8-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 89 

• Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 8. Mai 1967, zuletzt geändert 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407), Deutschland 

• EBA-Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Be-
trieb von Eisenbahntunneln; Ergänzungen bis 1.03.2002; Eisenbahn-Bundesamt, Bonn, 
Deutschland; Stand 1.07.1997 

• Konzernrichtlinie 123 „Brand- und Katastrophenschutz in Eisenbahntunneln; DB AG, Not-
fallmanagement, Brandschutz; Frankfurt/Main, Deutschland; 4. Aktualisierung 28. Mai 2006 

• Haack, A.: Tunnelsicherheit; in: Bentonkalender 2005 

• Bergmeister, K.; Matousek, M.:Tunnelsicherheitskonzept für Tunnel; in: Betonkalender 2005 

Naturkunde 

• Bachfischer R. (1978): Die ökologische Risikoanalyse. – Dissertation – TU München. 

• Scholles, F. (1997): Abschätzen, Einschätzen und Bewerten in der UVP. Weiterentwicklung 
der ökologioschen Risikoanalyse vor dem Hintergrund der neueren Rechtslage und des 
Einsatzes rechnergestützter Werkzeuge. – Dortmund (UVP-Spezial 13). 

Umweltmedizin  

Arbeitsmedizin 

• DPR 20 Marzo 1956, n. 320 „Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro 
sotteraneo“ 

• Arbeitsmedizinische Prophylaxe bei Arbeiten im Untertagebau im feucht-warmen Klima; 
4.Auflage März 2003; Dr. Hanspeter Rast, Dr. Lothar Hofer, Dr Marcel Jost, Dr. Irene Kunz; 
SUVA 

• BGI 579, Hitzearbeit, Dezember 2006, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften 

• BGI 504-30, Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Be-
rufsge-nossenschaftlichen Grundsatz G 30 „Hitzearbeiten“ 

Elektromagnetische Felder 

• Abdel-Rassoul G, El-Fateh OA, Salem MA, Michael A, Farahat F, El-Batanouny M, Salem 
E. 2007. Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. 
Neurotoxicology 28(2):434-40 

• Ahlbom A, Day N, Feychting M, Roman E, Skinner J, Dockerty J, Linet M, McBride M, 
Michaelis J, Olsen JH, Tynes T, Verkasalo PK. 2000. A pooled analysis of magnetic fields 
and childhood leukaemia. Br J Cancer 83:692– 98 
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• CDHS (California Department of Health Services). 2002. An Evaluation of the Possible 
Risks from Electric and Magnetic Fields (EMFs) From Power Lines, Internal Wiring, Electri-
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1.6 BEURTEILUNGSGRUNDSÄTZE, STAND DER TECHNIK 
Stand der Technik 

§ 9b EisbG: Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer 
Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen und er-
probt ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah-
ren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwi-
schen dem Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maß-
nahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berück-
sichtigen. 

Stand der Technik für den Bereich des Wasserrechts 

§ 12a Abs. 1 WRG: Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den ein-
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. 
Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere jene vergleichbaren Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, welche am wirksamsten zur Erreichung eines 
allgemeinen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind. Bei der Festlegung des Standes der 
Technik sind unter Beachtung der sich aus einer bestimmten Maßnahme ergebenden Kosten und 
ihres Nutzens und des Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung im Allgemeinen wie auch 
im Einzelfall die Kriterien des Anhangs G zu berücksichtigen. 

1.7 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, DEFINITIONEN 

Straßenverkehrstechnik 

Eine Zusammenstellung der verwendeten Begriffe samt Definition und etwaigen Erläuterungen 
enthält das Wörterbuch für das Straßenverkehrswesen, herausgegeben von der Österreichischen 
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr. 

Infrastruktur 

Zusätzlich zu den allgemein technisch gültigen und bekannten Begriffen und Definitionen werden 
für das gegenständliche Fachgebiet keine weiteren Begriffe verwendet. 

Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 
Fragestellungen 

Arbeitnehmer (n. AschG §2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind alle Personen, die im Rahmen eines Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnisses tätig sind. 

Arbeitsstätten: (n. AschG §19) Arbeitsstätten sind alle Gebäude und sonstigen 
baulichen Anlagen sowie teile von Gebäuden oder sonstigen 
baulichen Anlagen, in denen Arbeitsplätze eingerichtet sind oder 
eingerichtet werden sollen oder zu denen Arbeitnehmer im Rah-
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men ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten in Gebäuden) 
sowie alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen Arbeitneh-
mer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten im 
Freien). 

Arbeitsräume: (n. AschG §22) Arbeitsräume sind jene Räume, in denen min-
destens ein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet ist. 

Bauwerk: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Eine Anlage, die mit dem Bo-
den in Verbindung steht und zu deren fachgerechter Herstellung 
bautechnische Kenntnisse erforderlich sind 

Brandabschnitt: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Bereich, der durch brand-
abschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen eines Ge-
bäudes getrennt ist 

Dauerhaftigkeit des Tragwerks: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Fähigkeit des Tragwerks und 
seiner tragenden Bauteile, das Tragwerksverhalten infolge zeit-
abhängiger Veränderungen der Eigenschaften unter Berücksich-
tigung der Umweltbedingungen und der geplanten Instandhal-
tungsmaßnahmen nicht unvorhergesehen zu verändern. 

Einwirkung: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Eine auf das Tragwerk einwir-
kende Kraft-oder Verformungsgröße 

Fluchtweg: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Weg, der den Benützern eines 
Bauwerkes im Gefahrenfall grundsätzlich ohne fremde Hilfe das 
Erreichen eines sicheren Ortes des angrenzenden Geländes im 
Freien – in der Regel eine Verkehrsfläche – ermöglicht. 

Gebäude: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Überdeckte, allseits oder über-
wiegend geschlossene Bauwerke, die von Personen betreten 
werden können. 

Gebrauchstauglichkeit des Tragwerks: (n. OIB 
„Begriffsbestimmungen“) : 

Fähigkeit des Tragwerks und seiner tragenden Bauteile, die 
Anforderungskriterien an die Nutzbarkeit und Funktion, z.B. Ver-
formungs-, Schwingungs- und Rissbreitenbeschränkungen, zu 
erfüllen. 

Niederschlagswasser: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Niederschlag, einschließlich 
Schmelzwasser, der von Dach- und Bodenoberflächen oder 
Gebäudeaußenflächen abfließt und nicht durch Gebrauch verän-
dert wird. 

Rettungsweg: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Weg, welcher den Benutzern 
eines Gebäudes das Erreichen eines sicheren Ortes des an-
grenzenden Geländes im Freien in der Regel mit fremder Hilfe 
ermöglicht (z.B. mittels Rettungsgeräten der Feuerwehr). 

Zuverlässigkeit des Tragwerks: (n. OIB „Begriffsbestimmungen“) Die Fähigkeit  eines Tragwerks 
oder Bauteils die festgelegten Anforderungen zu erfüllen. 
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Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

Hydrogeologie: s. Kap. Abgrenzung Fachgebiete (n. ÖN B 2400) 

Kluftgrundwasser: Grundwasser in den Trennfugen (z.B. Klüften) nicht verkarsteter 
Gesteine (n. ÖN B 2400). 

Karstgrundwasser: Grundwasser in verkarsteten Gesteinen (n. ÖN B 2400). 

Porengrundwasser: Grundwasser in Lockermassen oder Festgesteinen, deren durch-
flusswirksame Hohlräume überwiegend aus Poren bestehen (n. 
ÖN B 2400). 

Einzugsgebiet (n. ÖWAV-Regelblatt 205 und  ÖN 
B 2400) : 

orographisches Einzugsgebiet: Einzugsgebiet, das von oberirdi-
schen Wasserscheiden begrenzt wird. 

 hydrographisches Einzugsgebiet: Einzugsgebiet, dem der Ab-
fluss an einer bestimmten Stelle des Gewässers aufgrund natür-
licher Verhältnisse tatsächlich entstammt. 

 Anm.: Hydrogeologisch wirksam ist für Quellaustritte und v.a. im 
Tunnelbau das hydrographische Einzugsgebiet, im Gegensatz 
zum orographischen E., welches nur die Morphologie, nicht aber 
die unterirdische Verteilung wasserdurchlässiger Gesteine be-
rücksichtigt. Im vorliegenden Gutachten ist, wenn nicht anders 
vermerkt, das hydrographische Einzugsgebiet gemeint. 

Grundwasserleiter, Aquifer: lithologische Einheit, Gruppe von lithologischen Einheiten oder 
Teil einer lithologischen Einheit, die /der ausreichend gesättigtes 
Material enthält, um bedeutsame Mengen an Wasser an Brun-
nen, Bohrlöcher oder Quellen abzugeben (n. ÖN B 2400). 

Grundwasserstauer: undurchlässige Formation, die keine miteinander verbundene 
Öffnungen hat und deshalb kein Wasser absorbieren oder über-
tragen kann (ÖN B 2400) 

Hangwasser: Grundwasser, das sich in den Hohlräumen der Berghänge tal-
wärts bewegt (ÖN B 2400) 

Bergwasser (kein genormter Begriff) : im allgemeinen Sprachgebrauch der Tunnelbauer das in den 
Hohlraum eintretende Wasser, das je nach Gestein Poren-, 
Kluft-, oder Karstgrundwasser sein kann. 

Lärmschutz 

Laut ÖAL-Vorrichtlinie 3 Blatt 1: 

Schalldruckpegel Lp: zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der 
Quadrate von Schalldruck-Effektivwert und Bezugsschalldruck, 
wobei der Bezugsschalldruck 20 µPa beträgt. 

A-bewerteter Schalldruckpegel: Mit der Frequenzbewertung A gemäß ÖVE ÖNORM EN 61672-1 
bewerteter Schalldruckpegel. Diese Frequenzbewertung bildet 
mit einigen Einschränkungen das menschliche Lautheitsempfin-
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den nach. 

Energieäquivalenter Dauerschallpegel Leq: Schalldruckpegel, der bei gleicher Dauer den gleichem Energie-
inhalt wie eine bestimmtes Schallereignis mit zeitlich variablem 
Schalldruckpegel hat 

A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpe-
gel LAeq: 

Energieäquivalenter Dauerschallpegel, der mit A-Bewertung 
ermittelt wurde. Dieser ist oft die Basis für Beurteilungspegel 

Beurteilungspegel Lr: Der auf eine Bezugszeit bezogene A-bewertete Dauerschallpe-
gel eines beliebigen Geräusches, inklusive etwaiger Anpas-
sungswerte 

Beurteilungspegel der ortsüblichen Schallimmissi-
on repräsentativer Quellen Lr,o: 

Ein Beurteilungspegel, der die ortsübliche Schallimmission be-
schreibt 

Planungsrichtwert nach Flächenwidmungskatego-
rie Lr,FW: 

Beurteilungspegel, der aus ÖNORM S 5021-1 und dem Flä-
chenwidmungsplan ermittelt wird 

Beurteilungspegel für die spezifische Schallemis-
sion Lr, spez: 

Beurteilungspegel für die jeweilige Schallquelle, wobei folgende 
Anpassungswerte verwendet werden: 

 - Straßenlärm, Fluglärm: Lr, spez = LAeq 
- Schienenverkehrslärm: Lr, spez = LAeq – 5 dB (Schie-

nenbonus) 
- Gewerbe- und Baulärm: Lr, spez = LAeq + 5 Db 

Planungswert für die spezifische Schallimmission 
Lr,FW: 

Zielwert für die spezifische Schallimmission der jeweiligen Quel-
lenart 

Maßgeblicher Immissionspunkt: am stärksten lärmexponierter Immissionspunkt eines Siedlungs-
gebietes oder einer sonstigen beurteilungsrelevanten Zone 

Zeiträume: - Tagzeit: 06:00 – 19:00 
- Abendzeit: 19:00 – 22:00 
- Nachtzeit: 22:00 – 06:00 

Luft und Klima 

Emission: Schadstoffausstoss 

Immission: Schadstoffeintrag 

Deposition: Schadstoffniederschlag 

Irrelevanzgrenze: Luftbelastungen gelten bis zu dieser Grenze als unerheblich 

Tunnelsicherheit 

Geschützter Bereich:  Bereich im Tunnel oder in der Nähe des Tunnels, in denen Flucht-
wege enden und welche durch bauliche, technische und betriebli-
che Massnahmen das Überleben von Personen bis zum Abschluss 
der Evakuierung ermöglichen (Norm sia 197/1); zu diesen Berei-
chen gehören: Nothaltestellen (Verbindungsstollen und Seitenstol-
len), Gegenröhre (vor Verrauchung geschützt), Notausstiege, Not-
stiegenhäuser, lange, spezifisch belüftete Querschläge, Sicher-
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heitsstollen inkl. Verbindungsstollen (Umfahrungstunnel), Bereiche 
ausserhalb des Tunnels im Freien; anstelle eines sicheren Bereichs 
(ÖBFV-RL A-12, HL-Richtlinie); Bemerkung: Querschläge gelten 
nicht als geschützter Bereich. 

Sicherer Bereich:  Bereich außerhalb des Tunnels in ausreichender Entfernung vom 
Portal oder Notausstieg, so dass dort u. U. austretende Brandgase 
keinerlei lebensbedrohende Gefährdung mehr darstellen. 

Selbstrettung:  Flucht von Reisenden, Bediensteten, Beschäftigten bei Erhaltungs-
betrieb vom Ereignisort aus eigener Kraft in einen geschützten oder 
einen sicheren Bereich. 

Fremdrettung:  Fremdhilfe (Feuerwehr, Hilfsdienste) zur Rettung von Reisenden, 
Bediensteten, Beschäftigten bei Erhaltungsbetrieb, die nicht oder 
nicht mehr zur Selbstrettung fähig sind.  

Querschläge:  Verbindungsstollen zwischen den zwei Einspurtunneln des Brenner 
Basistunnels bzw. zwischen den zwei einspurigen Verbindungstun-
neln sowie dem Sicherheitsstollen und dem zweispurigen Umfah-
rungstunnel Innsbruck.  

Multifunktionsstelle:  Zur Sicherstellung von Betrieb und Unterhalt des Brenner Basistun-
nels sind drei Multifunktionsstellen vorgesehen, jeweils eine bei der 
Umfahrung Innsbruck, eine bei Steinach und eine in Wiesen. Diese 
beinhalten die Räume mit den elektromechanischen Ausrüstungen 
der Bahn- und Betriebsstromversorgung, die Schaltposten und die 
Zugbetriebsüberwachung des angeschlossenen Tunnelabschnitts. 
Zusätzlich sind in den Multifunktionsstellen Nothaltestellen für die 
Evakuierung von Personenzügen und die Lüftungseinrichtungen 
(Ventilatoren, Klappen, Türen, Tore) untergebracht.  

Nothaltestelle:  Bereich bzw. Bahnsteig mit Rauchabsaugung in den Multifunktions-
stellen zum Nothalt von Zügen und zum Anhalten von Evakuie-
rungszügen. 

Umweltmedizin 

Elektromagnetische Felder 

Absorption:  bezeichnet die bei der Ausbreitung von Radiowellen durch Abgabe 
von Energie an ein Medium auftretende Schwächung der Radiowel-
len. 

Ebene Welle:  bezeichnet eine elektromagnetische Welle, bei der die elektrischen 
und magnetischen Feldvektoren in einer zur Wellenausbreitungs-
richtung senkrecht stehenden Ebene liegen und deren magnetische 
Feldstärke (multipliziert mit dem Feldwellenwiderstand des Ausbrei-
tungsmediums) gleich der elektrischen Feldstärke ist. 

Eindringtiefe:  bezeichnet bei ebenen Wellen eines elektromagnetischen Feldes, 
die auf die Grenzfläche eines Mediums auftreffen, jene Tiefe des 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 75 

Eindringens in das Medium, bei der die Feldstärke der Welle auf 
1/e oder rund 37 % des Wertes an der Grenzfläche abgesunken ist. 

Elektrische Feldstärke (E) :  ist die Kraft auf eine Ladung in einem elektrischen Feld; deren 
Betrag wird in Volt pro Meter (V/m) ausgedrückt. 

Elektromagnetische Wechselfelder:  bezeichnen Felder, die sowohl elektrische wie magnetische Kom-
ponenten besitzen, die sich zeitlich ändern und im Speziellen sol-
che, die sich frei (d.h. losgelöst von der Feldquelle) im Raum aus-
breiten. 

EMF (Elektromagnetische Felder) :  eine Sammelbezeichnung für zeitlich konstante (statische) und 
zeitlich veränderliche elektrische, magnetische und elektromagneti-
sche Felder. 

Fernfeld:  ist der Bereich außerhalb der Rayleigh Distanz zu einer abstrah-
lenden Antenne; im Fernfeld stehen sowohl die Feldkomponenten 
(E und B) als auch die Ausbreitungsrichtung senkrecht aufeinander. 

Frequenz (Hz) :  Anzahl der periodischen Schwingungen elektromagnetischer Wel-
len oder allgemeiner von Ereignissen pro Sekunde ausgedrückt in 
Hertz (Hz). 

Hochfrequente Felder:  bezeichnen elektromagnetische Felder im Frequenzbereich zwi-
schen 100 kHz und 300 GHz. 

Leistungsflussdichte:  Leistung, die bei der Ausbreitung von Radiowellen durch eine Ein-
heitsfläche senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Wellen hindurch 
geht; ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter (W/m²).  

Leitfähigkeit, elektrische:  der Skalar oder Vektorbetrag, der, multipliziert mit der elektrischen 
Feldstärke die Leitungsstromdichte ergibt; sie ist der Kehrwert des 
Leitungswiderstands; sie wird in Siemens pro Meter (S/m) ausge-
drückt. 

Magnetische Feldstärke (H) :  eine axiale Vektorgröße, die das Magnetfeld an einem gegebenen 
Ort beschreibt, ausgedrückt in Ampere pro Meter (A/m). 

Magnetische Flussdichte (B) :  ist die Kraft, die auf eine im Magnetfeld bewegte Ladung ausgeübt 
wird; ihr Betrag wird in Tesla (T) ausgedrückt. 

Mikrowellen:  bezeichnen hochfrequente Felder im Frequenzbereich zwischen 
300 MHz und 300 GHz. 

Nahfeld:  ist der Bereich, in dem der Abstand von der abstrahlenden Antenne 
kleiner ist als die Rayleigh Distanz; das reaktive Nahfeld reicht bis 
zu einer Entfernung von ca. λ/2π (λ…Wellenlänge in Meter). 

Nichtionisierende Strahlung (NIR) :  umfasst alle Strahlungen und Felder des elektromagnetischen 
Spektrums, die normalerweise nicht genügend Energie besitzen, 
um in Stoffen eine Ionisierung zu bewirken; charakterisiert durch 
eine Energie pro Photon von unter rund 12 eV, Wellenlängen von 
über 100 nm und Frequenzen von unter 3 x 1015 Hz. 
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Niederfrequente Felder: bezeichnen elektrische oder magnetische Felder im Frequenzbe-
reich bis 100 kHz. 

Rayleigh Distanz:  bezeichnet den Abstand von einer Hochfrequenzquelle ab der 
Nahfeldbedingungen herrschen; sie ergibt sich aus 2D²/λ 
(λ…Wellenlänge in Meter und D…Höhe der Antenne in Meter). 

Spezifische Energieabsorption (SA) :  ist die pro Masseneinheit eines biologischen Gewebes absorbierte 
Energie (SA), ausgedrückt in Joule pro Kilogramm (J/kg); die spezi-
fische Energieabsorption ist das Zeitintegral der spezifischen Ener-
gieabsorptionsrate. 

Spezifische Energieabsorptionsrate (SAR) : ist die Rate, mit der Energie vom Körpergewebe absorbiert wird, 
ausgedrückt in Watt pro Kilogramm (W/kg); die SAR ist proportional 
dem Quadrat der elektrischen Feldstärke im jeweiligen Körperge-
webe. 

Stromdichte:  ist ein Vektor, dessen Integral über eine gegebene Fläche gleich 
dem elektrischen Strom ist, der durch diese Fläche tritt; die mittlere 
Dichte in einem linearen Leiter ist gleich dem Strom dividiert durch 
die Fläche des Leiterquerschnitts; sie wird in Ampere pro Quadrat-
meter (A/m²) ausgedrückt. 

Wellenlänge:  ist der Abstand zwischen zwei in Ausbreitungsrichtung einer perio-
dischen Welle aufeinander folgenden Punkten, an denen die 
Schwingung die gleiche Phase besitzt. 

1.8 ALLGEMEINE HINWEISE 
Wenn bei der Nennung von Dokumenten keine Versionsnummer angegeben ist gelten die Anga-
ben in den Einlageverzeichnissen (s. Anhang).  

Elektrotechnik 

Genereller Hinweis zum Befund Kapitel 2: Die elektrischen Energieanlagen bestehen aus den zwei 
vollständig getrennt versorgten Bereichen der Traktionsenergieversorgung inklusive Rückstromfüh-
rung und der elektrischen Hilfsanlagen.  

Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung 

Das Fachgebiet „Eisenbahntechnik, Eisenbahnbautechnik: Zugsteuerung, Zugsicherung, Signal-
gebung" wird im weiteren Text als "Sicherungstechnik" bezeichnet. 

Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

Die meisten hydrogeologischen Aussagen erfolgen durch Interpretation hydrogeologisch relevanter 
Parameter von der Oberfläche auf ein dreidimensionales Untergrundmodell, deren Projektion in die 
Tiefe durch einige Tiefbohrungen gestützt wird. Die Schärfe hydrogeologischer Aussagen ist daher 
nicht nur von der Intensität und der Dauer der gemessenen Zeitreihen (Messungen von Quell-
schüttungen, Wasserchemismus, Durchflussmengen unter Einbeziehung von Klimadaten) sondern 
auch von der Komplexizität und der Prognostizierbarkeit des allgemein-geologisch und struktur-
geologischen Untergrundmodells abhängig.   
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Naturgemäß sind daher hydrogeologische Aussagen mit einer gewissen Bandbreite behaftet, wel-
che sich mit der Fortdauer der Messungen verringern kann. Insbesonders die weiteren Vorarbeiten 
(Erkundungsstollen, allfällige weitere Bohrungen und weitergeführte hydrogeologische Meßreihen) 
werden eine Prüfung und Verfeinerung des hydrogeologischen Modells erlauben. Damit werden 
einige bisher noch mit größerer Unsicherheit getroffene Aussagen bis zum Haupt-Baubeginn ver-
feinert werden können.  

Luft und Klima 

Die Planungstiefe der gegenständlichen Einreichung erlaubt eine generelle Beurteilung des Stan-
des der Technik. Quantitative Angaben über Emissionen bzw. über Arbeitsplatzatmosphären sind 
nur bedingt möglich und daher mit entsprechenden Schwankungsbreiten behaftet.  

Aufgrund der daraus resultierenden Aussageunsicherheit wird einerseits auf eine redundante Aus-
führung der möglichen Lüftungs- und Emissionsbegrenzungsmaßnahmen geachtet, andererseits 
sind im Projekt Kontrollmechanismen vorgesehen, die eine Verifizierung der tatsächlichen fach-
spezifischen Auswirkungen verifizieren und erforderlichenfalls Korrekturschritte ermöglichen.  

1.9 BESCHREIBUNG DER METHODIK 

1.9.1 STRAßENVERKEHRSTECHNIK 

Der Befund zum Stand der Technik basiert auf der Durchsicht der fachbereichsspezifischen und 
relevanten Beurteilungsgrundlagen (in der vorstehenden Aufzählung fett markiert) und wurde im 
Sinne des § 9b EisbG bzw. zum fachspezifisch anerkannten Standard erstellt. 

Grundsätzlich richtet sich die Beurteilungsmethodik nach der Aufgabenstellung mit der entspre-
chenden Abgrenzung für das Fachgebiet Straßenverkehrstechnik: 

• Auswahl der Unterlagen 

• Feststellung Freigabestatus 

• Überprüfung auf Vollständigkeit 

• themenbezogene Zuordnung 

• Analyse entsprechend den Beurteilungskriterien 

• Erfassung der für die Beurteilung relevanten Grundlagen  

• Ortsbesichtigung falls erforderlich 

• sortierte Auflistung von Problemstellungen  

• Zusammenfassung und direkte Beurteilung 

Die fachbereichsspezifischen und relevanten Beurteilungsgrundlagen betreffen folgende straßen-
bautechnischen Kriterien: 

• Abschnittslänge 

• Fahrgeschwindigkeit (Krümmungen, Höhenverlauf) 

• Anhaltesichtweite (Kuppen, seitliche Hindernisse) 

• Querschnittselemente, Lichtraum 
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• Abstimmung der Lage- und Höhenelemente zueinander 

• Knotensichtweiten bei Kreuzungen 

• Befahrbarkeit (Gegenverkehrs- bzw. Einbahnführung) 

• Straßenoberbau 

• Verkehrsleiteinrichtungen und Rückhaltesysteme 

• Blendwirkungen 

1.9.2 INFRASTRUKTUR (TRASSIERUNG, FAHRBAHN, FAHRBAHNENTWÄS-
SERUNG) 

Durch die Novelle des Eisenbahngesetzes 1957 in der Fassung BGBl. I Nr. 125 vom 26. Juli 2006 
hat ein Bauentwurf alle projektrelevanten Teilbereiche zu enthalten, und die Unterlagen müssen 
nach den Regeln des technischen Zeichnens ausgeführt, sachkundig verfasst und aufeinander 
abgestimmt sein. Das Einreichoperat umfasst auch das §31a-Gutachten, welches die Erfordernis-
se des EisbG 57 idgF überprüft und bestätigt. Während des Planungsprozesses erfolgte eine in-
tensive Abstimmung zwischen Gutachtern und Planern. 

Für das Fachgebiet Eisenbahntechnik und Eisenbahnbautechnik: Infrastruktur (Trassierung, Fahr-
bahn, Fahrbahnentwässerung) wurde auf Basis der zur Verfügung gestellten Projektunterlagen 
des Einreichprojektes unter Berücksichtigung der maßgebenden technischen Regelwerke (RVE, 
ÖNORMEN, ÖBB Vorschriften etc.) das Bauvorhaben überprüft, ob es dem Stand der Technik 
unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes 
von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich 
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes entspricht. Der Stand der Technik wird entspre-
chend dem § 9 b des EisbG 57 idgF überprüft. Als Basis dieser Überprüfung wurden aktuelle Vor-
schriften und Normen herangezogen aber auch die Erkenntnisse aus ähnlichen Projekten und der 
Vergleich zu bereits erprobten Systemen. Bis zur Realisierung der technischen Ausrüstung wird 
eine längere Zeitspanne vergehen. Es kann daher aus heutiger Sicht keine detaillierte Vorgabe zur 
Realisierung der technischen Ausrüstung gemacht werden, ohne damit Gefahr zu laufen, dass 
technische Verbesserungen und Neuerungen bei der Realisierung nicht beachtet werden können. 
Daher wurden die Unterlagen in einer technischen Tiefe aufbereitet, die einerseits die Umsetzung 
der Anforderungen des Eisenbahnbetriebs und der Tunnelsicherheit garantiert, die aber den Frei-
raum für technische Neuerungen und Änderungen zulässt. Zur Beurteilung des Arbeitnehmer-
schutzes wurde die AVO Verkehr in Verbindung mit dem von der Versicherungsanstalt für Eisen-
bahnen und Bergbau in Kooperation mit dem Verkehrsarbeitsinspektorat erarbeitete Schwerpunkt-
konzept Eisenbahnanlagen R10 herangezogen. 

Diese Überprüfungen bestehen aus Befund, Gutachten und einer Zusammenfassung. 

Im Befund wird in kurzer Weise der Sachverhalt aus den Einreichunterlagen dargestellt und zu-
sammengefasst.  

Erst im Rahmen der Begutachtung wurde eine Bewertung der Unterlagen durchgeführt. Zuerst 
wird der Stand der Technik festgehalten, der die Grundlage für die Beurteilung bildet. Dann werden 
der Stand der Technik und der Arbeitnehmerschutz jeweils für die Bau- und Betriebsphase bewer-
tet. Eine fachspezifische Beurteilung der Antragsunterlagen beurteilt, ob die Antragsunterlagen in 
sich widerspruchsfrei sind. Eine fachspezifische Beurteilung der CIPE-Entscheidungen und Aufla-
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gen mit grenzüberschreitendem Charakter bildet den Abschluss. Es werden alle Bewertungen für 
die Bau- und Betriebsphase durchgeführt. 

Die Zusammenfassung gibt in kurzer und übersichtlicher Weise die Ergebnisse der durchgeführten 
Prüfungen aller oben angeführten Punkte wieder. 

1.9.3 ELEKTROTECHNIK 
Durch die Novelle des Eisenbahngesetzes 1957 in der Fassung BGBl. I Nr. 125 vom 26. Juli 2006 
hat ein Bauentwurf alle projektrelevanten Teilbereiche zu enthalten. Dies betrifft auch die elektro-
technischen Anlagenteile. Bis zur Realisierung der technischen Ausrüstung wird eine längere Zeit-
spanne vergehen. Es kann daher aus heutiger Sicht keine detaillierte Vorgabe zur Realisierung der 
technischen Ausrüstung gemacht werden, ohne damit Gefahr zu laufen, dass technische Verbes-
serungen und Neuerungen bei der Realisierung nicht beachtet werden können. Daher wurden die 
Unterlagen in einer technischen Tiefe aufbereitet, die einerseits die Umsetzung der Anforderungen 
des Eisenbahnbetriebs und der Tunnelsicherheit garantiert, die aber den Freiraum für technische 
Neuerungen und Änderungen zulässt. Der Stand der Technik wird entsprechend dem §9b des 
EisbG 57 idgF überprüft. Als Basis dieser Überprüfung wurden aktuelle Vorschriften und Normen 
herangezogen aber auch die Erkenntnisse aus ähnlichen Projekten und der Vergleich zu bereits 
erprobten Systemen. Weiters wird die Einhaltung der Technischen Spezifikationen der Interopera-
bilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, im Speziellen die Belange der 
TSI Energie sowie des Teilbereichs Tunnelsicherheit, überprüft. Dies geschieht gestützt auf die 
Entwurfsprüfung der Benannten Stelle. Zur Beurteilung des Arbeitnehmerschutzes wurde die AVO 
Verkehr in Verbindung mit dem von der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau in 
Kooperation mit dem Verkehrsarbeitsinspektorat erarbeitete Schwerpunktkonzept Eisenbahnanla-
gen R10 herangezogen. Im Speziellen wurde auf das Modul 1 „Allgemeines“ und das Modul 3 „E-
nergieversorgung“ eingegangen.  

1.9.4 ZUGSTEUERUNG, ZUGSICHERUNG, SIGNALGEBUNG 

Durch die Novelle des Eisenbahngesetzes 1957 in der Fassung BGBl. I Nr. 125 vom 26. Juli 2006 
hat ein Bauentwurf alle projektrelevanten Teilbereiche zu enthalten. Daher werden nicht nur die 
sicherungstechnisch relevanten Anlagen betrachtet sondern auch die unter den Oberbegriff "sons-
tige Anlagen" wie z.B. die Telekommunikationsanlagen und die Gefahrenmeldeanlagen fallenden 
Systeme, die prinzipiell genehmigungsfrei wären, betrachtet. Als Projekteigenschaft ist hier insbe-
sondere zu betrachten, dass bis zur Realisierung der technischen Ausrüstung plangemäß eine 
längere Zeitspanne vergehen wird. Da zu erwarten ist, dass in dieser Zeit sowohl in vorschriftenre-
levanter als auch in technischer Hinsicht noch mehrere Änderungen der Normen bzw. Spezifikati-
onen stattfinden, können aus heutiger Sicht keine detaillierten Anforderungen an die Planung der 
technische Ausrüstung gestellt werden, ohne in Gefahr zu laufen, dass technische Verbesserun-
gen, Neuerungen oder Änderungen der Normen bei der Realisierung nicht beachtet werden kön-
nen. Die Beurteilung erfolgte daher in Hinblick auf jene technische Tiefe, die ausreicht um einer-
seits die Umsetzung der Anforderungen des Eisenbahnbetriebs und der Tunnelsicherheit zu ga-
rantieren und andererseits den Freiraum für technische Neuerungen und Änderungen zuzulassen.  

Der Stand der Technik wurde im Sinne des §9b des EisbG 57 idgF überprüft. Die Basis dieser Ü-
berprüfung bildeten aktuelle Vorschriften und Normen aber auch die Erkenntnisse aus ähnlichen 
Projekten und der Vergleich zu bereits erprobten Systemen. Weiters wurde die Einhaltung der 
Technischen Spezifikationen der Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-
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bahnsystems, im speziellen die Belange der TSI ZZS, durch die Benannte Stelle überprüft wobei 
hier auf die entsprechenden Ergebnisse referenziert wird.  

Zur Beurteilung des Arbeitnehmerschutzes wurde die AVO Verkehr in Verbindung mit dem von der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau in Kooperation mit dem Verkehrs-
arbeitsinspektorat erarbeitete Schwerpunktkonzept Eisenbahnanlagen R10 herangezogen. Im 
speziellen wurde auf das Modul 1 „Allgemeines“ und das Modul 4 „Sicherungstechnik“ eingegan-
gen. 

1.9.5 AERODYNAMIK, LÜFTUNGSTECHNIK 
Auf der Grundlage der verfügbaren Projektunterlagen wurde unter Einbezug der maßgebenden, in 
den Einreichunterlagen aufgeführten Regelwerken und Vorschriften das Vorhaben für das Fach-
gebiet Aerodynamik und Lüftungstechnik im Hinblick auf den Stand der Technik und unter Berück-
sichtigung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes und Verkehrs beurteilt. Dazu wurde auf das 
Fachwissen und die Erfahrungen des für den Fachbereich zuständigen Büros zurückgegriffen.  Die 
gewählten Konzepte und die Ergebnisse der durchgeführten Simulationsrechnungen wurden hin-
sichtlich Plausibilität überprüft.  

Auf Grund des grenzüberschreitenden Charakters des Fachgebietes Aerodynamik und Lüftungs-
technik erfolgt die Beurteilung der grundlegenden Konzepte für das Gesamtsystem Brenner Basis-
tunnel. Die korrekte Umsetzung in bauliche und technische Anlagenteile wird aber ausschließlich 
für den österreichischen Teil bewertet. 

Für die Beurteilung der Simulationsergebnisse in den Bereichen Aerodynamik und Tunnelklima 
erfolgen keine eigenen rechnerischen Überprüfungen.  

Bei der Baulüftung wird überprüft, ob in den geplanten Zwischenangriffen ausreichend Platz für die 
Zu- und Abfuhr der notwendigen Luftmengen vorhanden ist oder ob zusätzliche Schächte/Kanäle 
für die Baulüftung erstellt werden müssen. Auf Grund der vielen Fälle (zeitlicher und örtlicher Bau-
fortschritt) und den naturgemäß noch großen Unsicherheiten (z.B. Felstemperaturen, größere zeit-
liche Verschiebungen im Bauzeitenplan) erfolgt lediglich eine exemplarische Prüfung, der für die 
Luftführung notwendigen Querschnitte an Hand eines kritischen Falles während der Rohbauphase 
(Nachweis der Machbarkeit einer ausreichenden Frischluftzufuhr im Rahmen der geplanten bauli-
chen Umhüllenden). Die Detailplanung erfolg in einer späteren Projektphase durch die verantwort-
liche Unternehmung. Deshalb wird in dieser Phase überprüft, ob die Systeme über genügende 
Reserven und eine ausreichende Flexibilität verfügen, so dass auch größere Änderungen, wie bei-
spielsweise Anpassungen am Bauablauf, abgefangen werden können. 

1.9.6 BETRIEB UND ERHALTUNG 

Die vorliegenden Einreichunterlagen einschließlich der Dokumente zum Arbeitnehmerschutz wur-
den aus eisenbahnbetrieblicher Sicht auf Plausibilität und die Einhaltung der oben genannten Ge-
setze, Verordnungen und Richtlinien sowie des einschlägigen UIC-Kodex und des betrieblichen 
Regelwerkes der ÖBB geprüft. 

Weiters wurde geprüft, ob die aktuellen Vorgaben der Technischen Spezifikationen für die Intero-
perabilität (TSI) (TSI „Betrieb“ und Schnittstellen zu anderen TSI) umgesetzt werden können. 

Die Beurteilung der TSI-Konformität oblag ausschließlich der benannten Stelle. 
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1.9.7 ERSCHÜTTERUNGS- UND SEKUNDÄRSCHALLSCHUTZ 

Die in der Folge beschriebene Begutachtungsmethode entspricht dem Stand der Technik. Die ein-
zelnen Punkte wurden vom Planer nacheinander abgearbeitet. Bei der Begutachtung wurde nach 
dem gleichen Schema vorgegangen, indem die einzelnen Punkte auf Plausibilität nachgeprüft 
wurden. 

Definition der Untersuchungssituationen 

• Zustand Z0 = Ist-Situation vor dem Baubeginn, Vorbelastung 

• Zustand Z1 = Situation während der Bauphase 

• Zustand Z2 = Betriebs-Situation 

o Z20 = Betrieb ohne Erschütterungsschutzmaßnahmen 

o Z21 = Betrieb mit Erschütterungsschutzmaßnahmen 

Einzelschritte der Erschütterungsuntersuchung 

Die Methode zur Erschütterungsuntersuchung ist im Technischen Bericht Erschütterungsschutz 
D0118-02377, Absatz 4.3.4 beschrieben. 

Zunächst wurde der Ist-Zustand erhoben. Dabei wurden baudynamische Erhebungen potenziell 
betroffener Gebäude durchgeführt. Neben dem allgemeinen Bauzustand (Gründung, aufgehendes 
Mauerwerk, Deckenkonstruktion, Stockwerkszahl etc.) wurde auch die dynamische Antwort des 
Gebäudes auf Anregung untersucht und somit die Deckeneigenfrequenzen oder die Übertragungs-
funktionen Garten – Fundament – Decke gemessen. 

Weiters erfolgte im Rahmen der Ist-Zustandsanalyse die Messung bestehender Erschütterungsbe-
lastungen, etwa aus Zugsverkehr, Straßenverkehr oder Industrieanlagen. In diesen Fällen wurden 
auch Schallmessungen in den Gebäuden vorgenommen. 

Das Ausbreitungsverhalten des Untergrundes wurde bei der Umfahrung Innsbruck ebenfalls unter-
sucht und in Form von Ausbreitungsfunktionen dokumentiert. 

An bestehenden Schienenstrecken im Projektgebiet, aber auch an anderen Strecken vergleichba-
rer Gebiete, wurden Emissionsmessungen durchgeführt, um die Schwingungen im Nahbereich der 
Trasse festzuhalten. 

Für die Betriebsphase wurden auf Basis dieser Messergebnisse mathematische Ausbreitungsmo-
delle  erstellt, die folgende wesentliche Elemente enthielten: 

• Emissionen der Züge, auf verschiedene Zugstypen und die künftigen Fahrgeschwindigkei-
ten umgerechnet 

• Etwaige Gegenmaßnahmen im Bereich des Fahrweges (Unterschottermatten, Masse-
Feder-Systeme) 

• Ausbreitungsverhalten des Untergrundes 

• Übertragungseigenschaften des Gebäudes vom Garten (bzw. Fundament) auf die Decke 

• Umrechnung der Erschütterungen in den sekundären Luftschall 

Die einzelnen Elemente dieser Prognosekette werden aus Messungen, numerischen Berechnun-
gen, Erfahrungswerten oder analytischen Berechnungen gewonnen. 
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Die Umrechnung der Emissionsdaten auf erhöhte Fahrgeschwindigkeit erfolgte mit Hilfe frequenz-
abhängiger empirischer Formeln. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die dynamischen Eigenschaften von Gebäuden stark schwanken 
und daher Messungen der Eigenfrequenzen und Überhöhungsfaktoren das beste Mittel zur Prog-
nose darstellen. 

Werden die zulässigen Grenzwerte der Prognose überschritten, werden Gegenmaßnahmen ein-
gesetzt und die Prognose neu berechnet. 

Die Beurteilung der Einwirkungen auf den Menschen erfolgt nach ÖNorm S 9010 und ÖNorm S 
9012 (für die Betriebsphase), die auf der internationalen Erschütterungsnorm ISO 2631 basiert. 

Die Prognose von Erschütterungen in der Bauphase erfolgt vor allem auf Basis von Erfahrungs-
werten. Die Bewertung der Erschütterungsimmissionen erfolgt in Anlehnung an die Deutsche Norm 
DIN 4150-2 (für die Bauphase). Die Kontrolle und die Steuerung von Gegenmaßnahmen erfolgt in 
der Bauphase durch ein Monitoring – Programm. 

Die Beurteilung der Gefährdung von Gebäuden erfolgt auf Basis der ÖNorm S 9020. 

Ermittlung der Betroffenen 

Prinzipiell werden in der ersten Bearbeitungsphase für freie Strecken (Innsbruck) alle Gebäude in 
einem Umkreis von ca. 100 m zur Trasse bzw. zu Bereichen, an denen Bauarbeiten stattfinden, als 
betroffen betrachtet. In Tunnelbereichen gilt dies auch für Gebäude in einem Abstand von mehre-
ren hundert Metern. 

Im Rahmen der detaillierten Untersuchungen wird dieser Kreis dann auf die tatsächlich betroffenen 
Gebäude eingeengt. 

In einer ersten Analyse wurden folgende Gruppen von Betroffenen ermittelt: 

• Zahlreiche Gebäude oberhalb der Tunnelbauwerke im Bereich der Mittelgebirgsterrasse 
zwischen Tulfes und Patsch 

• Mehrere Gebäude in Innsbruck 

• Verschiedene Gebäude im Navis-, Schmirn- und Valsertal 

• Mehrere Gebäude im Bereich der Zufahrtstunnel Ampass, Ahrental und Wolf 

• Einzelne Gebäude im Bereich der Baustelleneinrichtung Innsbruck / Sillschlucht 

Bearbeitungszugang 

Der Bearbeitungszugang wird im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 
4.3 beschrieben. Es wurde folgende Vorgangsweise gewählt: 

1. Schritt: Beurteilung der Beeinflussungssensibilität der Ist-Situation 

2. Schritt: Beurteilung der Wirkungsintensität des Vorhabens 

3. Schritt: Beurteilung der Eingriffserheblichkeit des Vorhabens 

4. Schritt: Festlegung der Schutz und Ausgleichsmaßnahmen 

5. Schritt: Beurteilung der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen 

6. Schritt: Ermittlung der Restbelastung 
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Dieses Konzept ist für die Erarbeitung der UVE erforderlich. Die für die Schritte 1, 2 und 5 erforder-
lichen Parameter sind jedoch auch für die Beurteilung nach § 31a von größter Bedeutung. 

1.9.8 FORSTWIRTSCHAFT 
Folgende Methodik wurde angewendet: 

• Lokalaugenschein der Untersuchungsräume mit Vertretern der BBT SE und UVP-Gutachter 
Dr. H. Gassebner. 

• Prüfung der Planunterlagen gemäß Aufgabenstellung  

• Ausarbeitung von nötigen Ergänzungen und Änderungen und anschließend Information der 
Planverfasser und laufende Absprache. 

• Absprache bzw. Abstimmung mit den Fachbereichen Boden und Landwirtschaft, Naturkun-
de (Pflanzen und Tiere und deren Lebensräume), Deponieplanung und  

• Zwischenprüfung der überarbeiteten Planunterlagen und Rückkoppelung mit Planern 

• Schlußprüfung der Letztfassung 

• Prüfung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente bezüglich Einbeziehung der 
Forstwirtschaft. 

1.9.9 GEOTECHNIK, TUNNELBAU, STATISCH KONSTRUKTIVER INGENIEUR-
BAU, ENTWÄSSERUNG, BAUBETRIEB, BODENMECHANIK, DEPONIE-
TECHNIK  

Zu Beginn der Begutachtung stand jeweils eine Einführung in das Projekt durch die jeweiligen Pla-
ner und den Bauwerber. Im Anschluss wurden die Unterlagen durch den Projektwerber zur Verfü-
gung gestellt. Die Unterlagen wurden im Rahmen der Prüfung entsprechend den Fachbereichen 
und einer Unterteilung in Projektabschnitte geprüft. Die Anmerkungen wurden in schriftlicher Form 
an den Bauwerber und den Planer übermittelt. Der Planer und der Bauwerber hatten die Möglich-
keit die Anmerkungen in der weiteren Planung zu berücksichtigen oder die vorgelegte Planung zu 
begründen. Zur Vereinfachung der Überarbeitung und zur Vermeidung von Missverständnissen 
fanden laufend Projektbesprechungen statt, in welchen die offenen Punkte abgeklärt wurden. Nach 
Überarbeitung der Unterlagen erfolgte eine weitere Prüfung durch den 31a Gutachter. 

Die Prüfung erfolgte hinsichtlich Plausibilität, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit. Weiters 
wurde die Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen, Normen und Richtlinien kontrolliert. Zur 
Nachvollziehbarkeit der in der Planung angegebenen Abmessungen und zur Beurteilung der 
Machbarkeit und Standsicherheit wurden unabhängige Vergleichsberechnungen durchgeführt. 
Zusätzlich erfolgten, z.B. zur Kontrolle der Lichträume zeichnerische Überprüfungen. Für die Über-
prüfung der Übereinstimmung der Planung mit den natürlichen Gegebenheiten wurden Gelände-
begehungen durchgeführt. 

Parallel zur Begutachtung erfolgten Optimierungen des Projektes durch den Bauwerber und seine 
Planer. Diese wurden durch die §31a Gutachter begleitet. 

Die beiden Optimierungen „Gradientenabsenkung und Verschiebung der MFS Steinach“ wurden 
nicht in die Dokumente des Bauentwurfs eingearbeitet, sondern separat im Rahmen eines Zusatz-
dokumentes fachspezifisch gewürdigt und gesondert begutachtet. 
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1.9.10 HOCHBAU, GEBÄUDEAUSRÜSTUNG (VER- UND ENTSORGUNG) EIN-
SCHLIEßLICH STATISCH KONSTRUKTIVER FRAGESTELLUNGEN  

Da zur Beurteilung nach dem Stand der Technik aus hochbautechnischer Sicht bauliche Anlagen 
vor allem in Bezug auf die Erfordernisse der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, des 
Brandschutzes, der Hygiene, der Gesundheit und des Umweltschutzes sowie der Nutzungssicher-
heit zu überprüfen sind, wurden die einzelnen Bauwerke auf Basis der Richtlinien des Österreichi-
schen Instituts für Bautechnik begutachtet. Die Punkte Schallschutz sowie Energieeinsparung und 
Wärmeschutz wurden im Gutachten zum Fachgebiet „Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und 
Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen“ nicht detailliert behandelt, da sie 
im Zusammenhang mit den im Projekt enthaltenen Bauwerken nicht relevant oder Gegenstand der 
Fachgebiete „Lärmschutz“, „Umweltmedizin“ und „Aerodynamik, Lüftungstechnik“ sind. 

Die Beurteilung der baulichen Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen des Arbeitnehmerschut-
zes erfolgte vor allem auf Basis des von der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau in 
Kooperation mit dem Verkehrsarbeitsinspektorat erarbeiteten Schwerpunktkonzept „Eisenbahnan-
lagen“ (R10). 

Entsprechend dem im Schwerpunktkonzept „Eisenbahnanlagen“ (R10) enthaltenen Modul „Allge-
meines“ wurden die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, Unterlage für spätere Arbei-
ten sowie das Explosionsschutzdokument aus hochbautechnischer Sicht begutachtet. 

Entsprechend dem im Schwerpunktkonzept „Eisenbahnanlagen“ (R10) enthaltenen Modul „Hoch-
bau“ wurden die aus hochbautechnischer Sicht zu begutachtenden Bauwerke unter besonderer 
Berücksichtigung der im 2. und 6. Abschnitt des Arbeitnehmerinnenschutzgeseztes (AschG), im 1. 
bis 5. Abschnitt der Arbeitsstättenverordnung (AstV) sowie im 1.,2. und 5. Abschnitt in der Allge-
meinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) enthaltenen Vorgaben bewertet. Die Begutachtung 
der Bauwerke im Hinblick auf Arbeitnehmerschutzbestimmungen gemäß der Vorordnung Lärm und 
Vibration (VOLV) erfolgt separat in den Gutachten der Fachgebiete „Lärmschutz“ und „Umweltme-
dizin“, die Begutachtung der Bauwerke im Hinblick auf Arbeitnehmerschutzbestimmungen gemäß 
Elektroschutzverordnung (ESV) erfolgt im Gutachten des Fachgebietes „Elektrotechnik“.  

Die Prüfung der vorliegenden Projektunterlagen erfolgte aus hochbautechnischer Sicht in Bezug 
auf Plausibilität und die Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und 
Normen. 

1.9.11 HYDROGEOLOGIE, GRUND- UND BERGWASSERSCHUTZ, WASSERNUT-
ZUNGEN 

Zuerst wurden die vorliegenden Vorberichte bezüglich Geologie, Hydrogeologie, und Geotechnik, 
sowie die Teilberichte Geologie/Hydrogeologie der Deponiebereiche  studiert und Anmerkungen 
des § 31a Gutachters an Bauwerber und Fachplaner übermittelt. In mehreren Fachbereichssitzun-
gen wurden diese sowie Ergänzungen der Planer diskutiert und in die jeweilige Endversion einge-
arbeitet.  

In zwei Fachexkursionen mit den zuständigen Planern der Fachgebiete Geologie und Hydrogeolo-
gie sowie eine Gemeinschaftsexkursion aller Fachgutachter konnten einzelne Problematiken vor 
Ort diskutieret werden. Aufgrund von Vergleichen mit Erfahrungswerten sowie mit Literaturdaten 
konnten die Angaben der Berichte einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Zusätzlich konn-
te auch stichprobenartig in die mehr als 50 Ordner der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung 
Einsicht genommen werden. 
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Die Risikoanalyse von Quellbeeinträchtigungen beruht auf einer Kombination von geologischen, 
strukturgeologischen und hydrogeologischen Parametern unter Einbeziehung der räumlichen Ent-
fernung zum Tunnel sowie der Bedeutung der Nutzung. Die Nachvollziehbarkeit dieser Analysen 
wurde geprüft, sie sind in sich schlüssig zusätzlich mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit ver-
knüpft. Durch weitere Meßreihen bis zum Baubeginn könnten die naturgemäß zur Zeit vorhande-
nen Streubreiten verringert werden.  

1.9.12 LANDWIRTSCHAFT / BODEN 
Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Bearbeitungsschritte durchgeführt 

• Durchsicht der Einreichunterlagen 

• Begehung jener Bereiche die vom Bauvorhaben betroffen sein werden, insbesondere Por-
talbereich Tulfes, Deponiebereich Ampass Nord und Süd, Sillschlucht, Deponiebereich Ah-
rental Nord und Süd, Deponiebereich Padastertal, Baustelleneinrichtungsfläche Wolf, Bau-
lager Stafflach, Valsertal 

• Schriftliche und mündliche Eingabe von Verbesserungsvorschlägen 

• Vergleich der UVE (D0118-03963 Klima, Boden, Land- und Forstwirtschaft - Teil2) mit für 
den Fachbereich relevanten Planungsdokumenten 

• Abstimmung mit anderen §31a-Gutachtern, insbesondere für Forstwirtschaft, Grundwasser 
und Luft 

• Durchsicht der überarbeiteten Dokumente 

Die Aussagen, die in diesem Gutachten getroffen werden, stützen sich auf die Angaben der für 
den Fachbereich relevanten Dokumente. Diese wurden auf Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und 
Plausibilität geprüft. Eigene Messungen oder detaillierte Erhebungen, die über den Ortsbefund im 
Rahmen der Begehungen hinausgehen, waren nicht erforderlich und wurden daher nicht durchge-
führt. 

1.9.13 LÄRMSCHUTZ 
Definition der Untersuchungsgebiete 

Da ein erheblicher Teil der Schienenstrecke des Projektes Brenner-Basistunnel unterirdisch ver-
läuft, sind nur die oberirdisch wirksamen Schallquellen der Bau- und Betriebsphase zu betrachten. 
Daher kann die Begutachtung auf folgende Bereiche eingeschränkt werden: 

• Gleis-Neubaustrecke Innsbruck 

• Gleis-Neubaustrecke Tulfes 

• Portalbereich Tulfes 

• Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord und Süd 

• Portalbereich Innsbruck-Mitte und Sillschlucht  

• Portalbereich Ahrental einschließlich Deponie 

• Deponie Europabrücke 

• Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal 
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Definition der Untersuchungssituationen 

• Zustand Z0 = Ist-Situation vor dem Baubeginn, Vorbelastung 

• Zustand Z1 = Situation während der Bauphase 

o Z10 = Bauphase ohne Lärmschutzmaßnahmen 

o Z11 = Bauphase mit Lärmschutzmaßnahmen 

• Zustand Z2 = Situation während der Betriebsphase 

o Z20 = Betrieb ohne Lärmschutzmaßnahmen 

o Z21 = Betrieb mit Lärmschutzmaßnahmen 

Methodik der schalltechnischen Untersuchung 

Die Vorgehensweise zur schalltechnischen Untersuchung ist im Technischen Bericht Lärm D0118-
02376, Abschnitt 4 beschrieben. 

Während der Bau- und Betriebsphase des Projektes Brenner-Basistunnel sind folgende Arten von 
Lärmimmissionen zu erwarten: 

Bauphase:  

• Schienenverkehrslärm durch die Bestandsstrecke und je nach Freigabe durch Neubaustre-
cken 

• Baulärm durch die Baustellentätigkeit 

• Anlagenlärm durch bauassoziierte langfristige Deponien und vergleichbare Einrichtungen 

• Straßenverkehrslärm durch Bautransporte 

Betriebsphase: 

• Schienenverkehrslärm auf dem oberirdischen Teil der Neubaustrecken 

Als Beurteilungsgrundlage wurde für den Schienenverkehr die Schienenverkehrslärm-
Immissionschutzverordnung (SchIV) für Neubaustrecken sowie die Richtlinie für die schalltechni-
sche Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahn für Bestands-
strecken gewählt. Für alle anderen Lärmarten wurde die ÖAL-Vorrichtlinie 3 Blatt 1 herangezogen, 
da diese eine sehr einheitliche Vorgangsweise ermöglicht. (siehe D0118-02376, Abschnitt 4.2.4) 

Diese Dokumente erfordern die Ermittlung der jeweils relevanten lärmquellenspezifischen Beurtei-
lungspegel. Diese werden vor allem durch Berechnungen mit punktueller Verifizierung durch Mes-
sungen gewonnen. Basis für diese Berechnungen bilden die Bauplanung inklusive Zeitplänen der 
der geplanten Tätigkeiten und der verwendeten Geräte sowie die Verkehrsdaten inklusive Anzah-
len, Fahrzeugarten und Geschwindigkeiten für alle betrachteten Zustände (siehe D0118-02376, 
Abschnitt 4.2.3). Zusätzlich sind in den Rechenmodellen die Geometrie der Schallausbreitung so-
wie die Lage der relevanten Schallimmissionspunkte abzubilden. Hier ist sind auch frequenzab-
hängige Effekte der Schallausbreitung wie Bodendämpfung oder Schirmwirkung von Objekten zu 
berücksichtigen. Bei Planung von Lärmschutzmaßnahmen muss deren Vorhandensein als weitere 
Zustandsvariante berechnet werden. Die Beurteilungspegel werden üblicherweise mit Hilfe eines 
normgemäß arbeitenden Computerprogramms ermittelt, das die Ausgabe von Schallimmissions-
pegeln sowohl für einzelne Punkte wie auch als Rasterlärmkarte ermöglicht. Dabei werden die 
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wesentlichen Immissionspunkt so gewählt, dass sie sie am stärksten lärmexponierten Punkte ei-
nes zusammenhängenden Siedlungsgebietes darstellen, sodass bei Einhaltung der Grenzwerte an 
diesem Punkt von einer Einhaltung im gesamten Siedlungsgebiet ausgegangen werden kann. 
Falls dies nicht durch einen einzelnen Punkt erreicht werden kann, sind mehrere Immissionspunkte 
heranzuziehen. Als Immissionspunkthöhe wurde 4 m über dem Boden an der am stärksten expo-
nierten Gebäudefassade festgelegt. 

Die so ermittelten Beurteilungspegel können nun mit den Grenzwerten für den Gesundheitsschutz, 
mit Richtwerten nach Flächenwidmungskategorie, der ortsüblichen Schallimmission oder den 
durch die SchIV gegebenen Grenzwerte verglichen werden. Je nach Ergebnis können weitere 
Lärmschutzmaßnahmen oder eine individuelle lärmmedizinische Beurteilung notwendig sein. Wei-
ters können die kritischen Zeiträume identifiziert werden, in denen die Einhaltung der Grenzwerte 
auch deren Einhaltung in anderen Zeiträumen gewährleistet.  

Im Einzelnen wurden folgende Methoden angewandt: 

Schienenverkehr: 

• Beurteilung der Neubaustrecken nach SchIV mit vorbelastungsabhängigen Grenzwerten, 
wobei diese dem Vorsorgegedanken entsprechend um 5 dB reduziert wurden (siehe D0118-
02376, Abschnitt 4.2.4.3) 

• Beurteilung der Bestandsstrecken gemäß SchIV und Richtlinie für die schalltechnische Sa-
nierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der ÖBB 

• Der Beurteilungspegel wird mit Schienenbonus von 5 dB ermittelt (Lr = LAeq - 5dB) 

• Bei Grenzwertüberschreitungen werden Lärmschutzmaßnahmen entsprechend dem Wirt-
schaftlichkeitskriterium der SchIV geplant, um die Grenzwerteinhaltung zu gewährleisten 

• Als Prognosezustand wurde der Auslegungsfall gewählt. 

Straßenverkehr: 

• Der bauinduzierte Verkehr auf öffentlichen Straßen wird betrachtet. 

• Die Beurteilung erfolgt nach ÖAL-Vorrichtlinie 3 Blatt 1 entsprechend der dortigen Grenz-
werte (siehe D0118-02376, Abschnitt 4.2.4.4). Diese stützt sich zur Ermittlung der Beurtei-
lungspegel auf die RVS 04.02.11. 

• Bei Grenzwertüberschreitung sind Lärmschutzmaßnahmen notwendig 

• Falls die Grenzwerte unterschritten, der Planungswert Lr,PW (Minimum aus Lr,FW und Lr,o) 
aber überschritten ist, ist eine weitere schalltechnische und lärmmedizinische Beurteilung 
notwendig 

• Bei Unterschreitung des  Planungswertes Lr,PW  sind keine weiteren Maßnahmen notwen-
dig 

Bau-, Deponie-und Anlagenlärm: 

• Die Lärmimmissionen aus dem Betrieb von Baustellen, Deponien und Anlagen im Baugebiet 
(Brecher, Förderbänder) werden wie Anlagenlärm behandelt, da deren Betriebsdauer erheb-
lich länger als die üblicher Baustellen ist (teilweise mehr als 10 Jahre). 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 88 

• Die Beurteilung erfolgt nach ÖAL-Vorrichtlinie 3 Blatt 1 entsprechend der dortigen Grenz-
werte (siehe D0118-02376, Abschnitt 4.2.4.5). Diese stützt sich zur Ermittlung der Beurtei-
lungspegel auf die RVS 04.02.11. 

• Bei Grenzwertüberschreitung sind Lärmschutzmaßnahmen notwendig 

• Falls die Grenzwerte unterschritten, der Planungswert Lr,PW (Minimum aus Lr,FW und Lr,o) 
aber nur um weniger als 5 dB unterschritten wird, ist eine weitere schalltechnische und 
lärmmedizinische Beurteilung notwendig 

• Bei Unterschreitung des  Planungswertes Lr,PW  um mindestens 5 dB sind keine weiteren 
Maßnahmen notwendig 

Richtlinien und Vorgaben für die lärmmedizinische Beurteilung sind im Technischen Bericht Lärm 
D0118-02376, Abschnitt 4.2.4.6 angegeben. 

Die detaillierten Beurteilungmethoden für die Phasen Z0 beziehungsweise Z11,Z12 und Z21,Z22 
sind im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitte 5.1.1 und 5.2.1 angegeben. 

Zur Lärmreduktion können unter anderem folgende Maßnahmen gesetzt werden (siehe Techni-
scher Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.1): 

• Errichtung von Lärmschutzwänden und –wällen 

• Absorbierende Verkleidung von Wänden und Mauern 

• Lärmschutzfenster 

• Verwendung lärmarmer Maschinen und Bauverfahren 

• Abschirmung oder Einhausung von Maschinen sowie geeignete Platzierung 

• Beschränkung der Betriebszeiten 

• Bewilligungspflicht für besonders lärmintensive Tätigkeiten und Nacht- und Wochenendar-
beiten 

Weiters ist eine Lärmüberwachung zur Beweissicherung und begleitenden Kontrolle gemäß Tech-
nischer Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.4, durchzuführen. 

Arbeitnehmerschutz 
Die Beurteilung der Erfüllung der Anforderungen für den Arbeitnehmerschutz wird entsprechend 
folgender Dokumente vorgenommen (siehe auch D0118-02376, Abschnitt 4.2.4.7): 

• „Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV sowie Änderung der Bauabeiterschutzverord-
nung und der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz“ 

• ÖAL Richtlinie 3 Blatt 2 „Schalltechnische Grundlagen für die Beurteilung von Lärm am Ar-
beitsplatz“ 

•  ArbeitnehmerInnensschutzgesetz (AschG), BGBl. I Nr. 450/1994, idgF 13/2007 

Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Das Schema zur Ermittlung der Eingriffserheblichkeit, insbesondere im Hinbick auf die Siedlungs-
planung, wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 4.3 beschrieben. Es wurde 
folgende Vorgangsweise gewählt: 
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1. Schritt: Beurteilung der Beeinflussungssensibilität der Ist-Situation 

2. Schritt: Beurteilung der Wirkungsintensität des Vorhabens 

3. Schritt: Beurteilung der Eingriffserheblichkeit des Vorhabens 

4. Schritt: Festlegung der Schutz und Ausgleichsmaßnahmen 

5. Schritt: Beurteilung der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen 

6. Schritt: Ermittlung der Restbelastung 

Dieses Konzept ist für die Erarbeitung der UVE erforderlich. Die für die Schritte 1, 2 und 5 erforder-
lichen Parameter sind jedoch auch für die Beurteilung nach § 31a von größter Bedeutung. 

1.9.14 LIMNOLOGIE UND FISCHEREI 
Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Bearbeitungsschritte durchgeführt 

• Durchsicht der Einreichunterlagen 

• Begehung jener Bereiche die vom Bauvorhaben betroffen sein werden, insbesondere Por-
talbereich Tulfes, Deponiebereich Ampass Nord und Süd, Sillschlucht, Deponiebereich Ah-
rental Nord und Süd, Deponiebereich Padastertal, Baustelleneinrichtungsfläche Wolf, Bau-
lager Stafflach, Valsertal 

• Schriftliche und mündliche Eingabe von Verbesserungsvorschlägen 

• Vergleich der UVE mit für den Fachbereich relevanten Planungsdokumenten 

• Abstimmung mit anderen §31a-Gutachtern, insbesondere Grundwasser, Wasserbautechnik  

• Durchsicht der überarbeiteten Dokumente 

Die Aussagen, die in diesem Gutachten getroffen werden, stützen sich auf die Angaben der für 
den Fachbereich relevanten Dokumente. Diese wurden auf Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und 
Plausibilität geprüft. Eigene Messungen oder detaillierte Erhebungen, die über den Ortsbefund im 
Rahmen der Begehungen hinausgehen, waren nicht erforderlich und wurden daher nicht durchge-
führt. 

1.9.15 LUFT UND KLIMA 

Als methodische Referenz zur emissionsseitigen Beurteilung der Bauphase wurden folgende 
Richtlinien herangezogen:  

• RUMBA Richtlinie für eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung (www.rumba-info.at), 
Oktober 2004 

• Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen 
und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und 
Geräte - MOT-VO 2005 

• Referenzdokument über die besten verfügbaren Techniken für Emissionen aus der Lage-
rung (Europäische Kommission, Jan. 2005) 

• VDI 2584: Emissionsminderung. Naturstein-Aufbereitungsanlagen in Steinbrüchen. Oktober 
1997 
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• VDI 3790 Blatt 3: Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus 
diffusen Quellen. Lagerung, Umschlag und Transport von Schüttgütern, Mai 1999 

• US-EPA: Compilation of Air Pollutant Emission factors AP-42, Stand 2007 
www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ 

Methodik Immissionsbewertung: 

Eine wesentliche Grundlage für das Gutachten stellt der technische Bericht D0118-02378 (UVE 
Luftschadstoffe) für den österreichischen Anteil des Brennerbasistunnels dar. Die im Projekt ent-
haltenen Maßnahmen zur Staubminderung sind auch für die Einreichung des Bauvorhabens nach 
§31 EisbG 1957 idgF bindend.  

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen, dem Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L) und 
zugehörigen Maßnahmenverordnungen, wurde eine Vorauswahl der zu behandelnden Luftschad-
stoffe getroffen. Anhand der Ergebnisse der Einreichunterlagen und den vorliegenden Details zur 
Bauplanung wurden die relevanten Luftschadstoffe definiert. 

Das Untersuchungsgebiet wurde für jede einzelne Baustelle bzw. Deponie entsprechend des mög-
lichen Einflussbereichs der projektspezifischen Immissionen eingegrenzt.  

Dann wurde anhand der Daten für die Transportbelastung und der schadstoffemittierenden Vor-
gänge während der Bauzeit der Schadstoffausstoß an den einzelnen Baustellen berechnet. Emis-
sionsmindernde Maßnahmen wurden, soweit dies formtechnisch möglich war, berücksichtigt. Da-
bei wurde die einschlägige und aktuelle Literatur verwendet. 

Für die meteorologischen Grundlagen der Ausbreitungsrechnung wurden für die wichtigsten 
Standorte Jahresmessreihen erstellt und die Daten für ein Computermodell zur Verwendung auf-
bereitet. Windrichtungs- und Calmenverteilungen sind in der UVE, Fachbereich Klima, Boden, 
Land- und Forstwirtschaft Teil 1 dargestellt. 

Für die Berechnung der Schadstoffausbreitung selbst wurden die computergestützten Modelle 
„LASAT“ Version 1.14 (Janicke 2005)“ verwendet. LASAT (Lagrange Simulation von Aerosol – 
Transport) ist ein Lagrange’sches Partikelmodell, kombiniert mit einem massenerhaltenden, dia-
gnostischen Windfeldmodell. Die Konzentration der Schadstoffe wurde für verschiedene Anrainer 
in der Baustellenumgebung berechnet. Weiters erfolgte eine grafische Darstellung der Schadstof-
fe. 

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wurden die Konzentrationen für unterschiedliche zeitli-
che Mitteilungsintervalle berechnet. Es wurde auch die Höhe des Staubniederschlags (Staubdepo-
sition) gemäß ÖNORM M9440 abgeleitet. Bei der Berechnung von Stickstoffdioxid wurde die che-
mische Umwandlung mit der klassischen Berechnungsformel nach Romberg (1996) berücksichtigt. 
Bei unerheblichen Zusatzbelastungen wurde auf die Berechnung einer Gesamtbelastung verzich-
tet. 

Die Ergebnisse wurden auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte überprüft und beurteilt.  

Auch der Stand der Technik für die Luftschadstoffuntersuchungen und die belastungsmindernden 
Maßnahmen waren Thema der Untersuchungen. Ebenfalls ging die fachspezifische Beurteilung 
des Arbeitnehmerschutzes für die Betriebsphase und die Bauphase in die Begutachtung ein. 
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1.9.16 NATURKUNDE 
Für die Erstellung des vorliegenden Gutachtens wurden folgende Methoden und Arbeitsschritte 
angewandt: 

• Sichtung der relevanten Unterlagen  

• Besichtigungen des Projektsgebietes d.h. der relevanten Tunnelportalbereiche, Deponiestand-
orte, Baustelleneinrichtungsflächen etc. 

• Sichtung der vorliegenden Arbeitnehmerschutzdokumente und Prüfung hinsichtlich Vollstän-
digkeit aus fachspezifischer Sicht (Bau- und Betriebsphase) 

• Befund und Gutachten in Hinblick auf die Berücksichtigung der nationalen fachlichen Vorgaben 
und dem Stand der Technik zum Fragenbereich Naturkunde.  

1.9.17 TUNNELSICHERHEIT 

Ausgewertet wurden die zur Verfügung gestellten Projektunterlagen unter Einbeziehung der maß-
gebenden technischen Regelwerke von EU und ÖBB für das Fachgebiet Tunnelsicherheit. Die 
Beurteilung basiert außerdem auf dem Fachwissen und der Erfahrung des Gutachters in Fragen 
der Einhaltung des Standes der Technik bezüglich Sicherheit, Brandschutz, Evakuierung von Zü-
gen und unterirdischen Haltestellen (Selbstrettung und Fremdrettung) vorrangig während der Be-
triebsphase, aber auch in der Bauphase. 

Es erfolgte eine Besichtigung der vorgesehenen Trasse des Brenner Basistunnels am 27.9.2007. 
Bei dieser Gelegenheit wurden die Standorte und Portalbereiche der verschiedenen Zugangsstol-
len auch im Hinblick auf deren rettungs- und einsatztechnische Zugänglichkeit näher in Augen-
schein genommen.  

1.9.18 UMWELTMEDIZIN 
Arbeitsmedizin 

• Abstimmung mit dem §31a-Gutachter des Fachbereiches Aerodynamik, Lüftungstechnik. 

• Durchsicht der zugrundeliegenden Modellrechnungen des Fachbereiches Aerodynamik. 

• Bewertung von medizinischen Klimamodellen/Klimasummenmaßen. 

• Durchsicht der überarbeiteten Dokumente. 

•  Prüfung der Projektunterlagen (EB) mit Bezug auf Prüfbuch und UVE, ob die Fragestellungen 
im Projekt ausreichend dargestellt sind. 

• Sichtung der vorliegenden Arbeitnehmerschutzdokumente und Prüfung hinsichtlich Vollstän-
digkeit aus fachspezifischer Sicht (Bau- und Betriebsphase) 

• Befund und Gutachten in Hinblick auf die Berücksichtigung der arbeitsmedizinischen Aspekte 
und zum Stand der Technik. 

Elektromagnetische Felder 

Die Einreichunterlagen wurden im Hinblick auf folgende Aspekte geprüft: 
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• Sind die ausgewiesenen Bereiche von möglichen Wirkungen des Projektes hinsichtlich EMF 
auf das Schutzobjekt ‚Mensch‘ und im Hinblick auf Orte empfindlicher Nutzung im Sinne der 
NISV nachvollziehbar ausgewiesen und vollständig berücksichtigt 

• Sind die ermittelten Werte der örtlich auftretenden EMF in Übereinstimmung mit dem vorsorgli-
chen Gesundheitsschutz 

• Sind die für die Bau- und Betriebsphase in den Gesundheitsschutzdokumenten ausgewiesen 
Maßnahmen bzgl. EMF ausreichend  

• Sind die für die Bau- und Betriebsphase durch das Projekt hinzukommenden Belastungen 
durch EMF in Übereinstimmung mit den Arbeitnehmerschutzbestimmungen 

• Sichtung der vorliegenden Arbeitnehmerschutzdokumente und Prüfung hinsichtlich Vollstän-
digkeit aus fachspezifischer Sicht (Bau- und Betriebsphase) 

• Befund und Gutachten in Hinblick auf die Berücksichtigung der elektromagnetischen Aspekte 
und zum Stand der Technik. 

Lärm, Erschütterungen, Luftschadstoffe 

Die § 31a-Begutachtung dieses Fachbereichs baut auf folgenden Schritten auf: 

• Prüfung der fachlichen Ausgangssituation des Raumes, in welchem das Vorhaben errichtet 
wird („Vorbelastung“) 

• Darstellung der fachlichen Konzeption („Vorgangsweise“) der unmittelbaren und erweiterten 
Grundlagen zur UVE – soweit diese für die Beurteilung gesundheitlicher Belange nötig er-
scheinen.  

• Prüfung der Projektunterlagen (UVE) mit Bezug auf UVE, ob die Fragestellungen im Projekt 
ausreichend dargestellt sind. 

• Sichtung der vorliegenden Arbeitnehmerschutzdokumente und Prüfung hinsichtlich Vollstän-
digkeit aus fachspezifischer Sicht (Bau- und Betriebsphase) 

• Lokalaugenschein der Streckenabschnitte und Portale mit Vertretern der BBT SE 

• Beurteilung der Projekt-Grundlagen gemäß Stand der Technik und in Hinblick auf den Arbeit-
nehmerschutz 

• Befund und Gutachten in Hinblick auf die Berücksichtigung der Aspekte Lärm / Erschütterung / 
Luftschadstoffe 

Hygiene, Mikrobiologie 

Die § 31 a –Begutachtung dieses Fachbereiches baut auf folgenden Grundlagen auf 

• Darlegung der Ausgangssituation (keine Beurteilung der Ausgangssituation bzgl. Abwas-
ser/Entwässerungen erforderlich) 

• Lokalaugenschein der vorgesehenen Deponiestandorte mit Vertretern der BBT SE 

• Sichtung der vorliegenden Arbeitnehmerschutzdokumente und Prüfung hinsichtlich Voll-
ständigkeit aus fachspezifischer Sicht (Bau- und Betriebsphase) 
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1.9.19 STRAßENVERKEHRSTECHNIK 
Grundsätzlich richtet sich die Beurteilungsmethodik nach der Aufgabenstellung mit der entspre-
chenden Abgrenzung für das Fachgebiet Straßenverkehrstechnik: 

• Auswahl der Unterlagen 

• Feststellung Freigabestatus 

• Überprüfung auf Vollständigkeit 

• themenbezogene Zuordnung 

• Feststellung der Vollständigkeit grundsätzlicher Angaben 

• Erfassung der für die Beurteilung relevanten Grundlagen  

• Ortsbesichtigung falls erforderlich 

• sortierte Auflistung von Problemstellungen  

• Zusammenfassung und direkte Beurteilung 

1.9.20 WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG, WASSERBAUTECHNIK, WAS-
SER UND WASSERWIRTSCHAFT, ERSATZWASSERVERSORGUNG 

Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik 

Es erfolgte eine Durchsicht der gesamten für den Fachbereich relevanten Dokumente und Über-
prüfung, ob durch die Projektierung keine Verschlechterung in den Gewässern auftritt und die Re-
geln der Technik eingehalten werden. 

Zur Überprüfung des Arbeitnehmerschutzes wurden die vorliegenden SiGe-Pläne und die Unterla-
gen für die späteren Arbeiten gesichtet und hinsichtlich Vollständigkeit für den Fachbereich ge-
prüft. 

Wasser und Wasserwirtschaft, Ersatzwasserversorgung 

Anhand des Technischen Berichtes Wasser und Wasserwirtschaft Teil 1 Grund- und Bergwasser 
(D0118-TB-02383) wurden die Risikoklassen bei Erstellung der jeweiligen Bauwerke für die ein-
zelnen Quellen und die Eintragung in den einzelnen Plänen für die Ersatzwasserversorgung über-
prüft. Anhand dieser Pläne wurde die Ausführbarkeit der Ersatzmaßnahmen kontrolliert. 

Zur Überprüfung des Arbeitnehmerschutzes wurden die vorliegenden SiGe-Pläne und die Unterla-
gen für die späteren Arbeiten gesichtet und hinsichtlich Vollständigkeit für den Fachbereich ge-
prüft. 
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2 BEFUND 

2.1 BAUENTWURF  

2.1.1 ALLGEMEINES 

2.1.1.1 Tunnelsystem 

Beim Brenner Basistunnel handelt es sich um einen flach verlaufenden reinen Eisenbahntunnel. Er 
besteht aus einem System mit zwei eingleisigen Tunnelröhren in einem Abstand von ca. 70 Me-
tern, welche im Abstand von 333 m durch Querschläge miteinander verbunden sind. Der Tunnel 
weist eine Länge von 55 km auf und wird südlich von Innsbruck mit der bereits bestehenden auch 
unterirdisch verlaufenden Umfahrung verbunden. Trassierungstechnisch sind einige Zwangspunk-
te durch den Anschluss Innsbruck Hauptbahnhof und Frachtenbahnhof, die Umfahrung Innsbruck 
und den Hochpunkt an der Staatsgrenze vorgegeben. Ein Überblick über den gesamten Trassen-
verlauf ist im Plan D0118-02458 zu sehen. 

Unterhalb des Brennerpasses, welcher mit 1.371 m der niedrigste Alpenübergang ist, verläuft der 
Tunnel auf einer Höhe von etwa 790 bis 800 m. Die max. Längsneigung der Umfahrung von Inns-
bruck und des Basistunnels beträgt ca. 7,399 ‰.  

Mittig unterhalb der beiden Tunnelröhren befindet in einem Abstand von ca. 10 m ein Erkundungs-
stollen. Dieser wird zuerst abschnittsweise vor dem Bau der Hautröhren errichtet, um hauptsäch-
lich das Gebirge zu erkunden. Dadurch können das Baurisiko vermindert und sowohl Baukosten 
als Bauzeiten optimiert werden. Im endgültigen Ausbau wird dieser Erkundungsstollen durchge-
hend gebaut, so dass er dann als Entwässerungsstollen genützt werden kann. 

Es sind drei Multifunktionsstellen (MFS) in einem Abstand von jeweils ca. 20 km geplant und zwar 
Umfahrung Innsbruck, Steinach und Wiesen, die jeweils mit zwei Verbindungen zwischen den 
Fahrtunneln (Gleiswechsel) ausgestattet werden. Die MFS Wiesen befindet sich auf italienischem 
Gebiet. Im Bereich der Multifunktionsstelle südlich von Innsbruck befinden sich die Abzweigeberei-
che der Verbindungstunnel zur zweigleisigen Umfahrung Innsbruck, die seit Anfang der 90-er Jah-
re in Betrieb ist. 

Die Multifunktionsstellen beinhalten Nothaltestellen für die Rettung der Passagiere havarierter Zü-
ge sowie Einrichtungen für den Betrieb und die Wartung und sind jeweils durch einen befahrbaren 
Zufahrtstunnel erschlossen. Die Multifunktionsstelle Steinach wird zusätzlich mit zwei Überholglei-
sen ergänzt.  

Eisenbahntunnel 

Für den Eisenbahnbetrieb werden im Rahmen des ggst. Projektes in der Eisenbahnachse Mün-
chen – Verona ein ca. 55 km langer, aus zwei eingleisigen Röhren für die Streckengleise 1/dispari 
und 2/pari bestehender Tunnel zwischen den Bahnhöfen Innsbruck Hbf und Franzens-
feste/Fortezza, je zwei eingleisige Verbindungstunnel zwischen dem BBT und dem bestehenden 
Umfahrungstunnel Innsbruck sowie dem BBT und dem bestehenden Bahnhof Franzens-
feste/Fortezza sowie weiters ein eingleisiger Tunnel zur Anbindung des Bahnhofes Innsbruck Fbf 
errichtet. Die Kilometrierung beginnt in Innsbruck Hbf bei km 0,000; die Staatsgrenze Öster-
reich/Italien liegt in km 32,088. 
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Sonstige Tunnel 

Die beiden Röhren für die Streckengleise sowie die beiden Verbindungstunnel zwischen dem BBT 
und dem Umfahrungstunnel Innsbruck werden grundsätzlich alle 333 m durch Querschläge mitein-
ander verbunden, Zufahrtstunnel werden auf österreichischem Staatsgebiet in km 6,634 (Ahrental) 
und 20,697 (Wolf) errichtet. Dem bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck wird zwischen dem 
Ostportal Tulfes und der Abzw Fritzens-Wattens 14 ein Flucht- und Rettungsstollen hinzugefügt 
und mit diesem durch Querschläge verbunden; die Zufahrt wird auch in km 6,713 (Fensterstollen 
Ampass) ermöglicht.  

Strecken 

Für den Eisenbahnbetrieb stehen folgende, in das Nummernschema der ÖBB eingebettete und 
gemäß deren Regelwerk in Streckenlisten dargestellte Strecken zur Verfügung: 

Strecke 33002  BBT Hauptröhren 
Strecke 30601a  Verbindungstunnel Oströhre 
Strecke 30601b Verbindungstunnel Weströhre 

Betriebsstellen 

Im BBT werden auf österreichischem Staatsgebiet die Betriebsstellen MFS Innsbruck (Üst und 
Abzw zum Umfahrungstunnel sowie Not-Hst und Steinach (Bf mit doppelter Weichenverbindung 
zwischen den durchgehenden Hauptgleisen, je einem seitenrichtigen Überholgleis mit 750m Länge 
sowie Not-Hst) eingerichtet. Die Bahnsteige in den Not-Hst werden mit einer Länge von 450m 
ausgeführt. Im Umfahrungstunnel Innsbruck erfolgt die Einbindung der Verbindungsstrecken zum 
BBT in der Abzw Fritzens-Wattens 14. 

Geschwindigkeiten 

Die Höchstgeschwindigkeit in der Strecke 33002 im BBT beträgt 250 km/h, in den Strecken 
30601a und 30601b in den Verbindungstunneln 150 km/h. Die örtlich zulässigen Geschwindigkei-
ten sind gemäß dem Regelwerk der ÖBB in VzGs dargestellt. 

Bestandteile des Tunnelsystems: 

• Zwei Einspurröhren (Haupttunnel) 

• Querschläge zwischen den Einspurröhren 

• Multifunktionsstelle „Umfahrung Innsbruck“, „Steinach“, „Wiesen“ 

• Entwässerungsstollen 

• Seitliche Zugangstunnel zu den Multifunktionsstellen Umfahrung Innsbruck (Zugangstunnel 
Ahrntal) und Wiesen (Zugangstunnel Pfitsch) sowie zur Multifunktionsstelle Steinach (Zu-
gangstunnel Wolf) 

• Gleiswechseltunnel (Spurwechsel) im Bereich der Multifunktionsstelle 

• Verbindungstunnel zum bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck inklusive Abzweigungen 
von der Umfahrung Innsbruck und Abzweigungen von den Haupttunnelröhren 

• Portalbereiche in Tulfes, Ampass, Ahrntal, Wolf mit Zufahrten zu den Rettungstunnels (Ret-
tungsplätzen), Lüftungsschächten bzw. Lüftungsbauwerken 
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• Portal Innsbruck und Einbindung Bahnhof Innsbruck inklusive Anbindung Frachtenbahnhof 
Innsbruck mit Zufahrtsstraßen 

• Bahn- und Straßenbrücken sowie offene Bauweise im Bereich Innsbruck 

• Portal Franzensfeste und Einbindung Bahnhof Franzensfeste 

• Entwässerungsstollen Innsbruck einschließlich Ausleitung nördlich der Multifunktionsstelle 
Umfahrung Innsbruck 

• Servicetunnel Aicha für Entwässerungszwecke und als Zugangstunnel 

• Zugangstunnel in Mauls welcher als Zwischenangriff während der Bauphase genutzt wird 

• Baustraßen in Tulfes, Ampass, Bahnhof Innsbruck, Sillschlucht, Ahrntal und Wolf für die 
Baustelleneinrichtungen, weiters Straßenverlegungen und befristete Anschlüsse an die A12 
Inntalautobahn bzw. A13 Brenner Autobahn während der Bauphase 

2.1.2 GEOHYDROLOGIE, GRUND- UND BERGWASSERSCHUTZ 
Da das EB-Einreichoperat in den hier behandelten Fachbereichen identisch ist mit den Unterlagen 
zur UVE, widersprechen sich diese beiden naturgemäß nicht.  

Eine allfällige Wechselwirkung Bauwerk/Grund- und Bergwässer ergibt sich vor allem in den Tu-
nelbauten, aber auch in tiefen An- und Einschnitten in die Oberfläche.  

Detaillierte Beschreibungen der geologischen und der hydrogeologischen Verhältnisse finden sich 
vor allem in den Berichten des Geoteam (Geologie, Geotechnik und Hydrogeologie des Haupttun-
nels und Zugangstunnels), der Planungsgemeinschaft Brennerbasis-Tunnel (PGBB), der Pla-
nungsgemeinschaft Bernard/3G (letztere für die Umsetzung in die Planung). Grundsätzlich ist die 
geologische Situation gründlich untersucht worden. Dies ist in den zuständigen geologischen Be-
richten, den Dokumentationen über die Sondierungsarbeiten (seismische Profile, Bohrkernauf-
nahmen, Bohrkernversuche dokumentiert.  

Der Brenner-Basistunnel besteht nicht nur aus dem (zweiröhrigen) Basistunnel selbst, sondern 
auch aus den regelmäßig angeordneten Querschlägen, aus Zugangs-, Schutter- Lüftungs- und 
Entwässerungsstollen sowie aus den Verbindungstunnels und den MFS (Multi-Funktions)- Bau-
werken. Dadurch wirken auf die diversen Bauwerke entlang der Hauptroute von ca. 55 km nicht 
nur unterschiedliche Gesteinsarten und Überlagerungshöhen ein, sondern auch unterschiedliche 
Tunneldurchmesser, Ausbruchsverfahren und Ein- bzw. Auswirkungen, welche sich aus der zeitli-
chen Abfolge der Baufortschritte ergeben.  

2.1.3 GEOMECHANISCHE BEARBEITUNG BERGMÄNNISCHE TUNNEL 

Planungslos D0154 

Grundlage für die geomechanische Bearbeitung sind die technischen Berichte Geologie Teil A und 
B sowie die zugehörigen geologischen Längenschnitte und geologischen Karten. Als weitere 
Grundlage dienen die Ergebnisse der Labor- und der Feldversuche der einzelnen Versuchspro-
gramme. Bei Fehlen derartiger Informationen wurden die Ergebnisse aus vergleichbaren Tunnel-
projekten in Österreich und im europäischen Ausland herangezogen. Ergebnisse der geotechni-
schen Bearbeitung sind: 
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• ein allgemeiner technischer Bericht zur Geotechnik  

• Berichte zu Gebirgsarten, Gebirgsverhaltenstypen und Störzonen entsprechend der öster-
reichischen Richtlinie für geomechanische Planung für die einzelnen Tunnel 

• geotechnische Längenschnitte für die einzelnen Tunnel 

Für die geotechnische Bearbeitung im Rahmen des Los D0154 wurde der Brenner Basis Tunnel in 
einzelne Abschnitte entsprechend den geologischen Grundlagen unterteilt. Es sind dies: 

• Bergmännisches Portal Oströhre bis km 2,40 

• Unterostalpin/Innsbrucker Quarzphyllit-Zone 

• Nordrahmenzone des Tauernfensters 

• Glocknerdecke 

• Untere Schieferhülle/Glocknerdecke 

• Zentralgneis 

• Untere Schieferhülle südlich des Zentralgneis 

• Glocknerdecke (Obere Schieferhülle) 

Die beiden letztgenannten Abschnitte befinden sich bereits auf der italienischen Seite. Weiterhin 
sind enthalten: 

• Zufahrtsstollen Ahrental 

• Zufahrtsstollen Wolf 

• Verbindungstunnel Innsbruck Oströhre 

• Verbindungstunnel Innsbruck Weströhre 

• Entwässerungsstollen 

Vorgangsweise: 

Entsprechend der Richtlinie für die geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zykli-
schem Vortrieb wurde folgendermaßen vorgegangen:  

• Bestimmung der Gebirgsarten 

• Bestimmung der Gebirgsverhaltenstypen 

Die Ermittlung der Gebirgsarten wurde darauf abgestimmt inwieweit die einzelnen Abschnitte der 
lithologischen Einheiten beim Vortrieb differenziert werden können. Die weitere Unterteilung der 
Gebirgsarten erfolgte durch Zuordnung zu den tektonischen Einheiten gemäß der strukturgeologi-
schen Kartierung.  

Es wurden folgende tektonische Einheiten berücksichtigt: 

• IQP Innsbrucker Quarzphyllit 

• SH Schieferhülle 

• HS Hochstegen Formation 

• ZG Zentralgneis 
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• US Untere Schieferhülle 

• OS Obere Schieferhülle 

Die Gebirgskennwerte der einzelnen Gebirgsarten wurden auf Basis verschiedener Methoden ab-
geleitet. Die Festigkeitseigenschaften wurden mittels des Hoek/Brown Versagenskriteriums ermit-
telt. In diesem Stoffgesetz werden die einachsiale Gesteinsfestigkeit, der GSI-Wert (Geological 
Strength Index) und die Hoek/Brown Konstante mi berücksichtigt. Zudem wird der sogenannte 
disturbance faktor D in Rechnung gestellt, welcher die Qualität des Vortriebs berücksichtigt. Dieser 
wurde generell mit 0 angesetzt.  

Die Gebirgssteifigkeit wurde mittels unterschiedlicher Methoden abgeleitet. Es wurden die Verfah-
ren von Everet Hoek aus den Jahren 2002 und 2005 sowie jene nach Serafin und Pereira 1983 
und jenes von Boyd herangezogen. Zudem wurden für die Vorschlagswerte der E-Moduli die 
durchgeführten Dilatometerversuche berücksichtigt. Als weitere Eingangsgröße für die Bestim-
mung der Gebirgskennwerte dienen die Primärspannungen. Diese wurden rechnerisch auf Basis 
eines zweidimensionalen Finite Element Modells abgeleitet. Die vertikalen Spannungen auf Tun-
nelniveau wurden unter Berücksichtigung der Steifigkeiten und Wichten der unterschiedlichen 
Formationen bestimmt. Dabei zeigte sich, dass im Bereich von Störungszonen ein Abfall der verti-
kalen Primärspannungen unter den Wert γ*h zu erwarten ist. Die so errechneten Spannungen 
wurden im geotechnischen Längenschnitt als so genannte spannungswirksame Überlagerung ein-
getragen. Die horizontalen Primärspannungen wurden aus den Ergebnissen der Hydrofrac-
Versuche abgeleitet.  

Zur Beurteilung des Gebirgsverhaltens des ungestützten Gebirges wurden entsprechend der 
Richtlinie für die geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb Ge-
birgsverhaltenstypen definiert.  

Demnach werden folgende Gebirgsverhaltenstypen erwartet: 

• GVT 1: Standfestes Gebirge 

• GVT 2: Gefügebedingte Ausbrüche 

• GVT 3: Hohlraumnahe Überbeanspruchung 

• GVT 4-1: Tiefreichende Überbeanspruchung mit Radialverformung < 30 cm 

• GVT 4-2: Tiefreichende Überbeanspruchung mit Radialverformung > 30 cm 

• GVT 5: Bergschlag 

• GVT 8: Rolliges Gebirge 

• GVT 9: Fließendes Gebirge 

• GVT 10-1: Quellendes Gebirge – Tonquellen 

• GVT 10-2: Quellendes Gebirge – Anhydritschwellen 

Zur Beurteilung des Gebirgsverhaltens wurden Kennlinienberechnungen durchgeführt und daraus 
die Radialverformung des ungestützten Hohlraumes abgeschätzt. Zudem wurde in Anlehnung an 
Hoek 2000 die globale Gebirgsfestigkeit σcm durch die Maximalspannung (vertikal oder horizontal) 
dividiert. Mit diesem Verhältnis von Festigkeit zu Beanspruchung erfolgte eine Unterteilung in 
nachbrüchig, leicht druckhaft, mittel druckhaft und stark druckhaft. Für die einzelnen Gebirgsver-
haltenstypen wurden Darstellungen im Querschnitt (Brustbilder) und im Längenschnitt in Tabellen-
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form beigelegt. In den Tabellen der Gebirgsverhaltenstypen sind zudem folgende Angaben enthal-
ten:  

• Gebirgsart (GA) 

• Orientierung der Haupttrennflächen 

• Gebirgsbeanspruchung nach Hoek 2000 

• Einfluss des Bergwassers 

• Quelldruck 

• Verbale Beschreibung des Gebirgsverhaltens 

• Erwartete Radialdeformation 

Die erwarteten Störzonen wurden separat behandelt. Abweichend von der ÖGG-Richtline wurden 
die Störzonen nicht dem Gebirgsverhaltenstyp 11 sondern den Gebirgsverhaltenstypen 4-1 und 4-
2 zugeordnet. Zur Beschreibung der Störzonen wurden ähnlich wie bei den Gebirgsverhaltensty-
pen Tabellen ausgearbeitet, in denen schematisch die Ortsbrust sowie ein Längenschnitt abgebil-
det sind. In diesen Tabellen wurde eine Unterscheidung zwischen damage zone und core zone 
vorgenommen und die jeweiligen Mächtigkeiten sowie das Deformationsverhalten angegeben. 
Weiterhin wurden die Verschnittlänge mit dem Tunnel sowie die Anzahl der zu erwartenden Stö-
rungen angegeben. Zudem wurden Informationen zur Orientierung der Störung relativ zur Tunnel-
achse, zu den Primärspannungen inklusive Seitendruckbeiwert, zum Einfluss des Bergwassers 
sowie zur Menge des Wasserzutritts angegeben. Die empfohlenen Kennwerte E-Modul, Kohäsion 
und Reibungswinkel wurden getrennt für die damage zone und die core zone aufgelistet. Da keine 
repräsentativen Laborergebnisse zur Verfügung standen wurden diese Werte auf Basis von ver-
gleichbaren Projekten abgeleitet. Jede der Störzonen wurde nach ihrer geotechnischen Relevanz 
beurteilt. Die zu erwartenden Radialdeformationen wurden mittels zweidimensionaler FE-
Berechnung unter Berücksichtigung der Orientierung und Lage der Störzone zum Tunnel abgelei-
tet. 

Gebirgsarten, Gebirgsverhaltenstypen und Störzonen wurden für den Haupttunnel, die Zugangs-
stollen Ahrental und Wolf sowie den Entwässerungsstollen bis zur Einmündung in den Servicestol-
len und die Verbindungstunnel erstellt. Beim Haupttunnel wurde keine Unterscheidung in Oströhre 
und Weströhre getroffen, da diese aufgrund des geringen Abstandes keine wesentlichen Unter-
schiede aufweisen. Eine Ausnahme bildet der Abschnitt vom Bahnhof Innsbruck bis in den Bereich 
der Sillschlucht, da dort die beiden Trassen nicht parallel verlaufen und zudem unterschiedliche 
Gradientenverläufe aufweisen. Die Lüftungs- und Schutterstollen im Bereich Ahrental und Wolf 
wurden nicht separat behandelt, da aus den geologischen Längenschnitten eine weitgehende Ü-
bereinstimmung mit den Zugangsstollen festgestellt wurde. Für den Servicetunnel wurde kein ei-
gener geotechnischer Längenschnitt erstellt, da sich die geologischen Verhältnisse nicht von jenen 
der Haupttunnelröhren unterscheiden. Bei der Bestimmung des Gebirgsverhaltens ist davon aus-
zugehen, dass sich die zu erwartenden Radialverformungen im Verhältnis der Ausbruchsdurch-
messer verhalten. Für die beiden Multifunktionalstellen Innsbruck und Steinach wurden keine ei-
genen Darstellungen der Gebirgsverhaltenstypen und Störzonen vorgenommen, da sich die zu 
erwartenden Gefährdungen durch die Querschnittsgrößen dem Grunde nach nicht ändern. Das 
Ausmaß der Gefährdung ändert sich in etwa proportional zu der Größe des Ausbruchdurchmes-
sers. Die Beeinflussung der teilweise nahe gelegenen Tunnelröhren im Bereich der Multifunktio-
nalstellen wurde im Rahmen der geotechnischen Bewertung nicht behandelt. Dies wird im Rahmen 
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der Bauwerksplanung mittels unterschiedlicher Berechnungen berücksichtigt (siehe gesonderte 
Beschreibung). Eine geotechnische Bewertung der Querschläge zwischen den beiden Tunnelröh-
ren wurde nicht vorgenommen.  

Planungslos D0140 

Im Rahmen dieses Planungsloses erfolgte die geotechnische Bearbeitung für den Rettungsstollen 
Umfahrung Innsbruck. Die Bearbeitung umfasst den eigentlichen Rettungsstollen mit einer Länge 
von ca. 8 km sowie den Fensterstollen Ampass mit einer Länge von ca. 1,35 km. Basis der Bear-
beitung war im Wesentlichen der hydrogeologische Bericht von Stingl und Rockenschaub aus dem 
Jahr 2005 sowie der baugeologische Schlussbericht des Inntal-Tunnels (ILF 1994). Weiterhin wur-
den die Ergebnisse der Erkundungsarbeiten für den Brenner Basis Tunnel und die ingenieurgeolo-
gische Kartierung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Ergebnisse von Erkundungsbohrungen im 
Bereich der Tunnelportale sowie entlang der Trasse des Fensterstollens berücksichtigt. Aus geo-
technischer Sicht werden quartäre Ablagerungen sowie der Innsbrucker Quarzphyllit erwartet. Im 
Rahmen der Bearbeitung wurde eine Gegenüberstellung von nördlicher und südlicher Lage des 
Rettungsstollens gegenüber dem bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck vorgenommen. Dar-
aus wurde abgeleitet, dass die Nordvariante aus geologisch-geotechnischer Sicht vorteilhaft ge-
genüber der Südvariante ist. Der Rettungsstollen wurde im Weiteren in 10 unterschiedliche Ge-
birgsbereiche unterteilt.  

Für die Lage des Fensterstollens wurden ebenfalls Variantenuntersuchungen durchgeführt. Dabei 
wurden die Varianten Mitte, Ost, West 1 und West 2 betrachtet. Unter Abwägung aller Einflussgrö-
ßen wurde die Variante West 2 als günstigste Lösung definiert, und dem Einreichprojekt zugrunde 
gelegt. Der Fensterstollen wurde im Weiteren in die Gebirgsbereiche A, B und C unterteilt. Für die 
geotechnische Bewertung wurde in Anlehnung an die Richtlinie für die Geotechnische Planung von 
Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb eine Unterteilung in unterschiedliche Gebirgsarten 
vorgenommen. Unter weiterer Berücksichtigung des Primärspannungszustandes, des Ausbruch-
durchmessers, der Orientierung der Tunnels zu den Trennflächen sowie der Bergwasserverhält-
nisse wurden Gebirgsverhaltenstypen abgeleitet. Für die Ermittlung der Gebirgsverhaltenstypen 
wurden analytische Berechnungsverfahren zur Bestimmung der zu erwarteten Verformungen ver-
wendet. Basis dieser Berechnungen sind die Auswertungen des Umfahrungstunnels Innsbruck. 
Die Gebirgskennwerte wurden unter Verwendung des Berechnungsansatzes von Everet Hoek 
unter Verwendung des GSI-Wertes der einachsialen Gebirgsfestigkeit und des mi Wertes abgelei-
tet. Im Weiteren erfolgte eine Umrechnung auf die Gebirgskennwerte nach Mohr-Coulomb. Bei den 
Berechnungen wurde die vertikale Primärspannung dem Gewicht der Überlagerung gleichgesetzt. 
Der Seitendruckbeiwert wurde mit 1,0 angenommen. Tektonische Störungszonen wurden entspre-
chend der geologischen Prognose durch Berücksichtigung von Störungsgesteinen in einzelnen 
Gebirgsarten berücksichtigt. Es kommen folgende Gebirgsverhaltenstypen zur Anwendung: 

• GVT 1: Standfestes Gebirge 

• GVT 2: Gefügebedingte Nachbrüche 

• GVT 3: Hohlraumnahe Überbeanspruchung 

• GVT 4: Tiefreichende Überbeanspruchung Radialverformung > 30 cm 

• GVT 7: Scherversagen bei geringem Spannungsniveau 

• GVT 9: Fließendes Gebirge 
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• GVT 11: Gebirge mit rasch wechselnden Verformungseigenschaften  

Die Verteilung der einzelnen Gebirgsverhaltenstypen für den Rettungsstollen und den Fensterstol-
len ist in den jeweiligen geotechnischen Längenschnitten enthalten.  

Die Kennwerte der einzelnen Gebirgsarten wurden in Form einer Tabelle dem Bericht beigelegt. 
Die Gebirgsverhaltenstypen wurden in einem gesonderten Bericht beispielhaft dargestellt. Dabei 
wurde für jeden Gebirgsverhaltenstyp eine schematische Darstellung in Tunnel-Querrichtung und 
eine in Tunnel-Längsrichtung beigelegt. Zudem erfolgte eine verbale Beschreibung der Orientie-
rung der maßgebenden Gefügeelemente sowie der Beanspruchung des Gebirges. Weiterhin wur-
den die zum jeweiligen Gebirgsverhaltenstyp gehörenden Gebirgsarten aufgelistet. Es erfolgte 
ebenso eine Zuordnung der Vortriebsklassen zu den einzelnen Gebirgsverhaltenstypen und eine 
Empfehlung für die Abschlagslänge 

2.1.4 GEOTECHNISCHE PLANUNG BERGMÄNNISCHE TUNNEL 
Planungslos D0118 

Im Rahmen der geotechnischen Planung wurden in Anlehnung an die Richtlinie der Österreichi-
schen Gesellschaft für Geomechanik Festlegungen für den Ausbau der einzelnen Tunnelröhren 
getroffen. Basis für die Festlegung des Ausbaus sind die teilweise von anderen Planungsgruppen 
definierten Homogenbereiche, Gebirgsarten, Gebirgsverhaltenstypen und Störzonen. Im Rahmen 
der vorliegenden Planung wurden vereinfachte Berechnungen mittels analytischer und numeri-
scher Verfahren durchgeführt um die erforderlichen Stützmittel festzulegen und eine Zuordnung zu 
den Gebirgsverhaltenstypen zu schaffen. In den eingereichten Berichten wird abschließend eine 
Verteilung der Vortriebsklassen über die einzelnen Tunnelabschnitte angegeben. Zudem sind Vor-
dimensionierungen der Innenschale in den Berichten enthalten, woraus in erster Linie Kriterien für 
eine erforderliche Bewehrung der Innenschale abgeleitet werden. Die geomechanische Planung 
wurde in einzelne Abschnitte untergliedert: 

• Haupttunnel von Innsbruck bis km 19+169 

• Haupttunnel von km 19+169 bis zur Staatsgrenze 

• Entwässerungsstollen von Innsbruck bis km 19+169 

• Servicestollen von km 19+169 bis zur Staatsgrenze 

• Verbindungstunnel Umfahrung Innsbruck 

• Zugangstunnel Ahrntal 

• Zugangstunnel Wolf 

• MFS Innsbruck 

• MFS Steinach 

Für die einzelnen Homogenbereiche wurden die relevante Gebirgsart, der Gebirgsverhaltenstyp 
und die empfohlenen Kennwerte aufgelistet. In gleicher Art und Weise werden die Störungen be-
schrieben. Für diese wird die Relevanz, der Gebirgsverhaltenstyp, die Länge im Tunnel, die Anzahl 
und die abgeschätzte Position beschrieben. Im Weiteren wird für die einzelnen Abschnitte die Vor-
triebsmethode angegeben (konventioneller Vortrieb, maschineller Vortrieb). Diese Angaben ent-
sprechen jenen aus den Bauzeitplänen. Die Berechnung und Zuordnung der Stützmittel erfolgt auf 
Basis analytischer Berechnungen (Kennlinienverfahren). Für spezielle Querschnitte (große Quer-
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schnitte, Bereich der Multifunktionsstellen) wurden numerische Berechnungen mit der Methode der 
Finiten Elemente und der Methode der Finiten Differenzen durchgeführt. Zur Betrachtung der Stör-
zonen und deren Verhalten in Tunnel-Längsrichtung wurden zudem achsialsymmetrische Berech-
nungen mit der Methode der Finiten Elemente durchgeführt. Damit konnte die reale Ausdehnung 
der damage zone und der core zone berücksichtigt werden. Im Weiteren werden für die einzelnen 
geotechnischen Homogenbereiche die Stützmittelverteilung sowie die Erfordernis einer Bewehrung 
der Innenschale angegeben. Die Stützmittelverteilung wird in Prozenten der Länge des Homogen-
bereiches und in Metern angegeben. Dasselbe gilt für die Bewehrung der Innenschale. Im Ab-
schnitt nördlich von Steinach wird hinsichtlich der Innenschalenbewehrung unterschieden in unbe-
wehrt, konstruktiv bewehrt und statisch bewehrt. Im Abschnitt südlich von Steinach werden spezifi-
sche  Bewehrungsgehalte (kg/m³) angegeben. Im Dokument TB-02634 für den Haupttunnel ab 
Innsbruck bis km 19+169 sind zusätzliche Berechnungen für den Nachweis der Tragsicherheit 
unter Erdbebeneinwirkung unbewehrter Haupttunnelquerschnitte enthalten. Diese Berechnungen 
zeigen, dass auch bei Beanspruchung zufolge Erdbeben die Tunnelinnenschalen unbewehrt aus-
geführt werden können. Es wird darauf hingewiesen dass die Innenschalen im Bereich der Multi-
funktionsstellen generell bewehrt ausgeführt werden. Siehe dazu Bericht TB-01115, Kap. 7.  

Weiterhin sind in den betreffenden Berichten Berechnungen zur Standsicherheit und erforderlichen 
Sicherung für die Portalbereiche enthalten. 

Planungslos D0140 

Zur Bestimmung der Beeinflussung der Bestandsröhre durch den Rettungsstollen wurden numeri-
sche Berechnungen durchgeführt. Der Achsabstand zwischen den beiden Röhren ist mit 30 m 
festgelegt. Im Rahmen der Berechnungen wurde die Lastgeschichte für den Bestandstunnel (Vor-
trieb) berücksichtigt. Mit diesem Vorgehen konnten die beim Vortrieb des Umfahrungstunnels 
Innsbruck festgestellten Verformungen weitgehend nachvollzogen werden. Im Bestandstunnel ist 
mit Verformungen von etwa 1 – 2 cm zu rechnen. Die Tragsicherheit der bestehenden Innenschale 
wurde anhand von Bemessungen nach EUROCODE 2 nachgewiesen.  

2.1.5 BAULICHER BRANDSCHUTZ 
Gemäß der Richtlinie "Erhöhter Brandschutz mit Beton für unterirdische Verkehrsbauwerke" wurde 
ein Konzept des baulichen Brandschutzes erstellt und es wurden die erforderlichen Brandschutz-
maßnahmen festgelegt. Der bauliche Brandschutz dient der Sicherheit von Tunnelbauwerken bei 
Brandereignissen und soll unter Berücksichtigung der verkehrstechnischen und örtlichen Verhält-
nisse zu einer, dem akzeptierten Risiko entsprechenden Planung führen. 

Der bauliche Brandschutz ist umfassend dargestellt. So wird auf die Auslegung der Fluchtwege, 
deren Mindestabmessungen, Maximalneigung und Maximallängen, die Beleuchtungstechnik und 
Fluchtwegkennzeichnung ausführlich eingegangen. Die Anordnung von Nischen kann entfallen, da 
über die volle Länge der Tunnel ausreichend breite Fluchtwege ausgebildet werden und da wäh-
rend der Erhaltungsarbeiten der Tunnelabschnitt bzw. die Tunnelröhre für den Bahnbetrieb ge-
sperrt wird. Fluchttüren und Fluchttore sind hinsichtlich der notwendigen Positionierung und ihrer 
funktionalen Anforderungen beschrieben. Hinweise zu den notwendigen Löschwassersystemen 
sind ebenfalls in den Planunterlagen enthalten. 

Notausstiege aus dem etwas tiefer zwischen den beiden parallelen Basistunnelröhren gelegenen 
Entwässerungsstollen sind alle 2 km angeordnet und führen in einen Querschlag. Vor dem Hinter-
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grund der nur zu Wartungszwecken sehr selten erfolgenden Nutzung durch kleine Gruppen und 
aufgrund des Nichtvorhandenseins von Brandlasten erscheint dieses Konzept akzeptabel.  

Teil des Konzeptes für den baulichen Brandschutz ist die Festlegung verschiedener Schutzniveaus 
und Schutzzonen. Gemäß der Richtlinie für das Entwerfen von Bahnanlagen – Hochleistungsstre-
cken - Anlage 4 wurde dabei zwischen drei Schutzniveaus unterschieden: 

Tabelle 1 Definition der Schutzniveaus (Quelle: Richtlinien für das Entwerfen von Bahnanlagen – Hochleistungsstre-
cken - Anlage 4: Baulicher Brandschutz in unterirdischen Verkehrsbauten von Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken (Entwurf - Version: 04-12-2002) 
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Den angeführten Schutzniveaus wurden die Bereiche wie folgt zugeordnet: 

Schutzniveau SN 0.1 

• Tunnel in Festgestein mit Überlagerung größer als zwei Tunneldurchmesser 

• Für Tunnel in Festgestein mit Überlagerung größer als zwei Tunneldurchmesser im Bereich 
von Störzonen oder stark druckhaftem Gebirge wurde aufgrund der erschwerten Sanierbar-
keit zusätzlich das Schutzniveau SN 0.1-A festgelegt. 

Schutzniveau SN 2.1 

• Oströhre – Unterquerung der Sill 

Schutzniveau SN 3.1 

• Oströhre – Unterquerung der Autobahn A12 (Wiltener Tunnel) 

• Portalbereiche und Bereiche mit seichter Überdeckung 

• Bereich der offenen Bauweisen bei der Einbindung Bahnhof Innsbruck 

Entsprechend dem jeweiligem Schutzniveau wurde grundsätzlich zwischen den folgenden bauli-
chen Brandschutzmaßnahmen unterschieden: 

Unbewehrte bzw. bewehrte Betoninnenschale ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen 
(SN 0.1) 

Die Innenschalen werden entsprechend dem statischen Erfordernis als unbewehrte bzw. bewehrte 
Betoninnenschalen ausgeführt. Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen sind gemäß Schutzniveau 
nicht erforderlich. 

Stahlfaserbewehrte Betoninnenschale mit Zugabe von Polypropylenfasern (SN 0.1-A) 

Als konstruktive Mindestschutzmaßnahme ohne gesonderten Tragsicherheitsnachweis wird die 
Innenschale als stahlfaserbewehrte Betoninnenschale ausgeführt. Zusätzlich werden dem Innen-
schalenbeton zum Schutz vor progressiven Betonabplatzungen Polypropylenfasern beigemengt. 

Die Stahlfaserbewehrung kann wahlweise durch eine konstruktive Mindestbewehrung aus Stab-
stahl ersetzt werden. 

Stahbetoninnenschale mit erhöhter Betondeckung und Zugabe von Polypropylenfasern  
(SN 2.1 / 3.1) 

Der Schutz der tragenden Bewehrung der Stahlbetoninnenschale, welche zum Nachweis der 
Tragsicherheit herangezogen wird, wird durch Erhöhung der Betondeckung (8 cm) der dem Brand 
zugewandten Bewehrungslage (= Innenseite der Innenschale) erreicht. Weiters werden zum 
Schutz vor progressiven Betonabplatzungen dem Innenschalenbeton Polypropylenfasern beige-
mengt. 

Zur Durchführung der geforderten Tragsicherheitsnachweise wurde die Brandlast in Form einer 
Temperatur – Zeitkurve gemäß der Richtlinie für das Entwerfen von Bahnanlagen – Hochleis-
tungsstrecken - Anlage 4, sowie die Temperatureindringkurven gemäß der Richtlinie "Erhöhter 
Brandschutz mit Beton für unterirdische Verkehrsbauwerke" festgelegt. Weiters wurde die, durch 
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die Brandeinwirkung hervorgerufene, Veränderung der Materialeigenschaften für Beton und Stahl 
gemäß „EUROCODE 2“ und „CEB, Bulletin d’information No. 208“ berücksichtigt. 

Es wurden zum Nachweis der Tragsicherheit unter Brandeinwirkung sieben Tunnelquerschnitte 
untersucht: 

• BRQ-HT-O1: Oströhre km 1,6+10,80 (Unterquerung der A12 – Wiltener Tunnel) 

• BRQ-HT-O2: Oströhre km 2,2+00 (Unterquerung Sill) 

• BRQ-HT-W2: Weströhre km 2,1+70 (Nordportalbereich) 

• BRQ-ZT-Ahrntal: ZT Ahrntal km 0,0+40 (Portalbereich) 

• BRQ-HT-04: Deckelbauweise Oströhre ca. km 1,5+20 

• BRQ-HT-05: Deckelbauweise Oströhre ca. km  1,4+30 

• BRQ-HT-06: Deckelbauweise Oströhre ca. km  0,2+60 

Die Brandschutzmaßnahmen bzw. die notwendigen Bewehrungsgehalte wurden in den Berech-
nungen für die verschiedenen Querschnitte angegeben. 

2.1.6 ANBINDUNG BAHNHOF INNSBRUCK INKL. EINBINDUNG UMFAHRUNG 
INNSBRUCK 

2.1.6.1 Allgemeines 

Siehe D 118 – 03549 Bericht zur Geologie – Hydrogeologie – Geotechnik   sowie 12 Beilagen., 
geologische Pläne und Berichte G1.2d- 05 und 06 

Im Bereich Bahnhof Innsbruck bis zur Sillschlucht befindet sich die Trasse auf dem Sill-
Schwemmfächer, wobei der Grundwasserspiegel deutlich unter den tiefsten Fundamenten liegt. 
Dies ist durch 44 Pegel und eine Grundwassermodellierung nachgewiesen. Von diesen Pegeln 
wird einer als mittel gefährdet eingestuft.  

Die bergmänische Tunnelstrecke verläuft zuerst z.T im Lockergestein des Silltales bzw. in kurzen 
offen errichteten Tunneln.  

Der Portalbereich des Zugangsstollens Innsbruck liegt in einer bewegten Masse, die durch inkli-
nometermessungen nachgewiesen ist (Bewegungen im Bereich von ca. 1 mm/Monat in 12-14 m 
Tiefe). Eine vorsorgliche Drainagierung des Hanges und eine gezielte Ableitung der Oberflächen-
wässer ist daher vorgesehen.  

2.1.6.2 Bauweise und Konstruktion 
Tunnel Oströhre 

Das zweigleisige Bauwerk schließt an die Wanne Oströhre bzw. den Tunnel Oströh-
re/Frachtenbahnhof an und verbindet diese mit dem in bergmännischer Bauweise hergestellten 
Tunnel Oströhre im Süden. Die Gestaltung des Tunnelbauwerks erfolgt vorwiegend als Deckel-
bauweise, beim bergmännischen Portal im Süden wird ein Block in offener Bauweise hergestellt. 
Gemäß geologischer Prognose werden vorwiegend weitgestufte Kies-Sand Gemische mit durch-
wegs mittlerer Lagerungsdichte erwartet. 
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Deckelbauweise: 

Die Decke des Tunnels mit einer Stärke von ≥ 90 cm wird auf den äußeren Bohrpfahlwänden und 
auf einer Länge von ca. 81 m zusätzlich auf Bohrpfählen in der Tunnelachse aufgelagert. Die bei-
den Außenwände werden als aufgelöste Bohrpfahlwände errichtet. Die Bohrpfähle besitzen einen 
Durchmesser von 90 cm und sind im Abstand von 1,70 m angeordnet. Die Abdichtung im Bereich 
der Decke erfolgt mit einem mehrlagigen Dichtungsaufbau, die Wände werden mit wasserundurch-
lässigem Beton hergestellt.  

Offene Bauweise: 

Der Tunnelquerschnitt wird als biegesteife Rahmenkonstruktion in Stahlbeton ausgebildet. Die 
Decke besitzt eine Stärke von ≥ 90 cm, die Dicke der Wände beträgt ebenfalls 90 cm. Die Sohl-
platte weist in der Mitte eine Stärke von 90 cm und in den Randbereichen eine Stärke von 1,40 m 
auf. Die Abdichtung des Bauwerks erfolgt gleich wie jene der Deckelbauweise. Zur Herstellung des 
Bauwerks ist ein ca. 16 m tiefer rückverankerter Baugrubenverbau geplant, dessen Stirnseite 
gleichzeitig die Portalsicherung für den anschließenden bergmännischen Tunnel bildet. 

Tunnel Oströhre / Frachtenbahnhof 

Das eingleisige Bauwerk verbindet die nördlich gelegene Wanne Oströhre/Frachtenbahnhof mit 
dem Tunnel Oströhre und wird in Form einer Deckelbauweise hergestellt. Gemäß geologischer 
Prognose werden vorwiegend weitgestufte Kies-Sand Gemische mit durchwegs mittlerer Lage-
rungsdichte erwartet. 

Die Decke des Tunnels mit einer Stärke von ≥ 90 cm wird auf den äußeren Bohrpfahlwänden auf-
gelagert. Die beiden Außenwände werden als aufgelöste Bohrpfahlwände errichtet. Die Bohrpfähle 
besitzen einen Durchmesser von 90 cm und sind im Abstand von 1,70 m angeordnet. Die Abdich-
tung im Bereich der Decke erfolgt mittels mehrlagigem Dichtungsaufbau, die Wände werden mit 
wasserundurchlässigem Beton hergestellt. Das Tunnelbauwerk ist ca. 116 m lang. 

Wanne Oströhre 

Das eingleisige Wannenbauwerk schließt im Norden an das Kreuzungsbauwerk Konzertkurve und 
im Süden an den Tunnel Oströhre an. Das Bauwerk ist als offene Rahmenkonstruktion geplant und 
gliedert sich in einen Bereich mit Flachgründung und einen Bereich mit Bohrpfahlgründung. Ge-
mäß geologischer Prognose werden vorwiegend weitgestufte Kies-Sand Gemische mit durchwegs 
mittlerer Lagerungsdichte erwartet. 

Die Wanne wird im Bereich mit Flachgründung als offener Rahmen in Stahlbeton ausgebildet. Die 
Sohle besitzt eine Stärke von 1,00 m. Die Wände mit einer Dicke von 0,45 m am Wandkopf und 
0,90 m am Wandfuß sind biegesteif mit der Wannensohle verbunden.  

Im Bereich mit Bohrpfahlgründung werden die beiden Außenwände als aufgelöste Bohrpfahlwände 
errichtet. Die Bohrpfähle besitzen einen Durchmesser von 90 cm und sind im Abstand von 1,70 m 
angeordnet. Die Sohle besitzt ebenfalls eine Stärke von 1,00 m,. 

Die Herstellung des Bauwerkes erfolgt mit wasserundurchlässigem Beton. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist eine Baugrubensicherung zu den bestehenden Gleisen hin ge-
plant. 
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Wanne Oströhre / Frachtenbahnhof 

Das eingleisige Bauwerk liegt in Verlängerung des Tunnels Oströhre/Frachtenbahnhof und ist als 
offene Rahmenkonstruktion mit Flachgründung geplant. Gemäß geologischer Prognose werden 
vorwiegend weitgestufte Kies-Sand Gemische mit durchwegs mittlerer Lagerungsdichte erwartet. 

Die Sohle besitzt eine Stärke von 1,00 m. Die Wände mit einer Dicke von 0,45 m am Wandkopf 
und 0,90 m am Wandfuß sind biegesteif mit der Wannensohle verbunden. Die Herstellung des 
Bauwerkes erfolgt mit wasserundurchlässigem Beton. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist eine Baugrubensicherung zu den bestehenden Gleisen hin ge-
plant. 

Weströhre 

Die Tunnelbauwerke ab dem Nordportal bis zum bergmännischen Portal der Weströhre im Bereich 
des Silltals gliedern sich wie folgt. 

• Tunnel Silltal 1 in offener Bauweise 

• Tunnel Silltal 2 in bergmännischer Bauweise 

• Tunnel Silltal 3 in offener Bauweise 

• Tunnelbrücke über die Sill 

• Tunnel Silltal 4 in offener Bauweise 

Tunnel Silltal 1 

Das Bauwerk ist Bestandteil der Tunnelstrecke zwischen dem Rettungsplatz Sillschlucht im Nor-
den und der Sillbrücke im Süden. Das eingleisige Bauwerk nimmt den Röhrenquerschnitt des 
bergmännischen Tunnels auf und bildet das Portal der anschließenden Tunnelstrecke. Das Tun-
nelgewölbe mit einer Wandstärke von 0,60 m ist an seinen Fußpunkten in die Sohlplatte einge-
spannt, welche 1,20 m dick ist.  

Die Herstellung des Bauwerkes erfolgt mit wasserundurchlässigem Beton. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand, die zusätzlich durch Verpressanker rückver-
ankert wird. 

Tunnel Silltal 2 

Gemäß geologischer Prognose werden vorwiegend weitgestufte Kies-Sand Gemische mit durch-
wegs mittlerer Lagerungsdichte erwartet. 

Der erforderliche Lichtraum, der Flucht- und Rettungsweg sowie der Service und Wartungsweg 
entspricht jenem des Haupttunnelsystems (Beschreibung siehe dort). Die innere Tragwerksbe-
grenzung wurde in Anpassung an die anschließenden offenen Bauweisen (Tunnel Silltal 1+3) fest-
gelegt. 

Der vergleichsweise kurze bergmännische Abschnitt (Tunnel Silltal 2) wird konventionell aufgefah-
ren, wodurch sich ein zweischaliger Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbeto-
ninnenschale ergibt. Zwischen Außen- und Innenschale wird eine Tunnelabdichtung in Form einer 
Regenschirmabdichtung eingebaut. Zusätzlich wird zur Vermeidung des Austrittes von verunreinig-
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ten Wässern aus dem Tunnel das Sohlgewölbe in wasserundurchlässigem Beton ausgeführt, und 
die Blockfugen mit innenliegenden Fugenbändern abgedichtet. Die Innenschale der Haupttunnel-
röhren wird mit einer Mindestdicke von 60 cm und mit Bewehrung nach statischem Erfordernis 
ausgeführt. 

Tunnel Silltal 3 

Das Bauwerk ist Bestandteil der Tunnelstrecke zwischen dem Rettungsplatz Sillschlucht im Nor-
den und der Sillbrücke im Süden. Das eingleisige Bauwerk nimmt den Röhrenquerschnitt des 
bergmännischen Tunnels auf und bildet das südliche Portal der anschließenden Tunnelstrecke. 
Südlich des Tunnels grenzt die Eisenbahnüberführung über die Sill an das Bauwerk. Das Tunnel-
gewölbe mit einer Wandstärke von 0,60 m ist an seinen Fußpunkten in die Sohlplatte eingespannt, 
welche 1,20 m dick ist. Die Herstellung des Bauwerkes erfolgt mit wasserundurchlässigem Beton. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand, die zusätzlich durch Verpressanker rückver-
ankert wird. 

Tunnelbrücke über die Sill 

Die zwischen den Tunnelbauwerken Silltal 3 und Silltal 4 liegende Tunnelbrücke wird im Kapitel 
Kunst- und Hochbauten gesondert behandelt. 

Tunnel Silltal 4 

Das in offener Bauweise hergestellte Bauwerk grenzt nördlich an die Tunnelbrücke Sill und südlich 
an den Tunnel in bergmännischer Bauweise. Das eingleisige Bauwerk nimmt den Röhrenquer-
schnitt des bergmännischen Tunnels auf und bildet das nördliche Portal der anschließenden Tun-
nelstrecke. Das Tunnelgewölbe mit einer Wandstärke von 0,60 m ist an seinen Fußpunkten in die 
Sohlplatte eingespannt, welche 1,20 m dick ist.  

Die Herstellung des Bauwerkes erfolgt mit wasserundurchlässigem Beton. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand, die zusätzlich durch Verpressanker rückver-
ankert wird. 

2.1.6.3 Sohlausbildung und Oberbau  

Die Grundlagen zur Minimierung von Schwingungsemissionen und Schwingungstransmissionen 
werden in der RVE 04.02.03 und RVE 04.02.02 sowie im Kapitel 3.7.1 dargestellt. 

Die Aussagen zur Fahrbahn werden in Kap. „Fahrbahn und Erschütterungsschutz“ dargestellt (Ab-
satz 2.1.14). 

2.1.6.4 Entwässerung  

Die Entwässerung im Bereich der Anbindung an den Bahnhof Innsbruck ist im Entwässerungs-
schemaplan Teil 1 schematisch dargestellt. 

Die Aussagen zur Fahrbahnentwässerung werden im Kap. „Fahrbahn und Erschütterungsschutz“ 
dargestellt (Abs. 2.1.14). 
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Entwässerung Oströhre 

Die Gradiente der Oströhre verläuft mit durchgängiger Längsneigung bis zum Tiefpunkt im berg-
männischen Abschnitt. 

Direkt vor dem bergmännischen Portal wird zur Ausleitung der innerhalb des Bauwerkes anfallen-
den Wässer ein kurzer Abschnitt mit Pumpenschacht und Steigleitung in offener Bauweise herge-
stellt. 

Entwässerung Bauphase: 

Da der Grundwasserspiegel gemäß geomechanischer Beurteilung unter der tiefsten Baugruben-
sohle vermutet wird, kann zur Ableitung von Oberflächenwasser eine offene Wasserhaltung einge-
setzt werden. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Randbereiche beidseitig der Gleise sind mit Quergefälle von 2 % zum Gleis hin ausgebildet. 
Die Entwässerung im Inneren des Bauwerkes erfolgt über Bodeneinläufe, die in die Schmutzwas-
serleitung DN 250 in der Sohle entwässern. Die Abläufe werden vorgesehen, um Schleppwasser 
hinter dem Portalbereich und um im Falle eines Brandes Löschwasser abzuleiten. Verunreinigte 
Wässer aus dem Inneren des Bauwerkes werden direkt vor dem bergmännischen Portal in einen 
Pumpenschacht ausgeleitet und in ein Störfallbecken im Bereich nördlich der Wannen gepumpt. 
Nicht verunreinigte Wässer werden in ein Sickerbecken gepumpt. 

Die Entwässerung außerhalb der geschlossenen Bauwerke erfolgt durch Ableitung über das 
Dachgefälle der Decke (Neigung 2%) und Versickerung in der Hinterfüllung. 

Die Entwässerung außerhalb der Wannenbauwerke erfolgt durch Versickerung in der Hinterfül-
lung. 

Entwässerung Weströhre 

Die Gradiente der Weströhre fällt vom Hochpunkt im Eingangsbereich der bergmännischen Stre-
cke bis zum Nordportal. Die Entwässerung dieser Strecke erfolgt somit im natürlichen Gefälle bis 
zum Nordportal der Weströhre. 

Entwässerung Bauphase: 

Die Entwässerung während der Bauphase erfolgt mittels offener Wasserhaltung. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Entwässerung im Inneren der obigen Bauwerke erfolgt über Bodeneinläufe, die in die 
Schmutzwasserleitung DN 250 in der Sohle einbinden, welche zur Gewässerschutzanlage im Be-
reich des Rettungsplatzes vor dem Nordportal führt. 

Die Entwässerung außerhalb der offenen Bauweisen erfolgt durch Ableitung des Wassers über 
das Gewölbe und Versickerung in der Hinterfüllung. 

Im Bereich der bergmännischen Bauweise erfolgt die Ableitung des Bergwassers über das Gewöl-
be zu den beidseitig liegende Ulmendrainagen, welche ebenfalls zum Nordportal hin entwässern. 
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2.1.6.5 Elektrotechnik 

Die Traktionsstromversorgung ist im Kapitel 2.1.15.5 beschrieben. Zur Anbindung an den Bahnhof 
Innsbruck sind Anpassungen der ÖBB Bestandsstrecke erforderlich. Die Errichtung neuer Statio-
nen ist nicht erforderlich. Es kommt zu keinen Struktur verändernden Maßnahmen. Die Errichtung 
einer neuen Weichenheizanlage ist geplant. Kabel, Schaltschränke, Anschlusskästen werden so 
installiert, dass eine getrennte Abrechnung möglich ist. Bei den Beleuchtungsanlagen sind Ände-
rungen von bestehenden Lichtpunkten und die Neuinstallation in beschränktem Ausmaß erforder-
lich. Die entsprechenden Kabel und Schaltanlagen werden angepasst. 

Der bestehende Inntaltunnel der ÖBB ist mit einer 10 kV-Anlage ausgerüstet. Diese Anlage wird 
derzeit nicht im Ring gespeist. Gemäß dem Sicherheitskonzepts des BBT wird diese Anlage um 
ein weiteres Kabel ergänzt und kann dann im östlichen Teil im Ring gefahren werden. Dazu wird 
die vorhandene Station 9 und die Station 4 der ÖBB um einen Kabelabzweig erweitert (siehe dazu 
Abbildung 2 des technischen Berichts D0118-02144. Es sind zusätzliche Trafos für die 1 kV Ver-
sorgung erforderlich. Der Platz dafür und für notwendige Sekundärtechnik (z.B. USV) wird durch 
einen neuen Anbau am Portal Tulfes geschaffen.  

2.1.6.6 Trassierung 

Die Übersichtslängenschnitte D0118-02184 und D0118-02484 geben Aufschluss über den hö-
henmäßigen Verlauf. Die Trassierung ist im technischen Bericht D0118-02137 Streckenplanung 
ausführlich beschrieben. Im Weiteren wird nur auf die wichtigsten Merkmale eingegangen.  

Das Lichtraumprofil für den Brenner Basis Tunnel ist im Plan D0118-00067 festgelegt. Es besteht 
aus einer Umhüllenden der Vorgaben der RFI, HL-AG und des UIC GC-Profils. Die Banketthöhe 
des Flucht- und Rettungsweges ist auf 0,32 m über SOK, während der Service- und Wartungsweg 
auf einer Höhe von 0,15 m über SOK verläuft. Der Abstand des Banketts zur Gleisachse beträgt 
beidseitig 1,65 m und wird in Bogenstrecken auf 1,78 m erweitert.  

Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und Frachtenbahnhof 

Die Anbindung des Haupt- und des Frachtenbahnhofs ist durch die beengte geographische Situa-
tion nur unter schwierigen Verhältnissen möglich. Die Gleise des gegenständlichen Projektes um-
fassen die verlegte Bestandstrecke Brennerbahn, die verlegte Ein- und Ausfahrt Verbindung 
Frachtenbahnhof – Brennerbahn, das Verbindungsgleis Frachtenbahnhof – Oströhre und die bei-
den Gleise zur Ost- und Weströhre. Um eine seitenrichtige Ein- und Ausfahrt aus dem Bahnhof 
Innsbruck zu ermöglichen ist der Fahrtrichtungswechsel von Rechts- auf Linksverkehr durch Ü-
berwerfung der Tunnelröhren zwischen dem Portal und der Multifunktionsstelle Innsbruck situiert. 
Das Verbindungsgleis Westbahnhof wird tiefer gelegt und das Gleis 109 angepasst. Die entspre-
chenden Informationen sind im technischen Bericht Streckenplanung D0118-02137 und in den 
Lageplänen D0118-03297, D0118-00302, D0118-00303 und D0118-00304 abgebildet. Genaue 
Informationen liefern auch die Längenschnitte D0118-00099, D0118-00100, D0118-00101, D0118-
00103 und die Querprofile D0118-00389, D0118-00391, D0118-00394, D0118-00395, D0118-
00396, D0118-00398, D0118-00399, D0118-00400, D0118-00401. 

Während das Gleis der Weströhre, das im Bereich das Bahnhofs das östliche Gleis ist, in Hochla-
ge geführt wird, wird das Gleis der Oströhre in Tieflage geführt und unterquert die Klostergasse 
und die Sill. Das Gleis der Weströhre verläuft parallel zur Bestandsstrecke, dann entlang des Ver-
laufs der Sill bis es diese überquert. 
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Für die verlegte Bestandstrecke gilt eine Geschwindigkeit von 80 km/h, für alle anderen Gleise ist 
eine maximale Geschwindigkeit von 60 km/h im Bereich des Bahnhofs vorgesehen. Die Anhebung 
der Geschwindigkeit von 60 auf 250 km/h erfolgt schrittweise. 

Die maximale Längsneigung ergibt sich aufgrund der schwierigen topografischen Verhältnisse zu 
28,470 ‰ im Anschlussgleis Frachtenbahnhof. Auch die anderen Gleise weisen Neigungen zwi-
schen 25 und 28 ‰ auf, die alle nur über kurze Distanzen auftreten. Der minimale Radius beträgt 
500 m, für das Anschlussgleis Frachtenbahnhof ist der minimale Radius 350 m mit einer Überhö-
hung von 40 mm. Das Verbindungsgleis Westbahnhof weist einen minimalen Radius von R = 
195,396 m und das Ostgleis Frachtenbahnhof einen Radius von R = 260 m mit jeweils ü = 0 mm 
auf. 

Einbindung Umfahrung Innsbruck 

Die Einbindung Umfahrung Innsbruck ist im Übersichtsplan D0140-00288 dargestellt und in den 
Übersichtslängenschnitten D0140-00293 und D0140-00294 dargestellt. Sie erfolgt durch eine „sei-
tenrichtige“ Ausbindung aus der West- und Oströhre. Die beiden Lagepläne D0118-00320 und 
D0119-00321 sowie die Längenschnitte D0140-00295 bis D0140-00300 liefern detaillierte Informa-
tion über die Anbindung Umfahrung Innbsruck. 

Die Geschwindigkeit ist in beiden Verbindungstunnel für v = 150 km/h festgelegt, es ist aber eine 
Erhöhung auf 160 km/h möglich. Die minimalen Radien betragen für den Verbindungstunnel Ost R 
= 1200 m mit ü = 100 mm und für den Verbindungstunnel West R = 1420 mm mit ü = 100 mm. Die 
Weichen sind für eine Geschwindigkeit mit v = 120 km/h ausgegelegt. Die maximalen Längsnei-
gungen betragen in beiden Tunnels 7,399 ‰ wie im Haupttunnel. Als Weichen sind jeweils EW-
UIC-60-1600/2600 1:24 (Be) fb geplant, die eine Abzweiggeschwindigkeit von 120 km/h erlauben. 
Der Verbindungstunnel Weströhre ist über das durchgehende Hauptgleis der Weiche mit einer 
Geschwindigkeit von v = 150 km/h mit dem Bestandstunnel Umfahrung Innsbruck verbunden. 

2.1.7 TUNNELBAUWERK 

2.1.7.1 Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz 

In Bezug auf Grundwasser/Bergwasser ist keine Unterscheidung in Erkundungsstollen, Tunnelröh-
ren, Querschläge und Nebenbauwerke (Lüftung, Multifunktionsstellen…) möglich. Nur die räumlich 
und dadurch grundwassermäßig anders verlaufenden Haupttunnelröhren, Zugangs- bzw. Schut-
terstollen, die Verbindungstunnels im Raum Innsbruck sowie der Rettungsstollen zum Inntaltunnel 
sind wassermäßig extra zu betrachten, da sie sich in unterschiedlichen hydrogeologischen Re-
gimes befinden. Dies ist auch in den Untersuchungen bzw. zutreffenden Berichten so gehandhabt 
worden. Die in der Nähe der Hauptröhren befindlichen Hilfs- Schutter- bzw. Lüftungstunnels oder 
MFS-Bauwerke werden mit dem Haupttunnel behandelt. Wesentlichste Grundlagen für das gegen-
ständliche Fachgebiet sind die Berichte zur Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik:  

• Bericht Geologie A G 1.2a-02 mit 21 Beilagen (bes. Serien G 1.2c  ff), Bericht Geologie B: G 
1.2a-03 mit Beilagen 

• Bericht Geotechnik G 1.2b- 01-06  Inkl.  Beilagen (Serien  1.2i …. sowie G 1.2j):  

• Hydrogeologie: Technischer Bericht Haupttunnel und Zugangstunnel (G1.2a-04 HYDRO A, 
G 1.2a-05 Hydro B), sowie Pläne der Serien G 1.2f-02 bis 03, G1.2g  ….ff,  betreffend geo-
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logisch/hydrogeologische Profile Pfons, Schmirn, Velperquelle, Venntal:  G1.2h….ff; G 1.2e-
02 -07 

• Wasser und Wasserwirtschaft_Teil1 D0118-02383 

Einen wesentlichen Faktor stellen die Wasserverhältnisse entlang von Störungszonen dar. Soweit 
möglich, wurden daher die Störungszonen in ihrer Ausdehnung, ihrem Zerlegungsgrad und ihrer 
Durchlässigkeit charakterisiert (s. Störungszonenkataster: G2-1b-02  bzw. strukturgeologische 
Kartierung  Geo D 0104).  

Die hydrogeologische Charakterisierung bzw. die Einschätzung hydrogeologischer Einflussfakto-
ren bzw. Risken erfolgte in drei Schritten:  

• Analyse des hydrogeologischen Basismodells und der Interpretation der sie bestimmenden 
Basisdaten  

• Schätzung der Wasserzutritte in den Tunnel 

• Auswirkung des Tunnels auf Oberflächenwässer bzw. auf die Oberfläche selbst.  

Bereits in der Untersuchungsphase 1 (2001-2005) wurden ca. 236 Quellen bzw. Messstellen auf-
genommen und regelmäßig gemessen, davon 146 auf österreichischem Gebiet. Ab Jänner 2005 
wurden allein auf österr. Gebiet ca. 431 neue Quellen in die wasserwirtschaftliche Beweissiche-
rung aufgenommen (in Österreich 317). Seit Ende 2006 sind außerdem 5 Quellen mit einer Dau-
ermesseinrichtung ausgestattet worden. 

Die Wasserverhältnisse in den Bohrungen sind in den Bohrprofilen und in den o.a. Berichten ver-
arbeitet.  

Das gesamte Gebirge entlang der Trasse wurde in 14 hydrogeologische Komplexe verschiedener 
Durchlässigkeit unterteilt, mit den Kriterien Zerklüftung und/oder Karsterscheinungen. Unter Einbe-
ziehung der physikalischen Daten (Temperatur, Leitfähigkeit, Schüttung) und geochemischer Da-
ten wurden Fließsysteme unterschiedlichen Tiefgangs bestimmt und davon die allfällige Wechsel-
wirkung mit dem Tunnel abgeleitet. Auf österreichischer Seite wurden somit 42 Fließsysteme aus-
gewiesen, davon 27 mit Einzugsgebieten aus Quartärgesteinen. Südlich der Staatsgrenze wurden 
13 Fließsysteme unterschieden, davon 6 im Quartär. 

Von Norden beginnt der Komplex Innsbrucker Quarzphyllit, der kein ausgeprägtes Fließsystem 
darstellt. Nach S hin schließt durch einen tektonischen Übergang (hydrogeologisch wenig bedeu-
tend) die Glocknerdecke an. Die hier vorliegenden Bündnerschiefer, deren kalkreiche Glieder örtli-
che Aquifere bilden, sind mittel durchlässig, während die kalkarmen geringe Durchlässigkeiten 
aufweisen. Vor allem an den Hauptstörungszonen und in verkarsteten Bereichen bzw. in verkarste-
ten damage zones von Störungen haben sich stärker durchlässige Zonen ausgebildet. Im südlichs-
ten Abschnitt dieser Formation umfasst mit Dolomitmarmoren, Anhydriten und Schiefern (Aiger-
bach-Formation) deutliche Fließsysteme. 

Im Zentralgneis sind Fliesssysteme an Störungszonen gebunden.  

Im Süden folgen Schuppenzonen der unteren Schieferhülle, eine multilayer Abfolge von Schiefern, 
Metakarbonaten und untergeordnet Evaporiten mit variablen Durchlässigkeiten.  

Stationäre Wasserzutritte aus dem System Basistunnel, Erkundungsstollen, Entwässerungsstollen, 
Zufahrtsstollen Ahrntal und Wolf wurden in der Größenordnung von ca. 300 l/s am Innsbrucker 
Portal geschätzt. Die meisten Zutritte sind aus dem Durchfahren der Aigerbach-Fm und des Hoch-
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stegen-Marmores zu erwarten (km 25+440 – 25+565) sowie nach dem Queren der Olperer-
Störung (km 30+550 - 30+700).  

Südlich der Staatsgrenze, am Kontakt zw. Hochstegenkalken und Bündnerschiefern der Glockner-
decke (tektonischer Kontakt durch Olpererstörung, welche als abdichtend eingestuft wurde) treten 
zwei thermal beeinflusste Quellen auf, die Thermalquelle Brennerbad und die Augenquelle, welche 
gemeinsam ca. 40 l/s schütten, Temperaturen von 19-22°C aufweisen und Leitfähigkeiten von ca. 
650 µS/cm zeigen.  

In weiterer Folge konnte aufgrund der chemischen Charakterisierung eine Risikoanalyse der Inter-
ferenz mit Tunnelwässern erfolgen.  

Die hydrogeologischen Risken sind in der Planserie G 1.2h-01 bis 06 dargestellt.  

Die bisher erkennbaren Risken sind vor allem in den Bereichen  mit verkarstungsfähigen Gestei-
nen angesiedelt. Diese Risken bestehen einerseits in der Reduktion oder Trockenlegung von ge-
fährdeten Quellen, andererseits in möglichen Setzungen an der Oberfläche. Diese sind von der 
Intensität der Absenkung abhängig, welche durch im Einzelfall vorgesehene Sondermaßnahmen 
(siehe Techn. Bericht, D118-2360, Kap. 6) minimiert werden können. 

Die Auswirkungen auf Obertagequellen (ohne Gegenmaßnahmen) wurde für 78 % der gemesse-
nen Quellen (> 400) als kein Risiko eingestuft, 17% als niedriges Risiko, 19 % mittleres Risiko und 
eine Quelle mit hohem Risiko. Diese Einstufung erfolgte mittels einer Matrix-Methode. Unter den 
wichtigsten Quellen, für die ein gewisses Risiko besteht, sind die Quellaustritte: Griller, Unterber-
ger, Vennerbach, Venner Fuge.  

Geringe Auswirkungen werden daher auch für Wasserläufe angegeben: Quellzone der Sill bis zur 
Einmündung des Seebachs, für den Vennbach, sowie für den Valserbach.  

Der kritischste Punkt liegt im Schmirn- Valser- und vor allem im Venntal, wo an der Zusammen-
mündung  der Talsohle Wipptal/Valsertal die Aquifere der Aigerbach-Formation sich mit dem Tal 
schneiden. Dadurch steht der Festgesteinsaquifer direkt mit dem Porengrundwasser des Valserta-
les im hydraulischen Zusammenhang. Die Fließsysteme des Brennersees ist eine Mischzone von 
tiefliegenden Systemen und dem seichten System des Venntales und damit auch einem höhere-
nInterferenzrisiko ausgesetzt.  

Im Bereich Valsertal-Staatsgrenze wurde prognostiziert, dass im Extremfall bis zu 40% Rückgang 
der Schüttungen in trockenen Jahren eintreten könnten.  

Generell scheint ansonsten über weite Abschnitte keine bis nur eine geringe Belastung der Berg- 
und Grundwässer vorzuliegen.   

Trotzdem wurden für alle Bereiche Ersatzwasserkonzepte ausgearbeitet, welche im Ernstfall reali-
siert werden können.  

Seit Jänner 2007 werden 5 nach geologischen Einzugsbereichen ausgewählte Quellen digital onli-
ne gemessen, wobei Schüttung, Temperatur und elektrische Leitfähigkeit laufend im Viertelstun-
denrhythmus aufgezeichnet werden. Es sind dies:  

• Patscherkofelquelle V (Quarzphyllit)  

• Nellauwaldquelle : Lockergestein auf Quarzphyllit 

• Frontalquelle: Lockergestein auf Bündnerschiefern 

• Lahnerebenquelle: Lockergestein und aufgelockertes Festgestein der Bündner Schiefer 
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• Sillquelle: Lockergestein und aufgelockertes Festgestein der Bündner Schiefer 

Die Auswahl erfolgte nach hydrogeologischen und wasserwirtschafltichen Aspekten und auf der 
Basis der hydrogeologischen Risikoanalyse.  
Diese Quellen weisen ein geringes Beeinflussungsrisiko auf. Die Daten liegen als Rohdaten vor, 
müssen noch überprüft werden und sollen gemeinsam mit den Klimadaten interpretiert werden. 
Die bisher vorliegenden Ganglinien bestätigen die konzeptuellen Modelle der Wasserbilanzen, 
eine Interpretation unter Einbeziehung der Klimadaten und damit eine verbesserte Wasserbilanz 
wird Mitte 2008 vorliegen.  

Durch Wasserbilanzen und numerische Modellierungen der oberirdischen Teileinzugsgebiete 
konnten die Beträge der Grundwasser-Erneuerung angeschätzt werden. Die mittlere GW-
Erneuerung (Mittel 1994-2001) ist in den karbonatisch beeinflussten Tälern Schmirn, Vals und 
Brennerbach (Venntal) mit 11,7-13,6 l/sec/km² naturgemäß am höchsten, da hier eine größere 
unterirdische Speicherung möglich ist. Die Grundwasser-Erneuerung stellt das Wasser dar, wel-
ches versickert und relativ lange im Festgestein oder in den quartären Lockergesteinen zirkuliert 
und die Quellaustritte und damit auch eWasserläufe in den trockensten Perioden speist.  

Für die Wasserbilanzen wurden folgende Quellen bzw. Quellgruppen ausgewählt:  

Vennbachquellen, Frontalquelle, Hintere Padasterquelle, Lahnerebenquelle, Schragerquellen, 
Froßissenquellen und Brünnenquellen.  

Die hydrogeologische Situation am Brennersee ist gekennzeichnet durch eine Mischzone zwi-
schen tiefen und seichten Fließsystemen. Wässer, die auf der rechten Seite des Wipptales versi-
ckern, treten am Brennersee wieder aus, was durch die abgeteuften Bohrungen erhärtet wird.  

Thermalquellen Brennerbad 

Das Herkunftsgebiet stammt aus Marmoren an der N Seite des Pfitschertales, der Aufstieg der 
warmen Wässer erfolgt entlang der Olperer-Störung. Eine Vermischung erfolgt mit kalten Wässern 
kurzer Fliesswege. Ein Risiko besteht beim Queren der warmwasserführenden Zonen südlich der 
Staatsgrenze, eine grenzüberschreitende Auswirkung ist hier wenig wahrscheinlich.  

Allfällige grenzüberschreitende Auswirkungen  

Die Staatsgrenze entspricht der orographischen Wasserscheide (i.s. von ÖNB 2400), die an der 
Geländeoberfläche die Einzugsgebiete von Sill und Eisack trennt.  Die hydrogeologisch wirksame 
„hydrographische“ Einzugsgebiet ist nicht unbedingt damit identisch, wodurch Auswirkungen auf 
einem der beiden Staatsgebiete nicht ausgeschlossen sind. Die Antiform-Geometrie der Aquifere 
im Grenzgebiet bedingt, dass diese von beiden Seiten aus angetroffen werden. Die hydraulische 
Durchlässigkeit ist allerdings auch durch Störungszonen beeinflusst.  

Auswirkungen der Formationswasserdrucke   

Durch Änderungen im hydraulischen Strömungsfeld können Oberflächenabsenkungen durch das 
Schließen von Diskontinuitäten ausgelöst werden.  

Im österreichischen Bereich sind bis zum Valsertal aufgrund der geringen Gebirgsdurchlässigkei-
ten die erwarteten Setzungen gering und breiten sich in einer breiten Setzungsmulde aus, sodass 
keine gefährdenden differenzielle Setzungen aufreten. Außerdem ist die Bebauung gering bis nicht 
vorhanden. Wichtige, setzungsempfindliche Bauwerke werden aber beobachtet.  

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im alpinen Bereich häufig auch Geländeverformungen ohne 
bauliche Einflüsse auftreten (natürliche Temperatur-, Wasserspiegeländerungen)  
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Natura 2000/Raum Valsertal 

Wegen der besonderen Sensibilität dieser Zone wurde hier eine spezielle Bearbeitung vorgenom-
men: Detailkarte (G1.2h-06) mit Profilen, hydrogeologische 2D Modellierung zur Abschätzung der 
Auswirkungen des Tunnelbaues auf die Aquifere (Annahme: ohne Gegenmaßnah-
men),hydrogeologische Bilanzen (Plan: G1.2h-02).  

Die Bereiche Innervals und Lippenhof sind durch die Kombination zweier Aquifere gekennzeichnet: 
Talsohlen-Porengrundwasser sowie der Verschnitt der Talsohle mit den gut durchlässigen 
Hochstegenkalk-Marmore und der Aigerbach-Formation. Bei einem Anfahren der letzteren durch 
den Tunnel wären lokale Absenkungen im Kluft/Karstwasser der triadischen Karbonate als auch im 
GW-Niveau der Talsohle möglich, was lt.  hydrogeologischer Modellierung ca. 15-30 % der Schüt-
tungen erreichen kann (das wäre der GW-Anteil aus dem Aquifer Hochstegenkalk + Aigerbach-
Fm., allerings ohne Gegenmaßnahmen vom Tunnel aus) Da die anderen Teileinzugsgebiete nicht 
vom Tunnel beeinflusst werden können (sedimentäre Aquifere auf wenig durchlässigem Unter-
grund), ist eine größere Schüttungsabnahme unwahrscheinlich.  

2.1.7.2 Elektrotechnik  

Die Verteilung des Licht und Kraftstroms erfolgt über Kabel, die in aufgefüllten Trögen, im Mauer-
werk oder in Kabelrohren verlegt werden. Die Abzweigungen in hermetisch abgedichtete Verteiler-
kästen sind auf ein Minimum beschränkt. Freiliegende Kabelwege einschließlich der Befesti-
gungsmaterialien werden aus rostfreiem Stahl ausgeführt. Im Mauerwerk verlegte Kabelrohre in 
schwerer Ausführung werden nur soweit unbedingt notwendig verwendet. Sämtliche Verbindungen 
erfolgen direkt im Schaltkasten auf Höhe der Verbrauchsgeräte.  

Es werden flammwidrige, halogenfreie Kabel mit doppelter Isolierung verwendet, die direkt im Bo-
den verlegt werden können. 

2.1.7.3 Eisenbahntunnel (Fahrtunnel) 

2.1.7.3.1 Allgemeine Beschreibung 

Der Systemquerschnitt des Haupttunnels besteht aus zwei Haupttunnelröhren (Ost- und Weströh-
re), welche größtenteils mit einem Achsabstand von ca. 70 m parallel verlaufen. Zwischen den 
beiden Haupttunnelröhren liegt ca. 10 m tiefer der Erkundungsstollen, welcher in der Betriebspha-
se als Entwässerungs- und Servicestollen dient. Die Länge des Abschnittes auf österreichischem 
Staatsgebiet beträgt ca. 32 km. 

Die beiden Haupttunnelröhren werden im Regelabstand von 333 m mittels Querschlägen verbun-
den. 

Im Abstand von ca. 20 km werden Multifunktionsstellen (MFS) angeordnet. Im Bereich zwischen 
Nordportal und Staatsgrenze liegen somit 2 Multifunktionsstellen – die MFS Innsbruck und die 
MFS Steinach. 

Im Bereich der Multifunktionsstelle (MFS) Innsbruck erfolgt die Anbindung der beiden Verbin-
dungstunnel zum Bestandstunnel Umfahrung Innsbruck.  

Aufgrund einer aus bahnbetrieblichen Gründen erforderlichen Überwerfung der beiden Haupttun-
nelröhren endet der Abschnitt mit parallel verlaufenden Röhren im Anschluss an die MFS Inns-
bruck im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“. 
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Das Ausschwenken des Entwässerungsstollens aus der Lage zwischen den beiden Haupttunnel-
röhren erfolgt ebenfalls in diesem Abschnitt. 

2.1.7.3.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die innere Begrenzung des Tragwerkes ergibt sich aus: 

• dem Regellichtraum 

• der Platzfreihaltung für die Fahrbahnkonstruktion 

• den Lichträumen für Flucht- und Rettungsweg und dem Erhaltungsweg 

• dem Platzbedarf für die Oberleitungsanlage samt elektrischen Mindestabständen 

• den 10 cm Platzfreihaltung für STE – Anlagen 

• den Toleranzen 

Der Regellichtraum der Haupttunnelröhren setzt sich aus den jeweils äußersten Umgrenzungen 
des Lichtraumes gemäß TSI (UIC GC), des erweiterten Regellichtraumes der HLAG (A) und des 
Gabarit GC AV Europeo (I) zusammen. 

Die Umgrenzung des Lichtraumes Gabarit GC AV Europeo (I/RFI) wird im unteren Teil gemäß 
Linea guida, RFI DINIC MA GA GN 00 001 B, Tav. 10.5, ausgeführt. 

Der Lichtraum für den Flucht- und Rettungsweg wird mit 1,2 m Breite und 2,20 m Höhe, und der 
Lichtraum für den Wartungsweg mit 0,75 m Breite und 2,25 m Höhe festgelegt. 

2.1.7.3.3 Sohlausbildung und Oberbau  

Die Grundlagen zur Minimierung von Schwingungsemissionen und Schwingungstransmissionen 
werden in der RVE 04.02.03 und RVE 04.02.02 sowie im Absatz 3.7.1 dargestellt. 

Die Aussagen zur Fahrbahn werden in Kap. „Fahrbahn und Erschütterungsschutz“ dargestellt (Ab-
satz 2.1.14). 

2.1.7.3.4 Konstruktion und Abdichtung 

Der betrachtete Streckenabschnitt von den bergmännischen Portalen der Ost- bzw. der Weströhre 
bis zur Staatsgrenze gliedert sich in folgende Bereiche: 

• Haupttunnel Bereich Innsbruck bis MFS Innsbruck 

• Haupttunnel Bereich MFS Innsbruck 

• Haupttunnel Bereich MFS Innsbruck bis MFS Steinach 

• Haupttunnel Bereich MFS Steinach 

• Haupttunnel Bereich Valstal 

• Haupttunnel Bereich Venntal (bis zur Staatsgrenze) 

Die Haupttunnelröhren Ost und West werden bis zur MFS Steinach konventionell bzw. mit offener 
Tunnelvortriebsmaschine aufgefahren, wodurch sich ein zweischaliger Querschnittsaufbau mit 
Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ergibt. 
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Im Bereich Valstal zwischen der MFS Steinach und der Staatsgrenze werden Tunnelbohrmaschi-
nen mit Schild eingesetzt. Der zweischalige Querschnittsaufbau wird beibehalten. Die Außenscha-
le wird in Form eines Tübbingausbaues hergestellt, die Innenschale als Ortbetonschale. 

Zwischen Außen und Innenschale wird eine Tunnelabdichtung eingebaut. 

Mit Ausnahme der Sillunterquerung der Oströhre im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“, wel-
che mittels Rundumabdichtung ohne Drainagierung druckdicht ausgeführt wird, werden beide 
Haupttunnelröhren drainiert ausgebildet. 

Die Abdichtung der drainierten Haupttunnelröhren wird in Form einer „Regenschirmabdichtung“ im 
Gewölbebereich geführt und seitlich auf Höhe der Ulmendrainagen abgeschlossen. 

Zusätzlich wird zur Vermeidung des Austrittes von verunreinigten Wässern aus dem Tunnel das 
Sohlgewölbe in wasserundurchlässigem Beton ausgeführt, und die Blockfugen mit innenliegenden 
Fugenbändern abgedichtet. 

Die Innenschale der Haupttunnelröhren wird mit einer Mindestdicke von 30 cm und mit Bewehrung 
nach statischem Erfordernis ausgeführt. 

Eine Bewehrung der Innenschale wird insbesondere in den Sonderbereichen der Querungen mit 
geringer Bergfeste im Bereich Innsbruck bis MFS Innsbruck mit: 

• den Verbindungstunnel Ost und West der Umfahrung Innsbruck 

• der Überwerfung der Ost- und der Weströhre des Haupttunnelsystems 

• der Querungen der Haupttunnelröhren mit den Querschlägen 

erforderlich sein. 

Weitere Sonderbereiche stellen die Unterquerung des bestehenden Autobahntunnels der A12 (Wil-
tener Tunnel), die Unterquerung der bestehenden Luftschutzanlage und die Unterquerung der Sill 
durch die Oströhre des Haupttunnelsystems dar. 

Unterquerung des bestehenden Autobahntunnels der A12 und des bestehenden Luftschutzstollen-
systems: 

Im Eingangsbereich der bergmännischen Strecke der Oströhre im Bereich Bahnhof Innsbruck er-
folgt die Unterquerung der bestehenden Nord- und Südröhre des Autobahntunnels der A12 mit 
einer verbleibenden Bergfeste von ca. 2,0 m mit konventionellem Vortrieb. 

Im Anschluss an die Unterquerung der bestehenden Nord- und Südröhre des Autobahntunnels der 
A12 erfolgt die Unterquerung des bestehenden Luftschutzstollensystems im Eingangsbereich der 
bergmännischen Strecke der Oströhre. 

Da auch hier nur mit geringer verbleibender Bergfeste gerechnet wird, werden die Hohlräume der 
bestehenden Luftschutzanlage im Bereich der Tunnelunterquerung statisch wirksam mit Leichtbe-
ton verfüllt. 

Während den Vortriebsarbeiten wird aus Sicherheitsgründen die A12 im Bereich „Wiltener Tunnel“ 
für den Verkehr gesperrt. 

Als Maßnahmen im Vortrieb werden eine Reduzierung der Abschlagslänge, Kluftinjektionen im 
Firstbereich und eine entsprechend ausgerichtete Ankerung vorgesehen (siehe Plan D0118-
04354). 
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Die Innenschale wird mit Bewehrung nach statischem Erfordernis ausgebildet. 

Die Situation der Unterquerungen im Eingangsbereich der bergmännischen Bauweise der Oströh-
re im Bereich Bahnhof Innsbruck ist im Plan D0118-0616 dargestellt. 

Unterquerung der Sill: 

In weiterer Folge findet bei Station ca. km 2,2 die Unterquerung der Sill im Bereich der Sillschlucht 
statt. 

Um den bergmännischen Vortrieb in seichter Lage unter dem Bachbett zu ermöglichen, wird vorab 
auf einer Länge von ca. 80 m eine ringförmige Jet-Grouting Zone im Bereich des späteren Verlaufs 
der Oströhre mit einer Stärke von ca. 2,0 m über den planmäßigen Tunnelquerschnitt hinaus von 
obertage aus errichtet. 

Die Querschnittsgestaltung im Bereich der konventionell aufgefahrenen Unterquerung erfolgt 
druckdicht in zweischaliger Bauweise mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale. Zwi-
schen Außen und Innenschale wird eine Rundumabdichtung ohne Drainagierung eingebaut. Die 
Innenschale der Haupttunnelröhren wird mit Bewehrung nach statischem Erfordernis ausgeführt. 

Die Situation der Unterquerungen der Sill durch die Oströhre im Bereich der Sillschlucht ist im Plan 
D0118-0617 dargestellt. Die Stützmittel für den konventionellen Vortrieb im Bereich der Unterque-
rung sind im Plan D0118-00574 ersichtlich. 

2.1.7.3.5 Entwässerung 

Die Gradiente des Tunnelsystems fällt vom Hochpunkt im Bereich der Staatsgrenze bis zu den 
jeweiligen Tiefpunkten der Ost- bzw. der Weströhre im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“. 

Die Weströhre weist im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ zwischen dem Tiefpunkt und dem 
bergmännischen Portal zusätzlich einen Hochpunkt auf. 

Entwässerung Bauphase 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer gepumpt. Abhängig von der Vortriebsrich-
tung (steigend oder fallend) werden die Bauwässer dann im natürlichen Gefälle bzw. in Pumplei-
tungen über Verbindungsschächte in den dafür vorgesehenen Querschlägen in den Entwässe-
rungstollen eingeleitet. 

In den Tiefpunkten im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ werden Container-Sammelbecken 
installiert und die dort gesammelten Wässer entsprechend weitergepumpt. 

Entwässerung Betriebsphase 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer der Haupttunnelröhren werden in den Ulmendrainagen DN 200 gesammelt, in 
Abschnitten mit großen Bergwassermengen alle 333 m in eine Hauptdrainage eingeleitet und im 
natürlichen Gefälle alle ca. 2 km über Verbindungsschächte in den dafür vorgesehenen Quer-
schlägen (Typ 2) in den Entwässerungstollen eingeleitet. Im Abstand von 111 m werden Putzni-
schen für die Ulmendrainagen angeordnet. 

Vor dem Ausschwenken des Entwässerungsstollens aus der Lage zwischen den beiden Haupttun-
nelröhren erfolgt die letzte Ausleitung der Bergwässer in den Entwässerungsstollen. 
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In den verbleibenden Tunnelabschnitten bis zu den bergmännischen Portalen werden die Berg-
wässer der Ost- bzw. Weströhre und der Querschläge in den Tiefpunkten gesammelt und von dort 
über Pumpleitungen abgepumpt. 

Die Weströhre weist im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ zusätzlich einen Hochpunkt auf. Ab 
dort erfolgt die Entwässerung im natürlichen Gefälle Richtung Nordportal im Silltal. 

Die Fahrbahnwässer werden in siphonierten Einlaufschächten (Abstand 111 m) gesammelt und im 
natürlichen Gefälle in der Schmutzwasserleitung zu den Auffangbecken (Störfallbecken) in den 
Tiefpunkten geleitet. 

Dort erfolgt die Separation in verunreinigte und nicht verunreinigte Wässer. 

Nicht verunreinigte Wässer werden in das Pumpbecken der Bergwässer weitergeleitet und über 
den Querschlag abgepumpt. Verunreinigte Wässer und gefährliche Flüssigkeiten werden im Stör-
fallbecken gesammelt und entsorgt. 

2.1.7.3.6 Nischen 

Da große Abschnitte der Haupttunnelröhren maschinell aufgefahren werden, wird eine Reduktion 
der Nischenanzahl angestrebt. 

Diese wird ermöglicht durch die Vorgabe aus dem Erhaltungskonzept, dass keine Erhaltungsarbei-
ten im Bereich der Fahrtunnel während des Betriebes durchgeführt werden (Entfall der aus Ar-
beitssicherheitsgründen erforderlichen Fluchtnischen) und durch die Unterbringung aller Anlagen 
der Tunnelausrüstung, bei denen dies möglich ist, in den Querschlägen. 

Somit werden nur folgende Nischen angeordnet: 

• Revisionsnischen der Ulmendrainagen 

• Hydrantennischen in der Innenschale 

Revisionsnische Ulmendrainage 

In den Abschnitten mit Spritzbetonsicherung der Haupttunnelröhren werden im Abstand von 111 m 
beidseitig Revisionsnischen für die Ulmendrainagen vorgesehen. Diese beinhalten die Revisions-
schächte zur Inspektion und Reinigung der Ulmendrainagen. 

Im Bereich der Tübbingauskleidung werden keine Nischen sondern Revisionsschächte in der In-
nenschale vorgesehen. 

Hydrantennischen 

Die Hydrantennischen mit den Löschwasseranschlüssen für die Einsatzkräfte sind in der Innen-
schale angeordnet und erfordern keinen Mehrausbruch. 

2.1.7.3.7 Elektrotechnik 

Beleuchtungsanlagen 

Die eingesetzten Geräte müssen den elektrischen, lichttechnischen und klimatischen Bedingungen 
sowie den ständig wechselnden Luftdruckbedingungen für minimal 20 Jahre uneingeschränkt ver-
wendbar sein. Aus Gründen der technischen Zulassung, der Austauschbarkeit und der Beschaf-
fung werden entsprechend dem Projektsstand nur wenige Typen von Leuchten und Lampen ge-
listet. 
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In einer Höhe von 2,20 m und einem Abstand von 15 m werden geeignete Lampen angebracht. 
Der durchschnittliche Beleuchtungswert wurde mit 5 Lux berechnet. Alle 50 m ist ein beleuchteter 
Schalter vorgesehen. Das Einschalten der Lampen kann auch durch das Überwachungssystem 
erfolgen. Die Stollentüren werden speziell beleuchtet. In der Nähe der Blockabstände ist ein Ab-
schnitt von 450 m mit einer stärkeren Beleuchtung 1x58 W statt 1x18 W vorgesehen. Die Beleuch-
tung ist generell im Normalfall ausgeschaltet. 

Außer der Beleuchtungsanlage mit Leuchtstofflampen ist in Höhe des Handlaufs eine Signalisie-
rung mit blauen LEDs im Abstand von jeweils 3 m zur Wegmarkierung vorgesehen. Auch die LED 
Anlage ist über die USV Anlage versorgt. Eine leuchtende Markierung entlang der Wand zeigt die 
Richtung und die Länge der Fluchtwege an.  

Kraftstromversorgung 

Im Abstand von jeweils 150 m sind Steckdosenblöcke vom Typ CEE17 mit Schutzschalter und 
Verriegelung geplant. Es ist jeweils ein Drehstromanschluss 3x16 A und eine Einphasenanschluss 
1x32 A geplant. Die Steckdosenblöcke sind so ausgelegt, dass jeweils 8 kW gespeist werden kön-
nen. Insgesamt stehen daher 16 kW pro Anschlussblock zur Verfügung. 

2.1.7.3.8 Trassierung 

Der Haupttunnel ist für eine Geschwindigkeit von v = 250 km/h ausgelegt. Die beiden Tunnelröh-
ren besitzen einen Abstand von 70m zueinander. Die Trassierung verläuft weitestgehend in der 
Geraden, der minimale Radius der zur Anwendung kommt ist R = 5040 m für die Weströhre und R 
= 4970 m für die Oströhre jeweils mit einer Überhöhung von ü = 100 mm. Die Längsneigung des 
Tunnels beträgt 7,399 ‰. Die genaue Trassenführung ist in den Lageplänen Blatt 1 von 33 bis zu 
Lageplan Blatt 19 von 33 (D0118-03297, D0118-000302 bis 00319) dargestellt. 

2.1.7.4 Querschläge 

2.1.7.4.1 Allgemeine Beschreibung 

Die beiden Haupttunnelröhren werden im Regelabstand von 333 m mittels Querschlägen verbun-
den. Folgende Querschläge werden unterschieden: 

• Regelquerschlag (Typ 1) 

• Technischer Querschlag mit Ableitung der Bergwässer in den Entwässerungsstollen (Typ 2) 

• Querschlag mit Löschwasserbecken und Verbindungsschacht zum Entwässerungstollen 
(Typ 3) 

Im Bereich der parallel verlaufenden Haupttunnelröhren Ost und West werden die Querschläge in 
Form von direkten Querverbindungen zwischen den höhengleichen Röhren mit Gradientenhoch-
punkt in der Mitte und Gefälle zu den beiden Haupttunnelröhren ausgebildet. 

Aufgrund der Überwerfung der Haupttunnelröhren im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ endet 
der parallele Verlauf der Röhren. Der daraus resultierende Höhenunterschied der Einmündungen 
der Querschläge in die Haupttunnelröhren wird mittels Rampen mit max. 10 % ermöglicht. Zusätz-
lich sind nach der Überwerfung der Ost- und Weströhre aufgrund der Aufrechterhaltung der 
Fluchtseite in den Haupttunnelröhren Kreuzungen der Querschläge mit den Haupttunnelröhren 
erforderlich. 
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Der Verlauf der betroffenen Querschläge erfolgt unter Einhaltung der maximalen Längsneigung für 
begehbare Fluchtwege von 10 % Steigung und einer entsprechenden Mindestbergfeste in den 
Kreuzungsbereichen mit den Haupttunnelröhren. 

Bei den Querschlägen im Bereich der Verbindungstunnel Ost und West ergeben sich aufgrund der 
erforderlichen Linienführung der Verbindungstunnel ebenfalls Höhenunterschiede zwischen den 
Einmündungen der Ost- und der Weströhre. 

Die Ausbildung und der Verlauf der genannten Sonderquerschläge sind in den zugehörigen Plänen 
des Einreichoperates ersichtlich. 

2.1.7.4.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Regelquerschlag (Typ 1): 

Die innere Tragwerksbegrenzung des Regelquerschlags wird durch einen erforderlichen Lichtraum 
von 3,0 m (Breite) x 2,25 m (Höhe) bestimmt. Dieser Lichtraum setzt sich aus dem Flucht- und 
Rettungsweg von 2,25 m (Breite) x 2,25 m (Höhe) und dem seitlich anschließenden Raum für 
technische Anlagen von 0,75 m (Breite) x 2,25 m (Höhe) zusammen. 

Der Querschnitt der Einmündungsbereiche in die Haupttunnelröhren, wo die Schleusenwände mit 
den Schleusentoren angeordnet sind, ist zur Unterbringung von technischen Anlagen aufgeweitet. 
Die Innere Tragwerksbegrenzung entspricht dort jener des technischen Querschlages (Typ 2). 

Technischer Querschlag (Typ 2): 

Die innere Tragwerksbegrenzung des technischen Querschlags wird zum einen durch den erfor-
derlichen Lichtraum des Flucht- und Rettungsweges bestimmt, und zum anderen durch den Platz-
bedarf der technischen Anlagen, welcher durch die Ausrüstung vorgegeben wird. 

Querschlag mit Löschwasserbecken (Typ 3): 

Der Querschlag mit Löschwasserbecken weist im Gewölbe dieselben Abmessungen wie ein tech-
nischer Querschlag auf, wird aber zur Unterbringung des Löschwasserbeckens und des Pumpen-
raums mit tiefer liegender Sohle hergestellt. 

2.1.7.4.3 Konstruktion und Abdichtung 

Die Querschläge werden konventionell aufgefahren und analog zu den Haupttunnelröhren mit 
zweischaligem Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ausge-
führt. Zwischen Außen und Innenschale wird eine Abdichtung eingebaut. 

Die Innenschale der Querschläge wird mit einer Mindestdicke von 30 cm und mit Bewehrung nach 
statischem Erfordernis ausgeführt. 

2.1.7.4.4 Entwässerung 

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer in den Haupttunnelröhren geleitet. 
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Entwässerung Betriebsphase: 

Die Bergwässer der Querschläge Typ 1 werden in Ulmendrainagen DN 150, die der Querschläge 
Typ 2 und Typ 3 in Ulmendrainagen DN 200, gesammelt und im natürlichen Gefälle über Sammel-
schächte in die Hauptdrainagen der Haupttunnelröhren eingeleitet. 

2.1.7.4.5 Nischen und Fluchttore 

Die Verbindungsschächte in den technischen Querschlägen (Typ 2) dienen neben der Anbindung 
der Entwässerung des Haupttunnelsystems an den Entwässerungsstollen auch als Fluchtweg aus 
dem Entwässerungsstollen. 

Zur Anbindung des Schachtes an den Querschlag bzw. den Entwässerungsstollen werden seitlich 
entsprechende Nischen mit Fluchttoren angeordnet. 

Weiters wird im Bereich „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ in zwei Querschlägen Typ 1 einseitig im 
Einmündungsbereich zur Haupttunnelröhre eine Nische für den Traktionsstrom angeordnet. Die 
Ausbildung dieser Nischen erfolgt durch eine ca. 7,0 m lange Querschnittsaufweitung. Die Ausbil-
dung dieser Nische ist in den Plänen D0118-00041 und D0118-00061 ersichtlich. 

2.1.7.4.6 Elektrotechnik 

Standard Querschlag alle 333m 

Es sind Kabeldurchführungen am Boden der Schaltschränke zu den Verteilern in den Hauptröhren 
des Tunnels vorgesehen.  

Für die Beleuchtung der Stollen werden an den Wänden Stahlrohre mit Abzweigkästen aus Stahl 
und Abzweige zu den Leuchtstofflampen (1x58W) montiert. 

Insgesamt werden 10 Beleuchtungskörper angebracht. Die Stromversorgung erfolgt über den Si-
cherheitsstromkreis. Die Speisekabel werden brandbeständig ausgeführt. In einem belüfteten 
Technikraum werden Brandschutzanlagen und Signalisierungsanlagen installiert.  

Technologischer Querschlag 2km 

Das Layout der technologischen Querschläge ist in Abbildung 9 des Technischen Berichts D0118-
02144 dargestellt. 

Es sind Kabeldurchführungen am Boden der Schaltschränke zu den Verteilern in den Hauptröhren 
des Tunnels vorgesehen.  

Für die Beleuchtung der Stollen werden an den Wänden Stahlrohre mit Abzweigkästen aus Stahl 
und Abzweige zu den Leuchtstofflampen (1x58W) montiert. 

Insgesamt werden 16 Beleuchtungskörper über die Stollenlänge angebracht. Die Stromversorgung 
erfolgt über den Sicherheitsstromkreis. Die Speisekabel werden brandbeständig ausgeführt. Es 
werden in einem belüfteten Technikraum Brandschutzanlagen und Signalisierungsanlagen instal-
liert.  

Es befinden sich verschiedene Technikräume in den technologischen Querschlägen.  

• 1 Raum für Signalisierung inkl. USV 

• 2 oder 3 Räume für Transformatoren 0,4 kV/1 kV 

• 1 Raum für Niederspannungsschränke mit dem nötigen Platzbedarf 
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• 1 Raum für Mittelspannungszellen 

• 2 Räume für Transformatoren 30 kV/0,4 kV 

• 1 Raum für Signalisierung inkl. Überwachungsschränke. 

Für die Beleuchtung der Technikräume sind Wandleuchten 2x58 W vorgesehen. 

Querschlag mit Löschwasserbecken 1 mal pro 6 km 

In diesem Querschlag befinden sich Löschwasserbecken. Die Stromversorgung der Pumpen er-
folgt aus dem nächstgelegenen technologischen Querschlag. Das Layout des Querschnitts ist in 
Abbildung 14 des technischen Berichts D0118-02144 dargestellt. 

Es sind Kabeldurchführungen am Boden der Schaltschränke zu den Verteilern in den Hauptröhren 
des Tunnels vorgesehen.  

Für die Beleuchtung der Stollen werden an den Wänden Stahlrohre mit Abzweigkästen aus Stahl 
und Abzweige zu den Leuchtstofflampen (1x58W) montiert. 

Insgesamt werden 19 Beleuchtungskörper über die Stollenlänge angebracht. Die Stromversorgung 
erfolgt über den Sicherheitsstromkreis. Die Speisekabel werden brandbeständig ausgeführt.  

Für die Beleuchtung des Technikraums, in dem sich die Pumpen für das Löschwasserbecken be-
finden, sind Wandleuchten mit 2x58 W vorgesehen.  

2.1.7.5 Notausgänge 

Im österreichischen Projektabschnitt wird lediglich ein Querschlag in Form eines Notausganges 
von der Oströhre ins Silltal direkt ins Freie geführt. 

2.1.7.5.1 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die innere Tragwerksbegrenzung im Einmündungsbereich an die Oströhre des Haupttunnelsys-
tems erfolgt auf einer Länge von ca. 40 m analog zu den technischen Querschlägen Typ 2. Die 
Reststrecke bis zur Anbindung an die Unterquerung des Streckengleises West erfolgt in Form ei-
nes Querschlages Typ 1. 

2.1.7.5.2 Konstruktion und Abdichtung 

Die Konstruktion und Abdichtung der bergmännischen Stecke, welche konventionell aufgefahren 
wird, erfolgt analog zu den technischen Querschlägen Typ 1 und 2. 

Die Ausmündung ins Freie erfolgt unmittelbar vor dem Portalbereich der Weströhre (Tunnel Sill-
tal 2) mittels einer an den Querschlag anschließenden Fußgängerunterquerung unterhalb des 
Streckengleises West und einer gleisparallelen Wanne. Diese Bauwerke sind im Kapitel „Kunst- 
und Hochbauten“ gesondert beschrieben. 

2.1.7.5.3 Entwässerung 

Die Entwässerung erfolgt analog zu den Querschlägen. 

Im Querschlag wird zusätzlich die Pumpleitung zur Ausleitung der im Störfallbecken der Oströhre 
gesammelten Wässer geführt. 
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2.1.7.6 Verbindungstunnel Umfahrung Innsbruck 

2.1.7.6.1 Allgemeine Beschreibung 

Im Bereich der Multifunktionsstelle Innsbruck befindet sich der Abzweigbereich zur zweigleisigen 
Umfahrung Innsbruck, die seit Anfang der 90er Jahre in Betrieb steht.  

Die Verbindungstunnel Ost und West sind zwei eingleisige Tunnel, welche die Ost- beziehungs-
weise Weströhre des Brenner Basistunnels mit dem bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck 
verbinden. 

Der Verbindungstunnel West schließt an das bestehende Abzweigbauwerk im Umfahrungstunnel 
Innsbruck an. Für den Verbindungstunnel Ost wird im Bestandstunnel ein neues Abzweigungs-
bauwerk errichtet. 

2.1.7.6.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die Ausbildung der Inneren Tragwerksbegrenzung entspricht vollumfänglich der Regelausbildung 
Eisenbahntunnel (Fahrtunnel). 

Beim Verbindungstunnel Ost ergeben sich folgende Sonderbereiche: 

• Errichtung des neuen Abzweigbauwerks für den Verbindungstunnel Ost 

• Unterquerung des Bestandstunnels durch den Verbindungstunnel Ost 

2.1.7.6.3 Sohlausbildung und Oberbau 

Die Grundlagen zur Minimierung von Schwingungsemissionen und Schwingungstransmissionen 
werden in der RVE 04.02.03 und RVE 04.02.02 sowie im Absatz 3.7.1 dargestellt. 

Die Aussagen zur Fahrbahn werden in Kap. „Fahrbahn und Erschütterungsschutz“ dargestellt (Ab-
satz 2.1.14). 

2.1.7.6.4 Konstruktion und Abdichtung 

Regelbereiche: 

Die Konstruktion und Abdichtung der Regelbereiche der Verbindungstunnel entspricht vollumfäng-
lich der Regelausbildung Eisenbahntunnel (Fahrtunnel) mit konventionellem Vortrieb. 

Sonderbereiche: 

Aufweitung Bestandstunnel für die Abzweigung des Verbindungstunnels Ost: 

Die Aufweitung des zweigleisigen Bestandstunnels erfolgt unter Aufrechterhaltung eines eingleisi-
gen Bahnbetriebes im Umfahrungstunnel Innsbruck. 

Die Aufweitung erfolgt trompetenförmige vom vorab hergestellten Fensterstollen Ampass aus. 

Gleisgebundene Vor- und Nacharbeiten werden über die Bestandsgleise durchgeführt 

Die erforderlichen Bauphasen und die entsprechenden Maßnahmen sind im Plan D0140-00325 
dargestellt. 
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Unterquerung Bestandstunnel durch den Verbindungstunnel Ost: 

Bei ca. km 1,0 des Verbindungstunnels Ost unterquert dieser den bestehenden Umfahrungstunnel. 

Aufgrund der geringen verbleibenden Bergfeste von ca. 1,60 m wird die Sohle des Bestandstun-
nels vorab unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen Bahnbetriebes (also halbseitig) abgebrochen 
und ein „Brückentragwerk“ in Form einer Betonplatte über den späteren Verbindungstunnel einge-
baut. 

Die Gründung der neuen Sohlplatte erfolgt auf Micropfahlreihen seitlich des späteren Verbindungs-
tunnels, welche vor Einbau der neuen Sohlplatte hergestellt werden. 

Der spätere konventionelle Vortrieb der unterquerenden Oströhre erfolgt mit reduzierter Ab-
schlagslänge und Lademengenbegrenzung zur Reduzierung der Erschütterungen. Die Sprengun-
gen erfolgen in Zugspausen des Bahnbetriebes im Umfahrungstunnel. 

Die Innenschale des Verbindungstunnels Ost wird im Bereich der Bestandsunterquerung verstärkt 
und mit Bewehrung nach statischem Erfordernis ausgebildet. 

Die Situation der Unterquerungen ist in den Plänen D0140-00321 und D0140-0322 dargestellt. 

2.1.7.6.5 Entwässerung 

Die Längsneigung beider Verbindungstunnel verläuft fallend von den Abzweigbereichen des Be-
standstunnels mit Tiefpunkten in den Bereichen vor der Einbindung in den Brenner Basistunnel. 

In den Tiefpunkten sind Bauwerke mit Sammelbecken für Berg- und Störfallwässer angeordnet von 
wo aus die Weiterleitung der nicht verunreinigten Wässer mittels Pumpleitungen über die An-
schlussbereiche an die Haupttunnelröhren in den Entwässerungsstollen erfolgt. 

Die Verbindungstunnel Ost West sind in regelmäßigen Abständen mittels Querschlägen verbun-
den. Die Entwässerung der Querschläge erfolgt entsprechend dem jeweiligen Gradientenverlauf 
im natürlichen Gefälle zu den Verbindungstunneln Ost bzw. West. 

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer gepumpt. 

In den Tiefpunkten sind Container-Sammelbecken installiert, von denen aus die Wässer in Druck-
leitungen bis zur nächsten Übergabestelle gepumpt werden. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer werden in den Ulmendrainagen DN 200 gesammelt, alle 111 m in die Hauptdrai-
nage eingeleitet und im natürlichen Gefälle zu den Pumpbecken in den Tiefpunkten abgeleitet und 
weitergepumpt. 

Die Bergwässer der Querschläge, welche in Ulmendrainagen DN 150 gesammelt werden, werden 
zu den Verbindungstunneln geleitet und dort in die Hauptdrainage eingeleitet. 

Die Fahrbahnwässer der Verbindungstunnel werden analog zu den Haupttunnelröhren in sipho-
nierten Einlaufschächten (Abstand 111 m) gesammelt und im natürlichen Gefälle in der Schmutz-
wasserleitung zu den Auffangbecken (Störfallbecken) in den Tiefpunkten geleitet. 
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Dort erfolgt die Separation in verunreinigte und nicht verunreinigte Wässer. 

Nicht verunreinigte Wässer werden in das Pumpbecken der Bergwässer weitergeleitet und wegge-
pumpt. Verunreinigte Wässer und gefährliche Flüssigkeiten werden im Störfallbecken gesammelt 
und entsorgt. 

Die innerhalb der Querschläge anfallenden Wässer werden durch geeignete Ausbildung der freien 
Oberflächen abgeleitet und in die jeweilige Schmutzwasserleitung der Verbindungstunnel eingelei-
tet. 

2.1.7.6.6 Nischen 

Anordnung und Ausbildung der Revisionsnischen der Ulmendrainagen und der Hydrantennischen 
entspricht vollumfänglich der Regelausbildung im Eisenbahntunnel (Fahrtunnel). 

Zusätzlich werden am Ende der Einbindung der Verbindungstunnel in den bestehenden Umfah-
rungstunnel Innsbruck zwei Blindquerschläge für Lasttrennschalter errichtet. 

2.1.7.7 Nothaltestellen – Multifunktionsstellen (MFS) 

2.1.7.7.1 Allgemeine Beschreibung 

Im Bereich der Multifunktionsstellen Innsbruck und Steinach werden in den Abschnitten der Ein-
mündung der Verbindungsstollen zu den Seitenstollen Nothaltestellen durch Aufweitung der 
Haupttunnelröhren hergestellt. 

2.1.7.7.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die Anforderungen an die innere Tragwerksbegrenzung entsprechen grundsätzlich der Regelaus-
bildung Eisenbahntunnel (Fahrtunnel). Anstelle des 70 cm breiten Wartungsweges wird jedoch im 
Bereich der Nothaltestellen gemäß den Anforderungen der TSI ein 2,4 m breiter Bahnsteig (55 cm 
über SOK) angeordnet. Dies hat eine Vergrößerung des Querschnittes zur Folge. 

2.1.7.7.3 Konstruktion und Abdichtung 

Die Konstruktion und Abdichtung erfolgt analog zu den Haupttunnelröhren (Fahrtunnel). 

2.1.7.7.4 Entwässerung 

Die Entwässerung während der Bau- bzw. der Betriebsphase erfolgt analog zur Entwässerung der 
Haupttunnelröhren (Fahrtunnel). 

2.1.7.7.5 Licht- und Kraftstromanlagen in den Multifunktionsstellen 

In den Multifunktionsstellen werden frei verlegte Versorgungsleitungen mit feuerbeständigen Ka-
beln und Kabelkanälen oder -rohren sowie Gehäuse aus Stahl verwendet. Alle 150 m sind Steck-
dosen Typ CEE17 vorgesehen. Für die Beleuchtung in den MFS werden in den Bereichen, die für 
die Evakuierung von Personen vorgesehen sind, Lampen mit asymmetrischem Licht und in den 
Technikräumen Lampen 2x58 W verwendet. Alle 50 m sind Lichtschalter vorgesehen. Die Be-
leuchtung in den Technikräumen wird über das Zutrittskontrollsystem gesteuert.  

In den MFS enden die Zuleitungen aus den jeweiligen Unterwerken. Die Trafostationen in den Mul-
tifunktionsstellen haben die Funktion, bei Bedarf den ganzen Tunnel zu speisen. Es werden hier 
Hauptschaltanlagen eingesetzt. Die verwendeten Schalter sind Leistungsschalter.  
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2.1.7.7.6 Trassierung 

MFS Innsbruck 

Die Multifunktionsstelle Innsbruck ist im Lageplan D0118-00306, in der Übersicht D0118-02510, 
sowie in den Grundrissen D0118-00035, D0118-00556 und D0118-00557 zu finden. Die Entwurfs-
geschwindigkeiten betragen für die durchgehenden Hauptgleise v = 250 km/h und für die Abzwei-
gungen in die Verbindungstunnel zum Bestandstunnel Umfahrung Innsbruck v = 120 km/h. Die 
Überleitstelle ist für eine Geschwindigkeit von v = 100 km/h ausgelegt, als Weichen kommen vier 
Stück EW-UIC-60-1200 zum Einsatz. An den Weichenenden schließt ein Radius mit R = 1200 m 
an, der dann ohne Übergangsbogen in eine Gerade übergeht. In der Projektoptimierungsphase 
(siehe Kapitel 0 und 4.4.2.2) werden hier Übergangsbögen eingeführt werden. Die gesamte Multi-
funktionsstelle liegt in einer Neigung mit 7,399 ‰. Der Bahnsteig der Nothaltestelle besitzt eine 
Höhe von 0,55 m über SOK und einen freien Seitenraum von 2,40 x 2,20 m. Die Regelquerschnitte 
der Bauwerksplanung geben detaillierte Informationen über die genaue Ausbildung der Nothalte-
stelle und der Tunnelwechselaufweitungen. 

MFS Steinach 

Die Multifunktionsstelle Steinach ist mit Überholgleisen ausgerüstet, eine Übersicht gibt der Plan 
D0118-00830. Die Multifunktionsstelle liegt in der gleichen Neigung wie der Haupttunnel mit 
7,399 ‰. Die Hauptgleise werden mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von v = 250 km/h trassiert, 
während die Überholgleise und die Überleitstellen für eine Geschwindigkeit von v = 100 km/h aus-
gelegt sind. An den Weichenende der Überleitstellen schließt ein Radius mit R = 1200 m an, der 
dann ohne Übergangsbogen in eine Gerade übergeht. In der Projektoptimierungsphase (siehe 
Kapitel 2.4 und 4.5.2) werden hier Übergangsbögen eingeführt werden. Ebenso sind die Radien 
der Überholgleise mit R = 1200 m ohne Übergangsbogen ausgebildet. Auch hier werden in der 
Projektoptimierungsphase Übergangsbögen eingeplant werden. Als Weichen kommen Einfachwei-
chen der Bauform 60-1200-1:18,5 zum Einsatz. Die Überholgleise sind zusätzlich mit Schutzwei-
chen der Bauform EW-60-300-1:9 versehen. Der Bahnsteig der Nothaltestelle besitzt eine Höhe 
von 0,55 m über SOK und einen freien Seitenraum von 2,40 x 2,20 m. Die Regelquerschnitte der 
Bauwerksplanung geben detaillierte Informationen über die genaue Ausbildung der Nothaltestelle 
und der Tunnelwechselaufweitungen. 

2.1.7.8 Seitenstollen – Multifunktionsstellen (MFS)  

Im Bereich der Multifunktionsstellen Innsbruck und Steinach werden auf Höhe der Nothaltestellen 
der Haupttunnelröhre Ost und West jeweils außen liegend Seitenstollen mit Verbindungsstollen zu 
den Tunnelröhren angeordnet um im Ereignisfall eine Fremd- bzw. Selbstrettung in die Nothalte-
stelle der jeweils anderen Röhre zu ermöglichen. 

Der Seitenstollen der Oströhre quert die Haupttunnelröhren oberhalb und verbindet sich mit dem 
Seitenstollen der Weströhre. Beide münden auf selber Höhe in die Querkaverne, wo die Anbin-
dung an die Zugangstunnel erfolgt. Die Seitenstollenquerschnitte werden konventionell aufgefah-
ren. 

2.1.7.8.1 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die Seitenstollen erfüllen folgende Funktionen: 

• Zugangs-/Zufahrtsmöglichkeit zu den Nothaltestellen zur Evakuierung (Fremdrettung) bzw. 
als Fluchtweg (Selbstrettung) im Ereignisfall 
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• Belüftung (Zu- und Abluft) des Tunnelsystems 

Die innere Tragwerksbegrenzung der Seitenstollen gliedert sich aufgrund der Lüftungsfunktion in 
Abschnitte mit bzw. ohne Zwischendecke. 

Im Bereich ohne Zwischendecke ergibt sich die innere Tragwerksbegrenzung aufgrund des Licht-
raumes für den Fahrraum (3,6 m Breite x 3,5 m Höhe) und des Gehraumes (1,2 m Breite x 2,2 m 
Höhe), wobei sich der Geh- und Fahrraum um 50 cm überlappen darf. 

Im Bereich mit Zwischendecke sind lüftungstechnische Querschnittsmindestabmessungen maß-
gebend. 

An den Enden der Seitenstollen werden Wendekavernen für Fahrzeuge angeordnet. 

2.1.7.8.2 Konstruktion und Abdichtung 

Der zweischalige Querschnittsaufbau entspricht grundsätzlich der Regelausbildung Eisenbahntun-
nel (Fahrtunnel) mit konventionellem Vortrieb, es wird jedoch in Abschnitte mit und ohne Zwi-
schendecke unterschieden. 

2.1.7.8.3 Entwässerung 

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer in den Haupttunnelröhren geleitet. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer des Seitenstollens werden in Ulmendrainagen gesammelt und über die Verbin-
dungsstollen in die Hauptdrainage der Haupttunnelröhren eingeleitet. 

Im Bereich der Seitenstollen werden die im Inneren der Bauwerke anfallenden Wässer durch ge-
eignete Ausbildung der freien Oberflächen abgeleitet und an die Schmutzwasserleitung der Haupt-
tunnelröhren angeschlossen. 

2.1.7.8.4 Elektrotechnik 

Die Seitenstollen werden im Notfall zur Evakuierung verwendet. Für die Seitenstollen sind Be-
leuchtungssysteme mit Leuchten (Beispiel 18 W) geplant, die auf beiden Tunnelseiten im Abstand 
von 15 m in 2 m Höhe über der Standfläche angebracht werden. Alle 50 m sind beleuchtete Schal-
ter vorgesehen. Zusätzlich sind Anschlüsse mit einer Leistung von 8 kW je Anschluss bei gleich-
zeitiger Verwendung von maximal zwei Anschlüssen in der Nähe der Schaltschränke in den Halte-
buchten (alle 700 m) vorgesehen. Die Stromversorgung erfolgt über die MS Leitung die aus dem 
Zufahrtstollen in einen Technikraum geführt wird, indem Transformatoren installiert sind. In den 
Haltebuchten werden Transformatoren 1 kV/ 0,4 kV installiert. Es werden zwei Schaltschränke mit 
je einem Transformator errichtet, von denen einer für die normalen Vorrichtungen und einer für die 
Sicherheitsvorrichtungen bestimmt sind. Jeder Trafo verfügt über eine Doppelspeisung durch die 
im Technikraum installierten Trafos.  
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2.1.7.9 Verbindungstunnel und Abzweigebauwerke - Multifunktionsstellen  

2.1.7.9.1 Allgemeine Beschreibung 

Die eingleisigen Verbindungstunnel in den Multifunktionsstellen Innsbruck und Steinach sind aus 
bahnbetrieblichen Gründen erforderlich und dienen dem Gleiswechsel zwischen Ost – und West-
röhre. 

Die Abzweigungen der Verbindungstunnel von den Haupttunnelröhren erfolgen in aufgeweiteten 
Abschnitten der Haupttunnelröhren jeweils vor und nach der Querkaverne. Die Übergänge in den 
Abzweigbauwerken erfolgen stufenweise in vier Querschnitten. 

Die Verbindungstunnel und die Abzweigbauwerke werden konventionell aufgefahren. 

2.1.7.9.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Innere Tragwerksbegrenzung der Verbindungstunnel: 

Sie entspricht grundsätzlich der Regelausbildung Eisenbahntunnel (Fahrtunnel). 

Im Unterschied zum Haupttunnel werden im Verbindungstunnel statt des Wartungsweges auf bei-
den Seiten Flucht- und Rettungswege vorgesehen. 

Innere Tragwerksbegrenzung der Abzweigebauwerke: 

Diese ergibt sich aus dem größer werdenden Achsabstand zwischen dem Hauptgleis und dem 
abzweigenden Gleis, wodurch zwei Lichträume jeweils ohne Überhöhung berücksichtigt wurden. 

2.1.7.9.3 Sohlausbildung und Oberbau 

Die Grundlagen zur Minimierung von Schwingungsemissionen und Schwingungstransmissionen 
werden in der RVE 04.02.03 und RVE 04.02.02 sowie im Absatz 3.7.1 dargestellt. 

Die Aussagen zur Fahrbahn werden in Kap. „Fahrbahn und Erschütterungsschutz“ dargestellt (Ab-
satz 2.1.14). 

2.1.7.9.4 Konstruktion und Abdichtung 

Die Konstruktion und Abdichtung entspricht grundsätzlich der Regelausbildung Eisenbahntunnel 
(Fahrtunnel). 

2.1.7.9.5 Entwässerung 

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer in den Haupttunnelröhren geleitet.  

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer der Verbindungstunnel werden in Ulmendrainagen gesammelt. Im Bereich des 
Verbindungstunnels wird auf einen Sammler verzichtet und die Bergwasserdrainagen direkt an das 
Hauptsystem der Fahrtunnel angeschlossen. 
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Im Bereich der Verbindungstunnel wird keine Schmutzwasserleitung vorgesehen; die Fahrbahn-
wässer werden in den bestehenden Rinnen am Fahrbahnrand durch das vorhandene Gefälle zu 
den Einläufen im Bereich der Abzweigbauwerke geleitet. 

2.1.7.9.6 Nischen 

Neben den Nischen für die Schächte der Bergwasserleitung werden in jedem Verbindungstunnel 
beidseitig Nischen für das Tunneltor angeordnet. 

2.1.7.9.7 Elektrotechnik 

Die Verbindungstunnel und Abzweigbauwerke sind entsprechend dem Standard des Fahrtunnels 
entsprechend ausgerüstet.  

2.1.7.10 Verbindungsstollen – Multifunktionsstellen (MFS) 

2.1.7.10.1 Allgemeine Beschreibung 

Die Verbindungsstollen verbinden die Seitenstollen mit den Nothaltestellen der Haupttunnelröhre 
Ost und West. Sie werden konventionell aufgefahren. 

Verbindungsstollen zum Innsbrucker Umfahrungstunnel: 

Aus hydrogeologischer Sicht wird der Einfluß hier vernachlässigbar sein, da man durch die bereits 
zuvor aufgefahrenen Hohlräume von einem drainierten Gebirge ausgehen kann. Außerdem ist in 
diesem wenig durchlässigen Gebirgsabschnitt auch noch der Entwässerungsstollen vorgesehen, 
der fast parallel zu den Hauptröhren verläuft.  

2.1.7.10.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die innere Tragwerksbegrenzung des Verbindungsstollens wird durch den erforderlichen Licht-
raum des Flucht- und Rettungsweges (2,25 m Breite x 2,25 m Höhe) und dem Raum für techni-
sche Anlagen (0,75 m Breite x 2,25 m Höhe) bestimmt. Es ergibt sich somit ein umhüllender Licht-
raum von 3,0 m Breite x 2,25 m Höhe. 

2.1.7.10.3 Konstruktion und Abdichtung 

Die Verbindungstunnel werden konventionell aufgefahren und analog zu den Querschlägen mit 
zweischaligem Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ausge-
führt. Zwischen Außen und Innenschale wird eine Regenschirmabdichtung eingebaut. 

2.1.7.10.4 Entwässerung 

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer in den Haupttunnelröhren geleitet. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer der Verbindungsstollen werden in Ulmendrainagen gesammelt und bei den An-
bindungen an die Haupttunnelröhre in deren Drainagen eingeleitet. 
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Im Bereich der Verbindungsstollen werden die im Inneren der Bauwerke anfallenden Wässer durch 
geeignete Ausbildung der freien Oberflächen abgeleitet und an die Schmutzwasserleitung der 
Haupttunnelröhren angeschlossen. 

2.1.7.10.5 Elektrotechnik 

Die Seitenstollen und der Fahrtunnel sind durch eine Reihe von seitlichen Verbindungstunnel 
(Verbindungsstollen) miteinander verbunden. Für die Beleuchtungsanlage in den Verbindungsstol-
len werden Leuchten (Bsp. 18 W) verwendet, die auf einen Abstand von 7 m in 2,44 m Höhe über 
der Standfläche angebracht werden. Die Beleuchtung kann entweder vor Ort oder über das zentra-
le Steuersystem eingeschaltet werden. Es sind einphasige und dreiphasige Steckdosenblöcke mit 
einer maximalen Leistung von je 8 kW vorgesehen, die außerhalb des Verbindungsstollens auf der 
Seite des Seitenstollens angebracht werden.  

2.1.7.11 Querkaverne – Multifunktionsstellen (MFS) 

2.1.7.11.1 Allgemeine Beschreibung 

Die Querkaverne verbindet beide Haupttunnelröhren mit dem jeweiligen Zugangstunnel. In den 
Querkavernen der MFS Innsbruck und Steinach werden technische Räume untergebracht. 

2.1.7.11.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die innere Tragwerksbegrenzung der Querkaverne ergibt sich aus den Abmessungen der techni-
schen Räume, welche auf zwei Ebenen verteilt angeordnet werden und lüftungstechnischen Min-
destquerschnitten. 

2.1.7.11.3 Konstruktion und Abdichtung 

Die Querkavernen werden konventionell aufgefahren und analog zu den Querschlägen mit zwei-
schaligem Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ausgeführt. 
Zwischen Außen und Innenschale wird eine Regenschirmabdichtung eingebaut. 

Aufgrund der vorhandenen Größe und Geometrie wird die Mindestdicke der Innenschale auf 45 cm 
erhöht und eine Bewehrung nach statischem Erfordernis vorgesehen. 

Die Außenwände und Decken der technischen Räum sowie lüftungstechnisch erforderliche 
Trennwände werden in Ortbeton mit Bewehrung nach statischem Erfordernis hergestellt. 

Weiters wird in den Querkavernen der MFS Innsbruck und der MFS Steinach zur Ausleitung der 
Bergwässer je ein Verbindungsschacht zum darunter liegenden Entwässerungsstollen angeordnet. 

Multifunktionsstelle Innsbruck  
Siehe D0118-02139_Technischer Bericht Bauwerksplanung, D0118-00239, D0118-00698, D0118-
00700, D0118-00701, D0118-00682, D0118-00683, D0118-02289, D0118-00685, D0118-00674. 

Die Konstruktion der in zweischaliger Bauweise ausgeführten Multifunktionsstellen besteht aus 
einer Spritzbetonaußenschale und einer durch ein Abdichtungssystem davon getrennten, nach 
statischen Erfordernissen dimensionierten Ortbetoninnenschale. (TB Bauwerksplanung_D0118-
02139).  

Sämtliche Tragende Bauteile und Raumabschlüsse weisen einen Brandwiderstand von mindes-
tens 90 min auf. Fußböden bestehen aus Beton bzw. Stahlbeton. Sämtliche vorgesehenen Türen 
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mit einer Durchgangslichte von min. 90x200 cm können in Fluchtrichtung geöffnet werden und 
weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf. 

Die im Abschnitt „Multifunktionsstelle Innsbruck“ bei km 6+684 geplante Querkaverne mit techni-
schen Räumen bildet den Anschluss zum Zugangstunnel Ahrntal. Der zwischen Achse Oströhre 
und Achse Weströhre gelegene, ca. 70,0 m lange Bereich wird im Fahrbahngeschoss auf beiden 
Seiten durch Stahlbetonwände und darin integrierte 4x3 m große, zweiflügelige Brandschutztore 
zu den Haupttunnelröhren abgeschottet.  

Zwei zweiläufige, u-förmige Stahlbetontreppen mit Halbpodest führen im Bereich der zweige-
schossigen Lufträume in das 1. Obergeschoss, wo zwei Technikräume vorgesehen sind. Zwischen 
den beiden Technikräumen befindet sich eine weitere zweiläufige U-förmige Stahlbetontreppen mit 
Podest, die in das 2. Obergeschoss führt. Im 2. Obergeschoss, das der Zuluft dient, ist der zwi-
schen Ost- und Weströhre gelegene Bereich mit einem ca 40 m langen, zwischen Weströhre und 
Seitenstollen gelegenen Abschnitt verbunden. Dort verbindet wiederum eine vierläufige Stahlbe-
tontreppe mit drei Zwischenpodesten das 2. Obergeschoss mit dem Fahrbahngeschoss, wo zwei 
Technikräume und Richtung Seitenstollen ein Waschraum vorgesehen sind. Eine über Fahrbahn- 
und 1.Obergeschoss reichende Stahlbetonwand mit darin integriertem 4x3 m großen, zweiflügeli-
gen Brandschutztor bildet den Raumabschluss zur Weströhre.  

In der Querkaverne westlich des Zufahrtstunnels wird ein ca. 69 m langer „Signalraum“, in dem 10 
unterschiedlich große Räume für Technik/Signal untergebracht sind, als eigener Brandabschnitt 
ausgebildet. Am Ende dieses Bereiches befindet sich ein Raum, in dem eine zweiläufige, U-
förmige Stahlbetontreppe mit Halbpodest in das als Raum für die Abluft dienende 1.Obergeschoss 
führt.  

Im Bereich der Lufträume und Treppenläufe sind Geländer und Absturzsicherungen gemäß AStV 
§11 vorgesehen. Durch einen Metallzaun erfolgt eine räumliche Trennung der Anlagen von Flucht- 
und Rettungsweg. 

Im Boden des Fahrbahngeschosses sind Kanäle für Traktionsstrom, Telekommunikation und Sig-
naltechnik, für Mittelspannung sowie für Löschwasserleitungen geplant. Diese Kanäle werden 
durch befahrbare, aus Brandschutztechnischen Gründen min. 12 cm dicken Abdeckungen bündig 
mit der Fußbodenoberkante vollflächig abgedeckt.  

Gemäß technischem Bericht (D0118-02130) werden Seitenstollen und Querkavernen in den Multi-
funktionsstellen durch eine Entkoppelung der Systeme so belüftet, dass unabhängig von der Dauer 
der dort stattfindenden Instandhaltungsarbeiten und unabhängig vom Eisenbahnbetrieb im Haupt-
tunnelsystem alle Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes eingehalten werden. 

Laut Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ist im Zuge weiterer Planungs-
phasen bei der Festlegung der Beleuchtung und Tunnelausrüstung besonders auf klimatische Ein-
flüsse wie Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Frost, des weiteren auf eine elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Anlagen und auf eine Vermeidung von Zündquellen zu achten. Es dürfen nur schwer 
brennbare Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, verwen-
det werden. Im Bereich der Multifunktionsstellen ist außer in den technischen Räumen der Quer-
kavernen keine fest installierte Arbeitsbeleuchtung vorgesehen. Bei Wartungs-, Kontroll- und In-
standhaltungsarbeiten werden je nach Bedarf tragbare (Stromversorgung bevorzugt durch E-
lektranten) oder auf den Fahrzeugen angebrachte Beleuchtungseinrichtungen eingesetzt. Alle Be-
reiche werden mit einer ausreichenden Notfallbeleuchtung ausgerüstet. Für die Notfallbeleuchtung 
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(batteriegepufferte Fluchtwegbeleuchtung) und Kommunikationsmittel wird eine Funktionsfähigkeit 
von mindestens 90 min festgelegt. 

Die zum derzeitigen Planungszeitpunkt im technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-
02133) angeführten baulichen Sicherheitsmassnahmen bezüglich Betriebsphase inkl. Erhaltung 
werden in den weiteren Planungsphasen detailliert ausgearbeitet und umgesetzt. 

Multifunktionsstelle Steinach 

Siehe D0118-02139_Technischer Bericht Bauwerksplanung, D0118-00854, D0118-00855, D0118-
01957, D0118-01958, D0118-03055, D0118-03056, D0118-03057, D0118-04461. 

Die Konstruktion der in zweischaliger Bauweise ausgeführten Multifunktionsstellen besteht aus 
einer Spritzbetonaußenschale und einer durch ein Abdichtungssystem davon getrennten, nach 
statischen Erfordernissen dimensionierten Ortbetoninnenschale. (TB Bauwerksplanung_D0118-
02139).  

Sämtliche Tragende Bauteile und Raumabschlüsse weisen einen Brandwiderstand von mindes-
tens 90 min auf. Fußböden bestehen aus Beton bzw. Stahlbeton. Sämtliche vorgesehenen Türen 
mit einer Durchgangslichte von min. 90x200 cm können in Fluchtrichtung geöffnet werden und 
weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf. 

Über die im Abschnitt „Multifunktionsstelle Steinach“ geplante Querkaverne mit technischen Räu-
men werden Zugangsstollen, Lüftungskaverne, Montagekaverne (TBM Pilotstollen), Seitenstollen 
sowie die beiden Haupttunnelröhren miteinander verbunden. Der zwischen Achse Gleis 1 und 
Achse Gleis 2 gelegene, ca. 70 m lange Bereich wird im Fahrbahngeschoss auf beiden Seiten 
durch Stahlbetonwände und darin integrierte 4 x3 m große, zweiflügelige Brandschutztore zu den 
Haupttunnelröhren abgeschottet. Zwei zweiläufige, u-förmige Stahlbetontreppen mit Halbpodest 
führen im Bereich der zweigeschossigen Lufträume in das 1.Obergeschoss, wo zwei Technikräu-
me vorgesehen sind. Zwischen den beiden Technikräumen befindet sich eine weitere zweiläufige 
U-förmige Stahlbetontreppen mit Podest, die in das 2. Obergeschoss führt. Im 2. Obergeschoss 
kann die gesamte Querkaverne, die hier nur im Bereich über Gleis 1 durch eine Stahlbetonmauer 
brandschutztechnisch abgeschlossen ist, für die Zuluft genutzt werden. Eine vierläufige Stahlbe-
tontreppe mit drei Zwischenpodesten verbindet im ca.40 m langen Bereich zwischen Gleis 2 und 
Seitenstollen das 2. Obergeschoss mit dem Fahrbahngeschoss, wo zwei Technikräume und Rich-
tung Seitenstollen ein Waschraum vorgesehen sind. Eine über Fahrbahn- und 1. Obergeschoss 
reichende Stahlbetonwand mit darin integriertem 4x3 m großen, zweiflügeligen Brandschutztor 
bildet den Raumabschluss zu Haupttunnelröhre mit Gleis 2.  

Im Bereich der Lufträume und Treppenläufe sind Geländer und Absturzsicherungen gemäß AStV 
§11 vorgesehen. Durch einen Metallzaun erfolgt eine räumliche Trennung der Anlagen von Flucht- 
und Rettungsweg. 

Im Boden des Fahrbahngeschosses sind Kanäle für Traktionsstrom, Telekommunikation und Sig-
naltechnik, für Mittelspannung sowie für Löschwasserleitungen geplant. Diese Kanäle werden 
durch befahrbare, aus Brandschutztechnischen Gründen min. 12 cm dicken Abdeckungen bündig 
mit der Fußbodenoberkante vollflächig abgedeckt.  

Gemäß technischem Bericht (D0118-02130) werden Seitenstollen und Querkavernen in den Multi-
funktionsstellen durch eine Entkoppelung der Systeme so belüftet, dass unabhängig von der Dauer 
der dort stattfindenden Instandhaltungsarbeiten und unabhängig vom Eisenbahnbetrieb im Haupt-
tunnelsystem alle Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes eingehalten werden. 
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Laut Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ist im Zuge weiterer Planungs-
phasen bei der Festlegung der Beleuchtung und Tunnelausrüstung besonders auf klimatische Ein-
flüsse wie Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Frost, des weiteren auf eine elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Anlagen und auf eine Vermeidung von Zündquellen zu achten. Es dürfen nur schwer 
brennbare Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, verwen-
det werden. Im Bereich der Multifunktionsstellen ist außer in den technischen Räumen der Quer-
kavernen keine fest installierte Arbeitsbeleuchtung vorgesehen. Bei Wartungs-, Kontroll- und In-
standhaltungsarbeiten werden je nach Bedarf tragbare (Stromversorgung bevorzugt durch E-
lektranten) oder auf den Fahrzeugen angebrachte Beleuchtungseinrichtungen eingesetzt. Alle Be-
reiche werden mit einer ausreichenden Notfallbeleuchtung ausgerüstet. Für die Notfallbeleuchtung 
(batteriegepufferte Fluchtwegbeleuchtung) und Kommunikationsmittel wird eine Funktionsfähigkeit 
von mindestens 90 min festgelegt. 
Die zum derzeitigen Planungszeitpunkt im technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-
02133) angeführten baulichen Sicherheitsmassnahmen bezüglich Betriebsphase inkl. Erhaltung 
werden in den weiteren Planungsphasen detailliert ausgearbeitet und umgesetzt. 

2.1.7.11.4 Entwässerung 

Entwässerung Bauphase: 

Die Querkavernen werden im Rahmen der Herstellung der Zugangstunnel als Startbereiche für die 
Haupttunnelvortriebe aufgefahren. 

Da die Querkavernen als Angriffspunkt mehrerer Vortriebe dienen, werden dort die Verbindungen 
zum Entwässerungsstollen so rasch als möglich hergestellt. 

Bis zur Herstellung dieses Anschlusses werden die Bauwässer über die vorab hergestellten Zu-
gangstunnel zum Entwässerungsstollen geführt und von dort in den Entwässerungsstollen einge-
leitet. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer der Querkavernen werden in Ulmendrainagen gesammelt, in Sammelleitungen 
ausgeleitet und gemeinsam mit den Bergwässern aus den Haupttunnelröhren über die Verbin-
dungsschächte in der jeweiligen Querkaverne zum darunter liegenden Entwässerungsstollen ab-
geführt. 

Im Bereich der Querkaverne werden die im Inneren der Bauwerke anfallenden Wässer durch ge-
eignete Ausbildung der freien Oberflächen abgeleitet und an die Schmutzwasserleitung der Haupt-
tunnelröhren angeschlossen, bzw. lokal gesammelt und entsorgt. 

2.1.7.11.5 Elektrotechnik 

Die Querkaverne der MFS ist als technologischer Querschlag der Multifunktionsstelle ausgerüstet. 
Da die gesamte Hilfsenergieversorgung jeweils im Ereignisfall von einem Unterwerk aus erfolgen 
kann und diese im Bereich des Zugangsstunnel der Multifunktionsstellen angeordnet sind, sind die 
Mittelspannungsanlagen der Multifunktionsstellen speziell ausgeführt. Weiters ist der Energiebe-
darf in der Multifunktionsstelle selbst höher als in einem normalen technologischen Querschlag. 
Die Trafostationen der MFS sind entsprechend dimensioniert (siehe dazu Schaltpläne D0118-
02742, D0118-03373 und D0118-01518).  
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2.1.7.12 Lüftungsbauwerke – Multifunktionsstellen (MFS) 

2.1.7.12.1 Allgemeine Beschreibung 

Im Bereich der Multifunktionsstellen sind folgende Lüftungsbauwerke vorgesehen: 

Verbindung zwischen den Nothaltestellen und dem Abluftkanal im jeweiligen Seitenstollen: 

Die Absaugung im Bereich der Nothaltestellen erfolgt zentral in der Firste über Lüftungsschächte 
und –querstollen zum Abluftkanal oberhalb der Zwischendecke im Seitenstollen. 

Verbindung zwischen Seitenstollen und Zuluftöffnung im Haupttunnel: 

Die Belüftung im Bereich des Haupttunnels erfolgt zentral in der Firste der Oströhre über einen 
Lüftungsschacht und einen Lüftungsquerstollen über die Weströhre zum Lüftungsschacht beim 
Seitenstollen, welcher seitlich in einer Nische an den Seitenstollen anbindet. 

Der Lüftungsstollen ist hydrogeologisch nicht relevant, da es in bereits drainiertem Gebirge (kalk-
reiche Bündner Schiefer)  aufgefahren wird.  

2.1.7.12.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die innere Tragwerksbegrenzung der Lüftungsbauwerke in den Multifunktionsstellen ergibt sich 
aus den lüftungs- und anlagentechnisch erforderlichen Mindestquerschnitten. 

2.1.7.12.3 Konstruktion und Abdichtung 

Die Lüftungsbauwerke werden konventionell aufgefahren und mit zweischaligem Querschnittsauf-
bau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ausgeführt. Zwischen Außen- und In-
nenschale wird eine Rundumabdichtung ohne Drainagierung eingebaut. 

2.1.7.12.4 Entwässerung  

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer in den Haupttunnelröhren geleitet. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Die oberhalb der Haupttunnelröhren gelegenen Zu- und Abluftbauwerke im Bereich der Multifunk-
tionsstellen werden undrainiert ausgebildet. 

2.1.7.12.5 Elektrotechnik 

Die Kabelführung durch die Lüftungsbauwerke erfolgt in Kabelkanälen in Sand gebettet. Die Lüf-
tungsbauwerke werden von den Lüftungszentralen aus elektrotechnisch versorgt (siehe Punkt Lüf-
tungszentralen). Das Versorgungsschema ist dem Plan D0118-03239 zu entnehmen. 

2.1.8 ZUGANGSTUNNEL MULTIFUNKTIONSSTELLE (MFS) 

2.1.8.1 Allgemeine Beschreibung 

Zugangstunnel Ahrntal 

Die Multifunktionsstelle Innsbruck ist über den Zugangstunnel Ahrntal erschlossen. 
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Folgende Bauwerke sind beinhaltet: 

• Zugangstunnel Ahrntal zur MFS Innsbruck 

• Zugangstunnel Bauphase – Entwässerungsstollen (Abzweigtunnel vom Zugangstunnel 
Ahrntal mit der Baulogistikkaverne für den Entwässerungsstollen und dem Unterwerk Ahrn-
tal) 

• Baulüftungskaverne (in Verlängerung der Querkaverne) 

Zugangstunnel Wolf: 

Die Multifunktionsstelle Steinach ist über den Zugangstunnel Wolf erschlossen. 

Folgende Bauwerke sind beinhaltet: 

• Zugangstunnel Wolf zur MFS Innsbruck 

• Zugangstunnel zum Entwässerungsstollen 

• Baulüftungskaverne (quer zur Querkaverne) 

• Lüftungsstollen Padastertal mit Anschlusskaverne und Lüftungsschächten zur Baulüftungs-
kaverne 

• Schutterstollen Padastertal mit Schacht zur Lüfterzentrale Wolf für die Betriebslüftung 

Zufahrtsstollen Ahrntal: 

Dieser verläuft in den Quarzphylliten geringer Durchlässigkeit, die Quellfließsysteme sind zumeist 
oberflächennah (Quartär bzw. Hangbewegungshorizonte und/oder Verwitterungsschwarte  

Zufahrtsstollen Wolf:  

Liegt in wenig durchlässigen Bündner Schiefern, wobei ausgelaugte Störzonen diese Durchlässig-
keit lokal erhöhen können.  

Zugangsstollen und Erkundungsstollen:   

Der Erkundungsstollen Innsbruck/Ahrntal mit > 5 km Länge trifft im Bereich Ahrntal auf den seitlich 
einmündenden Zugangsstollen Ahrntal, welcher auch als Zugang zur MFS dienen soll. Der gering 
durchlässige Innsbrucker Quarzphyllit in diesem Bereich ist in seinem Verhalten vom Umgehungs-
tunnel Innsbruck bestens bekannt. Diese beiden Stollen werden auch eine gewisse Vordrainage 
für den Haupttunnel darstellen.  

2.1.8.2 Innere Tragwerksbegrenzung  

Zugangstunnel: 

Die innere Tragwerksbegrenzung der Zugangstunnel ergibt sich aus den folgenden Anforderun-
gen: 

• Lichtraum des Fahrraums:    5,80 m Breite x 4,20 m Höhe 

• Lichtraum des Flucht- und Rettungsweges:  1,20 m Breite x 2,20 m Höhe 

• Lichtraum des Service- und Wartungsweges: 0,75 m Breite x 2,25 m Höhe 

• Platzbedarf der Randwege und Kabeltröge 

• Erforderliche Mindestquerschnitt für Zu- und Abluft 
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Die Zugangstunnel werden aus lüftungstechnischen Gründen von der MFS bis zum Betriebslüf-
tungsbauwerk, welches im Verlauf der jeweiligen Zugangstunnel liegt, mit Zwischendecke ausge-
bildet. Im Anschluss an das jeweilige Betriebslüftungsbauwerk kann aufgrund der Ausleitung der 
Abluft über Schächte im Bereich der Betriebslüftungszentralen auf die Anordnung einer Zwischen-
decke verzichtet werden. 

Baulüftungskaverne und Lüftungsstollen: 

Die innere Tragwerksbegrenzung ergibt sich aus den lüftungs- und anlagentechnisch erforderli-
chen Mindestquerschnitten. 

Schutterstollen Padastertal: 

Die innere Tragwerksbegrenzung ergibt sich aus dem Lichtraum des Fahrraums von 5,80 m Breite 
x 4,00 m Höhe und dem erforderlichen Raum für die Baulüftung (Lutte) im Firstbereich. 

2.1.8.3 Innere Tragwerksbegrenzung Zugangstunnel Zwischenangriff 

Für Zwischenangriffe beim Ausbruch der Entwässerungsstollen werden abzweigend von den je-
weiligen Zugangstunneln zu den Multifunktionsstellen Zugangstunnel zum Entwässerungsstollen 
hergestellt. 

Die innere Tragwerksbegrenzung ergibt sich aus dem Lichtraum des Fahrraums von 5,80 m (Brei-
te) x 4,20 m (Höhe) und den Anforderungen des Baubetriebes. 

Im Bereich des Zugangstunnels zum Entwässerungsstollen bei der MFS Innsbruck werden auf-
grund der Anforderungen des Baubetriebes zusätzlich eine Baulogistikkaverne mit aufgeweitetem 
Querschnitt und quer dazu eine Wendekaverne angeordnet. Im Endzustand wird dort das Unter-
werk Ahrntal untergebracht. 

2.1.8.4 Konstruktion und Abdichtung 

Die Zugangstunnel Ahrntal und Wolf die Zugangstunnels zum Entwässerungsstollen sowie der 
Schutterstollen Padastertal werden konventionell aufgefahren und mit zweischaligem Quer-
schnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ausgeführt. Zwischen Außen 
und Innenschale wird eine Regenschirmabdichtung mit Drainagierung eingebaut. 

Die Lüftungskavernen für die Bauphase und der Lüftungsstollen im Bereich des Zugangstunnels 
Wolf (MFS Steinach) werden ebenfalls konventionell aufgefahren und analog zu den Querkaver-
nen mit zweischaligem Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale 
ausgeführt. Zwischen Außen und Innenschale wird eine Regenschirmabdichtung mit Drainagie-
rung eingebaut. 

2.1.8.5 Unterwerk Ahrntal 

D0118 – 04466_Regelprofil Zugangstunnel mit Zwischendecke 

D0118 - 04467_Regelprofil Zugangstunnel mit Zwischendecke Druckhaftes Gebirge 

D0118 - 04468_Regelprofil Zugangstunnel mit Zwischendecke Sohlplatte 

D0118 – 04479_Schnitte + LP 

D0118 – 04524_Schnitt C-C 

D0118 – 04525_Schnitt D-D 
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D0118 – 04526_Schnitt E-E 

Die Baulogistikkaverne im Zugangstunnel Ahrntal wird im Endzustand für ein Unterwerk zur Trakti-
onsstromversorgung ausgebaut, das neben technischen Räumen für die Hoch-, Mittel- und Nie-
derspannung auch eine Ventilationseinheit mit Schleusentoren und Personenschleusen beinhalten 
wird. 

Die Konstruktion des in zweischaliger Bauweise ausgeführten Zugangstunnels besteht aus einer 
Spritzbetonaußenschale und einer durch ein Abdichtungssystem davon getrennten, nach stati-
schen Erfordernissen dimensionierten Ortbetoninnenschale (TB Bauwerksplanung_D0118-02139).  

Sämtliche Tragende Bauteile und Raumabschlüsse weisen einen Brandwiderstand von mindes-
tens 90 min auf. Fußböden bestehen aus Beton bzw. Stahlbeton. Sämtliche vorgesehenen Türen 
mit einer Durchgangslichte von mindestens 80x200 cm können in Fluchtrichtung geöffnet werden 
und weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf. 

Für die technischen Räume und Anlagenräume ist ein Brandwiderstand von min. REI 180 vorge-
sehen. 

Die im Zugangstunnel Ahrntal in der Endphase zur Aufnahme eines Unterwerks vorgesehene Ka-
verne mit einer Länge von ca. 150 m und einer Breite von ca.11,5 m wird in Richtung Cunicolo-
Service-Stollen durch einen ca.24 m langen Schleusenraum mit 2 Schleusentoren (5,8x4,2m) und 
separaten Personenschleusen (1,0x2,5 m) abgeschottet. Ein durch 25 cm dicke Stahlbetonwände 
und Brandschutztüren als Brandschutzzone ausgebildetes Treppenhaus mit darin befindlicher 
zweiläufiger, U-förmiger Stahlbetontreppe mit Halbpodest verbindet die Fahrbahnebene mit dem 
Obergeschoss, wo eine Lüftungsanlage mit zwei nebeneinander stehenden Ventilatoren vorgese-
hen ist. Die 2,5x2,5 m große Montageöffnung in der Zwischendecke wird durch Absturzsicherun-
gen gesichert und durch eine demontierbare Brandschutzkonstruktion vollflächig abgedeckt.  

Im Bereich der Lufträume und Treppenläufe sind Geländer und Absturzsicherungen gemäß AStV 
§11 vorgesehen.  

Im Boden des Fahrbahngeschosses sind Kanäle für Traktionsstrom sowie für Mittel- und Hoch-
spannung geplant. Diese Kanäle werden durch befahrbare, aus Brandschutztechnischen Gründen 
min. 12cm dicken Abdeckungen bündig mit der Fußbodenoberkante vollflächig abgedeckt.  

Aufgrund der sensiblen Brandsituation der technischen Anlagen (Transformatoren) besteht für das 
Unterwerk Ahrntal ein eigenes Lüftungskonzept. 

Laut Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ist im Zuge weiterer Planungs-
phasen bei der Festlegung der Beleuchtung und Tunnelausrüstung besonders auf klimatische Ein-
flüsse wie Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Frost, des weiteren auf eine elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Anlagen und auf eine Vermeidung von Zündquellen zu achten. Es dürfen nur schwer 
brennbare Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, verwen-
det werden. Im Bereich der Multifunktionsstellen ist außer in den technischen Räumen der Quer-
kavernen keine fest installierte Arbeitsbeleuchtung vorgesehen. Bei Wartungs-, Kontroll- und In-
standhaltungsarbeiten werden je nach Bedarf tragbare (Stromversorgung bevorzugt durch E-
lektranten) oder auf den Fahrzeugen angebrachte Beleuchtungseinrichtungen eingesetzt. Alle Be-
reiche werden mit einer ausreichenden Notfallbeleuchtung ausgerüstet. Für die Notfallbeleuchtung 
(batteriegepufferte Fluchtwegbeleuchtung) und Kommunikationsmittel wird eine Funktionsfähigkeit 
von mindestens 90 min festgelegt. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 139 

Die zum derzeitigen Planungszeitpunkt im technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-
02133) angeführten baulichen Sicherheitsmassnahmen bezüglich Betriebsphase inkl. Erhaltung 
werden in den weiteren Planungsphasen detailliert ausgearbeitet und umgesetzt. 

2.1.8.6 Entwässerung  

Entwässerung Bauphase - Zugangstunnel Ahrntal: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer gepumpt. 

Da die Bauwerke des Zugangstunnels Ahrntal fallend vorgetrieben werden, ist bis zur Anbindung 
an den Entwässerungsstollen die Entwässerung über das Portal Ahrntal im Pumpbetrieb notwen-
dig. Nach Fertigstellung des Zugangstunnels zum Entwässerungsstollen werden die Bauwässer 
aus den anderen Vortrieben über den Zugangstunnel zum Entwässerungsstollen gepumpt. 

Entwässerung Betriebsphase - Zugangstunnel Ahrntal: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer werden prinzipiell im natürlichen Gefälle abgeleitet. 

Die Bergwässer des Zugangstunnels Ahrntal werden in Ulmendrainagen gesammelt und alle 50 m 
in die Hauptdrainage eingeleitet. 

Der Zugangstunnel zur Multifunktionsstelle Innsbruck entwässert über die Querkaverne in den 
Entwässerungsstollen. 

Der Zugangstunnel Bauphase – Entwässerungsstollen entwässert direkt in den Entwässerungs-
stollen. 

Die Entwässerung der Baulüftungskaverne in Verlängerung der Querkaverne erfolgt analog zur 
Querkaverne. 

In den Zugangstunnel eingebrachte Schleppwässer werden in einer Abflussrinne (mit Gitterabde-
ckung) gesammelt und im Gefälle abgeleitet. 

An den Tiefpunkten der Zugangstunnel Ahrntal und des Zugangstunnels Bauphase – Entwässe-
rungsstollen wird eine Querrinne angeordnet, welche in einem Pumpensumpf endet. Dort gesam-
melte Wässer werden vom Erhaltungsdienst bei Bedarf abgepumpt. 

Entwässerung Bauphase - Zugangstunnel Wolf: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer gepumpt. 

Da die Vortriebe des Abschnittes „Zugangstunnels Wolf“ mit Ausnahme des Vortriebes Schut-
terstollen fallend sind, ist bis zur Anbindung an den Entwässerungsstollen die Entwässerung über 
das Portal Wolf notwendig. 

Die Entwässerung der Vortriebe im Abschnitt „Zugangstunnel Wolf“ unterteilt sich in folgende Pha-
sen: 

Bis zum Durchschlag zum Entwässerungsstollen werden die Wässer aus den Vortrieben zum Por-
tal Wolf bzw. zum Portal Padastertal des Lüftungsstollens gepumpt. 
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Ab dem Durchschlag zum Entwässerungsstollen werden die Bauwässer in den Entwässerungs-
stollen geleitet. 

Der Vortrieb des Schutterstollens vom Portal Padastertal entwässert bis zum Durchschlag mit dem 
Gegenvortrieb über das Portal Padastertal. 

Ab Fertigstellung des ersten Schachtes der Baulüftung können die Bauwässer des Lüftungstunnels 
in die Baulüftungskaverne und von dort in den Entwässerungsstollen geleitet werden. 

Entwässerung Betriebsphase - Zugangstunnel Wolf: 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer werden prinzipiell im natürlichen Gefälle abgeleitet. 

Die Bergwässer des Zugangstunnels Wolf werden in Ulmendrainagen gesammelt und alle 50 m in 
die Hauptdrainage eingeleitet. 

Der Zugangstunnel zur Multifunktionsstelle Steinach entwässert über die Querkaverne in den Ent-
wässerungsstollen. 

Die Bergwässer der Baulüftungskaverne werden analog zur Querkaverne in Ulmendrainagen ge-
sammelt und über eine Hauptdrainage in die Entwässerung der Querkaverne der Multifunktions-
stelle Steinach eingeleitet. 

Die Bergwässer im Bereich des Lüftungsstollens werden analog zum Zugangstunnel über Ulmen-
drainagen gesammelt, alle 50 m in eine Hauptdrainage ausgeleitet und über die Anschlusskaverne 
und den Lüftungsschacht in die Entwässerung der Querkaverne der MFS Steinach abgeleitet. 

Die Bergwässer des Schutterstollens werden in Ulmendrainagen gesammelt und alle 150 m in die 
Hauptdrainage eingeleitet. Am Tiefpunkt des Schutterstollens werden die Wässer der Hauptdrai-
nage über einen Querstollen in die Hauptdrainage des Zugangstunnels Wolf übergeleitet. 

In den Zugangstunnel eingebrachte Schleppwässer werden in einer Abflussrinne (mit Gitterabde-
ckung) gesammelt und im Gefälle abgeleitet. 

Am Tiefpunkt des Zugangstunnels wird eine Querrinne angeordnet, welche in einem Pumpen-
sumpf endet. Dort gesammelte Wässer werden vom Erhaltungsdienst bei Bedarf abgepumpt. 

2.1.8.7 Elektrotechnik 

Die Stromversorgung für die Zufahrtstunnel erfolgt einerseits durch die 30 kV Leitung des Haupt-
tunnels und anderseits über die Eingangsleitung im Zufahrtstunnel, sodass das Netz bei Ausfall 
einer Leitung durch die andere Leitung versorgt werden kann. Es sind zwei Technikräume vorge-
sehen, einer in der MFS einer am Eingang des Zufahrtstunnel. In den Technikräumen befinden 
sich zwei Transformatoren 30 kV/0,4 kV und zwei Aufwärtstransformatoren 0,4 kV/1 kV zur Spei-
sung der Hauptleitung im Tunnel. Das System sieht vor, dass ein Transformator immer in Betrieb 
ist und der andere als Reserve dient. Die Sekundärleitungen verfügen über eine Umschaltung, 
damit auf eine USV Anlage für die Sicherheitsstromkreise umgeschaltet werden kann. Die 1 kV 
Versorgung ist redundant ausgelegt. Im Tunnel werden im Abstand von ca. 500 m Haltebuchten 
mit Schaltschränken errichtet. Sie beinhalten wieder die Transformatoren 1 kV/0,4 kV. Es werden 
wiederum zwei Schaltschränke mit jeweils einem Transformator errichtet (einer für die normale 
Versorgung, einer für die Sicherheitsversorgung).  
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Für die Licht- und Kraftstromverteilung im Tunnel werden flammwidrige Kabel mit geringer Emissi-
on von Rauch sowie toxischer oder korrosiver Gase verwendet. Die Hauptleitungen werden in Ka-
nälen mit Betonbewehrung und mit Trennschächten der Schutzklasse B 90 verlegt. Die Speiselei-
tungen der einzelnen Beleuchtungskörper werden in der Wand verlegt, nach entsprechend dem 
System des Haupttunnels.  

Für den Tunnel ist ein Beleuchtungssystem mit Leuchten (Bsp. 18 W) vorgesehen, die auf beiden 
Tunnelseiten im Abstand von 15 m in 2 m Höhe über der Standfläche angebracht werden. Alle 
50 m sind beleuchtete Schalter zum Einschalten der Beleuchtung im jeweiligen Tunnelabschnitt 
vorgesehen. Die Beleuchtung kann jedoch auch über das Tunnelleitsystem gesteuert werden. 

2.1.9 LÜFTUNGSZENTRALEN 

2.1.9.1 Allgemeine Beschreibung 

Die Lüftungszentralen befinden sich jeweils in Aufweitungsbereichen der Zugangstunnel Ahrntal 
bzw. Wolf. Von dort erfolgt auch die Ableitung der Abluft über Schächte im Firstbereich. 

2.1.9.2 Innere Tragwerksbegrenzung 

Die innere Tragwerksbegrenzung ergibt sich aus dem Platzbedarf der Anlagen der Lüftungstechnik 
wie Ventilatoren, Schalldämpfer, Leitbleche, Kranbahnen sowie der technischen Räume, Schleu-
sen und dem Fahrraum von 5,80 m Breite und 4,20 m Höhe. 

2.1.9.3 Konstruktion und Abdichtung 

Die Kavernen für die Lüftungszentralen werden konventionell aufgefahren und analog zu den Zu-
gangstunneln mit zweischaligem Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetonin-
nenschale ausgeführt. Zwischen Außen und Innenschale wird eine Regenschirmabdichtung mit 
Drainagierung eingebaut. 

Aufgrund der vorhandenen Größe und Geometrie wird die Mindestdicke der Innenschale auf 50 cm 
erhöht und eine Bewehrung nach statischem Erfordernis vorgesehen. 

Zugangstunnel Wolf 

D0118-00594_Lüftungsbauwerk Betriebslüftung (Schnitt, LP) 

D0118-00595_Lüftungsbauwerk Baulüftung (Schnitt, LP) 

D0118-00596_Lüftungsbauwerk Betriebslüftung (Querschnitt) 

Die Konstruktion des in zweischaliger Bauweise ausgeführten Zugangstunnels besteht aus einer 
Spritzbetonaußenschale und einer durch ein Abdichtungssystem davon getrennten, nach stati-
schen Erfordernissen dimensionierten Ortbetoninnenschale. (TB Bauwerksplanung_D0118-
02139).  

Sämtliche Tragende Bauteile und Raumabschlüsse weisen einen Brandwiderstand von mindes-
tens 90min auf. Fußböden bestehen aus Beton bzw. Stahlbeton. Sämtliche vorgesehenen Türen 
mit einer Durchgangslichte von min. 90x200 cm können in Fluchtrichtung geöffnet werden und 
weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf. 

In der ca. 115,60m langen, im Scheitelpunkt ca.16,40 m hohen Lüfterszentrale der Betriebslüftung 
im Zugangstunnel Wolf befinden sich die beiden räumlich voneinander getrennten Bereiche „Zu-
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luftzentrale“ und „Abluftzentrale“. Jeder dieser beiden Bereiche wird durch eine massive Stahlbe-
tondecke in zwei Geschosse unterteilt.  

Im unteren Geschoss der „Zuluftzentrale“ befinden sich der durch 5,80x4,20 m große Schleusento-
re für Fahrzeuge und separate Personenschleusen abgeschlossene Schleusenbereich sowie zwei 
durch 25cm dicke Stahlbetonwände abgetrennte Anlagentechnische Räume. Auch im unteren Ge-
schoss der „Abluftzentrale“ sind zwei durch 25 cm dicke Stahlbetonwände abgetrennte Anlagen-
technische Räume vorgesehen. Durch 25 cm dicke Stahlbetonwände und Brandschutztüren als 
Brandschutzzonen ausgebildete Treppenhäuser mit darin befindlichen zweiläufigen, 1,20 m brei-
ten, u-förmigen Stahlbetontreppen mit Halbpodest verbinden sowohl im Bereich der „Zuluftzentra-
le“ als auch im Bereich der „Abluftzentrale“ die beiden Geschosse. 3x4 m große Montageöffnun-
gen in den Zwischendecken werden jeweils durch Absturzsicherungen gesichert und durch de-
montierbare Brandschutzkonstruktionen vollflächig abgedeckt. Die oberen Geschosse, die jeweils 
Raum für zwei nebeneinander stehende Ventilatoren bieten, werden durch Schalldämpfer und 
Leitbleche räumlich abgegrenzt.  

Über einen bis in die Bohrkaverne (D0118-03271) führenden Abluftschacht erfolgt das Ausblasen 
der Abluft.  

Laut Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ist im Zuge weiterer Planungs-
phasen bei der Festlegung der Beleuchtung und Tunnelausrüstung besonders auf klimatische Ein-
flüsse wie Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Frost, des weiteren auf eine elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Anlagen und auf eine Vermeidung von Zündquellen zu achten. Es dürfen nur schwer 
brennbare Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, verwen-
det werden. Aufgrund der Ausdehnung des Brenner Basistunnels wird keine feste Arbeitsbeleuch-
tung installiert. Bei Wartungs-, Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten werden je nach Bedarf trag-
bare (Stromversorgung bevorzugt durch Elektranten) oder auf den Fahrzeugen angebrachte Be-
leuchtungseinrichtungen eingesetzt. Alle Bereiche werden mit einer ausreichenden Notfallbeleuch-
tung ausgerüstet. Für die Notbeleuchtung (batteriegepufferte Fluchtwegbeleuchtung) und Kommu-
nikationsmittel wird eine Funktionsfähigkeit von mindestens 90 min festgelegt. 

Die zum derzeitigen Planungszeitpunkt im technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-
02133) angeführten baulichen Sicherheitsmassnahmen bezüglich Betriebsphase inkl. Erhaltung 
werden in den weiteren Planungsphasen detailliert ausgearbeitet und umgesetzt. 

Zugangstunnel Ahrental 

D0118-02139_Technischer Bericht Bauwerksplanung 

D0118-00569_Lüftungsbauwerk Betriebslüftung (Schnitte, LP) 

D0118-00571_ Lüftungsbauwerk Betriebslüftung (Querschnitte) 

Die Konstruktion des in zweischaliger Bauweise ausgeführten Zugangstunnels besteht aus einer 
Spritzbetonaußenschale und einer durch ein Abdichtungssystem davon getrennten, nach stati-
schen Erfordernissen dimensionierten Ortbetoninnenschale. (TB Bauwerksplanung_D0118-
02139).  

Sämtliche Tragende Bauteile und Raumabschlüsse weisen einen Brandwiderstand von mindes-
tens 90 min auf. Fußböden bestehen aus Beton bzw. Stahlbeton. Sämtliche vorgesehenen Türen 
mit einer Durchgangslichte von min. 90x200 cm können in Fluchtrichtung geöffnet werden und 
weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf. 
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In der ca. 115,60 m langen, im Scheitelpunkt ca.16,40 m hohen Lüfterzentrale der Betriebslüftung 
im Zugangstunnel Wolf befinden sich die beiden räumlich voneinander getrennten Bereiche „Zu-
luftzentrale“ und „Abluftzentrale“. Jeder dieser beiden Bereiche wird durch eine massive Stahlbe-
tondecke in zwei Geschosse unterteilt.  

Im unteren Geschoss der „Zuluftzentrale“ befinden sich der durch 5,80x4,20 m große Schleusento-
re für Fahrzeuge und separate Personenschleusen abgeschlossene Schleusenbereich sowie zwei 
durch 25 cm dicke Stahlbetonwände abgetrennte Anlagentechnische Räume. Auch im unteren 
Geschoss der „Abluftzentrale“ sind zwei durch 25 cm dicke Stahlbetonwände abgetrennte Anla-
gentechnische Räume vorgesehen. Durch 25 cm dicke Stahlbetonwände und Brandschutztüren 
als Brandschutzzonen ausgebildete Treppenhäuser mit darin befindlichen zweiläufigen, 1,20 m 
breiten, u-förmigen Stahlbetontreppen mit Halbpodest verbinden sowohl im Bereich der „Zuluft-
zentrale“ als auch im Bereich der „Abluftzentrale“ die beiden Geschosse. 3x4 m große Montage-
öffnungen in den Zwischendecken werden jeweils durch Absturzsicherungen gesichert und durch 
demontierbare Brandschutzkonstruktionen vollflächig abgedeckt. Die oberen Geschosse, die je-
weils Raum für zwei nebeneinander stehende Ventilatoren bieten, werden durch Schalldämpfer 
und Leitbleche räumlich abgegrenzt.  

Über einen bis ca.5,00 m über Erdreich führenden Abluftschacht erfolgt das Ausblasen der Abluft.  

Laut Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ist im Zuge weiterer Planungs-
phasen bei der Festlegung der Beleuchtung und Tunnelausrüstung besonders auf klimatische Ein-
flüsse wie Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Frost, des weiteren auf eine elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Anlagen und auf eine Vermeidung von Zündquellen zu achten. Es dürfen nur schwer 
brennbare Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, verwen-
det werden. Aufgrund der Ausdehnung des Brenner Basistunnels wird keine feste Arbeitsbeleuch-
tung installiert. Bei Wartungs-, Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten werden je nach Bedarf trag-
bare (Stromversorgung bevorzugt durch Elektranten) oder auf den Fahrzeugen angebrachte Be-
leuchtungseinrichtungen eingesetzt. Alle Bereiche werden mit einer ausreichenden Notfallbeleuch-
tung ausgerüstet. Für die Notbeleuchtung (batteriegepufferte Fluchtwegbeleuchtung) und Kommu-
nikationsmittel wird eine Funktionsfähigkeit von mindestens 90min festgelegt. 

Die zum derzeitigen Planungszeitpunkt im technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-
02133) angeführten baulichen Sicherheitsmassnahmen bezüglich Betriebsphase inkl. Erhaltung 
werden in den weiteren Planungsphasen detailliert ausgearbeitet und umgesetzt. 

2.1.9.4 Entwässerung Betriebsphase 

Die Entwässerung dieser Aufweitungsbereiche während der Bau- und Betriebsphase erfolgt ana-
log zur Entwässerung der Zufahrtstunnel. 

Bei der Entwässerung der im Bauwerk anfallenden Wässer werden jedoch zusätzlich Siphon-
schächte im Bereich der Schleusentore in den Lüfterkavernen angeordnet. 

2.1.9.5 Elektrotechnik 

Die Lüftungszentralen in den Zufahrtstunneln Ahrental und Wolf sind Lastschwerpunkte. Die Lüf-
tungsanlagen sind mit einer Versorgungsspannung von 3,3 kV geplant. Die Transformatoren sind 
Gießharztransformatoren mit jeweils 30 kV/3,3 kV bei einer Leistung von 5 MVA. Die Schaltanlage 
ist wie auf der 30 kV -Ebene als Gasisolierte Schaltanlage ausgeführt. Die Anspeisung ist wie im 
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30 kV Ring doppelt (Block A und Block B). Alle Schalter sind fernbedienbar. Die Anlage ist in das 
Tunnelleitsystem eingebunden.  

2.1.10 ENTWÄSSERUNGSSTOLLEN  

2.1.10.1 Allgemeine Beschreibung 

Nach einem kurzen Lockergesteinsabschnitt wird dieser Stollen in bereits vordrainiertem Innsbru-
cker Quarzphyllit geführt.  

Der Stollen dient in der Betriebsphase als Service- und Entwässerungsstollen des Brenner Basis-
tunnels und wird dem Haupttunnelsystem vorauseilend als Erkundungsstollen konventionelle bzw. 
maschinell aufgefahren. 

Der Stollen verläuft mit durchgängigem Gefälle vom Hochpunkt im Bereich der Staatsgrenze zwi-
schen den beiden Haupttunnelröhren Ost und West bis zur Ausschwenkung aus der tunnelparalle-
len Lage nach der MFS Innsbruck. In diesem Abschnitt wird der Stollen als Cunicolo – Service-
Stollen bezeichnet. 

Im Anschluss an die Ausschwenkung führt der Sollen mit weiterhin durchgängigem Gefälle bis zur 
Ausleitung in die Sill. In diesem Abschnitt wird der Stollen als Entwässerungsstollen bezeichnet. Im 
Bereich der Lüfterkaverne erfolgt die Einmündung des Zugangstunnels aus dem Silltal und die 
Abzweigung der Anbindung an das Kraftwerk untere Sill. 

2.1.10.2 Lüftungsbauwerk - Entwässerungsstollen Innsbruck 

D0118-02139_Technischer Bericht Bauwerksplanung 

D0118-02280_Lüftungsbauwerk Betriebslüftung (Schnitte, LP) 

D0118-02281_Lüftungsbauwerk Betriebslüftung (Querschnitt) 

Die Konstruktion des in zweischaliger Bauweise ausgeführten Entwässerungsstollens besteht aus 
einer Spritzbetonaußenschale und einer durch ein Abdichtungssystem davon getrennten, nach 
statischen Erfordernissen dimensionierten Ortbetoninnenschale (TB Bauwerksplanung_D0118-
02139).  

Sämtliche Tragende Bauteile und Raumabschlüsse weisen einen Brandwiderstand von mindes-
tens 90 min auf. Fußböden bestehen aus Beton bzw. Stahlbeton. Sämtliche vorgesehenen Türen 
mit einer Durchgangslichte von min. 90x200 cm können in Fluchtrichtung geöffnet werden und 
weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf. 

Ca. 30cm dicke Stahlbetonwände mit integrierten 2x2,50 m großen Schleusentoren und 2 separa-
ten Brandschutztüren bilden den Raumabschluss der im ca. 70 m langen, im Scheitelpunkt 
ca.11,70 m hohen Bauwerk des „Entwässerungsstollens Bereich Innsbruck“ vorgesehenen zwei-
geschossigen Lüfterszentrale. Im unteren Geschoss befinden sich der Schleusenbereich sowie 
zwei Anlagentechnische Räume. 

Ein durch 25 cm dicke Stahlbetonwände und Brandschutztüren als Brandschutzzonen ausgebilde-
tes Treppenhaus mit darin befindlicher einläufiger, 1,20 m breiter, gerader Stahlbetontreppe mit 
Zwischenpodest verbindet die beiden Geschosse. Die ca. 2,50x2,50 m große Montageöffnung in 
der Zwischendecker wird durch Absturzsicherungen gesichert und durch eine demontierbare 
Brandschutzkonstruktion vollflächig abgedeckt. Das obere Geschoss, das Raum für zwei neben-
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einander stehende Ventilatoren bietet, wird durch Schalldämpfer und Leitbleche räumlich abge-
grenzt.  

Laut Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ist im Zuge weiterer Planungs-
phasen bei der Festlegung der Beleuchtung und Tunnelausrüstung besonders auf klimatische Ein-
flüsse wie Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Frost, des weiteren auf eine elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Anlagen und auf eine Vermeidung von Zündquellen zu achten. Es dürfen nur schwer 
brennbare Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, verwen-
det werden. Aufgrund der Ausdehnung des Brenner Basistunnels wird keine feste Arbeitsbeleuch-
tung installiert. Bei Wartungs-, Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten werden je nach Bedarf trag-
bare (Stromversorgung bevorzugt durch Elektranten) oder auf den Fahrzeugen angebrachte Be-
leuchtungseinrichtungen eingesetzt. Alle Bereiche werden mit einer ausreichenden Notfallbeleuch-
tung ausgerüstet. Für die Notbeleuchtung (batteriegepufferte Fluchtwegbeleuchtung) und Kommu-
nikationsmittel wird eine Funktionsfähigkeit von mindestens 90 min festgelegt. 

Die zum derzeitigen Planungszeitpunkt im technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-
02133) angeführten baulichen Sicherheitsmassnahmen bezüglich Betriebsphase inkl. Erhaltung 
werden in den weiteren Planungsphasen detailliert ausgearbeitet und umgesetzt. 

2.1.10.3 Innere Tragwerksbegrenzung Entwässerungsstollen 

Service- und Entwässerungsstollen: 

Die innere Tragwerksbegrenzung ergibt sich aus Anforderungen in der Bau- und Betriebsphase. 

Querschnittsbestimmend sind die Anforderungen aus der Bauphase wie: 

- Verlegung eines Doppelgleises zur Unterstützung der Vortriebe der Hauptröhren 

- Förderbänder 

- Lüftungskanäle, usw. 

In der Betriebsphase erfolgt die Befahrung eingleisig. Zusätzlich ist ein Mindestraum für Leitungen 
zur Selektiven Drainage der Bergwässer erforderlich. 

Stollen für die Druckleitung zum Sillkraftwerk: 

Die innere Tragwerksbegrenzung ergibt sich aus dem Platzbedarf der Druckleitungen und dem 
erforderlichen Gehweg für Betrieb und Wartung. 

Zugangstunnel Silltal: 

Die innere Tragwerksbegrenzung des Zugangstunnels ergibt sich aus den Abmessungen des 
Lichtraumes des Fahrraums von 5,80 m Breite x 4,20 m Höhe und dem Lichtraum des Flucht- und 
Rettungsweges von 1,20 m Breite x 2,20 m Höhe. 

2.1.10.4 Konstruktion und Abdichtung Entwässerungsstollen 

Service- und Entwässerungsstollen: 

Der Service- und Entwässerungsstollen wird konventionell bzw. maschinell mit offener Tunnelvor-
triebsmaschine oder mit Schild aufgefahren, wodurch sich ein zweischaliger Querschnittsaufbau 
mit Spritzbetonaußenschale bzw. Tübbingausbau und Ortbetoninnenschale ergibt. 
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Die Sohle wird in Form eines Sohltübbings mit Entwässerungsgerinne und Abdeckplatte herge-
stellt. Das Gewölbe wird mit einer Mindeststärke von 25 cm und mit Bewehrung nach statischem 
Erfordernis ausgeführt. 

Zwischen Außen und Innenschale wird eine Tunnelabdichtung eingebaut. Der Service- und Ent-
wässerungsstollen wird drainiert ausgeführt. 

Die Abdichtung des drainierten Stollens wird in Form einer „Regenschirmabdichtung“ im Gewölbe-
bereich geführt und seitlich auf Höhe der Ulmendrainagen abgeschlossen. 

Stollen für die Druckleitung zum Sillkraftwerk: 

Der Stollen für die Druckleitung zum Sillkraftwerk wird konventionell aufgefahren. Der Quer-
schnittsaufbau erfolgt einschalig mit Spritzbeton ohne Abdichtung und ohne Drainagierung. 

Die Anbindung der Druckleitungen an den darüber liegenden Speicher des „Kraftwerks Untere Sill“ 
erfolgt in einem Schacht, welcher mittels zweier vertikalen Zielbohrungen DN600 von der Oberflä-
che aus zum Stollen der Druckleitung hin hergestellt wird. 

Zugangstunnel Silltal: 

Der Zugangstunnel wird konventionell aufgefahren, wodurch sich ein zweischaliger Quer-
schnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale ergibt. 

Das Gewölbe wird mit einer Mindeststärke von 30 cm und mit Bewehrung nach statischem Erfor-
dernis ausgeführt. 

Zwischen Außen und Innenschale wird eine Tunnelabdichtung eingebaut. Der Zugangstunnel wird 
drainiert ausgeführt. 

Die Abdichtung wird in Form einer „Regenschirmabdichtung“ im Gewölbebereich geführt und seit-
lich auf Höhe der Ulmendrainagen abgeschlossen. 

2.1.10.5 Entwässerung Entwässerungsstollen 

Entwässerung Bauphase: 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt und 
von dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer geleitet. 

Entsprechend dem jeweiligen Vortrieb werden die Wässer im natürlichen Gefälle bzw. im Pumpbe-
trieb über die jeweiligen Zwischenangriffe ausgeleitet. 

Entwässerung Betriebsphase: 

Die Bergwässer des Service- und Entwässerungsstollens werden in den Ulmendrainagen DN 150 
gesammelt, alle 50 m in das Sohlgerinne eingeleitet und im natürlichen Gefälle bis zur Ausleitung 
in die Sill geführt. Ebenfalls im Abstand von 50 m werden in der Sohlabdeckpatte Inspektions-
schächte für das Sohlgerinne angeordnet. 

Neben den eigenen Bergwässern werden im Sohlgerinne auch die Bergwässer der Haupttunnel-
röhren, der Zugangstunnel und der Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck gesammelt und 
ausgeleitet. 

Eventuell eindringende Bergwässer im Bereich des ohne Abdichtung und Drainage ausgeführten 
Stollens für die Druckleitung zum Sillkraftwerk werden in einer Sohlrinne gesammelt und im natür-
lichen Gefälle in den Entwässerungsstollen abgeleitet. 
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Die Bergwässer des Zugangstunnels werden in Ulmendrainagen gesammelt, in eine Hauptdraina-
ge ausgeleitet und im natürlichen Gefälle in den Entwässerungstollen geführt. 

2.1.10.6 Notausstieg Entwässerungsstollen 

Die Verbindungsschächte in den technischen Querschlägen (Typ 2) dienen neben der Anbindung 
der Entwässerung des Haupttunnelsystems an den Cunicolo - Service Stollen auch als Fluchtweg 
aus dem Entwässerungsstollen. Zur Anbindung des Schachtes an den Querschlag bzw. den Cuni-
colo - Service Stollen werden seitlich entsprechende Nischen mit Fluchttoren angeordnet. 

Zusätzlich zu diesen Nischen im Regelabstand von 2,0 km werden im Entwässerungsstollens im 
Bereich eines jeden Standardquerschlags (Typ 1) und eines jeden Querschlags mit Löschwasser-
becken (Typ 3) Nischen angeordnet. 

2.1.10.7 Elektrotechnik 

Im Entwässerungsstollen (Servicestollen) ist die Stromversorgung für die Beleuchtungsanlage mit 
feuerbeständigen Kabeln vorgesehen. Die Kabel werden in Kabelkanälen aus Edelstahl verlegt, 
welche an der Wand befestigt werden.  

2.1.11 RETTUNGSSTOLLEN UMFAHRUNG INNSBRUCK 

2.1.11.1 Allgemeine Beschreibung 

Der Rettungsstollen Tulfes wird als Parallelstollen talseitig zum bestehenden Tunnel Umfahrung 
Innsbruck in einem Achsabstand von ca. 30 m zum Bestandstunnel angeordnet. 

Auf Höhe der Abzweigung des Verbindungstunnels Ost vom Bestandstunnel mündet der Fenster-
stollen Ampass in den Rettungsstollen, welcher noch bis auf Höhe der Abzweigung des Verbin-
dungstunnels West vom Bestandstunnel verlängert geführt wird. 

Der Rettungsstollen ist in regelmäßigen Abständen von ca. 333 m mittels Querschlägen mit dem 
Bestandstunnel bzw. im Endbereich auch mit dem Verbindungstunnel Ost verbunden. 

Die Gradiente des Rettungsstollens weist ein durchgängiges Gefälle vom Endpunkt bis zum Portal 
Tulfes auf. 

Der Fensterstollen Ampass verläuft von der Einmündung in den Rettungsstollen fallend bis zum 
Portal Ampass. 

2.1.11.2 Hydrogeologie, Grund-, Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

siehe D 0140-00131 Bericht zur Geologie und Geotechnik + 22 Beilagen 

Der fast 8000 m lange  Rettungsstollen wird nördlich des bestehenden Inntaltunnels geführt. Die 
Nordtrasse hat Vorteile in Hinblick auf den kürzeren Fensterstollen, auf den Entfall der Unterfah-
rung des Bestandtunnels unter Bahnbetrieb und die günstigeren Verhältnisse am Nordportal. Die 
endgültige Wahl der Lage des Rettungstunnels hing daher von der Beantwortung der Frage ab, 
wie weit sich die Gebirgsverhältnisse nördlich und südlich des bestehenden Inntaltunnels unter-
scheiden. Einen signifikanten Unterschied konnte man aus der Analyse der Gebirgsverhältnisse 
des Inntaltunnels aber nicht ableiten, sodass schließlich der N-Variante der Vorzug gegeben wur-
de.  
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Die Trassenwahl des 1348 m langen Fensterstollens wurde in den Berichten D 00118-02367 sowie 
D 118-003344 beschrieben. Es wurden 4 Varianten untersucht, die gültige gewählte Trasse hat 
den geringsten Einfluss auf die Berg- und Quellwasserverhältnisse im Bereich der Quellen Herztal. 
Nach einer ca. 300 m langen Lockergesteinsstrecke wird der Innsbrucker Quarzphyllit erreicht.  

Ein durchgehender Wasserspiegel ist nicht ausgebildet, Wasser befindet sich in lokalen Kluftaqui-
feren und in der Verwitterungsschwarte bzw. in den  auflagernden Lockergesteinen.  

Für den Rettungsstollen werden wegen der Vordrainierung durch den Inntaltunnel (während des 
Baus stets unter 10 l/s, keine Beeinflussung der damals beweisgesicherten Elemente) keine we-
sentlichen Wasserzutritte erwartet, für den Fensterstollen wird eine  stationäre Gesamtschüttung 
von <20 l/s angegeben.  

Die 44 gemessenen Quellen sowie 11 andere Messstellen wurden einer Risikoevaluation unterzo-
gen. Die oberen Herztalquellen werden im gesonderten Bericht D 140 – 00279 behandelt und wei-
sen gelegentliche Einflüsse von Bachwasser auf. Aus einer gewichteten Summierung der Einfluss-
faktoren Nutzung, Schüttung, Schüttungsschwankung, Variation von Leitfähigkeit und Temperatur 
sowie Bakteriologie wurden Risikoklassen abgeleitet. Von den 64 bewerteten Elementen (Quellen 
und Gerinne) wurden vor allem die oberen Herztalquellen der höchsten Risikoklasse zugeordnet. 
Der Grund hiefür ist nicht die höchste Gefährdungsklasse, sondern die höchste Bedeutungsklasse 
diese Quellen; es wurde daher vorsichtshalber im Risiko eine Stufe höher bewertet. Durch die Nä-
he des bestehenden Inntaltunnels, welcher nur geringe Zutritte aufwies, ist das Gebirge bereits 
teilweise vordrainiert.  

2.1.11.3 Innere Tragwerksbegrenzung 

Rettungsstollen und Fensterstollen 

Der Rettungsstollen und der Fensterstollen werden befahrbar ausgeführt. Die innere Tragwerks-
begrenzung beider Stollen ergibt sich aus dem Lichtraum für den Fahrraum von 3,60 m Breite x 
3,50 m Höhe und dem Fluchtweg von 1,20 m Breite x 2,20 m Höhe. Der Fluchtweg darf sich dabei 
um 0,50 m mit dem Fahrraum überlappen. Weiters wird ein Raum von 10 cm für STE - Einricht-
rungen freigehalten. 

Um den Ausbruchsquerschnitt zu minimieren, werden die Stollenprofile entsprechend der Fahr-
bahnquerneigung von 2,5 % mitverschwenkt. 

Querschläge 

Die innere Tragwerksbegrenzung der Querschläge werden durch einen erforderlichen Lichtraum 
von 3,0 m (Breite) x 2,25 m (Höhe) bestimmt. Dieser Lichtraum setzt sich aus dem Flucht- und 
Rettungsweg von 2,25 m (Breite) x 2,25 m (Höhe) und dem seitlich anschließenden Raum für 
technische Anlagen von 0,75 m (Breite) x 2,25 m (Höhe) zusammen. 

Im Einmündungsbereich in die Bestandstunnelröhren sind zusätzlich seitliche Aufweitungen für die 
Führung der Schleusentore und der Löschwasserleitung erforderlich. 

2.1.11.4 Konstruktion und Abdichtung 

Der Rettungsstollen und der Fensterstollen Ampass werden konventionell aufgefahren, wodurch 
sich ein zweischaliger Querschnittsaufbau mit Spritzbetonaußenschale und Ortbetoninnenschale 
ergibt. 
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Das Gewölbe wird mit einer Mindeststärke von 30 cm und mit Bewehrung nach statischem Erfor-
dernis ausgeführt. Zwischen Außen und Innenschale wird eine Tunnelabdichtung eingebaut. Die 
Stollen werden drainiert ausgeführt. 

Die Abdichtung wird in Form einer „Regenschirmabdichtung“ im Gewölbebereich geführt und seit-
lich auf Höhe der Ulmendrainagen abgeschlossen. 

2.1.11.5 Entwässerung 

Entwässerung Bauphase 

In der Bauphase werden die anfallenden Wässer in Pumpensümpfen und Gräben gesammelt, von 
dort in das Rohrleitungssystem für die Bauwässer gepumpt und entsprechend den jeweiligen Vor-
trieben über die Portale ausgeleitet. 

Entwässerung Betriebsphase 

Außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer werden getrennt abgeleitet. 

Die Bergwässer werden in Ulmendrainagen DN 200 gesammelt, in die Hauptdrainage eingeleitet 
und im natürlichen Gefälle zu den Portalen abgeleitet. 

Beim Portal Tulfes des Rettungsstollens erfolgt die Einleitung in ein Löschwasserbecken mit Über-
lauf zur bestehenden Entwässerung der A12. 

Im Portalbereich Ampass des Fensterstollens werden die Bergwässer in einem Retentionsbecken 
gesammelt und ebenfalls an die bestehende Entwässerung der A12 übergeben. 

Die Fahrbahnwässer des Rettungsstollens und des Fensterstollens werden mittels Querneigung 
der Fahrbahn in Längsrinnen gefasst, im natürlichen Gefälle abgeleitet und in den Portalbreichen 
in Auffangbecken gesammelt. 

2.1.11.6 Elektrotechnik 

Der Rettungsstollen Innsbruck ist ein parallel zum Umfahrungstunnel Innsbruck angeordneter Stol-
len mit Querschlägen zum Umfahrungstunnel. Dieser Rettungsstollen ist eine Nachrüstung der 
Umfahrung Innsbruck, um den Bereich zwischen dem Portal Tulfes und dem Verbindungstunnel in 
den BBT für den Personenverkehr benutzbar zu machen. Im technischen Bericht wird beschrie-
ben, dass derselbe Standard wie im Haupttunnel angewandt. Die Anspeisung der elektrischen 
Ausrüstung der Querschläge sowie der Beleuchtung erfolgt wie im Haupttunnelbauwerk jeweils 
über eine USV gestützte und eine normale 1000 V Leitung. Diese werden von Transformatoren 
10 kV/0,4 kV im Portalbereich Tulfes aus versorgt. Für die 10 kV Versorgung ist eine Anspeisung 
im Ring geplant. Dazu wird ein 10 kV Kabel neu verlegt und die Stationen 4 und 9 der ÖBB adap-
tiert. Die Beleuchtung sowie die Kraftstromversorgung erfolgt nach denselben Prinzipien wie im 
Haupttunnel und den Zufahrtstunneln.  

2.1.12 KAVERNEN UND STOLLEN FÜR DEN BAUBETRIEB 
Folgende Stollen und Kavernen sind für die Herstellung des Pilotstollens (Cunicolo - Service Stol-
len bzw. Entwässerungsstollen) vorgesehen: 

Zufahrts- und Lüftungstunnel: 

• Zufahrtstunnel Silltal 
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• Zufahrtstunnel Bauphase Entwässerungsstollen Ahrntal 

• Zufahrtstunnel Bauphase Entwässerungsstollen Wolf 

• Schutterstollen Padastertal 

Kavernen: 

• Lüfterkaverne im Bereich der Einmündung des Zufahrtstunnel Silltal 

• Baulogistikkaverne vor Einmündung der „Zugangstunnel Bauphase Entwässerungsstollen“ 
bei der MFS Innsbruck. 

• Montagekaverne mit Anfahrtunnel für TVM im Bereich der MFS Innsbruck 

• Demontagekaverne TVM beim Durchschlagspunkt zum konventionellem Vortrieb zwischen 
MFS Innsbruck und MFS Steinach 

• Montagekaverne für TVM im Bereich der MFS Steinach 

Alle Kavernen werden konventionell aufgefahren und mit zweischaligem Querschnittsaufbau aus-
gebildet. 

Folgende Stollen und Kavernen sind für die Herstellung der Haupttunnelröhren und der Multifunkti-
onsstellen (MFS) vorgesehen: 

Zufahrts- und Lüftungstunnel: 

• Zufahrtstunnel Ahrntal 

• Zufahrtstunnel Wolf 

• Schutterstollen Padastertal 

• Lüftungsstollen Padastertal 

Kavernen: 

• Baulüftungskaverne im Bereich der MFS Innsbruck 

• Montagekaverne mit Anfahrtunnel für TVM im Bereich der MFS Innsbruck 

• Demontagekaverne TVM beim Durchschlagspunkt zum konventionellem Vortrieb zwischen 
MFS Innsbruck und MFS Steinach 

• Baulüftungskaverne im Bereich der MFS Steinach 

• Montagekaverne mit Anfahrtunnel für TVM im Bereich der MFS Steinach 

• Demontagekaverne TVM beim Durchschlagspunkt zum konventionellem Vortrieb zwischen 
MFS Steinach und der Staatsgrenze 

Alle Kavernen werden konventionell aufgefahren und mit zweischaligem Querschnittsaufbau aus-
gebildet. 

2.1.13 KUNST- UND HOCHBAUTEN 

2.1.13.1 Allgemeines 

Das Bauvorhaben „Brenner-Basistunnel“ beinhaltet neben dem zweiröhrigen Eisenbahntunnel 
(Haupttunnel) auch Querkavernen mit Technikräumen (Multifunktionsstelle Innsbruck und Multi-
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funktionsstelle Steinach), Lüftungsbauwerke (im Zugangstunnel Wolf, im Zugangstunnel Ahrntal 
und im Entwässerungsstollen Bereich Innsbruck), ein Unterwerk, Bauwerke im Portalbereich (Lüf-
tergebäude Tulfes, Löschwasserbecken Tulfes, Schleuse Portal Ampass) sowie für den Betrieb 
erforderliche Hochbauten. Diese für den Betrieb erforderliche Hochbauten, Funktionsgebäude in 
denen technische Anlagen zur Energieversorgung und Telekommunikation untergebracht werden, 
befinden sich im Bereich des Rettungsplatzes Sillschlucht sowie im Bereich der Zugangstunnel 
Wolf und Ahrntal. 

2.1.13.2 Funktionsgebäude  

2.1.13.2.1 Baukonstruktion 

Die Funktionsgebäude werden in den  folgenden Dokumenten beschrieben: 

• D0118-01061_Funktionsgebäude am Notausstieg Sillschlucht  

• D0118-02910_Funktionsgebäude Zufahrtstunnel Ahrntal  

• D0118-02906_Funktionsgebäude Zugangstunnel Wolf  

• D0118-03981_Kunst und Hochbauten (Technischer Bericht) 

Die statische Vordimensionierung der Funktionsgebäude erfolgte anhand von Lastannahmen aus 
ÖNORMEN, Erfahrungswerten und vergleichbaren Projekten. Da zum derzeitigen Planungszeit-
punkt noch keine definitiven Angabe über Typ der Transformatoren sowie der Schalt-, Mittelspan-
nungs- und Telekommunikationsanlagen gemacht werden kann, ist eine detaillierte statische Bere-
chung noch nicht möglich. Im Zuge der Detailplanung wird unter Berücksichtigung genauer Last-
angaben der technischen Ausrüstung sowie entsprechend dem aktuellen Stand der gültigen Ö-
NORMEN, EN-Normen und den ÖBB-Dienstvorschriften die statische Berechnung der Bauwerke 
durchgeführt. Die statischen Dimensionierungen bezüglich Baugrubensicherung und Fundierung 
erfolgen in der Ausführungsphase in Übereinstimmung mit den Angaben eines Bodengutachters. 

Die drei Funktionsgebäude entlang des Bauvorhabens „Brenner-Basistunnel“ sind als flachge-
gründete eingeschossige Stahlbetonkuben geplant. Die Gründungen der Funktionsgebäude befin-
den sich in frostsicherer Tiefe (bei einer Unterschreitung dieser erforderlichen Tiefe wird unter der 
Flachgründung Frostkoffermaterial eingebaut werden) auf einer entsprechend den Vorgaben der 
Statik und des Bodengutachtens verdichteten Schicht. Die detaillierte Berechnung der Fundierung 
der Bauwerke erfolgt in der Ausführungsplanung auf Basis eines Bodengutachtens auf tragfähigem 
Untergrund. Fundierung und Außenwände werden wasserundurchlässig und frostsicher aus Stahl-
beton C25/30 mit einer Betonklassifizierung von mindestens B2 ausgeführt. Horizontale Flächen 
(z.B. Türschwellen) erhalten eine Versiegelung gegen Tausalzangriff. 

Die tragenden Stahlbetonaußenwände sind außenseitig zum Schutz vor direktem Schlagregen 
großteils verklinkert. Im oberen Bereich der Außenmauern befinden sich in den nicht verklinkerten, 
als Sichtbetonflächen mit glatter Schalung ausgeführten Mauern Lüftungsöffnungen, die mit ein 
direktes Eindringen von Regenwasser verhindernden Lüftungsgittern aus Metall versehen sind. Als 
oberer Raumabschluss ist ein 2 % geneigtes Flachdach mit einer Abdichtung aus Bitumendach-
bahnen und darauf liegender Kiesschüttung vorgesehen. Das Niederschlagswasser rinnt vom ge-
neigten Dach in Regenrinnen ab, wird anschließend über Regenfallrohre in eine Sammelleitung 
weitergeführt und schließlich in die Entwässerung der anschließenden Rettungsplätze abgeleitet. 
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Die als Stahlbetonwände konzipierten Zwischenwände werden aus brandschutztechnischen Grün-
den bis in den Kabelkeller fortgeführt. Zwischen den einzelnen Technik- und Transformatorenräu-
men gibt es außer normkonformen Abschottungen im Kabelkeller keine Verbindungen. Der Zu-
gang zu den Räumen erfolgt jeweils von außen über den Anforderungen der ÖVE/ÖNORM E 8383 
entsprechend ausgeführte Stahltüren mit im unteren Bereich vorgesehenen Lüftungsgittern.  

Unter der 15 cm über Niveau des angrenzenden Erdreichs liegenden Geschossdecke befinden 
sich in den Schalt-, Mittelspannungsanlagen- und Telekommunikationsräumen durch Einstiegsöff-
nungen zugängliche Kabelkeller. Im Kellerbereich der Transformatorenräumen bilden Stahlbeton-
bodenplatte und Stahlbetonwände innenseitig mit einem flüssigkeitsdichten und medienbeständi-
gen Anstrich versehen formbeständige Ölauffangwannen.  

Die Dimensionierung der Ölauffangwannen erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung bei detaillier-
terer Kenntnis über den gewählten Transformatortyp entsprechend dem Ölvolumen des jeweiligen 
Transformators. 

Das eventuell ausgetretene und in der Ölauffangwanne gesammelte Transformatorenöl wird fach-
gerecht und ordnungsgemäß ausgepumpt und entsorgt. 

Böden in Schalträumen sowie in Räumen für Mittelspannungs- und Telekommunikationsanlagen 
werden laut Technischem Bericht befestigt, trittsicher, rutschhemmend, ölbeständig, widerstands-
fähig und leicht zu reinigend aus Beton ausgeführt. Einstiegsöffnungen in Kabelkeller sowie Ölauf-
fangwannen in Transformatorenräumen werden durch stabile, begehbare, unverrückbar fixierte 
Abdeckungen vollflächig abgedeckt. Die in den Transformatorenräumen zum Schutz vor einem 
Rückbrand des Öles als Feuerschutzroste gemäß gültigen Normen geplanten Gitterroste sind in 
jedem Fall medienbeständig auszuführen. Durch eine entsprechende Ausbildung der Abdeckun-
gen soll ein Durchfallen kleiner Gegenstände verhindert werden.  

Die im Zuge der Ausführungsplanung hinsichtlich Position und Art der Beleuchtungskörper aus-
führlicher zu definierende künstliche Beleuchtung der Räume wird über einen Eigenbedarfstrans-
formator gespeist. Im Schaltraum vorgesehene Akkumulatoren gewährleisten den Betrieb einer 
Notbeleuchtung.  

Entsprechend dem derzeitigen Planungsstand liegen zu den Eigenschaften der technischen Anla-
gen keine Werte vor. Maßnahmen zum Schallschutz sind derzeit deshalb nicht vorgesehen. 
Da die in den Funktionsgebäuden geplanten Räume aufgrund ihrer Nutzung keine Heizung benöti-
gen werden die Bauwerke als unbeheizte Gebäude ausgeführt. Durch im unteren Bereich der Tü-
ren und im oberen Bereich der Außenwände vorgesehene Lüftungsöffnungen ist eine natürliche 
Belüftung der Räume gegeben. 

2.1.13.2.2 Brandschutz 

Die tragenden Bauteile der Funktionsgebäude weisen einen durchgehenden Brandwiderstand REI 
90 auf.  

Um jeden Raum als eigenen Brandabschnitt zu definieren werden die Stahlbetoninnenwände von 
der Bodenplatte bis zum Dach durchgehend hochgezogen. Sämtliche Kabeleinführungen in die 
Gebäude sowie Kabeldurchführungen zwischen den Räumen werden durch Brandschotte, die der 
Feuerwiderstandsklasse der Wände entsprechen, gesichert. Zwischen den einzelnen Räumen sind 
keine Verbindungstüren vorgesehen. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 153 

Jeder einzelne Raum der Funktionsgebäude verfügt über eine mindestens 87,5 cm breite und 250 
cm hohe, unmittelbar ins Freie führende, nach Außen öffnende stabile Stahltür, die mittels Notaus-
gangsverschluß gemäß ÖNORM EN 179 von Innen jederzeit leicht geöffnet werden kann. In Sec-
tionaltoren mit einer Torblattgröße über 10m² sind ebenfalls nach Außen öffnende Personengehtü-
ren integriert. 

Die in den Traforäumen vorgesehenen Ölauffangwannen werden mit gültigen Normen entspre-
chenden Feuerschutzrosten abgedeckt, die einen Rückbrand des Öles verhindern. 

Sämtliche im Gebäude befindlichen elektrischen Anlagen einschließlich der den geltenden Normen 
entsprechenden Blitzschutzanlage werden an einen Fundamenterder angeschlossen. Für alle in-
stallierten Anlagen ist gemäß Planunterlagen eine Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurz-
schluss und Erdschluss gemäß geltenden ÖVE-Vorschriften vorgesehen. 

Um im Falle eines inneren Fehlers der technischen Anlagen (Lichtbogenfehler) das für die nötige 
Druckentlastung erforderliche Luft- Ausgleichsvolumen zu bieten ist in den Räumen der Funktions-
gebäude Wolf und Ahrntal eine durchschnittliche Raumhöhe von ca.7,40 m (inkl. Ölauffangwannen 
gesamt ca.9,00 m), im Funktionsgebäude Sillschlucht ca.4,80 m (inkl. Ölauffangwannen gesamt 
ca.6,40 m) vorgesehen. Die ausreichende Raumgröße und Druckfestigkeit der umgebenden Wän-
de der technischen Räume wird im Zuge der Ausführungsplanung bei detaillierterer Kenntnis über 
die technische Ausrüstung überprüft (z.B. anhand von Störlichtbogenversuchen) und dimensio-
niert. 

Die Räume der Funktionsgebäude sind mit einer automatischen Brandmeldeanlage gemäß TRVB 
S 123 Ausgabe 2003 und Rauchmelder und mit einer über Akkumulatoren im Schaltraum betrie-
benen Notbeleuchtung ausgestattet. Laut Technischem Bericht „Umsetzung der Sicherheitsmass-
nahmen Brand- und Katastrophen-schutz“ (D0118-02624) werden im Bereich von nicht besetzten 
Technikräumen Einbruchmeldeanlagen und Zutrittskontrollen vorgesehen.  

Die maximale Fluchtweglänge in den Räumen der Funktionsgebäude beträgt 10 m. 

Die Transformatoren, Schaltanlagen und Telekommunikationseinrichtungen sind in den Funktions-
gebäuden an den Standorten Zugangstunnel Wolf und Zugangstunnel Ahrental untergebracht. Die 
Funktionsgebäude sind aus elektrotechnischer Sicht entsprechend den Anforderungen der Ö-
VE / ÖNORM E 8383 geplant. 

2.1.13.2.3 Brandbekämpfung 

Grundsätzliche ereignisverhindernde, schadensausmaßmindernde Maßnahmen sind im Techni-
schen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-02133) angeführt. Im Zuge der weiteren Planungspha-
sen werden alle gültigen Brandschutzrichtlinien der zuständigen Behörden bzw. der Feuerwehr 
berücksichtigt (z.B. Anzahl von Hydranten usw.) und gemäss Normen und Stand der Technik um-
gesetzt werden. 

Die für die Errichtung der Funktionsgebäude vorgesehenen Grundstücke werden über ausreichend 
breite Zufahrtsstrassen erschlossen. In unmittelbarer Nähe der Funktionsgebäude vorgesehene 
befestigte Rettungsplätze können im Brandfall als Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehr-
fahrzeuge genutzt werden. Im Technischen Bericht D0118-02133 wird unter Art und Ausrüstung 
der Rettungsplätze auf die in der Ausführungsplanung vorzusehende Stromversorgung, Beleuch-
tung, (evtl. feste Kommunikationseinrichtungen) sowie die Wasserversorgung (vor Ort oder in der 
Nähe) hingewiesen. An alle Gebäudeseiten der Bauwerke schließt ein befestigter Boden an, Zu-
gänge zu den Funktionsgebäuden sind von allen Seiten unbehindert möglich.   
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2.1.13.2.4 Funktionsgebäude am Notausstieg Sillschlucht 

D0118-03981 Technischer Bericht „Kunst- und Hochbauten“ 

Das 12,16 m x 6,21 m große Bauwerk befindet sich südöstlich der Autobahnbrücke (A 13 – Bren-
ner-Autobahn) und westlich des Rettungsplatzes Sillschlucht und dient der Aufnahme zweier 
Transformatoren und Schalt- sowie Telekommunikationsanlagen. 

H gesamt = 7,21 – 7,32 m 

H über Gelände = 5,26 - 5,37 m 

RH Technikgeschoss: 4,73 - 4,83 m 

Aufgrund eines im Umkreis von 100 m vom Bauplatz genommenen Bohrprofils kann von folgen-
dem  Untergrund ausgegangen werden: Mutterboden, Kiesschicht, Blöcke aus Quarzphyllit (Zone 
Hang- und Verwitterungsschutt), Quarzphyllit 

Das Gebäude wird als flachgegründete, eingeschossige Stahlbetonkonstruktion mit Kabelkeller 
geplant. Die Lastabtragung erfolgt über die Außenwände sowie quer angeordnete Innenwände. 
Die Außenwände weisen eine Stärke von 43 cm auf, die Innenwände besitzen eine Stärke von 30 
cm. Die Dicke der Fundamentplatte und der Decke über dem Kabelkeller, die der Aufnahme von 
Nutzlasten dient, liegt bei 40 cm, die Decke der Dachkonstruktion ist 25 cm stark. 

Das Dach ist mit 3-lagigen Bitumenbahnen abgedichtet, die Bodenplatte und die aufgehenden 
Wände werden im erdberührten Bereich wasserundurchlässig ausgeführt. 

2.1.13.2.5 Funktionsgebäude Zugangstunnel Wolf 

D0118-03981 Technischer Bericht „Kunst- und Hochbauten“ 

Im Nordwesten des Rettungsplatzes, östlich der Zufahrtsstrasse geplantes, 16 m x 10,86m großes 
Funktionsgebäude zur Aufnahme zweier Transformatoren (100kVA), zweier Transformatoren (250 
kVA), zweier Transformatoren (10 MVA) sowie eines Schaltraumes, eines Telekommunikations-
raumes und eines Raumes für Mittelspannungsanlagen.  

H gesamt = 9,81 - 10,02 m 

H über Gelände = 7,86 – 8,08 m 

RH Technikgeschoss = 7,33-7,53m 

Aufgrund eines am Bauplatz genommenen Bohrprofils kann von folgendem Untergrund ausgegan-
gen werden: Mutterboden, kiesige Lockersedimente mit steinigen Einschaltungen, im Kiesbereich 
Sand- Schluffanteil vorhanden, feinerkörnige Sedimente (Feinsande, Sande), Zwischenschicht 
kiesige Lage mit Sandanteil 

Grundwasserspiegel am 21.10.2005 bei 2,10 m unter Geländeoberkante. 

Sämtliche Bauwerke im Grund- und Hochwassereinflussgebiet werden auftriebssicher auf RHHQ 
ausgebildet (TB,  D0118-02130). 

Das Gebäude wird als flachgegründete, eingeschossige Stahlbetonkonstruktion mit Kabelkeller 
geplant. Die Lastabtragung erfolgt über die Außenwände sowie quer angeordnete Innenwände. 
Die Außenwände weisen im Bereich des Kabelkellers eine Stärke von 43 cm auf. Über Gelände 
beträgt die Wandstärke 30 cm. Quer angeordnete Innenwände besitzen eine Stärke von 30 cm. 
Die Wandstärke der übrigen Innenwände beträgt 25 cm. Die Dicke der Fundamentplatte und der 
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Decke über dem Kabelkeller, die der Aufnahme von Nutzlasten dient, liegt bei 40 cm, die Decke 
der Dachkonstruktion ist 25 cm stark. 

Das Dach ist mit 3-lagigen Bitumenbahnen abgedichtet, die Bodenplatte und die aufgehenden 
Wände werden im erdberührten Bereich wasserundurchlässig ausgeführt. 

2.1.13.2.6 Funktionsgebäude Zufahrtstunnel Ahrntal 

Siehe D0118-03981 Technischer Bericht „Kunst- und Hochbauten“ 

Das 16m x 10,86m große Funktionsgebäude befindet sich südwestlich der Autobahn A13, nord-
westlich des Portals des Zufahrtstunnels Ahrntal, nördlich des Rettungsplatzes, östlich des Hub-
schrauberlandeplatzes und dient zur Aufnahme zweier Transformatoren (100kVA), zweier Trans-
formatoren (250 kVA), zweier Transformatoren (10 MVA) sowie eines Schaltraumes, eines Tele-
kommunikationsraumes und eines Raumes für Mittelspannungsanlagen.  

H gesamt = 9,81 - 10,02 m 

H über Gelände = 7,86 - 8,07 m 

RH Technikgeschoss = 7,33 - 7,53 m 

Aufgrund eines in der weiteren Umgebung vom Bauplatz genommenen Bohrprofils kann von fol-
gendem Untergrund ausgegangen werden: Mutterboden, Feinsandschicht, Steine und Geröll mit 
sandig-kiesigen Beimengungen, Quarzphyllit 

Im Aufschüttungsbereich unter der Flachfundierung wird das aufgeschüttete Material entsprechend 
den statischen Anforderungen verdichtet. 

Die Lastabtragung erfolgt über die Außenwände sowie quer und längs angeordnete Innenwände. 
Die Außenwände weisen im Bereich des Kabelkellers eine Stärke von 43 cm auf. Über Gelände 
beträgt die Wandstärke 30 cm. Quer angeordnete, durchgehende Innenwände besitzen eine Stär-
ke von 30 cm. Die Wandstärke der übrigen Innenwände beträgt 25 cm. Die Dicke der Fundament-
platte und der Decke über dem Kabelkeller, die der Aufnahme von Nutzlasten dient, liegt bei 40 
cm, die Decke der Dachkonstruktion ist 25 cm stark. 

Das Dach ist mit 3-lagigen Bitumenbahnen abgedichtet, die Bodenplatte und die aufgehenden 
Wände werden im erdberührten Bereich wasserundurchlässig ausgeführt. 

2.1.13.3 Notausstieg 

Das Bauwerk befindet sich an der Autobahnbrücke (A 13 – Brenner-Autobahn) über die Sill, süd-
westlich des Rettungsplatzes Sillschlucht und östlich des Gleises Franzensfeste-Innsbruck. In Ver-
längerung des Querschlags unterführt das Bauwerk den Fluchtweg unter dem Gleis Franzensfeste 
Innsbruck und gewährleistet in Verbindung mit einer Rampe die Anbindung an den Rettungsplatz 
Sillschlucht. 

Die Unterführung ist als geschlossener, biegesteifer Rahmen, die Rampe ist als offener Rahmen 
aus Stahlbeton geplant. Für beide Abschnitte wird eine Flachgründung vorgesehen. 

Die Unterführung wird durch eine Längsfuge am Anschluss zur Rampe in zwei Abschnitte (Länge 
10,13 m und 5,11 m) geteilt. Auf der Westseite schließt das Bauwerk über eine Brillenwand an den 
bergmännisch hergestellten Querschlag Typ 1 an, auf der Nordseite befindet sich östlich des Glei-
ses der Übergang zur Rampe. Die Decke der Unterführung erhält eine mehrlagige Abdichtung, 
welche vertikal bis 50 cm unter die obere Arbeitsfuge der Wände geführt wird. Die Wände erhalten 
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unterhalb dieser Arbeitsfuge einen bituminösen Anstrich. Die lichte Höhe beträgt max. 3,30 m, die 
lichte Breite liegt bei max. 3,00 m. Die Decke ist mit einer Stärke von 50 cm geplant, die Wände 
weisen eine Dicke von 45 cm, die Sohlplatte eine Dicke von 55 cm auf. 

Die Rampe wird mit einem Gefälle von 9,33 % ausgebildet. Wände und Sohle sind biegesteif mit-
einander verbunden. Durch Raumfugen im Abstand von 10,00 m bzw. 11,00 m wird das Bauwerk 
in 3 Blöcke geteilt. Die Wände erhalten auf der Erdseite einen bituminösen Anstrich. Die lichte 
Weite der Rampe beträgt 3,00 m, die Wände haben eine Höhe von 0,20 m – 4,67 m. Die Wände 
mit einer Dicke von 45 cm geplant für die Sohlplatte ist eine Stärke von 55 cm vorgesehen. 

2.1.13.4 Portalbereiche 

2.1.13.4.1 Portalbereich Tulfes 

Das Portalbauwerk Tulfes wird vor dem bergmännischen Rettungsstollen Tulfes errichtet. 

Das Bauwerk umfasst das Lüftergebäude, ein Sammelbecken für die Fahrbahnwässer sowie das 
L-förmig in Richtung Osten angeordnete Schleusenbauwerk mit seitlich unterhalb liegenden Tech-
nikräumen. 

Weiters ist im Portalbereich Tulfes ein Löschwasserbecken mit Pumpenraum in der talseitigen Bö-
schung der Zufahrtsstraße zum Portal situiert. 

Die Gründung des Portalbauwerks und des Löschwasserbeckens erfolgt in Form von Ortbetonfun-
damentplatten. Die aufgehenden Wände und die Decken werden ebenfalls massiv in Ortbeton 
hergestellt. Das Portalbauwerk wird bergseitig hinterfüllt und zur Begrünung seicht überschüttet. 

Für die Vorbemessung der Bauwerke wurden vereinfachte statische Berechnungen durchgeführt. 
Für das Portalbauwerk ergibt sich für die max. 12 m weit gespannte Decke eine Deckenstärke von 
80 cm, die Wände werden mit einer Dicke von 50 cm ausgeführt. Die Bodenplatte ist mit einer 
Stärke von 50 cm geplant. 

Die Decke des Löschwasserbeckens wird mit einer Dicke von 30 cm, die Wände mit 40 cm und die 
Bodenplatte mit 50 cm ausgeführt. 

Die Grundlagen zur Minimierung von Schwingungsemissionen und Schwingungstransmissionen 
werden in der RVE 04.02.03 und RVE 04.02.02 sowie im Absatz 3.7.1 dargestellt. 

In der Bauphase werden die Oberfächenwässer des Portalbereiches und die Tunnelwässer über 
eine Gewässerschutzanlage (GSA) in einen bestehenden Kanal zum Inn geleitet. In der GSA er-
folgt eine Retention und Reinigung des anfallenden Abwassers. In der Betriebsphase wird an der 
Stelle der GSA ein Löschwasserbecken errichtet. 

Löschwasserbecken Portal Tulfes 

Siehe D0140-00256_LP und Schnitte, D0118-03981_Kunst und Hochbauten (Technischer Bericht) 

Das nördlich des bestehenden Portal- und Rettungsplatzes der Umfahrung Innsbruck geplante 
Löschwasserbecken dient der Löschwasserversorgung des Umfahrungstunnels Innsbruck. Im 
ca.15 m langen, ca.7 m breiten und ca.5 m hohen, eingeschossigen Gebäude befinden sich das 
Löschwasserbecken mit maximal 108m³ Füllvermögen sowie ein Pumpraum mit den für den Be-
trieb erforderlichen E&M-Anlagen. 
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In das vom anschließenden Gelände aus begehbare Flachdach sind Öffnungen zur Montage der 
Pumpanlage sowie ein zum Löschwasserbecken führender Inspektionsschacht integriert. Diese 
Deckenöffnungen werden mittels Schachtabdeckungen vollflächig abgedeckt. Ein mindestens 1,00 
m hohes Geländer gemäß AStV §11 dient als Absturzsicherung am begehbaren Dach. 

Baukonstruktion 

Die Lastabtragung erfolgt ausschließlich über die 40 cm starken Außenwände in die 50 cm dicke 
Stahlbetonbodenplatte. Die statische Vordimensionierung des Bauwerks erfolgte für Eigen- und 
Nutzlasten sowie für Lasten Lasten infolge der halbseitigen Einschüttung. Da zum derzeitigen Pla-
nungszeitpunkt noch keine definitiven Angabe über Typ der E&M-Anlagen gemacht werden kann, 
ist eine detaillierte statische Berechung noch nicht möglich. Im Zuge der Detailplanung wird unter 
Berücksichtigung genauer Lastangaben der technischen Ausrüstung sowie entsprechend dem 
aktuellen Stand der gültigen ÖNORMEN, EN-Normen und den ÖBB-Dienstvorschriften die stati-
sche Berechnung des Bauwerks durchgeführt. Die statischen Dimensionierungen bezüglich Bau-
grubensicherung und Fundierung erfolgen in der Ausführungsphase in Übereinstimmung mit den 
Angaben eines Bodengutachters. 

Gründungen befinden sich in frostsicherer Tiefe auf einer entsprechend den Vorgaben der Statik 
und des Bodengutachtens verdichteten Schicht. Fundierung und Außenwände werden wasserun-
durchlässig und frostsicher aus Stahlbeton C25/30 mit einer Betonklassifizierung von mindestens 
B2 ausgeführt. Erdberührende Stahlbetonaußenwände erhalten zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit 
eine Abdichtung aus Bitumen.  

Die tragenden Stahlbetonaußenwände sowie die ebenfalls aus Stahlbeton konstruierte Zwischen-
wand werden als Sichtbetonflächen mit glatter Schalung ausgeführten. Als oberer Raumabschluss 
ist ein 2% geneigtes Flachdach mit einer Abdichtung aus Bitumendachbahnen und darauf liegen-
der Kiesschüttung vorgesehen. Das Niederschlagswasser wird am mit Bitumenbahnen feuchtig-
keitsisolierten Dach durch entsprechende Ausbildung des 2% Gefälles an einem zentralen Punkt 
gesammelt und über ein Regenfallrohr in einen Schacht abgeleitet. Das Eindringen von Nieder-
schlagswasser im Bereich der in den Pumpraum führenden Tür wird durch einen in das Eingangs-
podest integrierten Bodenablauf verhindert. 

Böden werden befestigt, trittsicher, rutschhemmend, ölbeständig, widerstandsfähig und leicht zu 
reinigend ausgeführt.  

Die im Zuge der Ausführungsplanung hinsichtlich Position und Art der Beleuchtungskörper aus-
führlicher zu definierende künstliche Beleuchtung der Räume wird über einen Eigenbedarfstrans-
formator gespeist. Akkumulatoren gewährleisten den Betrieb einer Notbeleuchtung.  

Da in der derzeitigen Planungsphase zu den Eigenschaften der technischen Anlagen keine gülti-
gen Werte bekannt sind und aufgrund der Lage des Löschwasserbeckens wird, basierend auf Er-
fahrungswerten, auf bauliche Maßnahmen zum Schallschutz verzichtet.  

Da die im Löschwasserbecken geplanten Räume aufgrund ihrer Nutzung keine Heizung benötigen 
wird das Bauwerk als unbeheiztes Gebäude ausgeführt.  

Brandschutz 

Baulicher Brandschutz 

Alle tragenden Bauteile weisen einen durchgehenden Brandwiderstand REI 90 auf.  
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Flucht- und Rettungswege 

Vom Pumpraum führt eine 95 cm breite und 215 cm hohe, als nichtrostende oder korrosionsge-
schützte und einbruchhemmende Stahltür ausgeführte, in Fluchtrichtung nach Außen öffnende 
Tür, die mittels Notausgangsverschluß gemäß ÖNORM EN 179 von Innen jederzeit leicht geöffnet 
werden kann unmittelbar ins Freie. 

Sämtliche im Gebäude befindlichen elektrischen Anlagen einschließlich der den geltenden Normen 
entsprechenden Blitzschutzanlage werden an einen Fundamenterder angeschlossen. Für alle in-
stallierten Anlagen ist gemäß Technischem Bericht eine Schutzeinrichtungen gegen Überlast, 
Kurzschluss und Erdschluss gemäß geltenden ÖVE-Vorschriften vorgesehen. 

Der Pumpraum ist mit einer automatischen Brandmeldeanlage gemäß TRVB S 123 Ausgabe 2003 
und Rauchmelder und mit einer über Akkumulatoren betriebenen Notbeleuchtung ausgestattet.  

Laut Technischem Bericht „Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen Brand- und Katastrophen-
schutz“ (D0118-02624) werden im Bereich von nicht besetzten Technikräumen Einbruch-
meldeanlagen und Zutrittskontrollen vorgesehen.  

Brandbekämpfung 

Grundsätzliche Ereignisverhindernde, Schadensausmaßmindernde Maßnahmen sind im Techni-
schen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-02133) angeführt. Im Zuge der weiteren Planungspha-
sen werden alle gültigen Brandschutzrichtlinien der zuständigen Behörden bzw. der Feuerwehr 
berücksichtigt (z.B. Anzahl von Hydranten usw.) und gemäss Normen und Stand der Technik um-
gesetzt werden. 

Das für die Errichtung des Löschwasserbeckens vorgesehene Grundstück wird über eine ausrei-
chend breite Zufahrtsstrasse erschlossen. Der in unmittelbarer Nähe des Löschwasserbeckens 
vorgesehene befestigte Rettungsplatz kann im Brandfall als Aufstell- und Bewegungsflächen für 
Feuerwehrfahrzeuge genutzt werden. Im Technischen Bericht D0118-02133 wird unter Art und 
Ausrüstung der Rettungsplätze auf die in der Ausführungsplanung vorzusehende Stromversor-
gung, Beleuchtung, (evtl. feste Kommunikationseinrichtungen) sowie die Wasserversorgung (vor 
Ort oder in der Nähe) hingewiesen. Der Zugang zum Lüftergebäude ist über die Nordseite möglich. 

Lüfter- und Schleusenbauwerk Portal Tulfes  

Das Bauwerk wird in den folgenden Dokumenten beschreiben: 

• D0140-00022_LP Ventilatorebene  

• D0140-00023_LP Fahrbahnebene 

• D0140-00183_Querschnitte 

• D0140-00182_Querschnitte 

• D0118-03981_Kunst und Hochbauten (Technischer Bericht) 

Das nördlich der bestehenden Zufahrt zum Portal- und Rettungsplatz des Umfahrungstunnels 
Innsbruck geplante ca.70 m lange, ca.30 m breite und ca.9,5 m hohe, zweigeschossige Bauwerk 
beinhaltet einen Schleusenraum sowie Räume für Ventilator- und Filteranlagen, für Transformato-
ren, für Schalt- und Telekommunikationsanlagen und ein Notfallsammelbecken für allfällige, grob 
verunreinigte Abwässer aus dem Rettungsstollen. Der Schleusenraum, in dem Platz für zwei 10 m 
lange Fahrzeuge ist, wird durch Schleusentore und unmittelbar seitlich davon vorgesehene Perso-
nenschleusen abgeschottet. Auf den begehbaren Dachflächen, die aufgrund der Einschüttung des 
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Bauwerks in anschließende Hangflächen übergehen, sind Absturzsicherungen gemäß AStV §11 
vorgesehen.  

Baukonstruktion 

Die Lastabtragung des als flachgegründete zweigeschossige Stahlbetonkonstruktion geplanten 
Bauwerks erfolgt ausschießlich über 50 cm starke Außenwände in die 50 cm dicke Bodenplatte. 

Die statische Vordimensionierung des Lüftergebäudes erfolgte anhand von Lastannahmen aus 
ÖNORMEN, Erfahrungswerten und vergleichbaren Projekten. Da zum derzeitigen Planungszeit-
punkt noch keine definitiven Angabe über Typ der Lüftungsanlage, der Transformatoren sowie der 
Schaltanlagen gemacht werden kann, ist eine detaillierte statische Berechung noch nicht möglich. 
Im Zuge der Detailplanung wird unter Berücksichtigung genauer Lastangaben der technischen 
Ausrüstung und der im Schleusenbereich zu erwartenden Fahrzeuglasten sowie entsprechend 
dem aktuellen Stand der gültigen ÖNORMEN, EN-Normen und den ÖBB-Dienstvorschriften die 
statische Berechnung des Bauwerks durchgeführt. Die statischen Dimensionierungen bezüglich 
Baugrubensicherung und Fundierung erfolgen in der Ausführungsphase in Übereinstimmung mit 
den Angaben eines Bodengutachters. 

Gründungen befinden sich in frostsicherer Tiefe (bei einer Unterschreitung dieser erforderlichen 
Tiefe wird Frostkoffermaterial eingebaut werden) auf einer entsprechend den Vorgaben der Statik 
und des Bodengutachtens verdichteten Schicht. Fundierung und Außenwände werden wasserun-
durchlässig und frostsicher aus Stahlbeton C25/30 mit einer Betonklassifizierung von mindestens 
B2 ausgeführt. Erdberührende Stahlbetonaußenwände erhalten zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit 
eine Abdichtung aus Bitumen. 

Die tragenden Stahlbetonaußenwände sowie die ebenfalls aus Stahlbeton konstruierten Zwi-
schenwände werden als Sichtbetonflächen mit glatter Schalung ausgeführt.  

Als oberer Raumabschluss ist ein 2% geneigtes, begrüntes (bzw. im Randbereich mit Kiesschüt-
tung geschütztes) Flachdach mit einer Abdichtung aus Bitumendachbahnen vorgesehen. Das Nie-
derschlagswasser rinnt von den mit 2% Gefälle betonierten, mit Bitumenbahnen feuchtigkeitsiso-
lierten Dachflächen ab und wird über die Hangwasserdrainage abgeleitet.  

Zur Luftzirkulation sind in den durchschnittlich ca.3,30 m (inkl. Ölauffangwannen ca.3,80 m) hohen 
Transformatorenräumen Lüftungsöffnungen im unteren Türbereich sowie für jeden einzelnen 
Raum ein Abluftkanal vorgesehen. Die im Bereich der Abluftkanäle der Transformatorenräume 
vorgesehenen Lüftungsgitter sind laut Planunterlagen so konstruiert, dass ein direktes Eindringen 
von Regenwasser verhindert wird.  

Zwischen den einzelnen Technik- und Transformatorenräumen gibt es außer normkonformen Ab-
schottungen keine Verbindungen.  

In den Transformatorenräumen bilden Stahlbetonbodenplatte und Stahlbetonwände innenseitig mit 
einem flüssigkeitsdichten und medienbeständigen Anstrich versehen formbeständige Ölauffang-
wannen für den eventuellen Einsatz von Mineralötransformatoren. Die Dimensionierung der Ölauf-
fangwannen erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung bei detaillierterer Kenntnis über den gewähl-
ten Transformatorentyp entsprechend dem Ölvolumen des jeweiligen Transformators. Das eventu-
ell ausgetretene und in der Ölauffangwanne gesammelte Transformatorenöl wird fachgerecht und 
ordnungsgemäß ausgepumpt und entsorgt. 

Böden in Schalträumen sowie in Räumen der Lüftungszentrale und im Schleusenbereich werden 
aus Beton bzw. Stahlbeton ausgeführt. Ölauffangwannen in Transformatorenräumen werden durch 
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stabile, begehbare, unverrückbar fixierte Abdeckungen vollflächig abgedeckt. Die in den Transfor-
matorenräumen zum Schutz vor einem Rückbrand des Öles als Feuerschutzroste gemäß gültigen 
Normen geplanten Gitterroste sind in jedem Fall medienbeständig auszuführen. Durch eine ent-
sprechende Ausbildung der Abdeckungen soll ein Durchfallen kleiner Gegenstände verhindert 
werden.  

Die im Zuge der Ausführungsplanung hinsichtlich Position und Art der Beleuchtungskörper aus-
führlicher zu definierende künstliche Beleuchtung der Räume wird über einen Eigenbedarfstrans-
formator gespeist. Im Schaltraum vorgesehene Akkumulatoren gewährleisten den Betrieb einer 
Notbeleuchtung.  

Da entsprechend der derzeitigen Planungsphase zu den Eigenschaften der technischen Anlagen 
keine gültigen Werte bekannt sind und aufgrund der Lage des Lüftergebäudes wird, basierend auf 
Erfahrungswerten - abgesehen von Schalldämpfern im Bereich der Lüftungszentrale - auf bauliche 
Maßnahmen zum Schallschutz verzichtet. Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Schall-
dämpfer nach Vorgabe der Lüftungsplaner so dimensioniert, dass negative Auswirkungen auf die 
Umgebung ausgeschlossen werden können. 

Da die im Lüftergebäude geplanten Räume aufgrund ihrer Nutzung keine Heizung benötigen wird 
das Bauwerk als unbeheiztes Gebäude ausgeführt. Im Bereich der Transformatorenräume ist 
durch im unteren Bereich der Türen und Abluftschächte eine natürliche Belüftung gegeben. Die 
Lüfterzentrale wird über die offene, mit einem Ansauggitter abgeschlossene Nordfassade natürlich 
belüftet. 

Brandschutz 

Baulicher Brandschutz 

Alle tragenden Bauteile weisen einen durchgehenden Brandwiderstand REI 90 auf. Sämtliche Ka-
beleinführungen in das Bauwerk sowie die Kabeldurchführungen zwischen den Räumen werden 
durch Brandschotte, die der Feuerwiderstandsklasse der Wände entsprechen, gesichert.  

Zwischen den einzelnen Räumen vorgesehene Verbindungstüren sowie Schleusentore und Per-
sonenschleusen werden mit einer Brandwiderstandsdauer von 90 min ausgeführt. Die unmittelbar 
ins Freie führenden Türen der Transformatorenräume werden gemäß ÖVE/ÖNORM E 8383 als 
nichtrostende oder korrosionsgeschützte, einbruchhemmende Stahltüren ausgeführt.  

Die für den eventuellen Einsatz von Mineralöltransformatoren in den durchschnittlich ca.3,80 m 
(inkl. Ölauffangwannen) hohen Traforäumen vorgesehenen Ölauffangwannen werden mit gültigen 
Normen entsprechenden Feuerschutzrosten abgedeckt, die einen Rückbrand des Öles verhindern.  

Um jeden Raum als eigenen Brandabschnitt zu definieren werden die Stahlbetoninnenwände von 
der Bodenplatte bis zum Dach durchgehend hochgezogen. Sämtliche Kabeleinführungen in die 
Gebäude sowie Kabeldurchführungen zwischen den Räumen werden durch Brandschotte, die der 
Feuerwiderstandsklasse der Wände entsprechen, gesichert. Zwischen den einzelnen Transforma-
toren- und Schalträumen sind keine Verbindungstüren vorgesehen.  

Sämtliche im Gebäude befindlichen elektrischen Anlagen einschließlich der den geltenden Normen 
entsprechenden Blitzschutzanlage werden an einen Fundamenterder angeschlossen. Für alle in-
stallierten Anlagen ist gemäß Planunterlagen eine Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurz-
schluss und Erdschluss gemäß geltenden ÖVE-Vorschriften vorgesehen. 
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Um im Falle eines inneren Fehlers der technischen Anlagen (Lichtbogenfehler) das für die nötige 
Druckentlastung erforderliche Luft- Ausgleichsvolumen zu bieten ist in den Transformatoren- und 
Schalträumen eine durchschnittliche Raumhöhe von ca.3,80 m (inkl. Ölauffangwannen) vorgese-
hen. Die ausreichende Raumgröße und Druckfestigkeit der umgebenden Wände der technischen 
Räume wird im Zuge der Ausführungsplanung bei detaillierterer Kenntnis über die technische Aus-
rüstung überprüft (z.B. anhand von Störlichtbogenversuchen) und dimensioniert. 

Die Räume des Lüftergebäudes sind mit einer automatischen Brandmeldeanlage gemäß TRVB S 
123 Ausgabe 2003 und Rauchmelder und mit einer über Akkumulatoren betriebenen Notbeleuch-
tung ausgestattet. Laut Technischem Bericht „Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen Brand- und 
Katastrophen-schutz“ (D0118-02624) werden im Bereich von nicht besetzten Technikräumen Ein-
bruchmeldeanlagen, Videoüberwachung und Zutrittskontrollen vorgesehen.  

Flucht- und Rettungswege 

Jeder einzelne Transformator- bzw. Schaltraum verfügt über eine mindestens 130 cm breite und 
230 cm hohe, unmittelbar ins Freie führende, nach Außen öffnende Tür, die mittels Notausgangs-
verschluß gemäß ÖNORM EN 179 von Innen jederzeit leicht geöffnet werden kann. Von den 
Räumen der Lüftungszentrale führen 100x210 cm große Türen der Brandwiderstandsklasse T90 in 
den zentralen Vorraum, von wo aus durch eine zweiflügelige 300x300 cm große mittels Notaus-
gangsverschluß gemäß ÖNORM EN 179 von innen jederzeit leicht in Fluchtrichtung öffenbare Tür 
der Fluchtweg ins Freie ermöglicht wird. Der Zugang vom Rettungsstollen in den ca.33,00 m lan-
gen Schleusenraum und der Ausgang vom Schleusenraum ins Freie werden durch 120x250 cm 
große, in Fluchtrichtung öffnende, mit Panikverschlüssen ausgerüstete Türen der Personenschleu-
se und 580x390 cm große Schleusentore ermöglicht.  

Brandbekämpfung 

Grundsätzliche Ereignisverhindernde, Schadensausmaßmindernde Maßnahmen sind im Techni-
schen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-02133) angeführt. Im Zuge der weiteren Planungspha-
sen werden alle gültigen Brandschutzrichtlinien der zuständigen Behörden bzw. der Feuerwehr 
berücksichtigt (z.B. Anzahl von Hydranten usw.) und gemäß Normen und Stand der Technik um-
gesetzt werden. 

Das für die Errichtung des Lüftergebäudes vorgesehene Grundstück wird über eine ausreichend 
breite Zufahrtsstrasse erschlossen. Der in unmittelbarer Nähe des Lüftergebäudes vorgesehene 
befestigte Rettungsplatz kann im Brandfall als Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahr-
zeuge genutzt werden. Im Technischen Bericht D0118-02133 wird unter Art und Ausrüstung der 
Rettungsplätze auf die in der Ausführungsplanung vorzusehende Stromversorgung, Beleuchtung, 
(evtl. feste Kommunikationseinrichtungen) sowie die Wasserversorgung (vor Ort oder in der Nähe) 
hingewiesen. Der Zugang zum Lüftergebäude ist über die Nordseite möglich. 

2.1.13.4.2 Portalbereich Ampass 

Entwässerung 

Im Portalbereich des Fensterstollens Ampass mündet der aufgeweitete Stollenquerschnitt des 
Schleusenbereiches unterhalb der L283 ins Freie. 

Aufgrund der Lage direkt unter der L283 wird der Portalblock in Form einer Deckelbauweise errich-
tet. Der sichtbare Bereich des Portalbauwerkes wird in eine Steinschlichtung der Böschung der 
L283 integriert. 
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Die in diesem Bereich anfallenden Oberflächenwässer werden in das Entwässerungssystem der 
A12 – Inntalautobahn eingebunden. Dazu wird im Portalbereich Ampass ein Entwässerungsbau-
werk errichtet, welches ein Retentionsbecken der Bergwässer samt Schieb- und Drosselraum mit 
einem Inhalt von 60 m³ zur gezielten Ausleitung der Bergwässer sowie ein Sammelbecken für die 
Fahrbahnwässer des Fensterstollens umfasst. In der Bauphase wird vor der Einleitung in den Ka-
nal eine Gewässerschutzanlage vorgesehen. 

Die Gründung des Entwässerungsbauwerks erfolgt in Form einer Ortbetonfundamentplatte. Die 
aufgehenden Wände und die Decken werden ebenfalls massiv in Ortbeton hergestellt. Das Bau-
werk wird allseitig hinterfüllt und überschüttet. 

Für die Vorbemessung des Notfallsammelbeckens wurden vereinfachte statische Berechnungen 
durchgeführt. Es ergibt sich für die max. 5,3 m weit gespannte Decke eine Deckenstärke von 
30 cm, die Wände werden mit einer Dicke von 30 cm ausgeführt. Die Bodenplatte ist mit einer 
Stärke von 40 cm geplant. 

Schleuse Portal Ampass 

Siehe D0140-00073_LP und Schnitte, D0140-00181_ Schnitte + Ansicht, D0118-03981_Kunst und 
Hochbauten (Technischer Bericht) 

Die am Portal Ampass im ersten Abschnitt des Tunnels untergebrachte, ca.55 m lange, ca.9,5 m 
breite und ca.8 m hohe Fahrzeug- und Personenschleuse gewährleistet im Ereignisfall durch Ü-
berdruckklappen einen kontinuierlichen Überdruck im Rettungs- und Fensterstollen. Der Schleu-
senraum, in dem Platz für zwei 10 m lange Fahrzeuge ist, wird durch 4,50x3,50 m große Schleu-
sentore, direkt darüber angeordnete Überdruckklappen und unmittelbar neben den Toren vorgese-
hene Personenschleusen abgeschottet. Die in den Personenschleusen vorgesehenen, in Flucht-
richtung öffnenden, mit Panikriegelverschlüssen ausgestatteten Türen weisen eine Durchgangs-
lichte von 1,20x2,50 m auf. 

Der eingeschüttete, in unmittelbarer Nähe zur Landesstrasse L283 gelegene Portalbereich wird 
durch Absturzsicherungen gem. AStV §11 und geeignete, straßenverkehrstechnische Maßnahmen 
gesichert. 

Die Lastabtragung des bergmännisch im ASN-Profil untergebrachten Schleusenbauwerks erfolgt 
zufolge der Gewölbewirkung der min. 30 cm dicken Ortbetoninnenschale. Verkehrslasten, die auf 
der über das Bauwerk führenden Landesstrasse auftreten, werden mittels Deckelbauweise und 
duktile Rammpfähle in den Untergrund geleitet. Sämtliche tragende Bauteile und Raumabschlüsse 
weisen einen Brandwiderstand von mindestens 90 min auf.  

Die statische Vordimensionierung des Bauwerks erfolgte für Eigen- und Nutzlasten sowie für 
Lasteninfolge der Erdauflast. 

Im Zuge der Detailplanung wird unter Berücksichtigung genauer Lastangaben sowie entsprechend 
dem aktuellen Stand der gültigen ÖNORMEN, EN-Normen und den ÖBB-Dienstvorschriften die 
statische Berechnung des Bauwerks durchgeführt. Die statischen Dimensionierungen bezüglich 
Baugruben-sicherung und Fundierung erfolgen in der Ausführungsphase in Übereinstimmung mit 
den Angaben eines Bodengutachters. 
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2.1.13.4.3 Portalbereich Ahrntal 

Im Portalbereich des Zugangstunnels Ahrntal wird für die Errichtung des Rettungsplatzes eine ca. 
40 m lange Stützmauern mit beidseitig anschließenden schrägen Flügelmauern mit je. ca. 5 m 
Länge hergestellt. Die maximale Höhe der als Winkelstützmauer ausgebildeten Mauer beträgt ca. 
8,5 m. Diese Mauer bildet gleichzeitig die Stirnmauer des Portals des Zugangstunnels Ahrntal.  

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand. 

Im Portalbereich Ahrental sind keine wasserbautechnisch relevanten Baumaßnahmen vorgesehen. 

2.1.13.4.4 Portalbereich Wolf 

Als Stirnmauer des Portals des Zugangstunnels Wolf wird eine ca. 12 m lange Stützmauern mit 
beidseitig anschließenden schrägen Flügelmauern mit je. ca. 5 m Länge hergestellt. Die Höhe der 
Stirnmauer beträgt ca. 9 m. Die Lage des Portals im unmittelbaren Uferbereich der Sill bedingt 
eine Tiefgründung der Fundamentplatte mittels Bohrpfählen. 

Im Anschluss an das Portal wird eine Brücke über die Sill errichtet, diese wird im Kapitel Straßen-
überführungen behandelt. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand. 

2.1.13.4.5 Portalbereich Padastertal 

Schutterstollen Padastertal 

Als Stirnmauer des Portals des Schutterstollens wird eine ca. 12 m lange Stützmauer mit beidseitig 
in die Einschüttung rückspringenden Flügelmauern mit je. ca. 3 m Länge hergestellt. Die Höhe der 
Stirnmauer beträgt bis zu 9 m. Seitlich an die Flügelmauern anschließen werden die Einschnitts-
böschungen im Endzustand mittels Steinschlichtungen befestigt. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand. 

Lüftungsstollen Padastertal 

Als Stirnmauer des Portals des Lüftungstollens wird eine ca. 12 m lange Stützmauern errichtet. 
Der Lüftungsstollen mündet schräg zur Stirnmauer ins Freie. Aufgrund des einseitig höheren Vor-
einschnittes wird nur auf der Seite der höheren Einschüttung ein rückspringender Flügel mit ca. 
3 m Länge hergestellt. Die Höhe der Stirnmauer beträgt ca. 7 m. Die seitlich anschließenden Ein-
schnittsböschungen werden im Endzustand mittels Steinschlichtungen befestigt. 

Zur Herstellung des Bauwerks ist ein Voreinschnitt des Hanges notwendig. Die Hangsicherung 
erfolgt dabei mit einer vernagelten Spritzbetonwand. 

2.1.13.4.6 Portalbereich Haupttunnelsystem - Weströhre (Silltal) 

Das Portal der Weströhre des Haupttunnels im Bereich des Silltals wird im Zuge der kurzen offnen 
Bauweise (Tunnel Silltal1) in Form einer vertikalen Stirnwand mit ca. 8,0 m Höhe und einer Stärke 
von 1,5 m hergestellt. 
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Bergseitig schließt auf der freien Strecke die gleisparallele Stützwand „Silltal 3“ an die Portalwand 
an. Talseitig wird zur Herstellung der Portaleinschüttung eine 13, 5 m lange, schräg rückspringen-
de Flügelmauer an die Stirnwand angeschlossen. 

Auf der freien Strecke wird im Abstand von ca. 2,30 m von der Portalstation eine Fußgängerunter-
querung in Verlängerung des Notausganges unter dem Streckengleis hergestellt. 

Die Höhendifferenz bis zum Rettungsplatz wird mittels einer Zugangsrampe in Form einer gleispa-
rallelen Wanne überbrückt. 

Die Sohlplatten und die Wände der kastenförmigen Unterführung und der Wanne der Zugangs-
rampe sowie die Decke der Unterführung werden in Ortbeton ausgeführt. Die Decke der Unterfüh-
rung erhält ein Dachprofil zur Entwässerung des darüber liegenden Schüttkörpers. 

Am talseitigen Ende der Unterführung wird für die Lüftungskanäle im Notausgang ein Lüftungs-
schacht aus Ortbeton mit Ansaugöffnung und Vogelschutzgitter angeschlossen. 

Der kurze Zwischenraum zwischen der Fußgängerunterquerung und dem Portalbauwerk wird zur 
Vermeidung von Differenzsetzungen mittels einer Betonplatte auf Höhe der Decke der Unterque-
rung überbrückt. 

2.1.13.5 Kreuzungsbauwerke (Endzustand) 

2.1.13.5.1 Kreuzungsbauwerk Brennerbahn über Konzertkurve 

Das Bauwerk befindet sich zwischen dem Hauptbahnhof Innsbruck und der Oströhre des neuen 
Brennerbasistunnels unmittelbar nördlich des Wannenbauwerks Oströhre und besteht aus zwei 
voneinander getrennten Überbauten. 

Der östliche Überbau überführt zwei Gleise über das untenliegende Verbindungsgleis und ist als 
geschlossener Rahmen in Stahlbetonbauweise geplant. Die lichte Weite beträgt 5,77 m, die lichte 
Höhe liegt bei 5,37 m. Die Stärke der Tragwerksplatte beträgt 47 cm, die der Wände 90 cm und die 
der Sohlplatte ist 100 cm. Die Abdichtung der Tragwerksplatte erfolgt mittels mehrlagigem Dich-
tungsaufbau, die erdberührten Wände erhalten einen bituminösen Anstrich. 

Der westliche Überbau überführt ein Gleis und ist als einfeldrige Stahlbrücke geplant. Die lichte 
Weite beträgt 5,77 m, die lichte Höhe liegt bei 5,70 m. Die Lagerung der Brücke erfolgt auf jeweils 
zwei Elastomerlagern, welche die Kräfte in den Unterbau einleiten. Der Unterbau wird als Rahmen 
in Stahlbetonbauweise ausgeführt, wobei die Stärken der Wände und der Sohlplatte 100 cm betra-
gen. 

2.1.13.5.2 Eisenbahnüberführung Klostergasse 

Das Bauwerk befindet sich unmittelbar nördlich der Autobahn A 12 und schließt südlich an die 
Stützwand Ost an. 

Es wird als geschlossener Rahmen in Stahbetonbauweise für zwei Gleise geplant. Der Rahmen 
verfügt auf der Nordseite über Parallelflügel, während auf der Südseite ein Schrägflügel (östlich) 
bzw. ein in Verlängerung der Widerlagerwand verlaufender Böschungsflügel (westlich) den 
Abschluss des Dammes bilden. 

Eine durchgehende Längsfuge zwischen den Gleisen in Decke, Wänden und Sohle teilt das Bau-
werk in zwei Abschnitte. Die Abdichtung der Decke erfolgt mit einem mehrlagigen Dichtungsauf-
bau. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 165 

Die lichte Weite des Bauwerks beträgt 13,70 m, die kleinste lichte Höhe liegt bei 5,13 m.  

Die Stärke der Sohl- und Deckenplatte betragen 100 cm, jene der Wände 75 cm. 

2.1.13.5.3 Fußgängerunterführung  

Das Bauwerk befindet sich östlich des Tunnels Oströhre/Frachtenbahnhof und wird als 
geschlossener Rahmen ausgeführt. Das Portal der Fußgängerunterführung ist auf der Ostseite in 
die Stützwand Ost integriert. 

Das in Stahlbeton geplante Bauwerk wird durch eine Längsfuge zwischen den Gleisen in zwei 
Abschnitte geteilt. Beide Portale der Unterführung besitzen Aufkantungen zur seitlichen Sicherung 
der Überschüttung. Auf der Ostseite ist das Portal in die Stützwand Ost integriert, auf der 
Westseite sichern Parallelflügel in Verbindung mit Böschungsflügeln, die im Grundriss gekrümmt 
verlaufen, den Damm. 

Die lichte Weite beträgt 4,0 m, die kleinste lichte Höhe liegt bei 2,80 m. Die Stärke der Sohl- und 
Deckenplatte sowie der Wände betragen 50 cm. Die Abdichtung der Decke erfolgt mit einem mehr-
lagigen Dichtungsaufbau, an den Wänden wird eine Abdichtung mit Drainagematte angebracht. 

2.1.13.5.4 Eisenbahnüberführung Inntalautobahn 

Die Eisenbahnüberführung gliedert sich in zwei gleichartige, hintereinanderliegende Bauwerke, die 
sich unmittelbar südlich der Eisenbahnüberführung Klostergasse und nördlich der 
Gleisverzweigung Weströhre/Brenner befinden. Bei den vorhandenen Anlagen handelt sich um 
geschlossene Rahmen in Stahlbeton, in denen je eine Richtungsfahrbahn geführt wird. Aufgrund 
der Gleisverschiebung gegenüber dem Bestand (Gleis Brenner - Innsbruck) nach Osten, liegt das 
neue Gleis im Bereich der Tunnelportale der Inntalautobahn. Die Portale sind im vorderen Ab-
schnitt nicht für Eisenbahnlasten ausgelegt, außerdem ist die Ausbildung des Eisenbahnoberbaus 
mit Kabelkanal und Regelböschung des Schotterbettes aus geometrischen Gründen nicht möglich. 
Daher werden beide Tunnelportale nach Osten verlängert um Platz für das Gleis zu schaffen und 
gleichzeitig für die Aufnahme von Eisenbahnlasten bemessen. 

Über Anschlussbewehrung sind die neuen vorgesetzten Rahmen mit den Bestandsbauwerken 
verbunden. Die geplanten Bauwerke werden als einfeldrige Rahmen geplant. Die Rahmenecken 
sind dem inneren Querschnitt mit Ausrundung der Wandflächen folgend, abgeschrägt. Die 
Fundamente werden mit vorderen Spornen ausgebildet, die in die Randbereiche der Fahrbahnen 
auskragen. 

Die größte lichte Weite beträgt 11,0 m, die kleinste lichte Höhe liegt bei 5,04 m. Die Stärke der 
Decke beträgt 90 cm, jene der Wände ist mindestens 100 cm und die Fundamente sind 110 cm 
stark. Die Abdichtung der Decke erfolgt mit einem mehrlagigen Dichtungsaufbau, an den Wänden 
wird eine Abdichtung mit Drainagematte angebracht. 

2.1.13.5.5 Eisenbahnbrücken 

Die Brücken Silltal 1 und Silltal 2 sind jeweils zwei Hangbrücken in einem Außenbogen am linken 
Ufer der Sill in der Sillschlucht. Die Widerlager beider Brücken liegen außerhalb des Abflussberei-
ches des 100-jährigen Hochwassers der Sill. Die Pfeiler sollen hammerkopfartig und strömungs-
günstig ausgeführt werden, so dass im Abflussbereich des Hochwassers die Pfeiler soweit wie 
möglich rückspringen. 
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Dadurch liegt der Pfeiler der Eisenbahnbrücke Silltal 1 vollkommen außerhalb dieses Hochwas-
serabflussbereiches.  

Bei der Eisenbahnbrücke Silltal 2 ragt der Pfeiler ca. 1,5 m in diesen Hochwasserabflussbereich. 
Im Bereich der Pfeiler ist eine Befestigung der Böschungen mit Wasserbausteinen vorgesehen. 

Eisenbahnbrücke Silltal 1 

Das Bauwerk befindet sich nördlich der Autobahnbrücke (Brennerautobahn A 13) über die Sill und 
östlich des vorhandenen Portals des Brennereisenbahntunnels am Westhang der Sillschlucht. 

Das Bauwerk wird als zweifeldriger Spannbetonüberbau mit zweistegigen Plattenbalkenquerschnitt 
für ein Gleis geplant. Der Überbau wird auf Widerlagern mit Parallelflügeln und einem Mittelpfeiler  
aufgelagert. Aufgrund der Lage des Bauwerkes in einem durch Hangrutschung gefährdeten Be-
reich ist die Ausführung einer Bohrpfahlgründung geplant. Die Widerlager werden auf je 10, der 
Mittelpfeiler auf 6 Bohrpfählen Durchmesser 1,20 m gegründet, die in Pfahlkopfplatten einbinden. 

Der Überbau erhält zur Abdichtung einen mehrlagigen Dichtungsaufbau, die erdberührten Flächen 
der Widerlager werden mit bituminösem Anstrich versehen. Die lichten Weiten der Felder betragen 
ca. 22 m, die lichte Brückenbreite liegt bei 6,64 m und die Konstruktionshöhe des Überbaus ist mit 
1,50 m geplant. 

Eisenbahnbrücke Silltal 2 

Das Bauwerk befindet sich nördlich der Autobahnbrücke (Brennerautobahn A 13) über die Sill und 
südlich der Eisenbahnüberführung Silltal 1. 

Das Bauwerk wird als zweifeldriger Spannbetonüberbau mit zweistegigen Plattenbalkenquerschnitt 
für ein Gleis geplant. Der Überbau wird auf Widerlagern mit Parallelflügeln und einem Mittelpfeiler  
aufgelagert. Aufgrund der Lage des Bauwerks in einem durch Hangrutschung gefährdeten Bereich 
ist die Ausführung einer Bohrpfahlgründung geplant. Das nördliche  Widerlager wird auf 14, das 
südliche Widerlager auf 10 Bohrpfählen Durchmesser 1,20 m gegründet. Der Mittelpfeiler erhält 6 
Bohrpfähle Durchmesser 1,20 m. Die Bohrpfähle binden in Pfahlkopfplatten ein. 

Der Überbau erhält zur Abdichtung einen mehrlagigen Dichtungsaufbau, die erdberührten Flächen 
der Widerlager werden mit bituminösem Anstrich versehen. Die lichten Weiten der Felder betragen 
ca. 18,50 m, die lichte Brückenbreite liegt bei 6,64 m und die Konstruktionshöhe des Überbaus ist 
mit 1,50 m geplant. 

2.1.13.5.6 Straßenbrücke Rettungsplatz Sillschlucht 

Das Bauwerk befindet sich unterhalb der Autobahnbrücke (A 13 - Brenner-Autobahn) über die Sill 
und nordwestlich des künftigen Rettungsplatzes Sillschlucht. 

Das Bauwerk wird als einfeldriger Überbau in Stahlverbundbauweise geplant. Der Überbau wird 
auf den vorhandenen Widerlagern der Behelfsbrücke aufgelagert. Die Fahrbahnplatte besitzt 3 
Längsträger in geschweißter Ausführung. Fertigteilplatten aus Beton mit einer Dicke von 10 cm, 
die auf die Träger aufgelegt werden, bilden die verlorene Schalung für die verbleibende Ortbeton-
ergänzung mit einer Dicke von 20 cm. Die Verbindung zwischen Stahlträgern und Betonplatte wird 
über Kopfbolzendübel gewährleistet. 

Die vorhandene Gründung der Widerlager ist als Pfahlgründung ausgeführt. Jedes Widerlager wird 
auf 6 Pfählen Durchmesser 90 cm gegründet, die in Pfahlkopfplatten einbinden. Die Fahrbahnplat-
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te erhält einen Fahrbahnaufbau in bituminöser Bauweise. Die lichte Weite der Brücke beträgt 
40,00 m, die Konstruktionshöhe liegt bei 1,52 m. 

Die Widerlager der Brücke liegen außerhalb des Abflussbereiches. Es ist ein Freibord von 1,0 m 
vorhanden. 

2.1.13.5.7 Eisenbahnüberführung Sill 

Ca. bei Projektkilometer 2,1 ist eine Eisenbahnüberführung über die Sill vorgesehen. Das Bauwerk 
befindet sich südlich des Rettungsplatzes zwischen den in offener Bauweise errichteten Tunnelab-
schnitten Silltal 3 und Silltal 4. 

Das Bauwerk wird als einfeldriger geschlossener Stahlüberbau mit Trogquerschnitt für ein Gleis im 
Schotterbett geplant. Der Überbau wird auf Widerlagern aufgelagert, welche aufgrund der Lage 
des Bauwerks in einem durch Hangrutschung gefährdeten Bereich mit einer Bohrpfahlgründung 
geplant werden. Die Widerlager werden auf je 10 Bohrpfählen Durchmesser 1,20 m gegründet, die 
in Pfahlkopfplatten einbinden. Die erdberührten Flächen der Widerlager erhalten als Abdichtung 
einen bituminösen Anstrich. 

Die lichte Weite der Brücke beträgt 34,40 m, die lichte Brückenbreite 7,20  und die Konstruktions-
höhe liegt bei 3,0 m. 

Die Widerlager des frei tragenden Überführungsbauwerkes liegen außerhalb des Hochwasserab-
flussbereiches der Sill. Der Freibord zum 100-jährigen Hochwasser (inklusive Geschiebebank) 
beträgt 1,0 m. 

2.1.13.5.8 Straßenbrücke über die Sill 

Im Bereich Wolf werden drei Brücken über die Sill errichtet: 

• neue Straßenbrücke für verlegte Bundesstraße 

• Straßenbrücke für Zufahrtsstraße Zugangstunnel Wolf 

Die Straßenbrücke für die verlegte Bundesstraße wird von der Landesstraßenverwaltung errichtet 
und ist nicht Projektsgegenstand. 

Das Bauwerk befindet sich östlich der B 182 und unmittelbar westlich des Tunnelportals des Zu-
gangstunnels Wolf und wird als einfeldriger Überbau in Stahlverbundbauweise geplant. 

Der Überbau wird über Elastomerlager auf Widerlagern mit Parallelflügeln aufgelagert. Die Wider-
lager werden auf je 6 Bohrpfählen Durchmesser 90 cm gegründet, die in Pfahlkopfplatten einbin-
den. Der Überbau besitzt 5 Längsträger in geschweißter Ausführung. Fertigteilplatten aus Beton 
mit einer Dicke von 10 cm, die auf die Träger aufgelegt werden, bilden die verlorene Schalung für 
die verbleibende Ortbetonergänzung mit einer Dicke von 20 cm. Die Verbindung zwischen Stahl-
trägern und Betonplatte wird über Kopfbolzendübel gewährleistet. 

Die Fahrbahnplatte erhält einen Fahrbahnaufbau in bituminöser Bauweise, die erdberührten Flä-
chen sind mit bituminösem Anstrich geplant. Die lichte Weite der Brücke beträgt 24,62 m, die Kon-
struktionshöhe liegt bei 1,12 m. 

Bei allen Brücken über die Sill in Wolf liegen die Widerlager außerhalb des Abflussbereiches. Die 
Böschungen im Brückenbereich werden mit Wasserbausteinen befestigt. Es ist ein Freibord von 
1,0 m geplant. 
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2.1.13.6 Stützbauwerke (Endzustand)  

Stützwand Kreuzungsbauwerk 

Das Bauwerk befindet sich zwischen dem Hauptbahnhof Innsbruck und der Oströhre des neuen 
Brennerbasistunnels. Die flach gegründete Schwergewichtswand verläuft östlich des neuen Glei-
ses von Franzensfeste nach Innsbruck (Hbf). Der Wandkopf wird als Randbalken gemäß Regel-
planung ausgebildet. 

Die erdberührte Wandfläche verläuft senkrecht, die luftseitige Wandfläche ist im Verhältnis 5:1 
geneigt. Die Wanddicke variiert, je nach Bauwerkshöhe, zwischen 1,10 m am Wandkopf und ma-
ximal 1,96 m in Höhe Fundamentoberkante. Die Bauwerkshöhe über Gelände liegt zwischen 
3,14 m und 4,67 m, die Bauwerkslänge beträgt 65,0 m. 

Die erdberührten Flächen der Stützwand erhalten bis ca. 50 cm unter Randbalkenunterkante eine 
Abdichtung aus Bitumenbahnen. Der verbleibende Teil der senkrechten Wandfläche erhält einen 
bituminösen Anstrich. 

Stützwand Ost 

Das Bauwerk erstreckt sich östlich von Wanne und Tunnel Oströhre/Frachtenbahnhof am Gleis 
Franzensfeste - Innsbruck (Fbf). Die flach gegründete Schwergewichtswand verläuft östlich des 
neuen Gleises von Franzensfeste nach Innsbruck (Hbf). Der Wandkopf wird als Randbalken ge-
mäß Regelplanung ausgebildet. 

Die erdberührte Wandfläche verläuft senkrecht, die luftseitige Wandfläche ist im Verhältnis 5:1 
geneigt. Die Wanddicke variiert, je nach Bauwerkshöhe, zwischen 1,10 m bzw. 1,20 m am Wand-
kopf und maximal 2,44 m in Höhe Fundamentoberkante. Die Bauwerkshöhe über Gelände liegt 
zwischen 0,70 m und 6,43 m, die Bauwerkslänge beträgt 358,47 m. 

Die erdberührten Flächen der Stützwand erhalten bis ca. 50 cm unter Randbalkenunterkante eine 
Abdichtung aus Bitumenbahnen. Der verbleibende Teil der senkrechten Wandfläche erhält einen 
bituminösen Anstrich. 

Stützwände Silltal 

Im Silltal befinden sich bei der Brücke Silltal 1 und 2 einige Stützbauwerke. Diese liegen weitest-
gehend außerhalb des Abflussbereiches der Sill. 

Stützwand Silltal 1 

Das Bauwerk befindet am Westhang der Sillschlucht, südlich der Eisenbahnüberführung Inntalau-
tobahn (A 12) und schließt unmittelbar an den nordöstlichen Flügel der Eisenbahnbrücke Silltal 1 
an. Die auf Bohrpfählen gegründete Winkelstützwand verläuft östlich des neuen Gleises  Fran-
zensfeste - Innsbruck. Der Wandkopf wird als Randbalken gemäß Regelplanung ausgebildet. 

Die Wanddicke, einschließlich Verblendung, beträgt ca. 1 m. Die erdberührte Wandfläche verläuft 
senkrecht, die Bauwerkshöhe über Gelände liegt zwischen 0,70 m und 4 m. Aufgrund der Gelän-
de- und Baugrundverhältnisse ist die Ausführung einer Bohrpfahlgründung geplant. Der nördliche 
Wandbereich (Länge ca. 26 m) wird auf einreihig angeordneten Bohrpfählen, Durchmesser 90 cm 
gegründet. Der verbleibende Bereich (Länge ca. 10 m) erhält aufgrund der größeren Wandhöhe 
zwei Bohrpfahlreihen Durchmesser 90 cm. Die Bohrpfähle binden in Pfahlkopfplatten mit einer 
Stärke von 0,90 m (einreihig) bzw. 1 m (zweireihig) ein. 
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Die erdberührten Flächen erhalten eine Abdichtung und eine Drainagematte, über welche das Si-
ckerwasser in das am Fuß gelegene Drainagerohr gelangt. 

Stützwand Silltal 2 

Das Bauwerk befindet am Westhang der Sillschlucht, zwischen den Eisenbahnbrücken Silltal 1 
und Silltal 2. Die auf Bohrpfählen gegründete Winkelstützwand verläuft östlich des neuen Gleises 
von Franzensfeste nach Innsbruck. Der Wandkopf wird als Randbalken gemäß Regelplanung aus-
gebildet. 

Die Wanddicke, einschließlich Verblendung, beträgt ca.1 m, in den Abschnitten mit großer Wand-
höhe wird die Dicke auf 1,40 m erweitert. Die erdberührte Wandfläche verläuft senkrecht, die Bau-
werkshöhe über Gelände liegt zwischen 1,70 m und 7,50 m. Aufgrund der Gelände- und der anzu-
nehmenden Baugrundverhältnisse wird das Bauwerk als Winkelstützwand mit Bohrpfahlgründung 
geplant. Der südliche Wandbereich (Länge ca. 18 m) wird auf einreihig angeordneten Bohrpfählen, 
Durchmesser 90 cm gegründet. Der verbleibende Bereich (Länge ca. 20 m) erhält aufgrund der 
größeren Wandhöhe zwei Bohrpfahlreihen Durchmesser 90 cm. Die Bohrpfähle binden in Pfahl-
kopfplatten mit einer Stärke von 0,90 m (einreihig) bzw. 1 m (zweireihig) ein. 

Die erdberührten Flächen erhalten eine Abdichtung und eine Drainagematte, über welche das Si-
ckerwasser in das am Fuß gelegene Drainagerohr gelangt. 

Zur Herstellung der Stützwand ist ein Voreinschnitt notwendig, wobei die Felsböschung gesichert 
wird. 

Stützwand Silltal 3 

Das Bauwerk befindet am Westhang der Sillschlucht, nördlich des Tunnels Silltal 1 (offene Bau-
weise) und Silltal 2 und südwestlich des Rettungsplatzes Sillschlucht. Die flach bzw. auf Bohrpfäh-
len gegründete Winkelstützwand verläuft westlich des neuen Gleises von Franzensfeste nach 
Innsbruck. 

Die Dicke am Wandfuß beträgt zwischen 0,88 und 1,08 m im Abschnitt der flach gegründeten Win-
kelstützwand. Im Abschnitt mit Pfahlgründung beträgt die Wanddicke oberhalb der Bohrpfähle 0,98 
m. Die gleiszugewandte Seite der Bohrpfähle erhält eine Verblendschale (Mindestdicke 30 cm). 
Die erdberührte Wandfläche ist im Winkel von 10° zur Vertikalen geneigt, die Bauwerkshöhe über 
Planum liegt zwischen 0,40 m und 8,80 m. Die Gesamtlänge der Stützwand beträgt 32,06 m. Der 
Stützwandkopf besitzt über die gesamte Wandlänge eine Höhe von 30 cm bei einer Breite von 75 
cm. 

Im Bereich des Notausstieges (Unterführung) befinden sich keine Bohrpfähle. Die Verblendschale 
wird in diesem Bereich ersetzt durch eine Wand mit einer Stärke von 90 cm. Der südliche Wand-
abschnitt (Blocklänge 8,00 m) erhält aufgrund der Wandhöhe eine Rückverankerung mit Verpress-
ankern. Die Anker sind im Abstand von 2,00 m angeordnet. 

Die erdberührten Flächen der Stützwand erhalten als Abdichtung einen bituminösen Anstrich. 
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2.1.14 FAHRBAHN UND ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ 

2.1.14.1 Fahrbahn 

Die genauen Grundlagen und Ausgestaltungen der Fahrbahn sind im Bericht D0118-02130, 
D0118-00283 und auch im Bericht zur Systemplanung D0118-02141 angeführt. 

Das Nennmaß der Spurweite für das Projekt Brenner Basis Tunnel ist mit 1435 mm festgelegt, 
wobei der theoretische Bezugswert 1435 bis 1437 mm beträgt. Der Oberbau ist generell mit dem 
Schienenprofil 60E1 und der Schienengüte 260 HB ausgebildet. Die Schienenneigung auf freier 
Strecke beträgt 1:40 und zwischen 1:40 und 1:∞ für Weichen bei Geschwindigkeiten kleiner 
200 km/h und durchgängig 1:40 bei Weichen für die Bereiche zwischen 200 und 250 km/h. Auf 
freier Strecke wird ein Schotteroberbau eingesetzt, während im Basistunnel eine Feste Fahrbahn 
zur Anwendung kommt. Ausgenommen ist der bestehende Inntaltunnel, der mit Schotteroberbau 
ausgerüstet ist. Die Übergangsbereiche sind entsprechend der Fahrdynamik ausgelegt. Die Aus-
gestaltung der Bereiche mit Fester Fahrbahn soll künftige Weiterentwicklungen ermöglichen, da 
bis zur Realisierung des Oberbaus in etwa 10 Jahren vergehen werden. Eine Übersicht über die 
Aufteilung und den Einsatz der verschiedenen Oberbauarten ist in Plan D0118-02918 zu finden. 

Schotteroberbau 

Der Schotteroberbau wird im Bereich der Verbindungstunnel Umfahrung Innsbruck eingesetzt. In 
den Verbindungstunneln West und Ost erfolgt der Übergang vom Schotteroberbau zu den Masse-
Feder-Systemen bei ca. km 3,00. Weiters kommt im Bereich Bahnhof Innsbruck eine Schotterfahr-
bahn zum Einsatz, welche in den erforderlichen Abschnitten mit Unterschottermatten auf Beton-
platte versehen werden. Diese Abschnitte sind die Gleise der Weströhre Richtung Hauptbahnhof 
von km 1,280 bis 1,750 und Richtung Frachtenbahnhof von km 0,170 bis Abzweigung bei km 0,38. 
Der Oberbau wird mit lückenlos verschweißten Gleisen und Schwellen mit einer Länge von 2,60 m 
hergestellt. Eine mögliche Erweiterung der Schwellenlänge auf 2,80 m ist in allen Querschnitten 
berücksichtigt. 

Die Unterschottermatten kommen in den Bereichen zum Einsatz, wo dies durch Prognosen der 
Erschütterungen und des sekundären Luftschalls notwendig ist. In diesen Bereichen wird der klas-
sische Fahrbahnaufbau um die Unterschottermatte und eine 0,30 m starke Betonplatte erweitert. 
Zusätzlich kommen Schotterhalterungen außenseitig dazu, damit die horizontale Stabilität verbes-
sert wird. 

Feste Fahrbahn 

Aufgrund der Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h und des gleichzeitig hohen Anteils an Güterzü-
gen wird als Oberbauart im Tunnel eine Feste Fahrbahn zur Anwendung kommen. Das Fahrbahn-
system für die Einreichung basiert auf einer elastisch gelagerten Fahrbahnplatte. Es wurde dabei 
Rücksicht auf die Freihaltemaße unterschiedlicher Systeme genommen, um weitere Entwicklungen 
bis zur Realisierung des Oberbaus in ca. 10 Jahren und auch die Anwendung verschiedener Sys-
teme zu ermöglichen. In erschütterungskritischen Bereichen ist die Feste Fahrbahn in unterschied-
liche Masse-Feder-Systeme integriert (siehe unten, Masse-Feder-System).  

Die Konstruktion der Festen Fahrbahn besteht aus einer schlaff bewehrten Betonfertigteilplatte, die 
das Hauptelement bildet und das Gleis trägt. Die Maße betragen für die Länge 5,16 m, für die Brei-
te 2,40 m und für die Dicke zwischen 16 und 24 cm. Die Plattensohle, die Seitenflächen und auch 
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die rechteckigen, konisch ausgeführten Mittelöffnungen sind mit einer elastischen Trennschicht 
ausgeführt. Diese Trennschicht hat eine Stärke von 3 bis 6 mm und einen Bettungsmodul von 
c = 0,5 N/mm³. Die Befestigungspunkte an der Oberseite sind im Abstand von 65 cm positioniert, 
und als Schienenbefestigung wird der Typ „Vossloh System 300-1“ vorgesehen.  

Die Herstellung erfolgt zuerst über eine Grobausrichtung der Tragplatten auf Staffelhölzern, um 
dann nach der Montage der Fahrschienen eine exakte Vermessung und Einrichtung vornehmen zu 
können. Die Justierung zur Feinausrichtung wird mit Spindeln bewerkstelligt. Für eine kraftschlüs-
sige Verbindung dient der Vergussbeton, der prinzipiell bewehrt und nur im Bereich der MFS un-
bewehrt ausgeführt wird und mit dem auch die Überhöhung im Gleisbogen vorgenommen wird. 

Für die Vertikallasten werden das Lastmodell 71 und SW/0 gemäß UIC 776-1E für eine Geschwin-
digkeit bis v = 250 km/h angesetzt, Die maximale Achslast Pmax, statisch gilt für eine Geschwindigketi 
von v = 120 km/h. Für die Horizontallasten wird ein Seitenstoß mit 100 kN berücksichtigt, und die 
Abtragung je Stützpunkt Qdyn = 261 kN ist mit  angesetzt. Bei der Dimensionierung und Ausgestal-
tung wird auch schon der Entwurf der RVE 05.00.03 „Vorschriften für den Bau von Festen Fahr-
bahnen“ berücksichtigt. 

Alle Weichen im Tunnel liegen auf Fester Fahrbahn und werden mit einem beweglichen Herzstück 
im durchgehenden Hauptgleis ausgestattet. Um die notwendige elastische Lagerung zu erreichen 
werden Standardweichenschwellen mit Schwellenschuhen und Schwellenschuheinlagen versehen. 
Es kommt der Schwellenschuh ÖBB-M 11899a zum Einsatz, der eine Dicke samt Einlage von 
2,5 cm aufweist. Der Platzbedarf für diese Konstruktion beträgt 60 cm in der Höhe bei Fester 
Fahrbahn und 50 cm auf Masse-Feder-Systemen und im Weichenanfang 3,00 m in der Breite. 

Um im Übergangsbereich zwischen Weichen und Fester Fahrbahn einen gleichmäßigen Einsen-
kungsverlauf zu erzielen, werden die letzten 18 Schwellen vor der letzten durchgehenden Schwelle 
mit 2 unterschiedlichen Steifigkeiten ausgeführt. Der Übergang der Schienenneigung erfolgt für 
Weichen mit V < 200 km/h mit einer Abstufung von 1:40 zu 1:80 und im Weichenbereich 1:∞. Wei-
chen, die mit mehr als 200 km/h befahren werden sind durchgängig mit einer Schienenneigung 
von 1:40 verlegt. 

Masse-Feder-Systeme 

Die Bereiche der Festen Fahrbahn, die einen Erschütterungsschutz benötigen, sind mit Masse-
Feder-Systemen geplant. Die Bereiche für die Mfs sind aufgrund der Grobprognose festgelegt 
worden und können später infolge exakter Erschütterungsprognosen leicht abweichen. Die dyna-
mische Abstimmung erfolgt über die Zuweisung von Dämmleistungen, aus denen wiederum die 
notwendigen Eigenfrequenzen der Mfs bestimmt werden. Der Mfs-Gleistrog hat einen Platz von 
2,60 x 0,50 m vorgesehen, um verschiedene Systeme der Festen Fahrbahn einbauen zu können. 
Es kommen drei unterschiedliche Typen (I – III) zur Anwendung. (Plan D0118-02918) 

Das Mfs I besitzt eine Eigenfrequenz zwischen 6 und 9 Hz und eine Bauhöhe von 130 cm. Die 
benötigte Breite inklusive Seitenspalt ist > 3,50 m bei einer abgefederten Masse inklusive Oberbau 
von ≥ 7,7 to/m. Die Einsenkung unter UIC 71 nach EN 1991-2 beträgt 12,6 mm. Das Mfs I ist auf 
Einzellagern aus Elastomerwerkstoffen gelagert. Im Bereich des Mfs I ist die Weiche 194 angeord-
net. Daher ist der Gleistrog über beide Gleise durchgehend, und es ist kein Mittelgang für Wartung, 
Lageraustausch oder Inspektion möglich. Aufgrund der fehlenden Austauschbarkeit wird eine ga-
rantierte Lebensdauer von 50 Jahren verlangt und entsprechende Versuchsergebnisse sind vor 
Einbau vorzulegen. 
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Entsprechend den Vorgaben des Erschütterungsschutzes ist das Mfs II mit einer Eigenfrequenz 
zwischen 14 und 20 Hz ausgestattet. Die Bauhöhe beträgt 80 cm und die Breite inklusive Seiten-
spalt 3,30 m. Die abgefederte Masse inklusive Oberbau ergibt sich zu 4,9 to/m und die Einsenkung 
unter dem Lastbild UIC 71 zu 5,4 mm. Die Lager sind als Flächenlager ausgebildet, wobei entwe-
der Elastomermatten oder sehr weiche Unterschottermatten zur Anwendung kommen. Diese elas-
tische Lagerung ist nicht austauschbar und muss daher eine Lebensdauer von 50 Jahren aufwei-
sen und entsprechend erprobt sein. 

Die Eigenfrequenz des Mfs III ist zwischen 20 und 30 Hz. Die Außenmaße und die abgefederte 
Masse sind gleich groß wie beim Mfs II. Auch hier werden Flächenlager mit den gleichen Voraus-
setzungen wie beim Mfs II eingesetzt und die Einsenkung unter UIC 71 ergibt sich zu 2,8 mm.  

Die flächig gelagerten Mfs II und III können durch die Lagerung auf elastischen Matten genügend 
Längskräfte über die Schubsteifigkeit abtragen. Die Endverankerung erfolgt zur Festen Fahrbahn 
über Schubdorne in die Tunnelsohle. Für das Mfs I ergibt sich aufgrund der Weichenschwelle die 
Einleitung der Horizontalkräfte längs über den fugenlosen Mfs-Trog in die angrenzenden Bereiche 
der Mfs II und III. 

Die horizontale Querlagerung erfolgt bei den Mfs II und III wiederum flächig über die elastischen 
Matten. Das Mfs I wird über Seitenlager gehalten. 

Übergangsbereiche 

Die Übergangsbereiche zwischen verschiedenen Mfs-Typen und zwischen Mfs und Fester Fahr-
bahn sind vom fahrdynamischen Standpunkt sehr kritisch und daher genau berechnet worden. 
Dabei wurde die Oberbausteifigkeit nach DB Anforderungskatalog zum Bau der Festen Fahrbahn 
angesetzt. 

Die Übergangskonstruktion zwischen Fester Fahrbahn und Schotteroberbau ist im Plan D0118-
00297 detailliert dargestellt und im Bericht D0118-00283 beschrieben. Am Ende des Festen Fahr-
bahnsystems wird ein Endsporn in Form der Bauart „Rheda 2000“ angeordnet. Dieser 4,85 m bis 
maximal 9,65 m lange Bereich besteht aus 8 bis 16 Stück Schwellen. Anschließend wird ein Schot-
teroberbau mit 28 Spannbetonschwellen B303 W-60ü angeordnet, der eine Länge von 15,425 m 
aufweist. Diese beiden Bereiche sind mit einer elastischen Schienenbefestigung Vossloh System, 
300-1 ausgerüstet. An diesen Bereich schließen 22 Weichenbetonschwellen 60050 mit Schwellen-
besohlung (kstat=0,3 N/mm3) mit einer Länge von 12,10 m an. Der darauf folgende Schotterbe-
reich wird durch Schotterverklebung stabilisiert. 

2.1.14.2 Fahrbahnentwässerung 

Für die Betriebsphase ist ein Entwässerungssystem mit getrennter Ableitung der anfallenden 
Fahrbahnwässer und den zur Tunnelröhre zusickernden Bergwässern geplant.  

Die Fahrbahnentwässerung in Bereichen mit Schotteroberbau erfolgt über das Planum, das mit 
einer Querneigung von 5% eingebaut wird. In Wannen mit Schotteroberbau wird die Sohle mit ei-
ner Querneigung von 2% versehen. Das Wasser sammelt sich neben den Randwegen und die 
Entwässerung erfolgt über das Längsgefälle. 

Für die Bereiche, die mit fester Fahrbahn ausgebildet sind, erfolgt die Ableitung der anfallenden 
Flüssigkeiten über die Fahrbahnplatte. Die Fahrbahnplatte ist in Geraden mit einem Dachgefälle 
ausgebildet und in Kurven ohnehin überhöht, sodass die weitere Entwässerung über die Tunnel-
längsachse erfolgen kann. 
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Im Weichenbereich ist die Betonoberfläche des Vergussbetons mit einem Quergefälle von zumin-
dest 0,7% versehen, sodass die Entwässerung entlang des Banketts durch das Längsgefälle zum 
nächsten Schacht erfolgen kann. 

Schmutzwasserschächte befinden sich ca. alle 100 m seitlich im Bankett, währen die Bergwasser-
schächte bis auf die Weichenbereiche alle 100 m mittig in der Fahrbahnplatte angeordnet sind. 

Die Entwässerung bei Masse-Feder-Systemen erfolgt prinzipiell gleich wie bei der Festen Fahr-
bahn, wobei die Querleitungen und Schächte in den Gleistrog integriert sind. Bei den Mfs II und III 
kommen Flächenlager zum Einsatz, die vor dem Schmutzwasser durch eine wasserdichte Ausfüh-
rung des Banketts geschützt sind. Bergwasser, das direkt auf der Tunnelsohle anfällt, wird über 
das Längsgefälle zum nächsten Bergwasserschacht abgeführt. Das Mfs I, das nur im Bereich der 
Weiche 194 mit einer Ausdehnung von weniger als 100 m angeordnet ist, ermöglicht keinen mitti-
gen Schacht. Daher wird die Entwässerung über ein wasserdichtes Bankett über das Längsgefälle 
in die angrenzenden Bereiche der Mfs II bzw. II geführt. 

2.1.15 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG 

2.1.15.1 Elektrische Hilfsanlagen 

Die Elektrischen Hilfsanlagen umfassen alle notwendigen Energieversorgungsanlagen des Bren-
ner Basis Tunnels. Die Schnittstellen zu den umliegenden Bahnsystemen werden ebenso betrach-
tet wie die Schnittstellen zu den versorgenden Netzen der Energieversorgungsunternehmen (für 
das österreichische Projektgebiet IKB und TIWAG). Die Betriebsführung des Tunnels erfolgt durch 
die Betriebsführungs- und Leitzentrale Innsbruck. Eine Rückfallsebene in Verona ist geplant. Die 
der Planung zu Grunde gelegten Vorschriften und Standards sind dem Bericht D0118-02144 zu 
entnehmen.  

Der Tunnel wird von drei Einspeisepunkten mit einer Leistung von je 10 MW versorgt. Die Versor-
gung erfolgt aus den Mittelspannungsnetzen der TIWAG, IKB sowie auf italienischer Seite aus 
dem Mittelspannungsnetz der ENEL. Alle drei Einspeisepunkte sind so dimensioniert, dass sie 
jeweils alleine den gesamten Tunnel im Normalbetrieb und im Ereignisfall versorgen können. Ei-
nen weiteren untergeordneten Einspeisepunkt ist in Franzensfeste situiert. Er ist auf eine Leistung 
von 1 MVA dimensioniert. Die Transformatoren, Schaltanlagen und Telekommunikationseinrich-
tungen sind in den Funktionsgebäuden an den Standorten Zugangstunnel Wolf und Zugangstunnel 
Ahrental untergebracht. Die Funktionsgebäude sind aus elektrotechnischer Sicht entsprechend 
den Anforderungen der ÖVE / ÖNORM E 8383 geplant. 

Die Versorgung des Tunnels wird über einen offenen 30kV-Mittelspannungsring realisiert. In den 
Unterwerken in Portalnähe wird die Versorgungsspannung von der dort zur Verfügung stehenden 
Spannung auf die 30 kV- Ebene transformiert. Die Transformatoren sind mit Stufenschaltern aus-
gerüstet, um die Spannung im Tunnel konstant zu halten. Die Versorgung durch IKB in Ahrental 
und TIWAG in Wolf erfolgt mit 25 kV. Die vereinbarte Lieferleistung ist 10 MVA je Unterwerk.  

Die maßgeblichen Verbraucher stellen die drei Lüftungszentralen in Ahrental, Wolf und Pfitsch dar. 
Die Transformatoren der Lüfterzentralen haben jeweils eine Leistung von 5 MVA. Die Spannungs-
ebene der Lüftermotoren ist 3,3 kV.  
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2.1.15.2 Licht und Energieanlagen 

Die Energieversorgungsanlage für Licht- und Kraftstrom kann für die Sekundärverteilung in 1 kV 
und 400/230 V Stromkreise unterteilt werden.  

In jedem technologischen Stollen sind zwei Transformatoren 30 kV/0,4 kV vorgesehen. Die Trans-
formatoren werden über den Mittelspannungsring gespeist. Über Umschalter werden von dort aus 
0,4 kV/1 kV Transformatoren entweder direkt oder über USV Anlagen gespeist. Zwei 1 kV Leitun-
gen (eine normale Leitung und eine privilegierte, USV gestützte Leitung) pro Tunnelröhre versor-
gen die zwischen den technologischen Querschnitten im Abstand von ca. 333 m angeordneten 
fünf Querschläge. In jedem Standardquerschnitt befinden sich zwei Schaltschränke, die jeweils 
über eine normale und eine privilegierte Anspeisung verfügen. Umschaltmöglichkeiten bestehen 
bei Bedarf. Die Spannung wird in den Schaltschränken über Transformatoren wieder auf 
400 / 230 V herabgesetzt. Ein Schaltschrank speist die Stromkreise eines Gleises. Nicht sicher-
heitsrelevante Stromverbraucher werden über die normale Leitung, Beleuchtung und andere 
Verbraucher, die eine höhere Qualität der Stromversorgung benötigen, über die privilegierte Lei-
tung versorgt. 

2.1.15.3 Mittelspannungsanlagen 

Die Versorgung des Tunnels wird über einen offenen 30kV-Mittelspannungsring realisiert. In den 
Unterwerken in Portalnähe wird die Versorgungsspannung von der dort zur Verfügung stehenden 
Spannung auf die 30 kV- Ebene transformiert. Die Transformatoren sind mit Stufenschaltern aus-
gerüstet, um die Spannung im Tunnel konstant zu halten. Die Schaltanlagen sind in gasisolierter 
Ausführung geplant. Die Kurzschlussfestigkeit der Anlagen ist entsprechend ihrer Nutzung ange-
passt (z.B. bei den Lüftungszentralen). 

2.1.15.4 Erdungsanlagen 

Als Basis für die Erdung und Rückstromführung wird die EN 50122- 1 herangezogen. Die geplante 
Erdung besteht grundsätzlich aus einem Paar Leitungen für jedes Gleis. Die Daten der Leitungen 
können dem Technischen Bericht entnommen werden. Alle leitenden Teile der Infrastruktur und 
der technischen Anlagen werden geerdet. Das Erdungsseil verbindet alle Stützpunkte des Ketten-
werks. Alle 1500 m wird die Schiene mit dem Erdungsseil verbunden. Alle 333 m wird der Läng-
serder mit den im Betonfundament verlegten Banderdern verbunden. Weiter Details sind dem 
Technischen Bericht D0118-02146 zu entnehmen. Spezielle Erdungsmaßnahmen werden für das 
in einer Tunnelkaverne angeordnete Unterwerk Ahrental geplant (siehe dazu Plan D0118-03950). 

Eine begleitenden Überprüfung der in Kapitel 5-7 sowie Kapitel 9 der EN 50122-1 vorgegebenen 
Bedingungen bezüglich Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag, zusätzlichen Schutzmaß-
nahmen, Rückleitungsanlagen und Erdungsleitungen ist in der Planung vorgesehen.  

2.1.15.5 Traktionsstrom 25kV, 50 Hz 
Traktionsstromsystem 

Der BBT wird mit dem für die HGV-Strecke Brenner-Verona geplanten System Einphasen-
Wechselstrom mit 25 kV 50 Hz ausgerüstet. Schnittstellen zu dem in den meisten elektrifizierten 
Strecken der ÖBB gebräuchlichen System Einphasen-Wechselstrom mit 15 kV 16,7 Hz werden 
zwischen den Betriebsstellen Innsbruck Hbf und MFS Innsbruck sowie Abzw Fritzens-Wattens 14 
und MFS Innsbruck eingerichtet. Im gesamten Bereich des ggst. Projektes sind Stromabnehmer 
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mit Eurowippe gemäß TSI zu verwenden, in den mit 15 kV 16,7 Hz elektrifizierten Abschnitten 
auch die im Bereich der ÖBB gebräuchlichen Wippen mit 1950 mm Breite. 

Elektrotechnik  

Die Traktionsstromanlage ist im zu behandelnden Gebiet in zwei von einander unabhängige Anla-
gen unterteilt, die durch Systemtrennstellen voneinander getrennt sind. In der Anbindung an das 
bestehende Netz der ÖBB wird in der Umfahrung Innsbruck und der Verbindung zum HBf Inns-
bruck das in Österreich übliche 15 kV, 16,7 Hz System verwendet. Die Speisung dieses Systems 
erfolgt aus dem ÖBB Netz über die Bestandsschaltgerüste (siehe dazu Schaltplan D0118-02974). 
Die Tunnelstrecke selbst wird nach den Systemtrennstrecken bei km 3+056 und km 3+389 in der 
Verbindung Bahnhof Innsbruck sowie bei km 2+521 und km 2+228 in der Umfahrung Innsbruck, 
mit einem 2x25 kV, 50 Hz System versorgt (Schaltplan D0118-02562). Die Versorgung erfolgt im 
Regelfall bis zur Phasentrennstrecke (SCF) bei km 35+620 über das Unterwerk Ahrental. Es be-
steht die Möglichkeit die Phasentrennstelle bei Bedarf nach Mauls km 48+909 bzw. nach Fran-
zensfeste zu verschieben. Eine Phasentrennstelle in Ahrental ist nicht geplant, da der nördliche 
Streckenabschnitt nicht mit 25 kV versorgt wird. Die Gesamtleistung des Unterwerks Ahrental ist 
ausreichend, um im Bedarfsfall den ganzen Abschnitt bis Franzensfeste zu versorgen. Das selbe 
gilt für das Unterwerk Franzensfeste bei einem Totalausfall von Ahrental. Zur Spannungserhöhung 
auf der Strecke sind so genannte Schaltposten mit Spannungsüberhöhung geplant. In diesen 
Schaltposten werden Autotransformatoren mit der Oberleitung und der Feederleitung entspre-
chend verbunden. Dies führt zu einer Anhebung der Oberleitungsspannung. Zur Versorgung der 
Strecke stehen in Ahrental 2 Einphasenleistungstransformatoren mit jeweils 60 MVA Leistung zur 
Verfügung. Die Versorgung erfolgt aus dem 110kV Netz der TIWAG. Die technischen Details sind 
dem Bericht D0118-02146 zu entnehmen. 

Das Unterwerk Ahrental ist in einer aus tunnelbaulicher Sicht notwendigen Logistikkaverne im Be-
reich des Zufahrtstunnels Ahrental situiert. Es wird über ein 110 kV Kabelsystem dreiphasig vom 
Netzbetreiber TIWAG versorgt. Dazu wird vom Unterwerk Vill der TIWAG eine Kabelstrecke bis 
zum Unterwerk Ahrental geplant. Eine 110 kV SF6- gekapselte Schaltanlage verteilt die Energie 
auf zwei 60 MVA Transformatoren. Diese werden nicht parallel eingesetzt, da die Kurzschluss-
ströme sonst zu hoch werden würden. Ein Transformator steht in Reserve. Über eine gasisolierte 
Schaltanlage 25 kV wird die Energie auf die Abzeige der Traktionsanlage verteilt. Die Anlage ist 
zwangsbelüftet, Brandabschnitte und Fluchtwege sind entsprechend ausgeführt. Die Planung der 
Schaltanlage ist in den Plänen D0118-04002, D0118-04304 und D0118-03558 dargestellt. Der 
Schaltplan der Anlage ist in D0118-04155 dargestellt. Das Erdungs- und Rückstromführungskon-
zept ist in Plan D0118-03950 beschrieben.  

2.1.15.6 Oberleitungssystem 

Es wird eine zertifizierte Oberleitungskomponente zum Einsatz kommen, die mit der geplanten 
Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h unter interoperablen Bedingungen befahren werden kann. 
Die Fahrdrahthöhe wird mit 5300 mm festgelegt. Beschränkt durch das Lichtraumprofil des Tun-
nels darf das System eine maximale Höhe von ca. 900 mm nicht überschreiten. An der Seite des 
Tunnels ist in entsprechender Höhe der Negativ Feeder angeordnet. Die Sicherheitsabstände ent-
sprechen den Vorgaben der Norm. Die Systemtrennstellen und Phasentrenstellen sind entspre-
chend der EN 50367:2006, Anhang A ausgeführt. An den entsprechenden Stellen der Tunnelporta-
le und Zugangsstollen sind Erdungsmöglichkeiten und Spannungsanzeigen für die Oberleitung 
angeordnet. Die Anordnung ist dem Schaltplan D0118-02562 zu entnehmen. Die Fahrleitung kann 
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mit der Eurostromabnehmerwippe entsprechend EN 50367:2006 Anhang A2 befahren werden. Die 
Fahrleitung vor den Systemtrennstellen im Bereich Innsbruck ist für den 1950 mm Stromabnehmer 
befahrbar. 

2.1.15.7 Telekommunikations- und Überwachungssysteme 

Die Funk- und Kabelnetze mit zugehöriger technischer Ausrüstung sind im Bericht D0118-3403, 
die Anlagen des Tunnelleitsystems im Bericht D0118-3414 behandelt. Die Details sind in den zu-
gehörigen Dokumenten und Plänen enthalten. 

Für ETCS, Zugfunk, den Instandhaltungsfunk der Erhaltungsdienste und für die Rettungsdienste 
wird GSM-R, als öffentliches Funknetz GSM-Public, für die Feuerwehr das 70cm-Band und für die 
Rettungsdienste auch TETRA  zur Verfügung stehen.  

Notruffernsprecher werden in den Hauptröhren, Querschlägen, MFS sowie Zugangs- und Ret-
tungsstollen, Lautsprecher in den Hauptröhren, den Not-Hst und den für die Evakuierung vorgese-
henen Stollen angeordnet. 

Tunnelfunk 

Für den BBT sind im Wesentlichen 3 Funksysteme vorgesehen. Diese sind: 

• GSM-R (Netz für die Zugsteuerung und Signalgebung) 

• GSM-P 900 MHz (öffentliches Funktelefonnetz) 

• TETRA / Atemschutzfunk (Behördenfunknetz) 

Für den BBT werden diese Netze an den Portalen mittels Kopfstationen in das Tunnelfunksystem 
umgesetzt und innerhalb des Tunnels verfügbar gemacht. 

Das Funksystem ist in den Zugangsstollen und den Hauptröhren mit Leckkabeln ausgeführt und 
mit Abstrahlung über Antennen in den Querschlägen. Aus Redundanzgründen sind die Funksys-
teme in den Hauptröhren unabhängig voneinander ausgelegt. Die Redundanz ist somit innerhalb 
des BBT als auch außerhalb (Verbindung zum Betriebsgebäude Innsbruck) vorhanden. Das Funk-
system dient dazu die außerhalb des Tunnels verfügbaren Netze im Tunnel verfügbar zu machen. 
Auf Grund des nahe gelegenen Frequenzbereichs der 3 Anlagen wird die Abstrahlung über das 
gleiche Medium (Leckkabel) durchgeführt. Im Gefahrenfall ist diese Gemeinsamkeit jedoch eine 
Ursache für einen „Common-Mode Fehler“. Darauf wurde Rücksicht genommen indem speziell 
brandbeständige Leckkabel vorgesehen sind, die Wandbefestigung der Leckkabel speziell ausge-
führt ist und die Anspeisung der Leckkabel in jedem Kabelabschnitt von 2 Seiten erfolgt. Damit 
wird einem Funktionsausfall in mehrfacher Weise vorgebeugt. 

Das interoperabilitäts- und sicherheitsrelevante GSM-R System wird im Bericht der Benannten 
Stelle behandelt.  

Für die Fernmeldekabel ist der Einsatz von Lichtwellenleiterkabeln vorgesehen. Abgedeckt wird 
damit eine große nutzbare Bandbreite bei Störunempfindlichkeit gegen elektromagnetische Beein-
flussung. Diese Kabel sind in jeder der beiden Hauptröhren jeweils redundant vorhanden. Bei Aus-
fall eines Systems einer Fahrröhre ist die Funktionalität des anderen Systems in der Parallelröhre 
vorhanden. Jedes System ist in einem F90 Kabelkanalsystem verlegt, wodurch im Brandfall ein 
mindest 90minütiger Betrieb möglich ist. 

In den Querschlägen wird die Funkversorgung mittels Antennen sichergestellt. Dies ist auch für 
den Entwässerungsstollen der Fall. 
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Entsprechend der redundanten Kabelanlage werden auch die zugehörigen Telekommunikations-
anlagen (Kopfstationen, Multiplexer usw.) redundant ausgeführt. 

Weiters sind in jeder Fahrröhre getrennte Betriebsfernmeldeanlagen vorgesehen, die mit der re-
dundanten Übertragungstechnik vernetzt sind und auch über Kupferleitungen realisiert sind. Über 
diese Betriebsfernmeldeanlagen werden auch die Fernsprecher für das Notrufsystem mit Notruf-
taste und die Lautsprecher für Durchsagen (z.B. im Gefahrenfall Durchsagen für Reisende) einge-
bunden. Speziell dazu ist eine getrennte Notrufleitung (Kupferleitung) vorgesehen, deren Funkti-
onstüchtigkeit permanent überwacht wird. Die Lautsprecher sind zu einem Beschallungssystem 
zusammengefasst, welches durch entsprechende Konfigurationen die Verfügbarkeitsanforderun-
gen erfüllt. 

Für alle Telekommunikationsanlagen sind Ferndiagnose und Fernwartung sowie Fernkonfiguration 
über ein Telekommunikations-Management-System vorgesehen, wobei dieses Management-
System in das ÖBB-eigene zu integrieren ist. Somit stehen den Bedienern in der Zentrale alle Ge-
räte- und Netzdaten zur Verfügung um auf Störungen im Netz reagieren zu können. 

Eine hohe Verfügbarkeit der Funksysteme wird durch Vernetzung der Tunnelfunkanlagen in Ring-
topologie erreicht. Weiters trägt zur hohen Verfügbarkeit auch der Einsatz von USV bei jeder Tun-
nelfunkstation bei, bzw. die Hardwareredundanz für die 48V DC Versorgung der Betriebsfernmel-
dezentralen. 

Der Raum- und Energiebedarf für die einzelnen Anlagen(teile) wird im Bericht D0118-3403 sowohl 
für den BBT (Fahrröhren, Querschläge, Entwässerungstunnel, Zugangsstollen) als auch für die 
außerhalb des Tunnels benötigten Ressourcen in Betriebsgebäuden dargestellt. 

Um dem raschen technologischen Fortschritt auf dem Gebiet der Telekommunikation Rechnung zu 
tragen, sind ausreichende Kapazitätsreserven eingeplant. Sie liegen bei ca. 70% des aktuellen 
Bedarfs. 

Wie schon mehrmals erwähnt sind die aus dem Tunnelsicherheitskonzept abgeleiteten Anforde-
rungen an die Telekommunikation mittels redundanter Kommunikationswege und -anlagen erfüllt. 

Leitsystem 

Die Leittechnik im BBT ist im Dokument D0118-3414 abgehandelt. 

Der BBT wird mittels eines Videosystems überwacht, mit welchem alle Zugänge zum Tunnel und 
im Tunnel die MFS, Nothaltebahnsteige und Streckenabzweigungen und Überleitstellen kontrolliert 
werden können. Das Videosystem kann nicht nur in den Leitzentralen sondern auch durch mobile 
Ausrüstungen im Tunnel abgefragt werden. An den Portalen ist zusätzlich zum Videosystem auch 
ein Audiokommunikationssystem vorgesehen, mit dem mit der Leitzentrale Verbindung aufge-
nommen werden kann.  

Zutrittskontrollsysteme sichern Tore und Türen sowohl außerhalb bei Zutritten von außerhalb des 
Tunnels als auch bestimmte Bereiche innerhalb des Tunnels. Mit diesen steht auch der Einsatz 
von Einbruchsmeldeanlagen in Zusammenhang, welche bei den wichtigsten Zugängen und Tech-
nikräumen eingesetzt werden. 

Mit Brandmeldeanlagen werden technisch geschlossene Betriebsräume in den MFS überwacht. 
Die Entnahme von Handfeuerlöschgeräten wird ebenso wie Brandmeldungen an die Leitzentrale 
übertragen. 
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Aus den Lüftungsanlagen werden Temperaturen für die jeweiligen Tunnelabschnitte extrahiert und 
in die Leitzentralen gemeldet. Messeinrichtungen für die Messung von Luftströmungen werden in 
den Fahrröhren, Rettungs- und Zugangsstollen installiert und deren Messwerte an die Leitzentrale 
übertragen. 

Weiters melden noch Erdbebenwarnanlagen und Umweltdatenmeldeanlagen ihre Daten an die 
Leitzentrale. 

In das Leitsystem sind auch noch andere Bereiche der Ausrüstung (z.B. Überwachung der Klimati-
sierung) in Bezug auf deren Steuerung als auch Meldung von Informationen integriert.  

2.1.15.8 Zugsicherungs- und Zugleitsysteme 

Die Planungsgrundlagen für die Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung (ZZS) sind im 
Wesentlichen durch die im Einlageverzeichnis im Abschnitt FB6 aufgelisteten Dokumente gege-
ben. Der wesentliche zugehörige technische Bericht ist das Dokument mit der Nummer D0118-
03357. 

Der BBT, der Bf Innsbruck Hbf die Umfahrung Innsbruck und die Verbindungstunnel werden mit 
dem Klasse A-System ETCS Level 2 gemäß TSI „Zugsicherung, Zugsteuerung und Signalgebung 
HGV“ ausgerüstet. Die Steuerung und Überwachung bis zu der auf italienischem Staatsgebiet ge-
legenen Abzw Franzensfeste/Fortezza erfolgt durch die BFZ Innsbruck. In Franzensfeste/Fortezza 
wird ein Notbedienplatz eingerichtet und mit der BFZ Innsbruck sowie der Betriebsleitzentrale des 
italienischen Infrastrukturbetreibers verbunden. 

Da bei ETCS Level 2 eine Signalisierung auf dem Führerstand eines Triebfahrzeuges erfolgt, sind 
ortsfeste Lichtsignale für den Regelbetrieb nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Im Stö-
rungsfall erfolgt die Orientierung des Tfzf beim Fahren auf Sicht durch die Signalisierung der 
Blockabschnitte mittels Blockkennzeichens, der Marker-Boards. Die Zugsicherung erfolgt mittels 
elektronischer Stellwerke (ESTW) welche die dafür notwendigen Informationen über die Gleisab-
schnittsbelegung von Achszählern ableiten, nach sicherungstechnischen Regeln verarbeiten und 
an die Radio-Block-Centers (RBC) mit folgender  funktechnischen Übermittlung an die Fahrzeuge 
übergeben.  

In diesem Projekt muss die ZZS aus regulatorischen Gründen in zwei Teilen betrachtet werden: 
Einerseits ist das internationale ETCS Level 2 zu betrachten und andererseits die nationalen siche-
rungstechnischen Anlagen. Das internationale ETCS wurde durch die Benannte Stelle beurteilt 
und wird daher hier (insofern es nicht für das Verständnis ausschlaggebend ist) nicht mehr be-
schrieben. Gegenstand der Beurteilung sind die nationalen sicherungstechnischen Anlagen, d.h. 
des nationalen Sicherungssystems. Dieses erstreckt sich auf die Schnittstelle mit der Bestands-
strecke, die ESTW (Ahrntal und Steinach) mit zugehöriger Peripherie (z.B. Achszähler, Weichen), 
die Fernbedienung (Innsbruck) bis zu den Betriebsleitzentralen (diese selbst jedoch ausgenom-
men). Die Schnittstelle zwischen dem ESTW Wiesen und dem ESTW Fortezza, welche län-
derübergreifend ist, ist nicht Teil der Betrachtung, da sie sich auf italienischem Staatsgebiet befin-
det.  

Detaillierte Anforderungen an die einzelnen Anlagen oder Systeme würden auf Grund der langen 
Dauer zwischen Planung und deren Realisierung die Nutzung fortschrittlicher und auf dem kom-
menden Stand der Technik sich befindlichen Systeme einschränken. Daher sind die Anlagen nur 
funktional festgelegt. Überblicksmäßig sind sie im Dokument D0118-0730 dargestellt. 
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Für die Änderungen an den Bestandsstrecken und die Schnittstellen zu diesen sind die strecken-
typischen Unterlagen im Sinne des EbG in der bei den ÖBB üblichen Darstellung enthalten. Im 
Einzelnen sind dies: 

• VzG 

• Zugstraßentabelle 

• Weichentabelle 

• Signaltabelle 

Die zulässigen Geschwindigkeiten sind nach Strecken und Gleis getrennt in den entsprechenden 
Tabellen (VzG) enthalten. Das jeweilige Dokument ist wiederum in die beiden Fahrrichtungen un-
terteilt. Die Strecke durch den BBT hat die Nummernbezeichnung 33002, während die Verbin-
dungstunnel zur Bestandsstrecke des Inntaltunnels durch Nummernbezeichnungen 33601a (für 
Gleis 1) und 33601b (für Gleis 2) tragen.  

Die dargestellten Zugstraßentabellen beziehen sich auf die Einbindung (Umbau des südlichen 
Bahnhofskopfs von Innsbruck Hbf, dargestellt in Dokument D0118-04293 (Umbau Bahnhofskopf)) 
der Strecke 33002 (BBT) in den Bahnhof Innsbruck und die Einbindung der Strecken 30601a und 
30601b (Verbindungstunnel) in die Strecke 30501 (Inntaltunnel). Es werden in den Zugstraßenta-
bellen nur die neuen Fahrstraßen dargestellt. 

Die Weichen- und Signaltabellen enthalten die bei den ÖBB üblichen Informationen soweit sie für 
die Planung verfügbar sind. Dies bedeutet, dass die implementierungsabhängigen Daten erst nach 
dieser hinzugefügt werden können. 

Die Einbindung der Strecke 33002 (BBT) über die Strecken 30601a und 30601b (Verbindungstun-
nel) in die Strecke 30501 (Inntaltunnel) erfolgt auf standardmäßig. Dies gilt ebenso für die Einbin-
dung der Strecke 33002 in den Bahnhof Innsbruck Personenbahnhof. Der Innsbrucker Frachten-
bahnhof wird in der Planung zweigleisig (über Gleis 9 und Gleis 11) an den BBT angebunden, je-
doch nur eingleisig an die Bestandsstrecke (wie auch im derzeitigen Bestand). Diese Anbindung 
erfordert dort auch die Aufstellung konventioneller Lichtsignale. 

Die Zugsicherung erfolgt durch elektronische Stellwerke. Die mit dem Umbau in Zusammenhang 
stehenden Änderungen sind mit dem Bestandsstellwerk Innsbruck Hauptbahnhof abzudecken. 
Dessen Stellbereich reicht bis ca. km 4 in den BBT hinein. Die Einbindung der Verbindungstunnel 
wird vom ESTW Ahrntal abgedeckt, welches bis ca. km 1,5 in die Verbindungstunnel zum Inntal-
tunnel reicht. Die Anbindung der Verbindungsstrecke zwischen BBT und der Bestandsstrecke im 
Inntaltunnel gehört zum Stellbereich des ESTW Inntaltunnel.  

Die ESTW Ahrntal, Steinach und Wiesen sind zur Fernbedienung von Innsbruck vorgesehen. Auf 
italienischem Staatsgebiet in Franzensfeste wird aus Redundanzgründen für den Fehlerfall ebenso  
ein Bedienplatz eingerichtet. Das ESTW Ahrntal hat seinen Stellbereich von ca. km 4 bis km 14,4 
das ESTW Steinach von ca.  km 14,4 bis km 31,5 und ESTW Wiesen von ca. km 31,5 bis km 52. 

Die Gleisfreimeldung wird mittels konventioneller Achszähltechnik ausgeführt. 

Für die Ausführung der ESTW in sicherungstechnischer Hinsicht ist gemäß CENELEC Normen die 
Sicherheitsstufe SIL4 geplant. 

Zur Betriebsführung ist eine Betriebsführungszentrale (BFZ) in Innsbruck geplant. Auf italieni-
schem Staatsgebiet ist für die Betriebsführung ein Arbeitsplatz zur Überwachung des BBT und 
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Information über das Geschehen im BBT vorgesehen. Daher ist keine sicherungstechnische An-
bindung dieses Arbeitsplatzes an Innsbruck erforderlich. Die BFZ selbst nicht Gegenstand der Ein-
reichung. 

Als Besonderheit ist erwähnen, dass in die Sicherungsanlagen des BBT nicht nur die üblichen ei-
senbahnrelevanten Sicherungsanlagen mit zugehöriger Peripherie eingebunden sind, sondern 
auch die Bahntore im Bereich der MFS, welche die beiden Tunnelröhren voneinander trennen. An 
Überleitstellen sind auch Bahntore für die Hauptröhren geplant um bei Fahrt über die Überleitung 
eine Unabhängigkeit der angrenzenden Hauptröhren zu erreichen. Zugfahrtstraßen durch jedes 
der Bahntore sind nur dann einstellbar wenn die Bahntore in richtiger Position (d.h. offen) und ver-
riegelt sind. Das an den Bahntoren angebrachte Sperrsignal ist nur im geschlossenen Zustand 
sichtbar. 

Die Querschlagstore zu den Querschlägen zwischen den Tunnelröhren sind ebenfalls in die Siche-
rungstechnik eingebunden. Der geöffnete Zustand eines Querschlagstores führt zu einer unmittel-
baren Reduktion der Streckenhöchstgeschwindigkeit auf 40km/h im Bereich dieses Tors.   

Die verschiedenen Schnittstellen (z.B. GSM-R-Netze, ESTW) sind im Dokument D0118-03357 
funktional definiert und verfügbare Normen (ETCS, UIC) werden angewendet.  

Zu den beim BBT verwendeten Zusatzeinrichtungen zählen die so genannten "Checkpoints". Die-
se Checkpoints enthalten Einrichtungen welche die Aufgabe haben Unregelmäßigkeiten bei fah-
renden Zügen zu erkennen. Im Einzelnen sind dies folgende Anlagen:  

• Heißläuferortungsanlagen 

• Festbremsortungsanlagen 

• Achslastüberwachungsanlagen 

• Flachstellenortungsanlagen 

• Lichtraumprofilmessanlagen 

• Entgleisungsdetektionsanlagen 

• Detektionsanlage brennender Züge 

• Detektionsanlage auslaufender Flüssigkeiten 

Deren Anordnung ist so vorgesehen, dass Züge welche derartige Unregelmäßigkeiten aufweisen 
auf dem letzten Bahnhof vor dem Tunnel gestellt werden können und somit nicht in den Tunnel 
einfahren. 

Im Tunnel selbst sind im österreichischen Teil mehrere unterschiedliche Standorte derartiger Anla-
gen vorgesehen, wobei hier als Kriterium für die Anhaltung der Züge die möglichen Stellbahnhöfe 
und die Art der Unregelmäßigkeiten und herangezogen wurden. 

• Heißläuferortungsanlagen/Festbremsortungsanlagen werden an 2 Standorten (1 je Rich-
tung) geplant, wobei als Stellbahnhöfe Steinach (für in Richtung Süden fahrende Züge) und 
die MFS Innsbruck (für in Richtung Norden fahrend Züge) vorgesehen sind. 

• Entgleisungsdetektionsanlagen sind so vorgesehen, dass an den jeweiligen MFS (Steinach 
und Innsbruck) die Züge angehalten werden können. 

• Detektionsanlagen brennender Züge sind unmittelbar hinter den jeweiligen Tunnelportalen 
(BBT und Inntaltunnel) und in der Mitte des BBT bei ca. km 31 vorgesehen. 
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2.1.16 DEPONIEN 

2.1.16.1 Allgemeines 

Deponien werden in einem eigenen Verfahren behandelt. Es sind daher nur generelle Aussagen 
zur grundsätzlichen Standorteignung erforderlich. Die Notwendigkeit der Deponien für die Bauaus-
führung ergibt sich aus der Nichtverwendbarkeit einiger Gesteinsarten beim Tunnelausbruch.  

In den eisenbahnrechtlichen Einreichunterlagen wird im Fachbereich  X – Deponieplanung für jede 
Deponie ein technischer Bericht, Lagepläne und ein landschaftspflegerischer Begleitplan vorge-
legt.  

Die Deponiestandorte wurden nach dem Stand der Technik untersucht (geologische Kartierung, 
Schürfe, Bohrungen, geotechnische Laboruntersuchungen, Gleitkreisberechnungen, Standsicher-
heitsnachweise, hydrogeologische Beweissicherung). Sie sind jeweils in technischen, geologi-
schen und geotechnischen Berichten dokumentiert und in Lageplänen und Schnitten sowohl geo-
logisch, hydrogeologisch und geotechnisch dargestellt.  

2.1.16.2 Deponie Ampass Süd 

Siehe techn. Bericht D 134 – 00306 Geologie, Hydrogeologie und Geotechnik. (mit Beilagen)  

Der Deponiestandort Ampass Süd befindet sich südlich der A12 Inntal Autobahn nördlich des Sied-
lungsbreiches bzw. auf der südlichen Hangterasse des Inntales und unmittelbar nördlich der L 283 
Ampasser Straße in der Gemeinde Ampass. Der Standort besteht aus pleistozänen Kiesen und 
Sanden des Inntal-Mittelgebirges, der Fels liegt > 60 m tief unter GOK. Im W befindet sich die e-
hem. Deponie Rossau. Die kleinen lokalen GW-Körper entwässern Richtung Inn.  

Bei den Deponien Ampass Süd und Nord befinden sich keine Oberflächengewässer oder temporär 
wasserführende Gräben. Niederschlagswässer auf den Wiesenflächen versickern oder fließen 
über die natürliche Geländemulde Richtung Osten ab. Es sind keine Entwässerungsanlagen vor-
handen, die zum Inn führen. Die Ableitung der anfallenden Oberflächenwässer bleibt auch nach 
Abschluss des Schüttbetriebes unverändert. 

Im Umgebungsbereich bzw. unterhalb liegen derzeit keine genutzten Wässer. 

Die Abmessungen der Deponie betragen max. 420 m in der Länge und max. 81 m in der Breite. 
Die max. Schütthöhe beträgt 12 m. Es ergibt sich eine projizierte Deponiefläche von ca. 30.000 m² 
und ein Deponievolumen von 181.000 m³. Die Böschungen weisen eine max. Neigung von 2:3 auf. 

Unterhalb einer dünnmächtigen Schicht aus Oberboden und Hangschutt wird die Deponie Ampass 
Süd von einer verfestigten Grundmoräne und undifferenzierten Terrassensedimenten unterlagert. 

Zur Beurteilung der Standsicherheit wurden Böschungsbruchberechnungen unter Berücksichti-
gung von Erdbebeneinwirkungen zur äußeren und inneren Standsicherheit durchgeführt. Weiters 
wurde der Deponiefuß auf Spreizdruckversagen untersucht. 

Für die Berechnungen wurden folgende Kennwerte des Untergrundes angenommen: 
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Tabelle 2 Bodenkennwerte Untergrund Deponie Ampass Süd  

 
Die Kennwerte des Ausbruchmaterials wurden aus dem technischen Bericht zur Geologie Teil B 
entnommen. Es wurde davon ausgegangen, dass durch eine entsprechende Deponiebewirtschaf-
tung eine Optimierung der Parameter erreicht werden kann. Die Kennwerte für das Ausbruchmate-
rial wurden somit wie folgt angenommen: 

Tabelle 3 Bodenkennwerte Ausbruchmaterial Deponie Ampass Süd 

 
Die Standsicherheitsberechnungen ergeben für die Sicherheit des natürlichen Hanges ohne Depo-
nieauflast η = 1,45 ohne Erdbebenbelastung sowie η = 1,19 mit Erdbebenbelastung. Die Berech-
nungen für die innere Standsicherheit ergeben Sicherheiten von η = 1,39 ohne Erdbebenbelastung 
sowie η = 1,12 mit Erdbebenbelastung. Die Berechnungen für die äußere Standsicherheit ergeben 
Sicherheiten von η = 1,41 ohne Erdbebenbelastung sowie η = 1,16 mit Erdbebenbelastung. Die 
Sicherheit gegen Spreizdruckversagen beträgt η = 2,03. 

Eine Untersuchung der Auswirkungen von Setzungen auf benachbarte Infrastrukturen kann bei der 
Deponie Ampass Süd aufgrund der Entfernungen zu den Bauwerken und der geringen Schütthöhe 
entfallen. 

2.1.16.3 Deponie Ampass Nord 

Der Deponiestandort Ampass Nord liegt nördlich des Siedlungsbereiches bzw. auf der südlichen 
Hangterrasse des Inntales und südlich der A12 Inntal Autobahn, unmittelbar nördlich der L 283 
Ampasser Straße in der Gemeinde Ampass.  

Auch hier besteht der Untergrund aus mächtigen quartären Kiesen und Sanden, Fels befindet sich 
in > 60 m Tiefe. Die Inntalschotter beinhalten einen GW-Begleitstrom des Inn, die GW-Strömung 
im Deponiebereich ist zum Inn gerichtet. GW-Gefährdung wird als gering eingestuft (s. D 134 – 
00121 Geologie, Hydrogeologie und Geotechnik mit Beilagen).  

Bei den Deponien Ampass Süd und Nord befinden sich keine Oberflächengewässer oder temporär 
wasserführende Gräben. Niederschlagswässer auf den Wiesenflächen versickern oder fließen 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 183 

über die natürliche Geländemulde Richtung Osten ab. Es sind keine Entwässerungsanlagen vor-
handen, die zum Inn führen. Die Ableitung der anfallenden Oberflächenwässer bleibt auch nach 
Abschluss des Schüttbetriebes unverändert. 

Im Umgebungsbereich bzw. unterhalb liegen derzeit keine genutzten Wässer. 

Die Abmessungen der Deponie betragen max. 400 m in der Länge und max. 143 m in der Breite. 
Die max. Schütthöhe beträgt 25 m. Es ergibt sich eine projizierte Deponiefläche von ca. 46.000 m² 
und ein Deponievolumen von ca. 586.000 m³. Die Böschungen weisen eine max. Neigung von 2:3 
auf. 

Unterhalb einer dünnmächtigen Schicht aus Oberboden und Hangschutt wird die Deponie Ampass 
Nord vorwiegend von einer alluvialen Terrasse und undifferenzierten sowie sandigen Terrassen-
sedimenten unterlagert. 

Zur Beurteilung der Standsicherheit wurden Böschungsbruchberechnungen unter Berücksichti-
gung von Erdbebeneinwirkungen zur äußeren und inneren Standsicherheit durchgeführt. Weiters 
wurde der Deponiefuß auf Spreizdruckversagen untersucht. 

Für die Berechnungen wurden folgende Kennwerte des Untergrundes angenommen: 

Tabelle 4 Bodenkennwerte Untergrund Deponie Ampass Nord 

 
Die Kennwerte des Ausbruchmaterials wurden aus dem technischen Bericht zur Geologie Teil B 
entnommen. Es wurde davon ausgegangen, dass durch eine entsprechende Deponiebewirtschaf-
tung eine Optimierung der Parameter erreicht werden kann. Die Kennwerte für das Ausbruchmate-
rial wurden somit wie folgt angenommen: 

Tabelle 5 Bodenkennwerte Ausbruchmaterial Deponie Ampass Nord 

 
Die Standsicherheitsberechnungen ergeben für die Sicherheit des natürlichen Hanges ohne Depo-
nieauflast η = 1,64 ohne Erdbebenbelastung sowie η = 1,28 mit Erdbebenbelastung. Die Berech-
nungen für die innere Standsicherheit ergeben Sicherheiten von η = 2,40 ohne Erdbebenbelastung 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 184 

sowie η = 1,72 mit Erdbebenbelastung. Die Berechnungen für die äußere Standsicherheit entspre-
chen den Sicherheiten für die innere Standsicherheit. Die Sicherheit gegen Spreizdruckversagen 
beträgt η = 4,53. 

Aufgrund der Nähe zur Inntalautobahn wurden die Setzungen im Nahbereich der Autobahn unter-
sucht. Es ergeben sich am Bauwerk Setzungen von bis zu 8 cm. Es wird deshalb zur Beweissiche-
rung ein Messprogramm vorgeschlagen um die auftretenden Setzungen während der Schüttungen 
zu beobachten. Bei Überschreiten eines Grenzwertes sind Maßnahmen, wie z.B. ein Abflachen der 
Deponieböschung vorzusehen. 

2.1.16.4 Deponie Ahrntal Süd 

Der Deponiestandort Ahrental Süd befindet sich am orographisch rechten Talhang des Wipptales 
im Gebiet der Katastralgemeinde Vill. Der Standort grenzt östlich an die Böschung der A13 Bren-
ner Autobahn und westlich an die bergseitige Böschung der ÖBB Strecke Innsbruck-Brenner. Die 
Abmessungen der Deponie betragen max. 600 m in der Länge und max. 260 m in der Breite. Die 
max. Schütthöhe beträgt 53 m. Es ergibt sich eine projizierte Deponiefläche von ca. 118.000 m² 
und ein Deponievolumen von 2,7 Mio. m³. Die Böschungen weisen eine max. Neigung von 2:3 auf. 

Unterhalb einer dünnmächtigen Schicht aus Oberboden und Hangschutt wird die Deponie Ahrental 
Süd stellenweise von bis zu 20 m mächtigen künstlichen Auffüllungen der Seitendeponie Unter-
bergwiese unterlagert. Die vorwiegenden Lockergesteinsschichten werden durch undifferenzierte 
sowie sandige Terrassensedimente gebildet. Im Bereich der A13 wird das dort verwendete Damm-
schüttmaterial mit Aushubmaterial überdeckt. Die anstehende Felsoberfläche liegt stellenweise in 
einer Tiefe von wenigen Dezimetern und taucht an anderen Stellen wieder ab, sodass mehrere 
Dekameter an Lockergesteinüberdeckung vorliegen. 

Zur Beurteilung der Standsicherheit wurden Böschungsbruchberechnungen unter Berücksichti-
gung von Erdbebeneinwirkungen zur äußeren und inneren Standsicherheit durchgeführt. Weiters 
wurde der Deponiefuß auf Spreizdruckversagen untersucht. 

Für die Berechnungen wurden folgende Kennwerte des Untergrundes angenommen: 

Tabelle 6 Bodenkennwerte Untergrund Deponie Ahrntal Süd 

 
Die Kennwerte des Ausbruchmaterials wurden aus dem technischen Bericht zur Geologie Teil B 
entnommen. Es wurde davon ausgegangen, dass durch eine entsprechende Deponiebewirtschaf-
tung eine Optimierung der Parameter erreicht werden kann. Die Kennwerte für das Ausbruchmate-
rial wurden somit wie folgt angenommen: 
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Tabelle 7 Bodenkennwerte Ausbruchmaterial Deponie Ahrntal Süd 

 
Die Standsicherheitsberechnungen ergeben für die Sicherheit des natürlichen Hanges ohne Depo-
nieauflast η = 1,30 ohne Erdbebenbelastung sowie η = 1,04 mit Erdbebenbelastung. Die Berech-
nungen für die innere Standsicherheit ergeben Sicherheiten von η = 1,56 ohne Erdbebenbelastung 
sowie η = 1,23 mit Erdbebenbelastung. Die Berechnungen für die äußere Standsicherheit ergeben 
Sicherheiten die größer sind wie jene der inneren Standsicherheit. Die Sicherheit gegen Spreiz-
druckversagen beträgt η = 3,28. 

In unmittelbarer Nähe der Deponie liegen die Brennerautobahn sowie die ÖBB Strecke Innsbruck 
– Brenner. Aufgrund der im Bereich A13 in geringer Tiefe liegenden Felsoberfläche sowie der Situ-
ierung der ÖBB Strecke am zu Tage tretenden Fels wird auf die Untersuchung der Auswirkungen 
von Setzungen verzichtet.  

Der Standort Ahrntal Süd ist im geologischen Bericht D 134 – 00172 (mit Beilagen) behandelt. 
Glaziale Böden überlagern hier den Innsbrucker Quarzphyllit, sowie aus bis zu 20 m Auffüllung des 
Ahrnbergdurchstiches für die A 13 Brenner Autobahn. Im W liegt der Hang zur ÖBB-Strecke, die 
Standsicherheit konnte aber nachgewiesen werden. Die von N nach S ausdünnenden  Terrassen-
ablagerungen beinhalten einen kleinen GW-Körper, dessen Fließrichtung nach W zur Sill weist.  

Am Standort der Deponie Ahrental Süd befinden sich keine Oberflächengewässer oder temporär 
wasserführende Gräben. Unterhalb der Autobahn im Deponiebereich entspringt die Jagdquelle. 
Die Entwässerung der Wiesenfläche erfolgt über die westlich anschließende Böschung zur ÖBB-
Strecke Innsbruck-Brenner. Lediglich auf Höhe des nördlichen Deponiedrittels befindet sich in der 
Böschung der ÖBB-Strecke eine im Wesentlichen vertikal verlaufende Rinne, die einen Teil der 
über die Böschung abfließenden Oberflächen erfasst. Das anfallenden Quellwasser wird einer 
Rohrrigolversickerung zugeleitet. 

Die Ableitung der anfallenden Oberflächenwässer nach Abschluss des Schüttbetriebes bleibt un-
verändert. 

2.1.16.5 Deponie Padastertal 

Der Deponiestandort Padastertal befindet sich in einem Seitental des Wipptales südlich von Stei-
nach. Das Tal ist großteils bewaldet und wird vom Padasterbach durchflossen, der Standort liegt 
auf dem Gemeindegebiet von Steinach am Brenner. Die Abmessungen der Deponie betragen 
max. 1.385 m in der Länge und max. 410 m in der Breite. Die max. Schütthöhe beträgt 78 m. Es 
ergibt sich eine projizierte Deponiegrundfläche von ca. 226.000 m² und ein Deponievolumen von 
7,7 Mio. m³. Die Böschungen weisen eine max. Längsneigung von 27 % und eine max. Quernei-
gung von 9 % auf. 

Unterhalb einer dünnmächtigen Schicht aus Oberboden und Hangschutt wird die Deponie Pa-
dastertal im Bereich der Talflanken von Hang- und Blockschutt mit Mächtigkeiten bis zu 10 m un-
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terlagert. Im Bereich von Murkanälen am Talfuß befinden sich Schwemmfächer mit einer Mächtig-
keit von wenigen Dekametern. Die Lockergesteinsschichten im Bereich des Gewässers werden 
von undifferenzierten Alluvionen und von Kiesen, Sanden und Schluffen der Eisrandterrasse gebil-
det. Die Felsoberfläche taucht mit einer ungefähr den Talflanken entsprechenden Neigung ab und 
liegt am westlichen Deponierand ca. 80 m unterhalb der Geländeoberkante. Am östlichen Rand 
tritt der Fels an die Oberfläche. 

Zur Beurteilung der Standsicherheit wurden Böschungsbruchberechnungen unter Berücksichti-
gung von Erdbebeneinwirkungen zur äußeren und inneren Standsicherheit durchgeführt. Weiters 
wurde der Deponiefuß auf Spreizdruckversagen untersucht. 

Für die Berechnungen wurden folgende Kennwerte des Untergrundes angenommen: 

Tabelle 8 Bodenkennwerte Untergrund Deponie Padastertal 

 
Die Kennwerte des Ausbruchmaterials wurden aus dem technischen Bericht zur Geologie Teil B 
entnommen. Es wurde davon ausgegangen, dass durch eine entsprechende Deponiebewirtschaf-
tung eine Optimierung der Parameter erreicht werden kann. Die Kennwerte für das Ausbruchmate-
rial wurden somit wie folgt angenommen: 

Tabelle 9 Bodenkennwerte Ausbruchmaterial Deponie Padastertal 

 
Es wurde stichprobenartig ein Hangabschnitt des Nordhangs untersucht, wobei eine globale Si-
cherheit von η = 1,90 ermittelt wurde. Die Berechnungen für die innere Standsicherheit ergeben 
Sicherheiten von η = 2,94 ohne Erdbebenbelastung sowie η = 1,90 mit Erdbebenbelastung. Die 
Ergebnisse für die äußere Standsicherheit entsprechen jenen der inneren Standsicherheit. Die 
Sicherheit gegen Spreizdruckversagen beträgt η = 3,09. 

Zur Ableitung der Oberflächenwässer sowie zur Entwässerung des Deponiekörpers wird ein Ba-
sisstollen errichtet. Um die Auswirkungen des Schüttkörpers auf den Stollen zu untersuchen wur-
den unter anderem Setzungsberechnungen durchgeführt. Es ergeben sich Setzungen in der Grö-
ßenordnung von 30 – 40 cm an der Basis des Schüttkörpers. Die größten Auswirkungen auf den 
Stollen sind dabei beim Übergang Lockergestein - Fels zu erwarten. Um Schäden am Bauwerk zu 
vermeiden wurden konstruktive Maßnahmen sowie Baugrundverbesserungen vorgesehen. 
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Der Standort liegt am W-Rand der Bündner Schiefer mit einigen Dekametern Talablagerungen. 
Mächtige quartäre Böden über Paragneisen und Glimmerschiefern der Ötztaler Masse (s. Bericht 
D 134 – 00203 Geologie, Hydrogeologie und Geotechnik mit Beilagen). 

Die Grundwässer der Talfüllung werden gefasst und abgeleitet. Gegen die Erosionsvorgänge der 
Talflanken sind Geschiebebecken vorgesehen.  

Im Bereich der Deponie fließt der Padasterbach ab. Vor Beginn der Schüttung wird ein Basisent-
wässerungsstollen samt Geschiebesperre und Einlaufbauwerk errichtet, der für die Dauer des 
Schüttbetriebes den Padasterbach und seine Seitengerinne schadlos abführt. Beim Auslauf des 
Basisentwässerungsstollens ist ein Tosbecken und ein Geschieberückhaltebecken angeordnet. 
Dieses ist gleich groß wie das bestehende. 

Der Basisentwässerungsstollen ist für Abfluss eines 150-jährigen Hochwassers dimensioniert. Zu-
sätzlich wird der Padasterbach neu verlegt. Die Neuverlegung erfolgt sukzessive mit dem Schütt-
fortschritt entsprechend der jeweiligen Schüttphase von Westen nach Osten. Sobald die jeweilige 
Schüttoberkante erreicht ist, werden das Bachbett des Padasterbaches und jene seiner Seitenge-
rinne ausgestaltet. 

Um ein Einbringen von Feinteilen aus dem Schüttkörper in den Padasterbach hintan zu halten, 
erfolgt der Materialeinbau so, dass die jeweilige Schüttoberfläche in Richtung eines temporären 
Absetzbeckens geneigt ist. Niederschlagswässer, die nicht in dem Deponiekörper versickern, wer-
den im Absetzbecken gesammelt, wo sich mitgeführte Feinteile absetzen können, und gelangen 
dort zur Versickerung. Füllt sich das Becken, werden die Wässer über ein Überlaufrohr dem Pa-
dasterbach (Basisentwässerungsstollen) zugeführt.  

Die abgesetzten Feinteile im Becken werden in regelmäßigen Abständen geräumt und ordnungs-
gemäß entsorgt. In jeder Schüttphase sind Absetzbecken vorgesehen. 

Die Oberflächenwässer vom Schüttkörper und der Zufahrtsstraße gelangen auf natürliche Weise 
zur Versickerung oder fließen oberflächlich ab. Sie werden in Mulden entlang der Wege und Ram-
pen gesammelt und dem Padasterbach zugeführt. Die seitlichen Zubringer werden nach Abschluss 
des Schüttbetriebes in Geschieberückhaltebecken gefasst und in mit Bruchsteinen gesicherten 
Mulden an der Deponieoberfläche schadlos dem neuen Padasterbach zugeführt. 

Die Zufahrtsstraße wird neu trassiert. Zwischen Profil 2 und 3 kreuzt sie den neu erstellten Pa-
dasterbach mit einer Brücke. Die Widerlager liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches. 
Es ist ein Freibord von 1,0 m vorgesehen. 

2.1.16.6 Deponie Europabrücke 

Der Deponiestandort Europabrücke liegt zwischen dem Wipptal/Silltal und dem Stubaital auf der 
orographisch rechten Talflanke des Stubai-/Ruetztales Der Standort liegt im Gemeindegebiet von 
Schönberg im Stubaital in einer bewaldeten Hangfläche zwischen der Ruetz und der A13 Brenner 
Autobahn auf Höhe der Raststation Europabrücke. Die Abmessungen der Deponie betragen max. 
440 m in der Länge und max. 200 m in der Breite. Die max. Schütthöhe beträgt 55 m. Es ergibt 
sich eine projizierte Deponiegrundfläche von ca. 58.000 m² und ein Deponievolumen von 1,2 
Mio. m³. Die Böschungen weisen eine max. Neigung von 28,5° auf. 

Unterhalb einer dünnmächtigen Schicht aus Oberboden und Hangschutt wird die Deponie Europa-
brücke hauptsächlich von undifferenzierten Terrassensedimenten und im Bereich der Autobahn 
von einer Grundmoräne unterlagert. Die Felsoberfläche liegt im Bereich des Deponiefußes in ge-
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ringer Tiefe, im Bereich der Autobahn wird der Fels von einer bis zu 100 m mächtigen Lockerge-
steinsschicht überlagert. 

Zur Beurteilung der Standsicherheit wurden Böschungsbruchberechnungen unter Berücksichti-
gung von Erdbebeneinwirkungen zur äußeren und inneren Standsicherheit durchgeführt. Weiters 
wurde der Deponiefuß auf Spreizdruckversagen untersucht. 

Für die Berechnungen wurden folgende Kennwerte des Untergrundes angenommen: 

Tabelle 10 Bodenkennwerte Untergrund Deponie Europabrücke 

 
Die Kennwerte des Ausbruchmaterials wurden aus dem technischen Bericht zur Geologie Teil B 
entnommen. Es wurde davon ausgegangen, dass durch eine entsprechende Deponiebewirtschaf-
tung eine Optimierung der Parameter erreicht werden kann. Die Kennwerte für das Ausbruchmate-
rial wurden somit wie folgt angenommen: 

Tabelle 11 Bodenkennwerte Ausbruchmaterial Deponie Europabrücke 

 
Die Standsicherheitsberechnungen ergeben für die Sicherheit des natürlichen Hanges ohne Depo-
nieauflast η = 1,47. Die Berechnungen für die innere Standsicherheit ergeben Sicherheiten von η = 
1,38 ohne Erdbebenbelastung sowie η = 1,11 mit Erdbebenbelastung. Die Ergebnisse für die äu-
ßere Standsicherheit entsprechen jenen der inneren Standsicherheit. Die Sicherheit gegen Spreiz-
druckversagen beträgt nach Herstellung von ebenen Aufstandsflächen am Deponiefuß η = 3,20. 

Aufgrund der günstigen geologischen Verhältnisse (überkonsolidierte Grundmoräne) und der ge-
ringen Schütthöhen im oberen Bereich der Deponie werden geringe Setzungen an der Autobahn 
erwartet. Aus diesem Grund wurden keine rechnerischen Untersuchungen vorgenommen. 

Im oberen Bereich des Deponiestandortes besteht eine Hangsicherung der A13 Brenner Autobahn 
in Form von Drainageleitungen, die gesammelt über die bestehende Böschung ausgeleitet werden. 

Die bestehende Ausleitung wird in einem Ableitungsrohr gefasst, welches an der Deponiebasis bis 
zum Quellfassungsbauwerk der Klaustalquelle führt. Etwa 15 m oberhalb des Deponiefusses be-
findet sich der Austritt der Klaustalquelle. Sie wird in einem Quellfassungsbauwerk bestehend aus 
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einer Quellstube, Kiesschüttung und Fassungsrohren, gefasst und rund 10 m unterhalb des 
Schüttkörpers in einer unterirdischen Sickeranlage zur Versickerung gebracht. 

Alle im Deponiegebiet anfallenden Oberflächen- und Hangwässer werden im Klaustal gesammelt 
und fließen flächenförmig Richtung Ruetz ab bzw. versickern. 

Die anfallenden Oberflächenwässer nach Abschluss des Schüttbetriebes werden wie bisher über 
die Böschung abgeleitet. 

Die Wässer aus der Bodenaushubdeponie werden während der Schüttphase oberflächlich über 
temporäre Absetzbecken und nachgeschaltene Versickerungsbecken zur Versickerung gebracht. 

Im geologisch-Technischen Bericht D 134-0380 sind die geologisch-getechnischen Verhältnisse 
der Deponie Europabrücke beschrieben. Mächtige quartäre Böden überlagern die Paragneise und 
Glimmerschiefer der Ötztal-Stubaier Masse. Ein zusammenhängender GW-Körper besteht nicht, 
kleine Quellen treten an der Grenze Fels/Lockergestein auf. Die Entwässerung erfolgt z.T. unterir-
disch zur Ruetz hin.  

2.1.17 WASSER UND WASSERWIRTSCHAFT / ERSATZWASSERVERSORGUNG 
Im Projekt ist in der Beilage D0150-00206 beschrieben:  

Im Bereich des Brenner Basis Tunnels samt zusätzlicher Bauwerke (Zufahrtstunnel Ahrental, Zu-
fahrtstunnel Wolf, etc.) wurden Quellen und Brunnen (Nutzungen), welche in Gemeinden östlich 
der Sill liegen bis zu einer Entfernung von ca. 1 km zum Ostrand des Trassenkorridors aufgenom-
men. Ferner wurden Nutzungen im Bereich des Navistals, Schmirntals und Valsertal bis zu 3 km 
zum Ostrand des Trassenkorridors und eine Reihe von Nutzungen auch westlich der Sill zwischen 
den Gemeinden Mühlbachl und Gries am Brenner herangezogen. 

Im Portalbereich Innsbruck – Sillschlucht wurden sämtliche Nutzungen bis zu einer Entfernung von 
ca. 1 km von den Bauwerken aufgenommen. Zusätzlich wurden über den gesamten Sillschwemm-
fächer wichtige Wassernutzungen (zB Nutzwasserbrunnen Krankenhaus) herangezogen. Entlang 
der Trasse der Flucht- und Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck samt Verbindungstunnel Ost und 
West und Fensterstollen Ampass wurden Nutzungen südlich der A12 Inntal-Autobahn bis ca. 1 km 
südlich der Trasse aufgenommen.  

Für diese Wassernutzungen wurden wasserrechtliche Beweissicherungsprogramme geführt und 
die Ist-Situation erhoben. Mit diesen Taten wurden hydrologische Modelle entwickelt.  

Daraus ergab sich folgende Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen für die einzelnen 
Bauwerke: 

a) Tunnelbauwerke: 

Das Projekt Brenner Basis Tunnel besteht aus verschiedenen Bauwerken und Anlagetei-
len, die entsprechend des Bauzeitplanes vorgetrieben bzw. gebaut werden. Ohne Abdich-
tungsmaßnahmen im Hohlraum werden die Bautätigkeiten, in Abhängigkeit der Aquiferei-
genschaften bzw. Aquifertyp einer Absenkung des Bergwasserspiegels bzw. einer Ver-
minderung des Wasserdruckes führen und Wasserzutritte in die Stollen bzw. Tunnel ver-
ursachen. 

Auswirkungen auf einige oberflächige Wasservorkommen, unter anderem einige Quellen 
und Bäche, sind prognostiziert. Jene Quellen an denen Beeinträchtigungen auftreten 
könnten, sind vorwiegend Festgesteinsaquifere bzw. Störungszonen zugeordnet. 
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Es ist zu erwarten, dass die wesentlichen Auswirkungen auf den Grund- und Bergwas-
serhaushalt während der Bauphase stattfinden werden. 

b) Deponiestandorte (Ausbruchmaterial): 

Gemäß den bisherigen Untersuchungen ist vom zu deponierenden Ausbruchsmaterial 
von einer niedrig bis sehr niedrigen Auswirkung auf die Grundwasserqualität auszugehen. 

Hinsichtlich der Auswirkungen (Wirkungsintensität auf Quellen und Brunnen – Nutzungen) wurden 
von den verschiedenen Bearbeitern verschiedene Bewertungssysteme verwendet. Es zeigte sich, 
dass die Bewertungsschemata nicht gänzlich kompatibel sind.  

Aus diesem Grunde wurde zur Bestimmung der Wirkungsintensität wie folgt vorgegangen: 

• Die Risikoklasse „keines“ wurde mit der Wirkungsintensität 1 gleichgestellt, wobei ein gerin-
ges Restrisiko bleibt. 

• Die Risikoklasse „geringes“ entspricht der Wirkungsintensität 3. 

• Die Risikoklasse „mittleres“ entspricht der Wirkungsintensität 4. 

• Die Risikoklasse „hohes“ entspricht der Wirkungsintensität 5. 

Die Gefahrenklassen für die einzelnen Anlageteile wurden folgendermaßen erhoben: 

Flucht- und Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck und Fensterstollen Ampass (Tulfes bis Aldrans) 
– gemäß Tabelle 30 (D0118-02383) ist ersichtlich, dass hier bei allen Quellvorkommen die Gefah-
renklasse 1 (keine) vorliegt. 

Für den Fensterstollen Ampass ist die Wirkungsintensität auf die Quellvorkommen in der Tabelle 
31 (D0118-02383) beurteilt. Hier liegt die Obere Herztalquelle in der Gefahrenklasse 2 bis 3 und 
die Lochmühl- und Mutelquelle in der Gefahrenklasse 2. Alle übrigen Quellen liegen durchwegs in 
der Gefahrenklasse 1. 

Beim Flucht- und Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck und Fensterstollen Ampass liegt die Obere 
Herztalquelle in der Risikoklasse 4 bis 5, die Lochmühl- und Mutelquelle in der Risikoklasse 4, die 
Widum-, Angerle- und Untere Herztalquelle in der Risikoklasse 3.  

Alle übrigen Quellen liegen in der Risikoklasse 1 und 2. 

Die Wirkungsintensität für den Abschnitt Haupttunnel Mittelgebirgsterrasse (Aldrans bis Patsch, km 
1,587 bis 7,782) ist in der Tabelle 39 (D0118-02383) dargestellt. Es liegen alle Quellen in der Wir-
kungsintensität 1 bis 3. Alle Brunnen weisen die Wirkungsintensität 1 auf. Die Wirkungsintensität 
für den Portalbereich Ahrental einschließlich Deponie Ahrental Süd und Deponie Europabrücke ist 
in der Tabelle 45 dargestellt. Alle Quellen liegen in der Wirkungsintensität 1 bis 3. 

Im Bereich Haupttunnel Abschnitt Arztal-Navistal (km 12,3 bis 19,169) ist die Wirkungsintensität in 
der Tabelle 47 enthalten. Auch hier weisen alle Quellen eine Wirkungsintensität von 1 bis 3 auf. 
Auch die Brunnen sind mit einer Wirkungsintensität von 1 bewertet. 

Ein Überblick über die Berg- und Grundwasserverhältnisse im Bereich Haupttunnel Abschnitt Val-
sertal – Staatsgrenze ist in der Tabelle 53 (D0118-02383) gegeben. Aufgrund der geplanten Tun-
nelbaumaßnahmen können generelle Beeinflussung des Berg- und Grundwasser während der 
Bauphase ausgeschlossen werden. 

Die Bewertung zur Wirkungsintensität des Vorhabens auf die einzelnen Nutzungen ist in der Tabel-
le 53 (D0118-02383) angegeben. Im Gemeindegebiet Vals sind die Unterberger Quellen, Tumme-
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ler Brunnen (Unterberger Quelle Ost – Neufassung), Quellen Schule Vals 1 + 2 (Unterberger Quel-
le Beton) und im Gemeindegebiet Gries die Quelle Venner Fuge, Vennbach Ursprung 1 bis 4, Un-
tere Zollhausquelle (Strickner Quelle) und die Obere Zollhausquellen 1 bis 3 mit der Wirkungsin-
tensität 4 beurteilt. 

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit werden Not- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt. 

Notmaßnahmen werden bei Eintreten eines Notfalles an einer Versorgung getroffen, wobei eine 
rasche provisorische Versorgung über im Wesentlichen oberirdische Leitungen aufzubauen ist.  

Ersatzmaßnahmen bestehen aus Dauermaßnahmen, welche vor Eintritt der Gefährdungsmöglich-
keit fertig zu stellen sind. 

Notmaßnahmen sind grundsätzlich genereller Natur und damit im gesamten Bereich einsetzbar. 
Sie sind primär zur Absicherung gegen unerwartete Ereignisse bei Quellen mit geringer bis mäßi-
ger Gefährdungsmöglichkeit (Gefährdungsklasse 1 bis 3) geplant, welche die überwiegende Mehr-
zahl darstellen. 

Es ist ein 48-Stunden-Programm und ein 30-Tage-Programm vorgesehen. Der genaue Ablauf ist in 
dem Dokument D0150-00206 beschrieben. Neben den beschriebenen Notmaßnahmen kann sich 
auch als erforderlich erweisen, Notmaßnahmen in dauernde Ersatzmaßnahmen umzuwandeln. 
Dies wird dann eintreten, wenn die technischen Abhilfemaßnahmen beim Tunnelbau – wie zB Ab-
dichtungsinjektionen – nicht den erforderlichen Erfolg bewirken, oder deren Anwendung technisch 
oder wirtschaftlich nicht begründet ist. 

Solche Ersatzmaßnahmen müssen im Anlassfall möglichst rasch geplant, genehmigt und errichtet 
werden. Sie müssen neben den einschlägigen Richtlinien auch dem üblichen Standard moderner 
Wasserversorgungsanlagen entsprechen. 

Es wurde eine Berechnung des derzeitigen Wasserbedarfs anhand folgender angenommener 
Kenndaten (Erfahrungswerte) durchgeführt: 

Wasserverbrauch je Einwohner 150 l / Tag 

Wasserverbrauch je Übernachtung 250 l / Tag 

Wasserverbrauch je Laufbrunnen 10.000 l / Tag 

Wasserverbrauch je GVE 100 l / Tag 

Eigenbedarf, Verluste 20 % 

Faktor Spitzentag zu Mittel 1,5 

Als Maß für die derzeitige Sicherheit der Versorgung wurde das Verhältnis minimale Gesamtquell-
schüttung zu Wasserverbrauch Spitzenschüttung ermittelt. Ein Verhältnis 1,5 wird als ausreichen-
de Sicherheit bezeichnet. 

Ersatzmaßnahmen: 

Ersatzmaßnahmen sind primär bei Quellen mit Risikoklasse 4 und 5 vorgesehen. 

Gemeinde Ampass: 

Das höchste hydrologische Risiko entsteht beim Bau des Flucht- und Rettungsstollens Umfahrung 
Innsbruck und Fensterstollen Ampass. Dabei liegen die Oberen Herztalquellen in der Risikoklasse 
4 bis 5, die Angerle- sowie die Untere Herztalquelle in der Risikoklasse 3. 
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Diese Quellen sind sehr wesentlich für die Versorgungssicherheit der Gemeinde Ampass. Die vor-
handene Verbindung mit der WVA Rinn ist auf den Ausfall der Quellen im Herztal ausgelegt, da 
diese auch jetzt schon gefährdet sind. Aus diesem Grund sind keine Ersatzmaßnahmen erforder-
lich, bei Eintritt einer Verminderung der Herztalquellen kann der Bezug von der WVA Rinn erhöht 
werden. 

Die Widum-, Lochmühl- und Mutelquelle sind Privatquellen mit Risikoklasse 3 bis 4. Der Ersatz 
dieser Quellen sollte über einen Anschluss an das öffentliche Netz erfolgen.  

Gemeinde Aldrans: 

Die Quellen weisen kein Gefährdungspotential auf, Ersatzmaßnahmen sind nicht geplant, Not-
maßnahmen werden vorgesehen. 

Gemeinde Vill (Innsbruck): 

Die Painssquelle weist ein geringes Gefährdungspotential auf. Bei Erfordernis kann die Versor-
gung von Igls aus sichergestellt werden. 

Gemeinde Igls (Innsbruck): 

Der Stadtteil wird von der Heiligwasserquelle und vom Pumpwerk Klarahof versorgt. Bei Notfällen 
wird auch die Tiefquelle herangezogen. Die Quellen weisen kein Gefährdungspotential auf. Er-
satzmaßnahmen sind nicht geplant, Notmaßnahmen werden vorgesehen. 

Gemeinde Lans: 

Die Gemeinde Lans wird von acht Quellen oberhalb des Ortes versorgt. Die Quellen weisen kein 
Gefährdungspotential auf.  

Gemeinde Patsch: 

Die bestehenden Quellen weisen teilweise ein geringes Gefährdungspotential auf. Ersatzmaß-
nahmen sind nicht geplant, Notmaßnahmen werden vorgesehen. 

Gemeinde Ellbögen: 

Die Quellen, die die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde speisen, weisen kein Gefährdungs-
potential auf. Ersatzmaßnahmen sind nicht geplant, Notmaßnahmen werden vorgesehen. 

Einzelne Privatquellen weisen ein geringes bis mittleres Gefährdungspotential auf. Bei Beeinträch-
tigung soll ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage erfolgen. Diese hat dafür 
ausreichend Kapazität. 

Gemeinde Pfons: 

Die Quellen, die die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Pfons speisen, haben kein Gefähr-
dungspotential. Einzelne Privatquellen haben ein geringes Gefährdungspotential. Bei Beeinträchti-
gung soll ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage erfolgen. Diese hat dafür 
ausreichend Kapazität. 

Gemeinde Navis: 

In der Gemeinde Navis ist für die Quellen kein bzw. nur ein geringes Gefährdungspotential vor-
handen. Ersatzmaßnahmen sind nicht geplant, Notmaßnahmen werden vorgesehen. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 193 

Marktgemeinde Steinach: 

Die bestehenden Quellen der Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Steinach weisen 
teilweise ein geringes Gefährdungspotential auf. Ersatzmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

Die Wasserversorgungsanlage hat aber bereits derzeit eine nicht ausreichende Wasserversor-
gungssicherheit. Als Ersatzmaßnahme könnte über eine Notverbindung „Loreswald-Leite“ Über-
wasser der WVA Schmirn zugeleitet werden. 

Die Privatquelle „Gasthof Wolf“ liegt in der Risikoklasse 4. Der Gasthof hat bereits einen Anschluss 
an die WVA Steinach. Die Ersatzversorgung bei Ausfall der Privatquelle soll über diesen vorhan-
denen Anschluss erfolgen. 

Gemeinde Schmirn: 

Die Quellen der Gemeinde Schmirn weisen teilweise ein geringes Gefährdungspotential auf. Er-
satzmaßnahmen sind nicht geplant, Notmaßnahmen werden vorgesehen. 

Gemeinde Vals: 

Ein mittleres Gefährdungspotential weisen der Fiedlerhof - Laufbrunnen, die Grillerhofquellen und 
die Unterbergerquellen auf, welche ca. 5 Objekte im Bereich Grillerhof und auch Objekte im Be-
reich Unterberger versorgen. Die Versorgungssicherheit der Wasserversorgungsanlage ist bereits 
sehr gering.  

Sie verringert sich bei Ausfall der Unterbergerquelle weiter. Ein Ersatz ist unbedingt erforderlich. 

Als Ersatzmaßnahmen sollen Anschlüsse an die öffentliche Wasserversorgungsanlage Vals erfol-
gen. Zur Erreichung einer ordnungsgemäßen Versorgungssicherheit wird eine Verbindung zur 
Wasserversorgungsanlage Innervals hergestellt. Damit kann die Bergerquelle über den ganzen 
Versorgungsbereich genützt werden. 

Eventuell wäre auch eine Neuerschließung von Quellen im Gebiet Sillquelle oder Beileitung von 
Überwasser vom Gmoarnerbrunnen und Einspeisung in den bestehenden Hochbehälter über 
Pumpen bei Bedarf möglich. 

Das Gebiet von St. Jodok wurde früher von der Adamer- und Goglquelle (Schmirn) versorgt. Ent-
sprechende Verbindungen sind vorhanden und können bei Erfordernis aktiviert werden. 

Gemeinde Gries am Brenner: 

Es bestehen getrennte Versorgungsanlagen. Der Ortsbereich wird hauptsächlich von der Vinade-
rerquelle und untergeordnet aus Quellen im Gebiet Nösslach-Berg gespeist. 

Der Bereich Brennersee wird von der Quelle Venner Fuge und der Bereich Brenner von den Zoll-
hausquellen und der Griesbergtalquelle versorgt. 

Die derzeit gute Versorgungssicherheit beruht auf der Nutzung der Vinadererquelle. Diese Quelle 
ist wegen des nachgewiesenen Einflusses vom nahe gelegenen Seebach gefährdet. Für die Zoll-
hausquellen und die Venner Fuge besteht ein mittleres Gefährdungspotential. Die Quelle Venner 
Fuge stellt eine wichtige Notreserve für die Gemeinde dar, insbesonders wegen der o.a. Gefähr-
dung der Vinadererquelle.  

Als Ersatz für die Zollhausquellen kann die Griesbergtalquelle herangezogen werden, deren Mini-
malschüttung von 0,44 l/s für die wenigen Einzelobjekte (Zollhaus, Tankstelle, Griesberghof, 3 
Wohnhäuser) ausreicht. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 194 

Als Ersatz für die Quellen Venner Fuge werden mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen: 

a) Notverbindung mit dem Ort Gries bei Verbesserung der Fassungssituation der Vinaderer-
quelle. 

b) Fassung und Beileitung der Oberen und Unteren Klammbergquelle 

2.1.18 LANDSCHAFTSPLANUNG 

2.1.18.1 Landschaftspflegerische Begleitplanung 

Bauphase 

In Einlage FB. X - Deponieplanung liegt zu den Deponien Ampass Süd, Ampass Nord, Ahrental 
Süd und Padaster jeweils eine Landschaftspflegerische Begleitplanung vor. Darin werden natur-
räumliche Situation, Konflikte und Maßnahmen zu den einzelnen Deponien beschrieben. Maß-
nahmen während der Bautätigkeit betreffen Maßnahmen zur Minimierung der Staubbelastung, 
Lärmschutz, Wildschutzzäune und Tabuflächen.  

Betrieb 

In Einlage FB. X - Deponieplanung liegt zu den Deponien Ampass Süd, Ampass Nord, Ahrental 
Süd und Padaster jeweils eine Landschaftspflegerische Begleitplanung vor. Darin werden die na-
turräumliche Situation, Konflikte und Maßnahmen zu den einzelnen Deponien beschrieben. Maß-
nahmen zur Betriebsphase betreffen insbesondere Maßnahmen zur Geländemodellierung sowie 
zur Rekultivierung und Bepflanzung.  

2.1.18.2 Landschaftsplanung 

In der Einlage FB. XI Landschaftsplanung werden Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung 
negativer Auswirkungen auf die Landschaft (ökologischer und landschaftsbildlicher Bereich) zu-
sammenfassend beschrieben. Dabei werden die fachlichen und gesetzlich relevanten Anforderun-
gen berücksichtigt. 

Die Inhalte, Ziele und Maßnahmen der zeitgleich eingereichten Umweltverträglichkeitserklärung 
(UVE) sowie der Deponieplanung sind hier eingearbeitet. 

Es werden folgende Maßnahmentypen beschrieben: 

• Schutzmaßnahmen 

• Ökologische Ausgleichsflächen (Wald – Forst, Gehölz, Gewässer – naturnahe Gestaltung, 
Wiese), 

• Wasserbauliche / Gewässerökologische Maßnahmen (Gewässerverlegung, Strukturverbesse-
rung) 

• Funktionelle Maßnahmen (Waldverbesserung, Biotopversetzung, Wald-Weide-Trennung). 
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2.1.19 BEWEISSICHERUNG 

Landwirtschaft / Boden 

Für die vorübergehend in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Flächen und Böden wurde 
ein Beweissicherungsplan ausgearbeitet (Dokument Nr. D0118-02391), der eine detaillierte Erhe-
bung der Bodeneigenschaften vor Beginn der Arbeiten enthält. Dies dient als Beweissicherung, zur 
Festlegung der Bodensensibilität sowie als Vorgabe für die Bodenqualität bei Wiederherstellung 
und Rekultivierung. Es sind Maßnahmen zur sachgerechten Lagerung vorgesehen sowie eine Do-
kumentation, die erlaubt den Oberboden bei der Rekultivierung wieder an der ursprünglichen Stelle 
einzubauen. Für die Wiederherstellung und Rekultivierung ist außerdem vorgesehen, dass diese 
entsprechend den Ergebnissen der Beweissicherung und den standortspezfischen Nutzungsmög-
lichkeiten erfolgt. Durch eine Beweissicherung nach Abschluss der Arbeiten wird sichergestellt, 
dass diese Vorgaben eingehalten werden. Die im Beweissicherungsplan genannten Maßnahmen 
gelten für landwirtschaftlich genutzte Böden und für Waldböden. 

Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang stellt die Herstellung der Rekultivierungsschicht der 
Deponiekörper für das Tunnelausbruchsmaterial dar, da in diesem Fall Boden zur Gänze künstlich 
hergestellt werden muss. Hier ist im Prinzip die selbe Vorgangsweise wie bei den anderen vorü-
bergehend in Anspruch genommenen Flächen vorgesehen, d.h. Bodeneigenschaften der Rekulti-
vierungsschicht müssen jenen vor Anlage der Deponie entsprechen, sich also auf die Ergebnisse 
der Beweissicherung beziehen. Darüber hinaus enthalten die Berichte zur landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung der Deponien einen Verweis auf die Anforderungen der Deponieverordnung 
und des Bundesabfallwirtschaftsplanes, wodurch sichergestellt ist, dass nach Bauende festgestellt 
wird, dass die dort festgelegten Grenzwerte z.B. bei einer möglichen landwirtschaftlichen Nutzung 
eingehalten werden. 

In jenen Bereichen, wo Erosion auftreten könnte (Flanken von Geländeverfüllungen im Rahmen 
der Deponierung von Ausbruchsmaterial) ist als Schutzmaßnahme eine umgehende Wiederbe-
pflanzung vorgesehen.  

Forstwirtschaft 

Für die Ermittlung des Wertes abzulösender Waldflächen wird vor Beginn der Bauarbeiten der Bo-
den- sowie der Bestandeswert ermittelt, bei größeren Besitzungen zusätzlich der Ertragswert. 
Ertragsentgänge werden bestimmt von Gehölzstreifen bzw. Waldflächen welche mit Servituten zur 
ökologischen Maßnahmensicherung belegt werden. 

Bezüglich Boden ist die Regelung angelehnt an den Bereich Landwirtschaft. Es soll durch Ermitt-
lung und Analyse des Ist-Zustandes sowie durch klare Vorgaben während der Ausführung des 
Vorhabens ( fachkundiger Abtrag und Zwischenlagerung, waldgerechter Bodenaufbau ) gewähr-
leistet werden, dass vorhandene Waldböden wieder lagerichtig incl. der Wurzelstöcke aufgebracht 
werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten und Rekultivierungsmaßnahmen ist die Beweissicherung 
der Böden zu wiederholen sowie die Bestandesentwicklung der Ausgleichs- und Rekultivierungs-
maßnahmen nach den vorgegebenen Kriterien zu kontrollieren.  

Details sind im FB XIII Beweissicherung (Dokument D0118-02391, Kapitel 6.5. und 6.6 ) beschrie-
ben. 
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Naturkunde 

Bauphase 

In Einlage FB. XIII Beweissicherung (Dokument D0118-02391 – Beweissicherungsplan, Kap. 6) 
werden basierend auf den UVE-Fachbeiträgen Pflanzen, Tiere und NVP Valsertal getrennt für  

• Schutzgebiete 

• Pflanzen und deren Lebensräume 

• Tiere und deren Lebensräume 

die vorgesehenen Beweissicherungs- und Monitoringmaßnahmen für die Bauphase detailliert be-
schrieben. 

Betrieb 

In Einlage FB. XIII Beweissicherung (Dokument D0118-02391 – Beweissicherungsplan, Kap. 6) 
werden basierend auf den UVE-Fachbeiträgen Pflanzen, Tiere und NVP Valsertal die vorgesehe-
nen Beweissicherungs- und Monitoringmaßnahmen nach Bauende detailliert beschrieben. 

Wasserbautechnik, Wildbach-/Lawinenverbauung 

Die genauen Festlegungen der Beweissicherungsmaßnahmen für Oberflächenwasser – Abfluss-
geschehen und Hochwasserschutz erfogen im Zuge der Detailplanung. 

An folgenden Gewässern werden 2 Jahre vor Beginn der Bauarbeiten, während der Bauphase und 
nach Bauende Messungen der Abflussmenge durchgeführt: 

• Aldranser Bach 

• Viller Bach 

• Sill Olympiabrücke 

• Sill Sillschlucht 

• Viggarbach 

• Navisbach 

• Schmirnbach 

• Valser Bach 

• Sill Wolf 

• Vennbach 

Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 

Die Beweissicherung und die begleitende Kontrolle für die Bauphase ist im Technischen Bericht 
Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 5.4.2 beschrieben. 

Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle Gebäude in einem Streifen von 100 m beidseits der Trasse 
(offene Streckenführung), bis in 250 m Abstand von Tunnel und Stollen mit Sprengvortrieb, sowie 
in einem Streifen von 50 m Breite rund um Baustelleneinrichtungen und Zu- und Abfahrtswege von 
einem Fachmann beweiszusichern. 
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Während der Bauzeit wird der Bau von einem baudynamischen Messprogramm begleitet und der 
Ablauf der Bauarbeiten so gesteuert, dass die Erschütterungsgrenzwerte eingehalten werden (De-
tails siehe D0118-02377, Absatz 5.4.2; siehe auch Absatz 3.7.1).  

Maßnahmen zur Minimierung der Erschütterungen zufolge Bauarbeiten sind im Technischen Be-
richt D0118-02377, Absatz 5.4.2 und 5.3.1.2 beschrieben (siehe auch Absatz 3.7.1). 

Endgültige Festlegung der Maßnahmen, Beweissicherung und Kontrolle 

Die Beweissicherung und die begleitende Kontrolle für die Betriebsphase ist im Technischen Be-
richt Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 5.4.1 beschrieben. Die Prognoseschärfe der er-
stellten Erschütterungsprognosen wird jedoch in einem mehrstufigen Verfahren während des Baus 
überprüft.  

Nach Fertigstellung des Unterbauplanums bzw. des Tunnelbauwerks im Rohbau sind in den Teil-
untersuchungsräumen, in denen Ausgleichsmaßnahmen wie Masse-Feder-Systeme erforderlich 
sind, vor Einbau von Fahrweg und Erschütterungsschutz Kontrollmessungen durchzuführen. Sol-
che Kontrollmessungen erfolgen mit mechanischer Anregung auf dem erstellten Planum, vorzugs-
weise mit schweren Schwingungserregern, die so ausgerüstet sind, dass auch Admittanzmessun-
gen durchgeführt werden können. Messungen nach der „Zug- Simulations- Methode“ werden dann 
durchgeführt, wenn dies zum Zeitpunkt der Planung der Kontrollmessungen sinnvoll erscheint. 

In folgenden Teilräumen sind Transmissionsmessungen vorzusehen: 

• Innsbruck/ Sillschlucht 

• Mittelgebirgsterrasse (Aldrans – Patsch) 

• Navistal 

• Schmirntal/ Valsertal 

Etwa sechs Monate nach Inbetriebnahme der Strecke sollte in ausgewählten Gebäuden eine letzte 
Kontrollmessung der Immissionswerte erfolgen, um die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen. 
Die Frist von sechs Monaten dient dazu, die Messung bei bereits eingefahrenem Fahrweg durch-
zuführen.  

Die endgültige Festlegung der Maßnahmen, die Beweissicherung und die Kontrolle erfolgen im 
Einklang mit RVE 04.02.01, RVE 04.02.02 und RVE 04.02.03. 

Plausibilitätskontrolle 

Die Plausibilität der Ergebnisse wird im gegenständlichen Fall auch ohne Kontrollrechnung be-
scheinigt (Nachholung möglich). Die vorgelegte Prognose enthält konservative Elemente und o-
bendrein sind in den kritischen Bereichen Messungen zur endgültigen Festlegung der Maßnahmen 
geplant. Die Ergebnisse der Plausibilitätsberechnung sind dann jedenfalls für die Detailplanung 
dieser Messungen hilfreich. 

Luftschadstoffe 

Während der Bauphase sind für die Bereiche, wo Emissionsschwerpunkte mit möglichen Immissi-
onsbeeinflussungen von Wohnnachbarn verknüpft sind, begleitende Immissionsmessungen zur 
Überwachung und Beweissicherung vorgesehen. Die Außenluft wird dabei auf die Parameter 
Feinstaub PM10, NO, NO2, Staubniederschlag, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindig-
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keit überprüft. Zusätzlich zur bereits bestehenden Luftmessstelle der Tiroler Landesregierung in 
Gärberbach sind während der Bauphase an folgenden Punkten Messungen vorgesehen: 

• Portalbereich Tulfes: Volderwald 

• Portalbereich Ampass: Peerhöfe 

• Portalbereich Innsbruck: Stift Wilten 

• Portalbereich Europabrücke: Raststation 

• Portalbereich Wolf: Saxen 

Nach Bauende wird im Abstand von 6 Monaten an jedem Messstandort eine einmonatige Kon-
trollmessung durchgeführt. 

2.1.20 BETRIEB 

2.1.20.1 Tunnelausstattung 

Querschläge 

Alle Querschläge, Verbindungstunnel zwischen den Gleisen 1/dispari und 2/pari, Rettungsstollen 
und Notausstiege sind durch Schiebetore verschlossen. Die Bedienung erfolgt durch die BFZ oder 
händisch vor Ort. 

Beleuchtung 

Die Tunnelbeleuchtung ist im Regelbetrieb ausgeschaltet; die Bedienung erfolgt durch die BFZ 
oder vor Ort. 

Fluchtwege 

Die Tunnel werden mit Randwegen ausgestattet, LEDs in Höhe des Handlaufes und Leuchtstreifen 
entlang der Bahnsteige in den Not-Hst markieren den Fluchtweg, reflektierende Pfeile weisen zum 
nächsten Ausgang. Rettungsnischen sind nicht vorgesehen, da die Planung der Aufenthalt von 
Personen in dem Eisenbahnbetrieb dienenden Tunneln während des Betriebes unbedingt aus-
schließt. 

Kommunikationseinrichtungen 

s. Kap. 2.1.15.7 (Telekommunikations- und Überwachungssysteme) 

Heißläufer- und Festbrems-Ortungsanlagen 

In den Streckengleisen 1/dispari und 2/pari sind pro Fahrtrichtung je zwei HOA/FOA vorgesehen.  

2.1.20.2 Betriebliche Merkmale 

Zugsteuerung, Zugsicherung 

s. Kap. 2.1.15.8 (Zugsicherungs- und Zugleitsysteme) 

Betriebsart 

Der BBT (Strecke 33002) wird für Gleiswechselbetrieb eingerichtet. Regelgleis ist das linke Gleis. 
Da in den Bestandstrecken auf österreichischem Staatsgebiet das rechte Gleis Regelgleis ist, wird 
zwischen dem Bf Innsbruck Hbf und der MFS Innsbruck eine Überwerfung der beiden Strecken-
gleise 1/dispari und 2/pari errichtet. Die Verbindungstunnel sind aus eisenbahnbetrieblicher Sicht 
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zwei eingleisige Strecken. Der Verbindungstunnel Ost (Strecke 30601a) verbindet das rechte Stre-
ckengleis 4 des Umfahrungstunnels mit dem linken Streckengleis 1/dispari des BBT, der Verbin-
dungstunnel West (Strecke 30601b) das linke Streckengleis 3 des Umfahrungstunnels mit dem 
rechten Streckengleis 2/pari des BBT. 

Betriebliches Regelwerk 

Im gesamten Bereich des ggst. Projekts gilt auf österreichischem Staatsgebiet das betriebliche 
Regelwerk der ÖBB, die Schnittstelle zum italienischen betrieblichen Regelwerk liegt nächst dem 
Bl Wiesen/Prati 6 vor der Abzw Franzensfeste/Fortezza. 

Da das betriebliche Regelwerk der ÖBB den Betrieb mit ETCS Level 2 zu gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht normiert, werden beim ggst. Projekt die Richtlinien der EEIG ERTMS User Group he-
rangezogen. 

Fahrbedingungen für die Fahrzeuge 

Die Fahrzeuge müssen den Anforderungen der TSI oder des einschlägigen internationalen Regel-
werkes genügen. Im Regelbetrieb dürfen nur Elektrotriebfahrzeuge verkehren, Dieseltriebfahrzeu-
ge sind nur im Erhaltungs- und Ereignisfall zulässig. Reisezüge müssen seitenselektive Türsteue-
rung, Notbremsüberbrückung, geschlossene Toilettensysteme und Verschlussmöglichkeiten für 
nach außen führende Belüftungsöffnungen aufweisen, dürfen mit höchstens 800 Reisenden be-
setzt sein und müssen als zusätzliche Notfallausrüstung Handlampen und Megaphone mitführen. 

2.1.20.3 Betriebsprogramm  
Grundlagen 

Die Dimensionierung der Betriebsprogramme erfolgte für den Personennahverkehr ausgehend 
vom Istzustand, für den Personenfernverkehr und für den Güterverkehr anhand der Verkehrsprog-
nosen. Der Auslegungsfall wurde mit 400 Zügen pro Tag im Querschnitt Brenner (davon 264 Züge 
durch den BBT) festgelegt. 

Vorgesehen ist Eisenbahn-Hochleistungsverkehr im Mischbetrieb, das heißt einerseits Reisezüge 
mit vmax = 200 km/h unter Berücksichtigung von vmax = 250 km/h und Güterzüge mit vmax = 100 
km/h bis vmax = 120 km/h und bis zu 3.000 t Zuggewicht sowie Expressgüterzüge mit vmax = 160 
km/h und 500 t Zuggewicht. 
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Anzahl der Züge im Auslegungsfall 

Verbindungstunnel Abzw. Fritzens-Wattens 14 – MFS Innsbruck Strecke 30601 

Tabelle 12 Anzahl der Züge im Auslegungsfall in den Verbindungstunneln 

  Nord-Süd Süd-Nord Gesamt- 

  Tag Nacht Gesamt Tag Nacht Gesamt strecke 

PV ICE 0 0 0 0 0 0 0 

 EC 0 0 0 0 0 0 0 

 Summe 0 0 0 0 0 0 0 

GV ROLA 9 6 15 9 6 15 30 

 KV 13 18 31 9 14 23 54 

 UKV 31 33 64 20 34 54 118 

 Summe 53 57 110 38 54 92 202 

Gesamt        202 
Legende: 
 PV Personenverkehr   GV Güterverkehr 
 ICE Intercity-Express   ROLA Rollende Landstraße 
 EC Eurocity    KV Konventioneller Verkehr 
      UKV Unbegleiteter kombinierter Verkehr 
 
 

BBT Innsbruck Hbf – MFS Innsbruck Strecke 33002 

Tabelle 13 Tabelle 2: Anzahl der Züge im Auslegungsfall im Abschnitt Innsbruck Hbf – MFS Innsbruck 

  Nord-Süd Süd-Nord Gesamt- 

  Tag Nacht Gesamt Tag Nacht Gesamt strecke 

PV ICE 13 0 13 13 0 13 26 

 EC 8 0 8 8 0 8 16 

 Summe 21 0 21 21 0 21 42 

GV ROLA 0 0 0 0 0 0 0 

 KV 3 4 7 3 6 9 16 

 UKV 0 2 2 0 2 2 4 

 Summe 3 6 9 3 8 11 20 

Gesamt  24 6 30 24 8 32 62 
Legende: 
 PV Personenverkehr   GV Güterverkehr 
 ICE Intercity-Express   ROLA Rollende Landstraße 
 EC Eurocity    KV Konventioneller Verkehr 
      UKV Unbegleiteter kombinierter Verkehr 
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Strecke BBT MFS Innsbruck  - Staatsgrenze (- Franzensfeste/Fortezza) Strecke 33002 

Tabelle 14 Anzahl der Züge im Auslegungsfall im Abschnitt MFS Innsbruck – Staatsgrenze (- Franzensfeste/Fortezza) 

  Nord-Süd Süd-Nord Gesamt- 

  Tag Nacht Gesamt Tag Nacht Gesamt strecke 

PV ICE 13 0 13 13 0 13 26 

 EC 8 0 8 8 0 8 16 

 Summe 21 0 21 21 0 21 42 

GV ROLA 9 6 15 9 6 15 30 

 KV 15 23 38 12 20 32 70 

 UKV 31 35 66 19 37 56 122 

 Summe 55 64 119 40 63 103 222 

Gesamt  76 64 140 61 63 124 264 
Legende: 
 PV Personenverkehr   GV Güterverkehr 
 ICE Intercity-Express   ROLA Rollende Landstraße 
 EC Eurocity    KV Konventioneller Verkehr 
 

Streckenkapazität und Auslastung 

Die Leistungsfähigkeit des BBT und seiner Zulaufstrecken wurde gemäß dem Verfahren nach UIC-
Kodex 406  mit dem Ziel berechnet, die Durchführbarkeit des Betriebsprogramms und der planmä-
ßigen Erhaltungsmaßnahmen bei ausreichender Betriebsqualität nachzuweisen. 

Dabei bedeuten „Kapazität“ die Gesamtzahl der möglichen Zugtrassen mit marktorientierter Quali-
tät unter Berücksichtigung des Mischbetriebes, „Belastungsgrad“ das Verhältnis von Kapazität zu 
tatsächlich gefahrenen Zügen und „Auslastungsgrad“ den im berechneten Streckenabschnitt je 
Fahrtrichtung vom Markt genutzten Kapazitätsanteil samt Anteil zur Sicherung der Betriebsqualität 
in Abhängigkeit vom Zugmix. 

Die Berechnung ergibt für den BBT in dem am stärksten belasteten Abschnitt MFS Innsbruck – 
Staatsgrenze (- Franzensfeste/Fortezza) eine Belastungsgrad von 79% und für einen Zeitabschnitt 
von 24 Stunden einen Auslastungsgrad in Richtung Nord – Süd von 87%, in Richtung Süd – Nord 
von 83%. 

Wird eine betriebslose Zeitspanne von 2 Stunden für Erhaltungsarbeiten berücksichtigt, so muss 
dieselbe Anzahl von Zügen in 22 Stunden abgefahren werden. Dabei steigt der Auslastungsgrad in 
Richtung Nord – Süd auf 95%, in Richtung Süd – Nord auf 91%. 

Damit wird nachgewiesen, dass auch unter Berücksichtigung der planmäßig vorgesehenen Erhal-
tungsarbeiten im BBT im Auslegungsfall die Züge ohne Überlastung der Infrastruktur in ausrei-
chender Betriebsqualität gefahren werden können. 

2.1.20.4 Erhaltungskonzept 

Neben der Planung der Herstellung des Brenner Basistunnels ist im Zuge der Einreichung ein Er-
haltungskonzept vorzulegen. Dieses Erhaltungskonzept beschreibt die Aufrechterhaltung der ord-
nungsgemäßen Funktionsfähigkeit des Systems „Brenner Basistunnel“. 
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Eine Zielsetzung des Erhaltungskonzeptes ist die Erfassung der erforderlichen Erhaltungsmaß-
nahmen mit zugeordnetem Zeitaufwand. Basierend darauf erfolgt die Nachweisführung, dass die 
geforderte Kapazität des Gesamtsystems Brenner Basistunnel unter Zugrundelegung des Zeitbe-
darfes für die Erhaltung gewährleistet werden kann. 

Für die im Rahmen des ggst. Projekts dem Eisenbahnbetrieb dienenden Tunnel gilt der Grundsatz, 
dass keine Erhaltungsarbeiten während des Betriebes durchgeführt werden, das heißt, Gleisab-
schnitte, in denen Erhaltungsarbeiten durchgeführt werden sollen, werden im Sinne der DV V3 
gesperrt. 

Dies bedeutet aber umgekehrt auch, dass sich in den dem Eisenbahnbetrieb dienenden Tunneln 
während des Betriebes keine Personen aufhalten, weshalb Rettungsnischen entfallen (siehe Punkt 
2.1.20.1). Die gemäß italienischem Regelwerk diesfalls vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 
für Wartungsfahrzeuge von 30 km/h wird aus Vereinheitlichungsgründen auch in den auf österrei-
chischem Staatsgebiet liegenden Abschnitten angewandt. 

Es wird je ein Erhaltungszentrum in Innsbruck und auf italienischem Staatsgebiet in Franzens-
feste/Fortezza eingerichtet. 

Die Zufahrt zur Arbeitsstelle erfolgt immer schienengebunden. Mit den eingesetzten Fahrzeugen 
sollen die Mitarbeiter mehrerer Arbeitstrupps zu ihren Arbeitsstellen in den gesperrten Abschnitten 
befördert werden. 

Der Einsatz von Alleinarbeitern ist nicht vorgesehen, ein Arbeitstrupp besteht immer aus mindes-
tens 2 Mitarbeitern. 

Bei gleichzeitigen Fahrten mehrerer Fahrzeuge bzw. Arbeiten mehrerer Arbeitstrupps in einem 
gesperrten Abschnitt sind betriebliche und technische Maßnahmen zur Koordination und Gewäh-
rung der Arbeitssicherheit vorgesehen. 

Unter Berücksichtigung der Wochenganglinie der Güterzüge, die an den Wochenenden geringere 
Zugzahlen aufweiset, werden in den Nächten viermal je 2 Stunden und an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen je 4 Stunden Sperrzeiten für die planmäßige Erhaltung vorgesehen, 

Betreffend Instandhaltung kann festgehalten werden, dass die relevanten Instandhaltungstätigkei-
ten im Überblick erfasst wurden und die Instandhaltungstätigkeiten im Tunnel nur im gesperrten 
Gleis erfolgen. 

Die Langzeitbeständigkeit der Maßnahmen zum Erschütterungsschutz wird durch Wiederholungs-
messungen gemäß RVE 04.02.02 überprüft. 

Die für die Fachbereiche Bodenmechanik und Deponietechnik sowie Geotechnik, Tunnelbau, sta-
tisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung und Baubetrieb maßgeblichen Instandhaltungs-
maßnahmen wie „Funktionskontrolle, Begutachtung, Inspektion und Reinigung, usw. bis hin zur 
Sanierung und Erneuerung“, wurden in der Anlage 1 zum obigen Erhaltungskonzept im Unterpunkt 
„Bauwerk“ für folgende Bereiche festgelegt: 

• Eisenbahnbrücken 

• Geotechnische Messquerschnitte 

• Tunnelbauwerk mit und ohne Gleis 

• Lichtraum 

• Innenschale 
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• Ulmendrainage und Putzschächte Ulmendrainage 

• Hauptsammler Bergwasser und Putzschächte Hauptsammler Bergwasser 

• Schmutzwasserleitung und Putzschächte Schmutzwasserleitung 

• Löschwasserbecken 

Detaillierte Informationen dazu sind im Erhaltungskonzept D0118-02167 ersichtlich. 

2.1.20.5 Sicherheitskonzept  

Allgemeines 

Es gilt der Grundsatz „Selbstrettung vor Fremdrettung“. Nach dem Anhalten eines Ereigniszuges 
ist die Evakuierung innerhalb 90 Minuten abgeschlossen. 
Ereigniszug und Ereignisbetrieb 

In eisenbahnbetrieblicher Hinsicht werden folgende Maßnahmen vorgesehen: 

• Bei Reisezügen und Zügen der ROLA wird eine Fahrgast-Notbremsung durch den Trieb-
fahrzeugführer überbrückt. 

• Wenn möglich, fährt ein Ereigniszug aus dem Tunnelsystem heraus, ansonsten hält er in 
einer Nothaltestelle. Ist auch  dies nicht möglich, wird die Selbst- und Fremdrettung außer-
halb der Nothaltestellen durchgeführt. 

• Die Einfahrt weiterer Züge in das Tunnelsystem wird von der BFZ unterbunden. 

• In der Ereignisröhre verlassen vor dem Ereigniszug befindliche Züge den Tunnel mit ihrer 
zulässigen vmax; hinter dem Ereigniszug befindliche Züge werden durch die BFZ angehalten 
und fahren nach Abschluss der Selbstrettung im Reverse Modus mit vmax = 40 km/h (ist die 
Führung des Zuges von einem Führerstand an der Zugspitze möglich, mit vmax = 80 km/h) 
aus dem Tunnel. 

• In der Gegenröhre befindliche Züge fahren mit vmax = 40 km/h bis in die nächste Nothalte-
stelle und halten dort, bis die Selbstrettung abgeschlossen ist. Züge, welche die letzte Not-
haltestelle vor dem Ereignisort durchfahren haben, werden sofort angehalten. Nach Ab-
schluss der Selbstrettung setzen die Züge ihre Fahrt mit vmax = 120 km/h fort, wobei die 
Geschwindigkeit am Ereignisort auf 40 km/h reduziert wird. 

• Bei Ereignissen in den Verbindungstunneln und im Umfahrungstunnel wird sinngemäß vor-
gegangen. 

Die Höchstgeschwindigkeiten im Ereignisfall ergeben sich aus den aerodynamischen Berechnun-
gen der Tunnellüftung im Ereignisfall (Lüftungskonzept) und sollen in den weiteren Projektphasen 
noch optimiert werden. 

Im Rahmen des ggst. Projekts wird davon ausgegangen, dass zum Freifahren des Tunnels Züge 
ohne einen Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes an der Zugspitze geschoben aus dem 
Tunnel herausfahren können. Die Anpassung des betrieblichen Regelwerkes soll bis zur Be-
triebsaufnahme erfolgen. 

Die Versorgungssicherheit der Anlage wird in den entsprechenden Kapiteln „Elektrische Ausrüs-
tung“ beschrieben. Die Segmentierung der Oberleitung erfolgt in Abständen von ca. 5 km. Er-
dungsmöglichkeiten an den Portalen und an den seitlichen Zufahrtstunneln sind für den Instand-
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haltungs- und Ereignisfall vorgesehen. Dies ist im Elektrischen Schema der Traktion D0118-
02562-00 ersichtlich. 

2.1.20.6 Aerodynamik, Klima, Lüftung 

2.1.20.6.1 Druckkomfort für Reisende 

Die Reisenden sind in den Zügen Druckschwankungen ausgesetzt, die, wenn sie häufig auftreten 
und eine gewisse Grenze überschreiten, den Komfort maßgeblich beeinflussen können. Neben 
den Druckwellen, die bei der Ein- und Ausfahrt aus dem Tunnel bzw. bei größeren abrupten Quer-
schnittänderungen erzeugt werden und mit Schallgeschwindigkeit durch den Tunnel laufen, sind 
auch Druckänderungen an der Zugaußenseite auf Grund von Änderungen des Tunnelquerschnit-
tes oder der Druckdifferenz zwischen Zugkopf und Heck zu beachten. Nicht zu berücksichtigen 
sind die schnellen Druckänderungen, die in einem zweigleisigen Tunnel bei Zugbegegnungen auf-
treten.  

Diese Außendruckänderungen pflanzen sich, abhängig von der Güte der Druckertüchtigung, ins 
Innere des Fahrzeuges fort. Damit sind neben den Eigenschaften des Tunnels (Querschnitt, Rau-
higkeit) auch die Eigenschaften der Fahrzeuge von großer Bedeutung für den Komfort der Reisen-
den. 

In langen, eingleisigen Tunneln ist in der Regel der schnelle Aussendruckanstieg bei der Ausfahrt 
aus dem Tunnel bestimmend für die maximalen Druckschwankungen, die im Innern des Zuges 
auftreten. Am stärksten betroffen von diesem Aussendruckanstieg sind jeweils die hintersten Wa-
gen eines Zuges (vgl. Kapitel 8 in Bericht D0118-00064). 

2.1.20.6.2 Traktionsleistung und maximale Geschwindigkeiten 

Gemäß Betriebsprogramm sind für die verschiedenen Zugtypen Fahrgeschwindigkeiten festgelegt, 
die im Basistunnel erreicht werden sollen. Anhand von vereinfachten Berechnungen (stationärer 
Zustand, konstanter Wirkungsgrad der Lokomotiven, keine Berücksichtigung der Wirkung anderer 
Züge) wurde abgeschätzt, ob diese Geschwindigkeitsvorgaben beim geplanten Tunnelquerschnitt 
mit der vorgesehenen Bespannung der Züge erreicht werden kann.  

Für die untersuchten Zugtypen werden die Sollgeschwindigkeiten nur teilweise erreicht (vgl. Kapi-
tel 10 in Bericht D0118-TB-00064). Bei einzelnen Güterzugtypen (SG, FG) liegt die erforderliche 
Leistung rund 10% über der maximalen Lokleistung. 

2.1.20.6.3 Druck- und Strömungslasten bei Erhaltungsarbeiten 

Auch in den für den Verkehr gesperrten Erhaltungsabschnitten sind die Instandhaltungsmann-
schaften, bedingt durch den Verkehr in der Gegenröhre, erhöhten Druck- und Strömungslasten 
ausgesetzt. Um die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und ungünstige Auswirkungen 
auf die Gesundheit zu begrenzen, wurden für den Brenner Basistunnel Richtwerte für maximale 
Druckschwankungen (< 1.5 kPa innerhalb eines Zeitintervalls von 4 Sekunden) und maximale 
Strömungsgeschwindigkeiten (< 5 m/s) definiert (vgl. Kapitel 13 in Bericht D0118-00064). 

Die Druckänderungen in einem Zeitintervall von 4 s liegen gemäß den Ergebnissen der durchge-
führten Simulationsrechnungen durchwegs unter 1.5 kPa. Die Strömungsgeschwindigkeiten liegen 
in einzelnen Bereichen zum Teil deutlich über dem Wert von 5 m/s. 
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Bei Instandhaltungsarbeiten werden durch den Verkehr in der Gegenröhre im Instandhaltungstun-
nel Strömungen induziert (Grenzwert 5m/s) und Druckschwankungen (1,5 kPa innerhalb 4 Sekun-
den) erzeugt:  

Eine Strömungsgeschwindigkeit von 5 m/s bzw. eine Druckschwankung von 1,5 kPa stellt aus me-
dizinischer Sicht keine nennenswerte Belastung für die Gesundheit dar. Auch bei einer zeitweisen 
lokalen Überschreitung dieser Grenzwerte ist kein vorhersehbares Gesundheitsrisiko gegeben. Die 
Grenzwerte entsprechen einem Höhenunterschied von 150 Metern unter atmosphärischen Bedin-
gungen bzw. einer Wassertiefe von 15 cm. Diese Druckänderung ist problemlos im angegebenen 
Zeitintervall zu erreichen. Das dabei belastete Organ ist das Mittelohr bzw. Trommelfell. Auch bei 
einer Vorschädigung (Trommelfellriss, Narbe, Mittelohrentzündung, etc.) wird diese Druckände-
rung problemlos toleriert. Die Strömungsgeschwindigkeit von 5 m/s entspricht einer Windge-
schwindigkeit von 18 km/h. Dies und auch geringe Überschreitungen sind einem exponierten Mit-
arbeiter zumutbar. 

2.1.20.6.4 Lüftungskonzept 

Lüftungsanlagen 

Lüftungsanlagen der MFS 

Im Bereich der MFS Umfahrung Innsbruck, Steinach und Wiesen kann sowohl eine Versorgung mit 
Frischluft als auch eine Abfuhr von Luft aus dem Tunnelsystem erfolgen. Dazu befinden sich in 
den Zufahrtstunneln Ahrental, Wolf und Pfitsch Lüftungszentralen, die mit großen Axialventilatoren 
ausgerüstet sind (für eine Beschreibung der Lüftungszentralen vgl. Kap. 2.1.9). 

Die Ventilatoren können die nachstehend aufgeführten Luftmengen fördern: 

• Zuluft: Im Zuluftbetrieb kann eine Luftmenge von bis zu 215 m3/s (Wolf und Pfitsch) bzw. 
225 m3/s (Ahrental) gefördert werden. 

• Abluft: Die Abluftventilatoren sind für eine maximale Luftmenge von 250 m3/s ausgelegt. Die 
Abluftventilatoren sind reversierbar, d.h. sie können auch Zuluft in das Tunnelsystem för-
dern. 

Sowohl die Zu- als auch die Abluftventilatoren sind vollständig redundant (jeweils 2 baugleiche 
Maschinen). 

Damit mit den Axialventilatoren die Luft in den verschiedenen Betriebsfällen (Normalbetrieb, Erhal-
tungsbetrieb, Ereignisbetrieb) bedarfsgerecht in die Bereiche geführt werden kann, wo sie gerade 
benötigt wird, sind verschiedene Klappen und Absperrorgane notwendig: 

• Lüftungsöffnungen in den Fluchtstollen: Oberhalb der Fluchttüren aus der NHS sind Lüf-
tungsöffnungen mit Rückschlagklappen vorgesehen, deren Größe von Hand einstellbar ist. 

• Klappen im Zuluftkanal: Im Erhaltungsfall kann über spezielle Kanäle, die zu den Luftein-
blasstellen führen, Luft aus den Zufahrtstunneln in eine der beiden Bahntunnelröhren ge-
führt werden. Zum Abschluss dieser Kanäle sind große Klappen erforderlich.  

• Klappen im Abluftkanal: Im den beiden Abluftkanälen befindet sich jeweils eine große Ab-
sperrklappe damit im Erhaltungsfall oder bei einem Ereignis die Abluft gezielt aus der einen 
oder der anderen NHS abgesaugt werden kann. 
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Lüftungsanlagen der Fahrröhren 

Auf den Einbau von Anlagen in den Fahrröhren wird soweit als möglich verzichtet. Um in den ver-
schiedenen Betriebsfällen die gewünschte Lüftungswirkung zu erzielen, sind aber Tore in den 
Bahntunneln notwendig, die den Tunnelquerschnitt zu mindestens 95% versperren können. Im 
Bereich jeder MFS sind 5 motorisierte Tore vorgesehen. Im Normalbetrieb sind nur die beiden To-
re in den Spurwechseln geschlossen, um die beiden Fahrröhren voneinander aerodynamisch zu 
trennen. 

Zusätzlich zu den Axialventilatoren in den Zufahrtstunneln werden für den Ereignisfall im Bereich 
der Portale Innsbruck und Franzensfeste Strahlventilatoren eingebaut. An jedem Portal sind pro 
Röhre jeweils 2 x 2 Ventilatoren vorgesehen. Die Installation erfolgt im Abschnitt zwischen dem 
Portal und dem ersten Querschlag. Auf der Südseite werden die Strahlventilatoren ins speziellen 
Nischen angeordnet auf der Nordseite besteht ausreichend Platz für eine Anordnung im Tunnel-
querschnitt. 

Lüftungsanlagen der Querschläge 

Zur Belüftung der beidseitig abgeschlossenen Querschläge werden die Querschläge mit Belüf-
tungsrohren ausgerüstet. In jedem Querschlag werden im Bereich der Kalotte ein kurzes und ein 
langes Belüftungsrohr eingezogen, um einen Luftaustausch mit einer der beiden Tunnelröhren zu 
ermöglichen. Im Türabschluss zur anderen Tunnelröhre ist zusätzliche eine, mit einer Klappe ver-
sehene Lüftungsöffnung vorgesehen.  

In den Belüftungsrohren werden so genannte Kleinventilatoren eingebaut. Die Kleinventilatoren 
können vom Bahntunnel mit Druckentlastungsklappen, die sich ebenfalls in den Belüftungsrohren 
befinden, getrennt werden. Die Fördermengen der Kleinventilatoren (zwischen 0.5 m3/s und maxi-
mal 2.8 m3/s) sind durch die Anforderungen, die sich aus dem Querschlagsklima ergeben, be-
stimmt und damit abhängig von der Lage und der Art des Querschlages (technischer Querschlag / 
nicht-technischer Querschlag). Bei Bedarf werden die Ventilatoren mit Schalldämpfern ausgerüs-
tet. Im langen Belüftungsrohr ist zusätzlich eine Brandschutzklappe vorgesehen.  

Die langen Querschläge der Abzweigung Innsbruck verfügen über analog aufgebaute Lüftungsan-
lagen, wobei die beiden in diesem Fall parallel geschalteten Ventilatoren in der Mitte des Quer-
schlages angeordnet sind und sich Klappen in beiden Querschlagabschlüssen befinden. Die Venti-
latoren können eine Luftmenge von je 5 m3/s fördern. 

Lüftungsanlagen der Notausstiege 

Die als Schächte ausgeführten Notausstiege sind über eine Fluchttüre vom Bahntunnel abge-
trennt. Neben dem Fluchtkorridor sind zwei Ventilatoren mit einer Fördermenge von je 11 m3/s 
platziert, die über einen Verbindungskanal mit einem Beton- oder Blechkanal verbunden sind. Im 
Treppenhaus befindet sich vor dem Ausgang am oberen Ende eine mechanisch selbst schließen-
de Türe, um ein Abströmen von Frischluft nach außen über längere Zeit zu vermeiden. 

Die als geneigte Stollen ausgeführten Notausstiege sind über eine Fluchttüre vom Bahntunnel ab-
getrennt. Im Deckenbereich der Fluchtstollen befinden sich zwei Blechrohre, in denen je ein Venti-
lator mit einer Fördermenge von 11 m3/s montiert ist. Am Kopfende des Stollens verhindert eine 
sich mechanisch selbst schließende Türe ein Abströmen von Frischluft nach außen über längere 
Zeit. 
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Lüftungsanlagen des Sicherheits- und Zugangsstollens  

Hinweis: hier wird auch teilweise die Bezeichnung „Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck verwen-
det 

Beim Portal des Sicherheitsstollens werden in einer parallel zu einer Zufahrtschleuse angeordne-
ten Lüftungszentrale (für eine Beschreibung der Lüftungszentrale vgl. Kapitel 2.1.11.1) 2 Ventilato-
ren mit einer Förderleistung von je 40 m3/s eingebaut. Beim Portal des Zugangsstollens und in den 
hintersten Türen des Sicherheitsstollens befinden sich Überdruckklappen. Der Zugangsstollen ist 
ebenfalls über eine Schleuse erreichbar. 

Lüftungsanlage des Zwischenangriffs Mauls 

Gegenüber dem Bahntunnel wird der Zwischenangriff Mauls mit zwei Schleusentoren abgetrennt. 
Die Lüftung erfolgt über zwei Ventilatoren im Portalbereich des Zwischenangriffs, die eine Luft-
menge von je 10 m3/s fördern können. Die Zuluft wird über ein Belüftungsrohr, das im First des 
Stollens angeordnet ist, bis an den Fußpunkt geführt und strömt von dort über den freien Quer-
schnitt wieder zurück. 

Lüftungsanlagen des Entwässerungsstollens 

Der befahrbare Entwässerungsstollen wird mittels einer Schleuse nach außen abgetrennt. Am 
Nordportal des Stollens befindet sich ein über dem Entwässerungsstollen angeordnetes Lüftungs-
bauwerk (für eine Beschreibung der Lüftungszentrale vgl. Kapitel 2.1.10.1), das mit zwei reversib-
len Ventilatoren ausgerüstet ist. Die Ventilatoren können eine Luftmenge von je 70 m3/s fördern.  

Lüftung im Normalbetrieb 

Lüftung der MFS  

Für die Lüftung und Kühlung der technischen Räume, die sich am Fuß der MFS befinden, sind 
lokal angeordnete Klimatisierungseinrichtungen vorgesehen. Über die Lüftungsanlagen in den Zu-
fahrtstunneln wird mittels der Axialventilatoren in den Lüftungsbauwerken Frischluft in die MFS 
geführt. Von den 35 m3/s, die im Normalbetrieb gefördert werden, stehen 15 m3/s für die Lüftung 
und Kühlung der technischen Räume zur Verfügung und strömen anschließend in den Bahntunnel. 
Je 10 m3/s strömen über die Fluchtwege der NHS in den Bahntunnel. 

Einen Sonderfall bildet das Unterwerk Ahrntal, das sich am Fußpunkt des Zufahrtstunnels Ahrntal 
befindet. Um die Energieabfuhr zu gewährleisten wird dieser Bereich ebenfalls über den Zufahrts-
tunnel mit 30 m3/s Frischluft versorgt. Die erwärmte Abluft strömt über den Entwässerungs-stollen 
ab. 

Lüftung der Fahrröhren 

Durch die Kolbenwirkung der durch den Tunnel fahrenden Züge wird eine Strömung in Fahrtrich-
tung der Züge erzeugt, die im Normalbetrieb für einen ausreichenden Luftaustausch in den Fahr-
röhren sorgt. Die Luft erwärmt sich auf dem Weg von einem Portal zu anderen kontinuierlich und 
trägt damit maßgeblich zur Energieabfuhr aus dem Tunnelsystem bei (vgl. Kapitel 2.1.20.6.5).  

Für den Fall erhöhter Temperaturen im Betrieb kann bei der MFS Steinach (Weströhre) und der 
MFS Wiesen (Oströhre) über die Lufteinblasstellen auch kühlere Luft in das System geführt wer-
den. Aber die Absaugestelle der NHS wird in diesem Fall gleichzeitig warme Luft aus dem System 
entnommen (Lufttauscherbetrieb).  
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Lüftung der Querschläge 

Der Raum zwischen den beiden Querschlagabschlüssen wird für die Aufstellung der für die Be-
triebstechnik notwendigen Anlagen genutzt. Eine Unterteilung in Teilräume für Telekom, Mittel- 
und Niederspannung, etc. ist nicht vorgesehen, so dass die über die Belüftungsrohe zugeführte 
Luft im Innern des Querschlags frei zirkulieren kann. Der Querschlag wird von der jeweils kühleren 
Fahrröhre (vgl. Kapitel 2.1.20.6.5) über das lange Belüftungsrohr mit Frischluft versorgt. Der Venti-
lator im kurzen Belüftungsrohr dreht im Leerlauf mit (Redundanz), so dass über diesen Weg die 
erwärmte Abluft in die gleiche Fahrröhre zurückgeführt wird, aus der die Luft entnommen wurde. 
Im Übergangsbereich in der Tunnelmitte, wo derzeit nicht eindeutig geklärt ist, welche der beiden 
Röhren tatsächlich kühler sein wird, werden entsprechende bauliche und technische Vorkehrungen 
getroffen, so dass im Betrieb die Belüftungsrohre noch auf die andere Seite verlegt werden kön-
nen. 

Die Lüftungsanlagen sind so ausgelegt, dass sie den Temperaturanstieg auf Grund der Abwärme 
der technischen Anlagen im Querschlag auf 35°C begrenzen. Die Fördermengen der Kleinventila-
toren variieren, abhängig von der Lage der Querschläge, um überall eine ausreichende Wärmeab-
fuhr zu gewährleisten. Bezüglich der Anforderungen an die Kühlung werden drei verschiedene 
Kategorien von Querschlägen unterschieden: Kategorie I im Bereich von Felsursprungstemperatu-
ren unter 25°C, Kategorie II mit Ursprungstemperaturen zwischen 25°C und 35°C und die am 
stärksten belasteten Querschläge mit Ursprungstemperaturen über 35°C. 

Die Schaltschränke mit besonders kritischen Anlagen, werden mit einer eigenen Kühlung ausges-
tattet, die gewährleistet, dass die Temperatur im Innern des Schrankes nicht über eine durch die 
Technik vorgegebene Grenztemperatur ansteigt. 

Eine genaue Festlegung der für eine ausreichende Energieabfuhr aus den Querschlägen notwen-
digen Luftmengen ist durch die Unsicherheiten bei der Bestimmung des Wärmehaushaltes der 
Querschläge und der Randbedingungen seitens des Tunnelklimas (vgl. Kapitel 2.1.20.6.5) be-
grenzt. Deshalb sind entsprechende Leistungsreserven vorgesehen. In der weiteren Planung wird 
zudem die Zweckmäßigkeit weiterer Maßnahmen gemäß Kapitel 7.2.1.2 in Bericht D0118-00054 
geprüft werden.  

Lüftung des Entwässerungsstollens 

Die Lüftung des Entwässerungsstollens erfolgt bei ausreichender Druckdifferenz zwischen dem 
Nord- und Südportal natürlich oder falls die barometrische Druckdifferenz nicht ausreichen sollte, 
um einen ausreichenden Luftwechsel zu gewährleisten (16 m3/s), unterstützt durch die Ventilato-
ren in der Lüftungszentrale (Längslüftung). 

Die zur Kühlung des Unterwerk Ahrntal benötigte Luftmenge von bis zu 30 m3/s wird über den 
Entwässerungsstollen abgeführt. Damit ergeben sich unterschiedliche Zuluft- (16 m3/s) und Ab-
luftmengen (48 m3/s). 

Lüftung bei Erhaltungsarbeiten 

Lüftung der Fahrröhren 

Bei Erhaltungsarbeiten ist der zuginduzierte Luftaustausch reduziert, da einzelne Abschnitte für 
den Verkehr gesperrt sind. Zudem stellt sich in der sich noch in Betrieb befindlichen Gegenröhre, 
wegen der wechselnden Fahrtrichtung der Züge, eine pendelnde Luftsäule ein. Aus diesem Grund 
werden die Erhaltungsabschnitte durch die Bahntunneltore abgetrennt und es erfolgt eine aktive 
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Luftzufuhr über die Ventilatoren in den Lüftungszentralen der Zufahrtstunnel. Die Art und Weise 
der Luftführung und die entsprechende Stellung der Bahntunneltore ist in Bericht D0118-00054, 
Kapitel 7.8.4 und Kapitel 7.8.5 beschrieben. 

Mit den Lüftungsanlagen kann in den Hauptröhren eine Luftströmung von mindestens 4 m/s er-
zeugt werden (Längslüftung). Im Bereich der Abzweigungen sinken diese Luftgeschwindigkeiten 
auf Grund der Aufteilung des Luftstromes auf zwei Äste auf Werte um 2 m/s.  

Lüftung der Querschläge 

Die Lüftung der Querschläge erfolgt im Erhaltungsfall grundsätzlich gleich wie im Normalbetrieb 
(Luftaustausch mit der jeweils kühleren Bahntunnelröhre). Allerdings kann sich auf Grund der bei 
Erhaltungsbetrieb unterschiedlichen Strömungsverhältnisse eine unterschiedliche Temperaturver-
teilung einstellen, so dass die Luft dann nicht mehr aus der kühleren Röhre angesaugt wird. In den 
weiteren Projektphasen werden deshalb die Zweckmäßigkeit weitere Maßnahmen noch geprüft. 

Lüftung im Ereignisfall 

Lüftungsziele 

Für den Fall eines Zugbrandes im Basistunnel wurden die nachstehend aufgeführten Lüftungsziele 
definiert: 

• Minimale Strömungsgeschwindigkeiten in den Fluchtstollen der NHS bei offenen Fluchttüren 
von 2.5 m/s (Sicherstellung eines geschützten Bereiches). 

• Reduktion der Rauchausbreitung aus der NHS (möglichst keine Rauchübertritt über die 
Spurwechsel in die Gegenröhre oder in den Bereich nachfolgender Züge). 

• Unterstützung der Selbstrettung durch eine Verbesserung der Sicht in der NHS. 

• Möglichst kein Übertritt von Rauch über die Querschläge (Sicherstellung eines geschützten 
Bereiches). 

- Verhinderung eines Raucheintrittes in die Notausstiege durch die Gewährleistung 
einer minimalen Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s in den offenen Fluchttüren. 

Diese Ziele werden mit einer vom Ort des Ereignisses abhängigen Luftführung erreicht. Für den 
Basistunnel werden die drei folgenden Fälle unterschieden: 

• Zughalt in einer Nothaltestelle 

• Zughalt außerhalb einer Nothaltestelle 

• Zughalt im Gleiswechselbereich 

Bei einem Ereignis im Tunnel der Umfahrung Innsbruck wurden die folgenden Lüftungsziele defi-
niert: 

• Kein Raucheintritt über die offenen Fluchttüren des Sicherheitsstollens (Sicherstellung eines 
geschützten Bereiches) 

• Vermeidung eines Raucheintrages von der Umfahrung Innsbruck in den Basistunnel 

Ereignisfalllüftung bei Halt in NHS 

Beim Halt eines brennenden Zuges in der Nothaltestelle wird über die in der Mitte der NHS ange-
ordnete Abluftöffnung der Rauch aus dem Tunnelsystem abgeführt. Die Abluftmenge von 250 m3/s 
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ist so bemessen, dass in der Regel von beiden Seiten der Absaugstelle Luft angesaugt wird. Damit 
wird eine Ausbreitung des Rauches im Tunnelsystem entgegengewirkt. Eine Abströmung von 
Rauch aus der NHS kann, mit Ausnahme von sehr hohen Portaldruckdifferenzen, verhindert wer-
den. Die Ergebnisse der Simulationsrechnungen (vgl. Kapitel 4 in Bericht D0118-00054, Anhang F) 
zeigen aber auch, dass trotz der Absaugung ein Rauchübertritt in die Gegenröhre nicht ausge-
schlossen werden kann. Bei sehr hohen Portaldruckdifferenzen (vgl. Kapitel 6 in Bericht D0118-
00054, Anhang A) oder bei ungünstiger Beeinflussung durch fahrende Züge ist die Absaugung nur 
beschränkt wirksam. 

Ein Eindringen von Rauch in die Fluchtstollen (geschützter Bereich) wird durch die Zuströmung 
von Frischluft über die Fluchtwege verhindert. Die Bemessung der Lüftungsanlage erfolgt mit aus-
reichend Reserven, so dass in der weiteren Projektphase eine Optimierung der Zuluftmenge von 
derzeit 200 m3/s im Hinblick auf eine möglichst geringe Beeinflussung der natürlichen Rauch-
schichtung in der NHS erfolgen kann. 

Durch die Zufuhr von Luft in die Gegenröhre über die offenen Fluchttüren der beiden nicht direkt 
betroffenen MFS wird ein Überdruck zur Ereignisröhre aufgebaut. 

Ereignisfalllüftung bei Halt außerhalb NHS 

Bei einem ungeplanten Halt eines in Brand geratenen Zuges außerhalb einer Nothaltestelle wird 
durch eine Luftzufuhr in die nicht betroffene Gegenröhre ein Überdruck zur Ereignisröhre aufge-
baut. Durch diesen Überdruck ist gewährleistet, dass sich im Bereich des Ereigniszuges (bei beid-
seitig offen stehenden Querschlägen während des Fluchtvorgangs) eine Strömung von der ge-
schützten Gegenröhre in Richtung der Ereignisröhre einstellt. Die Kleinventilatoren werden bei 
einem Ereignis außer Betrieb genommen. 

Die Simulationsrechnungen im Bericht D0118-00054, Anhang F zeigen, dass auch bei einem Er-
eignis mit Halt außerhalb der NHS auf Grund der noch fahrenden Züge ein Rauchübertritt in die 
Gegenröhre nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die Lüftung der Notausstiege erfolgt unabhängig von der Ereignisfalllüftung und wird beim Öffnen 
der bahntunnelseitigen Fluchttüre automatisch aktiviert. Die Zuluft, die in den Fluchtbereich einge-
blasen wird, erzeugt einen Überdruck gegenüber dem Bahntunnel, und verhindert so bei geöffne-
ter Fluchttüre einen Rauchübertritt in den Fluchtbereich. Die am oberen Ende der Notausstiege 
angeordneten, mechanisch selbst schließenden Türen vermeiden ein Abströmen von Frischluft 
nach außen. Die Lüftungsanlagen sind so dimensioniert, dass sich bei Öffnung der Fluchttüren 
eine Strömung vom Notausstieg bzw. vom Sicherheitsstollen in den Tunnel hinein von mindestens 
2 m/s einstellt. 

Der Zwischenangriff Mauls ist über eine Schleuse vom Bahntunnel getrennt. Im Ereignisfall wird 
durch die Lüftungsanlage Frischluft an den Fußpunkt gefördert, die über den freien Querschnitt 
abströmt und so für eine Verdünnung der Schadstoffe von durch den Zwischenangriff einfahrenden 
Fahrzeugen gewährleistet. 

Ereignisfalllüftung bei Halt im Bereich der offenen Überleitstelle 

Beim ungünstigsten Fall, dass der Ereigniszug bei Erhaltungsarbeiten mit offenen Spurwechselto-
ren gerade im Bereich der Überleitstelle zum Stehen kommt, sind verschiedene Optionen für die 
Ereignisfalllüftung vorhanden, die im weiteren Planungsprozess definiert werden (vgl. dazu Kapitel 
7.7. in Bericht D0118-00054).  
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Ereignisfalllüftung bei Halt im Umfahrungstunnel 

Bei einem Halt eines Ereigniszuges im Umfahrungstunnel werden die Lüftungsanlagen des Basis-
tunnels ebenfalls in Betrieb genommen. Über die Zugangsstollen Wolf und Pfitsch wird Luft in die 
beiden Bahnröhren geführt, um einem Eintrag von Rauch aus dem Umfahrungstunnel in den Ba-
sistunnel entgegenzuwirken. Unterstützt wird dieser Maßnahme durch die Strahlventilatoren im 
Bereich des Südportals, die ebenfalls in Betrieb genommen werden. 

Der Zugangs- und der Sicherheitstollen werden durch die Ventilatoren im Bereich des Portals des 
Sicherheitsstollens unter Überdruck gesetzt, so dass sich auch hier beim Öffnen der Türen in den 
Fluchtwegen eine Strömung vom geschützten Bereich in den Bahntunnel einstellt, die einen Ein-
trag von Rauch verhindert. Die Anlagen sind so ausgelegt, dass die Strömungsgeschwindigkeit 
durch zwei gleichzeitig offene Fluchttüren mindestens 2 m/s beträgt. 

Lüftung der Querschläge 

Bei einem Ereignis werden die Lüftungsanlagen in den Querschläge ausgeschalten. Durch die 
Luftzufuhr in die Gegenröhre wird ein Überdruck zur Ereignisröhre aufgebaut. Durch das Öffnen 
der Klappe im Querschlagabschluss stellt sich eine Strömung von der Gegenröhre zur Ereignisröh-
re ein, die einen Raucheintritt in den Querschlag verhindert. Durch diesen gegenüber dem Nora-
malbetrieb reduzierten Luftwechsel findet auch im Ereignisfall noch eine gewisse Wärmeabfuhr 
statt. Die bisher durchgeführten Abschätzungen zeigen, dass die Temperaturen aber nicht über die 
kritische Grenze von 55°C steigen, bis zu der auch die sensiblen Anlagen funktionieren.  

Ereignisfalllüftung bei einem Brand in einem Querschlag 

Falls der Brandort in einem Querschlag liegt, erfolgt eine Abschottung des betroffenen Querschla-
ges (Abschalten der Ventilatoren, Schließen der Klappen). Eine Inbetriebnahme der Tunnellüftung 
ist nicht vorgesehen. 

Ereignisfalllüftung bei einem Brand im Entwässerungsstollen 

Bei einem Ereignis im Entwässerungsstollen kann die Zu- oder Abluftmenge so weit erhöht wer-
den, dass im Entwässerungsstollen eine Geschwindigkeit von 2 m/s erzeugt werden kann. Damit 
ist eine einseitige Rauchabfuhr gewährleistet (Längslüftung).  

Im Ereignisfall wird die Abluft, die aus dem Unterwerk Ahrntal in den Entwässerungsstollen geführt 
wird, auf 10 m3/s reduziert. Je nach Strömungsrichtung wird mit einem der Ventilatoren auf der 
Nordseite des Entwässerungsstollens 40 m3/s bzw. 50 m3/s Luft zugeführt bzw. abgesaugt, um in 
jedem Stollenquerschnitt eine Strömungsgeschwindigkeit von mindestens 2 m/s sicherzustellen. 

2.1.20.6.5 Tunnelklima  

Klimaprognose 

Das Klima in einem Eisenbahntunnel hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab. Neben dem 
durch den Verkehr erzeugten Luftaustausch und der Höhe der Felstemperaturen spielen vor allem 
die Menge des trotz Abdichtung noch in den Tunnel eindringenden Bergwassers und die Auswir-
kungen des Verkehrs (Zugfolge, Grad der Erwärmung der Züge im Tunnel) eine große Rolle. Die 
für eine zuverlässige Prognose des Klimas notwendigen Parameter sind teilweise nur ungenügend 
bekannt. Schon kleinste Variationen im Wassereintrag haben beispielsweise eine messbare Wir-
kung auf die zu erwartende Luftfeuchtigkeit und damit auch auf die Temperaturen. Eine genaue 
Prognose des zu erwartenden Tunnelklimas ist deshalb äußerst schwierig. 
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Die durchgeführten Simulationsrechnungen (Bericht D0118-00062) zeigen, dass die Temperaturen 
im Tunnel in Fahrtrichtung stetig ansteigen. Damit steht etwa im äußersten Drittel des Tunnels 
jeweils eine eher kühle Röhre einer bereits deutlich erwärmten Röhre gegenüber. Im mittleren Be-
reich des Tunnels sind die Temperaturdifferenzen zwischen den beiden Röhren geringer 

Tief im Innern des Tunnels (ca. ab Tunnelmitte bis zum Ausfahrtsportal) sind die jahreszeitlichen 
Schwankungen des Außenklimas kaum mehr wahrnehmbar. Die erwarteten, maximalen Tempera-
turen beim Ausfahrtsportal liegen um 30°C. Die mittlere Temperatur beträgt im Sommer etwa 
25°C, im Winter liegt der Mittelwert auf Grund der Zufuhr von kalter Luft und der damit verbunde-
nen Temperaturabsenkung im Bereich der Einfahrt bis etwa in Tunnelmitte wesentlich tiefer. 

Die Luftfeuchtigkeit im Tunnel ist deutlich stärkeren, jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen 
als die Temperaturen. Die in der kalten Jahreszeit einströmende Luft mit einer tiefen absoluten 
Luftfeuchtigkeit kann auf ihrem Weg bis zum Ausfahrtsportal mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Im 
Winter sind die relativen Luftfeuchtigkeiten deshalb über weite Strecken des Tunnels sehr gering 
(unter 30%). Im Sommer hingegen, wo sich die einströmende Luft deutlich weniger stark erwärmt, 
sind vor allem auf den ersten Kilometern, auch bei guter Abdichtung des Tunnels, markant höhere 
Luftfeuchtigkeiten mit Werten über 70% zu erwarten 

Die durchgeführten Sensitivitätsanalysen (vgl. Kapitel 8.4 in Bericht D0118-00062) zeigen, dass 
bei einer ungünstigen Kombination der relevanten Parameter und unter Berücksichtigung der Un-
sicherheit die mit den Klimasimulationen verbunden sind, auch deutlich höhere Temperaturen 
(längere Abschnitte mit Temperaturen über 35°C) oder deutlich höhere Luftfeuchtigkeiten (Werte 
von über 90% über die gesamte Tunnellänge) derzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden kön-
nen.  

Bei geringen Außentemperaturen ist bei den Portalen über die die feucht-warme Luft abströmt die 
Bildung von Nebel möglich. 

Das Klima in den Querschlägen wird durch die dort installierten Lüftungsanlagen kontrolliert. Die 
Temperatur wird auf 35°C beschränkt (vgl. Kapitel 2.1.20.6.4). 

Maßnahmen zur Kontrolle des Tunnelklimas 

Zur Kontrolle des Klimas sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

• Eine möglichst gute Abdichtung des Tunnels durch bauliche Maßnahmen (vgl. Kapitel 
2.1.7.3.4) 

• Bei erhöhten Temperaturen wird der Lufttauscher in Betrieb genommen (vgl. Kapitel 
2.1.7.3.4). Damit kann die Temperatur im letzten Abschnitt des Tunnels reduziert werden. 

Die Zweckmäßigkeit weiterführender Maßnahmen, wie eine Trockenkühlung oder die Verdunstung 
von Wasser in besonders warmen Zonen, wird in den weiteren Planungsphasen noch näher unter-
sucht. Weiter werden auch die für die Verbesserung der Klimaprognosen noch fehlenden Daten 
systematisch erfasst und die Prognosen schrittweise angepasst. 

Falls mit diesen Maßnahmen die Klimagrenzwerte für Erhaltungsarbeiten nicht eingehalten werden 
können, sind organisatorische Maßnahmen vorgesehen, um die Belastung der Personen, die sich 
bei Erhaltungsarbeiten über längere Zeit im Tunnel aufhalten, zu reduzieren. Es sind dies insbe-
sondere die Klimatisierung der mitgeführten Sozialräume, eine Verkürzung der Schichtlängen, eine 
Erhöhung des Mechanisierungsgrades oder die Optimierung der Arbeitsabläufe und Arbeitsschich-
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ten zur Verbesserung der Hitzeakklimatisation und zum Ausgleich zwischen schwerer und leichter 
körperlicher Arbeit. 

2.1.20.7 Konzept für die Ableitung der Tunnelwässer 

In der Betriebsphase werden außerhalb und innerhalb des Bauwerkes anfallende Wässer getrennt 
abgeleitet. 

Die Bergwassermengen für den Abschnitt Steinach bis Innsbruck werden über den Entwässe-
rungsstollen in die Sill ausgeleitet.  

Die prognostizierten Wassermengen betragen 70 bis 80 l/s.  

Südlich der MFS Steinach anfallende Bergwässer werden gefasst und zur energetischen Nutzung 
über eine Druckrohrleitung im Entwässerungstollen und im Bereich der Sillschlucht über den ab-
zweigenden Druckleitungstollen in das Speicherbecken des Kraftwerks der Innsbrucker Kommu-
nalbetriebe AG (IKB) „Untere Sill“ abgeleitet. 

Die Wassermengen betragen ca. 230 bis 280 l/s. Bei Revisionsarbeiten am Sillspeicher wird die 
gesamte Wassermenge über den Entwässerungsstollen bei der Sill ausgeleitet. Die maximalen 
Wassermengen werden mit 300 bis 360 l/s prognostiziert.  

Die Bergwässer der Haupttunnelröhren werden in Ulmendrainagen gesammelt, in Abschnitten mit 
großen Bergwassermengen in eine Hauptdrainage eingeleitet und im natürlichen Gefälle alle ca. 2 
km über Verbindungsschächte in den dafür vorgesehenen Querschlägen (Typ 2) in den Entwässe-
rungstollen geführt und über diesen in die Sill ausgeleitet. 

Die Fahrbahnwässer werden in siphonierten Einlaufschächten gesammelt und im natürlichen Ge-
fälle in der Schmutzwasserleitung zu den Auffangbecken (Störfallbecken) in den Tiefpunkten der 
Gradienten der Ost- bzw. Weströhre im Abschnitt „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ geleitet. Dort er-
folgt die Separation in verunreinigte und nicht verunreinigte Wässer.  

Nicht verunreinigte Wässer werden in das Pumpbecken der Bergwässer weitergeleitet und abge-
pumpt. Anschließend wird das Wasser versickert. Es erfolgt keine Einleitung in ein Gewässer. 

Verunreinigte Wässer und gefährliche Flüssigkeiten werden im Störfallbecken gesammelt und ent-
sorgt. 

2.1.20.8 Tunnelsicherheit, Baulicher Brandschutz  

Das Tunnelsicherheitskonzept umfasst in erster Linie die sicherheitstechnische Auslegung des 
Tunnels mit Blick auf die Selbst- und Fremdrettung, aber auch den Objektschutz und den Umwelt-
schutz. 
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2.1.21 BAUPHASE 

2.1.21.1 Baudurchführung 

2.1.21.1.1 Baumethode Tunnelbauwerk  

Unter Berücksichtigung der geologisch – geotechnischen Eigenschaften des zu durchörternden 
Gebirges werden folgende Baumethoden für die Tunnelbauwerke unterschieden: 

• Maschineller Vortrieb mit offener bzw. mit geschlossener Tunnelbohrmaschine 

• Konventioneller Vortrieb im Festgestein und im Lockermaterial 

• Offene Bauweise  

• Spezielle Bauweisen (z.B. DSV bei Unterquerung Sill, Deckelbauweise) 

Maschineller Vortrieb mit offener bzw. mit geschlossener Tunnelbohrmaschine: 

Beim maschinellen Vortrieb erfolgt das Lösen des Gebirges mit Teil- bzw. Vollschnittmaschinen. 

Im Falle von geschlossenen Tunnelbohrmaschinen (mit Schild) erfolgt hinter dem Bohrkopf der 
Ausbau mit Tübbingen. Im vorliegenden Projekt werden die Haupttunnelröhren Ost und West ab 
der MFS Steinach in Richtung Süden bis zum konventionellen Abschnitt im Bereich des Venntales 
und der Gegenvortrieb von der Staatsgrenze bis zum Durchschlag mit dem konventionellen Vor-
trieb im Bereich Venntal mit geschlossenen Tunnelbohrmaschinen aufgefahrenen. Die Querschnit-
te werden zweischalig mit Tübbingaußenschale und einer Ortbetoninnenschale ausgebildet. 

Bei offenen Tunnelbohrmaschinen erfolgt die Erstsicherung analog zum konventionellen Vortrieb 
mit Bögen, Ankern, Baustahlmatten und Spritzbeton. Im vorliegenden Projekt werden die Haupt-
tunnelröhren Ost und West ab der MFS Innsbruck in Richtung Süden bis zum Durchschlag mit 
dem konventionellen Gegenvortrieb von der MFS Steinach aus mit offenen Tunnelbohrmaschinen 
aufgefahrenen. Die Querschnitte werden zweischalig mit Spritzbetonaußenschale und einer Ortbe-
toninnenschale ausgebildet. 

Konventioneller Vortrieb im Festgestein bzw. im Lockermaterial: 

Der konventionelle Vortrieb ist durch die zeitlich hintereinander abgestimmten Arbeitsschritte des 
Lösens, Ladens und des Stützmitteleinbaues charakterisiert und wird aufgrund der zyklischen Ab-
folge dieser Arbeitsschritte auch zyklischer Vortrieb genannt. 

Im Festgestein erfolgt der konventionelle Vortrieb in der Regel im Sprengverfahren. Nach dem 
Zünden und einer Bewetterungspause wird der Ausbruch geschuttert. Anschließend werden die 
Stützmittel eingebaut. 

Im Lockermaterial sind zusätzliche vorauseilende Sicherungsmaßnahmen wie Spieße oder Rohr-
schirme erforderlich. Das Lösen erfolgt im Regelfall mittels Baggern. 

Im vorliegenden Projekt werden sämtliche bergmännischen Hohlräume für den Bau- und den End-
zustand sowie sämtliche Tunnelbauwerke (einschließlich dem Rettungsstollen Tulfes, dem Fens-
terstollen Ampass und den Zugangs, Schutter- und Lüftungsstollen sowie dem Tunnel Silltal 2) mit 
Ausnahme der oben beschriebenen Abschnitte der maschinellen Vortriebe konventionell aufgefah-
ren. 
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Offene Bauweise: 

Bei der offnen Bauweise werden Tunnelbauwerke in gesicherten oder natürlich geböschten Bau-
gruben errichtet und anschließend hinterfüllt bzw. überschüttet. 

Im vorliegenden Projekt werden folgende Tunnelabschnitte in offener Bauweise hergestellt: 

• Oströhre: 

Der Abschnitt unmittelbar vor dem bergmännischen Portal im Bereich „Bierstindl“ in Wilten. 

• Weströhre: 

Tunnel Silltal 1, 3 und 4 im Bereich der Voreinschnitte der bergmännischen Tunnelstrecken. 

• Sonstige: 

Weiters werden sämtliche Portalbereiche der Zugangs-, Schutter-, Lüftungsstollen und der 
Ausleitung in die Sill in den jeweiligen Voreinschnitten in offener Bauweise hergestellt. 

Spezielle Bauweisen: 

• Gebirgsverbesserung mittels Düsenstrahlverfahren (DSV): 

Im Abschnitt „Innsbruck bis MFS Innsbruck“ unterquert die Oströhre des Haupttunnelsystems 
die Sill. Der Bereich unterhalb des Flussbettes besteht im Wesentlichen aus Sedimenten, in 
welche seitliche Flankenrutschungen unterhalb des derzeitigen Wasserspiegels eingelagert 
sind. 

Dieser Bereich soll von der trockengelegten Flusssohle aus im Düsenstrahlverfahren (DSV) 
verfestigt werden und kann anschließend nach vorheriger, kurzfristig vorauseilender Grund-
wasserabsenkung innerhalb des DSV Schirms konventionell aufgefahren werden. Der Tunnel-
querschnitt wird in diesem Abschnitt druckdicht mit Rundumabdichtung und ohne Drainagie-
rung ausgebildet. 

• Spezielle Schachtbauweisen: 

Das Auffahren des Lüftungsschachtes im Bereich Ahrntal und der Verbindungsschächte zwi-
schen Lüfterkaverne1 und 2 im Anschlussbereich des Lüftungsstollens Padastertal erfolgt im 
Fräsverfahren (Raise-Boring Verfahren) bzw. in Kombination mit einem Sprengverfahren bei 
dem zuerst ein Schutterschacht mit geringem Durchmesser im Raise Boring Verfahren herge-
stellt wird und anschließend der Schacht von oben nach unten im Sprengverfahren aufgeweitet 
wird. Die Sicherung der Schachtwände erfolgt bei beiden genannten Verfahren in Spritzbeton-
bauweise. 

Weiters werden für die Anbindung der Druckleitung an das Speicherbecken des Kraftwerks 
„Untere Sill“ Zielbohrungen vom Speicherbecken zum Druckleitungsstollen hergestellt. 

• Deckelbauweise: 

Eine weitere spezielle Bauweise stellt die Deckelbauweise dar, welche für die Errichtung der 
Tunnelbauwerke der Oströhre im Bereich der Anbindung an den Bahnhof Innsbruck gewählt 
wurde. 

Dabei werden ausgehend von einem Voraushubsniveau aufgelöste Bohrpfahlwände als Lager 
für einen „Ortbetondeckel“, unter welchem der spätere Aushub des Bodenmaterials im Bereich 
des Tunnelquerschnittes erfolgen kann, hergestellt. 
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Die Deckelbauweise wurde im vorliegenden Projekt aufgrund der engen Platzverhältnisse und 
der möglichst kurzen obertägigen Baudauer im Bereich des Bahnhofs Innsbruck gewählt. 

Das Portal des Zugangstunnels Ampass wird aufgrund der notwendigen Aufrechterhaltung des 
Verkehrs der oberhalb liegenden L283 ebenfalls in Form einer Deckelbauweise hergestellt. Der 
Deckel wir dabei auf duktilen Rammpfählen gelagert. 

2.1.21.1.2 Kavernen und Stollen für den Baubetrieb 

Folgende Stollen und Kavernen sind für die Herstellung des Pilotstollens (Cunicolo - Service Stol-
len bzw. Entwässerungsstollen) vorgesehen: 

Zufahrts- und Lüftungstunnel: 

• Zufahrtstunnel Silltal 

• Zufahrtstunnel Bauphase Entwässerungsstollen Ahrntal 

• Zufahrtstunnel Bauphase Entwässerungsstollen Wolf 

• Schutterstollen Padastertal 

Kavernen: 

• Lüfterkaverne im Bereich der Einmündung des Zufahrtstunnel Silltal 

• Baulogistikkaverne vor Einmündung der „Zugangstunnel Bauphase Entwässerungsstollen“ 
bei der MFS Innsbruck. 

• Montagekaverne mit Anfahrtunnel für TVM im Bereich der MFS Innsbruck 

• Demontagekaverne TVM beim Durchschlagspunkt zum konventionellem Vortrieb zwischen 
MFS Innsbruck und MFS Steinach 

• Montagekaverne für TVM im Bereich der MFS Steinach 

Alle Kavernen werden konventionell aufgefahren und mit zweischaligem Querschnittsaufbau aus-
gebildet. 

Folgende Stollen und Kavernen sind für die Herstellung der Haupttunnelröhren und der Multifunkti-
onsstellen (MFS) vorgesehen: 

Zufahrts- und Lüftungstunnel: 

• Zufahrtstunnel Ahrntal 

• Zufahrtstunnel Wolf 

• Schutterstollen Padastertal 

• Lüftungsstollen Padastertal 

Kavernen: 

• Baulüftungskaverne im Bereich der MFS Innsbruck 

• Montagekaverne mit Anfahrtunnel für TVM im Bereich der MFS Innsbruck 

• Demontagekaverne TVM beim Durchschlagspunkt zum konventionellem Vortrieb zwischen 
MFS Innsbruck und MFS Steinach 

• Baulüftungskaverne im Bereich der MFS Steinach 
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• Montagekaverne mit Anfahrtunnel für TVM im Bereich der MFS Steinach 

• Demontagekaverne TVM beim Durchschlagspunkt zum konventionellem Vortrieb zwischen 
MFS Steinach und der Staatsgrenze 

Alle Kavernen werden konventionell aufgefahren und mit zweischaligem Querschnittsaufbau aus-
gebildet. 

2.1.21.1.3 Konzept für die Ableitung der Bergwässer und Brauchwässer 

In der Erkundungsphase und in der Rohbauphase bis zur Fertigstellung des Entwässerungsstol-
lens bis zum Zufahrtstunnel Wolf werden die anfallenden Berg- und die Brauchwässer durch den 
Zufahrtstunnel des jeweiligen Angriffes in temporäre Gewässerschutzanlagen gepumpt, wo sie 
aufbereitet und anschließend abgeleitet werden. 

Ist der Entwässerungsstollen bis zum Zufahrtstunnel Wolf durchgängig fertig gestellt, werden die 
Tunnelwässer aus dem Abschnitt Steinach bis zur Staatsgrenze bei geringem Bergwasseranfall 
direkt hinter den jeweiligen Vortrieben in mobilen Absetzbecken vorgeklärt und über den Entwäs-
serungsstollen zur Baustelleneinrichtung „Ahrntal – Sillschlucht“ geleitet. Dort werden die Tunnel-
wässer aufbereitet und anschließend in die Sill eingeleitet. 

Im Falle von mittlerem bis hohem Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer aus dem Abschnitt 
Steinach bis zur Staatsgrenze über den Zufahrtstunnel Wolf in die Gewässerschutzanlage nach 
Wolf gepumpt, dort aufbereitet und anschließend in die Sill eingeleitet. 

Die Prognosewerte für den Bergwasseranfall schwanken zwischen 100 und 450 l/s.  

Daher wurden für die Ableitung zwei Strategien ausgearbeitet: 

1. Das im Abschnitt Innsbruck bis Steinach anfallende Bergwasser wird über den Entwässe-
rungsstollen im Bereich Sillschlucht nach Vorreinigung in einer Gewässerschutz-anlage in 
die Sill ausgeleitet. 

2. Im Falle von geringem Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer nach Durchgängigkeit 
des Entwässerungsstollens (Cunicolo–Service-Stollen) hinter den jeweiligen Vortrieben in 
mobilen Absetzbecken vorgeklärt und über den Stollen zur Baustelleneinrichtung Ahrntal – 
Sillschlucht geleitet. Dort werden die Tunnelwässer aufbereitet und anschließend in die Sill 
ohne Abkühlmaßnahmen eingeleitet. 

3. Im Falle von mittlerem bis hohem Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer des Bauloses 
Steinach in die Gewässerschutzanlage nach Wolf gepumpt, dort aufbereitet und abgekühlt 
sowie anschließend in die Sill eingeleitet.  

Die in dem Rettungsstollen anfallenden Bergwässer werden über ein bestehendes Kanalsystem in 
den Inn geleitet. 

2.1.21.1.4 Bewetterung und Klimatisierung 

Phasen der Baulüftung und Baukühlung 

Die Bauphase lässt sich in zwei Teilphasen gliedern, die sich bezüglich der Art der Lüftung und 
Kühlung deutlich unterscheiden: 
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- Rohbau/Ausbau: Diese Phase ist gekennzeichnet durch hohen Wärmeeintrag durch den Fels 
in den Zonen mit grosser Überdeckung sowie durch hohe Abwärmelasten durch den Einsatz 
von Maschinen (z.B. Tunnelbohrmaschine) und Abbindungswärme des eingebrachten Betons. 

- Einbau der bahntechnischen Ausrüstung: Im Gegensatz zur Rohbau/Ausbau wird in dieser 
Phase gleichzeitig an vielen Stellen des Tunnels bzw. der MFS gearbeitet. Bildung von Ab-
schnitten ist erschwert (Logistik). 

Lüftung und Kühlung während dem Rohbau /Ausbau 

Für die Baulüftung kommen zwei Systeme zum Einsatz (blasende Lüftung und Umluft). Die benö-
tigte Frischluftmenge wird durch die Dieselmotoremissionen, die Staubbelastung und der Luftbe-
darf der Arbeitskräfte bestimmt.  

Die Machbarkeit einer ausreichenden Luftzufuhr wurde für einen besonders ungünstigen Fall un-
tersucht. Dabei wird überprüft, ob in den geplanten Zwischenangriffen ausreichend Platz für die 
Zu- und Abfuhr der notwendigen Luftmengen vorhanden ist oder ob zusätzliche Schächte/Kanäle 
für die Baulüftung erstellt werden müssen. Auf Grund der vielen Fälle (zeitlicher und örtlicher Bau-
fortschritt) und den naturgemäß noch großen Unsicherheiten (z.B. Felstemperaturen, größere zeit-
liche Verschiebungen im Bauzeitenplan) erfolgt lediglich eine exemplarische Prüfung, der für die 
Luftführung notwendigen Querschnitte an Hand eines kritischen Falles während der Rohbauphase 
(Nachweis der Machbarkeit einer ausreichenden Frischluftzufuhr im Rahmen der geplanten bauli-
chen Umhüllenden). Die Detailplanung erfolg in einer späteren Projektphase durch die verantwort-
liche Unternehmung. Deshalb wird in dieser Phase überprüft, ob die Systeme über genügende 
Reserven und eine ausreichende Flexibilität verfügen, so dass auch größere Änderungen, wie bei-
spielsweise Anpassungen am Bauablauf, abgefangen werden können.  

Auf Grund des hohen Luftbedarfs mehrer parallel laufender Vortriebe bilden die vom Zufahrtstun-
nel Ahrntal versorgten Bauabschnitte den kritischen Fall. 

Jener Anteil der Abwärme, welcher nicht durch den Fels oder durch die Baulüftung abgeführt wer-
den kann, wird durch ein Kühlsystem abgeführt. Hierfür wird Kühlwasser in Rohren bis zum Vor-
trieb geführt um dort mit so genannten Wetterkühlern die Tunnelluft zu kühlen. 

Lüftung und Kühlung während der bahntechnischen Ausrüstung 

Für die Lüftung des Tunnels während dem Einbau der betriebstechnischen Ausrüstung wird auf 
das Konzept für die Lüftung des Tunnels im Instandhaltungsfall (vgl. Kapitel 2.1.20.6.4) zurückge-
griffen. Mit den für die Betrieblüftung vorgesehenen Ventiltoren, Anlagen und Luftkanälen werden 
die verschiedenen Abschnitte des Basistunnels mit Frischluft versorgt. . Für die Ausrüstungsphase 
ist der kritische Fall auf Grund der derzeit noch offenen Planung der Ausrüstungsphase noch nicht 
klar definiert. Mit dem beschriebenen System können aber erhebliche Luftmengen in den Tunnel 
gebracht werden.  
Für die Kühlung der verschiedenen Teile der MFS kommen in dieser Phase die bereits für den 
Rohbau/Ausbau verwendeten Wetterkühler zum Einsatz. Diese können flexibel dort eingesetzt 
werden, wo ein entsprechender Kühlungsbedarf besteht. Für die Kühlung der Tunnelabschnitte ist 
bei Bedarf eine Sprühkühlung vorgesehen. 
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2.1.21.1.5 Materialaufbereitungs-  und Deponiekonzept 

Materialaufbereitungskonzept 

Der Aushub und das Tunnelausbruchmaterial sind nur zu einem geringen Teil für die Herstellung 
von Betonzuschlagstoffen geeignet. 

Es ist daher nur auf der Deponie Padastertal die Errichtung einer Kiesaufbereitungsanlage vorge-
sehen. Die dort erzeugten Betonzuschlagstoffe werden im Baulos Wolf verwendet. 

Deponiekonzept 

Das in der Erschließungs-, Erkundungs- und Rohbauphase anfallende Aushub- und Tunnelaus-
bruchmaterial, welches nicht wiederverwertet werden kann, wird in folgenden Deponien mit dem 
jeweiligen Fassungsvermögen endgelagert: 

• Deponie Ampass Nord:   580.000 m³ 

• Deponie Ampass Süd:    180.000 m³ 

• Deponie Ahrental Süd: 2.688.000 m³ 

• Deponie Padastertal:  7.692.000 m³ 

• Deponie Europabrücke: 1.200.000 m³ 

Im Detail wird auf das Dokument Nr. D0118-04340 „Ausbruchmaterialbewirtschaftungskonzept“ 
und D0118-04505 „Übersichtsschema Deponiemengen und Zuschlagstoffbedarf“ verwiesen. 

2.1.21.1.6 Rekultivierungskonzept 

Die Baustelleneinrichtungsflächen werden nach Beendigung der Bauarbeiten rückgebaut und re-
kultiviert. Vorhandene Tragschichten werden rückgebaut und einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
oder Weiterverarbeitung zugeführt. Die Bereiche, welche für die Herstellung der BE-Fläche umges-
taltet wurden, werden derart wiederverfüllt, dass ein möglichst ähnlicher Zustand des Geländes 
hergestellt wird, wie er vor Beginn der Bauarbeiten vorzufinden war. Der zwischengelagerte Hu-
mus wird als oberste Schicht aufgebracht.  

Für die Wiederherstellung und Rekultivierung ist außerdem vorgesehen, dass diese entsprechend 
den Ergebnissen der Beweissicherung und den standortspezifischen Nutzungsmöglichkeiten er-
folgt. 

Bauzeitliche Anschlussrampen an das bestehende Straßennetz werden rückgebaut. 

Detaillierte Informationen zu den Rekultivierungsmaßnahmen sind im Baulogistikkonzept D0118-
02369 in den Kapiteln 5.6 und 8. ersichtlich. 

2.1.21.1.7 Innenausbaukonzept 

Das Innenausbaukonzept umfasst die Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten sowie die Beton- 
und Bewehrungsarbeiten für die Innenschalen aller unterirdischen Hohlräume. 

Die Abdichtungsarbeiten bestehen aus der Vorbereitung des Untergrundes, dem Einbau der 
Schutz- und Drainagebahnen, dem Einbau der Kunststoffdichtungsbahn (KDB) sowie dem Auf-
bringen eines Schutzbetons oder einer Schutzfolie auf der Abdichtung im Bereich der Sohle bei 
druckdichter Innenschalenausführung.  
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Zu den Abdichtungsarbeiten gehört auch der Einbau von Fugenbändern bzw. von Verpress- und 
Nachverpresseinrichtungen. 

Im Zuge des Innenausbaus werden zudem die Ulmendrainagen, die Tunnelhauptentwässerung 
sowie die Revisionsschächte eingebaut.  

Die Innenschale ist in Tunnellängsrichtung im Regelfall (Haupttunnel) in Tunnelblöcke von 12 m 
Länge unterteilt. Die Tunnelblöcke sind in Sohl- und Gewölbeblock unterteilt. 

Die Innenschale wird je nach Erfordernis bewehrt oder unbewehrt ausgeführt. 

Nach dem Ausschalen und Nachbehandeln des Gewölbes bzw. nach Erreichen der erforderlichen 
Mindestfestigkeit erfolgt die Firstspaltverpressung. 

Die erhöhten Seitenstreifen bestehen aus Ortbeton, in denen Kabelschutzrohre für Telekommuni-
kationsanlagen, Zugsicherung, Traktionsstrom, Energieversorgungsanlagen usw., sowie die 
Löschwasserleitung verlegt werden. Die erhöhten Seitenstreifen werden in längeren Abschnitten 
nach Fertigstellung des Innenschalengewölbebetons eingebaut. 

Im Anschluss an die o.g. Rohbauarbeiten erfolgt der Einbau der eisenbahntechnischen Ausrüs-
tung. 

2.1.21.1.8 Kunst- und Hochbauten 

Die Bauwerke werden in folgende Gruppen eingeteilt: 

• Eisenbahnbrücken und Stützwände, zur Schienenanbindung des Haupt- und Frachten-
bahnho-fes von Innsbruck an den Brennerbasistunnel. Die Bauwerke befinden sich südlich 
des Stadt-zentrums von Innsbruck und in der Sillschlucht. 

• Straßenbrücken, welche die Zufahrt zum Rettungsplatz Sillschlucht bzw. zum Zugangstun-
nel Wolf gewährleisten. 

• Temporäre Straßenbrücken, die als Baustellenzufahrten dienen und nach Abschluss der 
Bau-maßnahmen ganz oder teilweise zurückgebaut werden. Die Bauwerke befinden sich im 
Be-reich Innsbruck südlich der Olympiabrücke bzw. am Zugangstunnel Wolf. 

• Hochbauten, die technische Anlagen zur Energieversorgung und Telekommunikation auf-
nehmen. Diese Funktionsgebäude befinden sich am Rettungsplatz Sillschlucht, am Zu-
gangstunnel Wolf sowie am Zufahrtstunnel Ahrntal. 

• Der Notausstieg bei km 1,9+72,51 (Oströhre), der in Verlängerung des Querschlages 2/0 
die Oströhre mit dem Rettungsplatz Sillschlucht verbindet.  

• Hochbauten im Planungsgebiet des Rettungsstollens der Umfahrung Innsbruck sowie des 
Fensterstollens Ampass wie das Lüfter- und Schleusenbauwerk und das Löschwasserbe-
cken im Portalbereich Tulfes sowie das Schleusenbauwerk und das Retentions- und Notfall-
sammel-becken im Portalbereich Ampass. 

Detaillierte Informationen zum Bauablauf bei den Kunst- und Hochbauten finden sich im Techni-
schen Bericht D0118-03981 „Kunst – und Hochbauten“. 
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2.1.21.1.9 Bauzeitprogramm 

In Abhängigkeit der Baumethode für die Tunnelbauwerke, des Innenausbaukonzeptes und des 
Einbaues der Ausrüstung ist ein Bauzeitprogramm entwickelt worden, welches im Dokument Nr. 
D0118-04331 „Bauprogramm mit Bauende 2020“ in Form eines „Weg-Zeit-Diagramms“ dargestellt 
ist. 

Unter Berücksichtung der: 

• Festlegung der Arbeitszeiten 

• jeweiligen Vortriebsdauern (abhängig von Vortriebsgeschwindigkeit und Erschwernissen) 

• Innenausbauleistung 

• Einbauleistung für die Ausrüstung 

wurde eine Gesamtbauzeit von 174 Monaten ermittelt. 

Detaillierte Informationen dazu finden sich im Baulogistikkonzept D0118-02369. 

2.1.21.1.10 Bauphasen, Bauloseinteilungskonzept und Transportlogistik 

Die Maßnahmen zur Begrenzung der Erschütterungen beim Transport und zur Erschütterungsmi-
nimierung bei Bauarbeiten im Tunnel werden in Absatz 2.1.23.3.1 beschrieben. 

Bauphasen 

Die Bauarbeiten am Gesamtprojekt im österreichischen Abschnitt lassen sich in nachstehende 
Bauphasen unterteilen: 

• Bauphase 1 – Baustellenerschließungsphase: 

In der Baustellenerschließungsphase sollen die Baustellen mit den notwendigen Vorausset-
zungen ausgestattet werden, damit die ausführenden Unternehmungen die Baustellen ent-
sprechend erreichen und die übertragenen Arbeiten vertragsgemäß beginnen und durchfüh-
ren können. 

• Bauphase 2 – Erkundungsphase: 

In der Erkundungsphase wird vorab mit dem Auffahren des Erkundungsstollens begonnen, 
um weiteren Aufschluss über die hydrogeologischen und geologischen Verhältnisse, insbe-
sondere über das Gebirgsverhalten für die Vortriebe der Haupttunnelröhren zu erhalten. 

• Bauphase 3 - Phase Rohbauarbeiten: 

In dieser Phase werden die Vortriebe des Cunicolo Service-Stollens vorauseilend zu den 
Hauptröhren fertig gestellt und die weiteren Rohbauarbeiten mit allen bis dahin noch nicht 
durchgeführten Vorbereitungs-, Abbruch-, Erd-, Aushub-, Ausbruch-, Sicherungs-, Grün-
dungs-, Unterbau-, Abdichtungs-, Entwässerungs-, Beton-, Stahlbeton-, Mauerungs-, Brü-
cken- und Hochbau- und Nebenarbeiten erfolgen. 

• Bauphase 4 – Ausrüstungsphase: 

In die Ausrüstungsphase fallen die Verlegung der Gleis-, Strom- und Signalanlagen, Sicher-
heitseinrichtungen und die Installation der Tunnelausrüstung mit allen für den Betrieb erfor-
derlichen Betriebs-, Sicherheits- und Notfalleinrichtungen. 
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• Bauphase 5 – Probebetriebsphase: 

Nach Fertigstellung sämtlicher Ausrüstungsarbeiten erfolgt in dieser Phase der Probebe-
trieb, die Fertigstellungs- und Baustellenräumungsarbeiten sowie Rekultivierungsarbeiten 
von beanspruchten Grundstücken für Baustelleneinrichtungen. 

Bauloseinteilungskonzept 

Nachfolgend sind die Hauptbaulose der österreichischen Projektseite angeführt. 

Baulos Ampass: 

• Bereich Portal Tulfes 

• Bereich Portal Ampass 

• Bereich Deponien Ampass Nord und Süd 

(das Baulos Ampass umfasst auch die Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck) 

Baulos Innsbruck: 

• Bereich Bahnhof Innsbruck 

Baulos Ahrental: 

• Portalbereich Zufahrtstunnel Ahrental 

• Bereich Schachtkopf Lüftungsschacht Ahrental 

• Bereich Portale und Maßnahmen Sillschlucht 

• Bereich Deponie Ahrental Süd 

• Bereich Deponie Europabrücke 

Baulos Wolf: 

• Portalbereich Zufahrtstunnel Wolf 

• Portalbereiche Zufahrtstunnel „Saxen“ (Velperbach) 

• Portalbereich Schutterstollen „Padaster“ 

• Portalbereich Lüftungsstollen Padastertal 

• Bereich Deponie Padastertal 

Detaillierte Informationen zu den Haupt- und weiteren Teilbaulosen in den einzelnen Bauphasen 
finden sich im Baulogistikkonzept D0118-02369. 

Transportlogistik 

Beim Transportlogistikkonzept waren folgende Transporte für die jeweiligen Baulose zu berück-
sichtigen: 

• Allgemeine Transporte zur und von der Baustelle obertage (Personal, Geräte, Bauhilfs- und 
Betriebstoffe,…) 

• Allgemeine Transporte zum und vom Bestimmungsort untertage (Personal, Geräte, Bau-
hilfs- und Betriebstoffe,…) 
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• Massentransporte zur Baustelle oder direkt zum Bestimmungsort untertage bzw. von der 
BE-Fläche zur Einbaustelle untertage (Beton, Spritzbeton, Zuschlagstoffe, Tübbinge,…) 

• Massentransporte von der Abbaustelle bis zum Zwischenlager bzw. zur Verwendungs- oder 
Einbaustelle (Aushub- und Ausbruchmaterial) 

• Sondertransporte auf dem öffentliche Straßennetz oder innerhalb des Baustellenbereichs 
(An- und Abtransport der Tunnelbohrmaschinen,…) 

Transportlogistik für das Baulos Ampass: 

• Baustellenzufahrt Tulfes und Baustellenzufahrt Ampass: 

Die Versorgung der Baustelle für den Rettungsstollen Tulfes und den Fensterstollen Am-
pass erfolgt überwiegend über das hochrangige Straßennetz, im Wesentlichen über die A12 
Inntalautobahn. Diverse Baustoffe und Wirtschaftsgüter können auch mit der Bahn angelie-
fert werden, müssen aber für den Letzttransport zur Baustelle auf Straßentransport umgela-
den werden. 

Die Versorgung der Baustellen mit Beton und Spritzbeton wird von lokalen Lieferbetonun-
ternehmen bzw. durch Erzeugung vor Ort erfolgen. Die Anlieferung erfolgt mittels Fahrmi-
schern über die A12 Inntalautobahn direkt zur Einsatzstelle untertage. Im Falle der Erzeu-
gung des Betons/Spritzbetons vor Ort erfolgt der Antransport der Zuschlagstoffe und des 
Zements zur Mischanlage auf der BE-Fläche ebenfalls über die A12 Inntalautobahn. 

• Transporte zu den Deponien Ampass Nord und Süd: 

Die Deponien Ampass Nord und Süd befindet sich südlich der A12 Inntal Autobahn und 
unmittelbar nördlich der L 283 Ampasser Straße in der Gemeinde Ampass. 

Das Aushubmaterial das im Bereich der Baustelleneinrichtung in Tulfes und Ampass über-
tage anfällt, sowie Ausbruchmaterial, das bis zur Errichtung des Förderbandes zur Deponie 
Ampass Süd anfällt, wird mit für den Straßenverkehr zugelassenen LKWs zur Deponie Am-
pass Süd verführt. 

Das Ausbruchsmaterial aus dem Vortrieb Tulfes wird von der Zwischendeponie vor dem 
Portal in Tulfes mit für den Straßenverkehr zugelassenen LKWs über die A12 zur Deponie 
Ampass Nord verführt. 

Das Ausbruchmaterial aus dem Stollen Ampass und aus den vom Stollen Ampass abzwei-
genden Vortrieben wird mit LKWs oder Muldenkippern bis vor das Portal verführt und dort 
einem Brecher übergeben und anschließend mittels Förderband entlang der Landesstraße 
L283 kontinuierlich auf die Deponie Ampass Süd gefördert. 

Da nicht das gesamte Ausbruchmaterial aus den Vortrieben vom Fensterstollen Ampass auf 
der Deponie Ampass Süd deponiert werden kann, ist es erforderlich das überschüssige Ma-
terial mittels Förderband zur Deponie Ampass Nord zu transportieren. 

Weiters muss gemäß Ausbruchmaterialbewirtschaftungskonzept Deponiematerial mittels 
LKW zur Deponie Ahrental und zur Deponie Europabrücke weitertransportiert werden. 
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Transportlogistik für das Baulos Bahnhof Innsbruck: 

• Baustellenzufahrt Bahnhof Innsbruck: 

Die Versorgung der Baustelle Bahnhof Innsbruck erfolgt über das hochrangige Straßennetz, 
der A12 Inntalautobahn, in weiterer Folge über die Autobahnabfahrt Innsbruck Ost oder 
Innsbruck West, Südring (Amraser-See-Straße, Burgenlandstraße, Olympiastraße), Abfahrt 
zu den Sillhöfen, Sillufer und über die neu zu errichtende Brücke über die Sill zum Bahn-
hofsgelände. Diverse Baustoffe und Wirtschaftsgüter können auch mit der Bahn angeliefert 
werden, müssen aber zum Großteil für den Letzttransport zur Baustelle auf Straßentrans-
port (ev. Baustellentransport) umgeladen werden. 

Der Baustellenbereich zwischen Kloster Wilten, der Bestandsstrecke der Brennerbahn und 
dem Gasthof Bierstindl muss kurzzeitig über die Klostergasse angefahren werden. Massen-
transporte über die Klostergasse sollen in dieser Zeit weitgehend vermieden werden. 

Die Versorgung der Baustellen mit Beton und Spritzbeton und Frostkoffermaterial wird von 
lokalen Lieferfirmen erfolgen. Die Betonplatten für den Erschütterungsschutz unter den 
Gleisen, der Gleisschotter und ev. Frostkoffer werden voraussichtlich per Bahn angeliefert. 

• Transporte zur Deponie Ahrental Süd: 

Die Deponie Ahrental Süd befindet sich unmittelbar vor dem Portal des Zugangstunnels Ah-
rental. 

Das Aushub- und Abbruchmaterial, das im Bereich der Baustelle Bahnhof Innsbruck anfällt 
wird über das Straßennetz abtransportiert. Ein Abtransport über die Klostergasse wird dabei 
möglichst vermieden. Unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen wird ein ge-
ringfügiger Teil des Aushub- und Abbruchmaterials per Bahn abtransportiert werden. Nach 
Fertigstellung der West- bzw. Oströhre wird das Aushubmaterial zum Großteil mittels För-
derband zur Multifunktionsstelle Innsbruck und weiter zur Deponie Ahrental Süd transpor-
tiert. 

Transportlogistik für das Baulos Ahrental: 

• Baustellenzufahrten: 

Die Versorgung der Baustellen im Portalbereich Zufahrtstunnel Ahrental erfolgt über einen 
neu zu errichtenden Halbanschlussknoten im Bereich des bestehenden Knotens Zenzenhof 
über das hochrangige Straßennetz, der A13 Brennerautobahn. 

Geräte-, Versorgungs- und Materialtransporte von den Baustelleneinrichtungsflächen im Be-
reich des Portals des Zugangtunnels Ahrental von und zur Baustelle in der Sillschlucht müs-
sen über die Brennerautobahn, Inntalautobahn und die neu zu adaptierende Baustellenab-
fahrt Ampass erfolgen. LKW - Fahrten durch Innsbruck sollen soweit wie möglich vermieden 
werden. 

Die Zufahrt zur Baustelle in der Sillschlucht erfolgt über das hochrangige Straßennetz der 
A12 Inntalautobahn, in weiterer Folge über die Autobahnabfahrt Innsbruck Ost oder Inns-
bruck West zum AGA Werk (Fa. Air Liquide und Fa. Tyromont) in der Sillschlucht. In der Er-
schließungsphase wird vom Ende des AGA Areals eine Hilfsbrücke über die Sill errichtet. 

Diverse Baustoffe und Wirtschaftsgüter können auch mit der Bahn angeliefert werden, müs-
sen aber für den Letzttransport zur Baustelle auf Straßentransport umgeladen werden. 
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Für die Errichtung des Lüftungsschachtes im Bereich des Zufahrtstunnels Ahrental wird der 
bestehende Feldweg oberhalb des Sportplatzweges als einspurige Straße für LKWs mit 
Ausweichen ausgebaut. Die Zufahrt zu diesem Feldweg erfolgt von der Brennerautobahn 
über die Autobahnausfahrt Patsch. 

• Transporte zu den Deponie Ahrental Süd, Europabrücke und Padastertal: 

Das Aushubmaterial das in der Erschließungs- bzw. in der Erkundungsphase im Bereich der 
Baustelleneinrichtung Ahrental anfällt, sowie Ausbruchmaterial das in der Erkundungsphase 
in Ahrental (Ausbruch Zufahrtstunnel Ahrental) anfällt, wird auf der Deponie Ahrental Süd di-
rekt im Portalbereich eingebaut. Material das nicht in der Deponie Ahrental Süd unterge-
bracht werden kann muss zur Deponie Europabrücke bzw. zur Deponie Padastertal trans-
portiert werden. Dieses Deponiematerial soll möglichst über den Cunicolo-Service-Stollen 
per Tunnelförderband ins Padastertal gefördert oder über den Knoten Zenzenhof per LKW 
auf die Deponie Europabrücke gebracht werden. 

Über einen Zeitraum von rd. 44 Monaten wird von Tulfes und von Ahrental mittels LKW 
Tunnelausbruchmaterial auf die Deponie Europabrücke geliefert. In Spitzenzeiten werden 
rd. 137 LKW / Tag anliefern, das ergibt ca. 12 LKW/ Stunde in einer Richtung. 

Das Aushubmaterial das in der Erschließungs- und Erkundungsphase im Bereich der Bau-
stelle Sillschlucht anfällt, wird nach kurzzeitiger Zwischendeponierung im Silltal auf die De-
ponie Ahrental Süd verführt. In dieser Phase wird der Erkundungsstollen bis zur Zufahrt aus 
dem Ahrntal fertig gestellt. 

In der Rohbauphase werden der Tunnel Silltal 2, der Ausleitungsstollen von der Umschlag-
kaverne bis zur Sill und der Druckleitungsstollen für die Druckleitungen zum Speicherbe-
cken der „Sillwerke“ hergestellt. Der Abtransport von Tunnelausbruchmaterial erfolgt dabei 
ausschließlich über das Förderband des Entwässerungs- bzw. Cunicolo-Service-Stollens 
über den Zufahrtstunnel auf die Deponie Ahrental Süd. 

Transportlogistik für das Baulos Wolf: 

• Baustellenzufahrten: 

Die Versorgung der Baustelle Wolf erfolgt über die A13 Brennerautobahn, einer für Bau-
zwecke neu zu errichtenden Abfahrtsspur vor der Autobahnmeisterei Plon und einer neu zu 
errichtenden Zufahrtsstraße mit einem ca. 1 km langen Zufahrtstunnel (Tunnel „Saxen“) von 
der Autobahnmeisterei Plon bis zur Baustelleneinrichtungsfläche vor dem Portal des Zu-
fahrtstunnels Wolf. Diverse Baustoffe und Wirtschaftsgüter können auch mit der Bahn ange-
liefert werden, müssen aber für den Letzttransport zur Baustelle auf Straßentransport umge-
laden werden. 

Bis zur Verfügbarkeit des Schutterstollens ins Padastertal erfolgen erforderliche Abtranspor-
te für die Erschließung, Baufeldfreimachung und die Durchführung der Baumaßnahmen vor 
der Befüllung der Deponie über die teils auszubauende und teils neu zu errichtende Verbin-
dungsstraße zwischen der Baustelleneinrichtung Wolf und dem Padastertal. 

Transporte für die Baustelleneinrichtung und die Versorgung des fallenden Vortriebes des 
Schutterstollens im Padastertal erfolgen von der Baustelleneinrichtungsfläche vor dem Por-
tal des Zufahrtstunnels Wolf aus über die Brenner Bundesstraße und über der teils auszu-



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 226 

bauenden und teils neu zu errichtenden Verbindungsstraße der BE Wolf und des Padaster-
tales. 

Transporte für die Baustelleneinrichtung und die Versorgung des Vortriebes des Lüftungs-
stollens im Padastertal erfolgen zu Beginn der Rohbauphase ebenfalls über diese Verbin-
dungsstraße. Nach dem Durchschlag des Schutterstollens erfolgt die Versorgung der Bau-
stelle des Lüftungsstollens über den Schutterstollen. 

Obertägie Transporte für die Baumaßnahme der Lüftungsschächte erfolgen von der Bau-
stelleneinrichtungsfläche vor dem Portal des Zufahrtstunnels Wolf ebenfalls über  die Ver-
bindungsstraße im Padastertal. 

• Transporte zur Deponie Padastertal: 

Aushubmaterial, das in der Erschließungs- und Erkundungsphase im Bereich der Baustel-
leneinrichtung Wolf, sowie Ausbruchmaterial das in der Erkundungsphase in Wolf anfällt, 
wird auf die Deponie Padastertal verführt und dort endgelagert. 

Das Ausbruchmaterial das beim Auffahren des Zufahrtstunnels, des Schutterstollens und 
des Lüftungsstollens bis zur Fertigstellung des Zufahrtstunnels anfällt wird auf eine Zwi-
schendeponie vor dem Portal verführt. Nach dem Durchschlag des Schutterstollens ins Pa-
dastertal wird das Ausbruchmaterial des Zufahrtstunnels mit LKWs oder Muldenkippern ins 
Padastertal gefördert. 

Nach dem Auffahren des Zufahrtstunnels wird das anfallende Ausbruchsmaterial über ein 
Förderband durch den Zufahrtstunnel und den Schutterstollen bis vor das Portal des Schut-
terstollens im Padastertal gefördert und in der Deponie eingebaut. 

Weitere Informationen zur Transportlogistik aller Baulose finden sich im Baulogistikkonzept 
D0118-02369. 

2.1.21.1.11 Ausbruchsmengen und Materialbewirtschaftungskonzept 

Das bei den verschiedenen Portalen anfallende Ausbruchmaterial wurde auf Grund der sich aus 
dem Bauzeitprogramm ergebenden Baulosaufteilung berechnet. 

Bei der Mengenberechnung wurden die Ausbruchvolumina ohne Auflockerungsfaktor (Volumen 
fest) und mit Auflockerungsfaktor für den wieder eingebauten Zustand (Volumen Deponie) ange-
geben. 

Die Ermittlung des Volumens im wieder eingebauten Zustand (Volumen Deponie) erfolgte unter 
Berücksichtigung von mittleren Auflockerungsfaktoren für Ausbruchmaterial aus maschinellem 
(1.35) und konventionellem Vortrieb (1.45). 

In der folgenden Tabelle sind die Ausbruchsmengen im jeweiligen Baulos angeführt. 
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Tabelle 15 Übersicht Ausbruchsmengen je Baulos (Quelle: Baulogistikkonzept D0118-02369) 

 
 

Materialbewirtschaftungskonzept 

Um das zu deponierende Ausbruchsmaterial auf die zur Verfügung stehenden Deponien aufzutei-
len sind entsprechende Massentransporte (siehe Transportlogistik) zur jeweiligen Deponie erfor-
derlich. 

Die Verteilung der Ausbruchsmengen auf die zur Verfügung stehenden Deponien und der zeitliche 
Anfall sind im Dokument Nr. D0118-04340 „Ausbruchmaterialbewirtschaftungskonzept“ dargestellt. 

Ein Übersichtsschema mit den Deponiemengen und dem Zuschlagstoffbedarf ist im Plan Nr. 
D0118-04505 „Übersichtsschema Deponiemengen und Zuschlagstoffbedarf“ schematisch darge-
stellt. 

2.1.21.1.12 Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept 

Detaillierte Informationen zum Baustelleneinrichtungs– und Ablaufkonzept finden sich im Baulogis-
tikkonzept D0118-02369 und den jeweiligen Lageplänen der Baustelleneinrichtungen. 

Das Baustelleneinrichtungs– und Ablaufkonzept wurde auf die gewählte Bauloseinteilung abge-
stimmt. 
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Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept Baulos Ampass 

Im Baulos Ampass sind keine wasserbautechnischen Einrichtungen geplant. Die anfallenden O-
berflächenwässer werden nach entsprechenden Gewässerschutzeinrichtungen über bestehende 
Kanäle abgeleitet. 

• Baustelleneinrichtung Tulfes 

Die BE-Flächen im Portalbereich erstrecken sich ca. 40 m westlich und ca. 90 m östlich des 
Portals. Zur Herstellung dieser Fläche wird der südseitige Hang im Portalbereich bis zu ei-
ner Höhe von 10 m abgegraben und mit Spritzbeton und Nägeln gesichert. Im überwiegen-
den Hangeinschnittsbereich wird nur abgeböscht. Die BE-Flächen im direkten östlichen An-
schluss an die Eisenbahnbrücke, werden auf der bestehenden ebenen Fläche errichtet. 

Als Gesamtflächenbedarf für die Baustelleneinrichtung werden ca. 15.650 m2 angenommen. 

Es wird mit 30 - 40 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte in 
der BE Fläche zur Verfügung stehen. 

Die Energieversorgung wird durch Anschluss an die bestehenden Netze, entsprechend 
Transformatoren und einer Notstromanlage sichergestellt. 

Die Wasserversorgung der Baustelle wird über die bestehende Wasserversorgung des Por-
talgebäudes des Umfahrungstunnels ermöglicht. 

Die Versorgung der Baustellen mit Beton wird von lokalen Lieferbetonunternehmen bzw. 
durch Erzeugung vor Ort erfolgen. Neben den Werkstätten, Magazinen, einer Reifenwasch-
anlage, usw. ist somit die Errichtung einer Betonmischanlage geplant. 

Weiters wird eine Gewässerschutzanlage für die Bauwässer installiert. Die Ableitung der 
Wässer aus der GSA erfolgt über den bestehenden Entwässerungskanal in den Inn. 

Die Entsorgung der häuslichen Abwässer aus der Baustelleneinrichtung erfolgt durch Einlei-
tung in die Ortskanalisation oder eine gleichwertige Entsorgung. 

• Ablaufkonzept Tulfes 

Vom Portal Tulfes aus wird der Vortrieb „Tulfes“ (Rettungsstollen und Querschläge) mit ei-
ner Länge von ca. 4.200 m parallel zum Haupttunnel konventionell, steigend aufgefahren. 

Eine Widerverwendung des Ausbruchmaterials des Vortriebs „Tulfes“ als Betonzuschlags-
stoff ist nur sehr bedingt möglich. Es wird somit davon ausgegangen, dass das gesamte 
Tunnelausbruchmaterial und das Bodenaushubmaterial mit straßentauglichen LKWs zur 
Deponierung auf die Deponie Ampass Nord transportiert. 

• Baustelleneinrichtung Ampass 

Die Baustelleneinrichtungsflächen für die Vortriebe vom Portal des Fensterstollens Ampass 
aus unterteilen sich in eine Fläche im direkten Portalbereich Ampass und eine Fläche am 
westlichen Ende der Deponie Ampass Süd. 

Für die Durchführung der Bauarbeiten wird die Verlegung der L283 erforderlich, wodurch 
auch die Fläche der „alten“ L283 Richtung Norden als BE-Fläche genutzt werden kann. 

Als Gesamtflächenbedarf für die Baustelleneinrichtung werden ca. 11.650 m2 angenommen. 
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Es wird mit 40-50 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte in 
der BE Fläche zur Verfügung stehen. 

Die Energieversorgung wird durch Anschluss an die bestehenden Netze und entsprechend 
Transformatoren sichergestellt. 

Die Wasserversorgung der Baustelle wird bestehende Wasserversorgung nördlich der A12 
Inntalautobahn ermöglicht. 

Die Versorgung der Baustellen mit Beton wird von lokalen Lieferbetonunternehmen bzw. 
durch Erzeugung vor Ort erfolgen. Neben den Werkstätten, Magazinen, einer Reifenwasch-
anlage, usw. ist somit die Errichtung einer Betonmischanlage geplant. Für die Beförderung 
des Ausbruchsmaterials wird ein Förderband zur Deponie Ahrental installiert. 

Weiters wird eine Gewässerschutzanlage für die Bauwässer errichtet. Die Ableitung der 
Wässer aus der GSA erfolgt mittels einer Transportleitung über die Brücke über die Auto-
bahn bis zum Werksgelände des Klärwerks Innsbruck, wo die Einleitung in den „Aldranser 
Bach“ erfolgt. 

Die Entsorgung der häuslichen Abwässer aus der Baustelleneinrichtung erfolgt durch Einlei-
tung in die Ortskanalisation oder eine gleichwertige Entsorgung. 

• Ablaufkonzept Ampass 

Vom Portal Ampass aus werden die Vortrieb „Fensterstollen und Ampass Ost“ und der Vor-
trieb „Ampass West“ aufgefahren. Der Vortrieb "Fensterstollen und Ampass Ost" verläuft 
vom Portal Ampass auf einer Länge von 1.348 m Richtung Süden, bis ein Achsabstand von 
30 m zur Bestandsröhre hergestellt wird. Der Vortrieb wird ab diesem Punkt auf einer Länge 
von 2.643 m parallel zur Bestandsröhre Richtung Osten weiter geführt und stellt damit einen 
Gegenvortrieb zum Vortrieb "Tulfes" dar. Im Bereich dieses Gegenvortriebs werden auch 
die geplanten Querschläge zur Bestandsröhre aufgefahren. 

Der Vortrieb „Ampass West" verläuft vom Kreuzungspunkt Fensterstollen - Rettungsstollen 
mit einem Achsabstand von 30 m zur Bestandsröhre auf einer Länge von ca. 897 m Rich-
tung Westen. Auch hier werden die Querschläge zur Bestandsröhre mit aufgefahren. Der 
Vortrieb kann zeitgleich zum Vortrieb „Fensterstollen und Ampass Ost" erfolgen. Die Ver-
sorgung und die Schutterung der Vortriebe Ampass Ost und West erfolgt über den zuvor 
aufgefahrenen Fensterstollen Ampass. 

Eine Widerverwendung des Ausbruchmaterials der Vortriebe „Ampass“ als Betonzuschlags-
stoff ist nur sehr bedingt möglich. Es wird somit davon ausgegangen, dass das gesamte 
Tunnelausbruchmaterial die Deponie Ampass befördert wird. 

• Baustelleneinrichtung Deponien Ampass Nord und Süd 

Die Deponie Ampass Nord liegt ca. 970 m nordöstlich des Portals des Fensterstollens Am-
pass. Die Deponie Ampass Süd liegt rd. 540 m nordöstlich des Portals des Fensterstollens 
Ampass. Beide Deponien zusammen werden als Deponie Ampass bezeichnet. 

Als Baustelleneinrichtungsfläche ist eine kleinere Fläche östlich der Gasstation in einer 
Größe von ca. 200-300 m² für ein Büro, Mannschaftscontainer, Magazincontainer, usw. vor-
gesehen. 
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• Ablaufkonzept Deponien Ampass Nord und Süd 

Das Deponie-Schüttkonzept für die Deponie Ampass Nord sieht 4 Schüttphasen innerhalb 
einer Betriebsdauer von 2-3 Jahren vor. 

Das Deponie-Schüttkonzept für die Deponie Ampass Süd sieht 2 Schüttphasen innerhalb 
einer Betriebsdauer von 1-2 Jahren vor. 

Eine Aufbereitung von Tunnelausbruchmaterial auf den Deponieflächen ist nicht vorgese-
hen. 

Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept Baulos Innsbruck 

Im Baulos Innsbruck werden sämtliche anfallenden Oberflächenwässer versickert.  

• Baustelleneinrichtung Bahnhof Innsbruck 

Die Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich des Bahnhofes Innsbruck befinden sich nörd-
lich und südlich des derzeitigen Bahnmeistereigebäudes. Teile dieser Baustelleneinrich-
tungsflächen sowie die Baustraßen werden zur Minimierung der Staub- und Lärmbelastun-
gen befestigt. Die übrigen Flächen werden eingeschottert, verdichtet und bei Bedarf mit 
Wasser besprüht. 

Als Gesamtflächenbedarf für die Baustelleneinrichtung werden ca. 8.700 m2 angenommen. 

Es wir mit 20 - 40 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte in 
der BE Fläche zur Verfügung stehen. 

Es ist vorgesehen zusätzlich zu den Bürocontainern und der Werkstätte der BE das beste-
hende Werkstätten- und Bürogebäude der ÖBB als Büro und Magazin zu nutzen und erst 
zum Ende der Baustelle abzutragen. Die Errichtung eines Wohnlagers im Bereich des 
Bahnhofes Innsbruck ist nicht vorgesehen. Die Unterbringung der Mannschaft könnte im 
erweiterten Wohnlager in Ahrental erfolgen. 

Für die Baustelleneinrichtung ist im Wesentlichen nur die Herstellung der Stromanschlüsse 
erforderlich, die übrigen Infrastrukturanschlüsse sind vorhanden und müssen nur zu den je-
weiligen Einsatzorten verteilt werden. 

• Ablaufkonzept Bahnhof Innsbruck 

Das generelle Durchführungs- und Ablaufkonzept sieht eine maximale Bauzeit von 3 Jahren 
(ohne Erschließungsarbeiten) vor. Dabei soll eine möglichst kurze Beeinträchtigungen des 
Zugverkehrs und eine Aufrechterhaltung des zweigleisigen Betriebes so lange als möglich 
angestrebt werden. 

Weiters sollen die notwendige Sperre der Klostergasse und die (halbseitige) Sperre der A12 
Inntalautobahn möglichst kurz sein und Transporte über die Klostergasse und durch das 
Stadtgebiet weitgehend vermieden werden. 

Eine Aufbereitung von Aushubmaterial im Bereich des Bahnhofes Innsbruck ist nicht vorge-
sehen. Eine Zwischendeponierung von Aushubmaterial ist auf Grund der beschränkten 
Möglichkeiten nur in geringem Ausmaß möglich. 
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Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept Baulos Ahrental 

Im Baulos Ahrental werden sämtliche Oberflächenwässer zur Versickerung gebracht. 

• Baustelleneinrichtung Ahrental - Ahrental 

Die Baustelleneinrichtung des Bauloses Ahrental – Ahrental umfasst eine Gesamtfläche von 
ca. 92.500 m2. Diese umfasst die Flächen für die Errichtung von Werkstätten und Büros, ei-
ner Betonmischanlage, usw. und die Fläche für das Tübbinglager. 

Es wir mit bis zu 600 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte 
in der BE Fläche zur Verfügung stehen. Für die dauerhafte Unterbringung der Baustellenbe-
schäftigten wird im Bereich der BE Fläche das Wohnlager Handlhof errichtet. 

Die Stromversorgung der Baustelle bis zu den BE-Flächen erfolgt durch die Innsbrucker 
Kommunalbetriebe / Tiroler Wasserkraftwerke AG. Die erforderliche Anschlussleistung in 
der Rohbauphase wird mit 18 MW geschätzt. 

Für die im Baustellenbereich Ahrental - Ahrental erforderlichen Telefon- und Telekommuni-
kationsanschlüsse sind Anschlussmöglichkeiten in der näheren Umgebung vorhanden. 

Die Brauchwasserversorgung für die Erschließungs- und Erkundungsphase wird gesondert 
geplant und kann voraussichtlich durch das örtliche Trinkwassernetz erfolgen. Der Brauch-
wasserverbrauch in der Rohbaufase kann durch Nutzung der anfallenden Bergwässer zu-
sätzlich abgedeckt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit die Brauchwasserlei-
tung des Stollens mitzubenutzen oder in diesem eine zusätzliche Brauchwasserversor-
gungsleitung (mit Wasser aus dem Kraftwerk „Untere Sill“) von der Sillschlucht her zu instal-
lieren. 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch das örtliche Trinkwasserleitungsnetz. 

Die Entsorgung der klaren bzw. geklärten Abwässer erfolgt durch eine Sammelleitung in die 
Sill. 

Die Entsorgung der Fäkalwässer erfolgt, soweit als möglich, über das bestehende Kanal-
netz. Sollte dessen Kapazität nicht ausreichen, müssen die Fäkalwässer zusätzlich durch 
Grubenentleerung entsorgt werden. 

Von der Baustelleneinrichtung Ahrental aus soll auch die Baustelle in der Sillschlucht be-
dient werden (Büro, Werkstätte, Lagerplatz, Wohnlager, usw.), da die Platzverhältnisse in 
der Sillschlucht sehr begrenzt sind. 

• Ablaufkonzept Ahrental - Ahrental 

In der Erkundungsphase wird der Zufahrtstunnels Ahrental bis zur Abzweigung zur Multi-
funktionsstelle Innsbruck inklusiver der Lüfterkaverne, sowie der Vortrieb des Zuganges 
zum Erkundungsstollen, die Umschlagkaverne und die 3 Anbindungsstollen in den Cunico-
lo-Service-Stollen im zyklischen Sprengvortrieb hergestellt. 

In der Rohbauphase wird der Zufahrtstunnels bis zur Multifunktionsstelle im zyklischen 
Sprengvortrieb verlängert und die Querkaverne der Multifunktionsstelle aufgefahren. Es er-
folgt die Montage des Förderbandes von der Querkaverne bis zum Portal bzw. zur Abwurf-
stelle auf der Deponie. Somit kann der gesamte Schutterbetrieb ab der Multifunktionsstelle 
weitgehend über die installierten Förderbänder erfolgen. 
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Der Ausbruch der West- und der Oströhre in Richtung Norden erfolgt konventionell im zykli-
schen Sprengvortrieb von der Querkaverne der Multifunktionsstelle Innsbruck aus. 

Der Ausbruch der Multifunktionsstelle erfolgt mit Ausnahme des Vortriebes der Oströhre 
Richtung Süden, im konventionellen, zyklischen Sprengvortrieb. 

Der Ausbruch der West- und der Oströhre in Richtung Süden bis zur Multifunktionsstelle 
Steinach erfolgt im maschinellen Bauverfahren mit einer offenen TBM. 

Die Herstellung der Sohlblöcke der Innenschalen soll für sämtliche Hohlraumbauten infolge 
der vorgegebenen, knappen Bauzeit zu einem Großteil im Nachlauf zu den Ausbrucharbei-
ten erfolgen. 

Die Tunnelabdichtung erfolgt im Vorlauf zur Herstellung der Innenschale der Hohlraumbau-
ten. 

Mit Fertigstellung der Innenschalen wird die Betriebslüftung für das Baulos Ahrental instal-
liert und die Baulüftung soweit als möglich demontiert. 

Mit dem Einbau der festen Fahrbahn und dem Erschütterungsschutz kann nach Fertigstel-
lung der Betonierarbeiten, eventuell erforderlichen Sanierungsarbeiten an der Innenschale 
und nach abschnittsweiser Räumung der Hauptröhren begonnen werden. 

Der Einbau der eisenbahntechnischen Ausrüstung erfolgt mit Ausnahme von möglichen 
Vorinstallationen nach Inbetriebnahme der Betriebslüftung. 

Die Gleisverlegung und Fertigstellung der eisenbahntechnischen Ausrüstung soll sukzessi-
ve von Innsbruck aus in Richtung Süden erfolgen. 

Mit dem Einbau der Abdichtung und der Innenschale im Cunicolo-Service-Stollen soll so 
früh als möglich begonnen werden, jedoch spätestens zu den im Bauprogramm vorgesehe-
nen Terminen. 

• Baustelleneinrichtung Ahrental – Lüftungsschacht 

Für die Erschließung der Baustelle Ahrental - Lüftungsschacht wird der bestehende Feld-
weg oberhalb des Sportplatzweges als einspurige Straße für LKWs mit Ausweichen ausge-
baut. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche ist im Wesentlichen eine Bohrebene mit anschließendem 
Lager- und Geräteabstellplatz. 

Als Gesamtflächenbedarf für die Baustelleneinrichtung werden ca. 3.900 m2 angenommen. 

Es wird mit ca. 20 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein. 

Die erforderliche Infrastrukturanbindung für Baustelleneinrichtung und Ver- und Entsorgung 
von Anlagen der Baustelleneinrichtung sollte, infolge der geringen Einzelgröße der Einsatz-
stelle, durch die ausführende Firma/Arge erfolgen. Die Versorgung der Baustelle, insbeson-
dere der Raise Boring Anlage, mit Strom erfolgt entweder vom örtlichen Stromversorger o-
der über ein entsprechend großes, schallgedämmtes Diesel-Stromaggregat. 

Im Bereich Ahrental - Lüftungsschacht ist keine Materialaufbereitung und keine Deponie-
rung von Aushubmaterial vorgesehen. 
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• Ablaufkonzept Ahrental - Lüftungsschacht 

Das Auffahren des Lüftungsschachtes erfolgt in der Rohbauphase. 

Der Ausbruch des Lüftungsschachtes erfolgt im Fräsverfahren (Raise-Boring Verfahren) o-
der in Kombination mit einem Sprengverfahren bei dem zuerst ein Schutterschacht mit ge-
ringem Durchmesser im Raise Boring Verfahren hergestellt und anschließend der Schacht 
von oben nach unten im Sprengverfahren hergestellt wird. Die Sicherung der Schachtwände 
erfolgt bei allen genannten Verfahren in Spritzbetonbauweise. 

• Baustelleneinrichtung Ahrental – Sillschlucht 

Da die Platzverhältnisse in der Sillschlucht sind sehr beengt sind, soll die Baustelle in der 
Sillschlucht von der Baustelleneinrichtung Ahrental aus bedient werden (Büro, Werkstätte, 
Lagerplatz, Wohnlager, usw.). 

Als Raum für eine Baustelleneinrichtung im Silltal steht im Wesentlichen nur die linksufrige 
BE-Fläche zur Verfügung von der ein Teil in der Erkundungsphase als Zwischendeponieflä-
che genutzt werden muss. Rechtsufrig wird nur die temporäre Gewässerschutzanlage er-
richtet. 

Inwieweit noch Flächen im Bereich des AGA Werkes für Baustelleneinrichtungszwecke an-
gemietet werden können soll von der ausführenden Firma oder Arge eruiert werden. 

Als Gesamtflächenbedarf für die Baustelleneinrichtung werden ca. 12.900 m2 angenommen. 

Es wird mit ca. 110 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein. 

Die Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz erfolgt über einen bestehenden 10 KV An-
schluss am Firmengelände der „Air Liquide“. 

Telefon- und Telekommunikationsanschlüsse sind in der näheren Umgebung vorhanden. 

Die Brauchwasserversorgung erfolgt über das bestehende Trinkwassernetz. Der Brauch-
wasserbedarf für Tunnelbohrmaschine des Cunicolo Service-Stollens in der Erkundungs-
phase kann gegebenenfalls durch Wasser des Kraftwerkes „Untere Sill“ gedeckt werden. 
Eine Wasserentnahme aus der Sill im unmittelbaren Baustellenbereich ist auszuschließen, 
da dieser Abschnitt der Sill eine Restwasserstrecke ist. 

Die Trinkwasserversorgung kann über das bestehende Leitungsnetz erfolgen. Die entspre-
chend leistungsfähige nächste Trinkwasserleitung befindet sich im Bereich des Stollenein-
gangs des Kraftwerks „Untere Sill“. 

Die direkt in die Vorflut einleitbaren Abwässer sollen in die Sill eingeleitet werden. 

Geklärte Abwässer sollen nach passieren der Gewässerschutzanlage in die Sill eingeleitet 
werden. 

Die Entsorgung der Fäkalwässer erfolgt über das städtische Kanalnetz. Der nächste ausrei-
chend dimensionierte Kanal (Sammler Vill) befindet sich ebenfalls im Bereich des Stollen-
eingangs des Kraftwerks. 
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• Ablaufkonzept Ahrental – Sillschlucht 

In der Erkundungsphase wird der Zufahrtstunnel zur Umschlagkaverne im Entwässerungs-
stollen, die Umschlagkaverne sowie der Erkundungsstollen bis zur Multifunktionsstelle Inns-
bruck konventionell aufgefahren. Das Ausbruchmaterial wird Richtung Innsbruck auf die 
Zwischendeponie in der Sillschlucht gefördert und dort auf straßentaugliche LKWs verladen 
und auf die Deponie Ahrental verführt. Ab dem Durchschlag zum Zugang im Bereich der 
MFS Innsbruck wird das Ausbruchmaterial über den Zufahrtstunnel Ahrental auf die Depo-
nie Ahrental gefördert. 

Ab der MFS Innsbruck wird der Cunicolo-Service-Stollen mittels offener Tunnelbohrmaschi-
ne weiter in Richtung Wolf aufgefahren. 

Weiters wird in der Rohbauphase von der Umschlagkaverne aus die Weiterführung des 
Entwässerungsstollens bis zur Ausleitung in die Sill und der Druckleitungsstollen „Untere 
Sillwerke“ vorgetrieben und die Zielbohrung vom Speicherbecken des Sillkraftwerkes aus in 
den Druckleitungsstollen abgeteuft. 

Die Hochdruckbodenvermörtelungsarbeiten (HDBV) im Bereich der Unterquerung der Sill 
durch die Oströhre werden ebenfalls von der Sillschlucht aus durchgeführt. 

Weitere Tätigkeiten im Bereich der Sillschlucht sind der Abtrag und die Sicherung der Vor-
einschnitte der offenen Bauweisen Silltal 1, 3 und 4, der Ausbruch des kurzen Tunnels Silltal 
2 und die Errichtung der Tunnelbrücke der Weströhre über die Sill. Sämtliches Ausbruch- 
und Aushubmaterial das in der Rohbauphase in der Sillschlucht anfällt wird über das Stol-
lenförderband nach Ahrental gefördert. 

Die Errichtung der Talbrücken und der sonstigen Bauwerke entlang des Westgleises 
(Stützmauern, usw. …) sowie die Errichtung der Zufahrtsbrücke über die Sill für den Endzu-
stand erfolgt nach den o.a. Ausbrucharbeiten. 

Die Herstellung des Querschlages zur Oströhre und die Herstellung des Notausstieges er-
folgt nach Fertigstellung des Ausbruchs der Oströhre. 

Eine Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials zu Betonzuschlagstoffen ist im Baulos Ah-
rental - Sillschlucht nicht vorgesehen. Das Ausbruchmaterial, das in der Erschließungs- und 
Erkundungsphase anfällt, wird auf die Deponie Ahrental Süd verführt. Das Ausbruchmateri-
al, das in der Rohbauphase anfällt, wird in der Deponie Ahrental Süd oder in der Deponie 
Europabrücke enddeponiert. 

• Baustelleneinrichtung Ahrental – Deponie Ahrental Süd 

Baustelleneinrichtungsflächen für den Deponiebetrieb sind auf der Deponie Ahrental Süd 
keine vorgesehen. Dem Deponiebetreiber werden bei Bedarf Räumlichkeiten und BE- Flä-
chen vom Auftragnehmer des Bauloses Ahrental – Ahrental gegen Übernahme der anteili-
gen Erstellungskosten oder in Miete zur Verfügung gestellt. 

Die erforderlichen Infrastrukturanschlüsse können bei Bedarf vom Auftragnehmer des Bau-
loses Ahrental – Ahrental gegen Übernahme der anteiligen Erstellungskosten erfolgen. 
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• Ablaufkonzept Ahrental - Deponie Ahrental Süd 

Das Deponie-Schüttkonzept für die Deponie Ahrental Süd sieht 10 Schüttphasen innerhalb 
einer Betriebsdauer von 5-6 Jahren vor. 

Nach Herstellung der Schüttphase 9 können Teile der Deponieoberfläche zwischenzeitlich 
als Lagerplatz sowie als Zwischendeponie für Schüttmaterial, Zwischenboden und Humus 
für die endgültige Profilierung der Deponie verwendet werden. 

Der Materialeinbau erfolgt bis kurz vor Erreichen der Endhöhe so, dass an den Deponierän-
dern jeweils ein rd. 3 m hoher Damm als Sicht- und Lärmschutz vorgeschüttet wird. Die O-
berfläche wird geneigt ausgeführt, dass Oberflächenwässer gezielt in das jeweilige temporä-
re Absetzbecken abgeleitet werden können. Das bestehende Wegenetz wird während der 
Schüttphasen durch temporäre Rampen aufrechterhalten. 

Eine Aufbereitung von Tunnelausbruchmaterial auf der Deponie Ahrental Süd ist nicht vor-
gesehen. 

• Baustelleneinrichtung Ahrental – Deponie Europabrücke 

Vor Beginn des Schüttbetriebes wird im oberen Drittel der Deponiegrundfläche ein ebenes 
Plateau für die Baustelleneinrichtungsanlagen wie Baubüros und Werkstätten, … herge-
stellt. 

Weiters werden in jeder Schüttphase Absetz- und Versickerungsbecken errichtet. 

Bei der Baustraße ist im Bereich der Raststation eine LKW – Reifenwaschanlage vorgese-
hen. Die Wasserversorgung erfolgt über eine entlang der Autobahn verlaufende Wasserlei-
tung der Gemeinde Schönberg. 

Aufgrund der angrenzenden steilen Hänge ist während des Schüttbetriebes mit Steinschlag 
zu rechnen. Um eine Gefährdung des Deponiepersonals, der Aufsichtsorgane etc. zu ver-
hindern, werden im jeweiligen Schüttbereich und wo notwendig auch bergseitig entlang der 
Baustraße Steinschlagnetze errichtet, die entsprechend dem Schüttfortschritt versetzt wer-
den. 

• Ablaufkonzept Ahrental - Deponie Europabrücke 

Vor Beginn des Schüttbetriebes ist ein bestehender, aber aufgelassener Triebwasserstollen 
der ÖBB unterhalb der Deponie so zu verfüllen, dass es nicht zu Verbrüchen kommen kann. 

Ebenso vor Beginn des Schüttbetriebes wird die Drainagierung der Deponieaufstandsfläche 
vorgenommen. Seitlich des Deponiekörpers wird das gesammelte Grundwasser bis ca. 10 
m unterhalb der Deponie abgeleitet und dort mittels Teilsickerrohren wieder verrieselt. Diese 
Maßnahme dient als ökologischer Ausgleich für die Überschüttung der bestehenden 
Klaustalquelle. 

Vor Beginn des eigentlichen Schüttbetriebes werden im untersten Teil der Deponie durch 
Geländeabtrag ebene Deponieaufstandsflächen erzeugt. Dies dient einer größtmöglichen 
Verzahnung des anstehenden Geländes mit dem künstlich geschütteten Tunnelausbruchs-
material (Vermeidung von Gleitflächen). 

Die Bodenaushubdeponie wird in 4 Schüttphasen befüllt, mit dem Ziel, die Deponieoberflä-
che sofort nach dem Erreichen der jeweiligen Endhöhe abzudecken, zu rekultivieren und 
der vorgesehenen Nutzung zuzuführen. 
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Der Materialeinbau erfolgt bis kurz vor Erreichen der Endhöhe so, dass am Deponieaußen-
rand jeweils ein rd. 3 m hoher Damm als Steinschlag-, Sicht- und Lärmschutz vorgeschüttet 
wird. Die Oberfläche ist so geneigt, dass Oberflächenwässer gezielt in das jeweilige tempo-
räre Absetzbecken und Versickerungsbecken abgeleitet werden können. 

Das bestehende Wegenetz wird während der Schüttphasen durch temporäre Rampen auf-
rechterhalten. 

In der Schüttphase 1 wird der nordwestliche Bereich der Deponie befüllt. Hier wird beson-
ders darauf geachtet, dass im Deponieaußenbereich nur scherfestes, möglichst grobblocki-
ges Material eingebaut wird. Dies wird bei der Massendisposition entsprechend berücksich-
tigt. Bei Bedarf wird Fremdmaterial angeliefert. 

Der Betrieb der weiteren Schüttabschnitte erfolgt analog zur ersten Schüttphase von West 
Richtung Ost. Alle Schüttphasen haben jeweils ein Volumen von rd. 300.000 m³. 

Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept Baulos Wolf 

Baustelleneinrichtung Baulos Wolf 

Bei der Herstellung der Baustellenzufahrt von der Autobahnmeisterei in Plon bis zur BE-Fläche vor 
dem Portal des Zufahrttunnels Wolfs wird der Velperbach gequert. Die Brücken über den Velper-
bach wurden auf ein 150-jähriges Ereignis ausgelegt. Die lokalen Verhältnisse mit Einflüssen 
durch Geschiebetrieb und die Gefährdung durch Wildholzverklausungen werden berücksichtigt 
durch 

• Wahl des Brückensystems als einfeldrige Brücken 

• Ansatz hoher hydraulischer Rauhigkeitsbeiwerte zur Berücksichtigung des hohen Geschiebe-
anteils von 40 % 

Die Brücken schränken die derzeitigen Abflussquerschnitte praktisch nicht ein. Die Abflussverhält-
nisse im Gerinne werden somit gegenüber dem Ist-Zustand nicht verändert.  

Zur Herstellung der Baustelleneinrichtungsfläche muss die Brenner Straße nach Westen verlegt 
werden. Dabei ist die Errichtung einer neuen Brücke über die Sill erforderlich. Die Brücke ist als 
einfeldrige Brücke vorgesehen. Die Widerlager liegen außerhalb des Hochwasserabflussberei-
ches. Der Freibord beträgt mindestens 1,0 m über dem Hochwasserabfluss. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche liegt links- und rechtsufrig der Sill. Der linksufrige Teil zwischen 
der Sill und der bestehenden Bundesstraße ist nicht hochwassersicher. Daher wird diese Fläche 
bis auf eine Höhe von ca. 35 cm über den 100-jährigen Hochwasserstand aufgefüllt. Damit geht 
Retentionsraum verloren. Zur Kompensierung ist eine Aufweitung der Sill im Bereich der Anschüt-
tungen vorgesehen. Die Aufweitungsstrecke liegt in einem Innenbogen der Sill. Die Böschungen 
werden in einer Neigung von 2:3 hergestellt und mit überschütteten Flussbausteinen vor Hoch-
wasserereignissen geschützt. 

Die Zufahrtsstraße zum Zugangstunnel „Wolf“ kreuzt in der Aufweitungsstrecke die Sill. Die Wider-
lager dieser Brücke liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches. Der Freibord von der Brü-
cke zum 100-jährigen Hochwasser beträgt mindestens 1,0 m. 

Zur rechtsufrigen Baueinrichtungsfläche wird eine provisorische Brücke erstellt. Die Widerlager 
liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches. Als Freibord ist mindestens 1,0 m über dem 
Hochwasserabfluss vorgesehen. 
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Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Baueinrichtungsfläche bis auf den Rettungsplatz und das 
Funktionsgebäude rückgebaut. 

Die vorgenommenen Anschüttungen werden auf das ursprüngliche Niveau abgetragen. Die Auf-
weitung der Sill verbleibt, es werden nur die endgültigen Böschungen abgeflacht. Zur Sicherung 
werden überdeckte Wasserbausteine eingebaut. Die provisorische Brücke zur rechtsufrigen Bau-
stelleneinrichtung wird ebenfalls rückgebaut. 

Das Wohnlager „Stafflach“ wird anschließend an die Bebauung nach Osten hin zwischen Schmirn-
bach und ÖBB-Strecke errichtet. Die östliche Hälfte des geplanten Lagers liegt im Bereich der gel-
ben Gefahrenzone des Schmirnbaches. Zum Schutz des Baulagers wird die Fläche über den 
Hochwasserabflussbereich durch Aufschüttungen angehoben.  

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Anschüttungen wieder abgetragen, so dass der Re-
tentionsraum erhalten bleibt. 

• Baustelleneinrichtung Wolf - Wolf 

In der Erschließungsphase werden die Baustelleneinrichtungsflächen für die Erschließungs- 
und Erkundungsmaßnahme hergestellt. Dazu sind die Errichtung einer Brücke zum Portal 
des Zufahrtstunnels und die Errichtung einer Brücke zum zukünftigen Tübbinglagerplatz er-
forderlich. Weiters werden in der Erschließungsphase die BE-Flächen für die Büros und das 
Wohnlager Stafflach sowie die Zufahrten mit Infrastrukturen hergestellt. 

Die Baustelleneinrichtung des Bauloses Wolf – Wolf umfasst eine Gesamtfläche von ca. 
73.000 m2. Diese umfasst die Flächen für die Errichtung von Werkstätten und Büros, einer 
Betonmischanlage, usw. und die Fläche für das Tübbinglager. 

Es wir mit bis zu 500 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte 
in der BE Fläche zur Verfügung stehen. Die dauerhafte Unterbringung der Baustellenbe-
schäftigten erfolgt im Wohnlager Stafflach. 

Die Stromversorgung der Baustelle bis zu den BE-Flächen erfolgt durch die Tiroler Wasser-
kraftwerke AG. Die erforderliche max. Anschlussleistung in der Rohbauphase wird mit 18,5 
MW geschätzt. 

Für die im Baustellenbereich Wolf - Wolf erforderlichen Telefon- und Telekommunikations-
anschlüsse sind Anschlussmöglichkeiten in der näheren Umgebung vorhanden. 

Die Brauchwasserversorgung für die Erschließungs- und Erkundungsphase wird gesondert 
geplant und kann voraussichtlich durch das örtliche Trinkwassernetz erfolgen. Der Brauch-
wasserverbrauch in der Rohbaufase kann durch Nutzung der anfallenden Bergwässer zu-
sätzlich abgedeckt werden. 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch das örtliche Trinkwasserleitungsnetz. 

Direkt in die Vorflut einleitbare, klare Abwässer werden in die Sill geleitet. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass ein Großteil der in der Erkundungs- und Rohbauphase anfallenden 
Bergwässer als Brauchwasser benötigt wird. 

Die Tunnelwässer (Bergwässer und Brauchwässer) werden bis zur Durchgängigkeit des 
Cunicolo-Service-Stollen durch den Zufahrtstunnel Wolf gepumpt und über eine Gewässer-
schutzanlage mit Absetzbecken und Neutralisationsanlage in die Sill eingeleitet. 
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Im Falle von sehr geringen Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer nach Durchgängig-
keit des Cunicolo-Service-Stollen hinter den jeweiligen Vortrieben in mobilen Absetzbecken 
vorgeklärt und über den Cunicolo-Service-Stollen zur Baustelleneinrichtung Ahrental - 
Sillschlucht geleitet. Dort werden die Tunnelwässer geklärt und neutralisiert und anschlie-
ßend in die Sill eingeleitet. 

Im Falle von mittlerem bis hohem Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer, wie oben be-
schrieben, in die Gewässerschutzanlage nach Wolf gepumpt und dort aufbereitet in die Sill 
eingeleitet. 

Die Entsorgung der Fäkalwässer erfolgt, soweit als möglich, über das bestehende Kanal-
netz. Sollte dessen Kapazität nicht ausreichen, müssen die Fäkalwässer zusätzlich durch 
Grubenentleerung entsorgt werden. 

Von der Baustelleneinrichtung in Wolf aus soll auch die Baustelle im Padastertal und gege-
benenfalls auch die Deponiebaustelle Padastertal (Büro, Werkstätte, Lagerplatz, Wohnla-
ger, usw.) bedient werden, da die Platzverhältnisse im Padastertal begrenzt sind. 

• Ablaufkonzept Wolf – Wolf 

In der Erkundungsphase erfolgen die Vortriebsarbeiten für den Zufahrtstunnel Wolf, der 
Querkaverne einschließlich der Montagekaverne für die TBM des Erkundungsstollens Rich-
tung Süden und der Vortrieb des Erkundungsstollens in Richtung Süden bis zum Ende der 
vorgesehenen MFS Steinach. Weiters werden die Vortriebe für die Abfahrtsrampe zum Er-
kundungsstollen und für den Erkundungsstollen in Richtung Norden bis zum Beginn der 
vorgesehenen Multifunktionsstelle Steinach durchgeführt. Aus logistischen Gründen sollte 
auch die Lüfterkaverne im Zufahrtstunnel im Zuge der Erkundungsmaßnahme aufgefahren 
werden. 

In der Rohbauphase wird der Lüftungsstollen im Padastertal mit Bohrkaverne und Lüftungs-
schächten für die Bau- und Betriebslüftung aufgefahren. 

Weiters erfolgt der Vortrieb der Querkaverne und der unteren Lüftungskaverne und die Wei-
terführung der Südvortriebe der Ost- und Weströhre der Haupttunnel in der Multifunktions-
stelle inklusive der Herstellung der Montage-/ Anfahrkavernen für die nach Süden fahrenden 
Tunnelbohrmaschinen. 

Nach Ausbruch der Querkaverne erfolgt die Montage des Förderbandes vom Hauptquer-
schlag bis zur Abwurfstelle auf der Deponie. Somit kann der gesamte Schutterbetrieb ab der 
Multifunktionsstelle weitgehend über die installierten Förderbänder erfolgen. 

Nach erfolgter Herstellung der Lüftungsschächte müssen die Lüftungskammern in der Bohr- 
und Lüftungskaverne der Baulüftung und die Trennwand im Lüftungsstollen hergestellt wer-
den, um die Baulüftungsanlage in Betrieb zu nehmen. 

Nach Inbetriebnahme der Baulüftung können die Nordvortriebe der Hauptröhren Ost und 
West vom Hauptquerschlag aus im zyklischen Sprengvortrieb aufgefahren werden. 

Parallel zu den Vortrieben in den Hauptröhren erfolgen die Ausbruchs- und Sicherungsar-
beiten für sämtliche Hohlraumbauten in der Multifunktionsstelle Steinach. 

Der Ausbruch der Querschläge muss aus lüftungstechnischen Gründen im unmittelbaren 
Nachlauf, jedoch spätestens 500 m hinter der Ortsbrust des jeweiligen Vortriebes erfolgt 
sein. 
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Die Herstellung der Sohlblöcke der Innenschalen für sämtliche Hohlraumbauten im gesam-
ten Baulos Wolf muss infolge der vorgegebenen, knappen Bauzeit zu einem Großteil im 
Nachlauf zu den Ausbrucharbeiten erfolgen. 

Die Tunnelabdichtung erfolgt im Vorlauf zur Herstellung der Innenschale der Hohlraumbau-
ten. 

Mit Fertigstellung der Innenschalen wird die Betriebslüftung für das Baulos Wolf installiert 
und die Baulüftung soweit als möglich demontiert und die Bewetterung erfolgt über die Be-
triebslüftungsanlagen. 

Mit dem Einbau der festen Fahrbahn und dem Erschütterungsschutz kann nach Fertigstel-
lung der Betonierarbeiten, eventuell erforderlichen Sanierungsarbeiten an der Innenschale 
und nach abschnittsweiser Räumung der Hauptröhren begonnen werden. 

Der Einbau der eisenbahntechnischen Ausrüstung erfolgt mit Ausnahme von möglichen 
Vorinstallationen, nach Inbetriebnahme der Betriebslüftung. 

Die Gleisverlegung und Fertigstellung der eisenbahntechnischen Ausrüstung soll sukzessi-
ve von Innsbruck aus in Richtung Süden erfolgen wobei Vorinstallationen so weit als mög-
lich von Wolf aus durchgeführt werden. 

Mit dem Einbau der Abdichtung und der Innenschale im Cunicolo-Service-Stollen soll so 
früh als möglich begonnen werden, jedoch spätestens zu den im Bauprogramm vorgesehe-
nen Terminen. 

• Baustelleneinrichtung Wolf – Plon (Zufahrtstunnel „Saxen“) 

In der Erschließungsphase wird eine Baustraße von der A13 Brennerautobahn vor der Au-
tobahnmeisterei Plon errichtet. Ab dem Velperbach wird die Baustraße durch einen neu zu 
errichtenden ca. 1000 m langen 2-spurigen Zufahrtstunnel und anschließend über ein kur-
zes offenes Straßenstück und eine Brücke über die (zukünftige Brennerstraße) in den Be-
reich der Baustelleneinrichtungsfläche vor dem Portal in Wolf geführt. 

Die Baustelleneinrichtungsflächen in Wolf - Plon beschränken sich auf eine kleine BE - Flä-
che vor dem Westportal des Zufahrtstunnels „Saxen“ und auf eine Fläche im zukünftigen 
Bereich der BE – Wolf - Wolf. 

Die Baustelleneinrichtung umfasst eine Gesamtfläche von ca. 7.500 m2. Diese beinhaltet die 
Flächen für die Errichtung von Werkstätten und Büros, einer Reifenwaschanlage, einer Ge-
wässerschutzanlage, usw. 

Es wir mit ca. 25 - 30 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte 
in der BE Fläche zur Verfügung stehen. 

Die Stromversorgung der Baustelle bis zu den BE - Flächen erfolgt durch die Tiroler Was-
serkraftwerke AG. 

Anschlussmöglichkeiten für die erforderlichen Telefon- und Telekommunikationsanschlüsse 
für den Baustellenbereich Wolf - Plon sind in der näheren Umgebung vorhanden. 

Die Brauchwasserversorgung kann vom bestehenden Trinkwasserleitungsnetz aus erfolgen. 

Die Trinkwasserversorgung kann vom bestehenden Leitungsnetz bei der Autobahnmeisterei 
in Plon erfolgen. 
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Die geklärten Abwässer sollen in der Erschließungs- und Erkundungsphase über die Ge-
wässerschutzanlage in den Velperbach bzw. in die Sill eingeleitet werden. 

Die Entsorgung der Fäkalwässer erfolgt über das bestehende Kanalnetz oder durch Gru-
benentleerung. 

• Ablaufkonzept Wolf - Plon (Zufahrtstunnel „Saxen“) 

Der Zufahrtstunnel vom Velperbachgraben zur BE - Fläche soll vorwiegend steigend aufge-
fahren werden. Das Ausbruchmaterial des steigenden, konventionellen Vortriebs in Rich-
tung Autobahnmeisterei soll möglichst im zukünftigen Baustelleneinrichtungsbereich zwi-
schengelagert und erst nach Durchschlag des Schutterstollens durch denselben auf die De-
ponie Padastertal gefördert werden. 

• Baustelleneinrichtung Wolf – Stollen Padastertal 

Die Baustelleneinrichtung für die Stollen (Lüftungsstollen und Schutterstollen) im Padaster-
tal beschränkt sich auf das Minimum das vor Ort benötigt wird. Der Rest der Baustellenein-
richtung befindet sich auf der BE - Fläche vor dem Portal in Wolf. 

Die Baustelleneinrichtung im Padastertal umfasst eine Gesamtfläche von ca. 8.400 m2. Die-
se beinhaltet die Flächen für das Aufstellen von Büro- und Mannschaftscontainern, Maga-
zincontainern, usw. sowie die Errichtung einer Gewässerschutzanlage. 

Es wir mit ca. 50 Baustellenbeschäftigten zu rechnen sein, für welche Tagesunterkünfte in 
der BE Fläche zur Verfügung stehen. 

Die Stromversorgung der Baustelle bis zu den BE - Flächen erfolgt durch die Tiroler Was-
serkraftwerke AG. 

Anschlussmöglichkeiten für die erforderlichen Telefon- und Telekommunikationsanschlüsse 
für den Baustellenbereich Wolf – Stollen Padastertal sind am Eingang des Padastertals vor-
handen. 

Die Brauchwasserversorgung kann vom bestehenden Trinkwasserleitungsnetz aus erfolgen. 

Die Trinkwasserversorgung kann von der bestehenden Trinkwasserversorgung aus erfol-
gen. 

Die geklärten Abwässer können über die Gewässerschutzanlage in den Padasterbach ein-
geleitet werden. 

Die Entsorgung der Fäkalwässer erfolgt mittels Grubenentleerung. 

• Ablaufkonzept Wolf – Stollen Padastertal 

Mit dem Lüftungsstollenvortrieb muss zum ehest möglichen Zeitpunkt begonnen werden, da 
dieser auf dem zeitkritischen Weg liegt. 

In der Anfangsfase muss das Ausbruchmaterial auf den dafür vorgesehenen Stellen depo-
niert werden. Nach Umleitung des Padastertalbaches durch den Basisentwässerungsstollen 
kann mit dem regulären Schüttbetrieb in der Deponie begonnen werde. 

Der Lüftungsstollen wird vom Padastertal aus im fallenden Vortrieb aufgefahren und endet 
in einer konventionell ausgebrochenen Bohrkaverne, von der aus dann die Lüftungsschäch-
te in die vorab aufgefahrene Lüfterkaverne für die Baulüftung abgeteuft werden. 
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Die Zufahrt zum Lüftungsstollen erfolgt in der Anfangsfase über einen kurzen Fensterstol-
len. 

Der Schutterstollen „Padastertal“ wird bereits in der Erschließungsphase aufgefahren und 
steht in der Rohbauphase als Verbindung zwischen der Baustelleneinrichtung Wolf bzw. 
den Vortrieben im Baulos Wolf und dem Padastertal zur Verfügung. 

• Baustelleneinrichtung Wolf – Deponie Padastertal 

Als Baustelleneinrichtungsfläche ist eine Fläche bei der Einfahrt in die Deponie (vor dem 
derzeitigen Anwesen „Wiesenfleck“) auf der orographisch rechten Seite des Padastertalba-
ches zur Unterbringung von Büro-/ Poliercontainer und Mannschaftscontainern, einem Ma-
gazin, einer Werkstätte mit Tankstelle, einer Reifenwaschanlage, usw. vorgesehen. 

Weiters ist die Errichtung von Steinschlagschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die Errichtung einer Kiesaufbereitungsanlage für die Aufbereitung von Tunnelausbruchma-
terial zu Betonzuschlagstoffen ist erst nach Befüllung der Deponie im hintersten Bereich der 
Deponie vorgesehen. 

In der Erschließungsphase erfolgt die eigentliche Zufahrt über die B 182 Brennerbundes-
straße und weiter über eine aus- bzw. neu zu bauenden Verbindungsstraße, welche von der 
BE - Wolf bis zum Standort führt und dort in einen Forstweg übergeht. Ab der Durchgängig-
keit des Schutterstollens ins Padastertal wird dieser als Verbindungsweg von der Baustel-
leneinrichtungsfläche Wolf zur Deponie im Padastertal genutzt. Die obertägige Verbin-
dungsstraße wird ab diesem Zeitpunkt nur mehr im Ausnahmefall verwendet. 

• Ablaufkonzept Wolf – Deponie Padastertal 

Die Deponie Padastertal muss unverzüglich für die anfallenden Ausbruchsmassen der 
Erschließungs- und Erkundungsphase, insbesondere für die Deponierung der Massen aus 
dem Schutterstollen „Padaster“, dem Tunnel „Saxen“ (Velperbach) und dem Zufahrtstunnel, 
im Padastertal zur Verfügung stehen. 

Dazu muss der notwendige Basisentwässerungsstollen vorab errichtet werden. 

Erst nach Fertigstellung des Basisentwässerungsstollens kann mit der Befüllung der Depo-
nie mit Ausbruchmaterial, das nicht aus dem Padastertal selbst stammt, begonnen werden. 

Die Bodenaushubdeponie wird in 8 Schüttfasen befüllt, mit dem Ziel, die Deponieoberfläche 
sofort nach dem Erreichen der jeweiligen Endhöhe abzudecken, zu rekultivieren und der 
vorgesehenen Nutzung zuzuführen. Die Schüttung erfolgt erst im Osten der Deponie (Be-
reich Lüftungsstollen) und dann kontinuierlich taleinwärts Richtung Osten. 

Der Materialeinbau erfolgt bis kurz vor Erreichen der Endhöhe so, dass am westseitigen 
Deponierand jeweils ein rd. 3 m hoher Damm als Sicht- und Lärmschutz vorgeschüttet wird. 
Die Oberflächen so geneigt, dass Oberflächenwässer gezielt in das jeweilige temporäre Ab-
setzbecken abgeleitet werden können. Rampen innerhalb der Bodenaushubdeponie werden 
je nach Schüttfortschritt und Bedarf errichtet. 

Detaillierte Informationen zum Baustelleneinrichtungs– und Ablaufkonzept aller Baulose fin-
den sich im Baulogistikkonzept D0118-02369 und den jeweiligen Lageplänen der Baustel-
leneinrichtungen. 
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Die Bauphasen sind, insofern sie relevant für den Bereich Eisenbahntechnik, Eisenbahnbautechnik 
sind, in den folgenden Dokumenten beschrieben: 

• D0118-02369 Baulogistikkonzept Österreich 

• D0118-04331 Bauprogramm Bauende 2020 

• D0118-00353 Bauzeitdetailplan, Einbindung Bahnhof Innsbruck 

Für die Baulose Ampass, Innbsruck, Ahrental und Wolf können diverse Baustoffe und Wirtschafts-
güter auch mit der Bahn angeliefert werden, müssen aber für den Letzttransport zur Baustelle auf 
Straßentransporte umgeladen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen wird 
ein geringfügiger Teil des Aushub- und Abbruchmaterials vom Baulos Innsbruck per Bahn ab-
transportiert werden. 

Die Baustelleneinrichtung im Bereich Bahnhof Innsbruck sieht ein Durchführungs- und Ablaufkon-
zept vor, welches eine maximale Bauzeit von 3 Jahren und eine möglichst kurze Beeinträchtigung 
des Zugverkehrs und Aufrechterhaltung des zweigleisigen Betriebes so lange wie möglich gestat-
ten wird. Die allgemeine Versorgung der Baustelle Bahnhof Innsbruck zu den lokalen Einsatzstel-
len erfolgt mittels LKW, gegebenenfalls über die Gleisanlagen mit Bauzügen.  

Für den Einbau des Schotterbettes, der festen Fahrbahn und der Zugsicherungsanlagen werden 
Baustellenzüge mit Sonderfahrzeugen eingesetzt, die auf Bestandsgleisen oder neu gebauten 
Gleisen bis zum Einbauort fahren. Der Schotter für die Bettung wird gewöhnlich per Zug vor Ort 
befördert und mit Arbeitszügen eingebaut. 

In Bereichen mit maschinellem Vortrieb mit Tunnelbohrmaschine (TBM) werden als Alternative zur 
Bandspeicheranlage gleisgebundene Schutterwagenzügen vorgeschlagen. In offenen Streckenab-
schnitten erfolgt die Montage von Traktionsstromanlagen von eigenen Bauzügen aus. 

In der Bauphase 5 (Probebetriebsphase) erfolgt nach Fertigstellung sämtlicher Ausrüstungsarbei-
ten der Probebetrieb. 

2.1.21.2 Kunstbauten (Bauzustand) 

2.1.21.2.1 Provisorische Straßenbrücke für Baustellenzufahrt an der Olympiabrücke 

Das Bauwerk befindet sich südlich der bestehenden Olympiabrücke und nördlich des Wannen-
bauwerks Oströhre / Frachtenbahnhof. Die provisorische Brücke überführt die Baustraße zum 
Wannenbauwerk über die Sill. 

Das Bauwerk wird als einfeldriger Überbau in Fachwerkbauweise geplant. Bei dem geplanten Sys-
tem handelt es sich um eine Paneelbrücke aus Stahl in Modulbauweise, wobei die Hauptträger aus 
Elementen mit einer Regellänge von 3,048 m zusammengesetzt werden. Je nach Belastung ist die 
Anordnung von bis zu drei derartigen Hauptträgern pro Seite möglich, die bei Bedarf durch Zula-
gen am Ober- und Untergurt noch verstärkt werden können. Die Festlegung der Anzahl der benö-
tigten Hauptträger wird vom Anbieter des Systems durchgeführt. Zwischen den Hauptträgern sind 
Querträger angeordnet, die als Auflager für die Fahrbahnelemente dienen. Die Unterbauten sind 
als flach gegründete Widerlager mit Parallelflügeln ausgebildet. 

Die lichte Weite der Brücke beträgt 35,17 m, die lichte Fahrbahnbreite beträgt 7,14 m und die Bau-
höhe liegt bei 2,57 m. Die erdberührten Flächen der Widerlager erhalten als Abdichtung einen bi-
tuminösen Anstrich. 
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Bei der provisorischen Brücke für die Baustellenzufahrt an der Olympiabrücke liegen die Widerla-
ger außerhalb des Hochwasserabflussbereiches der Sill. Es ist keine Stütze im Fluss vorgesehen. 
Es ist ein Freibord von mindestens 1,0 m vorhanden. 

2.1.21.2.2 Provisorische Straßenbrücke über die Sill 

Das Bauwerk befindet sich östlich der B 182 und nordwestlich des Tunnelportals des Zugangstun-
nels Wolf. Die provisorische Brücke verbindet den Tübbinglagerplatz am Ostufer der Sill mit der 
Baustraße am Westufer. 

Das Bauwerk wird als einfeldriger Überbau in Fachwerkbauweise geplant. Bei dem geplanten Sys-
tem handelt es sich um eine Paneelbrücke aus Stahl in Modulbauweise, wobei die Hauptträger aus 
Elementen mit einer Regellänge von 3,048 m zusammengesetzt werden. Je nach Belastung ist die 
Anordnung von bis zu drei derartigen Hauptträgern pro Seite möglich, die bei Bedarf durch Zula-
gen am Ober- und Untergurt noch verstärkt werden können. Die Festlegung der Anzahl der benö-
tigten Hauptträger wird vom Anbieter des Systems durchgeführt. Zwischen den Hauptträgern sind 
Querträger angeordnet, die als Auflager für die Fahrbahnelemente dienen. Die Unterbauten sind 
als flach gegründete Widerlager mit Parallelflügeln ausgebildet. 

Die lichte Weite der Brücke beträgt 13,83 m, die lichte Fahrbahnbreite beträgt 4,37 m und die Bau-
höhe liegt bei 2,45 m. Die erdberührten Flächen der Widerlager erhalten als Abdichtung einen bi-
tuminösen Anstrich. 

2.1.22 ARBEITNEHMERSCHUTZ 

2.1.22.1 Straßenverkehrstechnik 
Bauphase 
Im Zuge des eisenbahnrechtlichen Verfahrens sind nur grundsätzliche Angaben zu den vom Ei-
senbahnuternehmen wieder herzustellenden Verkehrswegen erforderlich.  
Betriebsphase 
Entfällt, da während der Betriebsphase keine Verlegung von Straßen vorgesehen ist. 

2.1.22.2 Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 
Bauphase 

Die Planung des Arbeitnehmerschutzes in der Bauphase wurde in folgenden Dokumenten vorge-
nommen: 

• D0118-02389 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

• D0118-00641 Beilage F1 – Baustellenmatrix Konventioneller Vortrieb 

• D0118-00642 Beilage F2 – Baustellenmatrix Maschineller Vortrieb 

• D0118-00643 Beilage F3 – Baustellenmatrix Ausrüstung 

• D0118-00644 Beilage E Anwesenheitsplan 

• D0118-01899 SiGe-Dokumente gemäß Arbeitnehmerschutz 

• D0118-02183 Unterlage für spätere Arbeiten 

• D0118-04291 Explosionsschutzdokument nach §5 VEXAT 
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Betriebsphase 

Im Sicherheitskonzept (D0118-02132, 20118-02133) sind für den Arbeitnehmerschutz relevante 
Bestimmungen angeführt.  

Typische Arbeitsplatzbereiche im Bereich der Fahrbahn sind die Haupttunnelröhren für die Durch-
führung von Erhaltungsarbeiten. In den SiGe-Dokumenten ist eine Evaluierung der Arbeitsplätze 
und eine entsprechende Maßnahmenplanung durchgeführt worden, um das Risiko für Arbeitneh-
mer zu minimieren. 

Gefahrenbereiche mit Absturzgefahr sind entsprechend gesichert und beleuchtet. Zusätzlich zur 
Tunnelbeleuchtung und mitgeführter mobiler Beleuchtung wird für eine ausreichende Beleuchtung 
gemäß den Anforderungen der ÖNORM EN 12464 gesorgt. Geeignete Maßnahmen für den 
Brandschutz und Explosionsschutz sind in den SiGe-Dokumenten und im Sicherheitskonzept vor-
gesehen. Für eine Versorgung mit Erster Hilfe wird bei Erhaltungsarbeiten im Tunnel ein Sanitäts-
wagen mitgeführt. Weitere Belastungen der Arbeitnehmer wie Lärm oder Staub werden überwacht 
und im vorgegebenen Rahmen gehalten. 

Neben jedem Gefahrenraum ist ein Sicherheitsraum von 0,6 x 2,0 m neben den Gleisen durchge-
hend vorhanden. In Wannenbereichen dient der Sicherheitsraum auch als Zugang. Der seitliche 
Sicherheitsabstand von 0,5 x 2,0 m ist zwischen bewegten Schienenfahrzeugen und Teilen der 
Umgebung beidseitig vorgesehen. Der minimale Abstand von Einbauten zur Gleisachse beträgt 
2,50 m auf der einen Seite beziehungsweise 3,00 m auf der Seite, wo der Randweg angeordnet 
ist. Im Tunnel und in Wannenbereichen ist durchgehend ein Fluchtweg mit 1,20 x 2,20 m angeord-
net. Es sind keine Rettungsnischen vorgesehen, da die Tunnelröhren eingleisig ausgeführt sind.  

2.1.22.3 Elektrotechnik 

Die für den Arbeitnehmerschutz relevanten Dokumente wurden gesichtet. Im speziellen wurden die 
Berichte Sicherheits- und Gesundheitsschutz Dokumente D0118-01899 und Unterlagen für späte-
re Arbeiten: D0118-02183 auf die Berücksichtigung von elektrotechnisch relevanten Gesichtspunk-
ten hin überprüft. Ebenso wurde der für die Bauphase relevante Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan überprüft. Im Explosionsschutzdokument nach §5 VEXAT werden die Erdungsmaß-
nahmen angeführt. Weiters wird aus elektrotechnischer Sicht auf die oben genannten Dokumente 
verwiesen. 

Bauphase 

Die Errichtung, der Anschluss sowie die Prüfung elektrotechnischer Anlagen in der Bauphase ob-
liegt konzessionierten Unternehmen. Regelmäßige Überprüfungen auf auftretende Mängel werden 
vorgesehen. Es werden die relevanten Vorschriften und Normen angeführt. Die Installation von 
Brandmeldeeinrichtungen an Gefahrenschwerpunkten wie zum Beispiel Trafostationen wird ge-
plant.  

Betriebsphase 

Die Einhaltung der elektrotechnischen Sicherheit wird durch die Normgerechte Ausführung der 
elektrischen Anlagen und durch den Normgerechten Umgang mit den Anlagen gewährleistet. In 
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten werden die relevanten Normen angeführt 
und deren Anwendung in der Planung und in der Errichtung damit berücksichtigt.  

Die Erdungsanlage wird nach den gültigen Europäischen Normen ausgeführt. Ergänzend werden 
auch die ÖBB Dienstvorschriften angeführt, die in der Regel die Umsetzung der gültigen Normen 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 245 

in die Praxis darstellen. Weiters wird die Möglichkeit der Erdung der Traktionsstromanlage be-
schrieben. Die Erdungsmöglichkeiten durch Erdungsschalter und durch Erdungsstangen werden 
beschrieben. Intervalle für die Überprüfung der Erdungsanlagen werden vorgesehen. Bei der Be-
lastung der Mitarbeiter durch nieder- und hochfrequente elektromagnetische Felder wird auf die 
übliche Belastung in Bahnanlagen hingewiesen. Es werden keine vom üblichen Bahnbetrieb ab-
weichenden Anlagen betrieben. 

2.1.22.4 Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 

Die für den Arbeitnehmerschutz relevanten Dokumente wurden gesichtet, im Speziellen die Berich-
te Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente D0118-01899 und Unterlagen für spätere Arbei-
ten D0118-02183 auf die Berücksichtigung von ZZS-relevanten Gesichtspunkten hin überprüft.  

2.1.22.5 Betrieb und Erhaltung 

Die für den Arbeitnehmerschutz zutreffenden Dokumente wurden gesichtet, im besonderen die 
Berichte D0118-1899 „SiGe-Dokumente gemäß Arbeitnehmerschutz“ und D0118-2183 „Unterlage 
für spätere Arbeiten“ auf die Berücksichtigung von eisenbahnbetrieblich relevanten Gesichtspunk-
ten überprüft. 

Bauphase 
Entfällt, da während der Bauphase kein Eisenbahnbetrieb stattfindet. 

Betriebsphase 

Die Aufrechterhaltung der eisenbahnbetrieblichen Sicherheit wird durch die Einhaltung der diesbe-
züglichen Gesetze und Verordnungen sowie des betrieblichen Regelwerkes der ÖBB gewährleis-
tet. 

2.1.22.6 Aerodynamik, Lüftungstechnik 
Bauphase 

Die in den Einreichunterlagen enthaltenen Dokumente zum Arbeitnehmerschutz wurden gesichtet. 
In der Bauphase sind sowohl beim Rohbau als auch während der Ausrüstungsphase aus Sicht des 
Fachbereichs Aerodynamik, Lüftungstechnik in erster Linie die im Tunnel zu erwartenden Klima-
bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und die Schadstoffkonzentrationen in der Luft relevant. 
Zur Gewährleistung der Anforderungen ist eine entsprechend dimensionierte Baulüftung und Bau-
kühlung (vgl. Kapitel 2.1.21.1.4) vorgesehen.  

Betriebsphase 

Die in den Einreichunterlagen enthaltenen Dokumente zum Arbeitnehmerschutz wurden gesichtet. 
In der Betriebsphase sind aus Sicht des Fachbereichs Aerodynamik, Lüftungstechnik in erster Li-
nie die im Tunnel und in den Querschlägen zu erwartenden Klimabedingungen (Temperatur, Luft-
feuchtigkeit) relevant. Neben den vorgesehenen baulichen (Abdichtung des Tunnels) und techni-
schen (Lufttauscher) Maßnahmen zur Kontrolle des Tunnelklimas sind auch verschiedene organi-
satorische Maßnahmen bei erhöhten Tunneltemperaturen vorgesehen (nähere Angaben finden 
sich in Kapitel 2.1.20.6.5). 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 246 

2.1.22.7 Tunnelsicherheit 

Aufgrund inhaltlicher Erfordernisse erfolgt eine gemeinsame Aussage hinsichtlich Befund und Gut-
achten. Auf Kap. 3.17.3 wird verwiesen. 

2.1.22.8 Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich sta-
tisch konstruktiver Fragestellungen  

Bauphase 

Im auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung basierenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (D0118-02389) gemäß BauKG werden derzeit bekannte Hauptgefährdun-
gen und dazugehörige Maßnahmen beschrieben. Im Zuge der Ausführungsplanung erfolgt laut 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach der Bestellung eines Planungskoordinators und ei-
nes Baustellenkoordinators in Zusammenarbeit mit den zur Bauausführung beauftragten Firmen 
unter Berücksichtigung der Anforderungen des ArbeitnehmerInnenschutzes (unter anderem auch 
Berücksichtigung der BauarbeiterschutzVO und des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes) eine de-
taillierte Ausarbeitung der Baustellenorganisation und Koordination. Der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan wird weiter ausgearbeitet und die Maßnahmen zur Gefahrenminimierung bzw. 
Gefahrenbeseitigung werden durch den Planungs- und Baustellenkoordinator den jeweils aktuellen 
Baustellenbedingungen angepasst. 

Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (D0118-02389) gemäß BauKG wird die Einhaltung der 
Mindestanforderungen für Brandschutz auf Baustellen gemäß TRVB 149 gefordert. Im Zuge der 
folgenden Projektphasen werden laut Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zum Schutz der 
ArbeitnehmerInnen erforderliche Brandschutzmaßnahmen während der Bauphase definiert. In 
Abstimmung mit den zuständigen Einsatzorganisationen und der örtlichen Bauaufsicht wird ein 
detaillierter Alarmplan, ein ausführliches Brandschutzkonzept mit Vorgaben für den vorbeugenden 
und abwehrenden Brandschutz sowie ein Flucht- und Rettungsplan gemäß BauV §105 erstellt. Im 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird eine zwingend notwendige Unterweisung der Arbeit-
nehmer über das Brandschutzkonzept und die Alarmpläne sowie die Benennung eines Brand-
schutzverantwortlichen und ausgebildeten Brandschutzbeauftragten gefordert. 

Betriebsphase 

Die gesamten in den Bauwerken untergebrachten Anlagen werden vollautomatisch betrieben. Die 
Tätigkeit von Personen beschränkt sich ausschließlich auf betriebliche Wartungs-, Instandhal-
tungs- und Kontrollarbeiten.  

In den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten gemäß Arbeitnehmerschutzgesetz 
(AschG) (D0118-01899) ist eine Analyse und Auflistung der in der späteren Betriebsphase im Be-
trieb und bei Erhaltungsarbeiten möglichen Gefährdungen und Belastungen des Personals und 
eine Festlegung der Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung bzw. Gefahrenminimierung enthalten.  

Auf Gefährdungen und Maßnahmen bei Wartung und Instandhaltung der zum Projekt gehörenden 
Hochbauten wird in den grundsätzlichen Maßnahmen zum Arbeitnehmerschutz auf Grund der im 
Vergleich zum Gesamtbauwerk untergeordneten Bedeutung dieser Bauwerke in der derzeitigen 
Projektphase nicht im Detail eingegangen.  

Im Zuge der folgenden Projektphasen werden die Dokumente zum ArbeitnehmerInnenschutz auch 
unter Berücksichtigung der Hochbauten ausgearbeitet und ergänzt. 
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Im gemäß Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und auf Basis des Technischen Berichts „Er-
haltungskonzept“ (D0118-02167) erstellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument „Unter-
lagen für spätere Arbeiten“ (D0118-02183) ist ein dem derzeitigen Wissenstand entsprechender 
Gefährdungs- und Maßnahmenkatalog als Grundlage für den ArbeitnehmerInnenschutz während 
der im Laufe der weiteren Nutzungsphase notwendigen Arbeiten (z.B. Nutzung, Wartung, Instand-
haltung, Umbau, Abbruch) enthalten. 

Auf Gefährdungen und Maßnahmen bei Wartung und Instandhaltung der zum Projekt gehörenden 
Hochbauten wird in den grundsätzliche Maßnahmen zum Arbeitnehmerschutz auf Grund der im 
Vergleich zum Gesamtbauwerk untergeordneten Bedeutung dieser Bauwerke in der derzeitigen 
Projektphase nicht im Detail eingegangen. 

Im Zuge der folgenden Projektphasen wird das Dokument zum ArbeitnehmerInnenschutz auch 
unter Berücksichtigung der Hochbauten aktualisiert und ergänzt. 

Im den Projektunterlagen beigelegten, gemäß Verordnung explosionsfähiger Atmosphären (VE-
XAT) §5 erstellten „Explosionsschutzdokument“(VEXAT__ D0118_04291), das auf dem Wissens-
stand des Einreichprojektes basiert und somit eine vorläufige Evaluierung (Erstevaluierung) dar-
stellt, werden keine explosionsgefährdeten Bereiche angeführt. 

Gemäß Verordnung explosionsfähiger Atmosphäre (VEXAT) muß das Explosionsschutzdokument 
vor Inbetriebnahme der Anlage überarbeitet, die Evaluierung laufend fortgesetzt und auf einem 
konstant aktuellen Stand gehalten werden. 

2.1.22.9 Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässe-
rung, Baubetrieb, Bodenmechanik und Deponietechnik 

Bauphase 

Der nachfolgende Befund bezieht sich auf die Dokumente des Arbeitnehmerschutzes der Bau – 
und der Betriebsphase aus Sicht der Fachbereiche: 

• Bodenmechanik und Deponietechnik 

• Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

Der erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gemäß BauKG basiert auf dem 
Wissensstand zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung und beschreibt die derzeit bekannten 
Hauptgefährdungen und die dazugehörigen Maßnahmen während der Bauphase. 

Elemente und Maßnahmen des SiGe-Plans, insbesondere jene, welche an den Bauablauf und das 
Bauzeitprogramm gekoppelt sind, entsprechen dem Detaillierungsgrad der aktuellen Projektphase. 

Der vorliegende SiGe-Plan befasst sich mit den Hauptbaumaßnahmen. Die vorgezogenen Bau-
maßnahmen im Zuge der Erstellung des Erkundungsstollens sind nicht Gegenstand des vorlie-
genden SiGe-Plans. 

Im vorliegenden SiGe-Plan werden folgende Themen behandelt: 

• Allgemeine Bestimmungen zum SiGe-Plan 

• Maßnahmen zur Baustellenordnung  

• Spezielle Gefährdungsbilder und Maßnahmen beim Tunnelbau 
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• Darstellung der wahrscheinlichen Gewerksüberschneidungen 

• In der Baustellenmatrix werden die typisierten Bereiche ermittelt und beschrieben, die Ge-
fähr-dungsbilder analysiert und ein Maßnahmenkatalog erstellt und zugeordnet. 

• Auflistung und Koordination der gemeinsam genutzten Schutzeinrichtungen und Maßnah-
men 

• Besondere projektspezifische Gefährdungen und Maßnahmen 

Folgende Hauptgefährdungen wurden im Rahmen der eingangs erwähnten Fachbereiche berück-
sichtigt: 

• Gefährdungen durch Erdarbeiten 

• Gefährdungen durch Tunnelbau (Vortrieb und Sicherung) 

• Gefährdungen durch Betonbau 

• Gefährdungen durch Baumaschinen und Hebezeuge 

• Standsicherheit Baumaschinen im steilen Gelände 

• Erhöhte Arbeitsplätze – Absturzgefahr 

• Gefährdungen durch herab fallende Gegenstände bzw. herab fallendes Material 

• Gefährdungen durch gefährliche Arbeitsstoffe 

Für detaillierte Informationen wird auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan D0118-02389 
und die zugehörigen Anlagen „D0118-00641 bis D0118-0644“ verwiesen. 

Betriebsphase 

Der nachfolgende Befund bezieht sich auf die Dokumente des Arbeitnehmerschutzes in der Be-
triebsphase aus Sicht der Fachbereiche: 

• Bodenmechanik und Deponietechnik 

• Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

Im Zuge des Einreichoperates wurden die vorläufigen, der aktuellen Projektphase entsprechenden 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente gemäß Arbeitnehmerschutz erstellt. 

Im vorliegenden SiGe-Dokument werden die möglichen Gefährdungen und Belastungen des Per-
sonals des BBT, welche im Betrieb und bei Erhaltungsarbeiten für das Personal des BBT auftreten 
können in einer vorläufigen Evaluierung im Sinne des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) 
analysiert und aufgelistet. Für die ermittelten Gefährdungen werden Maßnahmen zur Vermeidung 
beziehungsweise Minimierung der Gefährdungen festgelegt. 

Die analysierten Tätigkeiten und Arbeitsbereiche, welche als Grundlage für die Gefährdungsanaly-
se dienen, basieren auf dem Erhaltungskonzept, welches im Zuge der Einreichplanung erstellt 
wurde. 

Die durchgeführte Gefährdungsanalyse muss entsprechend der vorliegenden Projektsphase (Ein-
reichung nach Eisenbahnrecht) als vorläufige Evaluierung gesehen werden, welche im Laufe der 
weiteren Projektphasen zunehmend detailliert wird. 
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Die Dokumentation dieser vorläufigen Evaluierung erfolgt im Sinne des § 5 ASchG entsprechend 
dem Wissensstand der vorliegenden Projektphase. 

Für detaillierte Informationen wird auf die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente gemäß 
Arbeitnehmerschutz D0118-01899 verwiesen. 

Bau- und Betriebsphase 

Der nachfolgende Befund bezieht sich auf die Dokumente des Arbeitnehmerschutzes in der Bau – 
und der Betriebsphase aus Sicht der Fachbereiche: 

• Bodenmechanik und Deponietechnik 

• Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb 

Unterlage für spätere Arbeiten 

Die Ausarbeitung der gemäß Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) §8 zu erstellenden Unter-
lage für spätere Arbeiten basiert auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Einreichplanung und 
beschreibt die derzeit bekannten zukünftigen Nutzungen und Arbeiten für Wartung, Instandhaltung, 
Umbauarbeiten oder Abbruch, sowie die damit verbundenen derzeit absehbaren Hauptgefährdun-
gen und die dazugehörigen technischen Maßnahmen. 

Manche dieser Arbeiten können vereinfacht oder zumindest sicherer gemacht werden, wenn schon 
in der Planungsphase entsprechende Sicherungseinrichtungen bzw. – Maßnahmen vorgesehen 
werden. 

Organisatorische und personenbezogene Maßnahmen, welche den Arbeitnehmerschutz betreffen, 
sind detailliert im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument gemäß §5 AschG beschrieben 
und wurden in der vorliegenden Unterlage nur zusammenfassend dargestellt. 

Die Unterlage für spätere Arbeiten ist ein Dokument, welches im Zuge der weiteren Planung und 
der Bauausführung, aber auch bei späteren Adaptierungen, Umbauten oder sonstigen sicherheits-
relevanten Änderungen am Bauwerk, ergänzt und angepasst werden muss. 
Als Hauptbestandteil der Unterlage für spätere Arbeiten wurde ein Gefährdungs- und Maßnah-
menkatalog erstellt. Weiters wurden die grundsätzlich erforderlichen Unterlagen zum Bauwerk, 
welche der Unterlage für spätere Arbeiten beizulegen sind, aufgelistet. 

Die Unterlage für spätere Arbeiten ist im Zuge der folgenden Projektphasen, insbesondere im Zu-
ge der Ausführung (Bestandsplanung), zu aktualisieren. 

Für detaillierte Informationen wird auf die Unterlage für spätere Arbeiten D0118-02183 verwiesen. 

Explosionsschutzdokument 

Gemäß Verordnung explosionsfähiger Atmosphären (VEXAT) § 5 wurde ein „Explosionsschutzdo-
kument“ erstellt. 

Das vorliegende Explosionsschutzdokument stellt eine vorläufige Evaluierung (Erstevaluierung) 
auf Basis des Wissensstandes des Einreichprojektes dar. Das Dokument ersetzt nicht die eigentli-
che Evaluierung vor der Inbetriebnahme der Anlage und ist in diesem Sinne fortzuschreiben und 
auf dem letzten Stand zu halten. 

Bei der gegenständlichen vorläufigen Evaluierung wurden im Rahmen der obigen Fachbereiche 
keine explosionsgefährdeten Bereiche identifiziert. Es ist jedoch aus den geologischen Dokumen-
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ten zu entnehmen, dass Gebirgsarten vorliegen, aus denen theoretisch Methangas und / oder 
Schwefelwasserstoff austreten könnte. 

Die Möglichkeit einer Gasinfiltration in die Bergwasserdrainagen (Ulmendrainagen) in der Bau- 
aber auch in der Betriebsphase ist daher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Im Falle 
einer Gasinfiltration ist außerdem zu beurteilen, ob in der Sohldrainage eine ausreichende Ver-
dünnung und gefahrlose Abfuhr erfolgen kann. Falls erforderlich, ist in den betroffenen Bereichen 
des Tunnels eine gezielte Absaugung im Bereich der Bergwasserdrainagen vorzusehen. Diese 
Absaugungen sind derzeit auf Grund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht Teil der Pla-
nung bzw. des Projektes. 

Während der Bauphase sind entsprechende Messungen durchzuführen und die Situation für die 
Betriebsphase zu beurteilen. Sollten auf Grund dieser Beurteilung Bereiche mit möglicher Gasinfilt-
ration identifiziert werden, so sind in der Ausführungsplanung die entsprechenden konstruktiven 
und organisatorischen Maßnahmen im Detail festzulegen und vorzusehen (Absaugung, regelmä-
ßige Messungen, Verhaltensregeln bei Erhaltungsarbeiten, usw.). 

Für detaillierte Informationen wird auf das Explosionsschutzdokument nach §5 VEXAT D0118-
04291 verwiesen. 

2.1.22.10 Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasser und Was-
serwirtschaft, Ersatzwasserversorgung 

Bauphase 
Zum Arbeitnehmerschutz in der Bauphase liegt ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan vor. In 
diesem ist eine Baustellenordnung, ein Anwesenheitsplan – Darstellung der Gewerksüberschnei-
dungen, die Hauptgefährdungen durch Bautätigkeiten, die Gefährdungsbilder und Maßnahmen 
Tunnelbau, besondere projektsspezifische Gefährdungen und Maßnahmen und eine Baustellen-
matrix mit typisierten Bereichen und Maßnahmenkatalog enthalten. 

Betriebsphase 

Für die Betriebsphase gibt es eine Unterlage für spätere Arbeiten und ein Explosionsschutz-
Dokument nach § 5 VEXAT. 

In der Unterlage für spätere Arbeiten sind grundsätzliche Maßnahmen zum Arbeitnehmerschutz, 
die allgemeinen Gefährdungen und Belastungen aus den Umgebungsbedingungen im Tunnel, ein 
allgemeiner Gefährungs- und Maßnahmenkatalog, eine detaillierter Gefährungs- und Maßnah-
menkatalog und Unterlagen zum Bauwerk vorhanden. Das Explosionsschutz-Dokument weist aus, 
dass aus den geologischen Dokumenten zu entnehmen ist, dass Gebirgsarten vorliegen, aus de-
nen theoretisch Methangas und / oder Schwefelwasserstoff austreten könnte. Wahrscheinlich sind 
solche Ereignisse auf die Vortriebsphase beschränkt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, auch wenn es nach dem derzeitigen Wissensstand als sehr unwahrscheinlich zu betrachten 
ist, dass solche Gasaustritte auch in der Betriebsphase erfolgen könnten. Es sind daher Maßnah-
men für Bau- und Betrieb in diesem Dokument enthalten. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 251 

2.1.22.11 Geologie, Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzun-
gen 

Für den Arbeitnehmerschutz sind die hydrogeologischen Verhältnisse dann relevant, wenn grösse-
re Wassereintritte während Stollenvortriebsarbeiten auftreten. Bei den steigend vorgetriebenen 
Stollenabschnitten treten hier keine Gefährdungen auf, da das zutretende Kluftgrundwasser ge-
fahrlos über die Wassergräben bzw. über die Tunnelsohle zum Tunnelportal fließen kann. 

Die wenigen fallend vorgetriebenen Tunnelabschnitte (Zugangsstollen Ahrntal undWolf sowie 
Haupttunnelabschnitte von Einmündung Fenster Wolf in Richtung Norden) befinden sich in hydro-
geologisch wenig durchlässigen Einheiten, sodass auch hier eine gefahrlose Ableitung der in ge-
ringen Mengen anfallenden Bergwässer mittels Abpumpen möglich ist 

2.1.22.12 Lärmschutz 
Bauphase 

Die Planung des Arbeitnehmerschutzes in Bau- und Betriebsphase wurde in folgenden Dokumen-
ten vorgenommen:  

• D0118-02389, „Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente – Technischer Bericht -
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan“ 

• D0118-01899, „Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente – Technischer Bericht (Vor-
abzug) – SiGe- Dokumente gemäß Arbeitnehmerschutz“ 

• D0118-02183, „Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente – Technischer Bericht –
Unterlage für spätere Arbeiten“ 

• D0118-00641, „Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente – Schema – Beilage F1“ 

• D0118-00642, „Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente – Schema – Beilage F2“ 

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente verweisen auf die Festlegungen der Verord-
nung Lärm und Vibrationen, insbesondere Abschnitte 5.2.2, 8.3 und 9.3 in D0118-01899 und 5.2.2 
sowie 7.3 in D0118-02183. 

Betriebsphase 

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente verweisen auf die Festlegungen der Verord-
nung Lärm und Vibrationen, insbesondere Abschnitte 5.2.2, 8.3 und 9.3 in D0118-01899 und 5.2.2 
sowie 7.3 in D0118-02183. 

2.1.22.13 Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 
Bauphase 

Bei sämtlichen Bauarbeiten wird die VOLV (siehe Absatz 3.7.1) eingehalten werden. Es war nicht 
erforderlich, im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, im  Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokument und in den Unterlagen für spätere Arbeiten explizit auf den Erschütterungsschutz einzu-
gehen. 

Betriebsphase 

Die Einhaltung der VOLV (siehe Absatz 3.7.1) ist bei Nachweis der Schwingungsgrenzwerte für 
das Wohlbefinden des Menschen immer mit weitem Abstand eingehalten. Eine maßgebliche 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 252 

erschtterungstechnische Belastung von ArbeitnehmerInnen liegt somit nicht vor. Es war nicht er-
forderlich, im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-
kument und in den Unterlagen für spätere Arbeiten explizit auf den Erschütterungsschutz einzuge-
hen. 

2.1.22.14 Luft und Klima 

Für die fachspezifische Beurteilung des Projektes in Hinblick auf die Arbeitsplatzatmosphäre wur-
den zunächst die relevanten geologischen Berichte in Hinblick auf die zu erwartenden Gesteinszu-
sammensetzungen und möglicher Vorkommen von Gasen überprüft und für die Bewertung des 
Tunnelklimas die berechneten Bergtemperaturen entlang der Trasse.  

Weiters wurde die Planung und Auslegung der Tunnellüftung im Bau-, Betriebs-, Erhaltungs-, und 
Ereignisfall überprüft und die entsprechenden Sicherheits- und Arbeitnehmerschutzdokumente auf 
den Aspekt der Tunnelatmosphäre bewertet. 

Bauphase 

In der Bauphase ist die Tunnelatmosphäre in erster Linie durch Schwebstaub verschiedener Frak-
tionen und durch Abgase von Verbrennungskraftmaschinen verunreinigt. Hier wurde im Lüftungs-
konzept auf der Grundlage der Baulogistik eine Quantifizierung der zu erwartenden Freisetzungen 
luftfremder Stoffe vorgenommen und entsprechend vor allem Schweizer Richtlinien die erforderli-
che Frischluftbeaufschlagung über die Luttenleitung bzw. über die zweite Tunnelröhre berechnet. 
Die Lüftungsaggregate sind redundant ausgeführt und zusätzlich sind gemäß SIGE-Unterlagen 
Arbeitsplatzmessungen für die jeweils emissionsrelevanten Parameter vorgesehen. Im Baulogis-
tikkonzept wurde auf Primärmaßnahmen zugunsten der Tunnelatmosphäre Wert gelegt wurde 
(möglichst geringer Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen und Aggregaten, Schuttertransport 
möglichst über Förderbänder u.a.).  

Hinsichtlich Tunnelklima in der Bauphase wurden anhand der zu erwartenden Temperaturen 
(Bergtemperatur und Wärmeemissionen der Vortriebsmaschinen) Kühlungsmaßnahmen vorgese-
hen, durch welche die Einhaltung des relativ streng angesetzten WBGT-Indexes von 28 °C sicher-
gestellt wird.   

Betriebsphase 

Für die Betriebsphase zeigen die aerodynamischen Berechnungen, dass abgesehen von der ers-
ten Phase der Inbetriebnahme nicht mit erheblichen Luftschadstoffbelastungen zu rechnen ist. Der 
Luftaustausch findet im Allgemeinen durch den Zugsverkehr selbst statt. Es sind darüber hinaus 
auch Lüftungsgeräte in Form von Strahlventilatoren vorgesehen.  

Im Erhaltungsfall, der abschnittsweise Abständen von einigen Tagen gegeben ist, kommen auch 
Verbrennungskraftmaschinen zum Einsatz. Hier sieht das Lüftungskonzept eine mechanische Be- 
und Entlüftung vor, welche für den Maximalfall redundant ausgelegt ist. 
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2.1.22.15 Umweltmedizin 
Bauphase 
Arbeitsmedizin  
Allgemeines 

In der ÖN EN 27243 finden alle Einflussfaktoren für die Beurteilung der Belastung und somit der 
gesundheitlichen Auswirkungen auf die Beschäftigten Beachtung. 

Diese europäische Norm berücksichtigt die natürliche Feuchttemperatur, die Globetemperatur, die 
Luftgeschwindigkeit, den Arbeitsenergieumsatz, Hitzeakklimatisation sowie den Bekleidungsisola-
tionswert. 

Die dem Projekt bei der Beurteilung des Klimas im Brenner Basis Tunnel zugrunde gelegten Rah-
menbedingungen entsprechen den arbeitsmedizinischen Erfordernissen.  

Die Fragestellung ob die Anwendung des WBGT-Index für einen Arbeitsplatz unter Tage anwend-
bar ist kann daher eindeutig mit ja beantwortet werden. 

Bei Einhaltung des zugrundegelegten WBGT-Wertes von 28°C treten keine Konflikte mit nationa-
len Regelungen auf.  

Sowohl die „Arbeitsmedizinische Prophylaxe bei Arbeiten im Untertagebau im feucht-warmen Kli-
ma“ nach der SUVA als auch das österreichische Nachtschwerarbeitsgesetz beginnen bereits bei 
23°Trockentemperatur (unter der Annahme von 100% relativer Luftfeuchtigkeit) mit organisatori-
schen Maßnahmen zur Begrenzung der Belastung der Mitarbeiter. 

Im österreichischen Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG, BGBl. Nr. 354/1981 idF BGBl. Nr. 
473/1992), Artikel VII Abs.2 Z2 wird Hitzearbeit wie folgt definiert: 

Eine solche liegt bei einem durch Arbeitsvorgänge bei durchschnittlicher Außentemperatur verur-
sachten Klimazustand vor, der eine Belastung durch Arbeit während des überwiegenden Teils der 
Arbeitszeit bei 30 Grad Celsius und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Luftgeschwindigkeit 
von 0,1 m pro Sekunde wirkungsgleich oder ungünstiger ist. 

Die nähere Definition in der „NSchG“-Verordnung BGBl Nr 53/1993 lautet: 

§ 1. 

Vergleichbarkeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2 des Nachtschwerarbeitsgesetzes liegt vor, wenn 

1. bei Überwiegen von konvektivem Wärmeaustausch das Klimasummenmaß eine Effektiv-
temperatur von 25,3 Grad Celsius überschreitet und der Zeitanteil dieses Klimazustandes 
an der Gesamtarbeitszeit mindestens 50 % beträgt oder 

2. bei konvektivem Wärmeaustausch und gleichzeitiger Wärmestrahlungsbelastung ab einer 
Strahlungsintensität von mehr als 50 Watt/m² die korrigierte Effektivtemperatur, bestimmt 
über die Globetemperatur, einen Wert von 25,3 Grad Celsius überschreitet und der Zeitan-
teil dieses Klimazustandes an der Gesamtarbeitszeit mindestens 50 % beträgt oder 

3. bei überwiegender Wärmestrahlungsbelastung ab 348 Watt/m² Wärmestromdichte der 
Zeitanteil dieser Belastung an der Gesamtarbeitszeit 30 %, ab 580 Watt/m² 20 % und ab 
870 Watt/m² 10 % beträgt. 
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§ 2. 

(1) Bei der Ermittlung des Klimazustandes sind Zeitpunkt, Anzahl der Messungen und Mess-
dauer auf die 

1. räumlichen Verhältnisse (Messort, Messpunkte) und 

2. betrieblichen Verhältnisse, insbesondere auf solche, die auf das Klima (die Temperatur) 
unmittelbaren Einfluss haben, wie zB Anzahl der Personen, Beleuchtung, Lastzustände 
von Maschinen und Anlagen und anderen Wärmequellen, Luftströmungen von Fens-
tern, Toren und Hallendachöffnungen und 

3. gegebenenfalls auf die Außenklimaverhältnisse (Außentemperaturverhältnisse) 

so abzustimmen, dass eine messtechnisch repräsentative und reproduzierbare Erfassung der Kli-
masituation (Temperatursituation) am Arbeitsplatz gewährleistet ist. 

(2) Die Ermittlung des Klimazustandes ist unter Berücksichtigung der ÖNORM A 8070 
(Vornorm) "Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung" (Anlage zu dieser Ver-
ordnung) vorzunehmen. 

Grundsätzlich ist aus medizinischer Sicht zu bemerken, dass Grenzwerte immer nur Durchschnitts-
temperaturen betreffen können. Einzelne akut auftretende Extremwerte bedürfen immer einer ge-
sonderten Bewertung durch Experten, sowie darauf abgestimmte Maßnahmen. Beispiele hierfür 
wären das plötzliche Auftreten von extremer Luftfeuchtigkeit bei überraschenden Wassereinbrü-
chen oder heiße Außentemperaturen im Hochsommer. 

Die Rahmenbedingungen der Bau- und der Betriebsphase unterscheiden sich aus arbeitsmedizini-
scher Sicht deutlich.  

In der Bauphase kann man von sehr vielen Exponierten ausgehen. Durch diese höhere Anzahl 
und den notwendigen durchgehenden Schichtbetrieb ist es deutlich schwieriger mit organisatori-
schen und persönlichen Schutzmaßnahmen auf Grenzwertüberschreitungen zu reagieren. 

Im Durchschnitt werden die Mitarbeiter einen höheren Arbeitsenergieumsatz aufweisen als wäh-
rend der Betriebsphase. Auf der anderen Seite werden sie im Normalfall als hitzeakklimatisiert zu 
betrachten sein. 

Die in den Einreichunterlagen enthaltenen Dokumente zum Arbeitnehmerschutz wurden gesichtet 
und für die Begutachtung herangezogen. 
Elektromagnetische Felder 

Die in den Einreichunterlagen enthaltenen Dokumente D0118-01899, D0118-02183, D0118-02389 
zum Arbeitnehmerschutz wurden gesichtet. In der Bauphase treten keine über die üblichen Gefah-
ren für Bahnbedienstete hinausgehende spezifische Gesundheitsgefahren durch EMF auf. Daher 
ist die Frage der Belastung durch EMF in der Bauphase für die Begutachtung gemäß § 31a EisBG 
ohne Belang. 

Hygiene und Mikrobiologie 

Dieses Fachgebiet ist für die Beurtellung des Arbeitnehmerschutzes nicht relevant. 
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Betriebsphase 
Arbeitsmedizin  
In der Betriebsphase werden sehr viel weniger Beschäftigte exponiert sein, die allerdings nicht als 
hitzeakklimatisiert zu betrachten sein werden. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Tunnel 
sind nicht mit Arbeiten im Untertagebau zu vergleichen. Dafür sind die Aufenthaltszeiten zu unre-
gelmäßig und zu kurz. Der Aufenthalt im Tunnel kann nicht als dauerhafter Arbeitsplatz betrachtet 
werden. Durch die geringe Anzahl an Exponierten ist es deutlich einfacher, organisatorische Maß-
nahmen zu ergreifen. 

Die medizinische Bewertung der Beanspruchung durch warmes Umgebungsklima bei kurzen und 
unregelmäßigen Aufenthalten ist deutlich schwieriger. Deshalb sollten dieselben Vorsichtsmaß-
nahmen wie bei jeder Hitzearbeit eingehalten werden. 

Elektromagnetische Felder 

Die in den Einreichunterlagen enthaltenen Dokumente D0118-01899, D0118-02183, D0118-02389 
zum Arbeitnehmerschutz wurden gesichtet. In den Fahrröhren, in den Portalbereichen, in den Mul-
tifunktionsstellen, Servicestollen usw. sind einerseits Lochkabel andererseits Antennen für die Te-
lekommunikation vorgesehen. Für den Fall von Wartungsarbeiten in der Nähe dieser Antennenan-
lagen ist von den Netzbetreibern auf Basis von Nahfelduntersuchungen entweder zu zeigen, dass 
die Basisgrenzwerte gemäß EU-Richtlinie 2004/40/EG eingehalten werden, oder durch Warnhin-
weise, Zugangsbeschränkungen etc. sicher zu stellen, dass die Grenzwerte auch im Wartungsfall 
eingehalten werden. 

Hygiene und Mikrobiologie 

Dieses Fachgebiet ist für die Beurteilung des Arbeitnehmerschutzes nicht relevant. 

2.1.22.16 Limnologie und Fischerei 
Aussagen zum Arbeitnehmerschutz sind nicht erforderlich, da für das Fachgebiet nicht relevant. 

2.1.22.17 Landwirtschaft / Boden 
Bauphase 

Aspekte des Arbeitnehmerschutzes, die im Rahmen des begutachteten Projekts speziell für den 
Fachbereich Landwirtschaft relevant sind, sind unwahrscheinlich. Erstens kann angenommen wer-
den, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer im Gebiet gering ist, zweitens fallen nur 
wenige Arbeiten an, die von landwirtschaftlichen Fachkräften zu verrichten sind. Das sind allenfalls 
Rekultivierungsarbeiten, die dann jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit von selbständigen Land-
wirten (z.B. im Rahmen des Maschinenrings) verrichtet werden.  

Spezielle Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes für den Fachbereich Landwirtschaft sind daher 
nicht erforderlich. 

Betriebsphase 
Im Bereich Landwirtschaft und Boden nicht relevant. 
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2.1.22.18 Naturkunde 
Bauphase 

In den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten zum Projekt (siehe FB. IX) sind keine Na-
turkundespezifischen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bzw. Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
für die Bauphase angeführt. Es wird im Dokument jedoch festgestellt, dass die allgemein gültigen 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen eingehalten werden. 

Betriebsphase 

In den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten zum Projekt (siehe FB. IX) sind keine Na-
turkunde-spezifischen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bzw. Arbeitnehmerschutzbestimmun-
gen für die Betriebsphase angeführt. Es wird im Dokument jedoch festgestellt, dass die allgemein 
gültigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen eingehalten werden.  

2.1.22.19 Forstwirtschaft 

Die in den Einreichunterlagen enthaltenen Dokumente zum Arbeitnehmerschutz wurden bezüglich 
des Fachbereiches Forstwirtschaft gesichtet. Von Relevanz sind die Arbeiten bei Rodungen.   

Bauphase 

Auf die Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei Rodungen und die forstlich relevanten Arbeitnehmer-
schutzverordnungen wird hingewiesen. 

Betriebsphase 

In der Betriebsphase betrifft der Arbeitnehmerschutz die Eigentümer bzw. die Bewirtschafter der 
von Ersatzaufforstungen und Strukturverbesserungsmaßnahmen betroffenen Waldflächen. Für 
diese gelten die relevanten gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Arbeitnehmerschutzes.  

2.1.23 LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN, LUFTSCHADSTOFFE, ELEKTROMAGNETI-
SCHE FELDER  

2.1.23.1 Lärmschutz 

Die Auswirkungen der Projektdurchführung wurden sowohl für Bauphase wie auch für die Be-
triebsphase gemäß der in Abschnitt 1.9.13 dargestellten Methodik durchgeführt. Da die Ermittlung 
der Vorbelastung dazu unbedingt notwendig ist, wurde immer auch die Belastung im Ausgangszu-
stand Z0 festgestellt und durch Messungen (siehe Bericht „Messung Istzustand Lärm“ D0118-
03933) untermauert. Durch Prognoserechnungen wurden die Zustände Z1 für die Bauphase und 
Z2 für die Betriebsphase simuliert. In der Betriebsphase wurde der Auslegungsfall betrachtet, um 
dem Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen. Da Lärmschutzmaßnahmen die zu erwartenden 
Emissionen verändern, ist es notwendig, die Varianten mit und ohne Lärmschutzmaßnahmen zu 
betrachten, um deren Wirksamkeit einzuschätzen. Daher unterteilt sich die Prognose der Baupha-
se in die Zustände Z10 (ohne Lärmschutzmaßnahmen) und Z11 (mit Lärmschutzmaßnahmen). 
Analog werden die Zustände Z20 (ohne Lärmschutzmaßnahmen)  und Z21 (mit Lärmschutzmaß-
nahmen) für die Betriebsphase definiert.   
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2.1.23.1.1 Bauphase 

Für die Bauphase sind die Zustände Z0, Z10 und Z11 relevant. 

Portalbereich Tulfes 

Ist-Zustand Z0 

Der Lärm-Istzustand Z0 am Portalbereich Tulfes wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, 
Abschnitt 5.1.2 beschrieben. Im Ausgangszustand dominiert an allen maßgeblichen Immissions-
punkten der Straßenverkehrslärm die ortsübliche Schallimmission, sodass nicht einmal ein echter 
Grundgeräuschpegel feststellbar ist. Es liegen massive Überschreitungen der Grenzwerte für 
Straßenverkehrslärm vor. Die derzeitige Lärmbelastung durch den Schienenverkehr ist im Ver-
gleich dazu nicht relevant und liegt auch unter den Grenzwerten. Es wird mittlere Beeinflussungs-
sensibilität (Klasse C) aufgrund gemischter landwirtschaftlicher Nutzung und Wohnnutzung festge-
stellt.  

Prognosezustand Z10 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z10 im Portalbereich Tulfes wird im Technischen Bericht Lärm D0118-
02376, Abschnitt 5.2.2.2 beschrieben. Wesentliche Schallquellen sind der Baustellenbetrieb und 
der generierte Bauverkehr auf öffentlichen Straßen. Der Baustellenlärm (beurteilt wie Anlagenlärm) 
liegt unter den anzuwendenden Grenzwerten, überschreitet aber lokal den um 5 dB verminderten 
Planungswert, sodass eine weitergehende Beurteilung durchgeführt wurde. Durch den baustellen-
induzierten Verkehr ergeben sich aufgrund der hohen Vorbelastung keine wahrnehmbaren Verän-
derungen der Lärmbelastung. Insgesamt ergibt sich eine geringe Wirkungsintensität (Klasse 2) und 
eine geringe Eingriffserheblichkeit (Klasse II).   

Prognosezustand Z11 mit Lärmschutzmassnahmen 

Es wird die Einhaltung der allgemeinen Vorgaben für den Baubetrieb (Technischer Bericht Lärm 
D0118-02376, Abschnitt 5.3.2) angenommen. Daher sind keine zusätzlichen Maßnahmen notwen-
dig und der Zustand Z11 entspricht dem Zustand Z10.   

Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord und Süd 

Ist-Zustand Z0 

Der Lärm-Istzustand Z0 im Portalbereich Ampass einschließlich der von den Deponien Ampasss 
Nord und Süd betroffenen Gebiete wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 
5.1.3  beschrieben. Im Portalbereich Ampass dominiert der Straßenverkehrslärm mit Grenzwert-
überschreitungen vor allem im Nachtzeitraum. Es liegt keine Belastung durch Schienenverkehrs-
lärm vor. Aufgrund stärkerer Wohnnutzung wird hohe Beeinflussungssensibilität (Klasse D) ermit-
telt.  

Prognosezustand Z10 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z10 im Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord 
und Süd wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.3.2 beschrieben. Wesent-
liche Schallquellen sind der Baustellenbetrieb und der generierte Bauverkehr auf öffentlichen Stra-
ßen. Der Baustellenlärm (beurteilt wie Anlagenlärm) überschreitet teilweise die relevanten Grenz-
werte, vor allem durch die lärmintensive Brecheranlage. Durch den Bauverkehr auf öffentlichen 
Straßen wird keine wahrnehmbare Zusatzbelastung erzeugt. Im Nahbereich der Baustelle is jeden-
falls mit einer deutlich wahrnehmbaren Erhöhung der Lärmimmission zu rechnen. Daher sind 
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Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine hohe Wirkungsintensität (Klasse 
4) und Eingriffserheblichkeit (Klasse IV). 

Prognosezustand Z11 mit Lärmschutzmassnahmen 

Der durchzuführenden Lärmschutzmaßnahmen und der daraus resultierende Lärm-
Prognosezustand Z11 wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.4.2 be-
schrieben. Dabei wird auch die Wirksamkeit der Maßnahmen beurteilt. Neben Einhaltung der all-
gemeinen Vorgaben für den Baubetrieb (Technischer Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.2) 
wird insbesondere die Einhausung der Brecheranlage vorgesehen, wodurch die Grenzwerte ein-
gehalten werden können. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung verbleibt eine als tolerierbar 
bezichnete Restbelastung. Die Restbelastung wird insgesamt als gering eingestuft, die Maßnah-
menwirksamkeit als gut. 

Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht 

Ist-Zustand Z0 

Der Lärm-Istzustand Z0 im Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht wird im Technischen Bericht Lärm 
D0118-02376, Abschnitt 5.1.4 beschrieben. Dieser Bereich liegt im städtischen Gebiet und ist von 
einer hohen Lärmvorbelastung aus mehreren Quellen betroffen. Dazu zählen die Straßenverkehrs-
lärm der Inntalautobahn und der städtischen Hauptverkehrsstraßen, Schienenverkehrslärm der 
bestehenden ÖBB-Gleise und des Frachtenbahnhofes, Fluglärm, Veranstaltungslärm von Sport-
arealen sowie allgemeiner Stadtlärm. Das führt auch zu stark ortsabhängigen Vorbelastungen. Es 
wurden umfangreiche Schallmessungen zur Beweissicherung durchgeführt. Die Vorbelastung re-
sultiert vor allem aus dem Lärm der Autobahn, der Hauptverkehrsstraßen und dem vorhandenen 
Schienenverkehr. Besonders negativ fällt hier die so genannte Konzettkurve auf, deren Gleis aber 
seit den Messungen saniert wurde. Was den Schienenverkehrslärm betrifft, ergeben sich derzeit 
nur an wenigen maßgeblichen Immissionspunkten Überschreitungen der Grenzwerte für Be-
standsstrecken.  Der Straßenverkehrslärm, vor allem aufgrund der Inntalautobahn, bestimmt den 
Immissionspegel an all jenen Immissionspunkten, die nicht direkt an einer Schienenstreck liegen, 
wobei auch teilweise erhebliche Grenzwertüberschreitungen vorliegen. Da neben Mischgebieten 
auch Wohnnutzung und einige lärmsensible Nutzungen vorliegen, wird dem Gebiet hohe Beein-
flussungssensibilität (Klasse D) zugeordnet. 

Prognosezustand Z10 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z10 im Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht wird im Technischen Be-
richt Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.4.2 beschrieben. Wesentliche Schallquellen sind der Bau-
stellenbetrieb und der generierte Bauverkehr auf öffentlichen Straßen. Aufgrund der engen Platz-
verhältnisse sind alle Arbeiten und Geräte entlang des Gleiskorridors konzentriert. Es können die 
beiden Bereiche Innsbruck-Mitte und Sillschlucht unterschieden werden. Aus der Baulogistikpla-
nung wurden für die Modellierung alle zum Einsatz vorgesehene Maschinen und Arbeitsvorgänge 
entnommen und an mehreren voraussichtlichen Emissionsorten platziert. Aus der Berechnung 
ergeben sich sehr hohe Überschreitungen der Grenzwerte an mehreren Stellen. Lärmschutzmaß-
nahmen sind unbedingt erforderlich. Während die Wirkung des Bauverkehrslärms nur gering ist, 
stellt der eigentliche Baustellenlärm eine starke Lärmquelle dar. Die Wirkungsintensität ist hoch 
(Klasse 4), ebenso die Eingriffserheblichkeit (Klasse IV). 
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Prognosezustand Z11 mit Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z11 im Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht wird im Technischen Be-
richt Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.5.2 beschrieben. Bis auf einen sehr kleinen Bereich (Klos-
tergarten Stift Wilten) sind hier Lärmschutzwände als Maßnahmen kaum sinnvoll, da diese extrem 
hoch wären und dennoch nur geringe Wirksamkeit zeigen würden. Es sind daher zusätzlich zur 
Einhaltung der Vorgaben im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.2, umfangrei-
che organisatorische Maßnahmen zu treffen (Einsatz lärmarmer Maschinen und Verfahren, etc.) 
um die Lärmeinwirkung zu minimieren. Alle Schallschutzfenster sind vor Baubeginn einzubauen. 
Die Restbelastung wird insgesamt als mittel eingestuft, die Maßnahmenwirksamkeit jedoch als 
gering. 

Portalbereich Ahrental inklusive Deponie 

Ist-Zustand Z0 

Der Lärm-Istzustand Z0 im Portalbereich Ahrental einschließlich zugehöriger Deponie wird im 
Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.1.5 beschrieben. Dazu gehören neben dem 
eigentlichen Portal und der Deponie auch das Wohnlager der Arbeiter, das Infozentrum und der 
Standort des Betonmischers und das zugehörige Lager. Da ein relativ großes Einzugsgebiet zu 
betrachten ist, dominiert je nach Lage des Immissionspunktes der Straßenverkehrslärm von der 
Autobahn oder in manchen Fällen der Bahnlärm. Grenzwertüberschreitungen sind nur in Einzelfäl-
len festzustellen. Aufgrund der Mischung von Wohn- und landwirtschaftlicher Nutzung wird mittlere 
Beeinflussungssensibilität (Klasse C) ermittelt.  

Prognosezustand Z10 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z10 im Portalbereich Ahrental inklusive Deponie wird im Technischen 
Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.5.2 beschrieben. Wesentliche Schallquellen sind der 
Baustellenbetrieb und der generierte Bauverkehr auf öffentlichen Straßen. Obwohl der Baustellen-
lärm die Grenzwerte nicht überschreitet, ist dennoch eine weiterführende lärmmedizinische Beur-
teilung notwendig. Der Bauverkehr führt zu keinen wahrnehmbaren Pegelerhöhungen. Stellenwei-
se liegt durch den Baulärm eine erhebliche Erhöhung der Gesamtlärmbelastung vor, was Maß-
nahmen zur Lärmreduktion notwendig macht. Das Wohnlager der Arbeiter ist einer starken Lärm-
belastung ausgesetzt, die jedoch ausschließlich vom vorhandenen Straßenverkehrslärm der Auto-
bahn herrührt. Die Wirkungsintensität wird als mittel (Klasse 3) eingestuft, ebenso die Eingriffser-
heblichkeit (Klasse III). 

Prognosezustand Z11 mit Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z11 im Portalbereich Ahrental inklusive Deponie wird im Technischen 
Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.6.2 beschrieben. Neben Einhaltung der Vorgaben im 
Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.2, sind zusätzlich organisatorische Maß-
nahmen oder Schalldämmung an einzelnen Maschinen vorgesehen, sowie eine Lärmschutzwand 
und geeignete Wohncontainer für das Arbeiter-Wohnlager. Dadurch kann eine Grenzwerteinhal-
tung erreicht werden, während stellenweise ein geringer wahrnehmbarer Einfluss der Baulärm-
emissionen verbleibt. Die Restbelastung wird insgesamt als gering eingestuft, die Maßnahmen-
wirksamkeit als mittel. 
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Deponie Europabrücke 

Ist-Zustand Z0 

Der Lärm-Istzustand Z0 im Bereich der Deponie Europabrücke wird im Technischen Bericht Lärm 
D0118-02376, Abschnitt 5.1.6 beschrieben. Die derzeitige Lärmbelastung rührt vom Straßenver-
kehrslärm her, wobei vor allem die Brennerautobahn bedeutend ist. Es liegen keine Grenzwert-
überschreitungen vor. Aufgrund einzelner sensibler Nutzungen wird Nutzung wird für das Gebiet 
mittlere Beeinflussungssensibilität (Klasse C) ermittelt.  

Prognosezustand Z10 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z10 im Bereich Deponie Europabrücke wird im Technischen Bericht 
Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.6.2 beschrieben. Wesentliche Schallquellen sind der Baustel-
lenbetrieb und der generierte Bauverkehr auf öffentlichen Straßen. Im Bereich der Baustelle sind 
besonders die Schüttaktivitäten zu erwähnen. Die Bauaktivitäten bleiben jedoch unterhalb der 
Grenzwerte. Allerdings werden die ortsüblichen Schallemissionen beim Hof Ruetz und bei der 
Raststätte Europabrücke erheblich angehoben, was eine weiterführende Beurteilung nötig macht. 
Auch der Bauverkehr führt zu keiner Grenzwertüberschreitung, wobei allerdings hier das Restau-
rant Europabrücke durch merkbar erhöhte Pegel belastet wird. Vor allem die Belastung des Bau-
ernhofes Ruetz bei sehr geringer Vorbelastung macht geeignete Lärmschutzmassnahmen not-
wendig. Die Wirkungsintensität wird als mittel (Klasse 3) eingestuft, ebenso die Eingriffserheblich-
keit (Klasse III). 

Prognosezustand Z11 mit Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z11 im Bereich Deponie Europabrücke wird im Technischen Bericht 
Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.7.2 beschrieben. Neben der Einhaltung der Vorgaben im Tech-
nischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.2, soll die Situation am Bauernhof Ruetz perio-
disch überwacht werden. Die Restbelastung wird insgesamt als mittel eingestuft, die Maßnahmen-
wirksamkeit als gering. 

Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal 

Ist-Zustand Z0 

Der Lärm-Istzustand Z0 im Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal wird im Techni-
schen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.1.7 beschrieben. Der Untersuchungsbereich um-
fasst neben der eigentlichen Portalbaustelle auch eine Deponie mit Brecheranlage sowie ein 
Wohnlager. Die bestehende Lärmbelastung ist durch Straßenverkehrslärm dominiert, der im Nah-
bereich der Autobahn und der Brennerstraße auch zu Grenzwertüberschreitungen führt. Im Nahbe-
reich der Bahnlinie spielt auch der Schienenverkehrslärm eine Rolle, ohne allerdings zu Grenz-
wertüberschreitungen zu führen. Es wird insgesamt mittlere Beeinflussungssensibilität (Klasse C) 
ermittelt. 

Prognosezustand Z10 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z10 im Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal wird im 
Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.7.2 beschrieben. Wesentliche Schallquel-
len sind der Baustellenbetrieb und der generierte Bauverkehr auf öffentlichen Straßen. Durch den 
Baustellenlärm sind die Orte Wolf und Saxen von Grenzwertüberschreitungen betroffen. Lärm-
schutzmaßnahmen sind jedenfalls notwendig. Der Einfluss des Bauverkehrs ist nur sehr geringfü-
gig. Allerdings wird das Arbeiterwohnlager Stafflach von Straßen- und Schienenverkehrslärm be-
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troffen, jedoch ohne Grenzwertüberschreitungen. Die Wirkungsintensität wird als sehr hoch (Klas-
se 5) eingestuft, die Eingriffserheblichkeit als hoch (Klasse IV). 

Prognosezustand Z11 mit Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z11 im Bereich Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal 
wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.8.2 beschrieben. Neben der Einhal-
tung der Vorgaben im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.2, sind umfangreiche 
organisatorische Maßnahmen, Betriebs- und Verkehrseinschränkungen, Einhausungen und ein 
Lärmschutzwall vorgesehen. Damit kann die Grenzwerteinhaltung gewährleistet werden. Die Rest-
belastung wird insgesamt als mittel eingestuft, die Maßnahmenwirksamkeit als gut. 

2.1.23.1.2 Betriebsphase 

Für die Betriebsphase sind die Zustände Z0, Z20 und Z21 relevant. 

Portalbereich Tulfes 

Ist-Zustand Z0 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Prognosezustand Z20 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z20 im Portalbereich Tulfes wird im Technischen Bericht Lärm D0118-
02376, Abschnitt 5.2.2.1 beschrieben. Im Betriebszustand ergibt sich die Projektauswirkung in 
Form von erhöhten Zugzahlen auf den Zufahrtsstrecken zum Portal Tulfes. Daraus resultieren Zu-
nahmen der Lärmimmissionen aus dem Schienenverkehr von bis zu 5 dB. Die Grenzwerte für 
Neubaustrecken laut D0118-02376, Abschnitt 4.2.4.3, werden allerdings nicht überschritten. Es 
sind keine zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen vorgesehen. Die Wirkungsintensität wird als ge-
ring (Klasse 2) eingestuft, was zu einer geringen Eingriffserheblichkeit (Klasse II) führt. 

Prognosezustand Z21 mit Lärmschutzmassnahmen 

Es sind keine zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen vorgesehen. Daher ist der Zustand Z21 iden-
tisch zum Zustand Z20.  

Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord und Süd 

Ist-Zustand Z0 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Prognosezustand Z20 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z20 im Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord 
und Süd wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.3.1 beschrieben. Da in 
diesem Bereich keine Neubaustrecken entstehen, entfällt die Beurteilung. 

Prognosezustand Z21 mit Lärmschutzmassnahmen 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht 

Ist-Zustand Z0 

Siehe 2.1.23.1.1. 
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Prognosezustand Z20 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z20 im Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht wird im Technischen Be-
richt Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.4.1 beschrieben. Die veränderte Belastung durch Schie-
nenverkehrslärm in diesem Zustand resultiert aus der generellen Verkehrszunahme auf dem öster-
reichischen Schienennetz und aus dem Verkehr auf den oberirdischen Neubaustrecken sowie der 
Änderung der Verkehrsströme durch den Brenner-Basistunnel. Aufgrund der notwendigen Anbin-
dung von Ost- und Weströhre an den Haupt- und Frachtenbahnhof sowie der Anbindung der Be-
standsstrecke sind 5 neue offene Streckenabschnitte erforderlich. Es ist zu betonen, dass die Be-
urteilung der Neubaustrecken anhand von im Vergleich zur SchIV um 5 dB herabgesetzten 
Grenzwerten erfolgt, was einer effektive Eliminierung des Schienenbonus entspricht. Die Belas-
tungen durch Schienenverkehrslärm im Untersuchungsgebiet überschreiten diese Grenzwerte im 
Zustand Z20 erheblich, besonders kritisch ist dabei der Nachtzeitraum. Lärmschutzmaßnahmen 
sind daher jedenfalls erforderlich. Die Wirkungsintensität wird als hoch (Klasse 4) eingestuft, die 
Eingriffserheblichkeit ebenfalls (Klasse IV).  

Prognosezustand Z21 mit Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z21 im Portalbereich Innsbruck/Sillschlucht wird im Technischen Be-
richt Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.5.1 beschrieben. Als Lärmschutzmaßnahmen werden meh-
rere Lärmschutzwände sowie Maßnahmen an den Schienen zur Reduktion der Schallerzeugung 
und Abstrahlung (Verschweissen, Schleifen, etc.) vorgesehen. In einigen Bereichen wird aufgrund 
ungenügender Wirksamkeit im Verhältnis zum Aufwand von der Realisierung von Lärmschutzwän-
den abgesehen. Da sich nicht alle Grenzwertüberschreitungen auf diesem Wege beseitigen las-
sen, ist auch der Einsatz von Schallschutzfenstern oder sonstigen Ersatzmaßnahmen erforderlich 
(siehe Technischer Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.5.3). Die Wirksamkeit der Maßnah-
men wird als hoch eingestuft, es verbleibt allerdings eine Restbelastung der Einstufung mittel. 

Portalbereich Ahrental und Deponie 

Ist-Zustand Z0 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Prognosezustand Z20 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z20 im Portalbereich Ahrental inklusive Deponie wird im Technischen 
Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.5.1 beschrieben. Da in diesem Bereich keine Neubau-
strecken entstehen, entfällt die Beurteilung. 

Prognosezustand Z21 mit Lärmschutzmassnahmen 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Deponie Europabrücke 

Ist-Zustand Z0 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Prognosezustand Z20 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z20 im Bereich der Deponie Europabrücke  wird im Technischen Be-
richt Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.6.1 beschrieben. Da in diesem Bereich keine Neubaustre-
cken entstehen, entfällt die Beurteilung. 
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Prognosezustand Z21 mit Lärmschutzmassnahmen 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal 

Ist-Zustand Z0 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

Prognosezustand Z20 ohne Lärmschutzmassnahmen 

Der Lärm-Prognosezustand Z20 im Portalbereich Wolf einschließlich der Deponie Padastertal  wird 
im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.2.7.1 beschrieben. Da in diesem Bereich 
keine Neubaustrecken entstehen, entfällt die Beurteilung. 

Prognosezustand Z21 mit Lärmschutzmassnahmen 

Siehe Abschnitt 2.1.23.1.1. 

2.1.23.2 Luftschadstoffe 

2.1.23.2.1 Bauphase 

Im Fachbeitrag Luftschadstoffe wurden unter Heranziehung von meteorologischen Datensätzen, 
welche im Zuge der Vorerkundungen erhoben, Ausbreitungsberechnungen für die Parameter 
Feinstaub PM10, Stickstoffoxide NOx, Stickstoffdioxid NO2 und Staubniederschlag durchgeführt. 
Es wurden jeweils Maximalszenarien für den Baubetrieb eruiert und für diese Zeiträume die pro-
jektspezifischen Immissionen im Umfeld der Emittenten ermittelt. 

2.1.23.2.2 Betriebsphase 
Im technischen Bericht D0118-02378 wurden Maximalabschätzungen hinsichtlich Metallstaubim-
missionen getroffen. 

2.1.23.3 Erschütterungs und- Sekundärschallschutz 

2.1.23.3.1 Bauphase 
Beschreibung und Bewertung 
Während der Bauphase erzeugen vor allem Tunnelvortriebe durch Sprengungen, Errichtung von 
vertikalen Baugrubenabschlüssen, Abbau- und Verdichtungsarbeiten auf Baustellen und Deponien   
Vibrationen, die für den Menschen zu störenden Belastungen durch Erschütterungen und sekun-
dären Luftschall in Bauwerken oder sogar zu Schäden an Bauwerken führen können. 

Gegenstand der Analyse ist die Ermittlung der immissionsseitigen Auswirkungen sowie die Bewer-
tung der Wirkintensität auf Menschen und Bauwerke durch den Vergleich der Immissionswerte mit 
den Grenz- und Richtwerten der anzuwendenden Normen. 

Die Methodik zur Prognose der Immissionen bezüglich der Erschütterungen und des sekundären 
Luftschalls ist im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 5.2.1.2 be-
schrieben. Alle folgenden Absatzangaben etc. beziehen sich auf diesen Bericht. 

Die Prognose von Erschütterungen in der Bauphase erfolgt vor allem auf Basis von Erfahrungs-
werten. Die Kontrolle und die Steuerung von Gegenmaßnahmen erfolgt in der Bauphase durch ein 
Monitoring Programm. 
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Zur Bewertung der Erschütterungseinwirkungen kann man sich auf einzelne erschütterungsinten-
sivere Bauvorgänge beschränken. Diese betreffen vor allem Bearbeitungen des Untergrundes wie 
Tunnelvortriebe, Rammungen und Verdichtungen. Ortsfeste Anlagen wie Brecher und Betonmi-
scher oder Bautransporte haben nur bis in geringe Entfernungen Erschütterungseinwirkungen zur 
Folge. Die Wirkdistanz der Bauvorgänge ist jedoch stark von der Beschaffenheit des Untergrundes 
und der Übertragungseigenschaften der Gebäude abhängig. Für die Bewertung kommen deshalb 
nur mittlere Erfahrungswerte zur Anwendung. 

Folgende Bauabläufe haben maßgebenden Einfluss auf die Erschütterungsbelastung während der 
Bauphase: 

• Sprengungen können bis zu einem Abstand von mehreren 100 m zu lästigen Immissionen füh-
ren 

• Tunnelvortriebe durch TBM erzeugen nur geringfügige Erschütterungsimmissionen, der Vor-
gang kann aber bis in 100 m Entfernung über den Sekundärschall gehört werden 

• Felsbeseitigung durch Abbauhämmer erzeugen nur im Nahbereich Erschütterungen im fühlba-
ren Bereich, die Schläge können aber im Abstand von mindestens 50 m Abstand über den Se-
kundärschall noch gehört werden. 

• Rammungen oder Einvibrieren von Spundwänden können im Abstand bis ca. 50 m zu stören-
den Immissionen führen. 

• Verdichtungen von Hinterfüllungen, Deponien oder Straßenkörper mit Vibrowalzen können im 
Abstand bis ca. 20 m zu spürbaren Immissionen führen. 

• Die Wirkdistanz bei Bautransporten mit Dumper und LKWs ist stark von der Qualität der Fahr-
bahn abhängig. Spürbare Erschütterungen sind aber kaum bis in einem Abstand über 20 m zu 
erwarten. 

• Die Auswirkungen von Brecheranlagen und Betonmischer können auf 20-30 m beschränkt 
werden. 

• Andere Bauvorgänge durch Baggerarbeiten können zu einzelnen kurzfristigen Erschütterungs-
belastungen in der näheren Umgebung von weniger als 20 m führen. 

Die Wirkungsintensität in der Bauphase der Bahnanlage ist vom Typ und der Lage des Bauwerks 
zur Erschütterungsquelle abhängig. Es werden die Auswirkungen der oben aufgezählten Bauab-
läufe auf den Menschen in Gebäuden und auf Gebäude selbst beurteilt. Dabei werden keine vor-
gängigen Maßnahmen zur Reduktion der Erschütterungen auf Mensch und Gebäude getroffen. So 
wird z.B. bei Sprengungen von der maximalen Ladungsmenge pro Zündstufe, von Sprengungen 
nachts und beim Einvibrieren von Spundwänden von der maximalen Leistung ausgegangen. Die 
Bewertung mit Maßnahmen ist in Kapitel 5.3 zu finden. In der Bauphase spielt der sekundäre Luft-
schall im Normalfall (außer bei Sprengungen) eine untergeordnete Rolle und wird deshalb nicht 
bewertet. 

Es sind 5 Grade der Wirkungsintensität definiert: Keine – 1 bis Sehr hoch – 5. Als Kriterien fungie-
ren die Richtwerte der Normen DIN 4150-2 und der ÖNORM S 9020. Die Zusammenhänge sind in 
Tabelle 63 definiert. 

Aus der Beeinflussungssensibilität und der Wirkungsintensität wird über die Verknüpfungsmatrix in 
Abbildung 1 die Eingriffserheblichkeit bestimmt. Die Skala reicht von I: keine Belastung/ Verbesse-
rung bis VI: untragbar hohe Belastung. 
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Für das §31a Gutachten sind in erster Linie die Richtwerte direkt interessant. Die Eingriffserheb-
lichkeit ist aber auch hier ein geeignetes Mittel zur globalen Abschätzung und Beschreibung der 
Untersuchungsabschnitte.  

In Tabelle 92 wird die „mittlere“ Eingriffserheblichkeit für die Bauphase für die einzelnen Untersu-
chungsabschnitte angegeben: 

• Portalbereich Tulfes: Gering-II  

Im Nahbereich des Infrastrukturgebäudes finden vor Allem Bautransporte für den Materialum-
schlag statt. Erschütterungen aus dem Sprengvortrieb des Flucht- und Rettungsstollen wirken 
ebenfalls auf das Gebäude ein. 

• Flucht- und Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck (Tulfes – Aldrans): Mittel-III 

Außer durch Sprengungen aus dem Stollenvortrieb ist mit keinen Auswirkungen während des 
Baubetriebs zu rechnen (Details siehe Absatz 5.2.3.2). Für die Ortschaft/ Objekt Volderwald 
besteht eine sehr hohe Belastung - V, für Judenstein und Prockerhöfe (Hofkapelle) eine hohe 
Belastung - IV (weitere Details siehe Tabelle 68).  

• Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord und Süd: Mittel-III 

Im Nahbereich der Autobahnraststätte Ampasser Hof finden vor allem Bautransporte für den 
Materialumschlag statt. Erschütterungen aus dem Sprengvortrieb des Fensterstollens wirken 
nur geringfügig auf die Gebäude der Autobahnraststätte ein. Der Sprengvortrieb des Fenster-
stollens hat vor allem Erschütterungsauswirkungen auf die Kirchen und Wohngebäude von 
Ampass. Im Bereich der Deponie Nord liegen das Werksgebäude und Leitungen der Gasver-
sorgung im Einflussbereich von Erschütterungen durch Bautransporte für den Materialum-
schlag und Verdichtungsarbeiten auf der Deponie. Für Ampass (Johanneskirche, Veitskirche, 
Widum) besteht eine sehr hohe Belastung – V (weitere Details siehe Tabelle 70). 

• Portalbereich Innsbruck/ Sillschlucht: Mittel-III 

Die Errichtung von Baugrubenabschlüssen, Vortriebe von Stollen und Verdichtung des Unter-
grundes bewirken die stärksten Erschütterungsauswirkungen während der Bauphase. Etwas 
geringere Erschütterungsauswirkungen haben Bautransporte und der Einsatz verschiedener 
Baugeräte wie beispielsweise Bagger oder Bohrgeräte. Die Einsätze der Baugeräte und –
methoden variieren zeitlich und örtlich entlang den Baustellen und Transportrouten sehr stark. 
Der unterschiedliche Bauzustand der betroffenen Gebäude sowie deren Nutzung für industriel-
le, gewerbliche, kirchliche oder Wohnnutzung hat zur Folge, dass je nach Lage des Objektes 
zum Ort  der Erschütterungsemission eine stark unterschiedliche Wirkungsintensität über die 
Bauphase zu verzeichnen ist. Erschütterungsintensive Bauvorgänge wie Sprengungen, Ram-
mungen oder Verdichtungen können deshalb in einzelnen Gebäuden zu sehr hohen Erschütte-
rungsauswirkungen führen. Für Innsbruck/ Gebäude Bierstindl besteht eine hohe - IV und für 
den Bereich Klostergasse eine sehr hohe Belastung – V (weitere Details siehe Tabelle 73). 

• Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgstrasse (Aldrans – Patsch): Mittel-III 

Außer durch Sprengungen aus dem Stollenvortrieb ist mit keinen Auswirkungen während des 
Baubetriebes zu rechnen. Während des Sprengvortriebs zur Erstellung des Bahntunnels der 
Umfahrung Innsbruck zu Beginn der 90er Jahre traten auch bei 300 m Überdeckung bei ein-
zelnen Gebäuden noch massive Bauschäden auf. Die spezielle geologische Situation im Be-
reich Mittelgebirgsterrasse ist bei Sprengungen für den Bau des Haupttunnels und der Verbin-
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dungstunnel zur Umfahrung Innsbruck zu berücksichtigen, damit Bauschäden (vermutlich 
durch Sekundäreffekte wie Setzungen) verhindert werden können. Für Lans/ Kapelle Huisen 
und Igls (Wallfahrtskirche und Wegkapellen Heiligwasser) besteht eine hohe Belastung – IV 
(weitere Details siehe Tabelle 76). 

• Portalbereich Ahrental einschließlich Deponie Ahrental Süd: Mittel-III 

Das Portal des Zufahrtstunnels Ahrental befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Rastplatzes 
der Autobahn A13. Das Gebäude mit den WC-Anlagen des Rastplatzes befindet sich knapp 
über dem Tunnel. Um Gebäudeschäden zu vermeiden ist hier beim Tunnelvortrieb auf eine 
schonende Bauweise zu achten. Im Einflussbereich von Sprengerschütterungen beim Tunnel-
vortrieb liegen auch der Ahrnhof und einzelne Wochenendhäuser. Ansonsten finden in diesem 
Teilraum keine erschütterungsintensiven Bauarbeiten oder –transporte im Siedlungsgebiet statt 
(Details siehe Tabelle 78). 

• Deponie Europabrücke: Gering-II 

Im Nahbereich der Autobahnraststätte Europabrücke finden vor allem Bautransporte für die 
Deponieauffüllung statt, jedoch nur mit geringen Auswirkungen von Erschütterungen auf die 
Gebäude der Raststätte. 

• Haupttunnel Abschnitt Viggarttal: Gering-II 

Außer durch Sprengungen aus dem Stollenvortrieb ist mit keinen Auswirkungen während des 
Baubetriebs zu rechnen. Durch die großen Gebäudeabstände sind die Erschütterungsimmissi-
onen sehr gering. 

• Haupttunnel Abschnitt Arztal-Navistal: Gering-II 

Außer durch Sprengungen aus dem Stollenvortrieb ist mit keinen Auswirkungen während des 
Baubetriebs zu rechnen. Durch die großen Gebäudeabstände sind die Erschütterungsimmissi-
onen sehr gering. 

• Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal: Mittel-III 

Es wird vorausgesetzt, dass das Wohngebäude Padasterweg 27 für die Aufschüttung der De-
ponie Padastertal abgelöst wird. Das Ausbruchmaterial der Tunnelvortriebe wird über den 
Schutterstollen Wolf zur Deponie im Padastertal befördert.  

Die Siedlungsflächen entlang von Transportwegen werden nur durch Fahrzeuge für Materialan-
lieferungen und Personenverkehr belastet. Der Sprengvortrieb des Zufahrttunnels und Schut-
terstollens hat vor allem Erschütterungsauswirkungen auf die nächstgelegenen Siedlungsflä-
chen der Ortsteile Wolf und Saxen. Der minimale Abstand zu den Sprengorten ist jedoch min-
destens 250 m. Mit zunehmender Enfernung der Sprengorte reduzieren sich jedoch die Belas-
tungen. Das Portal des Zufahrtstunnels Wolf befindet sich in unmittelbarer Nähe der Brenner 
Eisenbahnstrecke. Die Gleise befinden sich knapp über dem Tunnel. Um Schäden zu vermei-
den ist hier beim Tunnelvortrieb auf eine schonende Bauweise zu achten. Für Details siehe 
Tabelle 87. 

• Haupttunnel Abschnitt Valsertal – Staatsgrenze: Gering-II 

Außer durch Sprengungen aus dem Stollenvortrieb ist mit keinen Auswirkungen während des 
Baubetriebs zu rechnen. Durch die großen Gebäudeabstände sind die Erschütterungsimmissi-
onen sehr gering. 
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Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Auswirkun-
gen 

Im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377 wird in den  Absätzen 5.3.2 bis 5.3.12 
beschrieben, ob in den einzelnen Untersuchungsabschnitten Maßnahmen zur Reduktion von Er-
schütterungen für die Bauphase gesetzt werden müssen. 

Die Maßnahmen bestehen in der Reduktion der Erschütterungsbelastung bis zur Einhaltung der 
Richtwerte der DIN 4150-2 und der ÖNorm S 9020. 

2.1.23.3.2 Betriebsphase 

Beschreibung und Bewertung der Ist- Situation 

Die Beschreibung und Bewertung der Ist- Situation erfolgt im Technischen Bericht Erschütterungs-
schutz D0118-02377, Absatz 5.1. Alle folgenden Absatzangaben etc. beziehen sich auf diesen 
Technischen Bericht. 

In Tabelle 5 im Absatz 5.1.1.1 wird die Beeinflussungssensibilität während der Betriebsphase und 
der Bauphase außer Sprengungen definiert. Parameter sind hierbei der Abstand zwischen Quelle 
und Objekt, die Art der Bebauung (Industrie, Wohnbebauung, stark erschütterungsempfindliche 
Objekte, besonders schützenswerte Bauwerke). Die Beurteilung umfasst 5 Stufen innerhalb der 
Bewertungen „A- keine bis sehr gering“  und „E- sehr –hoch“.  

In Tabelle 6 wird dann die Beeinflussungssensibilität bei Sprengungen während der Bauphase 
definiert. 

Da die Sensibilität von Bauwerken und Menschen stark voneinander abweicht, werden die Stufen 
der Sensibilität hinsichtlich der folgenden zwei Bewertungskriterien unterschiedlich festgelegt: 

• Allgemeine Sensibilität hinsichtlich Erschütterungen und sekundärem Luftschall (Betriebsphase 
und Bauphase für das Schutzgut Mensch) 

• Sensibilität hinsichtlich Erschütterungen durch Sprengungen und vergleichbare impulsförmige 
Immissionen (Bauphase für das Schutzgut Bauwerke und Infrastruktur) 

Im Zuge der Ist- Zustandsanalyse wurden für jedes begutachtete Gebäude Aufnahmeblätter er-
stellt, für jede Ist-Zustandsmessung ein Messprotokoll. Die Mess- und Erhebungsergebnisse sind 
den weiterführenden Unterlagen zu entnehmen. Für das Projektgebiet Österreich betrifft dies die 
Berichte: 

• D0118-00216 „Erschütterungen – Gebäudeaufnahmen“ 

Im Kapitel 7 sind die Aufnahmeprotokolle und die Auswertung der Deckeneigenfrequenzen für 
das Projektgebiet Österreich zusammengestellt. Die 117 aufgenommenen Gebäude, verteilt 
über den ganzen Perimeter Österreich und Italien, geben eine gute Übersicht über die Gebäu-
destrukturen und Deckeneigenfrequenzen im Bearbeitungsgebiet. In Österreich wurden Mes-
sungen in 39 Gebäuden durchgeführt. 

• D0118-00215 „Erschütterungen und sekundärer Luftschall – Messung Ist-Zustand“ 

Die Messungen wurden in einzelnen Gebäuden durchgeführt, die zu Erschütterungsquellen ei-
ne exponierte Lage aufweisen und für das betroffene Gebiet typische Eigenschaften besitzen. 
Im Absatz 7.2 befinden sich die Messdaten von Innsbruck bis zur Staatsgrenze. Das Kapitel 5 
gibt eine Übersicht über die Lage der aufgenommenen Gebäude. 
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• D0118-00282 „Erschütterungen – Übertragungsmessung Inntaltunnel“ 

In den Absätzen 5.1.2 bis 5.1.12 wird die Ist – Situation für die einzelnen Untersuchungsab-
schnitte dargestellt. Für jeden Bereich wird die Beeinflussungssensibilität der untersuchten 
Gebäude (bzw. Gebäudegruppen)  hinsichtlich des Schutzgutes Mensch (Betriebsphase und 
Bauphase) sowie des Schutzgutes Bauwerke und Infrastruktur (Bauphase) in Tabellen ausge-
wiesen. Es werden auch die Bauwerksnutzung und Besonderheiten (z.B. Denkmalschutz, Er-
schütterungsempfindlichkeit, etc.) angegeben. Ferner werden für mehrere Messorte Tabellen 
mit charakteristischen Messergebnissen der Vorbelastung (Erschütterungen und Schallpegel) 
angegeben. Es sind dann auch Abbildungen  mit Kartenausschnitten zur Lokalisierung der 
Messorte beigegeben.  

Im Absatz 5.1.13 erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Beeinflussungssensibilität. In 
Tabelle 58 werden mittlere Sensibilitäten für die einzelnen Untersuchungsabschnitte angege-
ben. 

In den folgenden Abschnitten liegt die Sensibilität Gering – B vor: 

• Portalbereich Tulfes 

• Deponie Europabrücke 

• Haupttunnel Abschnitt Viggarttal 

• Haupttunnel Abschnitt Arztal-Navistal 

• Haupttunnel Abschnitt Valsertal - Staatsgrenze 

In den folgenden Abschnitten liegt die Sensibilität Mittel – C vor: 

• Flucht- und Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck (Tulfes – Aldrans) 

• Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgstrasse (Aldrans – Patsch) 

• Portalbereich Ahrental einschließlich Deponie Ahrental Süd 

In den folgenden Abschnitten liegt die Sensibilität Hoch -  D vor: 

• Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord und Süd 

• Portalbereich Innsbruck/ Sillschlucht 

• Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal 

Emissions- Transmissions- und Immissionsmessungen/ Inntaltunnel 

Die Untersuchungen werden im Technischen Bericht D0118-00282 beschrieben. Alle folgenden 
Absatzangaben etc. beziehen sich auf diesen Bericht. 

Die durchgeführten Messungen hatten zwei Zielsetzungen: 

• Messtechnische Erfassung der heutigen Situation bezüglich Erschütterungen und sekundä-
rem Luftschall infolge Bahnverkehr und maßgebenden anderen Quellen (Ist-Zustand Z0) im 
Einflussbereich der BBT-Strecke 

• Bereitstellung geeigneter Ausgangsdaten für die Detailprognosen des künftigen Zustandes 
Z1 nach Inbetriebnahme sowie für die Maßnahmenplanung. 

Die Anordnung der Messpunkte sowie die Messdauer in den Gebäuden wurden so gewählt, dass 
die Ist- Zustands-Messungen auch als Beweissicherungsmessungen verwendet werden können. 
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Im Kapitel 4 werden Vorgehen, Messprinzip und Wahl der Messorte beschrieben. Im Tunnel wur-
den Langzeitmessungen der Erschütterungsemissionen (rund 24 Stunden) durchgeführt. In den 
Gebäuden wurden sowohl Langzeit- als auch Kurzzeitmessungen durchgeführt. Gemessen wurde 
am Fundament, in Außenmesspunkten (Gelände), auf Decken, in Beweissicherungsmesspunkten 
(für die nächsten 10 Jahre zugänglich). Im Gebäudeinneren wurde neben den Erschütterungen 
auch der Sekundärschall gemessen. 

Es wurden 4 Messquerschnitte mit jeweils zwei Messgebäuden pro Querschnitt gewählt, damit 
eine größere Auswahl an Gebäudetypen bestand und lokale Unterschiede im Untergrund erkannt 
werden konnten. Die Lage der Messorte ist im Kapitel 5 beschrieben. Es sind dies: 

• Messquerschnitt 1: Tulfes (Ortsteil Gasteig), km 3,13 (Gebäude 9 und 10, Distanz 200 m) 

• Messquerschnitt 2: Rinn (Ortsteil Judenstein), km 5,96 (Geb. 11 und 12, Distanz 290 m) 

• Messquerschnitt 3: Aldrans (Ostteil), km 8,55 (Gebäude 13 und 14, Distanz 235 m) 

• Messquerschnitt 4: Vill und Igls, km 13,74 (Gebäude 15 und 16, Distanz 168 m) 

Die Auswertung der Tunnelemissionen wird im Kapitel 9 beschrieben. Die energetisch gemittelten 
Terzbandspektren (über alle Züge) aller  Messpunkte an den Messquerschnitten 1 - 4 sind in Ab-
bildung 6 dargestellt. Eine gute Übersicht über alle gemessenen Emissionen bietet die Zusammen-
fassung in Abbildung 7. 

Die Auswertung der Schwingungsübertragung wird im Kapitel 10 beschrieben. Für jedes Objekt 
wurden folgende Terzbandspektren gebildet (Abbildung 8 – 23): 

• Terzbandspektren an den Messpunkten Garten, Fundament (EG oder UG), und 1. OG (für 
einzelne Züge) 

• Energetisch gemittelte Terzbandspektren für alle Messpunkte 

• Differenzspektren zwischen den Messpunkten im Sinne der Übertragungskette 

In Abbildung 24 werden die Exponenten der Ausbreitungsfunktion Tunnel – Oberfläche für die 
Messquerschnitte 1 - 4 (als Funktion der Terzmittenfrequenz) sowie das arithmetische Mittel für 
jedes Frequenzband dargestellt. 

Der Zusammenhang zwischen Erschütterungen und Sekundärem Luftschall in gemessenen Ge-
bäuden wird im Kapitel 11 behandelt. Es wurde die Korrelationsfunktion nach Said et al. (2006) 
erfolgreich getestet und später auch für die Prognoserechnungen eingesetzt. 

Beschreibung und Bewertung der Betriebsphase 

Während der Betriebsphase kommt es während der Zugsvorbeifahrten durch die rollende Last auf 
den Schienen zu unvermeidbaren Erschütterungsemissionen. Gegenstand der Analyse ist die Er-
mittlung der immissionsseitigen Auswirkungen sowie die Bewertung der Wirkintensität auf Men-
schen durch den Vergleich der Immissionswerte mit den Grenz- und Richtwerten der anzuwen-
denden Normen. 

Die Methodik zur Prognose der Immissionen bezüglich der Erschütterungen und des sekundären 
Luftschalls ist im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 5.2.1 beschrie-
ben. Alle folgenden Absatzangaben etc. beziehen sich auf diesen Bericht. 
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Die für die Prognose verwendeten Zugzahlen basieren auf dem Auslegungsfall und sind in den 
Tabellen 59: „Querschnitt Innsbruck“, 60: „Dreieck Aldrans – Vill – Igls“ und 61: „Querschnitt Bren-
ner“ gegeben. 

Aufgrund der geographischen Situation wurden einzelne, zu den neuen Bahnstrecken exponierte 
Gebäude für eine Prognoseberechnung ausgewählt. Aus Analogieüberlegungen kann von diesen 
Immissionsorten auf benachbarte oder weniger exponierte Gebäude geschlossen werden. 

Da wegen der Inhomogenitäten des Untergrundes und der Mannigfaltigkeit der Gebäude bei den 
Prognoseberechnungen bezüglich Erschütterungen und sekundärem Luftschalls eine relativ große 
Prognoseunsicherheit besteht, wurden die Berechnungen außer für den Teilraum Portalbereich 
Innsbruck / Sillschlucht für den jeweils schlimmsten Fall durchgeführt. Es kann deshalb davon 
ausgegangen werden, dass die Immissionen in den meisten Gebäuden unter den berechneten 
liegen dürften (Erschütterungen rund Faktor 2 und sekundärer Luftschall 3-6 dBA tiefer). Ausnah-
mefälle von Gebäuden mit besonders ungünstiger Übertragungseigenschaften können mit dem 
Prognoseverfahren nicht ermittelt werden. 

Im Teilraum Portalbereich Innsbruck / Sillschlucht sind durch die durchgeführten Gebäudeaufnah-
men und Ist-Zustandsmessungen die Gebäudestrukturen und die Stärke der heutigen Erschütte-
rungsbelastung mehrheitlich bekannt. Es wird deshalb für diesen Teilraum der wahrscheinlichste 
Fall für jedes Gebäude berechnet. 

Die Berechnungsparameter für das Ausbreitungsverhalten des Untergrundes und das Übertra-
gungsverhalten einzelner Gebäude konnten mit den Messungen zur Ermittlung der Vorbelastung 
besonders im Einflussbereich der Umfahrung Innsbruck kalibriert werden. Vergleiche dazu die 
Messergebnisse im Bericht D0118-00282 „Erschütterungen - Übertragungsmessung Inntaltunnel“ 

Um die Prognoseunsicherheiten in empfindlichen Gebieten weiter zu reduzieren, wird vorgesehen, 
im Rohbauzustand der Tunnel mit einer Ersatzquelle Übertragungsmessungen vom Tunnel in aus-
gewählte Gebäude durchzuführen. Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 5.4 und Bericht D0118-
00286 „In situ Erschütterungsmessungen – Messkonzept“. 

Das Prognoseverfahren basiert auf einem frequenzabhängigen semi-empirischen Berechnungs-
modell, das schon seit vielen Jahren mit Erfolg angewandt und immer wieder den neuesten Er-
kenntnissen angepasst wird. 

Für die Bewertung der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall gemäß den 
Grenzwerten ist nur die Ermittlung der Beurteilungsgrößen KB,S für die Erschütterungen und LA,max,m 
für den sekundären Luftschall einer mittleren Vorbeifahrt der Zuggattung mit den stärksten Immis-
sionen durchzuführen. Die totale Anzahl Züge pro Tag bzw. Nacht spielt in diesem Fall keine Rolle. 

Die Umwandlung der Erschütterungen in den sekundären Luftschall wird über die empirischen 
Korrelationsfunktionen nach Said, Grütz und Garburg (2006) durchgeführt (Standardabweichung 
der Korrelation: 4,5 dBA). 

Die Wirkungsintensität in der Betriebsphase der Bahnanlage ist vom Typ und der Lage des Bau-
werks zur Erschütterungsquelle abhängig. Bei Tunnelstrecken ist für die Auswirkungen im Normal-
fall der sekundäre Luftschall maßgebend. 

Es sind 5 Grade der Wirkungsintensität definiert: Keine – 1 bis Sehr hoch – 5. Als Kriterien fungie-
ren die prognostizierten KB,S – und LA,max,m – Werte. Die Zusammenhänge sind in Tabelle 62 defi-
niert. 
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Aus der Beeinflussungssensibilität und der Wirkungsintensität wird über die Verknüpfungsmatrix in 
Abbildung 1 die Eingriffserheblichkeit bestimmt. Die Skala reicht von I: keine Belastung/ Verbesse-
rung bis VI: untragbar hohe Belastung. 

Für das §31a Gutachten sind in erster Linie direkt die prognostizierten Werte interessant. Die Ein-
griffserheblichkeit ist aber auch hier ein geeignetes Mittel zur globalen Abschätzung und Beschrei-
bung der Untersuchungsabschnitte.  

Für folgende Untersuchungsabschnitte werden Prognoseresultate für Erschütterungen und Sekun-
därschall (Ist-Situation Z0 und Betriebssituation Z20) angegeben (die folgenden Maximalwerte 
betreffen den Zeitraum Nacht): 

• Tulfes-Aldrans: Tabelle 66, Maximalwerte Z20: KB,S 0,01, LA,max,m 25 dBA (Nr. 9 und 10) 

• Portalbereich Innsbruck/ Sillschlucht: Tabelle 71, Maximalwerte Z20: KB,S 0,34 (Nr. 3), LA,max,m 
40 dBA (Nr. 6)  

• Aldrans-Patsch: Tabelle 74, Maximalwerte Z20: KB,S 0,05, LA,max,m 36 dBA (Nr. 12) 

• Arztal-Navistal: Tabelle 83, Maximalwerte Z20: KB,S 0,00, LA,max,m 17 dBA (Nr. 17) 

In Tabelle 91 wird die „mittlere“ Eingriffserheblichkeit für die Betriebsphase für die einzelnen Unter-
suchungsabschnitte angegeben: 

• Portalbereich Tulfes: Keine-I  

• Flucht- und Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck (Tulfes – Aldrans): Keine-I 

• Portalbereich Ampass einschließlich Deponie Ampass Nord und Süd: Keine-I 

• Portalbereich Innsbruck/ Sillschlucht: Hoch-IV 

Für den Bereich Klostergasse besteht sogar eine sehr hohe Belastung - V (Details siehe Tabelle 
72). 

• Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgstrasse (Aldrans – Patsch): Gering-II 

• Portalbereich Ahrental einschließlich Deponie Ahrental Süd: Keine-I 

• Deponie Europabrücke: Keine-I 

• Haupttunnel Abschnitt Viggarttal: Keine-I 

• Haupttunnel Abschnitt Arztal-Navistal: Keine-I 

• Portalbereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal: Keine-I 

• Haupttunnel Abschnitt Valsertal – Staatsgrenze: Keine-I 

Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Auswirkun-
gen 

Im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377 wird in den Absätzen 5.3.2 bis 5.3.12 
beschrieben, ob in den einzelnen Untersuchungsabschnitten Maßnahmen zur Reduktion von Er-
schütterungen und Sekundärschall für die Betriebsphase gesetzt werden müssen. In der Folge 
werden jene beiden Abschnitte behandelt, wo dies der Fall ist.  

Portalbereich Innsbruck/ Sillschlucht 

Die Beschreibung erfolgt im Absatz 5.3.5.1 des Technischen Berichtes. 
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Bei der unterirdischen Streckenführung wird im Bereich der Siedlungsflächen am Fahrweg ein 
Masse-Feder-System vom Typ II vorgesehen. Unter der Voraussetzung, dass der Ostflügel des 
Bierstindl erhalten bleibt, wird zwischen km 1,54 und km 1,63 ein schweres Masse-Feder-System 
vom Typ I vorgesehen (siehe D0118-00299). 

Bei der oberirdischen Streckenführung wird im Bereich der Siedlungsflächen am Fahrweg eine 
Unterschottermatte auf Betonplatte vorgesehen  (siehe D0118-00293). 

Einen Überblick über die Maßnahmen bietet die Abbildung 13. 

In Tabelle 95 werden die Prognoseresultate (wahrscheinlichster Fall) für den Prognosezustand 
Z21 mit Maßnahmen zusammengefasst und anhand der einzuhaltenden Grenzwerte beurteilt. Zur 
Information werden die Werte für die Ist-Situation Z0 an den Prognoseorten im Bereich der Umfah-
rung Innsbruck ebenfalls angegeben. Es zeigt sich, dass an 3 der 7 Messorte der KB,,S Wert bereits 
im Zustand Z0 (Vorbelastung) die vorgegebenen Grenzwerte (siehe Absatz 3.7.1) übersteigt. 
Betreffend den Sekundärschall ist dies bei den gleichen Messorten der Fall (max. Überschreitung 
7 dBA). Bei den meisten Prognoseorten ist für die Gesamtbelastung die oberirdische Streckenfüh-
rung maßgebend. In Kombination mit dem Direktschall der Zugvorbeifahrt spielt der sekundäre 
Luftschall hier eine untergeordnete Rolle. Es wäre somit eine sinnlose  Forderung, in diesem Ab-
schnitt auf einer Einhaltung der Grenzwerte für den Sekundärschall zu beharren. 

Die vorgesehenen Maßnahmen an der offenen Streckenführung entsprechen den anerkannten 
Regeln der Technik. Sie reduzieren die Erschütterungsbelastung im Mittel um 50% und den Pegel 
des sekundären Luftschalls um bis zu 10 dBA. Letzteres ist aus Tabelle 95 aus folgendem Grund 
nicht unmittelbar ersichtlich: 

• Für jeden der 7 Prognoseorte wurden Einzelprognosen für 14 unterschiedliche Deckentypen 
(5 Holzdecken mit Eigenfrequenzen in den Terzbändern 10 – 25 Hz; 9 Betondecken mit Ei-
genfrequenzen in den Terzbändern 12,5 – 80 Hz) gerechnet. In Tabelle 95 werden die Mit-
telwerte der Ergebnisse angegeben. Die jeweiligen Minimal- und Maximalwerte sind hier 
nicht enthalten. 

In diesem Abschnitt dürfen die gegenüber der ÖNorm S 9012 verschärften Grenzwerte vernünfti-
ger Weise nicht gefordert werden. Es sei betont, dass gemäß RVE 04.02.02 hier der Fall „Erweite-
rungsstrecke“ vorliegt. Es genügt somit, einen „ausreichenden“ Erschütterungsschutz zu erzielen. 
Es ist ferner positiv hervorzuheben, dass es – wie schon oben erwähnt – an fast allen Messorten 
zu maßgeblichen Verbesserungen gegenüber dem Ist-Zustand (Z0) kommt. 

Obendrein sei erwähnt, dass eine konservative Prognose vorliegt. Im Zuge der vorgesehenen 
Messungen nach Fertigstellung des Unterbauplanums bzw. des Tunnelbauwerks im Rohbau 
zwecks Feinabstimmung der Maßnahmen ist eine weiter verbesserte Erschütterungsprognose zu 
erwarten, die eine Optimierung der Dämmleistung ermöglicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wer-
den sich letztlich Werte ergeben, die unter den Prognosewerten in Tabelle 95 liegen.  

Haupttunnel Abschnitt Mittelgebirgstrasse (Aldrans – Patsch) 

Die Beschreibung erfolgt im Absatz 5.3.6.1 des Technischen Berichtes. 

In den beiden Röhren des Haupttunnels wird als Erschütterungsschutzmaßnahme am Fahrweg ein 
leichtes Masse-Feder-System vom Typ II oder III vorgesehen. 

In den Röhren der Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck wird als Erschütterungsschutz-
maßnahme am Fahrweg ein leichtes Masse-Feder-System vom Typ II oder III bei Fester Fahrbahn 
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bzw. eine Unterschottermatte bei Schotterfahrbahn vorgesehen. Der Übergang von der Schotter-
fahrbahn der Umfahrung Innsbruck zur Festen Fahrbahn in den Verbindungsröhren muss wegen 
einer bautechnischen Maßnahmenlücke von 50 m Länge in einem Bereich stattfinden, wo Sied-
lungsflächen aber in ausreichendem Abstand liegen. 

Einen Überblick über die Erschütterungsschutzmaßnahmen bietet die Abbildung 14. 

In Tabelle 98 werden die Prognoseresultate (schlimmster Fall) für den Prognosezustand Z21 mit 
Maßnahmen zusammengefasst und anhand der einzuhaltenden Grenzwerte beurteilt. Zur Informa-
tion werden die Werte für die Ist-Situation Z0 an den Prognoseorten im Bereich der Umfahrung 
Innsbruck ebenfalls angegeben. 

Im schlimmsten Fall wird in Aldrans nur wegen des bestehenden Tunnels der Umfahrung Inns-
bruck eine geringe Grenzwertüberschreitung beim sekundären Luftschall zu verzeichnen sein, d.h. 
einzelne Züge können knapp hörbar sein. Dies wird jedoch nur bei Gebäuden sein, bei denen 
schon in der Ist-Situation eine leichte Vorbelastung bezüglich des sekundären Luftschalls von der 
Umfahrung Innsbruck besteht. Bei allen anderen Gebäuden in diesem Teilraum werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die Grenzwerte bezüglich Erschütterungen und sekundärem Luftschall ein-
gehalten. 

2.1.24 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 
Die Auswirkung Elektromagnetischer Felder auf die Umgebung wird im Bericht D0118-02379 be-
handelt. Die durch elektrische Leitungen induzierten elektromagnetischen Felder entlang der 
Bahntrasse bzw. entlang der Versorgungskabeltrassen wurden in relevanten Bereichen unter-
sucht. Es wurden Orte identifiziert, an denen ein permanenter Aufenthalt von Personen im Nahe-
bereich der Leitungen und Trassen möglich ist. Dies ist außerhalb des Tunnels in der Zulaufstre-
cke vom Bahnhof Innsbruck der Fall sowie entlang der Kabeltrassen der Anspeisungen der Hilfs-
energieversorgung. Eine Berechnung des 24 Stunden Mittelwert der Magnetfelder für den Bereich 
Stift Wilten bzw. Gasthaus Bierstindl wurde auf Basis des Betriebsprogramms durchgeführt. Die 
Berechnung ergab, dass an beiden Standorten ein dauerhafter Aufenthalt von Personen zu keiner 
Magnetfeldimmission > 1 µT führt. Für die Planung wurde von einem System ausgegangen, dass 
einen Rückleiter im Bereich des Oberleitungssystem mitführt. Diese Anordnung reduziert das 
Magnetfeld für die Umgebung. Für die Berechnung der Magnetfelder entlang der Kabeltrasse der 
Hilfsenergieversorgung (Portal Ahrental und Wolf) wurde der Auslegungsfall (maximal auftretender 
Strom) als Grundlage der Berechnung angenommen. Somit stellt das Ergebnis einen Extremwert 
dar. Aus den Berechnungen ergibt sich, dass innerhalb eines Bereichs von 2,5 m links und rechts 
von der Kabeltrasse ein dauerhafter Aufenthalt von Personen zu einer Magnetfeldimmission von 
mehr als 1 µT führt, wenn man die Anspeisung mit ihrer Maximalleistung betreibt.  

Das geplante Tunnelfunksystem (Bericht D0118-03403) übernimmt die Funknetze der ÖBB und 
RFI (GSM-R 900 MHz), das TETRA- Netz der Behörden Tirol und Südtirol (380 MHz) sowie das 
GSM-P- Netz (900 MHz) der Public- Netzbetreiber Tirol und Südtirol und macht dieses wie folgt im 
Tunnel verfügbar: In den beiden Fahrröhren und allen Zugangs- und Rettungstunnel über Leckka-
bel (ca. 4,50 m über Randweg bzw. Tunnelboden), in den Multifunktionsstellen, allen Querschlä-
gen sowie dem Entwässerungs- und Servicestollen über Antennen (im BBT an den Deckenberei-
chen),  an den Portalbereichen der Fahrröhren (Portal Nord Innsbruck, Portal Tulfes, Portal Süd 
Franzensfeste und Aicha erfolgt die Funkabdeckung der Netze GSM-R durch die ÖBB bzw. die 
RFI, die Abdeckung TETRA durch die Behörden Tirol bzw. Südtirol und die GSM-P- Abdeckung 
durch die Public- Netzbetreiber Österreich und Italien). An allen Portalen der Zugangs- und Ret-
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tungstunnel erfolgt die Funkabdeckung wie folgt: GSM-R: Funkabdeckung über Antennen des 
Tunnelfunksystems (Antennen an Masten), TETRA und GSM-P: Funkabdeckung durch die Behör-
den Tirol bzw. Südtirol und Public- Netzbetreiber Österreich bzw. Italien. 

Aus der erforderlichen Funkabdeckung ergibt sich auch eine Abschätzung der notwendigen Sen-
designalpegel an den Antennen und am Leckkabel (D0118-02379). 

Laut Planungsvorgaben sind -85 dBm (95% Ortswahrscheinlichkeit) als Downlinkfunkpegel für 
beide Funkbänder für das Leckkabel empfohlen. Als Worst-Case wurde eine Kopplungsdämpfung 
von -50 dB angenommen. Um die im Tunnel geforderten Pegel zu erreichen, wird eine Summen-
leistungen von ca. 2 W auf dem Strahlerkabel angenommen. Daraus lassen sich die Feldstärken 
im Wageninneren ermitteln.  

Da es sich bei der Passage durch den Tunnel um eine kurzfristige Exposition handelt, sind die 
Grenzwerte der Ratsempfehlung (EU Empfehlung 1999/519/EG) bzw. die ÖNORM E 8850 heran-
zuziehen. Die Berechnung der maximalen Immission im Wageninneren ergibt selbst ohne Berück-
sichtigung der Dämpfung durch den Wagenkörper eine deutliche Unterschreitung dieser Grenz-
werte. Dasselbe gilt auch für den Notfall einer Evakuierung aus dem Tunnel. 

2.1.25 FORSTWIRTSCHAFT 
Durch den Brenner Basistunnel werden sowohl im Bereich des Bauwerkes aber vor allem durch 
die Deponien Waldflächen betroffen. Rodungen sind erforderlich. Ausgleichsmaßnahmen sind die 
Folge und müssen unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte (Landwirtschaft und Boden, Tie-
re – Pflanzen und deren Lebensräume, Forstwirtschaft und Jagd) fachgerecht geplant und umge-
setzt werden.  

2.1.26 LIMNOLOGIE UND FISCHEREI 

Fachlich relevant sind die folgenden Vorhabensbestandteile: 

• Baustelleneinrichtung Tulfes  

• Baustelleneinrichtung Ampass  

• Baustelleneinrichtung – Rettungsplatz Innsbruck 

• Provisorische Zufahrtsbrücke über die Sill bei Olympia-Brücke 

• Entwässerungsstollen Innsbruck (Mündungsbauwerk) 

• Baustelleneinrichtung Sillschlucht 

• Straßenbrücke Rettungsplatz Sillschlucht 

• Sillbrücke 1 

• Sillbrücke 2 

• Eisenbahnbrücke über die Sill bei km 2,1 

• Sillquerung Tunnel-Oströhre 

• Baustelleneinrichtung Ahrental  

• Baustelleneinrichtung Wolf mit: 

- Brücke zum Zugangstunnel Wolf über die Sill 
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- Provisorische Brücke zur Verbindung der BE-Flächen links- und rechtsufrig der Sill 

- Einrichtung und Rückbau der Baueinrichtungsfläche Wolf-Wolf 

- Baueinrichtungsfläche Portalbereich Zufahrtstunnel Saxen (Entwässerung in den 
Velperbach) 

- Zufahrtsstraße Wolf (Brücken über den Velperbach) 

- Wohnlager Stafflach  

Die von möglicherweise erheblichen Beeinträchtigungen durch die Errichtung und den Betrieb o.g.  
Vorhabensbestandteile direkt und / oder indirekt betroffenen Oberflächengewässer sind Inn, 
Aldranserbach, Sill, Velperbach und Schmirnbach. 

Inn 

Der Inn flussab Innsbruck (DWK 3049802) ist hydromorphologisch (Ufer, Linienführung) mäßig 
beeinträchtigt (D0118-03256). Die Wassergüteerhebung 2005 gemäß WGEV (Untersuchungsstelle 
Mils) ergibt einen mäßigen ökologischen Zustand auf Basis des Makrozoobenthos, wobei die 
saprobielle Belastung (SI=1,98) als geringfügig indiziert wird (Daten: Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Auswertung: T. Ofenböck, BOKU Wien). 

Abbildung 1 Inn bei Tulfes - Mündung Freudenbach (Foto Grasser, 29.8.2007) 

 

Aldranser Bach 

Der Aldranser Bach ist im Projektgebiet verrohrt und somit ökologisch nicht funktionsfähig. 
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Sill 

Abbildung 2 Sill Höhe Hauptbahnhof (Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) flussab Tivoliwehr 

Sill Mündung bis Pradler Brücke, FGA Abschnitte 1-3: bei mäßig vom Referenzzustand abwei-
chender Ökomorphologie weisen die Erhebungen der biologischen Komponenten auf einen unbe-
friedigenden Zustand der Sill in diesem Abschnitt hin (D0118-03231). 

Abbildung 3 Sill Ausleitung KW Innsbruck (Foto Sossau, 21.2.2007) 

Sill Pradler Brücke bis Trientiner Brücke, FGA-Abschnitte 4-6: Diese Strecke weist bei stark vom 
Referenzzustand abweichender Hydromorphologie einen schlechten (fisch-)ökologischen Zustand 
auf (D0118-03231). Es besteht eine durchgehende Ausleitung, die Dotation der Restwasserstrecke 
beträgt nur ca. 10% des Mittelwassers. 

Gemäß Fließgewässeratlas Tirol besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Herstellung des Fließ-
gewässerkontinuums und der Restwasserdotation im Bereich der Wehranlagen Autobahnbrücke – 
Olympiabrücke. 
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Abbildung 4 Sill – BE Sillschlucht (Fotos Grasser, 29.8.2007) – Unterlauf Sillschlucht (Foto Raum-Umwelt in 
D0118-03962) 

 

Sill Schluchtstrecke, FGA-Abschnitte 7-12: Die Sill weist im Bereich der Schluchtstrecke intakte, 
unverbaute Linienführung und gut strukturierte Ufergehölzstreifen auf. Es wechseln Steilufer mit 
Hanganschnitten und flachere Auwaldbereiche in den Gleitufern. Es besteht eine durchgehende 
Ausleitung durch das Kraftwerk Untere Sill. Die Dotation der Restwasserstrecke beträgt < 10% des 
Mittelwassers (D0118-03962). Bei mäßig vom Referenzzustand abweichender Hydromorphologie 
weisen die Erhebungen der biologischen Komponenten auf einen unbefriedigenden Zustand der 
Sill in diesem Abschnitt hin.  

Abbildung 5 Sill Ausleitungsstrecke KW Untere Sill, Mündung Ruetz (Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) 

Sill Mündung Ahrentalbach bis Mündung Patscher Bach, FGA-Abschnitte 18 bis 26 (D0118-
04483): Die Strukturgüte wird entsprechend den unterschiedlichen Verbauungsgraden als sehr gut 
bis unbefriedigend angegeben. Insbesondere der Bereich Oberhalb des Kraftwerkes Sillwerk ist 
hart verbaut. 

Vor allem durch die bestehenden Ausleitungen ist die Sill auch in diesem Abschnitt stark beein-
trächtigt. Die Linienführung und die Uferstrukturen sind jedoch weitgehend intakt. Die linksseitig 
einmündende Ruetz ist ebenfalls durch die hydroelektrische Nutzung beeinträchtigt. 

Die Fisch- und Makrozoobenthosaufnahmen indizieren übereinstimmend einen unbefriedigenden 
ökologischen Zustand der Sill im Bereich Ahrental. 

Sill bei Pfons: Die Sill wird unterhalb von Matrei beim Brennerwerk aufgestaut, der Hauptanteil des 
Wassers wird verrohrt zum Sillwerk abgeleitet, im Gewässer verbleibt eine Restwassermenge von 
weniger als 10% der normalen Wasserführung. Massive Anlandungen von Feinsedimenten finden 
sich im Gewässerbett. Aus gewässerökologischer Sicht ist daher eine hohe Vorbelastung des 
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Flusses festzustellen. Das Makrozoobenthos indiziert einen schlechten ökologischen Zustand. Die 
fischökologischen Verhältnisse werden mit unbefriedigend bewertet.  

Abbildung 6 Sill Ausleitungsstrecke Brennerwerk (Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) - bei Wolf (Foto Grasser, 
29.8.2007) 

Sill Steinach – Stafflach, FGA-Abschnitte 60-64: Aufgrund der durchgehenden Verbauungen und 
des schmalen Ufersaumes wird die Sill in den betreffenden Abschnitten als ökomorphologisch mä-
ßig verändert beurteilt. Es besteht gemäß Angaben im Fachbericht D0118-03962 Handlungsbedarf 
hinsichtlich einer Verbesserung des Fließgewässerkontinuums und einer Erhöhung der Breiten- 
und Tiefenvariabilität. Defizite bestehen weiters bezüglich der Anbindung von Nebengewässern. 
Fischökologisch wird ein mäßiger Zustand der Sill indiziert. 

Die Einstufung auf Basis des Makrozoobenthos erfolgt in den unbefriedigenden Zustand, was je-
doch auch mit der zufolge von Bauarbeiten flussauf der Untersuchungsstelle erhöhten Feinsedi-
mentüberdeckung in Zusammenhang stehen kann und daher als nicht repräsentativ erachtet wird. 
Die WGEV-Erhebungen 2003 und 2005 ergeben einen guten ökologischen Zustand der Sill bei 
Matrei auf Basis des Makrozoobenthos. 

Velperbach 

Abbildung 7 Velperbach (Raum-Umwelt in D0118-03962) 

 

Der ökomorphologische Zustand des Baches wird als naturnah bewertet. Es sind nur geringe Be-
einträchtigungen im Unterlauf gegeben. Die Gewässersohle weist im Vergleich zum Vennbach 
auffallend hohe Feinsedimentanteile auf. Das Makrozoobenthos indiziert im Herbst 2007 nur mini-
male Abweichungen vom Referenzzustand hinsichtlich der allgemeinen Degradation, der Sapro-
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bienindex (SI = 1,31) ist gegenüber dem saprobiellen Grundzustand (SI ≤ 1,25) geringfügig erhöht. 
Für eine Einstufung in eine ökologische Zustandsklasse reicht die Datenlage derzeit nicht aus. 

Schmirnbach 

Abbildung 8 Schmirnbach oh. und uh. Valserbachmündung (Fotos Grasser, 29.8.2007) – Unterlauf bei Staffflach 
(Raum-Umwelt in D0118-03962) 

Der Schmirnbach entwässert ein Einzugsgebiet der zentralen Tuxer Alpen und wird von den 
Quellbächen Kluppenbach, Schragerbach, Kasererbach Bacheralmbach, Zimabach, Auerberg-
bach, Trisslwasser, Sumpfkopfgraben und Wildlahnerbach gespeist. Im Bereich der Almzone aber 
auch weiter unten im Bereich des Siedlungsraumes von Schmirn ist der Bach weitgehend unver-
baut. Das Makrozoobenthos indiziert bei Rohrach einen guten ökologischen Zustand des Schmirn-
baches (WGEV 2005). Oberhalb von St. Jodok wurde der Bach mit einer Sperrenstaffel verbaut.  

Die ökomorphologische Strukturgüteklasse wird im Unterlauf mit Stufe 2 – gering beeinträchtigt 
beurteilt. Die Befischung vom Herbst 2007 indiziert einen guten ökologischen Zustand. Die histo-
risch belegte Koppe konnte jedoch nicht nachgewiesen werden (D0118-03255). 

2.2 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Im Zusatzdokument D0118-04484 werden die Optimierungsmaßnahmen, die aus zeitlichen Grün-
den nicht mehr in die Dokumente des Bauentwurfs eingearbeitet werden konnten, beschrieben.  

Der geänderte Bauablauf mit geschätzten Vortriebszeiten ist im Dokument D0118-4472 „Baupro-
gramm mit Bauzeitende 2020 und Verschiebung der MFS Steinach“ dargestellt. 

Zu den Optimierungsmaßnahmen, die von BBT SE in den weiteren Planungsphasen (Ausschrei-
bungsplanung, Ausführungsplanung) entsprechend dem Stand der Technik und unter Beachtung 
der ArbeitnehmerInnenschutzanforderungen übernommen werden, gehören die: 

• Gradientenabsenkung 

Die Trassenlängsneigung wird unter Beibehaltung des Hochpunktes an der Staatsgrenze 
von 7,4 ‰ auf 6,7 ‰ reduziert. 
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• Verschiebung der MFS Steinach 

Die MFS Steinach wird um ca. 4 km nach Süden verschoben. Der Zugang zur MFS erfolgt 
über den neuen Zugangstunnel Wolf Süd, dessen Längsneigung 10 % beträgt. Der bisheri-
ge Zugangstunnel Wolf (Nord) bleibt erhalten. Die Lage des Portalbereiches bleibt unverän-
dert. 

Hinsichtlich der Hierarchie und der Gültigkeit der Projektunterlagen wird festgelegt, dass das 
Zusatzdokument inhaltlich entgegenstehende Inhalte der übrigen Teile des Bauentwurfs und 
der UVE verdrängt. 

Im Weiteren werden die Änderungen und die Konsequenzen der Optimierungsmaßnahmen 
fachbereichsbezogen befundet. 

Gradientenabsenkung 

Die Trassenlängsneigung zwischen der MFS Innsbruck und dem Brenner wird von 7,4 ‰ auf 
6,7 ‰ reduziert. Der Hochpunkt an der Staatsgrenze bleibt erhalten, er wird jedoch von 813,143 m 
auf eine Höhe von 793,952 m abgesenkt. Damit ändert sich auch die Trassenlängsneigung zwi-
schen Brenner und Mauls. 

Mit dieser Maßnahme wird die Trassenlängsneigung des BBT an die vorhandene Trassenlängs-
neigung im bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck angeglichen. Daraus ergeben sich insbe-
sondere Vorteile im Teilbereich der Traktion (höhere Anhängelasten bei geringerem Energiebe-
darf). 

Verschiebung der MFS Steinach 

Die MFS Steinach (km 19,168 bis 22,688) wird um 4 km nach Süden (km 23,168 bis 26,688) ver-
schoben. Der bestehende Zugangstunnel Wolf (Nord) bleibt grundsätzlich erhalten. Die Trassen-
führung wird soweit verändert, als es die Einhaltung einer Längsneigung von 10% erfordert. Von 
dem in seiner Lage unveränderten Portalbereich führt der zusätzlich angeordnete Zugangstunnel 
Wolf Süd bis zur verschobenen MFS Steinach. 

Anstelle des Schutterstollens wird der Tunnel Padastertal vorgesehen. Der Betriebslüftungsstollen 
entfällt. 

Mit dieser Maßnahme wird die MFS Steinach aus einem Bereich mit abschnittsweise druckhaftem 
Gebirge (GVT 4-1) in einen Bereich verlegt, in dem das anstehende Gebirge größtenteils dem 
günstigeren Gebirgsverhaltenstyp GVT 3 zuzuordnen ist. 

Durch die Beibehaltung des Zugangstunnels Wolf Nord steht neben dem Zugangstunnel Wolf Süd 
ein zweiter Zwischenangriff zur Verfügung. Damit konnten im Logistikbereich Wolf zwei getrennte 
Vortriebsabschnitte geschaffen werden. Dieser Umstand ermöglicht ein Vorziehen der Vortriebsar-
beiten für die MFS Steinach. 
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3 GUTACHTEN 

3.1 STRAßENVERKEHRSTECHNIK 

3.1.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  
Stand der Technik nach EisbG § 9b  

(1) Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfah-
ren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen und erprobt ist.  

(2) Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Ein-
richtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem 
Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und 
dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen. 

Stand der Technik für den Bereich Straßenverkehrstechnik 

Gemäß RVS 02.02.31 „Der verkehrstechnische Sachverständige“ werden unter dem Begriff „Stand 
der Technik“ die allgemein gültigen und allgemein anerkannten Regeln der Technik verstanden.  

Diese Regel der Technik ist grundsätzlich durch die Anwendung der RVS erfüllt. Weitere Richtli-
nien sowie dokumentierte fachliche Erkenntnisse können in die Planung einbezogen werden. 

3.1.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  

Entsprechend der in Kap. 1.4 auf die sonstigen Vorhabensteile bezogenen „Abgrenzung des 
Fachgebietes“ sind aus straßenverkehrstechnischer Sicht die Planunterlagen für die Bauphase 
und die Betriebsphase grundsätzlich plausibel und nachvollziehbar und entsprechen dem Stand 
der Technik. 

3.1.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  

Aus straßenverkehrstechnischer Sicht ist der Arbeitnehmerschutz dann berücksichtigt, wenn der 
Projektierung die jeweils zutreffende RVS zugrunde gelegt wird. Dadurch kann das Prinzip der 
Sicherheit des Arbeitnehmers im Verkehr bei der Gestaltung der Verkehrswege und der Kreuzun-
gen erfüllt werden.  

Vorausgesetzt wird, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die StVO, insbesondere §20(1) halten 
und die entsprechenden Fahrbewilligungen aufweisen. 

3.1.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Der straßenverkehrstechnischen Beurteilung wird das Einreichexemplar vom 29.02.2008 zugrunde 
gelegt.  

Die im Bauentwurf vorgesehenen Baustraßen sind unter Berücksichtigung ihrer vorgesehenen 
Verwendung für Transporte von und auf Baustellen des BBT nach dem Stand der Technik geplant. 
Vorausgesetzt wird, dass auf ihnen die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 StVO Anwendung finden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Geschwindigkeit, Fahren 
auf Sicht, Vorrangregeln und Überholverbote an unübersichtlichen Stellen. 
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Die Zu- und Abfahrten auf die bzw. von den Autobahnen A12 Inntalautobahn und A13  Brennerau-
tobahn sind aus dem Bauentwurf ersichtlich. Deren Detailausgestaltung wird zwischen der BBT-SE 
und der Bundesstraßenverwaltung (ASFiNAG) in einem gesonderten Verfahren vereinbart (BstG 
§26 Abs. 2). 

Die Wiederherstellung / Verlegung von Landes- und Gemeindestraßabschnitten ist grundsätzlich 
dargestellt (EisbG §31b Z1). Deren Detailplanung wird zwischen der BBT SE und der Landesstra-
ßenverwaltung bzw. den betroffenen Gemeinden in einem gesonderten Verfahren nach dem Tiro-
ler Straßengesetz vereinbart. 

Bauphase 

Aus straßenverkehrstechnischer Sicht sind die auf die sonstigen Vorhabensteile bezogenen Plan-
unterlagen der Revision 10 „Einreichexemplar“ vom 29.02.2008 für die Bauphase in sich wider-
spruchsfrei. 

Betriebsphase 

Aus straßenverkehrstechnischer Sicht sind die auf die sonstigen Vorhabensteile (siehe Pkt. 1.3) 
bezogenen Planunterlagen der Revision 10 „Einreichexemplar“ vom 29.02.2008 für die Betriebs-
phase in sich widerspruchsfrei. 

3.1.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Vom CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) und der autonomen 
Provinz Bozen wurden Auflagen vorgegeben, welche in das Einreichprojekt aufzunehmen waren. 

Die gegenständliche verkehrstechnische Beurteilung betrifft allerdings sonstige Vorhabensteile, 
welche keine Auswirkungen mit grenzüberschreitendem Charakter haben. Diese Vorhabensteile 
umfassen für die Bauphase die Baustraßen der Baustelleneinrichtungen Tulfes, Ampass,  Bahn-
hof Innsbruck, Sillschlucht, Ahrental und Wolf. Für die Betriebsphase sind dies die Zufahrten zu 
den Rettungstunnels (Rettungsplätzen), Lüftungsschächten bzw. Lüftungsbauwerken bei den 
Portalbereichen in Tulfes, Ampass, Ahrental und Wolf, die Zufahrtsstraßen beim Portal Innsbruck 
und Einbindung Bahnhof Innsbruck inklusive der Anbindung Frachtenbahnhof Innsbruck und die 
Straßenbrücken im Bereich Innsbruck 

Für das CIPE II –Verfahren ergeben sich daher weder für die Bau- noch die Betriebsphase Aufla-
gen mit grenzüberschreitendem Charakter. 

3.1.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden 
weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 
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3.2 INFRASTRUKTUR (TRASSIERUNG, FAHRBAHN, FAHRBAHN-
ENTWÄSSERUNG  

3.2.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Der Stand der Technik entsprechend der Definition des §9b EisbG idgF ist der auf den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologi-
scher Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen 
und erprobt ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit 
zwischen dem Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen 
Maßnahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu be-
rücksichtigen.  

Vergleichbare Projekte sind derzeit in Planung, Bau bzw. auch in Betrieb. Als eine vergleichbare 
Lösung kann z.B. der Lötschberg Basis Tunnel angesehen werden, für den es seit seiner Eröff-
nung im Juni 2007 mehrere Publikationen über den Bau, die Inbetriebsetzung und die ersten Be-
triebserfahrungen gibt. Insbesondere für das Fachgebiet Eisenbahnbautechnik kann der Nachweis 
des Standes der Technik durch die aktuellen Entwicklungen nationaler und internationaler Nor-
mung erbracht werden, da diese sehr umfangreich alle relevanten Aspekte dieses Fachgebietes 
abdecken. Grundlage sind die maßgebenden relevanten Ö-Normen, EN-Normen, UIC-Kodices, 
RVEs, Vorschriften der ÖBB, TSI Infrastruktur und einschlägige Fachliteratur. Zusätzlich ist zu er-
wähnen, dass mit der Erarbeitung der nationalen RVEs ein weiterer Beitrag zu einer Absicherung 
des aktuellen Standes der Eisenbahntechnik erfolgt. Aus diesem Grund wird auch auf RVEs ver-
wiesen, die sich zum Teil noch in Ausarbeitung befinden, aber trotzdem schon den aktuellen Stand 
der Technik widerspiegeln. 

3.2.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Für den Brenner Basis Tunnel stellt der Einbau der Eisenbahnbautechnik laut Bauzeitenplan die 
letzte Bauphase vor dem Pobebetrieb dar. Die unterschiedlichen zur Anwendung kommenden O-
berbauarten (Schotter, Feste Fahrbahn, Masse-Feder-Systeme) werden als fertiges System in der 
Betriebsphase nach dem Stand der Technik geprüft.  

Die Zulieferung von Material zu den Baustellen erfolgt über bestehende Strecken, da vor Ort auf 
Straßentransporte umgeladen werden muss. Dort wo Baustellenzüge eingesetzt werden, verkeh-
ren diese mit geringen Geschwindigkeiten auf Baugleisen oder schon fertig gestellten Abschnitten, 
sodass hier keine weitere Beurteilung durchgeführt werden muss.  

Betriebsphase 

Trassierung 

Die Trassierung des Brenner Basis Tunnels erfolgt nach den aktuellen Normen und Richtlinien. Die 
Längsneigung im Tunnel ist mit 7,399 ‰ unter den Grenzwerten angesetzt und die Radien und 
Überhöhungen erlauben den Betrieb mit Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h. Im Bereich des 
Bahnhofs Innsbruck sind durch die Sillschlucht, die dichte Bebauung, die Querung der Autobahn 
und die notwendige Anbindung der Gleise räumliche Vorgaben gegeben, die eine Trassierung an 
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den Grenzen der technischen Parameter erfordern. Es werden einige empfohlene Trassierungs-
größen überschritten, aber es werden dennoch alle Grenzwerte eingehalten und keine Vorschriften 
verletzt.  

Die maximalen Längsneigungen von 28,470 ‰ liegen über dem empfohlenen Grenzwert der RVE 
05.00.01, sind aber durch die topographische Situation gerechtfertigt. Der Mindestradius beträgt 
bei den neu geplanten Abschnitten zumindest 500 m und erfüllt die Vorgaben. Für Teile von be-
stehenden Strecken (Gleis 103, 105 und 109) ist der kleinste Radius durch die gegebene Situation 
fixiert. Hier bleiben somit die vorhandenen Werte bestehen. Die Neigungswechsel sind entspre-
chend den Vorgaben der Normen wenn notwendig ausgerundet. Neigungswechsel in Überhö-
hungsrampen und Weichen werden prinzipiell überall wo es möglich ist vermieden. Die Überhö-
hungsgrenzwerte werden eingehalten und die Überhöhungsfehlbeträge liegen auch unter den vor-
gegebenen Limits. Die Überhöhungsrampen sind mit einer Rampenneigung von maximal 1:600 
geplant und erfüllen alle Vorgaben. Somit wird auch die abrupte Änderung der unausgeglichenen 
Seitenbeschleunigung nicht überschritten.  

Die zum Einsatz kommenden Weichen sind alles Einfachweichen, die den geltenden Normen und 
Vorschriften entsprechen. Die Überhöhungsfehlbeträge im abzweigenden Strang liegen unter den 
Grenzwerten. Alle in Tunneln befindlichen Weichen werden mit einem beweglichen Herzstück 
ausgestattet. 

Fahrbahn 

Es kommen Schienen des Typs E601 im gesamten Projekt zur Anwendung. Die Spurweite ent-
spricht mit 1435 mm den nationalen und internationalen Vorgaben. Die Planung der Fahrbahnsys-
teme erfolgt nach den neuesten Erkenntnissen und aufgrund der Erfahrungen von in anderen 
hochrangigen Streckennetzen angewandten und bewährten Systemen. Da der Einbau des Ober-
baus erst in frühestens 10 Jahren erfolgen wird, können zum jetzigen Zeitpunkt nur die groben 
Vorgaben und Randbedingungen festgelegt werden. Die Tiefe der Prüfung ist dementsprechend 
angepasst. Der tatsächliche zur Anwendung kommende Oberbau wird dem zur Zeit des Einbaus 
aktuellen Stand der Technik erfüllen.  

Die Bereiche, die mit Schotteroberbau versehen sind, entsprechen vom Querschnitt und Aufbau 
den Anforderungen der einschlägigen österreichischen Vorschriften und auch der aktuellen RVE 
Bettungsquerschnitte. Die minimale Schotterbettstärke von 55 cm wird nicht unterschritten. Für die 
Abschnitte, wo aufgrund der Prognosen der Erschütterungen Unterschottermatten notwendig sind, 
wird der Fahrbahnaufbau durch eine Betonplatte erweitert und entspricht auch dem anerkannten 
Stand der Technik. 

Fast im gesamten Tunnelbereich kommt eine Feste Fahrbahn zur Anwendung, deren Hauptele-
ment eine schlaff bewehrte Gleistragplatte ist. Die Dimensionierung der Festen Fahrbahn erfolgt 
nach UIC 776-1E, EN 1991-2 und auch der aktuelle Entwurf der RVE 05.00.03 „Vorschriften für 
den Bau von festen Fahrbahnen“ wurde berücksichtigt. Die Nennmaß der Spurweite für die Berei-
che mit Fester Fahrbahn entspricht mit 1437 mm ebenfalls den anerkannten Regeln der Technik.  

Die Masse-Feder-Systeme sind vorerst aufgrund von Grobprognosen geplant und können in der 
Umsetzung geringfügig von den jetzigen Werten abweichen. Die drei zur Anwendung kommenden 
Masse-Feder-Systeme sind ebenfalls mit den aktuellen Normen dimensioniert worden. Im Masse-
Feder-Systems I wird die Weiche 194 situiert und auf die Besonderheiten in Bezug auf Erhaltung 
und Lebensdauer wurde bei der Planung Rücksicht genommen. Die Abmessungen der Masse-
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Feder-Systeme können im Tunnelquerschnitt untergebracht werden. Für eine ausreichende hori-
zontale Längs- und Querlagerung ist bei allen drei Systemen gesorgt.  

Fahrbahnentwässerung 

Die Trennung der anfallen Fahrbahnwässer von den Bergwässern entspricht ebenso den Regeln 
der Technik wie die Entwässerung des Schotteroberbaus über das Planum. Die Bereiche mit Fes-
ter Fahrbahn oder Masse-Feder-Systeme wird das Wasser über eine Querneigung ebenfalls zur 
Seite hin gesammelt. Die weitere Entwässerung erfolgt über die Tunnellängsachse zu den Schäch-
ten, die alle 100 m angeordnet sind. Die Flächenlager sind durch entsprechende wasserdichte 
Ausführungen des Banketts vor Schmutzwasser geschützt. 

Instandhaltung 

Das Instandhaltungskonzept wird aus fachlicher Sicht des Fachgebietes Eisenbahnbautechnik 
zustimmend zur Kenntnis genommen und ist geeignet die Sicherheit und Ordnung des Betriebes 
der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf 
der Eisenbahn zu gewährleisten. 

Eine Prüfung auf Interoperabilität des Projektes im Sinne der technischen Spezifikationen für das 
Teilsystems Infrastruktur wurden von der Benannten Stelle durchgeführt und ist nicht Aufgabe des 
§31a Gutachters. Eine entsprechende Bewertung liegt dem Projekt bei. 

Die Planungsunterlagen wurden auf die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften hin 
überprüft. Die Planung entspricht durch die Verwendung der in Österreich gültigen und zum Teil 
durch gesetzliche Vorgaben verbindlichen Normen dem Stand der Technik. Es kann daher festge-
stellt werden, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn für dieses Projekt 
aus eisenbahnbautechnischer Sicht gegeben ist. 

3.2.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde entsprechend dem Wissensstand zum Zeit-
punkt der Einreichplanung erarbeitet und behandelt auch die derzeit bekannten Hauptgefährdun-
gen in der Bauphase. Eine weiterführende Aktualisierung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente in den folgenden Projektphasen ist geplant. Es kann daher aus heutiger Sicht dem 
Detaillierungsgrad des Projektes entsprechend festgestellt werden, dass die Arbeitnehmerschutz-
bestimmungen eingehalten werden bzw. deren Einhaltung geplant ist. 

Betriebsphase 

Die Prüfung der Unterlagen erfolgte neben den bautechnischen Belangen auf Basis des Schwer-
punktkonzepts aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes R10.  

Entscheidend für die Sicherheit der Arbeitnehmer ist der seitliche Raum neben den Gleisen, in 
denen sich Arbeitnehmer aufhalten können. Der Sicherheitsraum und der seitliche Sicherheitsab-
stand entsprechen im gesamten Projekt den Vorgaben der EisbAV. Es ist in allen Wannen- und 
Tunnelbereichen ein Fluchtweg mit den Maßen 1,20 x 2,20 m vorhanden, der eine sichere Rettung 
ermöglicht. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan beinhaltet alle relevanten Arbeitnehmertä-
tigkeiten in Bezug auf Oberbau und sieht den entsprechenden Gefährdungs- und Maßnahmenka-
talog vor. Somit kann eine Minimierung der Gefährdung der Arbeitnehmer erreicht werden. 
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Es ist auch die Unterlage für spätere Arbeiten gemäß BauKG erstellt worden, die im Zuge der Aus-
führung aktualisiert werden wird. Die vorgeschlagenen Vorkehrungen, die für die erforderlichen 
Reinigungs-, Instandhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- und Kontrollmaßnahmen im Fahrbahnbe-
reich erforderlich sind, können unter Berücksichtigung der für die Einreichung erforderlichen Pla-
nungstiefe mit dem vorgelegten Bauentwurf umgesetzt werden.  

Es wurde auch ein Explosionsschutzdokument nach §5 VEXAT erstellt. 

Die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes wurden entsprechend der AVO Verkehr unter Be-
rücksichtigung des Schwerpunktkonzeptes aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes R 10 für Eisen-
bahnanlagen begutachtet und die Erfüllung aller Erfordernisse festgestellt. 

3.2.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Die umfangreiche Prüfung und Beurteilung der Antragsunterlagen hat zu einigen Umarbeitungen 
und Verbesserungen von Plänen und technischen Berichten geführt. Schlussendlich kann fest-
gehalten werden, dass die endgültigen Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind. Dies gilt 
sowohl für die Bau- als auch Betriebsphase. 

3.2.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bauphase 

Es gibt keine geplanten Maßnahmen in Bezug auf Eisenbahnbautechnik während der Bauphase, 
die die CIPE-Entscheidungen beeinflussen oder beeinträchtigen würden. 

Betriebsphase 

Die Vorgaben aus der CIPE-Entscheidung für die Ausführung des Brenner Basis Tunnels werden 
eingehalten. Der Hochpunkt der Trasse ist an der Staatsgrenze situiert, und somit werden die hyd-
rogeologischen Forderungen in Bezug auf Eisenbahnbautechnik (Trassierung) erfüllt. Die weiteren 
Forderungen in Bezug auf die Ausführung eines Tunnelssystems mit zwei Röhren, der Anordnung 
von drei Multifunktionsstellen und der Minimierung der offenen Abschnitte auf den Bereich Bahnhof 
Innsbruck bis Tunnelportal werden ebenso eingehalten. Es spricht somit aus der Sicht des Fach-
gebietes Eisenbahnbautechnik, Eisenbahntechnik nichts gegen diese CIPE-Entscheidungen.  

3.2.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden 
weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

Projektverbesserungen, die aufgrund der zeitlichen Vorgaben nicht mehr eingearbeitet werden 
konnten, werden in separaten Dokumenten (D0118-04484, D0118-02521, D0118-02548, D0118-
04531, D0118-04532) dargestellt und in einer Projektoptimierungsphase umgesetzt. 

Die Trassenlängsneigung im Haupttunnel wird von 7,399 ‰ auf 6,7 ‰ verringert, wobei der Hoch-
punkt an der Staatsgrenze bestehen bleibt. Die zweite wesentliche Optimierung betrifft die Multi-
funktionsstelle Steinach, die um vier Kilometer nach Süden verschoben wird. In der Multifunktions-
stelle Steinach werden die Überleitstellen und die Überholgleise mit Übergangsbögen versehen. 
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Auch die Überleitstelle in der Multifunktionsstelle Innsbruck wird mit Übergangsbögen ausgestattet 
(D0118-02137). 

Stand der Technik 

Die Verschiebung der Multifunktionsstelle Steinach beeinflusst den Stand der Technik nicht, da die 
Ausführung und Ausrüstung unverändert bleiben. Die Reduzierung der Längsneigung des Tunnels 
wirkt sich positiv auf den Bahnbetrieb aus und wurde aus diesem Grund zu jedem Zeitpunkt vom 
§31a-Gutachter für Eisenbahntechnik unterstützt. Die trassierungstechnischen Verbesserungen in 
den Bereichen der Multifunktionsstelle entsprechen dem Stand der Technik. 

Arbeitnehmerschutz 

Aus der Sicht des gegenständlichen Fachgebietes ergeben sich durch die dargestellten Optimie-
rungen keine Konsequenzen für den Arbeitnehmerschutz. 

3.3 ELEKTROTECHNIK 

3.3.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK 

Der Stand der Technik entsprechend der Definition des §9b EisbG 57 idgF ist der auf den ein-
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher tech-
nologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwie-
sen und erprobt ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichba-
re Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit 
zwischen dem Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen 
Maßnahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu be-
rücksichtigen.  

Vergleichbare Projekte sind derzeit in Planung, Bau bzw. auch in Betrieb. Als eine vergleichbare 
Lösung kann z.B. der Lötschberg Basis Tunnel angesehen werden, für den es seit seiner Eröff-
nung im Juni 2007 mehrere Publikationen über den Bau, die Inbetriebsetzung und die ersten Be-
triebserfahrungen gibt. Für die Errichtung einer Transformatorstation in einer Kaverne gibt es e-
benfalls Beispiele bereits in Bau befindlicher Anlagen, wie zum Beispiel beim Kraftwerk Limberg II 
der Austrian Hydro Power (siehe dazu Umwelterklärung der Verbund Austrian Hydro Power zur 
Kraftwerksgruppe Kaprun Salzach 2007). Im Fachgebiet der Elektrotechnik kann der Nachweis 
des Standes der Technik durch den Hinweis auf den Entwicklungsstand, die nationale und europä-
ische Normung, und die die erprobte Funktionstüchtigkeit von Teilkomponenten erbracht werden. 

3.3.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK 
Aus Sicht des Gutachters des Fachbereichs Elektrotechnik war festzustellen, ob das Bauvorhaben 
dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Ei-
senbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 
Eisenbahn einschließlich der Anforderung des Arbeitnehmerschutzes entspricht. Die Planung be-
rücksichtigt alle relevanten nationalen und europäischen Vorschriften und Normen. Die Interopera-
bilität des Projektes im Sinne der technischen Spezifikationen für die Interoperabilität des Teilsys-
tems Energie einschließlich der elektrotechnischen Belange der Tunnelsicherheit wurden von der 
Benannten Stelle überprüft. Eine entsprechende positive Bewertung liegt dem Projekt bei. Die Be-
urteilung erfolgte dem Detaillierungsgrad des Projektes entsprechend.  
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Bauphase 

Die Energieversorgungsanlagen der Baulogistik sind mobile Anlagen (Kufenstationen, Container-
stationen), deren Planung und Beschaffung im Verantwortungsbereich des Bauunternehmers liegt. 
Die Anlagen werden nach Beendigung der Bauzeit wieder entfernt. Die Informationen über die 
Anlagen in der Bauphase beschränken sich auf eine grobe Skizzierung der wesentlichen Fragen, 
wie Lüftungsanlagen und die Schätzung des Energiebedarfs.  

Betriebsphase 

Der Entwurf berücksichtigt alle relevanten Vorgaben, Richtlinien und Normen, die sicherstellen, 
dass das Projekt dem heutigen Stand der Technik gemäß §9b EisbG entspricht. Unter Berücksich-
tigung der langen Bauzeit sind die Vorgaben entsprechend allgemein formuliert, dass eine Weiter-
entwicklung des Standes der Technik bei der Ausführung berücksichtigt werden kann.  

Die Traktionsstromanlage 

Bereich Innsbruck 15 kV System 

Die Traktionsstromanlagenplanung 15kV für den Bereich Innsbruck entspricht in ihrem Aufbau der 
Planung von ÖBB Systemen und gliedert sich damit in das Versorgungs- und Betriebskonzept der 
ÖBB ein. Die Versorgung aus Bestandsanlagen mit geringfügigen Adaptionen ist möglich. 

Unterwerk Ahrental 

Das Unterwerk Ahrental wird entsprechend den in Österreich verbindlichen Normen, im Speziellen 
der ÖVE /ÖNORM E8383 geplant. Die Ausführung der Schaltanlagen als gasisolierte Schaltanla-
gen entspricht den Ausführungen bei vergleichbaren Projekten. Die Situierung von Hochspan-
nungsschaltanlagen inklusive Transformatoren in unterirdischen Kavernen ist in vergleichbaren 
Projekten geplant (siehe z.B. Kraftwerk Limberg II der Austrian Hydro Power). Der Stand der 
Technik kann daher bestätigt werden.  

Die Fahrleitungsanlage im Tunnel 

Der Lichtraum für die Fahrleitungsanlage ist bedingt durch den Tunnelquerschnitt und die geplante 
Fahrdrahthöhe von 5300 mm eingeschränkt. Es lässt sich aber nachweisen, dass derzeit bereits 
zertifizierte Oberleitungskomponenten (z.B. Stromschiene von Furrer und Frey) oder aber zukünf-
tig zu entwickelnde interoperable Kettenwerke mit einer angepassten Systemhöhe in das Licht-
raum Profil passen. Es werden alle notwendigen Planungsparameter und Standards angegeben 
um eine interoperable Oberleitung zu planen. Die Abstände zu den spannungsführenden Teilen 
des Kettenwerks sowie des Negativfeeders entsprechen den Vorgaben der Norm. Die Forderun-
gen der TSI SRT sowie der in Österreich zur Anwendung kommenden ÖBFV- RL A-12 werden 
erfüllt. Die Schaltpläne der Oberleitungsanlage D0118-02974 (für das 15 kV-System) und D0118-
02562 (für das 25 kV-System) zeigen die Möglichkeiten der Segmentierung der Oberleitung bzw. 
die Möglichkeiten der Spannungsabschaltung und Erdung der Fahrleitung so wie der Anzeige des 
spannungslosen Zustands an den Zugängen und Tunnelportalen. 

Systemtrennstellen und Phasentrennstellen 

Die System- und Phasentrennstellen werden entsprechend den gültigen Normen ausgeführt. Die 
Entscheidung für eine kurze Trennstrecke ist schlüssig auf betriebliche und geographische Rand-
bedingungen zurückzuführen. 
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Erdung und Rückstromführung 

Die als Planungsgrundlage angeführten Normen, im Speziellen die EN 50122-1, die Auslegung 
und die geplanten Begleitmaßnahmen entsprechen dem Stand der Technik. Die Mitführung eines 
Rückleiters im Oberleitungssystem beim 15 kV System vermindert die Emission induzierter mag-
netischer Felder. 

Elektrische Hilfsanlagen 

Mittelspannungsanlagen 

Die Versorgung erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten Vorgaben und Normen. Die Redun-
danz der Versorgung ist durch die Einspeisung aus verschiedenen Versorgungsnetzen sowie 
durch die Auslegung, dass ein Unterwerk die Versorgung des ganzen Tunnels übernehmen kann, 
gewährleistet. Das Konzept des offenen Mittelspannungsrings ermöglicht die Umgehung von Ka-
bel- und Anlagenfehlern, womit ein Ausfall eines 30 kV Kabels oder einer Anlagenkomponente auf 
einem sehr eingeschränkten räumlichen Teilbereich Auswirkungen hätte. Zusätzliche USV Anla-
gen sorgen für eine zuverlässige Versorgung der sicherheitskritischen Verbraucher im Störfall. Die 
Ausführung der Schaltanlagen als Gasisolierte Anlagen entspricht dem Stand der Technik. Die 
Einhaltung der ÖVE ÖNORM E 8383 stellt sicher, dass der Stand der Technik für die Mittelspan-
nungsanlagen erfüllt ist. 

Licht und Kraftstromanlagen 

Die Licht- und Kraftstromversorgung erfolgt getrennt über beide Tunnelröhren mit jeweils einer 
normalen und einer USV- gestützten privilegierten Versorgung. Umschaltmöglichkeiten erlauben 
im Ereignisfall die Umschaltung auf benachbarte Systeme. 

Die Beleuchtungsanlage wird entsprechend den gültigen Normen errichtet. Für die Orientierungs-
beleuchtung wird der Standard ÖVE / ÖNORM E 8002 zugrunde gelegt. Vergleichbare Systeme 
werden auch bei anderen Tunnelprojekten eingesetzt. Auf den Eisenbahnbetrieb wird durch die 
Vermeidung der Farben Grün und Rot bei der Beleuchtung Rücksicht genommen.  

Die Ausführung der Kraftstromanschlüsse erfolgt entsprechend den gültigen Standards. Die Ab-
stände zwischen den Entnahmestellen entspricht den Vorgaben der ÖBFV-RL A-12. 

Zusammenfassend kann vom elektrotechnischem Standpunkt festgestellt werden, dass der vorge-
legte Bauentwurf zur Ausführung geeignet ist und  

- dem Stand der Technik 

- der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Eisenbahn 

- des Betriebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

- des Verkehrs auf der Eisenbahn 

entspricht.  

3.3.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ 
Bauphase 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde entsprechend dem Wissensstand zum Zeit-
punkt der Einreichplanung erarbeitet und bezieht sich auf die derzeit bekannten Hauptgefährdun-
gen. Eine Nachführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente in den folgenden Pro-
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jektphasen ist geplant. Es kann daher aus heutiger Sicht dem Detaillierungsgrad des Projektes 
entsprechend festgestellt werden, dass die Arbeitnehmerschutzbestimmungen eingehalten werden 
bzw. deren Einhaltung geplant ist. 

Betriebsphase 

Der Arbeitnehmerschutz wurde entsprechend dem Modul „Allgemeines“ und dem Modul „Elektro-
technik“ überprüft. Aus elektrotechnischer Sicht waren folgende Dokumente auf die Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes hin zu evaluieren: 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

Die vorgelegten Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente entsprechen hinsichtlich Inhalt 
und Vollständigkeit den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes.  

Unterlage für spätere Arbeiten  

Die vorgeschlagenen Vorkehrungen, die für die erforderlichen Reinigungs-, Instandhaltungs-, War-
tungs-, Reparatur- und Kontrollmaßnahmen an den elektrischen Anlagen erforderlich sind, können 
unter Berücksichtigung der für die Einreichung erforderlichen Planungstiefe mit dem vorgelegten 
Bauentwurf umgesetzt werden.   

3.3.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Bauphase 

Die elektrotechnischen Bauentwurfsunterlagen sind aus fachspezifischer Sicht vollständig, wider-
spruchsfrei und plausibel. 

Betriebsphase 

Die elektrotechnischen Bauentwurfsunterlagen sind aus fachspezifischer Sicht vollständig, wider-
spruchsfrei und plausibel. 

Die Auswirkung elektromagnetischer Felder auf die Umwelt, speziell auf das Schutzgut Mensch 
überschreitet in keinem relevanten Bereich die durch die österreichische Normung vorgegebenen 
Werte. Der Bericht D0118-02379 führt den Nachweis, dass es zu keiner dauerhaften Exposition 
von Personen kommt, die die durch die Österreichischen Standards vorgegebenen Grenzwerte 
überschreitet. Ebenso wird der Nachweis geführt, dass die Schweizer Vorsorgewerte in allen Be-
reichen, in denen ein dauerhafter Aufenthalt von Personen möglich wäre, eingehalten werden. Es 
werden speziell im Bereich des 15 kV Systems technische Maßnahmen gesetzt, die die Emissio-
nen von Magnetfeldern mindert. Die Anordnung eines  Rückleiters im Bereich des Oberleitungs-
systems führt zu einer Minimierung der Magnetfelder. 

3.3.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bauphase 

Die Dokumente Delibera CIPE040089_de und E040089 enthalten aus der Sicht des Fachgebietes 
Elektrotechnik die allgemeine Auflage Nr. 13, die Möglichkeit der Stromversorgung während der 
Bauzeit über den Pilotstollen zu untersuchen. Die Planungstiefe für die Bauphase lässt die Art der 
Energieversorgung offen. 
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Betriebsphase 

Die Dokumente Delibera CIPE040089_de und E040089 enthalten aus der Sicht des Fachgebietes 
Elektrotechnik die Auflage Nr. 1, dass die Stromversorgung des Tunnels entweder über den Pilot-
stollen oder durch den Haupttunnel erfolgen soll. Die Traktionsstromversorgung erfüllt die Forde-
rung durch die beiden Einspeisestellen in Ahrental und Franzensfeste.. Die allgemeine Energie-
versorgung erfolgt entsprechend den Vorgaben unter Einhaltung der Versorgungssicherheitskrite-
rien überwiegend durch die Haupttunnelröhren.  

Das in der Planung ausgewählte System 25 kV, 50  Hz für die Traktionsstromversorgung ist das in 
der Auflage Nr. 3 genannte Zielsystem. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Planung aus elektrotechnischer Sicht die 
Einhaltung der CIPE Entscheidung sicherstellt. 

3.3.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Im Dokument D0118-04484 wird unter dem Punkt „5.5 Ausrüstung“ die Auswirkung der Optimie-
rungsmaßnahmen auf die Ausrüstung dargestellt. Durch die Gradientenabsenkung von 7,4 ‰ auf 
6,7 ‰ hat auf die Ausrüstung keine Auswirkung. Durch die Verschiebung der MFS Steinach um 
ca. 4 km nach Süden werden alle Ausrüstungsteile, die in der bisherigen MFS untergebracht wa-
ren, mitverschoben. Die Aufteilung der Querschlagstypen im Verschiebungsbereich muss ange-
passt werden. In den weiteren Planungsphasen müssen die Ausrüstungsgewerke an die neue An-
lagenkonfiguration angepasst und in den Planungsdokumenten aktualisiert werden.  

Arbeitnehmerschutz 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden 
weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

3.4 ZUGSTEUERUNG, ZUGSICHERUNG, SIGNALISIERUNG 

3.4.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  
Der Stand der Technik entsprechend der Definition des §9b EisbG 57 idgF ist der auf den ein-
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher tech-
nologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwie-
sen und erprobt ist.  

Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Auf-
wand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und 
dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.  

Vergleichbare Projekte sind derzeit in Planung, Bau bzw. auch in Betrieb. Als eine vergleichbare 
Lösung kann z.B. der Lötschberg Basistunnel angesehen werden, für den es seit seiner Eröffnung 
im Juni 2007 mehrere Publikationen über den Bau, die Inbetriebsetzung und die ersten Betriebser-
fahrungen gibt. Im Fachgebiet der Sicherungstechnik kann der Nachweis des Standes der Technik 
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durch den Hinweis auf den Entwicklungsstand, die nationale und europäische Normung (insbe-
sondere die CENELEC-Normen der Reihe EN5012x), und die erprobte Funktionstüchtigkeit von 
Teilkomponenten (z.B. ESTW) erbracht werden. 

3.4.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Während der Bauphase ist gemäß Planung kein Eisenbahnbetrieb vorgesehen. 

Betriebsphase 

Aus Sicht des Gutachters des Fachbereichs ZZS war festzustellen, ob das Bauvorhaben dem 
Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Eisen-
bahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisen-
bahn einschließlich der Anforderung des Arbeitnehmerschutzes entspricht.  

Die Planung berücksichtigt alle relevanten nationalen und europäischen Vorschriften und Normen.  

Die Interoperabilität des Projektes im Sinne der technischen Spezifikationen für die Interoperabilität 
des Teilsystems ZZS wurden von der Benannten Stelle überprüft und keine Nichtkonformitäten 
festgestellt.  

Die Bewertung der nationalen sicherungstechnischen Belange (ESTW), der Zusatztechniken (Leit-
technik) und der Telekommunikation erfolgt in diesem Gutachten. 

Die Beurteilung erfolgte dem Detaillierungsgrad des Projektes entsprechend. 

Vom sicherungstechnischen Standpunkt kann festgestellt werden, dass der vorgelegte Bauentwurf 
zur Ausführung geeignet ist und  

• dem Stand der Technik 

• der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Eisenbahn 

• des Betriebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

• des Verkehrs auf der Eisenbahn 

entspricht.  

3.4.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Während der Bauphase ist gemäß Planung kein Eisenbahnbetrieb vorgesehen. 

Betriebsphase 

Der Arbeitnehmerschutz wurde gemäß des Schwerpunktkonzeptes R10 entsprechend den Modu-
len 0 „Allgemeines“ und 4 „Sicherungstechnik“ überprüft. Aus sicherungstechnischer Sicht waren 
folgende Dokumente auf die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes hin zu evaluieren: 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

Die vorgelegten Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente entsprechen hinsichtlich Inhalt 
und Vollständigkeit den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. Insbesondere in Dokument 
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D0118-01899 sind die Aussagen betreffend Anforderungen gemäß Modul 4 „Sicherungstechnik“ 
des Schwerpunktkonzeptes R10 enthalten. 

Unterlage für spätere Arbeiten  

Die vorgeschlagenen Vorkehrungen, die für die erforderlichen Reinigungs-, Instandhaltungs-, War-
tungs-, Reparatur- und Kontrollmaßnahmen an den sicherungstechnischen Anlagen erforderlich 
sind, können unter Berücksichtigung der für die Einreichung erforderlichen Planungstiefe mit dem 
vorgelegten Bauentwurf umgesetzt werden.   

3.4.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Bauphase 

Während der Bauphase ist gemäß Planung kein Eisenbahnbetrieb vorgesehen. 

Betriebsphase 

Die dem Projekt in Bezug auf das Fachgebiet ZZS zu Grunde liegenden Antragsunterlagen sind im 
Einlageverzeichnis für den Fachbereich FB6 zusammenfassend dargestellt.  

Die Bewertung der Unterlagen in Bezug auf das ETCS Level 2 System wurde von der Benannten 
Stelle durchgeführt und in einem Zwischenbericht dokumentiert. Der Bewertung kann entnommen 
werden, dass in diesen keine Nicht-Konformitäten der Planung mit der geltenden TSI ZZS vorhan-
den sind. In Bezug auf den nationalen Anteil der ZZS Planung konnte festgestellt werden, dass die 
relevanten Dokumente das Projekt im Rahmen der betrachteten Eindringtiefe ausreichend und 
korrekt darstellen.  

In Bezug auf das Fachgebiet ZZS (inkl. Telekommunikation) kann festgehalten werden, dass die 
Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind. 

3.4.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Aus den CIPE Entscheidungen (CPIE040089) konnten keine das Fachgebiet ZZS betreffenden 
Auflagen entnommen werden. Daher stehen die Planungsunterlagen für das Fachgebiet ZZS den 
CIPE Entscheidungen bzw. Auflagen nicht entgegen.  

3.4.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Für das Projekt BBT ist eine weitere Projektoptimierung in Bezug auf die Gradiente und eine Ver-
schiebung der MFS Steinach vorgesehen.  

Diese Projektoptimierung der Gradiente hat in Bezug auf das Fachgebiet ZZS in diesem Pla-
nungsstand keinen Einfluss. Der Einfluss ergibt sich dann in der Detailplanung auf den Dateninhalt 
der Balisen welche die Streckeneigenschaften zum Zug kommunizieren.  

Die Verschiebung der MFS Steinach hat jedoch einen weitreichenderen Einfluss. Die damit in Be-
zug auf das Fachgebiet ZZS relevanten Änderungsnotwendigkeiten betreffend eine Verschiebung 
der Ausrüstungsteile mit der notwendigen Aktualisierung der betroffenen Dokumente. Dargestellt 
ist dies im Dokument D0118-4484.  

Da die vorliegende Planung dem Stand der Technik entspricht und die Bestimmungen des Arbeit-
nehmerschutzes eingehalten werden und von der Einhaltung der im oben genannten Dokument 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 294 

angeführten Vorgaben und Notwendigkeiten ausgegangen werden kann und weil die BBT SE ihre 
weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der Technik fortführt, wird aus fachspezifi-
scher Sicht der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes weiterhin 
eingehalten. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden weder den Stand 
der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

3.5 AERODYNAMIK, LÜFTUNGSTECHNIK 

3.5.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Aerodynamik und Tunnelklima 

Druckkomfort für Reisende 

Bezüglich der für den Komfort der Reisenden noch zulässigen, maximalen Druckschwankungen im 
Innern eines Zuges gibt es keinen einheitlichen Standard. Vielmehr kommen verschiedene Grenz-
werte für maximale Druckdifferenzen in einem bestimmten Zeitintervall zu Anwendung (Druckkom-
fortkriterien). Als Richtschnur für Strecken mit einem hohen Anteil kürzerer Tunnel können die UIC-
Kriterien (UIC Kodex 660, Bestimmungen zur Sicherung der technischen Verträglichkeit der 
Hochgschwindigkeitszüge, Internationaler Eisenbahnverbaun, 2. Ausgabe vom August 2002) he-
rangezogen werden, die ein hohes Komfortniveau gewährleisten.  

Für besonders lange, eingleisige Tunnel werden in der Regel aber projektspezifische Komfortkrite-
rien definiert, die den besonderen Gegebenheiten langer Tunnel Rechnung tragen. Für den BBT 
wurden keine besonderen Grenzwerte festgelegt, so dass die UIC Komfortkriterien herangezogen 
werden, wobei die besondere Situation bei der Ausfahrt gesondert betrachtet wird. 

Traktionsleistung und maximale Geschwindigkeiten 

Die maximalen Geschwindigkeiten, die die verschiedenen Zugtypen im Tunnel erreichen sollen, 
werden auf Grund der betrieblichen Anforderungen festgelegt.  

Zur Überprüfung der von den einzelnen Zugtypen im Tunnel erreichbaren Fahrgeschwindigkeiten 
werden besondere Rechenansätze / Programme verwendet, die den speziellen Gegebenheiten 
langer Bahntunnel, insbesondere dem im Tunnel erhöhten Luftwiderstand schnell fahrender Züge 
und der Wechselwirkung mehrerer, hintereinander fahrender Züge, Rechnung tragen. Die Qualität 
der Prognose der maximalen Geschwindigkeit ist allerdings durch die Güte der Annahmen be-
stimmt (Gewicht langer Güterzüge, unsichere aerodynamische Eigenschaften von Güterzügen) 
und bleibt deshalb beschränkt. 

Druck- und Strömungslasten bei Instandhaltungsarbeiten 

In den Erhaltungsabschnitten sind die Instandhaltungsmannschaften erhöhten Druck und Strö-
mungslasten ausgesetzt. Bezüglich der für die Instandhaltungsmannschaften zulässigen Grenz-
werte besteht noch kein einheitlicher Standard.  

Tunnelklima 

Das Tunnelklima hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit der technischen Einbau-
ten und damit auch auf die Verfügbarkeit und Sicherheit des Tunnels. Deshalb wird zur Beschrän-
kung der Luftfeuchtigkeit der Wassereintrag in Tunnel heute in der Regel durch bauliche Maßnah-
men minimiert.  
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Bei langen, tief liegenden Tunneln ist zudem den Temperaturen ein besonderes Augenmerk zu 
schenken. Deshalb werden in diesen Bauwerken bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen zur Kontrolle 
der Temperaturen im Tunnelsystem getroffen, wobei die lokale Kühlung/Klimatisierung besonders 
heikler technischer Einrichtungen (klimatisierte Container/Schaltschränke) oder einzelner Räume 
im Vordergrund steht. Eine aktive Kühlung des Gesamtsystems wird nur in seltenen Ausnahmefäl-
len vorgesehen, um die Einbauten direkt im Tunnel möglichst gering zu halten. 

Langjährige Erfahrungen mit dem Klima in sehr langen, tief liegenden Eisenbahntunneln fehlen 
weitgehend. Wegen den Unsicherheiten, die mit einer Klimaprognose verbundnen sind, werden 
deshalb in der Planung die technischen Optionen zur Beeinflussung des Klimas möglichst lange 
offen gehalten. Bei der Realisierung werden bei Bedarf so genannte Rückfallebenen vorgesehen, 
mit welchen - auch nach Inbetriebnahme des Systems - bei einer länger dauernden, deutlichen 
Überschreitung der angestrebten Grenzwerte das Tunnelklima noch positiv beeinflusst werden 
kann.  

Die Verbindung Lyon-Turin und der Gotthard Basistunnel sind noch in Planung, der Lötschberg-
Basistunnel ist erst seit kurzem in Betrieb. Besondere Maßnahmen zur Kühlung des Lötschberg-
Basistunnels wurden nicht getroffen. Beim Gotthard Basistunnel sind derzeit Lufttauscher als 
Rückfallebene vorgesehen. Der Kanaltunnel wurde mit einer Kühlwasserleitung ausgerüstet 

Tunnellüftungstechnik 

Tunnellüftung Bauphase 

Die Baulüftung in langen Tunneln erfolgt mit blasender Belüftung über Frischluftlutten und, sofern 
zwei Tunnelröhren parallel ausgebrochen werden, mit Umluftsystemen. Die Lüftung wird in der 
Regel jeweils für jeden Bauabschnitt individuell sichergestellt. Die Frischluft kann über die jeweili-
gen Zwischenangriffe und/oder Erkundungsstollen oder aber über spezielle Baulüftungs-schächte 
eingebracht werden. 

Zusätzlich zur Luftzufuhr zur Verdünnung und Abfuhr der beim Vortrieb anfallenden Schadstoffe 
ergeben sich in langen, tief liegenden Tunneln besondere Anforderungen bezüglich des Klimas 
während den Vortriebsarbeiten. Eine genaue Prognose des Klimas ist auf Grund der Komplexität 
der Fragestellung sehr schwierig und validierte Programme sind nicht vorhanden. In der Regel 
kommen deshalb für die Kühlung modulare Systeme, die flexibel den wechselnden Bedürfnissen 
angepasst werden, zum Einsatz, wobei ausreichend Reserven eingeplant werden, so dass auch 
unter ungünstigen Randbedingungen keine Probleme auftreten. 

Tunnellüftung Betriebsphase 

Im Gegensatz zu Straßentunneln müssen Eisenbahntunnel nicht mit einer Lüftungsanlage verse-
hen werden, um die durch den Verkehr erzeugten Schadstoffe aus dem Tunnel zu transportieren. 
Die primäre Aufgabe der Tunnellüftung in einem langen Eisenbahntunnel ist deshalb die Gewähr-
leistung von geschützten Bereichen bei einem Brand eines Zuges (Ereignisfall-lüftung).  

In einem aus zwei parallel verlaufenden Röhren bestehenden Tunnelsystem bedeutet das, dass 
möglichst kein Rauch über Querschläge oder Gleiswechselverbindungen in die Gegenröhre gelan-
gen darf. Neben einer physischen Trennung mit Türen in den Querschlägen bzw. Toren in den 
Gleiswechselverbindungen wird dies in der Regel durch den Aufbau eines Überdruckes gegenüber 
der Ereignisröhre erreicht (Lötschberg Basistunnel, Gotthard Basistunnel, Koralmtunnel). Weiter ist 
darauf zu achten, dass über ein Portal abströmender Rauch nicht über das zweite Portal wieder in 
die Gegenröhre gelangen kann (Rezirkulation). 
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Eine besondere Bedeutung kommt in langen Bahntunneln der Lüftung der Nothaltestellen zu. Auch 
hier ist das primäre Ziel einen Raucheintritt in die geschützten Bereiche zu verhindern. Durch eine 
Absaugung von Rauch aus der Nothaltestelle wird versucht die Verrauchung des Tunnels zu be-
grenzen und die Verhältnisse in der Nothaltestelle zu verbessern.  

Im Gegensatz zu Straßentunneln wird aber bei Bahntunneln keine Beeinflussung der Längsströ-
mungen im Tunnelsystem angestrebt, was im ungünstigen Fall zu einer Verrauchung eines Zuges 
über seine volle Länge führen kann. 

Bei langen Eisenbahntunneln müssen die Auswirkungen fahrender Züge auf die Wirkung der Er-
eignisfalllüftung beachtet werden, da sich daraus wesentliche Vorgaben für die betrieblichen Ab-
läufe und die zulässigen Zuggeschwindigkeiten bei einem Ereignis ergeben. 

Um auch im Erhaltungsbetrieb in den gesperrten Abschnitten einen kontrollierten Luftwechsel zu 
ermöglichen werden in den langen Bahntunneln bei Bedarf auch Tore eingebaut. Damit ist es mög-
lich bei Erhaltungsarbeiten Lüftungsabschnitte zu bilden, die mit der für den Ereignisfall notwendi-
gen Lüftung gespült werden können. 

3.5.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Die Systeme der Baulüftung und Baukühlung und der derzeitige Vertiefungsgrad der Planung ent-
sprechen dem Stand der Technik. Es sind gebührende Reserven und eine ausreichende Flexibili-
tät vorgesehenen, so dass die Unsicherheiten in der Prognose und auch spätere Anpassungen am 
Bauablauf im Rahmen der zur Verfügung stehenden baulichen Umhüllenden abgefangen werden 
können.  

Betriebsphase 

Aerodynamik und Tunnelklima 

Druckkomfort für Reisende 

Auf Grund der großen Tunnellänge ergeben sich bei der Ausfahrt aus dem Tunnel besonders star-
ke und schnelle Druckänderungen. Bei der Ausfahrt aus dem Tunnel werden deshalb am Portal 
Franzensfeste die UIC-Komfortkriterien (UIC Kodex 660) auch bei sehr gut druckertüchtigten Zü-
gen nicht eingehalten. Insbesondere bei den langen Zeitintervallen ergibt sich eine spürbare Über-
schreitung des Grenzwertes.  

Dieser Effekt kann durch betriebliche Maßnahmen (Reduktion der Ausfahrtgeschwindigkeit) ent-
schärft werden. Auf Grund der Singularität des Ereignisses und der Unsicherheiten, die mit einer 
absoluten Bewertung des Komforts verbunden sind, sind keine Geschwindigkeitsreduktionen vor-
gesehen.  

Bauliche Maßnahmen wie die Aufweitung des Tunnelquerschnittes oder speziell gestaltete Portale 
weisen ein ungünstiges Kosten-/Nutzen Verhältnis auf und werden deshalb in der Regel nicht um-
gesetzt (Prinzip der Verhältnismäßigkeit). Die Sicherheit und die Ordnung des Betriebes sind aus 
Sicht des Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik gewährleistet. 

Traktionsleistung und maximale Geschwindigkeiten 

Gemäß den durchgeführten Berechnungen kann davon ausgegangen werden, dass die Soll-
Geschwindigkeiten beim geplanten Tunnelquerschnitt und den angenommenen betrieblichen 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 297 

Randbedingungen von den meisten Zugtypen erreicht werden. Gewisse Einschränkungen sind bei 
schneller fahrenden (SG) und schweren, nur einfach bespannten (FG) Güterzügen nicht auszu-
schließen. Für diese Zugtypen ist gegebenenfalls eine Doppeltraktion oder eine Verringerung der 
Anhängelasten notwendig, um die Reduktion der Soll-Geschwindigkeit zu kompensieren. Eine 
Aufweitung des Tunnelquerschnittes zur Senkung des aerodynamischen Widerstandes wäre an-
gesichts der hohen Kosten nicht verhältnismäßig, um so mehr als die Berechnungsannahmen ins-
gesamt als konservativ zu bewerten sind. 

Damit sind die aus Sicht des Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik die Sicherheit und 
die Ordnung des Betriebes gewährleistet. 

Druck- und Strömungslasten bei Instandhaltungsarbeiten 

Die durchgeführten Simulationsrechnungen weisen darauf hin, dass die angestrebten Grenzwerte 
für die Strömungsgeschwindigkeiten teilweise überschritten werden, wenn nicht zusätzliche Maß-
nahmen ergriffen werden. Gemäß Kap. 2.1.7.3.4 stellen diese Überschreitungen kein Problem dar. 
Bei Bedarf könnten zur Senkung der Strömungsgeschwindigkeit zusätzliche Maßnahmen, wie eine 
Verringerung der Zuggeschwindigkeit, dichtere Bahntunneltore oder eine Reduktion der mit den 
Ventilatoren geförderten Luftmengen, getroffen werden. 

Die Druckschwankungen liegen unterhalb des angesetzten Grenzwertes. 

Damit sind die aus Sicht des Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik die Sicherheit und 
die Ordnung des Betriebes gewährleistet. 

Tunnelklima 

Durch die gute Abdichtung des Tunnels (Regenschirmabdichtung der Kalotte und Ausbildung der 
Sohle aus wasserundurchlässigem Beton gemäß Kap. 2.1.7.3.4) über die gesamte Tunnellänge 
wird der Wassereintrag über den umliegenden Fels auf das absolute Minimum reduziert. Damit 
können permanent hohe Luftfeuchtigkeiten über große Strecken des Tunnels weitgehend ausge-
schossen werden.  

Da bei einem geringeren Wassereintrag auf Grund der dann fehlenden Verdunstung von Wasser 
die Temperaturen im Tunnel steigen, kann beim derzeitigen Stand der Planung nicht vollständig 
ausgeschlossen werden, dass die relevanten Temperaturgrenzwerte in einzelnen Bereichen des 
Tunnels überschritten werden. Aus diesem Grund sind im Projekt entsprechende Rückfallebenen 
(Kühlung durch Lufttauscher) vorgesehen bzw. Optionen vorhanden (Trockenkühlung mittels 
Kühlwasserleitung, zusätzliche Verdunstung von Wasser).  

Damit sind die aus Sicht des Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik notwendigen Schrit-
te eingeleitet und die Sicherheit und Ordnung des Betriebes ist unter dem Aspekt des Tunnelkli-
mas sichergestellt. Inwieweit die Optionen umgesetzt werden bzw. ob die Rückfallebenen notwen-
dig sind, kann in einer späteren Phase entschieden werden. 

Lüftungstechnik 

Die Lüftungsziele für den Ereignisfall entsprechen dem derzeit üblichen Standard in langen Eisen-
bahntunneln und werden mit dem vorgesehenen Lüftungskonzept im Wesentlichen erreicht. Ein 
Rauchübertritt in die Gegenröhre über zeitweise offene Querschläge oder über die Spurwechsel-
verbindungen kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. In den weiteren Projektphasen 
werden deshalb die betrieblichen Abläufe bei einem Ereignis noch optimiert.  



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 298 

Aus den bisher durchgeführten Untersuchungen zum Einfluss fahrender Züge auf Wirkung der 
Lüftung im Ereignisfall ergeben sich dazu erste Hinweise. Durch eine Reduktion der Geschwindig-
keit der ausfahrenden Züge und insbesondere der Zuggeschwindigkeiten in der Gegenröhre kann 
die Gefahr eines Rauchübertrittes weiter vermindert werden. Dem stehen allerdings längere Zeiten 
für das Freifahren der Tunnels mit den entsprechenden Nachteilen für eine schnelle Evakuierung 
der Reisenden gegenüber 

Der Verzicht auf aktive Lüftungsmaßnahmen zur Unterstützung der Selbstrettung bei einem Ereig-
nis außerhalb der NHS und zur Verhinderung einer Gefährdung von nachfolgenden Zügen steht in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben des Sicherheitskonzeptes. Die wesentlichen Anforderungen 
aus dem Sicherheitskonzept, um eine Selbstrettung zu ermöglichen und die Fremdrettung zu un-
terstützen, sind damit umgesetzt. 

Komplexität, barometrische Druckdifferenzen weitere Maßnahmen und Optimierungen möglich um 
in der weiteren Planung die sichere Einhaltung der geforderten Schutzziele zu möglich zu machen. 
Die geplante Lüftung verfügt über ausreichende Flexibilität, um den verschiedenen Anforderungen 
gerecht werden zu können. 

Eine Rezirkulation von Rauch im Bereich des Portals Franzensfeste kann wegen dem fehlenden 
Längsversatz der beiden Portale nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Einsatz der Strahl-
ventilatoren bei einem Ereignis in der Nähe des Südportals wird deshalb in der weiteren Projekt-
phase noch einmal überprüft. Einer Rezirkulation von Rauch über die beiden Verbindungstunnel 
zur Umfahrung Innsbruck wird durch die Ereignisfalllüftung entgegengewirkt. Im Portalbereich 
Innsbruck und im Bereich der Verbindungstunnel Franzensfeste ist die Gefahr einer Rezirkulation 
von Rauch auf Grund der versetzten Lage der Tunnelportale nicht gegeben. 

Das vorgelegte Lüftungskonzept entspricht dem Stand der Technik und ist folglich aus Sicht des 
Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik geeignet die Sicherheit und Ordnung des Betrie-
bes zu gewährleisten. 

3.5.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Aus Sicht der Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik ergeben sich in der Bauphase - 
neben den Anforderungen an den Luftwechsel und das Klima - keine Maßnahmen, die im SiGe-
Plan (D0118-TB-02389) nicht schon dargestellt wären. 

Durch die Zufuhr von Frischluft in die Vortriebs- und Arbeitsbereiche können mit den dargestellten 
Konzepten während der Phase des Rohbaus die Anforderungen an die Luftqualität zur Gewähr-
leistung des Arbeitnehmerschutzes eingehalten werden. Die Temperaturen können durch die 
Kombination von Frischluftzufuhr und Wetterkühlern, die flexibel dort eingesetzt werden können, 
wo der entsprechende Bedarf besteht, kontrolliert werden, so dass der Grenzwert von 28°C (Tro-
ckentemperatur) nicht überschritten wird. Ein ausreichender Luftwechsel zur Abfuhr von Schad-
stoffen kann gewährleistet werden. 

Die Konzepte für die Lüftung und Kühlung während der Phase des Einbaus der Bahntechnik las-
sen eine Kontrolle der Schadstoffkonzentrationen und des Tunnelklimas zu, so dass die Anforde-
rungen des Arbeitnehmerschutzes gewährleistet werden können.  
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Die Einhaltung der relevanten Grenzwerte wird während dem Bau permanent überwacht (vgl. Ka-
pitel 10.5. Bericht LK-D0118-TB-02389). Zusätzliche Maßnahmen für den Arbeitnehmerschutz sind 
aus Sicht des Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik nicht erforderlich. 

Betriebsphase 

Die aus Sicht der Fachbereichs Aerodynamik und Lüftungstechnik erforderlichen Maßnahmen für 
die Betriebsphase sind in das SiGe-Dokument gemäß Arbeitnehmerschutz (D0118-TB-01899) 
eingeflossen. Die wesentlichen Maßnahmen resultieren aus Gefährdungen durch hohe Druckdiffe-
renzen bzw. hohe Strömungsgeschwindigkeiten.  

Gemäß Explosionsschutzdokument nach §5 VEXAT [D0118-TB-04291] sind Gaszutritte in der 
Betriebsphase als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Eine abschließende Beurteilung erfolgt hier 
während der Bauphase. Bei Bedarf werden dann weiterführende technische oder organisatorische 
Maßnahmen ergriffen. 

Mit den im Projekt vorgesehenen Rückfallebenen (vgl. Kapitel 2.1.20.6.4) kann das Tunnelklima so 
weit kontrolliert werden, dass die relevanten arbeitsmedizinischen Grenzwerte für die Luftfeuchtig-
keit und die Temperatur bei Erhaltungsarbeiten nicht überschritten werden. Bei Überschreitung der 
Grenzwerte wird zusätzlich durch organisatorische Maßnahmen (vgl. Kapitel 2.1.20.6.5) sicherge-
stellt, dass die Anforderungen des Gesundheitsschutzes eingehalten werden. Die bei Erhaltungs-
arbeiten anfallenden Schadstoffe können ausreichend verdünnt und abtransportiert werden. 

Zusätzliche Maßnahmen für den Arbeitnehmerschutz sind aus Sicht des Fachbereichs Aerodyna-
mik und Lüftungstechnik nicht erforderlich 

3.5.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Bauphase 

In Bezug auf das Fachgebiet Aerodynamik und Lüftungstechnik kann festgehalten werden, dass 
die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind. 

Betriebsphase 

Die Bewertung der Unterlagen zu den maximalen Druckschwankungen bei der Fahrt eines Zuges 
durch den Brenner Basistunnel erfolgte durch die Benannte Stelle. Der Voraberklärung der Be-
nannten Stelle vom 10. März 2008 (vgl. Anhang) kann entnommen werden, dass die Planung mit 
der TSI Infrastruktur konform ist und damit das TSI Sicherheitskriterium (maximale Druckschwan-
kung > 10kPA) eingehalten wird. 

In Bezug auf das Fachgebiet Aerodynamik und Lüftungstechnik kann festgehalten werden, dass 
die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind 

3.5.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bauphase 

In der CIPE sind keine besonderen Auflagen bezüglich des Fachgebiets Aerodynamik und Tunnel-
lüftungstechnik während der Bauphase formuliert. 
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Betriebsphase 

In der CIPE sind keine besonderen Auflagen bezüglich des Fachgebiets Aerodynamik und Tunnel-
lüftungstechnik während der Bauphase formuliert. 

3.5.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Aus Sicht des Fachbereiches Aerodynamik und Lüftungstechnik wird der Stand der Technik durch 
die vorgesehene Projektoptimierung nicht gefährdet, da die BBT SE ihre weitere Planung analog 
zum bereits erreichten Stand der Technik fortführt. Die notwendigen Anpassungen können in ana-
loger Form erfolgen. 

Arbeitnehmerschutz 

Aus Sicht des Fachbereiches Aerodynamik und Lüftungstechnik werden die Bestimmungen des 
Arbeitnehmerschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung unter Berücksichtigung 
des Arbeitnehmerschutzes fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen ge-
fährden die Interessen des Arbeitnehmerschutzes nicht.  

3.6 BETRIEB UND ERHALTUNG 

3.6.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht wird der Stand der Technik bestimmt durch die Entwurfsge-
schwindigkeit und die sich daraus ergebenden Zwänge für die Ordnung und Sicherheit des Eisen-
bahnbetriebes, wobei grundsätzlich zwischen Hochleistungsstrecken mit einer Entwurfsgeschwin-
digkeit bis zu 250 km/h und über 250 km/h unterschieden wird. 

Im ggst. Projekt werden die einschlägigen Regelwerke (TSI, HL-Richtlinie, betriebliches Regelwerk 
der ÖBB) für eine Entwurfsgeschwindigkeit von 250 km/h herangezogen. 

3.6.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Entfällt, da während der Bauphase kein Eisenbahnbetrieb stattfindet 

Betriebsphase 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht werden beim ggst. Projekt Betriebsverfahren angewandt, deren 
Funktionsweisen erwiesen und erprobt sind. Das betriebliche Regelwerk der ÖBB ermöglicht die 
Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnbetriebes. Ein vergleichbares Verfahren für den Betrieb mit 
ETCS Level 2 im Tunnel wird bereits beim Lötschberg-Basistunnel in der Schweiz angewandt. 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht ist das ggst. Projekt zur Ausführung geeignet und entspricht 

• dem Stand der Technik 

• der Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnbetriebes 

• den Anforderungen des Betriebes von Schienenfahrzeugen 
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3.6.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Entfällt, da während der Bauphase kein Eisenbahnbetrieb stattfindet. 

Betriebsphase 

Die vorliegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente entsprechen hinsichtlich Inhalt 
und Vollständigkeit den Anforderungen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen können  unter Berück-
sichtigung der für die Einreichung erforderlichen Planungstiefe mit dem vorgelegten Bauentwurf 
umgesetzt werden. 

Die in der Unterlage für spätere Arbeiten vorgeschlagenen Vorkehrungen für die Durchführung der 
erforderlichen Erhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- und Kontrollmaßnahmen können unter Berück-
sichtigung der für die Einreichung erforderlichen Planungstiefe mit dem vorgelegten Bauentwurf 
umgesetzt werden. 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht ist das ggst. Projekt daher zur Ausführung geeignet und ent-
spricht den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. 

3.6.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Bauphase 

Entfällt, da während der Bauphase kein Eisenbahnbetrieb stattfindet und die Antragsunterlagen 
daher aus eisenbahnbetrieblicher Sicht nicht zu beurteilen waren. 

Betriebsphase 

Die dem ggst. Projekt in Bezug auf das Fachgebiet Betrieb und Erhaltung zu Grunde liegenden 
Antragsunterlagen sind im Einlageverzeichnis in den Fachbereichen FB 3, 6 und 12 zusammen-
fassend dargestellt.  

Es konnte festgestellt werden, dass die aus eisenbahnbetrieblicher Sicht relevanten Dokumente 
das Projekt im Rahmen der derzeitigen Planungstiefe ausreichend und korrekt darstellen.  

In Bezug auf das Fachgebiet Betrieb und Erhaltung kann festgehalten werden, dass die Antrags-
unterlagen in sich widerspruchsfrei sind. 

3.6.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bauphase 

Entfällt, da während der Bauphase kein Eisenbahnbetrieb stattfindet. 

Betriebsphase 

Die CIPE-Entscheidungen (CPIE040089) enthalten keine das Fachgebiet Betrieb und Erhaltung 
betreffenden Auflagen. Daher stehen die Planungsunterlagen für das Fachgebiet Betrieb und Er-
haltung den CIPE Entscheidungen bzw. Auflagen nicht entgegen. 
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3.6.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Im Zuge der Optimierung des ggst. Projekts werden die Längsneigung unter Beibehaltung des 
Hochpunktes an der Staatsgrenze von 7,4 ‰ auf 6,7 ‰ reduziert sowie die MFS Steinach um ca. 4 
km nach Süden verschoben. 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht ergeben sich durch die Absenkung der Längsneigung Vorteile im 
Bereich der Traktion, da bei gleich bleibender Leistung der Triebfahrzeuge höhere Anhängelasten 
zugelassen werden können, andererseits bei gleich bleibenden Anhängelasten höhere Zugkraftre-
serven zur Verfügung stehen, was sich positiv auf die Fahrdynamik der Züge und damit auf die 
Fahrplanstabilität auswirkt. 

Durch die Verschiebung der MFS Steinach werden die Streckenabschnitte MFS Innsbruck – MFS 
Steinach (ca.17,5 km) und MFS Steinach – MFS Wiesen/Prati (ca. 15 km) symmetrischer (das 
heißt weniger unterschiedlich lang), was sich im Erhaltungsfall ebenfalls positiv auf die Fahrplan-
stabilität auswirkt.   

Stand der Technik 

Da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der Technik fortführt, 
werden die sichaus der Projektoptimierung ergebenden Änderungen (VzG, Streckenliste, 
Fahrplanmodell etc.) eingearbeitet. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen 
gefährden weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

Arbeitnehmerschutz 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des 
Arbeitnehmerschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits 
erreichten Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen 
gefährden weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

3.7 ERSCHÜTTERUNGS- UND SEKUNDÄRSCHALLSCHUTZ 

3.7.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Bauerschütterungen 

Ohne Gegenmaßnahmen kommt es in der Bauphase häufig zu Schwingungseinwirkungen, deren 
Beurteilungswerte über den einzuhaltenden Grenz- und Richtwerten liegen. 

Es müssen somit Maßnahmen festgelegt werden, um die Grenz- und Richtwerte der anzuwenden-
den Normen einhalten zu können. Anzustreben ist eine geringe Restbelastung sowohl für das 
Schutzgut Mensch als auch für Bauwerke und Infrastruktur.  

Mit den in der Folge angegebenen Maßnahmen kann im Normalfall davon ausgegangen werden, 
dass die Wirkungsintensität so weit reduziert wird, dass die Restbelastung in der Umgebung der 
Baustelle als gering beurteilt werden kann. Ein wichtiges Instrument für die Wirksamkeit der Maß-
nahme ist die messtechnische Überwachung der Erschütterungseinwirkungen bei den exponiertes-
ten bzw. empfindlichsten Objekten. Wenn die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen, kann dies 
durch die Überwachung festgestellt werden, um zusätzliche Maßnahmen anzuordnen. Dies kann 
bis zur Umstellung der Baumethode reichen, wenn nur dadurch Schäden an betroffenen Gebäu-
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den vermieden werden können. Im Einzelfall müssen die angeordneten Maßnahmen bezüglich 
ihrer Wirtschaftlichkeit und Wirkung genau geprüft werden. 

Richtlinien, Beurteilungsverfahren und Grenzwerte 

Grenzwerte für Erschütterungen und Sekundärschall aus Baubetrieb 

Das Beurteilungsverfahren für Erschütterungen zufolge Bauarbeiten wird im Technischen Bericht 
Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 4.2.1.3 dargestellt. Für den Schutz von Gebäuden vor 
Schäden kommt die ÖNorm S 9020 für Sprengerschütterungen und vergleichbare impulsförmige 
Immissionen zur Anwendung. Die Bewertung der Erschütterungseinwirkung durch Baumaßnah-
men auf den Menschen erfolgt in Anlehnung an die Deutsche Norm DIN 4150-2. 

In Anlehnung an die Auflagen des Baubescheides für den Koralmtunnel (§36/1-Verfahren; BMVIT-
820.164/0021-IV/SCH2/2006) gilt weiters:  

· Für die Bauarbeiten (insbesondere Sprengungen) wird ein Maximalwert für den sekundären 
Luftschall in Wohnräumen von 55 dBA bei Nacht (Aufwachen) und 80 dBA bei Tag (Erschre-
cken) festgelegt. Für länger andauernde Arbeiten bei Nacht ist der Grenzwert für den äquiva-
lenten Dauerschallpegel gemäß ÖNorm S 9012 für ausreichenden Körperschallschutz einzu-
halten. 

Gegenmaßnahmen 

Die Gegenmaßnahmen in der Bauphase werden im Technischen Bericht Erschütterungsschutz 
D0118-02377, Absatz 5.3.1.2 beschrieben. 

Die DIN 4150-2 sieht verschiedene Richtwerte für unterschiedliche Dauern und Stärken von Er-
schütterungseinwirkungen vor. 

Zur Einhaltung der Grenzwerte für Erschütterungen in der Bauphase dient eine messtechnische 
Überwachung (Monitoring) verbunden mit strikter Steuerung der Baumaßnahmen und guter Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Im weiteren Verlauf der Projektierung wird ein Monitoringplan erstellt. In diesem wird bei einzelnen 
Teilräumen festgelegt, wo aufgrund des jetzigen Planungsstandes zumindest ein Monitoring für die 
Bauphase vorzusehen ist. 

Vor Ausführung des Vorhabens werden die potenziell betroffenen Gebäude einer bautechnischen 
Beweissicherung unterzogen. In der Beweissicherung wird die Bauart und der Bauzustand der 
Gebäude festgehalten, insbesondere werden vor Baubeginn bestehende Schäden dokumentiert. 

Während der Bauarbeiten werden in den potenziell betroffenen Gebäuden Schwingungsmessun-
gen durchgeführt. Die Messgeräte werden mit einer Fernüberwachungsfunktion ausgestattet, die 
den Abruf der Daten zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne Betreten der Gebäude erlaubt. Weiters 
werden die Geräte mit einer Alarmfunktion ausgestattet, die bei Überschreiten der Grenzwerte die 
Baustellenverantwortlichen informiert und so die sofortige Einleitung von Gegenmaßnahmen er-
laubt. 

Solche Maßnahmen können sein: 

• Änderung der Arbeitsfrequenzen von Baumaschinen, etwa Verdichtungswalzen, Spund-
wandrüttlern etc. 

• Herstellung ebener Oberflächen auf Baustraßen 
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• Verringerung der Fahrgeschwindigkeit von Baustellenfahrzeugen, Einsatz von Fahrzeugen 
geringeren Gewichtes. Reduktion der Beladung von LKWs 

• Änderung von Bauverfahren, etwa mechanisches Lösen statt Sprengen, Vorbohren bei 
Spundbohlen etc. 

• Bei Sprengvortrieb Änderung im Sprengschema, Verringerung der Lademenge pro Zünd-
stufe, Verringerung der Abschlagslänge 

• Nachtsprengverbote  

Für Sprengungen in sehr sensiblen Bereichen können weiterreichende Maßnahmen sein: 

• Aufteilung der Ladung auf möglichst viele Zündstufen (Ausnutzung aller vorhandenen 
Zündstufen) 

• Möglichst viele Entlastungslöcher im Bereich der Einbruchsschüsse (unbesetzte Großkali-
berbohrlöcher) 

• Entsprechend den Gebirgsverhältnissen entweder Keil- oder Paralleleinbruch verwenden 

• Aufteilung der Ortsbrust in Teilflächen 

• Abschlagstiefe nicht größer als sicher gelöst werden kann 

Für die Anrainer wird ein Informations- und Beschwerdemanagement eingerichtet werden. Es wer-
den klare Ansprechpartner auf der Baustelle genannt werden, an die man sich im Fall von Belas-
tungen oder Schäden wenden kann. Wichtige Bauarbeiten werden im Vorhinein durch Flugblatt 
oder Informationsveranstaltungen angekündigt. 

Betriebsphase 

Erschütterungen und Sekundärschall – Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung 

Die Schienenverkehrserschütterungen werden im Technischen Bericht Erschütterungsschutz 
D0118-02377, Absatz 4.3.2 behandelt. Die Angaben stehen im Einklang mit der RVE 04.02.02, 
Absatz 3.2.1. 

Baudynamische Einflüsse 

Die baudynamischen Einflüsse werden im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-
02377, Absatz 4.3.2 dargestellt. Die Ausführungen stehen im Einklang mit der RVE 04.02.02, Ab-
satz 3.3. 

Richtlinien, Beurteilungsverfahren und Grenzwerte 

Wahrnehmung von Erschütterungen – ÖNorm S 9010 

Das Grundelement für die Beurteilung von Erschütterungen ist der KB-Wert nach ÖNorm S 9010. 
Alle Bewertungsverfahren, die das Wohlbefinden der Anrainer beurteilen, bauen auf diesem Wert 
auf. Die ÖNorm S 9010 selbst wurde inzwischen durch die ÖNorm ISO 2631-1 ersetzt, die in An-
gleichung an die internationale Praxis bewertete Beschleunigungswerte aw anstelle der KB-Werte 
verwendet. Allerdings wurden die auf diesen Kennwerten aufbauenden Normen wie die ÖNorm 
S 9012 noch nicht angepasst, so dass noch keine Grenzwerte für aw Werte existieren. Daher wer-
den bis auf weiteres KB Werte verwendet. Es gilt die Umrechnungsformel:  

KB = aw . 28 
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Die Aufgabe der Bewertung besteht darin, eine quantitative Beziehung zwischen einer durch eine 
Messung erhaltene Erschütterungsgröße (Schwinggeschwindigkeit oder Schwingbeschleunigung) 
einerseits und dem subjektiven Eindruck der menschlichen Wahrnehmung andererseits herzustel-
len. Hierbei ist neben dem Grad der Wahrnehmung auch noch Dauer, Ort und Art der Schwin-
gungseinwirkung zu berücksichtigen. Dieser Zusammenhang wird durch die in der ÖNorm S 9010 
angegebene Bewertete Schwingstärke K beschrieben. Sie wird synthetisch aus der Schwingge-
schwindigkeit oder der Schwingbeschleunigung unter Berücksichtigung des Frequenzspektrums 
und der Einwirkungsrichtung ermittelt. 

Erschütterungen des Schienenverkehrs – ÖNorm S 9012 

Das Beurteilungsverfahren für die Erschütterungen zufolge Schienenverkehr gemäß ÖNorm 
S 9012 wird im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 4.2.1.2 darge-
stellt. 

VOLV (Verordnung Lärm und Vibrationen) 

Die VOLV ist eine Verordnung, die auf den Schutz von ArbeitnehmerInnen vor Lärm und Vibratio-
nen abzielt. Die Aussagen betreffend Vibrationen werden im Technischen Bericht Erschütterungs-
schutz D0118-02377, im Absatz 4.2.1.1 dargestellt. Es zeigt sich, dass die VOLV - Grenzwerte bei 
Nachweis der Schwingungsgrenzwerte für das Wohlbefinden des Menschen immer mit weitem 
Abstand eingehalten sind. Es ist daher nicht erforderlich, die VOLV im weiteren Begutachtungsver-
lauf explizit zu berücksichtigen. 

Grenzwerte für das gegenständliche Projekt 

Die Bemessungsziele für die Betriebsphase sind in der RVS/RVE 04.02.02 „Prognose von Er-
schütterungen und Sekundärschall“ geregelt. Hierbei wird das Schutzniveau von der Art der Bau-
maßnahme abhängig gemacht. Der Bau des Brenner Basistunnel ist (überwiegend) ein Neubau, 
daher ist grundsätzlich in Gebieten ohne Vorbelastung ein guter Immissionsschutz gemäß ÖNorm 
S 9012 erforderlich. Die Anforderungen der Norm werden aber aus regionalen Gründen (BEG: 
Projekt Unterinntalbahn) verschärft (siehe Protokoll Nr. 353 über die Besprechung vom 
20.09.2007). Bezüglich der Erschütterungen wird gebietsunabhängig für die Tages- und Nachtnut-
zung KB,S ≤ 0,1 festgelegt. Bei Einhaltung von KB,S ≤ 0,1 spielt Kr im Normalfall für die Bewertung 
eine untergeordnete Rolle. 

Betreffend den Sekundärschall wird LA,max,m ≤ 25 dBA für alle Wohnnutzungen festgelegt. Für Ge-
biete, die nicht unter allgemeine Wohnnutzung fallen, gilt ein um 5 dBA erhöhter Pegel, für Gebäu-
de mit reiner Tagnutzung ein um 10 dBA erhöhter Pegel, jeweils bezogen auf eine normierte 
Nachhallzeit von 0,5 sec. Bei Einhaltung von LA,max,m ≤ 25 dBA spielt La,eq im Normalfall für die Be-
wertung eine untergeordnete Rolle. 

Die Umrechnung der Erschütterungen in den Sekundärschall erfolgt über die Korrelation nach 
Grütz et al. (2006). Diese Methode liegt gegenüber der Methode nach der RVE 04.02.01 auf der 
sicheren Seite.  

Gegenmassnahmen 

Mögliche Schutzmaßnahmen direkt am Fahrweg, an der Tunnelkonstruktion, am Ausbreitungsweg 
bzw. am Gebäude werden im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377, Absatz 
5.3.1.1 diskutiert. Die Ausführungen stehen im Einklang mit der RVE 04.02.03, Absatz 5. 
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3.7.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  

Grundsätzlich bildet die Prognose das Kernstück der Untersuchungen und folgt der Übertragungs-
kette Emissionsspektrum – Tunnel / Untergrund – Fundament – Gebäudedecke – Mensch. Die 
einzelnen Glieder der Übertragungskette wurden durch Transferspektren dargestellt, welche nach 
Möglichkeit aus in – situ Messungen gewonnen wurden. Die durchgeführten Messungen und Er-
hebungen als Basis für die Prognose wurden im Absatz 2.1.23.3.2 beschrieben. 

Für die Betriebsphase wurden mathematische Ausbreitungsmodelle erstellt. Die einzelnen Ele-
mente dieser Prognosekette werden aus Messungen, numerischen Berechnungen, Erfahrungs-
werten oder analytischen Berechnungen gewonnen. 

Gemäß dem Stand der Technik gliedern sich die erforderlichen Maßnahmen in folgende Gruppen: 

• Endgültige Festlegung der Maßnahmen (Absatz 2.1.19: Baubegleitung; Endfestlegung Er-
schütterungsschutz).  

• Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen in der Bauphase (Absätze 2.1.19 
2.1.23.3.1 und 3.7.1 ) 

• Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen in der Betriebsphase (Absatz 2.1.19).  

Hierdurch ist die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand für die Erstellung der umzusetzen-
den Erschütterungs- und Sekundärschallschutz- Maßnahmen und dem erzielten Nutzen gewähr-
leistet. 

Folgende Auflagen waren aus fachlicher Sicht zusätzlich erforderlich und wurden in die eisenbahn-
rechtliche Planung eingearbeitet: 

• Aufnahme des Verfahrens „Train-Simulation“ in den Abschnitt 2.1.19 

• Aufnahme eines Kriteriums für den Sekundärschall bei Bauarbeiten (siehe Absatz 3.7.1) 

Der Stand der Technik wird im Technischen Bericht Erschütterungsschutz D0118-02377 vollstän-
dig dargestellt. Den vorgelegten Ausführungen ist aus der Sicht des §31a-Gutachters für Erschüt-
terungsschutz nichts hinzuzufügen. 

Abschließend wird festgestellt, dass keine über den Technischen Bericht Erschütterungsschutz 
D0118-02377 hinausgehenden Maßnahmen erforderlich sind. 

Bauphase 

Für den Schutz von Gebäuden vor Schäden kommt die ÖNorm S 9020 für Sprengerschütterungen 
und vergleichbare impulsförmige Immissionen zur Anwendung. Die Bewertung der Erschütte-
rungseinwirkung durch Baumaßnahmen auf Menschen erfolgt in Anlehnung an die Deutsche Norm 
DIN 4150-2. 

In Anlehnung an die Auflagen des Baubescheides für den Koralmtunnel (§36/1 Verfahren; BMVIT-
820.164/0021-IV/SCH2/2006) gilt weiters:  

· Für die Bauarbeiten (insbesondere Sprengungen) wird ein Maximalwert für den sekundären 
Luftschall in Wohnräumen von 55 dBA bei Nacht (Aufwachen) und 80 dBA bei Tag (Erschre-
cken) festgelegt. Für länger andauernde Arbeiten bei Nacht ist der Grenzwert für den äquiva-
lenten Dauerschallpegel gemäß ÖNorm S 9012 für ausreichenden Körperschallschutz einzu-
halten. 
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Betriebsphase 

Die Anforderungen an den Immissionsschutz gegenüber ÖNorm S 9012 werden aus regionalen 
Gründen (BEG: Projekt Unterinntalbahn) verschärft. Bezüglich der Erschütterungen wird gebietsu-
nabhängig für die Tages- und Nachtnutzung KB,S ≤ 0,1 festgelegt.  

Betreffend den Sekundärschall wird LA,max,m ≤ 25 dBA für alle Wohnnutzungen festgelegt. Für Ge-
biete, die nicht unter allgemeine Wohnnutzung fallen, gilt ein um 5 dBA erhöhter Pegel, für Gebäu-
de mit reiner Tagnutzung ein um 10 dBA erhöhter Pegel, jeweils bezogen auf eine normierte 
Nachhallzeit von 0,5 sec. 

3.7.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Die fachspezifische Darstellung des Arbeitnehmerschutzes erfolgte im Absatz 2.1.22.13. Die Bau-
maßnahmen werden in jedem Fall derart ausgelegt, dass die Grenzwerte der VOLV ebenfalls ein-
gehalten werden. 

Betriebsphase 

Die fachspezifische Darstellung des Arbeitnehmerschutzes erfolgte im Absatz 2.1.22.13. Die 
Grenzwerte der Verordnung Lärm und Vibrationen (VOLV) sind bei Nachweis der Schwingungs-
grenzwerte für das Wohlbefinden des Menschen (gemäß ÖNorm S 9012) immer mit weitem Ab-
stand eingehalten. Eine maßgebliche erschütterungstechnische Belastung von ArbeitnehmerInnen 
liegt daher nicht vor. 

3.7.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Bauphase 

Die Antragsunterlagen zur Bauphase werden im Absatz 2.1.23.3.1 dargestellt. Der vorgelegte 
Bauentwurf ist aus fachspezifischer Sicht vollständig, widerspruchsfrei und plausibel. 

Betriebsphase 

Die Antragsunterlagen zur Betriebsphase werden im Absatz 2.1.23.3.2, dargestellt. Der vorgelegte 
Bauentwurf ist aus fachspezifischer Sicht vollständig, widerspruchsfrei und plausibel 

3.7.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Die Sichtung der Dokumente Delibera CIPE040089_de und E040089 hat ergeben, dass keine aus 
der Sicht des Fachgebietes Erschütterungs- und Sekundärschallschutz relevanten CIPE- Ent-
scheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter vorliegen. 

3.7.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden 
weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 
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3.8 FORSTWIRTSCHAFT 

3.8.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

In Bezug auf Forstwirtschaft werden der Stand der Technik bzw. die anerkannten fachspezifischen 
Standards - wobei die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand für die Maßnahmen und den da-
durch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen ist - wie folgt 
definiert: 

• Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Verordnungen, 

• Gewährleistung der Nachhaltigkeit im Sinne § 1 des Forstgesetzes idgF, 

• Einhaltung der Ziele und Vorgaben laut Protokoll der Alpenkonvention 1991 im Bereich 
„Bergwald“, 

• Berücksichtigung des aktuellen Wissenstandes der Forstwirtschaft. 

3.8.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Durchgehend wurden die gesetzlichen  Vorgaben und fachlichen Standards bei der Planung be-
rücksichtigt und angewandt. Dadurch werden auch etwaige Genehmigungskriterien (z.B. bei Ro-
dungen) anzuwendender Verwaltungsvorschriften erfüllt.  

Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

Bauphase 

Die gesetzlichen Vorgaben und fachlichen Standards werden eingehalten. Darüber hinaus sind 
keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

Betriebsphase 

Die gesetzlichen  Vorgaben und fachlichen Standards werden eingehalten und durch die Umset-
zung der geplanten Maßnahmen erreicht.  

Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

3.8.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  

Grundlage für die Beurteilung bildeten die untenstehenden Dokumente aus dem FB IX Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzdokumente: 

• D0118-02389  Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

• D0118-01899  SiGe Dokumente gemäß Arbeitnehmerschutz 

Es waren aus fachlicher Sicht keine zusätzlichen Auflagen erforderlich. Der Hinweis auf die rele-
vanten Arbeitnehmerschutzverordnungen und Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei Rodungen 
wird als ausreichend erachtet. 

Bauphase 
Aus fachlicher Sicht waren keine weiteren, zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 
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Betriebsphase 

In der Betriebsphase betrifft der Arbeitnehmerschutz die Eigentümer oder/bzw. Bewirtschafter der 
von Ersatzaufforstungen und Strukturverbesserungsmaßnahmen betroffenen Waldflächen. Es gel-
ten die relevanten gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Arbeitnehmerschutzes.  

Aus fachlicher Sicht waren keine weiteren, zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

3.8.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Aus fachspezifischer Sicht sind alle Antragsunterlagen vorhanden: 

• Rodungspläne und – verzeichnisse, Flächenbilanzen der Rodungen und Ersatzaufforstun-
gen sowie Strukturverbesserungsmaßnahmen, Lagepläne, Technische Berichte, Maßnah-
menplanung, UVE. 

Es besteht kein Widerspruch innerhalb der Antragsunterlagen. 

Die Prüfung ergab, dass die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei, schlüssig und vollständig 
sind. 

Deponien ohne baulichen Zusammenhang zum Eisenbahnvorhaben und ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des §31a-Gutachtens. Sie sind jedoch aus forstfachli-
cher Sicht bezüglich Lage, Auswirkungen und Eignung für den angestrebten Zweck zu beurteilen.  

Die Standorte der geplanten Deponien sind in kleintopographisch günstigen Lagen vorgesehen. 
Sie fügen sich gut in das bestehende Wald- und Landschaftsbild ein. 

Nach Abschluß der Bauarbeiten verbleiben in der Betriebsphase nach Umsetzung aller Aus-
gleichsmaßnahmen nur geringe bis keine Restbelastungen.  
Dies bedeutet, dass die Deponiestandorte aus forstlicher Sicht für den angestrebten Zweck geeig-
net sind. 
Daraus resultiert, daß aus forstfachlicher Sicht die vorgesehenen Rodungen vertretbar sind.  

3.8.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Ist für Bereich Forstwirtschaft, Forstökologie und Jagdwirtschaft nicht relevant. 

3.8.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

Durch die Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach wird der Bereich Forstwirtschaft nicht 
berührt, da es sich um unterirdische Maßnahmen handelt. Obgleich sich die Lage des Portals (jetzt 
Verbindungsstollen „Padastertal“) verändert, ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich Größe 
und Inhalt der notwendigen Ausgleichsflächen (Rekultivierung, ökologischer Ausgleich, Auffors-
tung, Gewässerverlegung etc.). 

Sollten relevante Auswirkungen auftreten, so wird der Stand der Technik eingehalten, wenn die 
Planungen nach den selben Standards durchgeführt werden wie bei den derzeit vorliegenden Ein-
reichunterlagen.  
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3.9 GEOTECHNIK, TUNNELBAU, STATISCH KONSTRUKTIVER IN-
GENIEURBAU, ENTWÄSSERUNG, BAUBETRIEB, BODENME-
CHANIK, DEPONIETECHNIK 

3.9.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  
Bodenmechanik und Deponietechnik 

Der Stand der Technik entsprechend der Definition des §9b EisbG idgF ist der auf den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologi-
scher Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen 
und erprobt ist.  

Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Auf-
wand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und 
dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.  

Für das Fachgebiet Bodenmechanik und Deponietechnik spiegelt sich der Stand der Technik in 
den einschlägigen nationalen und europäischen Normen und Verordnungen wieder. Es wird im 
Speziellen auf die Deponieverordnung in gültiger Fassung, die EN 1997, die ÖN B 4433, ÖN B 
4435-1 und die ÖN B 4015 verwiesen. 

Geotechnik, Tunnelbau, Entwässerung, Baubetrieb 

Der Stand der Technik entsprechend der Definition des §9b EisbG idgF ist der auf den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologi-
scher Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen 
und erprobt ist.  

Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Auf-
wand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und 
dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.  

Vergleichbare Projekte liegen innerhalb Europas vor. Im Wesentlichen ist dies die neue Nord- 
Südachse des Schweizer Eisenbahnnetzes, der Gotthard-Basistunnel. Dieser ist vergleichbar hin-
sichtlich des Tunnelsystems (zwei Tunnelröhren), der Tunnellänge, der Überlagerung, der Vor-
triebsmethoden und des Ausbaus.  

Aus österreichischer Sicht spiegelt sich der Stand der Technik im Wesentlichen in den  Regelwer-
ken der österreichischen Gesellschaft für Geomechanik (ÖGG), der österreichischen Vereinigung 
für Beton- und Bautechnik, der HL-AG, der ÖBB sowie den nationalen und europäischen Normen-
werken wieder. 

Hinsichtlich Bauverfahren (Vortriebsmethoden) und Baukonstruktionen (z.B. Auskleidung) wird der 
Stand der Technik zusätzlich zu den einschlägigen Regelwerken in erster Linie anhand von ausge-
führten und in Bau befindlichen Projekten (Gotthard Basistunnel, BEG Trasse im Unterinntal) defi-
niert.  

Für die geomechanische Beurteilung (z.B. Ableitung der Kennwerte, Gebirgsklassifizierung) und 
die geotechnische Planung (z.B. numerische Berechnungen) ist zudem die einschlägige wissen-
schaftliche Literatur als Stand der Technik heranzuziehen.  
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Weiterhin werden spezifische Produktangaben (z.B. Rohrrauigkeit) für die Definition des Standes 
der Technik benötigt. 

Statisch-konstruktiver Ingenieurbau 

Der Stand der Technik entsprechend der Definition des §9b EisbG idgF ist der auf den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologi-
scher Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen 
und erprobt ist.  

Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Auf-
wand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und 
dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.  

Der Stand der Technik für das Fachgebiet statisch konstruktiver Ingenieurbau ist hinsichtlich fol-
gender Themenbereiche zu beurteilen: 

• Lastansätze 

• Materialeigenschaften 

• Nachweiskonzepte 

• Rechenmethoden 

• Bauverfahren 

• Baukonstruktionen 

Er spiegelt sich für die drei erstgenannten Themen in den gültigen nationalen und europäischen 
Normen (EN 1990 bis EN 1999) wider. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Antragsstellung koexistie-
renden nationalen und europäischen Normen und deren geringer Abweichung untereinander wer-
den beide Normenreihen als dem Stand der Technik entsprechend bestätigt. 

Der Stand der Technik hinsichtlich Rechenmethoden hängt in erster Linie von der Planungsphase 
ab. Im Rahmen der Einreichplanung sind vereinfachte Verfahren dem Stand der Technik entspre-
chend, sofern damit die Machbarkeit und die wesentlichen Dimensionen abgeleitet werden kön-
nen. 

Bei den Bauverfahren und Baukonstruktionen wird der Stand der Technik einerseits durch Regel-
werke (z.B. Richtlinie weiße Wanne) und andererseits durch ausgeführte, vergleichbare Maßnah-
men definiert. 

3.9.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Bodenmechanik und Deponietechnik 

Aus Sicht der Bodenmechanik und Deponietechnik ist das gegenständliche Projekt zur Einrei-
chung geeignet. Es wurden die von den Regelwerken vorgesehenen bodenmechanischen Unter-
suchungen durchgeführt und in den Antragsunterlagen dokumentiert. Die geforderten Grenzwerte 
und Sicherheiten wurden dabei eingehalten. Der Stand der Technik wird somit bestätigt. Zusätzli-
che Maßnahmen sind nicht erforderlich.  
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Geotechnik 

Die geomechanische Beurteilung sowie die geotechnische Planung erfolgten unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Normen und Richtlinien sowie aktueller wissenschaftlicher Literatur und 
konnte im Rahmen der Begutachtung nachvollzogen werden. Die Bearbeitung wird daher als dem 
Stand der Technik entsprechend beurteilt. 

Tunnelbau 

Die zum Fachbereich Tunnelbau vorliegenden Antragsunterlagen des Bauprojektes umfassen ne-
ben den Bauwerksplänen des Endzustandes auch entsprechende Unterlagen für die Bauphase 
der jeweiligen Abschnitte. Weiterhin ist die Auswahl der Vortriebsmethoden unter Berücksichtigung 
der geologischen Prognose nachvollziehbar dargestellt. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Planung der Maßnahmen für spezielle Bereiche (z.B. Un-
terquerung Autobahntunnel A12, Unterquerung Sill,..) gelegt. Diese Maßnahmen werden aus der-
zeitiger Sicht als zutreffend angesehen.  

Die vorgesehenen Verfahren zur Herstellung der Tunnelbauwerke (konventioneller Vortrieb, ma-
schinelle Vortriebe) werden dem Grunde nach als geeignet bestätigt.  

Entwässerung 

Die Entwässerung in der Bauphase wurde entsprechend dem Bauablauf an die jeweilige Vortriebs-
richtung und Methode angepasst geplant und im technischen Bericht D0118-02916 beschrieben. 

Den zur Beurteilung der Bauentwässerung vorgelegten Antragsunterlagen wird zugestimmt. 

Baubetrieb 

Die für die Errichtung des Projektes vorgeschlagenen Baumethoden insbesondere die für die Her-
stellung der Felshohlraumbauten vorgeschlagenen Vortriebs- und Sicherungsmethoden, das Kon-
zept für die Ableitung der Tunnelwässer, und das Innenausbaukonzept sind ausreichend doku-
mentiert und nachvollziehbar. 

Die zur Umsetzung der geplanten Methoden und Errichtungskonzepte vorgeschlagenen Baupha-
sen, die Bauloseinteilung und die beschriebene Transportlogistik sowie das den Baulosen zugeteil-
te Baustelleneinrichtungs- und Ablaufkonzept stellen eine mögliche Projektsumsetzung dar, wel-
che im Rahmen der erforderlichen Tätigkeiten unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichts-
punkten optimiert wurde. 

Die im Bauzeitprogramm getroffenen Leistungsansätze und die Ausbruchsmengenermittlung wur-
den hinsichtlich Plausibilität geprüft und aus Sicht des momentanen Projektsstandes als zutreffend 
und nachvollziehbar eingestuft. 

Insgesamt wird somit die im Befund beschriebene Baudurchführung als dem Stand der Technik 
entsprechend beurteilt. 

Statisch-konstruktiver Ingenieurbau 

Es wird festgestellt, dass der Stand der Technik betreffend die oben genannten Punkte (Lastan-
sätze, Materialeigenschaften, Nachweiskonzepte, Rechenmethoden, Bauverfahren, Baukonstruk-
tionen) eingehalten wird.  
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Die in der Planung festgelegten Bauteildimensionen wurden auf Grundlage des aktuellen Kennt-
nisstandes von den Planern festgelegt und werden dem Grunde nach bestätigt. Aus Sicht des sta-
tisch konstruktiven Ingenieurbaus ist das gegenständliche Projekt zur Einreichung geeignet. 

Betriebsphase 

Bodenmechanik und Deponietechnik 

Auf Basis der vorgelegten Unterlagen, welche sich auch auf den Endzustand der Deponien bezie-
hen, wird der Stand der Technik auch für die Betriebsphase bestätigt. 

Tunnelbau 

Die Wahl der inneren Tragwerksbegrenzungen der Fahrtunnel erfolgte mit dem Ziel einer Quer-
schnittsoptimierung. Im Rahmen der §31a Begutachtung anderer Fachgebiete (Ausrüstung) wurde 
die Machbarkeit der Ausrüstung bei reduziertem Querschnitt bestätigt. 

Aus diesem Grund wird die innere Tragwerksbegrenzung als dem Stand der Technik entsprechend 
beurteilt. 

Brandschutz 

Basis für den baulichen Brandschutz ist die "Erhöhter Brandschutz mit Beton für unterirdische Ver-
kehrsbauwerke". Diese spiegelt aus Sicht des Gutachters den nationalen aber auch internationa-
len Stand der Technik, insbesondere da mit der Einteilung in Schutzniveaus die Verhältnismäßig-
keit zwischen dem Aufwand der erforderlichen technischen Maßnahmen und dem dadurch bewirk-
ten Nutzen berücksichtigt wird. Die brandschutztechnischen Berechnungen bestätigen die Mach-
barkeit und weitgehend die vorgesehenen Abmessungen. Dem vorgesehenen Konzept wird daher 
zugestimmt. 

Entwässerung 

Die Planung der Entwässerung des Tunnelbauwerkes in der Betriebsphase basiert auf den hydro-
geologischen Prognosen und erfolgte unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien, 
wobei auch aktuelle Entwürfe (Richtlinie Ausbildung von Tunnelentwässerungen, Ausgabe Juni 
2003 – Stand Sitzung 5, ÖVBB, Wien) und Erfahrungen vom Gotthard Basistunnel berücksichtigt 
wurden. 

Die Planung berücksichtigt die getrennte Ableitung von Berg- und Fahrbahnwässern. Die gewähl-
ten Leitungsdurchmesser entsprechen den laut Prognose zu erwarteten Bergwassermengen. 

Den zur Beurteilung der Entwässerung vorgelegten Antragsunterlagen wird zugestimmt. 

3.9.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Aus Sicht der Fachbereiche Bodenmechanik und Deponietechnik sowie Geotechnik, Tunnelbau, 
statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung und Baubetrieb waren folgende Dokumente auf 
die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes in der Bauphase hin zu evaluieren: 

Bauphase 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

Der vorgelegte Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die zugehörigen Anlagen entsprechen 
hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. 
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Betriebsphase 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

Die vorgelegten Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente entsprechen hinsichtlich Inhalt 
und Vollständigkeit den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. 

Weiters sind die Anforderungen aus dem „Erhaltungskonzept“ berücksichtigt. 

Bau- und Betriebsphase 

Unterlage für spätere Arbeiten 

Die vorgeschlagenen Vorkehrungen, die für die erforderlichen Reinigungs-, Instandhaltungs-, War-
tungs-, Reparatur- und Kontrollmaßnahmen gem. „Erhaltungskonzept“ an den Tunnelbauwerken 
erforderlich sind, können unter Berücksichtigung der für die Einreichung erforderlichen Planungs-
tiefe mit dem vorgelegten Bauentwurf umgesetzt werden. 

Explosionsschutzdokument 

Die im vorliegenden Explosionsschutzdokument vorgestellten, vorläufigen Evaluierung (Erstevalu-
ierung) auf Basis des Wissensstandes des Einreichprojektes sind hinsichtlich der obgenannten 
Fachbereiche vollständig, widerspruchsfrei und nachvollziehbar. 

Den im Dokument vorgeschlagenen Maßnahmen für den unwahrscheinlichen aber möglichen Fall 
einer Gasinfiltration in die Bergwasserdrainagen (Ulmendrainagen) in der Bau- aber auch in der 
Betriebsphase wie Absaugung, regelmäßige Messungen, Verhaltensregeln bei Erhaltungsarbeiten, 
usw.) wird zugestimmt. 

Beurteilung 

Die Antragsunterlagen zum Arbeitnehmerschutz sind aus Sicht des Gutachters hinsichtlich Bau-
phase und Betriebsphase vollständig und plausibel. 

3.9.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Bodenmechanik und Deponietechnik 

Es wird festgestellt, dass auf Basis der geologischen Beurteilung des Ausbruchsmaterials die vor-
gesehenen Deponien erforderlich sind. Zudem wird festgestellt, dass aus bodenmechanischer / 
geotechnischer Sicht die Standorte für die Deponien geeignet sind. 

Die Antragsunterlagen sind aus der Sicht der Bodenmechanik und Deponietechnik vollständig, 
widerspruchsfrei und plausibel. 

Geotechnik, Tunnelbau, Entwässerung 

Die Antragsunterlagen sind aus der Sicht des Gutachters hinsichtlich Bauphase und Betriebsphase 
vollständig, widerspruchsfrei und plausibel. 

Statisch-konstruktiver Ingenieurbau 

Die Antragsunterlagen sind aus der Sicht des Gutachters hinsichtlich Bauphase und Betriebsphase 
vollständig, widerspruchsfrei und plausibel. 
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3.9.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Aus Sicht der Fachbereiche Bodenmechanik und Deponietechnik, Geotechnik, Tunnelbau, Ent-
wässerung, Baubetrieb und Statisch konstruktiver Ingenieurbau haben folgende Auflagen der CIPE 
Entscheidung grenzüberschreitenden Charakter (Auszug aus Einlage E040089allegato_de.pdf): 

• 10. Der Scheitelpukt des Brenner Basistunnels muss aus hydrogeologischen Gründen bei 
der Staatsgrenze liegen. 

• 16. Wo wasserführende Schichten gequert werden, sind – falls technisch möglich und wirt-
schaftlich begründet – sowohl für den Pilotstollen als auch für die Haupttunnelröhren Ab-
dichtungsmaßnahmen vorzusehen, um eine Beeinträchtigung der Grundwasservorkommen 
zu vermeiden. 

Es wird festgestellt, dass die Auflagen der CIPE-Entscheidungen unter Berücksichtigung der tech-
nischen Möglichkeiten sowie der Wirtschaftlichkeit eingehalten wurden. 

3.9.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

Geotechnik und Geomechanische Planung: 

Die Änderung der Gradiente hat keinen wesentlichen Einfluss auf das Gebirgsverhalten, da die 
Überlagerung nur geringfügig zunimmt. 

Durch die Verschiebung der MFS Steinach ergibt sich tendenziell eine leichte Verbesserung, die 
durch die geringere Überlagerung bedingt ist. Bereiche mit GVT 4-1 (druckhaft) liegen nunmehr im 
Bereich GVT 3 (gebräch). Südlich von km 25,000 kann allerdings das Antreffen von ausgelaugtem 
Anhydrit auf kurzen Abschnitten nicht ausgeschlossen werden. 

Die Vortriebsklassenverteilung des Zugangsstollens Nord wird sich nur geringfügig ändern, da die 
Trasse nur wenig von der ursprünglichen abweicht. Die Vortriebsklassenverteilung des Zugangs-
stollens Süd wird sich wie beim Haupttunnel gegenüber jener des Zugangstunnels Nord tenden-
ziell verbessern. 

Bauwerksplanung 

Die Änderung der Gradiente bedingt eine komplette Überarbeitung der bautechnischen Längen-
schnitte. 

Die Verschiebung der MFS Steinach samt Neutrassierung der Zugangsstollen hat die Änderung 
der Lagepläne, der bautechnischen Längenschnitte und der technischen Berichte zur Folge. 

Die Querschnittsgestaltung der verschobenen Bauwerke und des neuen Zugangsstollens Süd so-
wie die Abdichtung und Entwässerung erfolgt analog zur ursprünglichen Variante. 

Bauphasen 

Der geänderte Bauablauf mit geschätzten Vortriebszeiten ist im Dokument D0118-4472 „Baupro-
gramm mit Bauzeitende 2020 und Verschiebung der MFS Steinach“ dargestellt. 

Die Änderungen haben eine Erhöhung der Ausbruchsmenge zur Folge, wodurch die diesbezügli-
chen Dokumente wie das Ausbruchmaterialbewirtschaftungskonzeptes, usw. in der nächsten Pla-
nungsphase aktualisiert werden müssen. 
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Deponieplanung 

Die Optimierungsmaßnahmen haben eine Erhöhung der Ausbruchsmenge zur Folge und bewirken 
für die Deponie Padastertal eine Änderung der Zufahrt in der Anfangsphase. Die Dauer der Forst-
wegnutzung ist abhängig von der Zeitdauer der Herstellung des Tunnels Padastertal und wird nun 
über eine kürzere Zeitdauer erfolgen. Über diesen Tunnel Padastertal wird nach dessen Fertigstel-
lung die Zu- und Ablieferung von Baumaterial sowie die Schutterung von Ausbruchsmaterial über 
Förderband erfolgen. 

3.9.6.1 Stand der Technik 

Hinsichtlich der Definition des Standes der Technik gelten dieselben Definitionen wie für die im 
Bauentwurf beinhalteten Lösungen. 

Die im Zusatzdokument D0118-04484 enthaltenen Begründungen und Auswirkungen der Optimie-
rungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Fachbereiche Bodenmechanik und Deponietechnik sowie 
Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung und Baubetrieb nach-
vollziehbar. Die Baumethoden, Querschnittsgestaltungen, usw. erfolgen analog zur Lösung des 
Bauentwurfs. 

Gemäß Erklärung der BBT SE werden die Optimierungsmaßnahmen in den weiteren Planungs-
phasen (Ausschreibungsplanung, Ausführungsplanung) entsprechend dem Stand der Technik und 
unter Einhaltung der ArbeitnehmerInnenschutzanforderungen berücksichtigt. 

Somit können die Optimierungsmaßnahmen als dem Stand der Technik entsprechend beurteilt 
werden. 

Die Änderungen infolge der Optimierungsmaßnahmen sind fachbereichsbezogen dem aktuellen 
Projektstand entsprechend beschrieben. Die Antragsunterlagen sind somit aus Sicht des Gutach-
ters hinsichtlich Bauphase und Betriebsphase zur Einreichung geeignet. 

3.9.6.2 Arbeitnehmerschutz 

Aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes ergeben sich durch die beschriebenen Änderungen keine 
Konsequenzen auf die Dokumente des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes. 

3.10 HOCHBAU, GEBÄUDEAUSRÜSTUNG (VER- UND ENTSOR-
GUNG) EINSCHLIEßLICH STATISCH KONSTRUKTIVER FRA-
GESTELLUNGEN 

3.10.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Stand der Technik ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 
Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebs-
weisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen und erprobt ist. Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen he-
ranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand für die nach der vorgesehenen 
Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die 
jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen. 

Bauliche Anlagen müssen in allen ihren Teilen entsprechend dem Stand der Technik geplant und 
ausgeführt werden. Insbesondere müssen sie den für bauliche Anlagen der jeweiligen Art notwen-
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digen Erfordernissen der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, des Brandschutzes, der 
Hygiene, der Gesundheit und des Umweltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schallschutzes, 
der Energieeinsparung und des Wärmeschutzes entsprechen. 

3.10.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Funktionsgebäude und Bauwerke im Portalbereich (Lüftergebäude Tulfes, Löschwasserbecken 
Tulfes 

Da davon ausgegangen werden kann, dass im Zuge der weiteren Planungsphasen alle für eine 
geordnete, den gesetzlichen und normativen Vorgaben sowie dem Stand der Technik erforderli-
chen und üblichen Voraussetzungen erfüllt werden (z.B. Verfügbarkeit der Flächen, Widmung, Ver- 
und Entsorgung Energie und Wasser, bodenmechanische, verkehrsplanerische und straßenver-
kehrstechnische Rahmengegebenheiten) können die zur Errichtung der begutachteten Bauwerke 
vorgesehenen Grundstücke als für dieses Bauvorhaben geeignet beurteilt werden. 

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Unter Berücksichtigung der dem aktuellen Wissenstand und der derzeitigen Planungstiefe ent-
sprechenden Angaben und Informationen in den Projektunterlagen kann aus Sicht des Fachgebie-
tes Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fra-
gestellungen davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Richtlinien, ÖNORMEN, und EN-Normen in der Bauphase der Stand der Technik ein-
gehalten wird. 

In der Bauphase zu erwartende Emissionen hinsichtlich Lärm, Luft, Boden und Wasser sowie das 
Thema Abfall sind aus Sicht des Fachgebietes Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsor-
gung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen nicht zu beurteilen und werden von den 
jeweiligen Sachverständigen begutachtet. 

Betriebsphase 

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Funktionsgebäude und Bauwerke im Portalbereich (Lüftergebäude Tulfes, Löschwasser-becken 
Tulfes) 

Die auf einer entsprechend den Vorgaben der Statik und des Bodengutachtens verdichteten 
Schicht errichtete Fundierung der Gebäude befindet sich in frostsicherer Tiefe. Durch die Ausfüh-
rung sämtlicher Stahlbetonelemente in C25/30 B2 (frostbeständig) wird eine Frostbeständigkeit 
nicht nur für die  Bodenplatte und Wände im Erdreich, sondern für alle tragenden Bauteile gewähr-
leistet. 

Durch den laut Planung vorgesehenen ölbeständigen Anstrich für Ölauffangwannen der Transfor-
matorenräume und eine Versiegelung gegen Tausalzangriff im Bereich horizontaler Flächen (z.B. 
Türschwellen) wird bei entsprechender Bauausführung die Beständigkeit der Baustoffe gegen 
schädigende und aggressive Einflüsse gewährleistet und die Anforderungen an Tragfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit bleiben erfüllt. Im Zuge der Ausführungsplanung und 
der detaillierten statischen Berechnung werden nach einer genauen Erkundung der Umwelteinflüs-
se bei Bedarf zertifizierte Baustoffe eingesetzt, die den Einflüssen besonders gegen Feuchtigkeit, 
aggressive Wässer und Bodeninhaltsstoffen widerstehen. 
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Unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe und des derzeitigen Wissensstandes bezüg-
lich der Kennwerte der technischen Anlagen davon ausgegangen werden, dass die Transformato-
ren- und Schalträume alle für eine im Falle eines inneren Fehlers (Lichtbogenfehler) nötige Druck-
entlastung erforderlichen Luft- Ausgleichsvolumen bieten.  

Die in den Planungsunterlagen angegebenen Dimensionierungen der tragenden Bauteile erschei-
nen plausibel (Erfahrungswerte).  

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe und dem derzeitigen Wissensstand bezüg-
lich der Kennwerte der technischen Anlagen kann davon ausgegangen werden, dass die Bauwer-
ke eine ausreichende Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 
aufweisen. 

Zugangstunnel Wolf (Lüftungsbauwerk), Zugangtunnel Ahrntal (Lüftungsbauwerk), Entwässe-
rungsstollen Innsbruck (Lüftungsbauwerk), Multifunktionsstelle  Innsbruck (Querkaverne mit Tech-
nikräumen), Multifunktionsstelle Steinach (Querkaverne mit Technikräumen), Schleuse Portal Am-
pass, Unterwerk Ahrntal 

Die in den vorliegenden Planunterlagen angegebenen Dimensionierungen der tragenden Bauteile 
erscheinen in Bezug auf die „hochbautechnischen Konstruktionen“ der genannten Bauwerke plau-
sibel (Erfahrungswerte). Bezüglich der Beurteilung der mechanischen Festigkeit und Standsicher-
heit des Tunnelbaus wird auf das Fachgebiet „Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Inge-
nieurbau, Entwässerung, Baubetrieb“ sowie „Bodenmechanik und Deponietechnik“ verwiesen. 

Brandschutz 

Funktionsgebäude und Bauwerke im Portalbereich (Lüftergebäude Tulfes, Löschwasser-becken 
Tulfes) 

• Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Bei einer vorgesehenen Konstruktion der begutachteten Bauwerke gemäß vorliegenden 
Projektunterlagen aus Stahlbeton und bei Einhaltung der erforderlichen Betonüberdeckun-
gen entsprechen die tragenden Bauteile der Brandschutzklasse REI90 (gemäß ÖNORM B 
3800-4), wodurch die Tragfähigkeit der Gebäude für mindestens 90 Minuten gewährleistet 
wird. Wände, Decken und Böden sind in ihrer Konstruktion aus Stahlbeton derart gestaltet, 
dass sie im Brandfall nicht tropfen. Auch das Freisetzen von toxischen Gasen in einem Per-
sonen gefährdenden Ausmaß ist durch die Konstruktion aus Stahlbeton ausgeschlossen. 

Da die Stahlbetoninnenwände vom Dach bis zur Bodenplatte durchgezogen werden, keine 
die Räume verbindenden Türöffnungen vorgesehen sind und im Bereich der für Kabeldurch-
führungen erforderlichen Maueröffnungen durch normkonforme Abschottungen der Feuer-
widerstandsklasse der Wände entsprochen wird, ist jeder einzelne Raum in den begutachte-
ten Gebäuden als eigener Brandabschnitt ausgebildet und eine Übertragung von Feuer und 
Rauch über mindestens 90 Minuten wirksam eingeschränkt. 

Die als nichtrostende bzw. korrosionsgeschützte Stahltüren bzw. Stahltore ausgeführten Tü-
ren und Tore entsprechen im Bereich der Transformatoren- und Schalträume sowie der 
Räume für TK- und MS-Anlagen den Anforderungen der ÖVE/ÖNORM E 8383, wonach Tü-
ren und Tore aus einem schwer entflammbaren Baustoff bestehen müssen. Da aufgrund 
örtlicher und baulicher Gegebenheiten die Gefahr einer Brandübertragung auf andere Ge-
bäude und Gebäudeteile nicht besteht und durch die unmittelbar von jedem einzelnen Raum 
ins Freie führenden Türen auch eine besondere Sicherung des Fluchtweges nicht erforder-
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lich ist wird die Ausführung der Türen und Tore als schwer entflammbare Stahltüren als aus-
reichend beurteilt. 

Durch die Ausführung der in den Transformatorenräumen als Fußboden vorgesehenen Git-
terroste als Feuerschutzroste gemäß gültigen Normen wird bei Verwendung von Mineralöl-
trafos ein Rückbrand des Öles nach oben im Brandfall verhindert. 

Der vorgesehene Anschluss der im Gebäude befindlichen elektrischen Anlagen einschließ-
lich der Blitzschutzanlage an einen Fundamenterder und die für sämtliche installierten Anla-
gen vorgesehenen Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss sind 
unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe als ausreichend zu bewerten.  

Nach dem derzeitigen Wissensstand bezüglich der in den Räumen der begutachteten Ge-
bäude vorgesehenen technischen Anlagen wird das vorhandene Luft- Ausgleichsvolumen 
im Bereich der Trans-formatoren- und Schalträume sowie der Räume für TK- und MS-
Anlagen als im Falle eines inneren Fehlers der technischen Anlagen (Lichtbogenfehler) für 
die nötige Druckentlastung ausreichend bewertet.  

Bezug nehmend auf die im Technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-02133) gefor-
derte Ausstattung der Räume gemäß Normen und dem Stand der Technik (in derzeitiger 
Planungsphase sind automatische Brandmeldeanlage gemäß TRVB S 123 Ausgabe 2003, 
Rauchmelder und eine über Akkumulatoren betriebene Notbeleuchtung vorgesehen) kann 
davon ausgegangen werden, dass bei den begutachteten Gebäuden ereignisverhindernde 
Maßnahmen in ausreichendem und wirksamen Maß vorhanden sein werden. Durch die un-
mittelbare Nähe der Gebäude zu den Rettungsplätzen und Portalbereichen ist eine ausrei-
chende Löschwasserversorgung gegeben. 

• Fluchtwege und Notausgänge 

Die in der ÖVE/ÖNORM E 8383 festgelegte maximal zulässige Fluchtweglänge von 20m 
wird in den Räumen der technischen Anlagen nicht überschritten (Maximallänge im Projekt 
10m). Von jedem einzelnen in den begutachteten Gebäuden vorgesehenen Transformato-
ren- und Schaltraum sowie Raum für TK- und MS-Anlagen führt ein Ausgang direkt ins 
Freie. Aufgrund der Bedienungslängen von weniger als 10m kann auch von der in der Ö-
VE/ÖNORM E 8383 festgehaltenen Notwendigkeit zweier getrennter Notausgänge abgese-
hen werden.  

Bei einer gemäß den Technischem Berichten (D0118-02624, D0118-02133) für Fluchtwege 
inklusive Notausgänge vorgesehenen Kennzeichnung und Fluchtwegbeleuchtung mit be-
sonders gesichertem Netz ist eine gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung der Flucht-
wege und Notausgänge gewährleistet. 

Durch die Ausstattung der Stahltüren der Transformatoren-, Schalträume und der Räume 
für TK- und MS-Anlagen mit Notausgangsverschlüssen gemäß ÖNORM EN 179 können die 
versperrbaren Türen jederzeit leicht und ohne fremde Hilfe von Innen geöffnet werden. 

Die gemäß AStV §7 in die Sectionaltore (Torblattgröße über 10m²) integrierten Personentü-
ren gewährleisten auch aus Räumen der Transformatoren 10MVA einen sicheren Flucht-
weg. 
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• Vorkehrungen für einen erfolgreichen Feuerwehreinsatz 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die zu den Bauwerken führenden Zufahrtsstras-
sen eine für Einsatzfahrzeuge erforderliche Mindestbreite aufweisen und im Zuge der Aus-
führungsplanung  sowohl für die Zufahrtsstrassen als auch für die Rettungsplätze eine für 
die Achslasten von Einsatzfahrzeuge ausreichende Befestigung der Fahrbahnen dimensio-
niert wird. Durch die in unmittelbarer Nähe der Funktionsgebäude vorgesehenen befestigten 
Rettungsplätze ist eine direkte und ausreichende Zugänglichkeit gegeben und es sind die 
für Feuerwehrfahrzeuge erforderlichen Zufahrts-, Aufstell- und Bewegungsflächen ausrei-
chend vorhanden. Bei den Funktionsgebäuden schließt an allen Gebäudeseiten ein befes-
tigter Boden an, die Zugänge sind von allen Seiten unbehindert möglich.   

• Ausbreitung auf andere Bauwerke  

Durch die Lage der begutachteten Bauwerke kann eine Brandausbreitung auf andere Ge-
bäude und Bauwerke ausgeschlossen werden. 

Zugangstunnel Wolf (Lüftungsbauwerk), Zugangtunnel Ahrntal (Lüftungsbauwerk), Entwässe-
rungsstollen Innsbruck (Lüftungsbauwerk), Multifunktionsstelle  Innsbruck (Querkaverne mit Tech-
nikräumen), Multifunktionsstelle Steinach (Querkaverne mit Technikräumen), Schleuse Portal Am-
pass, Unterwerk Ahrntal 

• Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

In den genannten Bauwerken ist ein Brandwiderstand aller Bauteile von mind. 90 Minuten 
vorgesehen. Bei einer vorgesehenen Konstruktion der begutachteten Bauwerke gemäß den 
vorliegenden Projektunterlagen aus Stahlbeton und bei Einhaltung der erforderlichen Be-
tonüberdeckungen entsprechen die tragenden Bauteile der Brandschutzklasse REI90 (ge-
mäß ÖNORM B 3800-4), wodurch die Tragfähigkeit der Gebäude für mindestens 90 Minu-
ten gewährleistet wird. Wände, Decken und Böden sind in ihrer Konstruktion aus Stahlbeton 
derart gestaltet, dass sie im Brandfall nicht tropfen. Auch das Freisetzen von toxischen Ga-
sen in einem Personen gefährdenden Ausmaß ist durch die Konstruktion aus Stahlbeton 
ausgeschlossen.  

Türen, Tore und Kabelkanäle in brandabschnittsbildenden Wänden sowie im Bereich der 
Montageöffnungen vorgesehene demontierbare Brandschutzkonstruktionen in Zwischende-
cken weisen ebenfalls einen Brandwiderstand von min. 90 Minuten auf. Die Begutachtung 
des Baulichen Brandschutzes der genannten, in den Tunnelbau integrierten „Hochbauten“ 
erfolgt im Fachgebiet „Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwäs-
serung, Baubetrieb“. 

Durch die im Technischen Bericht „Grundlagen für die Planung, Sicherheitskonzept“ 
(D0118-02133) für den Bereich der Tunnelausrüstung enthaltenen Hinweise auf die Ausstat-
tung der Räume gemäß Normen und dem Stand der Technik sowie auf Verwendung von 
nicht oder nur schwer brennbaren Materialien, die im Brandfall keinen gesundheitsschädli-
chen Rauch freisetzen, auf das Verhindern von Zündquellen, die Verwendung halogenfreier 
Kabel sowie auf Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Notbeleuchtung und der Kommunika-
tionsmittel für mindestens 90 Minuten sind für weitere Planungsphasen entsprechende Er-
eignisverhindernder Maßnahmen vorgegeben.  

Im Bereich der in den Tunnelbau integrierten Hochbauten sind Flucht- und Rettungswege in 
ausreichendem Maß und entsprechender Konstruktion und Beschaffenheit vorhanden, so-
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daß für Arbeitnehmer (geschultes und ortskundiges Personal) im Zuge der Instandhaltungs-, 
Wartungs- und Kontrollarbeiten eine sichere Flucht in weitere Tunnelabschnitte ermöglicht 
wird. Die der derzeitigen Planungstiefe entsprechenden vorgesehenen Maßnahmen zur Er-
leichterung der Selbst- und Fremdrettung im Tunnelbau werden im Fachgebiet „Tunnelsi-
cherheit“ beurteilt.  

In den technischen Räumen sind laut Technischem Bericht „Grundlagen für die Planung, Si-
cherheitskonzept“ (D0118-02133) Feuerlöscheinrichtungen mit Inertgas (Schutzgas) vorge-
sehen. Da die begutachteten Bauwerke in den Tunnelbau integriert sind kann davon ausge-
gangen werden, dass auch im Bereich dieser „Hochbauten“ dem Stand der Technik ent-
sprechende und ausreichende Feuerlöschanlagen vorgesehen werden. 

Die Beurteilung des vorgesehenen Sicherheitskonzepts sowie Lüftungskonzepts (sowohl für 
den Normal- und Erhaltungsbetrieb als auch für den Ereignisfall) erfolgt im Rahmen der 
Fachbereiche „Tunnelsicherheit“ und „Aerodynamik, Lüftungstechnik“.  

Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

Sanitäreinrichtungen 

Da sämtliche in den begutachteten Gebäuden untergebrachten Anlagen vollautomatisch betrieben 
werden, sich die Tätigkeit von Personen ausschließlich auf betriebliche Wartungs-, Instandhal-
tungs- und Kontrollarbeiten beschränkt und keine ständigen Arbeitsplätze im Sinne der Allgemei-
nen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) BGBl. Nr.218/1983 idgF BGBl. II Nr. 77/2007 vorgese-
hen sind, ist die Einrichtung von Waschgelegenheiten, Toiletten, Umkleideräume, versperrbaren 
Kleiderkästen und Aufenthaltsräumen nicht erforderlich. Die während der Zeit der Instandhaltungs-
arbeiten vorgesehene Versorgung bezüglich erforderlicher Sanitär-, Sanitäts- und Sozialräume 
mittels mobiler Anlagen oder Mitbenutzung bestehender Anlagen in anderen Bauteilen (SiGe-
Dokument D0118-01899) wird als ausreichend bewertet und vor allem auch im Bereich der Funkti-
onsgebäude aufgrund der Lage der Funktionsgebäude und der nur zu betrieblichen Kontroll- und 
Wartungsarbeiten zu erwartenden Nutzung durch ArbeitnehmerInnen aus hygienischen und wirt-
schaftlichen Gründen als sinnvoll erachtet. 

Niederschlagswässer 

Bei den begutachteten oberirdischen Hochbauten anfallende Niederschlagswässer werden tech-
nisch einwandfrei gesammelt, abgeleitet und entsorgt. 

Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung von Bauprodukten, die den rechtlichen Vorschriften 
über Bauprodukte entsprechen und einer sorgfältigen Bauausführung gemäß dem Stand der 
Technik kann das Eindringen und Aufsteigen von Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden sowie 
das Eindringen von Niederschlagswässern in die Konstruktion der Außenbauteile und ins Gebäu-
deinnere ausgeschlossen werden. Durch das Anheben der Gebäude auf 15 cm über angrenzen-
dem Geländeniveau bzw. durch die Ausbildung eines Gefälles ist auch ein direktes Eindringen von 
Niederschlagwasser im Türbereich im Regelfall auszuschließen.  

Schädliche Feuchtigkeitsansammlungen in Bauteilen und auf Oberflächen von Bauteilen sind auf-
grund der natürlichen Durchlüftung und ausreichenden Luftzirkulation der Räume infolge der vor-
gesehenen Lüftungsöffnungen nicht anzunehmen. Durch die Anordnungen der Lüftungsöffnungen 
ist – unter Berücksichtigung der derzetigen Planungstiefe und dem derzeitgen Wissensstand über 
die Kennwerte der technischen Anlagen – ein ausreichender Luftstrom im gesamten Raumbereich 
gegeben.  
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Auf Basis des derzeitigen Wissensstandes bezüglich der technischen Anlagen wurde in den in 
derzeitiger Planungstiefe vorliegenden Projektunterlagen bei den Gebäuden im Portalbereich im 
Bereich der an das Erdreich grenzenden Außenwände keine Perimeterdämmung vorgesehen. Die 
Beurteilung der Tunnelbauten in Bezug auf das Eindringen und Ableiten von Feuchtigkeit und 
Wasser erfolgt im Fachgebiet „Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Ent-
wässerung, Baubetrieb“.  

Schadstoffkonzentration / Strahlung 

Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung von Bauprodukten, die die rechtlichen Vorschriften 
über Bauprodukte erfüllen, ist bei gegebenem Luftwechsel mit keiner von verwendeten Baustoffen 
ausgehenden gefährlichen Emission oder Strahlung zu rechnen. 

Belichtung, Beleuchtung 

Die Räume der Funktionsgebäude sowie die Transformatorenräume des Lüftergebäudes Tulfes 
werden durch Lüftungsöffnungen für die Durchführung der betrieblichen Kontroll- und Wartungsar-
beiten natürlich belichtet. Eine im Zuge der Ausführungsplanung gemäß ÖNORM EN 12464-1  
(Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen, 
01.04.2003) genauer definierte, über einen Eigenbedarfstransformator gespeiste künstliche Be-
leuchtung gewährleistet eine für alle betrieblichen Kontroll- und Wartungsarbeiten ausreichende 
Beleuchtungsstärke. Eine über Akkumulatoren gespeiste Notbeleuchtung sichert im Notfall die 
Beleuchtung des Fluchtweges.  

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe kann aufgrund der in den Technischen Be-
richten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) enthaltenen Angaben zur vorgesehenen Beleuchtung 
und den in den genannten Technischen Berichten enthaltenen Vorgaben für weitere Planungspha-
sen davon ausgegangen werden, dass in den in den Tunnelbau integrierten „Hochbauten“ eine zur 
Sicherung des Fluchtweges sowie für betriebliche Kontroll- und Wartungsarbeiten und somit für 
den Verwendungszweck ausreichende Beleuchtung bzw. Notbeleuchtung gegeben sein wird.  

Lagerung gefährlicher Stoffe 

Die in den Transformatorenräumen für den eventuellen Einsatz von Mineralöltrafos geplanten Öl-
auffangwannen werden im Zuge der Ausführungsplanung bei detaillierteren Kenntnissen über den 
gewählten Transformatorentyp entsprechend der zu erwartenden maximalen Ölaustrittsmenge und 
unter Berücksichtigung einer im Brandfall zu erwartenden Löschwassermenge dimensioniert.  

Durch die als Stahlbetonkonstruktion formbeständigen, mit einem wanneninnenseitigen, medien-
beständigen und flüssigkeitsdichten Anstrich versehenen Ölauffangwannen wird bei Austreten von 
Transformatorenflüssigkeit eine Verunreinigung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser ver-
hindert.  

Nutzungssicherheit 

Erschließung 

In den Funktionsgebäuden und im Lüftergebäude Tulfes sind keine Gänge und vertikalen Er-
schließungen (Treppen, Aufzüge) vorgesehen.  

Zu den begutachteten Bauwerken hat ausschließlich befugtes Personal im Zuge von Instandhal-
tungs-, Wartungs- oder Kontrollarbeiten Zugang und es sind somit in der Gestaltung der Stiegen 
die Vorgaben des Arbeitnehmerschutzes und der Arbeitsstättenverordnung maßgebend. Alle in 
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den begutachteten Bauwerken geplanten Stiegen werden unter Einhaltung der in AStV §4 enthal-
tenen Vorgaben gestaltet und es ist somit eine entsprechende Nutzungssicherheit gegeben. 

Da alle mit technischen Anlagen ausgerüsteten Räume der Funktionsgebäude und der Bauwerke 
im Portalbereich über einen separaten Zugang mit einer Mindestdurchgangslichte von 80x200 cm 
verfügen und diese in Fluchtrichtung öffnenden Türen durch die raumseitige Ausstattung mit Not-
ausgangsverschlüssen jederzeit leicht und ohne fremde Hilfe geöffnet werden können ist in allen 
Bereichen ein direkter Fluchtweg ins Freie gesichert. 

Türen der Räume für technische Anlagen in den im Tunnelbau integrierten Hochbauten weisen 
ebenfalls eine Mindestdurchgangslichte von 80 x 200 cm auf und können somit als für die höchst-
möglich zu erwartende Anzahl gleichzeitig anwesender Personen ausreichend bewertet werden. 
Die neben Schleusentoren vorgesehenen separaten Personenschleusen sind mit Panikriegelver-
schlüssen ausgestattet und können somit auch in Paniksituationen mit einem geringen Kraftauf-
wand geöffnet werden.  

Die der derzeitigen Planungstiefe entsprechenden vorgesehenen Maßnahmen zur Erleichterung 
der Selbst- und Fremdrettung im Tunnelbau werden im Fachgebiet „Tunnelsicherheit“ beurteilt.  

Schutz vor Rutsch- , Stolper- und Absturzunfällen  

Durch die Ausführung der Böden mit einer ebenen, befestigten, trittsicheren, rutschhemmenden, 
medienbeständigen Oberfläche und die Sicherung von Bodenvertiefungen durch stabile, begehba-
re, unverrückbar fixierte vollflächige Abdeckungen besteht ein ausreichender Schutz vor Rutsch- 
,Stolper- und Absturzunfällen.  

Erhöhte Bereiche, von denen Arbeitnehmer abstürzen könnten werden gemäß AStV §11 durch 
geeignete Absturzsicherungen gesichert. 

Die Ausstattung der Funktionsgebäude mit Blitzschutzanlagen gewährleistet bei einer gemäß E-
lektroschutzverordnung (ESV) §7 durchgeführten Überprüfung und Wartung dieser Anlagen durch 
geeignete, fachkundige und berechtigte Personen einen ausreichenden Blitzschutz. 

Die Beurteilung der ausreichenden Erdungs-Maßnahmen der in den Tunnelbau integrierten Hoch-
bauten erfolgt durch das Fachgebiet „Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, 
Entwässerung, Baubetrieb“.  

Barrierefreie Gestaltung  

Da zur Durchführung betrieblicher Wartungs-, Instandhaltungs- und Kontrollarbeiten in den Funkti-
onsgebäuden die Beschäftigung von bewegungsbehinderten ArbeitnehmerInnen nicht vorgesehe-
nen ist, ist eine Begutachtung der Gebäude hinsichtlich einer barrierefreien Gestaltung nicht rele-
vant. Die im Notfall auch für Zugreisende zugänglichen Flucht- und Rettungswege werden barrie-
refrei gestaltet. 

Schallschutz 

Da in den begutachteten Gebäuden der längere Aufenthalt von Menschen ausgeschlossen werden 
kann und aufgrund der örtlichen Gegebenheiten auch nicht mit Auswirkungen auf benachbarte 
Gebäude zu rechnen ist, wird unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe und dem der-
zeitigen Wissensstand bezüglich der Kennwerte der technischen Anlagen eine Beurteilung der 
Bauwerke hinsichtlich baulichem Schallschutz als nicht relevant erachtet.   
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Die Begutachtung der zu erwartenden Lärmemissionen erfolgt durch die Fachbereiche „Lärm-
schutz“ und „Umweltmedizin“. 

Energieeinsparung, Wärmeschutz 

Da in den begutachteten Gebäuden der längere Aufenthalt von Menschen ausgeschlossen werden 
kann sind keine beheizten Gebäudeteile erforderlich. Aufgrund der im Projekt vorgesehenen tech-
nischen Anlagen ist in den Räumen der technischen Anlagen viel mehr ein Abwärmeüberschuss 
zu erwarten. Da bei den klimatischen Gegebenheiten der Standorte und der durch bauliche Maß-
nahmen gegebenen natürlichen Belüftung der Räume auch keine mechanische Lüftung erforder-
lich ist, kann unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe und bei derzeitigem Wissens-
stand über die in den Bauwerken vorgesehenen technischen Anlagen die Beurteilung hinsichtlich 
Energieeinsparung und Wärmeschutz als nicht relevant betrachtet werden.  

Bezüglich der Begutachtung des Tunnelklimas im Bereich der in den Tunnelbau integrierten Hoch-
bauten wird auf den Fachbereich „Aerodynamik, Lüftungstechnik“ verwiesen. 

3.10.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Es erfolgt eine Bewertung der in den Projektunterlagen enthaltenen, dem derzeitigen Planungs- 
und Wissenstand entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente aus hochbau-
technischer Sicht bezüglich Inhalt und Vollständigkeit gemäß R10 Schwerpunktkonzept aus der 
Sicht des Arbeitnehmerschutzes für das eisenbahnrechtliche Genehmigungsverfahren Modul „All-
gemeines“: 

Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (D0118-02389) gemäß BauKG sind die nach derzeiti-
gem Wissensstand bekannten, für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden 
Hauptgefahren ermittelt und dazugehörige Maßnahmen (z.B. persönliche Schutzausrüstung etc.) 
beschrieben. Unter Berücksichtigung der für die Einreichung des Projekts erforderlichen Planungs-
tiefe kann vorliegendes Sicherheits- und Gesundheisschutzdokument aus Sicht des Fachgebietes 
Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Frage-
stellungen als in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit den Anforderungen des ArbeitnehmerInnen-
schutzes entsprechend beurteilt werden.  

Die Beurteilung der in vorliegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument enthaltenen 
Angaben bezüglich der Brandschutzmaßnahmen im Tunnel zum Schutz der ArbeitnehmerInnen 
erfolgt im Fachbereich Tunnelsicherheit.  

Betriebsphase 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

Bewertung der in den Projektunterlagen enthaltenen, dem derzeitigen Planungs- und Wissenstand 
entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente aus hochbautechnischer Sicht 
bezüglich Inhalt und Vollständigkeit gemäß R10 Schwerpunktkonzept aus der Sicht des Arbeit-
nehmerschutzes für das eisenbahnrechtliche Genehmigungsverfahren Modul „Allgemeines“: 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument gemäß ArbeitnehmerInnenschutz (D0118-01899) 

In den dem Wissensstand der aktuellen Projektphase entsprechenden Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumenten gemäß ArbeitnehmerInnenschutz (D0118-01899) sind auf Basis des Er-
haltungskonzeptes (D0118-02167) jene möglichen Gefährdungen und Belastungen des Personals, 
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welche im Betrieb und bei Erhaltungsarbeiten auftreten können, analytisch aufgeführt und Maß-
nahmen zur Vermeidung beziehungsweise Minimierung der ermittelten Gefährdungen festgelegt. 

Unter Berücksichtigung der für die Einreichung des Projekts erforderlichen Planungstiefe kann 
vorliegendes Sicherheits- und Gesundheisschutzdokument aus Sicht des Fachgebietes Hochbau, 
Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen 
als in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit den Anforderungen des ArbeitnehmerInnenschutzes 
entsprechend beurteilt werden. 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument „Unterlagen für spätere Arbeiten“ (D0118-02183) 

Das gemäß Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und auf Basis des Technischen Berichts 
„Erhaltungskonzept“ (D0118-02167) erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument „Unter-
lagen für spätere Arbeiten“ (D0118-02183) enthält einen dem derzeitigen Wissenstand entspre-
chenden Gefährdungs- und Maßnahmenkatalog als Grundlage für den ArbeitnehmerInnenschutz 
während der im Laufe der weiteren Nutzungsphase notwendigen Arbeiten (z.B. Nutzung, Wartung, 
Instandhaltung, Umbau, Abbruch). Unter Berücksichtigung der für die Einreichung des Projekts 
erforderlichen Planungstiefe kann vorliegendes Sicherheits- und Gesundheisschutzdokument aus 
Sicht des Fachgebietes Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich sta-
tisch konstruktiver Fragestellungen als in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit den Anforderungen 
des ArbeitnehmerInnenschutzes entsprechend beurteilt werden. 

Entsprechend dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument „Unterlage für spätere Arbeiten“ 
D0118-02183 kann davon ausgegangen werden, dass die im Bauvorhaben geplanten Arbeitsstät-
ten und Baustellen entsprechend den Anforderungen des Arbeitnehmer-Innenschutzgesetzes 
(AschG) eingerichtet und betrieben werden. 

Explosionsschutzdokument VEXAT __ D0118_04291 

Im gemäß Verordnung explosionsfähiger Atmosphären (VEXAT) §5 erstellten „Explosions-
schutzdokument“ werden in der vorläufigen Evaluierung auf Basis des Wissensstandes des Ein-
reichprojekts keine explosionsgefährdeten Bereiche identifiziert.  

Unter Berücksichtigung der für die Einreichung des Projekts erforderlichen Planungstiefe kann 
vorliegendes Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument aus Sicht des Fachgebietes Hochbau, 
Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen 
als in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit den Anforderungen des ArbeitnehmerInnenschutzes 
entsprechend beurteilt werden. 

Bewertung der in den Projektunterlagen enthaltenen Planungsdokumente und Technischen Be-
richten aus hochbautechnischer Sicht gemäß Modul „Hochbau“ R10 Schwerpunktkonzept aus der 
Sicht des Arbeitnehmerschutzes für das eisenbahnrechtliche Genehmigungsverfahren: 

Allgemein 

Die gesamten vorgesehenen Anlagen werden vollautomatisch betrieben, die Tätigkeit von Perso-
nen beschränkt sich ausschließlich auf betriebliche Wartungs-, Instandhaltungs- und Kontrollarbei-
ten. Da keine ständigen Arbeitsplätze im Sinne der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung 
(AAV) BGBl. Nr.218/1983 idgF BGBl. II Nr. 77/2007 vorgesehen sind, werden bei der Beurteilung 
des Bauvorhabens hinsichtlich der Anforderungen an den Arbeitnehmerschutz aus hochbautechni-
scher Sicht die in der Arbeitsstättenverordnung (AStV) BGBl. II Nr. 368/1998, 3. Abschnitt ange-
führten technischen Vorgaben als nicht relevant betrachtet. Somit werden vorliegende Projektun-
terlagen aus bautechnischer Sicht nur auf Abweichungen von den im ArbeitnehmerInnenschutzge-
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setz BGBl.450/1994 idgF BGBl.II Nr.13/2007 auch für Arbeitsräume mit nicht ständigem Arbeits-
platz geltenden Bestimmungen und der damit verbundenen Verordnungen geprüft und beurteilt. 

Einfriedung 

Da gemäß Technischem Bericht „Umsetzung Sicherheitskonzept“ (D0118-02624) Türen/Tore aller 
Tunnel und Stollen sowie Türen und Tore zu sämtlichen technischen Betriebsräumen gegen Zutritt 
Unbefugter überwacht und das gesamte Tunnelsystem durch Abschrankungen (Zäune, Tore) ge-
gen das Betreten von Unberechtigen geschützt werden, kann davon ausgegangen werden, dass 
im Normalfall (ausgenommen Notfallsituationen mit Nutzung der Rettungsplätze) ausschließlich 
geschultes Personal zu Wartungs-, Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten Zugang zu den Bauwer-
ken hat. Über Art und Konstruktion der Umzäunung sowie über Vorkehrungen bzw. Vorgangswei-
se, um den Sicherheits-, Feuerwehr- und Rettungskommandos jederzeitigen Zutritt zu ermöglichen 
sind entsprechend der derzeitigen Panungstiefe keine detaillierten Angaben vorhanden.  

Gefahrenbereiche 

Entsprechend der vorliegenden Planungstiefe sind in den Dokumenten keine näheren Angabe zur 
sichtbaren und dauerhaften Kennzeichnung von Gefahrenbereichen enthalten. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass im Zuge der weiteren Planungsphasen Arbeitnehmer in Gefahrenbereichen 
durch sichtbare und dauerhafte Kennzeichnungen vor Absturzgefahr, Stolpergefahr, Gefahr des 
Herabfallens von Gegenständen und sonstige Gefahren geschützt werden. Durch die gemäß AstV 
§11 vorgesehenen Absturzsicherungen bei erhöhten Bereichen sowie durch die im Bereich der in 
den massiven Stahlbetonzwischendecke vorhandenen Montageöffnungen der Lüftungsbauwerke 
vorgesehenen vollflächigen Abdeckungen mittels demontierbarer Brandschutzkonstruktionen wird 
in den Bauwerken ein ausreichender Schutz vor Absturzunfällen gewährleistet. 

Elektrische Anlagen 

Laut Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument D0118-01899, dem Technischen Bericht 
„Bauwerksplanung“ D0118-02139 und dem Technischem Bericht „Kunst und Hochbauten“ D0118-
03981 kann davon ausgegangen werden, dass elektrische Anlagen unter Beachtung der einschlä-
gigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften) so geplant, errichtet, betrie-
ben und gewartet werden, dass von Elektrischen Anlagen keine Brand- oder Explosionsgefahr 
ausgeht und für die Arbeitnehmer keine Gefahr besteht.  

Die Beurteilung der Einhaltung der Elektroschutzverordnung erfolgt im Fachgebiet Elektrotechnik. 

Verkehr 

Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr innerhalb der geplanten Betriebsareale und Tunnel-
bauwerke so abgewickelt wird, dass die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefähr-
det werden. 

Lagerung gefährlicher Stoffe 

Die in den Transformatorenräumen für den eventuellen Einsatz von Mineralöltrafos geplanten Öl-
auffangwannen werden im Zuge der Ausführungsplanung bei detaillierteren Kenntnissen über den 
gewählten Transformatorentyp entsprechend der zu erwartenden maximalen Ölaustrittsmenge und 
unter Berücksichtigung einer im Brandfall zu erwartenden Löschwassermenge dimensioniert. 
Durch die als Stahlbetonkonstruktion formbeständigen, mit einem wanneninnenseitigen, medien-
beständigen und flüssigkeitsdichten Anstrich versehenen Ölauffangwannen wird bei Austreten von 
Transformatorenflüssigkeit eine Verunreinigung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser ver-
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hindert. Es ist davon auszugehen, dass bei ordnungsgemäßer Ausführung gemäß vorliegenden 
Planunterlagen und bei ordnungsgemäßer Wartung (Auspumpen der Auffangwannen und Entsor-
gung der Transformatorenflüssigkeit) eine Gefährdung für Menschen und Umwelt ausgeschlossen 
werden kann. 

Belichtung, Beleuchtung 

Entsprechend der derzeitigen Planungstiefe sind in den Projektunterlagen keine detaillierten An-
gaben zur Beleuchtung enthalten. Die in den technischen Berichten enthaltenen Angaben zur vor-
gesehenen künstlichen Beleuchtung der Bauwerke und zur Sicherheitsbeleuchtung können unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe als den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes 
entsprechend beurteilt werden. 

Bei Berücksichtigung der in den Technischen Berichten (v.a. D0118-2130 und D0118-02133) ent-
haltenen Angaben zur vorgesehenen Beleuchtung und den in den genannten Technischen Berich-
ten enthaltenen Vorgaben für die weiteren Planungsphasen ist davon auszugehen, dass in den 
Bauwerken eine für die betrieblichen Kontroll- und Wartungsarbeiten ausreichende Beleuchtung 
gegeben sein wird und keine Gefährdung der Arbeitnehmer besteht. Durch eine im Zuge der weite-
ren Planungsphasen detailliert geplante Notbeleuchtung wird im Notfall die Beleuchtung des 
Fluchtweges gesichert. 

Konstruktion und Festigkeit 

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungstiefe und dem derzeitigen Wissensstand bezüg-
lich der Kennwerte der technischen Anlagen kann davon ausgegangen werden, dass die Bauwer-
ke eine ausreichende Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 
aufweisen. 

Die Beurteilung der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit des Tunnelbaus erfolgt im Fach-
gebiet „Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb“ 
„Bodenmechanik und Deponietechnik“. 
Durch die Ausführung sämtlicher tragender Bauteile in Stahlbeton wird die Tragfähigkeit und 
Standsicherheit der Bauwerke für mindestens 90 Minuten gewährleistet. 

Ausgänge und Verkehrswege 

Alle in den Bauwerken vorgesehenen Ausgänge ins Freie sowie Türen der einzelnen Räume und 
Gänge und Wege sind so angelegt und beschaffen, dass sie leicht und sicher begangen werden 
können und der Art, Nutzung und Lage der Räume entsprechen. Verkehrswege weisen eine Min-
destbreite von 1,00 m auf.  

Sämtliche im Projekt vorgesehenen Räume weisen eine lichte Höhe von mindestens 2,10 m auf. 
Die in den Kabelkellern vorgesehene Höhe von 1,20 m wird als zur Durchführung evtl. erforderli-
cher Wartungs-, Instandhaltungs- und Kontrollarbeiten ausreichend bewertet. 

Sämtliche Türen und Ausgänge erfüllen mit einer projektierten Durchgangslichte von mindestens 
80x200 cm die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. 

Da die Stiegen eine maximale Höhe von 18 cm und eine Mindestauftrittsbreite von 26 cm aufwei-
sen, nach maximal 20 Stufen ein mindestens 1,20 m langes Podest vorgesehen ist und vor Türen, 
die zur Stiege führen, ein Podest mindestens in der Länge der größten Türblattbreite vorgesehen 
ist, bei mehr als 4 Stufen ein fester Handlauf und auf freien Seiten von Stiegen und Stiegenabsät-
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zen standsichere, mindestens 1 m hohe Geländer gem. AstV §4 angebracht werden, sind die An-
forderungen des Arbeitnehmerschutzes erfüllt. 

Durch eine laut Planunterlagen vorgesehene räumliche Trennung der technischen Anlagen vom 
Flucht- und Rettungsweg durch einen Metallzaun ist davon auszugehen, dass in den Querkaver-
nen mit Technikräumen zum Schutz der Sicherheit der Arbeitnehmer alle Bereiche leicht und si-
cher begangen oder befahren werden können. 

Fluchtwege, Notausgänge:  

siehe Brandschutz 

Barrierefreie Gestaltung  

Zur Durchführung betrieblicher Wartungs-, Instandhaltungs- und Kontrollarbeiten in den Funktions-
gebäuden ist die Beschäftigung von bewegungsbehinderten ArbeitnehmerInnen nicht vorgesehe-
nen. Die im Notfall auch für Zugreisende zugänglichen Flucht- und Rettungswege innerhalb der in 
den Tunnelbau integrierten Hochbauten werden barrierefrei gestaltet. 

Raumklimatische Verhältnisse 

Durch die in den Räumen der Funktionsgebäude sowie in den Transformatorenräumen des Lüfter-
gebäudes Tulfes und im Pumpraum des Löschwasserbeckens Tulfes vorgesehenen Lüftungsöff-
nungen ist eine natürliche Belüftung der Räume gegeben.  

Unter Berücksichtigung der Planungstiefe und des derzeitigen Wissensstanes über die Kennwerte 
der technischen Anlagen wird diese natürliche Belüftung aus ausreichend bewertet. 

Die Beurteilung der ausreichenden raumklimatischen Verhältnisse unter Berücksichtigung der Ar-
beitsvorgänge und körperlichen Belastung im Bereich künstlich belüfteter Räume und Bauwerke 
erfolgt im Gutachten des Fachgebiets „Aerodynamik, Lüftungstechnik“.  

Fussböden, Wände und Decken 

Die laut Projektunterlagen vorgesehenen Beton- oder Stahlbetonböden erfüllen als ebene, befes-
tigte, trittsichere, rutschhemmende, medienbeständigen, widerstandsfähige und leicht zu reinigen-
de Böden die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. Mit den ebenfalls in den Projektunterla-
gen beschriebenene vorgesehenen Gitterrosten als stabile, vollflächige, begehbare, unverrückbar 
fixierte Abdeckungen und Sicherungen der Bodenvertiefungen (Ölauffangwannen, Zugangsöffnun-
gen Kabelkeller) wird ebenfalls den Anforderungen des ArbeitnehmerInnenschutzes ausreichend 
entsprochen. 

Die in den Transformatorenräumen bei Verwendung von Mineralöltrafos zum Schutz vor einem 
Rückbrand des Öles als Feuerschutzroste gemäß gültigen Normen geplanten Gitterroste sind ge-
gen die zu erwartenden physikalischen und chemischen Einwirkungen soweit widerstandsfähig, 
dass eine Gefährdung für Arbeitnehmer ausgeschlossen werden kann. Durch eine entsprechende 
Ausbildung der Abdeckungen wird auch ein Durchfallen kleiner Gegenstände verhindert werden.  

Bei einer den Planunterlagen entsprechenden Konstruktion der Wände, Decken und Böden aus 
Stahlbeton kann im Brandfall das Abtropfen und Freisetzen toxischer Gase in einem die Arbeit-
nehmerInnen gefährdenden Ausmaß ausgeschlossen werden. 
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Brandschutz 

Bauliche Maßnahmen  

Bei einer vorgesehenen Konstruktion der begutachteten Bauwerke gemäß vorliegenden Projektun-
terlagen aus Stahlbeton und bei Einhaltung der erforderlichen Betonüberdeckungen entsprechen 
die tragenden Bauteile der Brandschutzklasse REI90 (gemäß ÖNORM B 3800-4), wodurch die 
Tragfähigkeit der Gebäude für mindestens 90 Minuten gewährleistet wird. Wände, Decken und 
Böden sind in ihrer Konstruktion aus Stahlbeton derart gestaltet, dass sie im Brandfall nicht trop-
fen. Auch das Freisetzen von toxischen Gasen in einem Personen gefährdenden Ausmaß ist durch 
die Konstruktion aus Stahlbeton ausgeschlossen.  

Somit ist im Brandfall der Schutz der Arbeitnehmer vor direkter oder indirekter Brandeinwirkung 
sowie vor Rauchgasen in ausreichendem Maß gewährleistet. 

Flucht und Notausgänge 

Allgemein können die vorgesehenen Fluchtwege mit einer Mindestbreite von 1,0 m und einer Min-
desthöhe von 2,0 m sowie die vorgesehenen Notausgänge mit einer nutzbaren Mindestbreite von 
0,8m und einer nutzbaren Mindesthöhe von 2,0m unter Berücksichtigung der maximal zu erwar-
tende Anzahl flüchtender ArbeitnehmerInnen als ausreichend beurteilt werden. 

Sämtliche in den begutachteten Bauwerken geplanten Fluchtwege weisen eine Mindestbreite von 
1,0 m, alle geplanten Notausgänge eine nutzbare Mindestbreite von 80 cm und Mindesthöhe von 
2,0 m auf. 

In den Räumen der Funktionsgebäude, des Lüftergebäudes Tulfes und des Löschwasserbeckens 
Tulfes wird nach maximal 10 m ein Ausgang ins Freie oder ein gemäß AStV §§18,19 gestalteter 
Verkehrsweg erreicht. 

Bei einer gemäß den Technischem Berichten (D0118-02624, D0118-02133) für Fluchtwege inklu-
sive Notausgänge vorgesehenen Kennzeichnung und Fluchtwegbeleuchtung mit besonders gesi-
chertem Netz ist eine gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung der Fluchtwege und Notaus-
gänge gewährleistet. 

Durch die in den Funktionsgebäuden, im Lüftungsgebäude Tulfes und im Löschwasserbecken Tul-
fes von jedem Raum aus unmittelbar ins Freie führenden, in Fluchtrichtung aufgehenden und 
durch die Ausstattung mit Notausgangsverschlüssen gemäß ÖNORM EN 179 jederzeit leicht und 
ohne fremde Hilfe von Innen öffenbaren stabilen Stahltüren und bei einer entsprechend dem „Er-
haltungskonzept“ (D0118-02167) regelmäßig durchgeführten ordnungsgemäßen Überprüfung der 
Funktionstüchtigkeit der Schließmechanismen der Türen ist der Fluchtweg in den Räumen der 
Funktionsgebäuden sowie in den Transformatoren- und Schalträumen des Lüftergebäudes und im 
Pumpraum des Löschwasserbeckens Tulfes als gesichert zu bewerten. Da in den die Transforma-
torenräume (10MVA) der Funktionsgebäude abschließenden, über 10m² großen Sectionaltoren 
Gehtüren (gemäß AstV §7) vorgesehen sind, ist auch in diesen Räumen ein gesicherter Fluchtweg 
vorhanden.  

Bezüglich der Beurteilung der Einhaltung der maximal zulässigen Fluchtweglänge sowie der Beur-
teilung des Brandschutzes im Tunnelsystem wird auf das Fachgebiet Tunnelsicherheit verwiesen. 

Vorkehrungen für einen erfolgreichen Feuerwehreinsatz 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die zu den Bauwerken führenden Zufahrtsstrassen 
eine für Einsatzfahrzeuge erforderliche Mindestbreite aufweisen und im Zuge der Ausführungspla-
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nung sowohl für die Zufahrtsstrassen als auch für die Rettungsplätze eine für die Achslasten von 
Einsatzfahrzeuge ausreichende Befestigung der Fahrbahnen dimensioniert wird. Durch die in un-
mittelbarer Nähe der Funktionsgebäude vorgesehenen befestigten Rettungsplätze ist eine direkte 
und ausreichende Zugänglichkeit gegeben und es sind die für Feuerwehrfahrzeuge erforderlichen 
Zufahrts-, Aufstell- und Bewegungsflächen ausreichend vorhanden. Bei den Funktionsgebäuden 
schließt an allen Gebäudeseiten ein befestigter Boden an, der Zugang und somit eine Evakuierung 
der Arbeitnehmer ist von allen Seiten unbehindert möglich. Bei den Gebäuden im Portalbereich ist 
ebenfalls von mindestens einer Seite ein unbehinderter Zugang zum Gebäude gegeben. 

Bezug nehmend auf die im Technischen Bericht „Sicherheitskonzept“ (D0118-02133) geforderte 
Ausstattung der Räume gemäß Normen und dem Stand der Technik (in derzeitiger Planungsphase 
sind in den Funktionsgebäuden automatische Brandmeldeanlage gemäß TRVB S 123 Ausgabe 
2003, Rauchmelder und eine über Akkumulatoren betriebene Notbeleuchtung vorgesehen) kann 
davon ausgegangen werden, dass bei den begutachteten Gebäuden ereignisverhindernde Maß-
nahmen in ausreichendem und wirksamen Maß vorhanden sein werden. Durch die unmittelbare 
Nähe der Gebäude zu den Rettungsplätzen und Portalbereichen ist eine ausreichende Löschwas-
serversorgung gegeben. 

Durch die Ausführung der in den Transformatorenräumen als Fußboden vorgesehenen Gitterroste 
als Feuerschutzroste gemäß gültigen Normen wird bei Verwendung von Mineralöltrafos ein Rück-
brand des Öles nach oben im Brandfall verhindert. 

Nach dem derzeitigen Wissensstand bezüglich der in den Räumen der begutachteten Gebäude 
vorgesehenen technischen Anlagen wird das vorhandene Luft- Ausgleichsvolumen im Bereich der 
Trans-formatoren- und Schalträume sowie der Räume für TK- und MS-Anlagen als im Falle eines 
inneren Fehlers der technischen Anlagen (Lichtbogenfehler) für die nötige Druckentlastung ausrei-
chend bewertet und somit die Sicherheit der Arbeitnehmer gewährleistet. 

Der vorgesehene Anschluss der in den Gebäuden befindlichen elektrischen Anlagen einschließlich 
der Blitzschutzanlage an einen Fundamenterder und die für sämtliche installierten Anlagen vorge-
sehenen Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss sind aus hochbau-
technischer Sicht der derzeitigen Planungstiefe entsprechend grundsätzlich als entsprechend den 
Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes für die Gebäude ausreichende Schutzeinrichtungen zu 
bewerten.  

Erste Hilfe, Sanitäre Vorkehrungen, Sozialeinrichtungen 

Da sämtliche in den begutachteten Bauwerken untergebrachten Anlagen vollautomatisch betrieben 
werden, sich die Tätigkeit von Personen ausschließlich auf betriebliche Wartungs-, Instandhal-
tungs- und Kontrollarbeiten beschränkt und keine ständigen Arbeitsplätze im Sinne der Allgemei-
nen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) BGBl. Nr.218/1983 idgF BGBl. II Nr. 77/2007 vorgese-
hen sind, ist die Einrichtung von Waschgelegenheiten, Toiletten, Umkleideräume, versperrbaren 
Kleiderkästen und Aufenthaltsräumen nicht erforderlich. Die während der Zeit der Instandhaltungs-
arbeiten vorgesehene Versorgung bezüglich erforderlicher Sanitär-, Sanitäts- und Sozialräume 
mittels mobiler Anlagen oder Mitbenutzung bestehender Anlagen in anderen Bauteilen (SiGe-
Dokument D0118-01899) wird als ausreichend bewertet. 

Lärm 

Entsprechend der derzeitigen Planungstiefe und dem Wissenstand über die technischen Ausrüs-
tungen sowie unter Berücksichtigung der zeitlich beschränkten Wartungs-, Instandhaltungs- und 
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Kontrollarbeiten ist davon auszugehen, dass in den begutachteten Bauwerken (mit Ausnahme der 
Bereiche Lüftung) keine die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gefährdende Lärmeinwir-
kung zu erwarten ist.  

Die Beurteilung der Lärmeinwirkungen auf Mensch und Umwelt erfolgt in den Fachgebieten Lärm-
schutz und Umweltmedizin. 

Sonstige Einwirkungen (Erschütterungen, Zugluft, Hitze etc.) 

Entsprechend der derzeitigen Planungstiefe und dem Wissenstand über die technischen Ausrüs-
tungen sowie unter Berücksichtigung der zeitlich beschränkten Wartungs-, Instandhaltungs- und 
Kontrollarbeiten ist davon auszugehen, dass in den begutachteten Bauwerken keine die Gesund-
heit und Sicherheit der Arbeitnehmer gefährdende Einwirkung durch Erschütterungen, blendendes 
Licht, Wärmestrahlung, Zugluft, üblen Geruch, Hitze, Kälte, Nässe und Feuchtigkeit zu erwarten 
sind.  

Die Beurteilung der im Zusammenhang mit dem Tunnelklima zu erwartenden Einwirkungen auf 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer (Zugluft, Hitze, Kälte etc.) erfolgt im Fachgebiet „Ae-
rodynamik, Lüftungstechnik“. 

3.10.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Aus Sicht des §31a-Gutachters für das Fachgebiet Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Ent-
sorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen sind die vorgelegten Antragsunter-
lagen vollständig und in sich widerspruchsfrei.  

3.10.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Eine fachspezifische Beurteilung der Einreichunterlagen aus Sicht des §31a-Gutachters für das 
Fachgebiet Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruk-
tiver Fragestellungen hinsichtlich der CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreiten-
dem Charakter ist nicht erforderlich. 

3.10.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Aus Sicht des Fachgebietes Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich 
statisch konstruktiver Fragestellungen werden der Stand der Technik eingehalten, da die BBT SE 
ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der Technik fortführt. Durch diese Pro-
jektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden somit nicht den Stand der Technik. 

Arbeitnehmerschutz 

Aus Sicht des Fachgebietes Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich 
statisch konstruktiver Fragestellungen werden die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes ein-
gehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zu bereits vorhandenen baulichen Maßnah-
men unter Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzes fortführt. Durch diese Projektoptimierung 
bedingte Anpassungen gefährden somit nicht die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 
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3.11 HYDROGEOLOGIE, GRUND- UND BERGWASSERSCHUTZ, 
WASSERNUTZUNGEN 

3.11.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Gemäß §9b EisbG wird als „Stand der Technik“ der auf einschlägigen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruhende Entwicklungsstand verstanden, dessen Funktionstüchtigkeit erwiesen und er-
probt ist. Daher sind die einschlägigen Normen und Richtlinien bzw. neueren Methoden aus der 
einschlägigen Wissenschaftsliteratur einzubeziehen.  

Hydrogeologische Untersuchungen bzw. diesbezügliche baulich- konstruktive Maßnahmen ent-
sprechen dem Stand der Technik und Wissenschaft, wenn sie nach den einschlägigen Normen 
und Richtlinien (s. 1.5.2) durchgeführt wurden. Der Mindest-Aufwand an geotechnischen Untersu-
chungen ist im Eurocode 7 (ÖNORM EN 1997-1 und -- 2) sowie in der ÖNORM B 4402 definiert.  

Darüber hinaus kann durch Vergleiche mit ähnlichen Bauwerken, die erst in jüngster Zeit erstellt 
wurden bzw. werden (Wienerwald-Tunnel, Gotthard-Basistunnel) der Stand der Technik festge-
stellt werden.  

Das Bauvorhaben entspricht somit dem Stand der Technik i.S. § 9 EisbG und damit auch den öf-
fentlichen Interessen des Wasserrechtes bzw. den Zielbestimmungen des Naturschutzgesetzes.  

3.11.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Die folgenden Ausführungen erfolgen inkl. der Genehmigungskriterien anzuwendender Verwal-
tungsvorschriften. 
Im Laufe der Planung sind in Diskussionen zwischen BBT, Planern und den Fachgutachtern zu-
sätzliche Maßnahmen aus fachlicher Sicht eingearbeitet worden:  

• Ausgesuchte hydrologische und hydrogeologische Modellierungen an Referenzquellen der 
wichtigsten hydrogeologischen Einheiten inklusive umfangreicher ober- und unterirdischer 
Wasserbilanzen.  

• Die Einplanung örtlicher Abdichtung von Wasserzutritten in den Tunnel, in Bereichen, wo 
nachhaltige Oberflächenauswirkungen auftreten können (Stilllegen oder Beeinträchtigen von 
genutzten Quellen insbesondere in geschützten Bereichen) falls dies technisch durchführbar 
und wirtschaftlich vertretbar ist.  

Unter Einhaltung derselben Kriterien wie bisher bei der Ausschreibungs- bzw. Ausfüh-
rungsplanung (und dies voraussichtlich in vertiefter Form), sind keine zusätzlichen Maßnahmen 
erforderlich. Das Bauvorhaben entspricht somit dem Stand der Technik i.S. § 9 EisbG und damit 
auch den öffentlichen Interessen des Wasserrechtes bzw. den Zielbestimmungen des Natur-
schutzgesetzes.  

Bauphase 

Der Stand der Technik ist durch die in Richtlinien, ÖNORMEN und in der einschlägigen Fachlitera-
tur beschriebenen Bau- bzw. Überwachungsmethoden beschrieben.  

Die Einplanung örtlicher Abdichtung von Wasserzutritten in den Tunnel, in Bereichen, wo nachhal-
tige Oberflächenauswirkungen auftreten können (Stilllegen oder Beeinträchtigen von genutzten 
Quellen insbesondere in geschützten Bereichen) falls dies technisch durchführbar und wirtschaft-
lich vertretbar ist, ist im Techn. Ber.  D 118-2630, Kap. 6 und D 118-02383 beschrieben: 
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„Zusätzlich zu den geomechanischen Aspekten ist als weiterer Gesichtspunkt der Grundwasser-
schutz zu beachten. Im Zusammenhang mit dem unvermeidlichen Zufluss von Bergwasser in den 
Hohlraum ist gegebenenfalls eine Beschränkung von lokalen oder großräumigen Auswirkungen 
auf den Bergwasserhaushalt zufolge des Tunnelbaus zu gewährleisten. Die mit derartigen Verhält-
nissen verbundenen Risken für den Vortrieb bzw. für den Bergwasserhaushalt können im allge-
meinen durch den Einsatz von Sondermaßnahmen für Gebirgsverbesserung und/oder Abdichtung 
vermieden bzw. eingeschränkt werden. Die Wahl von Art und Umfang der Sondermaßnahmen 
gründet sich auf der vorliegenden geotechnischen Prognose in Verbindung mit Erkenntnissen aus 
der Vorauserkundung während der Tunnelvortriebe.“ 

Während der Bauphase wird üblicherweise die hydrogeologische qualitative und quantitative Ü-
berwachung sowie das Setzungsmonitoring zeitlich verdichtet und mit ursprünglichem Rhythmus 
auch nach Bauende noch weitergeführt.  

Betriebsphase 

In der Betriebsphase ist für das Fachgebiet Hydrogeologie/Berg- und Grundwasserschutz der 
Stand der Technik in der Erhaltung bzw. nachhaltigen Verfügbarkeit bzw. Funktionalität von Ab-
dichtungs- bzw. Drainagemaßnahmen zu beachten. Es wird davon ausgegangen, dass die in den 
Vorfluter einzuleitenden Bergwässer aufgrund der in Kap. 3.11.2. verwiesenen Kriterien natürlich 
sämtliche Grenzwerte einhalten.  

Die Vortriebe im Bereich Sillschlucht und vor allem die gezielten Drainagemassnahmen werden 
einen stabilisierenden Effekt auf die dort anstehende Massenbewegung haben.  

3.11.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Die vorgesehenen Maßnahmen zum Arbeitsnehmerschutz aus dem Fachgebiet Hydrogeolo-
gie/Grundwasser betreffen Eindringen von Wasser, Material oder Gasen Ber G 1.2a-5 in den Ar-
beitsbereich im Tunnel und sind vom Planer bereits berücksichtigt (vgl. Pkt. 0).  

Zusätzliche Maßnahmen sind aus der Sicht des dargestellten Fachgebietes nicht nötig.  

Bauphase 

Während der Bauphase ist in bezug auf Arbeitnehmerschutz vor allem auf die Beherrschung von 
Wasser- und allfälligen Gaseintritten sowie auf die rechtzeitige und ausreichende Vortriebssiche-
rung des ausgebrochenen Gebirges zu achten. Dies ist sowohl in der technischen Planung als 
auch in den Tabellen D 0118-00641 bis –00644 von PGBB als “Ereignisfall Verbruch“ bzw. „Ereig-
nisfall Wassereinbruch“ enthalten.  

Betriebsphase 

Der Arbeitnehmerschutz ist für das Fachgebiet Hydrogeologie/Bergwasserschutz nicht relevant. 

3.11.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 

In den Antragsunterlagen gibt es für die Fachgebiete Geologie und Hydrogeologie keinen Wider-
spruch. 

Die Annahmen, Berechnungen und Schlüsse über die möglichen Bergwassermengen, die allfälli-
gen Beeinträchtigungen sind vollständig, schlüssig nachvollziehbar und damit in sich wider-
spruchsfrei.  
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Bauphase 

Die ausgewählten Referenzquellen (nach Muster Quellgebiet Ahrntal) sind geeignet, als Muster- 
und Vergleichsgebiete für des unterirdischen Wasserhaushalt eines repräsentativen Gebirgsab-
schnittes herangezogen zu werden. Sie werden bis zu den Verhandlungsterminen vorliegen. Eine 
fachübergreifende Interpretation (Geologie, Hydrogeologie, Hydrographie, Meteorologie, Geome-
chanik) wird vertiefte Erkenntnisse über die unterirdischen Wasserbewegungen bringen und u.U. 
bisher systemimmanente Unschärfen verringern helfen.  

Betriebsphase 

Nachdem die hydrogeologischen Eingangsdaten naturgemäß einer großen Streuung unterliegen, 
ist es unumgänglich, die Wasserbeobachtungen nicht nur in der Bau-, sondern auch inder Be-
triebsphase zu beobachten. Über das Ausmaß wird man aufgrund der bis dahin gemachten Erfah-
rungen bestimmen können. 

Dasselbe gilt für Messungen von Hangbewegungen sowie für das Setzungs-Monitoring. 

3.11.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bauphase 

Cipe Pkt. 16: 

„Wo wasserführende Schichten gequert werden sind – falls technisch möglich und wirtschaftlich 
begründet – sowohl für den Pilotstollen als auch für die Haupttunnelröhren Abdichtungsmassnah-
men vorzusehen, um eine Beeinträchtigung der Grundwaservorkommen zu vermeiden“. - Diesem 
Punkt wird mit den Sondermaßnahmen entsprochen.  

CIPE Pkt. 17: 

„Sind diese technisch und wirtschaftlich nicht begründet, ist ein Entwässerungssystem zu entwi-
ckeln, das das Wasser sammelt und es, soweit es Koten und Drucke ermöglichen, beim nächsten 
Fesnster in den Vorfluter zurückgibt“ - auch das ist im technischen Bericht D 118-2916 sowie im 
geotechnischen Bericht D 118-2630 vorgesehen.  

Pkt. 26 behandelt die Bedingungen für Ersatzwasserversorgungen, welche talweise behandelt 
wurden. 

Betriebsphase 
Keine Relevanz 

3.11.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Die MFS Steinach wurde im Zuge der Trassenoptimierung von ihrem ersten Standort nach Norden 
verschoben. Die ursprünglich befürchteten Querungen anhydrithaltiger Gesteine der Schöbernspit-
zentrias werden, nunmehr bestätigt durch die Ergebnisse der Bohrung Schmirn 2, nicht mehr an-
getroffen. Die Auswirkung der jetzt gültigen Verschiebung der MFS Steinach um ca. 4 km nach 
Süden hat daher voraussichtlich auf das Fachgebiet Hydrogeologie keine bzw. nur geringe Aus-
wirkungen.  



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 335 

Die Absenkung der Gradiente auf österr. Seite von 7,4 auf 6,7 Promille hat voraussichtlich keinen 
wesentlichen Einfluss auf das Verhältnis Bergwasser zu Tunnelvortrieb.  

Arbeitnehmerschutz 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden 
weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

3.12 LANDWIRTSCHAFT / BODEN 

3.12.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Der Stand der Technik wird für das gegenständliche Bauvorhaben hinsichtlich der Anforderungen 
des Bodenschutzes in erster Linie im Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 
Protokoll „Bodenschutz“, darüber hinaus auch im Forstgesetz definiert. Die wichtigsten Punkte 
sind: 

• Eine Erhaltung der verschiedenen Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, prägendes Element von Natur und Land-
schaft, Teil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
Umwandlungs- und Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen, insbesondere auf Grund 
der Filter-, Puffer- und Speichereigenschaften, besonders zum Schutz des Grundwassers, Ge-
netisches Reservoir 

• Eine Sicherung der Bodennutzung als Standort für die Landwirtschaft einschließlich der Wei-
dewirtschaft und der Forstwirtschaft 

• Das Ergreifen von Maßnahmen für einen sparsamen Umgang mit den Flächen, die Vermei-
dung von Erosion und nachteiligen Veränderungen der Bodenstruktur  

• Eine vorsorgliche und so weit als mögliche Verringerung des Schadstoffeintrags in die Böden 
über Luft, Wasser, Abfälle und umweltbelastende Stoffe 

• Eine Begrenzung der Bodenversiegelung und des Bodenverbrauchs durch flächensparendes 
und bodenschonendes Bauen 

• Eine Renaturierung oder Rekultivierung beeinträchtigter Böden (Abfalldeponien, Bergwerks-
halden Infrastrukturen) 

• Eine Erhaltung des Waldbodens 

• Eine Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und Mooren 

• Eine Einschränkung der Bodenerosion auf das unvermeidbare Maß 

• Eine Vermeidung von Bodenverdichtungen im Wald 

• Eine Vermeidung der Kontamination von Böden beim Umgang mit gefährlichen Stoffen 

• Die Bewertungen der Bodenempfindlichkeit im Hinblick auf unterschiedliche menschliche Tä-
tigkeiten, der Regenerationsfähigkeit der Böden sowie der Prüfung der bestgeeigneten ent-
sprechenden Technologien. 
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3.12.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Für die während der Bauphase in Anspruch genommenen Böden wird im Rahmen einer Be-
weissicherung die Empfindlichkeit auf mögliche Belastungssituationen während des Baus ermittelt 
und entsprechende Auflagen in den Bauausschreibungsunterlagen formuliert. Dies beinhaltet auch 
Einschränkungen beim Befahren von Böden mit Baumaschinen. Es sind da-mit die zum jetzigen 
Zeitpunkt möglichen und notwendigen Vorkehrungen getroffen, dass vermeidbare Bodenbelastun-
gen, wie zum Beispiel Verdichtungen, vermieden werden. Der Oberboden wird während den Bau-
maßnahmen sachgerecht gelagert, so dass ein Qualitäts-verlust so gut als möglich vermieden wird 
und das Oberbodenmaterial für die spätere Rekul-tivierung verfügbar und geeignet ist.  

Eine Belastung landwirtschaftlicher Böden und Kulturen durch Staubimmissionen wird durch 
staubmindernde Maßnahmen so gut als möglich verringert. Es sind geeignete Maßnahmen zur 
Minderung der Bodenerosion vorgesehen. 

Aus Sicht des Fachbereichs Landwirtschaft und Boden sind daher für die Bauphase keine zusätzli-
chen Maßnahmen erforderlich. 

Betriebsphase 

Das Ausmaß der dauerhaften Bodenversiegelung bzw. des dauerhaften Bodenverbrauchs ist 
schon auf Grund der Bauart der Eisenbahnstrecke (Tunnel) sehr gering, sodass das Bauwerk in 
dieser Hinsicht die Anforderungen des Bodenschutzes optimal erfüllt. 

Alle nur vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen werden rekultiviert. Durch eine Wie-
derherstellung der Böden entsprechend ihrem ursprünglichen Aufbau und der standortstypischen 
Nutzungsweise sowie unter Verwendung des ursprünglich vorhandenen und sach-gerecht gelager-
ten Oberbodens wird eine land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung der wäh-rend des Baus zeitweilig 
in Anspruch genommenen Flächen in der anschließenden Betriebs-phase gewährleistet. Durch 
eine abschließende Beweissicherung lässt sich außerdem die Qualität der wiederhergestellten 
Böden vor dem Hintergrund der gestellten Anforderungen nachvollziehen und objektivieren.  

Die Erhaltung von Feuchtgebieten und Mooren, die im Bereich des Valsertales und des Vehnba-
ches durch den Bau gefährdet sein könnte, wird durch geplante Abdichtungsmaßnahmen beim 
Tunnelbau sichergestellt. 

In jenen Gebieten, wo der Anschluss des durchwurzelbaren Bodenbereichs an grundwasser-
führende Schichten lokal begrenzt verloren geht (Geländeverfüllung mit Rekultivierung), ist nicht 
mit negativen Auswirkungen für die Landwirtschaft zu rechnen, da auf Grund der herr-schenden 
klimatischen Verhältnisse mit ausreichenden Niederschlägen gerechnet werden kann. 

Aus Sicht des Fachbereichs Landwirtschaft und Boden sind daher für die Betriebsphase keine zu-
sätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

3.12.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Im Bereich Landwirtschaft und Boden nicht relevant, daher auch keine speziellen Maßnahmen 
erforderlich. 

3.12.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 

Die Antragsunterlagen sind in sich und untereinander widerspruchsfrei. 
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3.12.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Im Bereich Landwirtschaft und Böden nicht relevant. 

3.12.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Diese Optimierungen und Umplanungen haben für den Fachbereich Landwirtschaft und Boden, 
soweit derzeit absehbar, keine Auswirkungen. Sollten relevante Auswirkungen auftreten, so wird 
der Stand der Technik eingehalten, wenn die Planungen nach denselben Standards durchgeführt 
werden wie die derzeit vorliegenden Einreichunterlagen. 

Arbeitnehmerschutz 
Siehe Kap. 3.12.3 

3.13 LÄRMSCHUTZ  

3.13.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  
In Bezug auf Lärmschutz wird der Stand der Technik wie folgt definiert: 

• Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen, insbesondere 

- der Schienenverkehrslärm-Immissionschutzverordnung (SchIV) 

- der Verordnung Lärm und Vibrationen (VOLV) 

• Ermittlung und Beurteilung von Lärmimmissionen auf der Basis von fachspezifischen Normen 
und Richtlinien, insbesondere 

- ON Regel 305011 

- RVS 04.02.11 

- ÖAL Richtlinie 28 

- ÖAL Vorrichtlinie 3 Blatt 1 

- ÖAL Richtlinie 36 Blatt 1 

- ÖNORM S 5021-1 

• Frequenzabhängige Berechnung der Schallausbreitung mit einem richtlinienkonformen Com-
puterprogramm 

• Verifizierung der Berechnungsergebnisse soweit möglich durch Lärmmessungen 

• Berücksichtigung der Lärmvorbelastung 

• Berücksichtigung der Flächenwidmung und der entsprechenden Richtwerte 

• Einbezug der lärmmedizinischen Beurteilung durch Umweltmediziner 

• Planung und Ausführung von Lärmschutzmaßnahmen mit dem Mindestziel der Einhaltung der 
Grenzwerte und dem Optimalziel der Einhaltung der Flächenwidmungs-Richtwerte 
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• Planung und Ausführung von Lärmschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Kosten-
Nutzen-Relation 

• Verwendung lärmarmer Geräte, und Verfahren und entsprechende Organisation lärmintensiver 
Tätigkeiten 

• Schutz von gering lärmbelasteten Gebieten und der Abend- und Nachtruhebedürfnisse 

• Berücksichtigung des aktuellen Standes der Lärm- und Lärmwirkungsforschung 

• Projektbegleitendes Lärmmonitoring und Information der Bevölkerung 

3.13.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Der Stand der Technik im Bereich Lärmschutz wird im Technischen Bericht Lärm D0118-02376, 
Kapitel 4.2, anhand der angewandten Verfahren beschrieben. Dabei wurde die in Abschnitt 1.9.13 
beschriebene Methodik verwendet und damit die in Kapitel 1.5.2 angeführten Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Normen und fachlichen Standards eingehalten und gebührend berücksichtigt. 
Dadurch werden auch die Genehmigungskriterien anzuwendender Verwaltungsvorschriften erfüllt.  

Die erstellten Rechenmodelle sind entsprechend dem Stand der Technik auf Basis der Projektpla-
nung zum derzeitigen Stand sowie der vorhandenen Verkehrsprognosen erstellt worden. Die Beur-
teilungspegel wurden richtlinienkonform ermittelt und sind zur Beurteilung der zu erwartenden 
Lärmimmissionen und der Lärmschutzmaßnahmen geeignet. Darauf wurden geeignete Beurtei-
lungsverfahren angewandt, um zu Schlussfolgerungen bezüglich der Projektauswirkungen und der 
Erfordernisse im Hinblick auf Lärmschutzmaßnahmen zu gelangen. Auch die Abwägung zwischen 
Kosten und Nutzen der Maßnahmen wurde ausgeführt. Die weiterführende lärmtechnischen Beur-
teilung und die schalltechnischen Vorarbeiten für die Beurteilung durch Umweltmediziner wurden 
durchgeführt.  

Folgende wesentliche Auflagen wurden erteilt und in der Folge in die Planung eingearbeitet: 

• Einheitliche Beurteilung aller Lärmarten auf der Basis der Vorrichtlinie ÖAL-Nr. 3 Blatt 1 

• zusätzliche Beurteilung des Schienenverkehrslärm anhand SchIV  

• Anwendung der VOLV 2006 für den Arbeitnehmerschutz 

• Schienenverkehr: für die Beurteilung des Betriebszustands ist bei der Bestandesstrecke mit 
Vollbelastung zu rechnen in Analogie zur BBT-Strecke (Verkehrszahlen im Auslegungsfall) 

• Straßenverkehr: für Beurteilung der Bauphase (Bauverkehr) genügen die aktuellen Verkehrs-
zahlen 

• Langzeitbaustellen werden als Anlagenlärm behandelt 

• Zur Erhaltung der Vergleichbarkeit mit anderen Projekten wird der Schienenbonus SchIV-
konform berücksichtigt, die Beurteilung für Neubaustrecken erfolgt allerdings anhand um 5 dB 
reduzierter Grenzwerte 

• Unterscheidung Tag-, Abend-, Nacht-Beurteilungszeiträume gemäss Vorrichtlinie ÖAL 3 latt 1, 
ausgenommen für die Beurteilung nach SchIV 

• Lärmkarten sind auf jeden Fall für die beurteilungsrelevanten Zeiträume zu erstellen 

• Die Bodendämpfung ist in Anlehnung an ÖAL-Richtlinie Nr. 28 zu berechnen 
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• Die Dimensionierung der Lärmschutzwände unter hat unter Beizug von Wirtschaftlichkeitskrite-
rien zu erfolgen (siehe SchIV) 

• Berechnung Lärmausbreitung für Lärmkarten mit Immissionspunkthöhe h = 4 m über Boden 

Abschließend wird festgestellt, dass keine über den Technischen Bericht Erschütterungsschutz 
D0118-02376 hinausgehenden Maßnahmen erforderlich sind. 

3.13.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Die fachspezifische Darstellung des Arbeitnehmerschutzes erfolgte im Abschnitt 2.1.22.13. Den 
Vorgaben der Verordnung Lärm und Vibrationen (VOLV) ist im Bereich Arbeitnehmerschutz Folge 
zu leisten. Bei Beachtung der in Abschnitt 2.1.22.13 angeführten Dokumente sowie der entspre-
chenden Aussagen des Technischen Berichts Lärm D0118-02376, Abschnitte 4.2.4.7, 5.3.6.2 und 
5.4.2.2  und der fortgesetzten Planung in diesem Sinne ist von der Erfüllung der Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes auszugehen. Es sind aus fachlicher Sicht keine zusätzlichen Auflagen 
oder Maßnahmen erforderlich. 

3.13.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 

Die dem Projekt in Bezug auf das Fachgebiet Lärmschutz zu Grunde liegenden Antragsunterlagen 
sind im Einlageverzeichnis für das Eisenbahnrechtliche Gutachten nach §31a (siehe Anlage) im 
den Fachbereich FB15, Themenbereich Lärm zusammenfassend dargestellt.  

Der vorgelegte Bauentwurf ist aus fachspezifischer Sicht vollständig, widerspruchsfrei und plausi-
bel. 

3.13.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bauphase 

Die Sichtung des Dokumentes  E040089allegato_de hat folgende fachspezifisch relevante Aufla-
gen mit grenzüberschreitendem Charakter ergeben: 

• Nr. 32: Lärmmonitoring während der Projektdurchführung, dies ist im Technischer Bericht 
Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.4.2, ebenfalls vorgesehen 

• Nr. 33 und Nr. 34: Einsatz von Maschinen und Verfahren nach Stand der Technik, dies ist 
im Technischer Bericht Lärm D0118-02376, Abschnitt 5.3.2, ebenfalls vorgesehen 

Die aktuelle Planung berücksichtigt diese Auflagen in vollem Umfang. 

Betriebsphase 

Keine fachspezifisch relevanten Auflagen. 

3.13.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Durch die Durchführung der Projektoptimierung kommt es zur Verlegung von Emissionsstandorten 
für Luftschall (siehe Zusatzdokument Optimierungsmaßnahmen – Technischer Bericht – Gradien-
tenabsenkung und Verschiebung MFS Steinach D0118-04484, Abschnitt 5.10.2). Aus fachspezifi-
scher Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes ein-
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gehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der Technik 
fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden weder den Stand der 
Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

Arbeitnehmerschutz 

Siehe Abschnitt 3.13.3.  

3.14 LIMNOLOGIE UND FISCHEREI 

3.14.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Der „Stand der Technik“ wird im § 9b EisbG wie folgt definiert: 

§ 9b. Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den einschlägigen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Ver-
fahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen und erprobt 
ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Ein-
richtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwischen dem 
Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maßnahmen und 
dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen. 

Während der erste Satz gängigen Definitionen in anderen Gesetzen entspricht, enthält der zweite 
Satz einen Abwägungsinhalt nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Der Satz hat insbesondere 
Bedeutung für die Prüfung der im Bauentwurf dargelegten Auswirkungen auf die Umgebung (§ 31b 
Abs. 1 Z. 3 EisbG). Die hier zu prüfenden öffentlichen Interessen betreffen insbesondere den Kata-
log nach § 105 Abs. 1 Wasserrechtsgesetz (Leitfaden §31.a vom Jänner 2008). Die Zielbestim-
mungen des § 1 Abs. 1 Tiroler Naturschutzgesetz werden im Fachbereich Naturkunde berücksich-
tigt.  

3.14.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Bauphase 

Vorausgesetzt wird, dass die BBT SE in Ausführung des Vorhabens nach der allgemeinen Sorg-
faltsvorschrift des § 31 WRG für Gewässerreinhaltung und der darin enthaltenen Verpflichtung zur 
Gefahrenabwehr (Abs. 2) vorgeht und erforderliche Bewilligungen zur Einwirkung auf die Beschaf-
fenheit des Gewässers nach § 32 Abs. 2 WRG im teilkonzentrierten Verfahren Landeshauptmann 
oder später sich im Einzelfall als erforderlich darstellende Bewilligungen erwirkt. 

Inn 

Im Portalbereich Tulfes ist eine Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehen. Die dort situierte Ge-
wässerschutzanlage entwässert die gereinigten Bauabwässer und Bergwässer in das bestehende 
Kanalsystem und in weiterer Folge in den Inn (D0140-00015, D0140-00238). Die fachliche Beurtei-
lung erfolgt im Rahmen des nachgeschalteten wasserrechtlichen Verfahrens.  

Aldranser Bach 

Im Portalbereich Ampass ist eine Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehen. Die dort situierte Ge-
wässerschutzanlage entwässert die gereinigten Bauabwässer und Bergwässer über die beste-
hende Brücke über die A12-Inntalautobahn, nördlich der Zufahrt zum LKW-Parkplatz der Auto-
bahnraststätte Ampass, bis auf das Werksgelände des Klärwerks Innsbruck, wo die Einleitung ü-
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ber den bestehenden Schacht in den dortig verbauten und überschütteten Aldranser Bach erfolgt 
(D0140-00015, D0140-00168, D0140-00235, D0140-00236). Die fachliche Beurteilung erfolgt im 
Rahmen des nachgeschalteten wasserrechtlichen Verfahrens. 

Sill 

Baustelleneinrichtung - Rettungsplatz Innsbruck  

Unmittelbar am Sillufer ist gemäß Lageplan (D0118-03297) ein Hubschrauberlandeplatz vorge-
sehen. Das genaue Ausmaß eventueller wasserbaulicher Eingriffe in die Sill kann auf Basis der zur 
Verfügung stehenden Planunterlagen nicht ermessen werden. Angesichts der bestehenden Ver-
bauungen des Sillufers ist nicht mit einer nachhaltigen Verschlechterung des ökologischen Zu-
standes der Sill durch die Baumaßnahme zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass während 
der Bauphase Vorkehrungen zum Schutz des Gewässers im üblichen Ausmaß zu treffen sein wer-
den. 

Anbindung Bahnhof Innsbruck 

Weiters ist vorgesehen eine provisorische Straßenbrücke für die Baustellenzufahrt an der Olym-
piabrücke zu errichten (D0118-00820). Gemäß dem Fachbereich Wasserbautechnik sind keine 
nachhaltigen Eingriffe in die Sill zu erwarten. Die Widerlager sind außerhalb des Hochwasserab-
flussbereiches der Sill angeordnet. Es ist keine Stütze im Fluss vorgesehen. Angesichts der beste-
henden Verbauungen des Sillufers ist nicht mit einer nachhaltigen Verschlechterung des ökologi-
schen Zustandes der Sill durch die Baumaßnahme zu rechnen. Für die Errichtung der Widerlager 
ist eine Sicherung der Baugrube gegenüber dem Fluss vorgesehen. Die Ufer sollen durch Steinsi-
cherungen befestigt werden. Mit temporärer Eintrübung in der Unterliegerstrecke ist zu rechnen. 
Nach Beendigungen der Bauarbeiten ist ein Rückbau der provisorischen Straßenbrücke vorgese-
hen, der ursprüngliche Zustand wird wieder hergestellt. 

Entwässerungsstollen Innsbruck  

Um bei Bedarf in die dort voll dotierte Sill einleiten zu können ist das Mündungsbauwerk des Ent-
wässerungsstollens Innsbruck im Unterwasser des KW Untere Sill vorgesehen (D0118-04410). 
Der Mündungsabschnitt wird in offener Bauweise errichtet (D0118-04433). Der Auslass nimmt et-
wa 8 m Sillufer in Anspruch (D0118-04460). Angesichts der bestehenden hydromorphologischen 
Belastungen der Sill ist nicht mit einer nachhaltigen Verschlechterung des ökologischen Zustandes 
der Sill durch die Baumaßnahme in diesem Abschnitt zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass während der Bauphase Vorkehrungen zum Schutz des Gewässers im üblichen Ausmaß zu 
treffen sein werden. 

Baustelleneinrichtung Sillschlucht 

Im Falle von sehr geringem Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer nach Durchgängigkeit des 
Stollens hinter den jeweiligen Vortrieben in mobilen Absetzbecken vorgeklärt und über den Stollen 
zur Baustelleneinrichtung Ahrental-Sillschlucht geleitet. Im Bereich der Baustelleneinrichtung 
Sillschlucht werden die Tunnelwässer in einer temporären Gewässerschutzanlage geklärt und 
neutralisiert und anschließend in die Sill eingeleitet.  

Die fachliche Beurteilung erfolgt im Rahmen des nachgeschalteten wasserrechtlichen Verfahrens. 

Im Sinne der Minimierung von Beeinträchtigungen der Wasserbeschaffenheit und des ökologi-
schen Zustandes erfolgt die Errichtung der Sillbrücken ( Eisenbahnbrücken Silltal 1 und 2) nach 
Möglichkeit "vor Kopf" bzw. von der Baustelleneinrichtungsfläche. 
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Zufahrtsbrücke zum Rettungsplatz Sillschlucht (D0118-04508):  

Die Widerlager der Brücke liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches der Sill. Die Ufer 
sollen durch Steinsicherun-gen befestigt werden. Mit temporärer Eintrübung in der Unterliegerstre-
cke ist zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass während der Bauphase Vorkehrungen zum 
Schutz des Gewässers im üblichen Ausmaß zu treffen sein werden. 

Bei Projektkilometer 2,1 ist eine Eisenbahnüberführung über die Sill (D0118-00303, D0118-01079, 
D0118- 01081) vorgesehen. Die Widerlager des frei tragenden Überführungsbauwerkes liegen 
außerhalb des Hochwasserabflussbereiches der Sill. Die Ufer sollen durch Steinsicherun-gen be-
festigt werden. Mit temporärer Eintrübung in der Unterliegerstrecke ist zu rechnen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass während der Bauphase Vorkehrungen zum Schutz des Gewässers im üblichen 
Ausmaß  zu treffen sein werden. 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel – Oströhre ist gemäß Baulogistikkonzept eine Abdichtung des 
Sillbettes (Hochdruckbodenvermörtelungsarbeiten) vorgesehen.  

Zumindest temporär sind starke Auswirkungen auf die Wasserbeschaffenheit und den ökologi-
schen Zustand der Sill im Zuge der Bauausführung gegeben. Auch in der Unterliegerstrecke ist mit 
erhöhter Trübe bei Arbeiten am und im Gewässerbett zu rechnen. Bauarbeiten im Gewässerbe-
reich der Sill erscheinen hier aus flussbautechnischen Gründen nur in der Niederwasserzeit mög-
lich.  

Nach Beendigung der Bauarbeiten wird der ursprünglichen morphologische Zustandes der 
Sillschlucht weitgehend wieder hergestellt. 

Baustelleneinrichtung Ahrental 

Die Einleitung vorgereinigter Abwässer der Baueinrichtungsfläche erfolgt über einen bereits in der 
Erkundungsphase zu errichtenden Ableitungskanal und in weiterer Folge über einen bestehenden 
Entwässerungskanal der ÖBB in die Sill. Die fachliche Beurteilung erfolgt im Rahmen des nachge-
schalteten wasserrechtlichen Verfahrens. 

Baustelleneinrichtung Wolf und Wohnlager Stafflach:  

Sill 

Die Zufahrtsstraße zum Zugangstunnel „Wolf“ kreuzt in der Aufweitungsstrecke die Sill. Die Wider-
lager dieser Brücke liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches.  

Zur Erschließung der rechtsufrigen Baueinrichtungsfläche wird eine provisorische Brücke erstellt. 
Die Widerlager liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches.  

Rechtsufrig der Sill ist in diesem Abschnitt eine Gewässerschutzanlage vorgesehen, die insbeson-
dere auch die Tunnelwässer während der Bauphase aufnehmen soll. Die Zufahrt erfolgt über eine 
Behelfsbrücke über die Sill, die nach Beendigung der Bautätigkeiten rückgebaut wird.  

Im Falle von mittlerem bis hohem Bergwasseranfall werden die Tunnelwässer auch aus dem Bau-
los Ahrental in die Gewässerschutzanlage nach Wolf gepumpt und dort aufbereitet. (D0118-
02369). 

Eine Kühlung der anfallenden Tunnelwässer ist zur Vermeidung erheblicher Auswirkungen auf den 
ökologischen Zustand der Sill erforderlich. Nach derzeitigem Stand des Wissens kann die Tempe-
raturaufstockung der Sill durch die Kühltürme im Wesentlichen auf 1°C beschränkt werden. Im 
worst-case wird in den Monaten Jänner – März eine Aufwärmung um bis zu 1,5°C prognostiziert. 
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Eine Wassertemperatur von 10°C wird in der Sill in den Monaten Oktober - März jedoch weiterhin 
deutlich unterschritten, sodass erhebliche Auswirkungen auf die Reproduktion der Bachforelle in 
der Sill nicht zu erwarten sind. Die Prognose geht von einer Tunnelwasserzutrittsmenge während 
der Bauphase im Bereich Wolf von 450 l/s aus. Eine Limnologische Beweissicherung ist vorgese-
hen. Die abschließende Beurteilung erfolgt im Rahmen des nachgeschalteten wasserrechtlichen 
Verfahrens. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Baueinrichtungsfläche bis auf den Rettungsplatz und das 
Funktionsgebäude rückgebaut. 

Die vorgenommenen Anschüttungen werden auf das ursprüngliche Niveau abgetragen. Die Auf-
weitung der Sill verbleibt, es werden nur die endgültigen Böschungen abgeflacht. Zur Sicherung 
werden überdeckte Wasserbausteine eingebaut. Die provisorische Brücke zur rechtsufrigen Bau-
stelleneinrichtung wird ebenfalls rückgebaut. 

Mit temporären Auswirkungen, insbesondere erhöhter Trübe in den Unterliegerstrecken ist bei Ar-
beiten am und im Gewässer im Zuge der Bauausführung zu rechnen. Nachhaltig wird eine Ver-
besserung der strukturellen Ausstattung der Sill im Hinblick auf die flusstypspezifischen Verhältnis-
se im Bereich der Aufweitung (Uferrückbau) erzielt. 

Velperbach 

Bei der Herstellung der Baustellenzufahrt von der Autobahnmeisterei in Plon bis zur BE-Fläche vor 
dem Portal des Zufahrttunnels Saxen wird der Velperbach gequert (D0118-03537). Die Brücken 
über den Velperbach wurden auf ein 150-jähriges Ereignis ausgelegt. Detailpläne betreffend die 
beiden Velperbachquerungen (Baustraße und verlegter Weg am Westportal des Baustraßentun-
nels Saxen) liegen nicht vor. 

Die Brücken schränken die derzeitigen Abflussquerschnitte praktisch nicht ein. Die Abflussverhält-
nisse im Gerinne werden somit gegenüber dem Ist-Zustand nicht verändert. Unter der Vorausset-
zung, dass keine Einbauten in den Velperbach und die für den ökologischen Zustand maßgebli-
chen Uferbereiche erfolgen ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Wasserbeschaf-
fenheit und des ökologischen Zustandes des Velperbaches auszugehen.  

Die geklärten Abwässer (BE Wolf-Plon) sollen in der Erschließungs- und Erkundungsfase nach 
Passieren der Gewässerschutzanlage in den Velperbach eingeleitet werden (D0118-02369). De-
tails sind im nachgeschalteten Wasserrechtsverfahren zu klären. 

Schmirnbach 

Die Abwässer des Baulagers Stafflach werden nach Vorreinigung über eine GSA gemäß Baulogis-
tikkonzept in einen bestehenden Kanal geleitet. Es erfolgt demnach keine Direkteinleitung in den 
Schmirnbach. Details der vorgesehenen Gewässerschutzanlage werden im nachgeschal-teten 
wasserrechtlichen Verfahren beurteilt.  

Der Eingriff in den HQ100 Abflussraum des Schmirnbaches im Zuge der Errichtung des Wohnla-
gers Stafflach wird seitens des wasserbautechnischen Gutachters als geringfügig beurteilt. Es sind 
demnach keine weiterführenden Maßnahmen zum Ausgleich des Retentionsraumverlustes mit 
möglichen Auswirkungen auf den Schmirnbach erforderlich. 
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Betriebsphase 

Inn 

Es sind weder Einbauten noch Direkteinleitungen in den Inn vorgesehen. Die Tunnelentwässerung 
erfolgt im Portalbereich Tulfes über das bestehende Kanalsystem in den Inn (D0140-00060, 
D0140-00201).  

Indirekte Projektwirkungen (Einleitungen in die Sill) sind im Hinblick auf den Inn als höchstens ge-
ringfügig zu bewerten. Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Interessen des § 105. WRG ist aus 
limnologischer Sicht daher nach heutigem Stand des Wissens nicht zu erwarten. 

Aldranser Bach 

Im Portalbereich Ampass erfolgt die Tunnelentwässerung über ein Retentionsbecken in den Be-
stand (D0140-00059, D0140-00063) und in weiterer Folge den Aldranser Bach.  

Sill 

Eisenbahn- und Straßenbrücken sowie Stützwände sind hinsichtlich Lage, Konstruktion und Aus-
stattung im Bericht D0118-03981 erläutert. Nachhaltige Beeinträchtigungen durch das Bauvorha-
ben konnten im Zuge der Optimierungsphase für das Einreichprojekt weitgehend minimiert wer-
den. Lokal erfolgen Eingriffe in die Ufermorphologie im Bereich des Hubschrauberlandeplatzes in 
Innsbruck (D0118-03297), bei der Mündung des Entwässerungsstollens Innsbruck in die Sill und in 
der Sillschlucht, wobei nach einer weitgehenden Wiederherstellung des ursprünglichen Ufers im 
Bereich der Sillbrücken 1 und 2 (Pfeiler und Widerlager) lediglich geringfügige Eingriffe entlang der 
HQ100 Anschlaglinie verbleiben. Die „Eisenbahnüberführung der Sill“ (D0118-00303), sowie die 
Zufahrt zum Rettungsplatz Sillschlucht erfolgen ohne Einbauten im Hochwasserabflussbereich der 
Sill.  

Die Tunnelentwässerung erfolgt in der Betriebsphase über die Kraftwerksausleitung in die 
Sillschlucht, wodurch eine ausreichende Abkühlung der Bergwässer durch Vermischung mit dem 
Triebwasser gewährleistet werden kann. 

Der Entwässerungsstollen Innsbruck als nördlichster Abschnitt des durchgehenden Entwässe-
rungsstollens hat die Aufgabe, die Tunnelwässer in der Bau- und Betriebsphase aus der Tunnel-
drainage aufzunehmen und, entlang einer vom Basistunnel getrennten Trasse, diese im freien Ge-
fälle aus dem Tunnel auszuleiten. Der Entwässerungsstollen fasst neben den Wässern des Basis-
tunnels bereichsweise auch jene aus den Verbindungstunneln zur Umfahrung Innsbruck (D0118-
02139, D0118-04410).  

Eine Direkteinleitung der Bergwässer in die Sill ist lediglich während der Revisionsarbeiten am 
Kraftwerk vorgesehen, wobei ersten Berechnungen zufolge eine Aufwärmung von knapp über ei-
nem Grad Celsius im worst case (winterliches Niederwasser der Sill) zu erwarten wäre. Diese kann 
durch entsprechende Betriebsvereinbarungen der BBT mit dem Kraftwerkbetreiber (Revisionsar-
beiten nicht während der Niederwasserphase der Sill) vermindert werden. Die detaillierte fachliche 
Beurteilung erfolgt im Rahmen nachfolgender Verfahrensschritte. 

Insgesamt verbleiben zufolge der Einbauten an der Sill in der Betriebsphase nur geringfügige Ver-
änderungen der Ufermorphologie. Die Durchgängigkeit der Sill wird nicht beeinträchtigt. Die Sil-
laufweitung (Uferrückbau) bei Wolf (D0118-02399, D0118-03084, D0118-04233) trägt zur Verbes-
serung der Lebensraumqualität für die aquatische Biozönose der Sill bei. Eine wesentliche Beein-
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trächtigung des ökologischen Zustandes der Sill kann aus den im Rahmen der § 31.a-
Begutachtung betrachteten Eingriffen nicht abgeleitet werden. 

Schmirnbach 

Nach Abtrag der Aufschüttungsflächen im Bereich des Wohnlagers Stafflach wird der derzeitige-
Hochwasserabflussraum des Schmirnbaches in vollem Umfang wieder hergestellt. Das Gewässer-
bett ist von den im Rahmen der § 31a-Begutachtung betrachteten Eingriffen nicht berührt. 

3.14.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Hinsichtlich des Fachbereichs Limnologie und Fischerei nicht relevant. 

3.14.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 

Die Unterlagen sind für die Beurteilung der Auswirkungen im Fachgebiet Limnologie und Fischerei 
ausreichend und im Hinblick auf die Klarstellung der BBT SE, dass den Berichtstexten Vorrang vor 
den Plandarstellungen zukommt, in sich widerspruchsfrei.  

Es wird davon ausgegangen, dass die BBT SE in der Baudurchführung an die in der UVE in Bezug 
auf die Gewässerökologie vorgesehenen Maßnahmen gebunden ist.  

3.14.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Hinsichtlich des Fachbereichs Limnologie und Fischerei nicht relevant. 

3.14.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

Das Optimierungsdokument hat keinen Einfluss auf die limnologischen und fischereikundlichen 
Fragestellungen.  

3.15 LUFT UND KLIMA 

3.15.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  
Zur Beurteilung durch Luftschadstoffe sind erprobte und bewährte und fortschrittliche Verfahren zu 
verwenden, die auf einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. 

Für die Emissionsberechnung wird derzeit in Österreich hauptsächlich die „technische Grundlage – 
Ermittlung von diffusen Staubemissionen und Beurteilung der Staubemissionen verwendet. Darin 
finden sich auch Maßnahmen zur Reduktion der Staubemissionen. Für die Berechnung der Motor-
emissionen bildete das „Handbuch Emissionsfaktoren im Straßenverkehr eine aktuelle Berech-
nungsgrundlage.  

Für die Ausbreitungsrechnung gibt es eine Vielzahl von Modellen, welche derzeit in Österreich zu 
Berechnung verwendet werden. Wesentlich ist, dass für die Berechnung ein Geländeeinfluss be-
rücksichtigt werden kann und unterschiedliche Arten von Schadstoffquellen wie Punkt- und Linien-
quellen simuliert werden können. Auch Veröffentlichungen der Modellergebnisse in Fachzeitschrif-
ten sowie eine Verifikation der Rechnungsergebnisse sind für ein erprobtes Ausbreitungsmodell 
essentiell. 
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Gesetzliche Grundlage für die Luftreinhaltung bildet das Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L). Darin 
werden auch EU-Richtlinien zur Begrenzung von Luftschadstoffen umgesetzt. Weitere gesetzliche 
Grundlagen bilden die Tiroler Maßnahmenverordnungen zum IG-L. Auch eine Verordnung zum 
UVP-G 2000 findet Eingang in die gesetzlichen Beurteilungsgrundlagen. 

Gesetzliche Begrenzung der Luftschadstoffe 

Die gesetzliche Grundlage zur Beurteilung der Luftbelastung in Österreich bildet das Immissions-
schutzgesetz Luft (IG-L). Darin sind folgende Grenzwerte definiert. 

Tabelle 16 Grenzwerte der Luftschadstoffe gemäß IG-L 

Luftschadstoff HMW MW8 TMW JMW 

Schwefeldioxid 200 *)  120  

Kohlenstoffmonoxid  10   

Stickstoffdioxid 200   30 **) 

PM10   50 ***) 40 

Blei in PM10    0,5 

Benzol    5 
*)  Drei Halbstundenmittelwerte pro Tag, jedoch maximal 48 Halbstundenmittelwerte pro Kalenderjahr bis zu einer Kon-

zentration von 350 µg/m³ gelten nicht als Überschreitung. 

**)  Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m³ ist ab 1. Jänner 2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge von 10 µg/m³ gilt 
gleich bleibend von 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m³ gilt gleich bleibend von 
1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2011. 

***) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25. 

Tabelle 17 Grenzwert der Deposition gemäß IG-L 

 Depositionswerte in mg/(m² * Tag) als Jahresmittelwert 

Staubniederschlag 210 

Blei im Staubniederschlag 0,100 

Cadmium im Staubniederschlag 0,002 

Die Emissionen von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Blei in PMM10 und Benzol in den Untersu-
chungsgebieten können vernachlässigt werden, da durch das Bauvorhaben keine relevanten E-
missionen entstehen. Für die zusätzliche Luftbelastung bestimmend sind somit nur Feinstaub 
(PM10), welcher durch Aufwirbelung beim Baustellenverkehr, bei der Manipulation staubender 
Güter und auch Auspuffemissionen entsteht sowie Stickstoffdioxid, das fast ausschließlich aus 
Auspuffemissionen stammt. Weiters berücksichtigt wird die Emission von Staub mit größeren 
Korngrößen von 30 µm (PM30) zur Berechnung des Staubniederschlages. Die Schwermetalle Blei 
und Cadmium im Staubniederschlag können vernachlässigt werden, weil keine relevanten Emissi-
onen zu erwarten sind. 

Für die Beurteilung der Luftbelastung, insbesondere bei Überschreitung von Grenzwerten, werden 
in Österreich der „Leitfaden UVP und IG-L“ sowie die „Technische Anleitung zur Anwendung des 
Schwellenwertkonzeptes“ verwendet. 
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3.15.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Für die Emissionsberechnung wurden die im obigen Kapitel genannten Literaturquellen und Com-
puterprogramme verwendet. 

Die Ausbreitungsrechnung der Luftschadstoff wurde anhand eines so genannten Trajektorienmo-
dells „LASAT“ durchgeführt. Diesen Modellen entsprechen den oben angeführten Kriterien. 

Die Beurteilung der errechneten Schadstoffkonzentrationen erfolgte aufgrund der genannten ge-
setzlichen Grundlagen. Weiters wurden der „Leitfaden UVP und IG-L“ (Umweltbundesamt 2005) 
sowie die „Technische Anleitung zur Anwendung des Schwellenwertkonzeptes“ ((Arbeitskreis 
„Technische Anleitung Irrelevanzkriterien, April 2007) zur weiterführenden Beurteilung der Ergeb-
nisse verwendet. 

Dabei wurden folgende Beurteilungskriterien angewendet: 

Schwellenwertkonzept 

Die Berechnungsgebiete liegen teilweise in Gemeinden, welche aufgrund von wiederholten 
Grenzwertüberschreitungen von PM10 in als Feinstaubsanierungsgebiete ausgewiesen sind.  

Im Leitfaden UVP und IG-L (Umweltbundesamt 2005) dürfen in Gebieten mit wiederholter Über-
schreitung von Schadstoffgrenzwerten nur unerhebliche Zusatzbelastungen durch neue Vorhaben 
auftreten. Diese Zusatzbelastungen werden in einem „Schwellenwertkonzept“ näher beschrieben. 

Anwendung des Schwellenwertkonzeptes auf die Bauphase 

Laut der Technischen Anleitung zur Anwendung des Schwellenwertkonzeptes ist das Schwellen-
wertkonzept aber aufgrund der schwierigen Prognostizierbarkeit von Baustellenemissionen für die 
Beurteilung während der Bauphase nicht zielführend. Es wird aber eine Identifikation der emissi-
onsrelevanten Bautätigkeiten und eine Ausbreitungsrechnung der maximal auftretenden Langzeit-
zusatzbelastung empfohlen. 

Laut der technischen Anleitung kann in Gebieten, in denen Immissionsgrenzwerte für baustellenre-
levante Parameter (Staub und Stickoxide) bereits überschritten sind, ein baustellenbedingte Zu-
satzimmission von 3% eines Immissions-Langzeitwertes als unerheblich angesehen werden. 

Bei unerheblichen Zusatzbelastungen kann eine Berechnung der Gesamtbelastung entfallen. 

Bauphase 

Zur Beurteilung des Standes der Technik der Bauphase in Hinblick auf Luftschadstoffe wurden 
insbesondere das Baulogistikkonzept und die Technischen Berichte der Deponieprojekte herange-
zogen. Die Planung der Baulogistik nimmt im Speziellen auf die Raumnutzung im Umfeld der Bau-
stellen und Deponien Rücksicht und basiert auf folgenden Grundsätzen: 

• Vermeidung größerer Massentransporte in sensiblen Bereichen (z.B. Zugangsstollen Inns-
bruck wird von Süden her vorgetrieben 

• Möglichste Vermeidung von Massentransporten auf der Straße (wo möglich Förderband-
transporte)  

• wenn Straßentransporte notwenig sind, dann möglichst über die Autobahn und das 
hächstrangige Straßennetz unter Vermeidung von Ortsdurchfahrten 

• Transportrouten werden unter Berücksichtigung sensibler Raumnutzungen optimiert 
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• Im Übergangsbereich zwischen Bauflächen bzw. Deponien und öffentlichen Straßen werden 
Reifenwaschanlagen vorgesehen 

• offene Schüttflächen werden klein gehalten 

• abgeschlossene Flächen werden rasch rekultiviert 

• Restbelastungen werden durch emissionsmindernde Maßnahmen minimiert (Befeuch-
tungsmaßnahmen, Kehrung von befestigten Straßen 

Beurteilung der Auswirkungen der Bauphase auf die Luftqualität.  

Im Fachbeitrag Luftschadstoffe wurden unter Heranziehung von meteorologischen Datensätzen, 
welche im Zuge der Vorerkundungen erhoben wurden, Ausbreitungsberechnungen für die Para-
meter Feinstaub PM10, Stickstoffoxide NOx, Stickstoffdioxid NO2 und Staubniederschlag durchge-
führt. Es wurden jeweils Maximalszenarien für den Baubetrieb eruiert und für diese Zeiträume die 
projektspezifischen Immissionen im Umfeld der Emittenten ermittelt. Die errechneten Partikelim-
missionsbeiträge können hier nicht unmittelbar zum Vergleich mit den gesetzlichen Vorgaben he-
rangezogen werden, da in der Emissionsberechnung die sekundären emissionsmindernden Maß-
nahmen wie Befeuchten und Kehren von Baustraßen noch nicht implementiert sind. Wird in einer 
ersten Abschätzung von einem Minderungsgrad von 70-80% ausgegangen, so ist in der Bauphase 
zwar die Einhaltung der Irrelevanzschwelle entsprechend dem Schwellenwertkonzept nicht sicher-
gestellt, es kann aber durch die vorgesehenen flankierende Maßnahmen (Kontrollmessungen mit 
verbindlichen Feedbackmechanismen) das rasche Eingreifen bei allfälligen baustellenbedingten 
Immissionsepisoden verbindlich geregelt werden und so temporäre Immissionsepisoden in den 
Grenzen der Zumutbarkeit gehalten werden.  

Zum Thema Klima ist in der Bauphase teilweise im Portalbereich der Zugangsstollen mit Nebelbil-
dung zu rechnen, nicht jedoch mit erheblichen Auswirkungen auf andere Schutzgüter.  

Betriebsphase 

Für die Betriebsphase ist generell in Hinblick auf Luftschadstoffe nicht mit erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umgebung zu rechnen. Im technischen Bericht D0118-02378 wurden Maximalab-
schätzungen hinsichtlich Metallstaubimmissionen getroffen, welche bei ungünstigen Ausbreitungs-
bedingungen messbare Einflüsse zur Folge hat, im Langzeitverhalten ist eine solche Beeinflus-
sung nicht relevant.  

3.15.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Für die fachspezifische Beurteilung des Projektes in Hinblick auf die Arbeitsplatzatmosphäre wur-
den zunächst die relevanten geologischen Berichte in Hinblick auf die zu erwartenden Gesteinszu-
sammensetzungen und möglicher Vorkommen von Gasen überprüft und für die Bewertung des 
Tunnelklimas die berechneten Bergtemperaturen entlang der Trasse.  

Weiters wurde die Planung und Auslegung der Tunnellüftung im Bau-, Betriebs-, Erhaltungs-, und 
Ereignisfall überprüft und die entsprechenden Sicherheits- und Arbeitnehmerschutzdokumente auf 
den Aspekt der Tunnelatmosphäre bewertet.  

Bauphase 

In der Bauphase ist die Tunnelatmosphäre in erster Linie durch Schwebstaub verschiedener Frak-
tionen und durch Abgase von Verbrennungskraftmaschinen verunreinigt. Hier wurde im Lüftungs-
konzept auf der Grundlage der Baulogistik eine Quantifizierung der zu erwartenden Freisetzungen 
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luftfremder Stoffe vorgenommen und entsprechend vor allem Schweizer Richtlinien die erforderli-
che Frischluftbeaufschlagung über die Luttenleitung bzw. über die zweite Tunnelröhre berechnet. 
Die Lüftungsaggregate sind redundant ausgeführt und zusätzlich sind gemäß SIGE-Unterlagen 
Arbeitsplatzmessungen für die jeweils emissionsrelevanten Parameter vorgesehen. Die Einhaltung 
des Standes der Technik kann als gegeben beurteilt werden, zumal auch im Baulogistikkonzept 
auf Primärmaßnahmen zugunsten der Tunnelatmosphäre Wert gelegt wurde (möglichst geringer 
Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen und Aggregaten, Schuttertransport möglichst über För-
derbänder u.a.).  

Hinsichtlich Tunnelklima in der Bauphase wurden anhand der zu erwartenden Temperaturen 
(Bergtemperatur und Wärmeemissionen der Vortriebsmaschinen) Kühlungsmaßnahmen vorgese-
hen, durch welche die Einhaltung des relativ streng angesetzten WBGT-Indexes von 28 °C sicher-
gestellt wird.   

Betriebsphase 

Für die Betriebsphase zeigen die aerodynamischen Berechnungen, dass abgesehen von der ers-
ten Phase der Inbetriebnahme nicht mit erheblichen Luftschadstoffbelastungen zu rechnen ist. Der 
Luftaustausch findet im Allgemeinen durch den Zugsverkehr selbst statt. Es sind darüber hinaus 
auch Lüftungsgeräte in Form von Strahlventilatoren vorgesehen.  

Im Erhaltungsfall, der abschnittsweise Abständen von einigen Tagen gegeben ist, kommen auch 
Verbrennungskraftmaschinen zum Einsatz. Hier sieht das Lüftungskonzept eine mechanische Be- 
und Entlüftung vor, welche für den Maximalfall redundant ausgelegt ist. In Hinblick auf die Tunnel-
atmosphäre und das Tunnelklima wird der Stand der Technik eingehalten. 

3.15.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 

Die Antragsunterlagen sind hinsichtlich der wesentlichen Aspekte der Luftreinhaltung schlüssig 
und widerspruchsfrei. 

3.15.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Das gegenständliche Projekt enthält in Hinblick auf die Luftreinhaltung keine Widersprüche zu den 
CIPE-Entscheidungen.  

3.15.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Aus Sicht des Fachbereiches Luft und Klima wird der Stand der Technik durch die vorgesehene 
Projektoptimierung nicht gefährdet, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits er-
reichten Stand der Technik fortführt. Die notwendigen Anpassungen können in analoger Form er-
folgen. 

Arbeitnehmerschutz 

Aus Sicht des Fachbereiches Luft und Klima werden der Stand der Technik und die Bestimmungen 
des Arbeitnehmerschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits 
erreichten Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen ge-
fährden weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes.  
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3.16 NATURKUNDE 
Einleitend wird festgehalten, dass bei diesem Fachgebiet neben den gemäß EisB-Gesetz erforder-
lichen Antragsunterlagen auch die UVE einbezogen wurde. In dieser sind die für das § 31a Verfah-
ren und die Begutachtung relevanten Aussagen umfassend dargestellt  

3.16.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Öffentliche Interessen des Naturschutzes  

Zu beurteilen ist aus Sicht des Fachgebietes Naturkunde, ob das Bauvorhaben dem Stand der 
Technik im Sinne des § 9b EisbG und damit insbesondere den Zielbestimmungen des Natur-
schutzgesetzes §1 Abs. 1 entspricht. 

Nach §14 (4) TNSchG gelten für Natura 2000-Gebiete zudem Sonderbestimmungen, wonach Pro-
jekte, die ein Natura2000-Gebeit erheblich beeinträchtigen können, einer naturschutzrechtlichen 
Bewillligung (Verträglichkeitsprüfung) bedürfen. Da durch das geplante Vorhaben Auswirkungen 
auf das Natura 2000-Schutzgebiet Valsertal nicht auszuschließen sind, wird ergänzend dazu die 
Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung als Stand der Technik definiert.  

Erhebungsumfang 

Im Fachbereich Pflanzen ist bei UVEs die flächendeckende Erhebung der Biotoptypen in Verbin-
dung mit der Dokumentation der Pflanzenvorkommen durch Vegetationsaufnahmen auf „Spitzen-
biotopen“ üblich. 

Im Fachbereich Tiere zählen Untersuchungen zu den Indikatortiergruppen Vögel und Amphi-
bien/Reptilien zum Standard-Untersuchungsprogramm, je nach Situation und gesetzlichem Hinter-
grund werden diese ergänzt durch Erhebungen und/oder Recherchen zu Vorkommen geschützter 
Arten. Im vorliegenden Fall sind dies Arten der TNSchVO 2006 als Maßstab für die Einhaltung der 
Zielbestimmungen gem. TNSchG. 

Bewertungsmethodik 

Als Methode zur Bewertung von Umweltauswirkungen bei großen UVP-Verfahren hat sich die so-
genannte “Ökologische Risikoanalyse“ als Stand der Technik etabliert. Diese Methode wurde 1978 
von BACHFISCHER entwickelt und 1997 von SCHOLLES für die Erfordernisse eines UVP-
Verfahrens adaptiert. Die ökologische Risikoanalyse führt letztlich zur Beurteilung der Resterheb-
lichkeit eines Vorhabens in einem bestimmten Fachbereich. Es werden in der Methodik der ökolo-
gischen Risikoanalyse keine Vorgaben darüber gemacht, welche Einstufungen verträglich sind und 
welche nicht. Denn die Beurteilung der Umweltverträglichkeit erfolgt auf der Wertebene und steht 
somit außerhalb der wertfreien Risikoanalyse. Es ist daher im Bewertungsverfahren in einem ab-
schließenden Schritt festzulegen, ab welcher Stufe der Resterheblichkeit der jeweilige Fachgutach-
ter die Umweltverträglichkeit als gegeben bzw. nicht gegeben bewertet. Üblicherweise wird die 
Erheblichkeitsschwelle bei der „mittleren“ Resterheblichkeitsstufe angesetzt (RVS Umweltuntersu-
chungen 04.01.11). 

Maßnahmenplanung 

In die Bewertung der Umweltauswirkungen fließen nach dem Stand der Technik Gegenmaßnah-
men ein, die verschiedenen Typen zugeordnet werden können:  

• Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind Maßnahmen zur Vermeidung oder Ver-
minderung von Eingriffsauswirkungen durch Trassenoptimierung (setzen daher i.d.R. am 
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Bauwerk selber an, horizontale oder vertikale Trassenanpassungen, Optimierung von Kunst-
bauwerken etc.).  

• Durch Schutzmaßnahmen werden bestehende Schutzgüter im Zuge von Baumaßnahmen 
erhalten und vor temporären oder dauerhaften Beeinträchtigungen geschützt.  

• Ausgleichsmaßnahmen werden getroffen, wenn keine Vermeidungsmaßnahmen von Ein-
griffsauswirkungen möglich sind. Ausgleichsmaßnahmen weisen den gleichen Wert und die 
ursprünglichen Funktion des betroffenen Lebensraumes auf und stehen mit ihm räumlich in 
Bezug, d.h. wirken auf den Ort des Eingriffs zurück. Die Erfüllung dieser Funktion erfolgt zu-
mindest innerhalb von 30 Jahren ab Umsetzung. Bei der Wahl der Gehölzarten ist die Feuer-
brand-Problematik zu berücksichtigen. 

• Ersatzmaßnahmen werden dann durchgeführt, wenn kein Ausgleich von erheblichen oder 
nachhaltigen Eingriffsauswirkungen möglich ist. Der räumliche, zeitliche und funktionale Be-
zug zu den vom Eingriff beeinträchtigten Funktionen ist gelockert. Ersatzmaßnahmen kön-
nen, unabhängig von den Eingriffsauswirkungen durch die Straße andere bereits vorhandene 
Defizite im Landschaftsraum beheben.  

• Baubegleitungs- und Beweissicherungsmaßnahmen. 

RVS 04.05.11 Umweltbaubegleitung (Stand: September 2006) 

Die RVS 04.05.11 Umweltbegleitung Stand September 2006 ist bei Neu-, Um-, Aus- und Rückbau-
ten von Bundesstraßen A und S sowie Bahnanlagen anzuwenden, bei welchen im Rahmen von 
UVP-Verfahren und/oder bei materienrechtlichen Verfahren ein Organ der Umweltbaubegleitung 
vorgegeben ist. 

Sie findet auch Anwendung auf sämtliche Nebenanlagen, welche im Rahmen des UVP-Verfahrens 
und/oder bei den materienrechtlichen Verfahren mitbehandelt wurden (Bauhilfsmaßnahmen, Aus-
gleichs-, Ersatzmaßnahmen usw.). 

Der Prozess der Umweltbaubegleitung gewährleistet, dass sämtliche umweltrelevanten Vorgaben 
aus den o.a. Behördenverfahren eingehalten werden. 

3.16.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Öffentliche Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 TNSCHG 

Die in der UVE (FB VII - Pflanzen, FB Tiere, FB NVP Valsertal) dargestellten Auswirkungen auf die 
Umwelt sind aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde trotz vereinzelter Defizite in der Methodik, 
Erhebung und Darstellung geeignet, nachvollziehbar darzustellen, dass das Vorhaben bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Maßnahmen in Summe den öffentlichen Interessen des Naturschutz-
gesetzes nicht widerspricht und der Stand der Technik eingehalten wird.  

Der Status quo wird durch vegetationskundliche und faunistische Erhebungen dokumentiert und 
bewertet, wobei geschützte Arten der TNSchVO berücksichtigt sind. Öffentliche Interessen des 
Naturschutzes sind demnach in der Betriebsphase überwiegend gering betroffen, in der Bauphase 
in den Bereichen Innsbruck-Sillschlucht, Ahrental einschließlich Deponie Ahrental Süd und Depo-
nie Europabrücke mäßig bzw. im Bereich Wolf einschließlich Deponie Padastertal stark betroffen. 
Durch einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der neben Schutzmaßnahmen, Baubegleitungs- 
und Beweissicherungsmaßnahmen im Kern einen vollständigen quantitativen Ausgleich für ökolo-
gisch wertvolle Flächen vorsieht, werden die öffentlichen Interessen des Naturschutzes dem Stand 
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der Technik entsprechend berücksichtigt. Die in der UVE ausgearbeiteten Maßnahmen sind im 
Bauentwurf (Einlage FB. XI - Landschaftsplanung) deckungsgleich enthalten. 

Für das durch hydrologische Auswirkungen möglichweise betroffene Natura 2000-Schutzgebiet 
Valsertal wurde eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Demnach zeigen sich für den Lebens-
raumtypen 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore und 7230 - Kalkreiche Niedermoore Hin-
weise auf potentiell erhebliche Beeinträchtigungen durch Absenkung des Bodenwasserhaushaltes. 
Die öffentlichen Interessen des Naturschutzes werden dadurch gewahrt, dass ein Beweissiche-
rungsprogramm durchgeführt wird und bei Bedarf Maßnahmen zur Wiederherstellung des Wasser-
regimes getroffen werden. 

Bewertungsmethodik 

Die in der UVE angewandte Methodik orientiert sich an der ökologischen Risikoanalyse. Die Beein-
flussungssensibilität wird in 5 Stufen, die Wirkungsintensität ebenfalls in 5 Stufen beurteilt. An-
schließend werden Beeinflussungssensibilität und Wirkungsintensität in einer Matrix gegenüberge-
stellt und daraus 6 Stufen der Eingriffserheblichkeit abgeleitet. Stufe VI (untragbar hoch) wird als 
jene Grenze definiert, ab der das Projekt als nicht mehr umweltverträglich einzustufen ist. Sehr 
hohe oder hohe Resterheblichkeiten sind demnach noch umweltverträglich. Die ist nach dem aktu-
ellen Stand der Technik (RVS Umweltuntersuchungen) unüblich, hat im gegenständlichen Fall a-
ber keine wesentliche Relevanz, da eine hohe Resterheblichkeit nur in einem Teilbereich (Bau-
phase Deponie Padaster) gegeben ist und die festgestellte Umweltverträglichkeit im Endergebnis 
nachvollzogen werden kann. 

Erhebungsumfang und -methodik 

Erhebungsumfang und Methodik im FB Pflanzen entsprechen dem Stand der Technik. 

Die Auswahl der im FB Tiere untersuchten Indikatortiergruppen entspricht im Kern dem Stand der 
Technik, teilweise geht das Untersuchungsspektrum über das übliche Maß hinaus (z.B. Land-
schnecken), andererseits werden Aspekte geschützter Arten (z.B. Fledermäuse) nur durch Daten-
recherchen oder in Form einer nachgereichten kurzen Expertenstellungnahme berücksichtigt. Die 
Erhebungsmethoden sind insgesamt nur andeutungsweise dargestellt und nur bedingt nachvoll-
ziehar. Bei den Vögeln hätte ein rationale Revierkartierung wie von Lentner (2002) in seiner Stel-
lungnahme zum UVE-Konzept vorgeschlagen, zwar bessere Bewertungsgrundlagen geliefert, al-
lerdings hätte sich dadurch aufgrund des Habitatpotenzials die Sensibilitätseinstufung und damit 
das Gesamtergebnis vermutlich nicht verändert. Die nach eigenem Ermessen sensiblen Eingriffs-
bereiche werden auch anhand der kartierten Indikatorarten als hoch sensibel eingestuft. Ähnliches 
gilt für die Einbeziehung der Fledermäuse anhand einer Expertenstellungnahme. Die Datengrund-
lagen reichen für eine Beurteilung im Sinne der UVE aus. Wo Eingriffsbereiche als Lebensräume 
für Fledermäuse Bedeutung besitzen, wird die hohe Sensibilität bereits durch die kartierten Indika-
torarten angezeigt.  

Maßnahmenplanung 

Die im Bauentwurf bzw. in den UVE-Fachbeiträgen Tiere und Pflanzen dargestellten Schutz-, Aus-
gleichs- sowie Baubegleitungs- und Beweissicherungsmaßnahmen sind geeignet, die Zielbestim-
mungen nach §1 Abs.1 lit. c) und d) des TNSCHG zu erfüllen. Verminderungs- und Vermeidungs-
maßnahmen sind in den naturkundefachlich relevanten UVE-Fachberichten nicht explizit ange-
führt, es gab jedoch einen interdisziplinären Planungs- und Abstimmungsprozess, bei der ökologi-
sche Optimierungsmaßnahmen berücksichtigt wurden.  
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Ein gewisses Defizit besteht noch bei den vorgeschlagenen „funktionelle Maßnahmen“ (z.B. Wald-
strukturverbesserungen, gewässerökologische Maßnahmen), die noch nicht ausreichend bestimmt 
sind, d.h. in zeitlicher, räumlicher und funktioneller Hinsicht noch nicht exakt definiert sind.  

Die Maßnahmenplanung entspricht daher zwar grundsätzlich dem Stand der Technik, jedoch mit 
der Einschränkung, dass im weiteren Ablauf noch Detailausarbeitungen insbesondere zu den funk-
tionellen Maßnahmen durchgeführt werden. Auf die Feuerbrand-Problematik bei der Wahl der Ge-
hölze wird in der Beilage D0118-02390 Landschaftsplanung eingegangen. 

Die in der UVE dargelegten Maßnahmen zur Beweissicherung in Schutzgebieten sowie für Pflan-
zen und Tiere finden sich detailiert im Einreichprojekt (Einlage D00118-02391 Beweissicherungs-
plan; S. 57ff). 

RVS 04.05.11 UMWELTBAUBEGLEITUNG (Stand: September 2006) 

Die Anwendung der RVS 04.05.11 UMWELTBAUBEGLEITUNG bei der Umsetzung der natur-
kundlich relevanten Schutz-, Ausgleichs- und Beweissicherungsmaßnahmen wird in den FB Pflan-
zen und Tiere zugesichert und ist in die eisenbahnrechtliche Planung eingearbeitet. Damit ist der 
Stand der Technik gewährleistet. 

Ergänzungen aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde 

Aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde waren folgende Auflagen bzw. Ergänzungen zur Erfül-
lung des Standes der Technik zusätzlich erforderlich und wurden in die eisenbahnrechtliche Pla-
nung eingearbeitet: 

• Berücksichtigung der geschützten Arten und Lebensräume nach TNSchVO 2006 bei der 
Erhebung und Bewertung der Umweltverträglichkeit. 

• Durchführung einer Naturverträglicheitsprüfung für möglicherweise betroffene FFH-
Schutzgüter im NSG Valsertal und Einbeziehung in die UVE; 

• Anwendung der RVS 04.05.11 UMWELTBAUBEGLEITUNG bei der Umsetzung der natur-
kundlich relevanten Schutz-, Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs-, Ersatz- oder Be-
weissicherungsmaßnahmen in der Bauphase. 

• Überarbeitung der UVE Fachbeiträge Tiere und Pflanzen im Hinblick auf Widerspruchsfrei-
heit und Nachvollziehbarkeit, inkl. Maßnahmen. 

• Beschreibung und Bewertung möglicher Auswirkungen von Schadstoffimmissionen und Bo-
denschadstoffen auf Ökosysteme (Grenzwerte). 

Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

3.16.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Bauphase 

Aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde ergeben sich bei Umsetzung naturkundlich relevanter 
Schutz-, Ausgleichs- oder Beweissicherungsmaßnahmen in der Bauphase keine besonderen Si-
cherheitsrisiken oder Gefahren für Arbeitnehmer.  

Da im SiGe-Dokument festgestellt wird, dass die allgemein gültigen Arbeitnehmerschutzbestim-
mungen eingehalten werden, sind gegenüber den in der eisenbahnrechtlichen Planung eingearbei-
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teten Auflagen zum Arbeitnehmerschutz aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde keine zusätzli-
chen Maßnahmen erforderlich. 

Die Unterlagen sind aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde vollständig. 

Betriebsphase 

Aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde ergeben sich bei Umsetzung naturkundlich relevanter 
Pflege-, Instandhaltungs- oder Beweissicherungsmaßnahmen in der Betriebsphase keine beson-
deren Sicherheitsrisiken oder Gefahren für Arbeitnehmer.  

Da im SiGe-Dokument festgestellt wird, dass die allgemein gültigen Arbeitnehmerschutzbestim-
mungen eingehalten werden, sind gegenüber den in der eisenbahnrechtlichen Planung eingearbei-
teten Auflagen zum Arbeitnehmerschutz aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde keine zusätzli-
chen Maßnahmen erforderlich. 

Die Unterlagen sind aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde vollständig. 

3.16.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Der dem Projekt zugrunde gelegte Trasse der Eisenbahnanlage sowie die geplanten Deponien 
und Baustraßen entsprechen hinsichtlich Lage und Ausführung dem Bauentwurf. 

Die Maßnahmen, wie sie in den UVE FB Pflanzen und Tiere entwickelt und dargestellt sind, finden 
sich deckungsgleich auch im Einreichprojekt (Einlage FB X Deponieplanung und Einlage FB XI 
Landschaftsplanung).  

Der vorgelegte Bauentwurf ist aus fachlicher Sicht vollständig, widerspruchsfrei und plausibel. 

3.16.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Bei Einhaltung der aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde relevanten Auflagen der CIPE-
Entscheidung (s. Befund) ist nach menschlichem Ermessen sichergestellt, dass keine von Italien 
ausgelösten Auswirkungen zu erwarten sind.  

Dies gilt vor allem für das Natura 2000 Schutzgebiet Valsertal, bei dem möglicherweise ein Moor 
durch Grundwasserabsenkung beeinträchtigt werden wird. Durch die Lage des Scheitelspunktes 
an der Staatsgrenze ist gewährleistet, dass die Ursachen dafür nicht von italienischem Staatsge-
biet ausgehen.  

3.16.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Absenkung der Gradiente auf österreichischer Seite: Da der Hochpunkt an der Staatsgrenze bleibt, 
ist diese Änderung für den Fachbereich Naturkunde ohne Belang; 

Verschiebung der MFS Steinach 4 km nach Süden (aus geologischen und baulogistischen Grün-
den):  

Betriebsphase: 

Für die FB Pflanzen, Tiere, NVP Valsertal und Landschaftsplanung ergeben sich keine wesentli-
chen Änderungen die Verschiebung der MFS Steinach. 
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Obwohl sich die Lage des Portals (jetzt Verbindungsstollen Padastertal) verändert, ergeben sich 
keine Änderungen hinsichtlich Größe und Inhalt der notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen 
(Rekultivierung, ökologischer Ausgleich, Aufforstung, Gewässerverlegung etc.). 

Bauphase: 

Die neue Lage des Verbindungsstollens Padastertal bewirkt eine Verlagerung von Emissionsorten 
innerhalb des Baufeldes in Richtung Talboden/Siedlungen. Dadurch ändern sich die luftschadstoff-
bedingte Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere nicht wesentlich.  

Arbeitnehmerschutz 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden 
weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

3.17 TUNNELSICHERHEIT 

3.17.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK  

Der Stand der Technik in der Frage der Sicherheit von Eisenbahntunneln betrifft sämtliche bauli-
che, betriebliche und organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und zur Aus-
maßminderung bei Eintreten eines kritischen Ereignisses. Dies betrifft vor allem das Ereignis 
Brand im Tunnel. Alle diesbezüglichen Überlegungen sind in erster Linie auf den Schutz und Erhalt 
menschlichen Lebens ausgerichtet, erst in zweiter Linie auch auf den Schutz der Infrastruktur und 
der Umwelt. Zur Vermeidung von Unfällen sind national und international hohe Anforderungen an 
die Schienenfahrzeuge definiert. Die einschlägigen Regelwerke sind international erprobt und nicht 
Gegenstand dieses Genehmigungsverfahrens. Demgegenüber wird die bauliche Auslegung und 
die sicherheitstechnische Ausrüstung des Brenner Basistunnels zur Vermeidung sowie zur Scha-
densausmaßminderung im Einreichprojekt behandelt.  

Im Zusammenhang mit dem vorrangig verfolgten Personenschutz insbesondere bei einem Brand-
ereignis im Tunnel konzentrieren sich nach dem Stand der Technik alle Überlegungen auf die 
Selbstrettung und die Fremdrettung. Sowohl die baulichen als auch die betrieblichen und organisa-
torischen Maßnahmen dienen einer möglichst zügigen und unbehinderten Selbstrettung aller nicht 
mobilitätseingeschränkten Personen. Dies setzt ausreichend breite, lückenlose und stolperfreie 
Fluchtwege mit ausreichender Notbeleuchtung voraus. Der Fluchtvorgang muss durch geeignete 
lüftungstechnische Maßnahmen unterstützt werden, so dass die flüchtenden Personen möglichst 
unbeschadet in einen geschützten Bereich gelangen. Von Gesundheit wegen oder ereignisbedingt 
mobilitätseingeschränkte Personen bedürfen einer möglichst rasch einsetzenden Fremdrettung, 
was ebenfalls durch entsprechende bauliche, betriebliche und organisatorische Maßnahmen si-
chergestellt sein muss. Diese Zusammenhänge sind auf nationaler und europäisch-internationaler 
Ebene bekannt und in entsprechenden Regelwerken erfasst. Das zugehörige Maßnahmenbündel 
zählt somit zum Stand der Technik. Hinsichtlich sehr langer Eisenbahntunnel haben die Sicher-
heitsmaßnahmen bei den NEAT-Projekten (Lötschberg-, Gotthard- und Ceneri-Basistunnel) in den 
jüngsten Jahren international anerkannte Maßstäbe gesetzt. Folgerichtig hat sich die sicherheits-
technische Auslegung des Einreichprojekts an den genannten alpenquerenden Basistunneln in der 
Schweiz orientiert und die dort gewonnenen Erkenntnisse in verschiedenster Hinsicht noch weiter 
entwickelt. Darüber hinaus definiert sich der Stand der Technik aus Forschungserkenntnissen der 
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letzten Jahre insbesondere aus den europäischen Projekten FIT – Fire in Tunnels und UPTUN – 
Cost-effective, sustainable and innovative UPgrading methods for fire safety in existing TUNnels. 

3.17.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK  
Die wesentliche Grundlage für die Beurteilung des Stands der Technik bilden die einschlägigen 
internationalen Regelungen für lange und sehr lange Eisenbahntunnel. Hierzu zählen die TSI-
Richtlinien, der UIC-Codex, internationale und nationale Vorschriften, Richtlinien, Normen und die 
Fachliteratur. 

Das für den Brenner Basistunnel ausgearbeitete Konzept für die Tunnelsicherheit entspricht 
grundsätzlich dem derzeitigen Stand der Technik für Eisenbahntunnel in Österreich und in Europa. 
Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Maßnahmen zur Verhinderung eines Ereignisses als auch für 
solche zur Minderung des Ereignisausmaßes. Das betrieblich-organisatorische Maßnahmenkon-
zept entspricht ebenfalls dem derzeitigen Stand der Technik in Europa. 

Der Brenner Basistunnel zählt mit seinen 55 km Streckenlänge weltweit zu den derzeit längsten 
Tunneln. In seiner Länge wird der Brenner Basistunnel lediglich übertroffen durch den zur Zeit im 
Bau befindlichen Gotthard Basistunnel mit einer Gesamtstreckenlänge von 57 km. Dieser extre-
men Tunnellänge wird nach dem internationalen Standard in sicherheitstechnischer Sicht Rech-
nung getragen durch die Ausbildung von zwei parallelen Tunnelröhren. Diese sind im Abstand von 
333 m mittels Querschlägen untereinander verbunden, um eine zügige Evakuierung aus der Er-
eignisröhre in die nicht betroffene Gegenröhre zu ermöglichen. Ergänzt wird dieses Flucht- und 
Rettungskonzept durch 3 multifunktionale Nothaltestellen, die entsprechend den internationalen 
Standards für extrem lange Eisenbahntunnel in einem maximalen Abstand von 20 km zueinander 
angeordnet sind. Die geometrische Auslegung der Nothaltestellen ist an den NEAT-Projekten in 
der Schweiz orientiert und hinsichtlich der konzeptionellen Systematik weiter verbessert worden. 
Das generelle Prinzip der multifunktionalen Nothaltestellen wird auch beim Koralm Tunnel auf der 
Strecke Graz-Klagenfurt in Österreich angewandt. Dieser Tunnel weist eine Streckenlänge von 
etwa 33 km auf und wird ebenfalls in zwei parallelen eingleisigen Streckentunneln aufgefahren. 

Für das Gesamtsystem des Brenner Basistunnels wurde das Evakuierungskonzept anhand von 
verschiedenen Szenarien (Reisezug, ROLA, Güterzug; Stop des Ereigniszuges in der Multifunkti-
onshaltestelle oder im Streckentunnel oder in der Gleiswechselzone) simuliert. Dabei wurden zur 
Ergebnisbewertung international und auch in Deutschland gültige Grenzkriterien herangezogen. 
Die Simulationen haben die Richtigkeit und Funktionalität der Nothaltestellen sowie der Fluchtweg-
konzepte bestätigt. Die Fluchtwegbreiten entsprechen mit durchgängig 1,2 m und einem Quer-
schlagsabstand von 333 m auch im nachgerüsteten Umfahrungstunnel Innsbruck voll und ganz 
dem derzeitigen europäischen Sicherheitsstandard für lange Eisenbahntunnel. Das zugrundege-
legte Konzept übertrifft mit dem Regelabstand der Querschläge von 333 m sogar die Vorgabe der 
TSI mit 500 m. Lediglich im Bereich des Nordportals sind aus topografischen und geometrischen 
Infrastrukturzwangspunkten in drei Fällen ausnahmsweise Querschlagsabstände zwischen 400 
und 500 m gewählt worden, die aber immer noch den durch die TSI und die HL AG Richtlinie ge-
setzten Rahmen erfüllen.  

Der Brenner Basistunnel ist generell aus übergeordneter Sicht als eine Sicherheits- und Umwelt-
schutzmaßnahme einzustufen. Der heutige Transport über den Brenner – das heißt über die Alpen 
– ist mit verschiedensten Gefahren für Personen, Sachwerte und die Umwelt verbunden. Viele 
dieser Gefahren ergeben sich aus der natürlichen Umwelt der Alpenregion, z.B. aus Erdrutschen, 
Lawinen, Schnee, Schneesturm, Steinschlag, Bergsturz usw. Bei Unfällen ist auf vielen Teilstre-
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cken die Zugänglichkeit der Eisenbahnlinie nur über die Bahntrasse und beschränkt aus der Luft 
möglich. Die Rettungsmöglichkeiten sind stark von den Witterungsverhältnissen (Sturm, Starkre-
gen, Schnee) und der Sicht (Nacht, Nebel) abhängig. Mit dem Brenner Basistunnel werden zahl-
reiche dieser Gefahren entfallen. Zusätzlich wird die Zugänglichkeit für Hilfs- und Rettungsdienste 
durch die zwei unabhängigen Tunnelröhren, die multifunktionalen Nothaltestellen, die Zufahrtstun-
nel und den Sicherheitsstollen beim Umfahrungstunnel Innsbruck maßgeblich verbessert. Allge-
mein werden längs der Trasse die Gefährdungen für die Bevölkerung (Städte und Gemeinden) und 
die Umwelt (ober- und unterirdische Gewässer, Boden und Sachwerte) durch den Brenner Basis-
tunnel weitgehend eliminiert und lediglich auf die Portalbereiche begrenzt.  

Im Ergebnis weisen die umfassenden Untersuchungen und Analysen zum Tunnelsicherheitskon-
zept nach, dass der Brenner Basistunnel – verglichen mit dem heutigen Eisenbahntransport „über 
die Alpen“ – zu einer maßgebenden Verbesserung der Transportsicherheit und des Umweltschut-
zes in der Alpenregion beiträgt und die Gefahren mit den daraus resultierenden Gefährdungen für 
Mensch, Sachwerte und Umwelt durch die geplanten Sicherheitsmaßnahmen weitgehend reduziert 
werden. Die übergeordneten Sicherheitsziele werden erreicht. 

Für den Ereignisfall Tunnelbrand sind im Hinblick auf die Personenrettung und den Bauwerks-
schutz Energiefreisetzungskurven bzw. Temperatur-Zeit-Kurven zugrundegelegt worden, die dem 
internationalen Kenntnisstand für lange Eisenbahntunnel entsprechen. Abweichend von der im 
Hochbau üblichen Temperatur-Zeit-Kurve wird für den Fall eines Fahrzeugbrandes sowohl im Ei-
senbahn- als auch im Straßentunnel ein rascher Temperaturanstieg innerhalb der ersten 5 Minuten 
bis auf 1200 °C angenommen. Dies entspricht sowohl den nationalen als auch den internationalen 
(TSI) Gepflogenheiten. Ein mit dem Lötschberg-, dem Gotthard- und dem Ceneri-Basistunnel ver-
gleichbares Sicherheitsniveau wird angestrebt. Für das Lüftungskonzept wird deshalb – wie beim 
2007 fertiggestellten Lötschberg-Basistunnel und wie bei den sich im Bau befindlichen Gotthard- 
und Ceneri-Basistunneln – eine Brandleistung für den Reisezug von 20 MW und eine für den Gü-
terzug von 260 MW als Bemessungsbrand zugrunde gelegt. Die zugehörigen Rauchfreisetzungs-
raten sind in die vorerwähnten Simulationen für die Personenrettung eingeflossen. Die mit den 
dazugehörenden Brandkurven beschriebenen Ereignisszenarien wurden von den NEAT-Projekten 
übernommen und basieren auf umfangreichen systematischen Analysen im Rahmen dieser Pro-
jekte. Sie entsprechen im übrigen prinzipiell auch den sicherheitstechnischen Annahmen bei der 
Deutschen Bahn AG. 

Das im Brenner Basistunnel geplante Lüftungskonzept sowohl für den Normal- und Erhaltungsbe-
trieb als auch für den Ereignisfall wird separat in einem gesonderten Gutachten beurteilt.  

Das sicherheitstechnische Konzept des Brenner Basistunnels beruht auf internationalen Erkennt-
nissen und Erfahrungen und entspricht dem derzeitigen Stand der Technik. Die vorgelegte Projekt-
fassung mit Stand vom Februar 2008 bedarf keiner zusätzlichen und ergänzenden Maßnahmen. 
Dies betrifft sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase unter Berücksichtigung des Normal- 
und Erhaltungsbetriebs sowie der besonderen Maßnahmen im Ereignisfall. 

Bauphase 

Das Tunnelsicherheitskonzept befasst sich mit der Betriebsphase. 

Betriebsphase 

Zu einem Ereignis könnte es während des regelmäßigen wie des unregelmäßigen Zugbetriebs 
sowie während Erhaltungsarbeiten kommen. Die Untersuchungen gehen davon aus, dass nicht 
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nur der regelmäßige Zugbetrieb zu erwarten ist, sondern dass auch ein unregelmäßiger Zugbetrieb 
inkl. Erhaltungsarbeiten zu berücksichtigen ist. Es wird angenommen, dass sich abgesehen vom 
Ereigniszug in den restlichen Abschnitten Züge befinden können. 

3.17.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ  
Die Entwurfsunterlagen zum Bau des Brenner Basistunnels müssen den Anforderungen des Ar-
beitnehmerschutzes genügen. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Papiere im Rah-
men des Bauentwurfs entsprechend der derzeitigen Planungstiefe erarbeitet: 

• SiGe-Dokumente gemäß § 5 Arbeitnehmerschutzgesetz für den Abschnitt Innsbruck bis 
Staatsgrenze (Dokumentennummer D0118-TB-01899-01) 

• Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8 BauKG für den Abschnitt Innsbruck bis Staats-
grenze (Dokumentennummer D0118-TB-02183-01) 

• Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § Arbeitnehmerschutzgesetz für den Ab-
schnitt Innsbruck bis Staatsgrenze (Dokumentennummer D0118-TB-02389-01) 

• Explosionsschutzdokumente nach § 5 VEXAT (Dokumentennummer D0118-TB-04291) 

Aus Sicht des Gutachters für Tunnelsicherheit werden mit diesen Unterlagen die Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes der derzeitigen Planungstiefe des Bauvorhabens entsprechend in aus-
reichendem Maße berücksichtigt und eingehalten. Darüber hinaus sind im Rahmen der eisenbahn-
rechtlichen Planung keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.  

Bau und Betriebsphase sind einschließlich der Erhaltungsarbeiten im Tunnel mit den Entwurfsun-
terlagen des Einreichprojekts erfasst. 

3.17.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 
Aus Sicht des § 31a Gutachters für Tunnelsicherheit sind die vorgelegten Antragsunterlagen voll-
ständig und in sich widerspruchsfrei. Alle bei der Durchsicht der Unterlagen aufgetretenen Fragen 
wurden in den zurückliegenden Monaten in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Planern 
und dem Bauherrn zweifelsfrei geklärt.  

Bau- und Betriebsphase sind bezüglich des Normal- und Erhaltungsbetriebs sowie für den Ereig-
nisfall abgedeckt. 

3.17.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Nicht relevant für den Fachbereich Tunnelsicherheit, da keine Auflagen hinsichtlich der Tunnelsi-
cherheit enthalten. 

3.17.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Eine Gradientenabsenkung erfordert bei der Talfahrt der Züge weniger Bremsarbeit (geringere 
Wärmeentwicklung) und ist deshalb auch im Hinblick auf die Tunnelsicherheit erwünscht. Außer-
dem bewirkt sie einen kürzeren Bremsweg und eine geringere Gefahr der Zugtrennung beim An-
fahren. 
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Die Verschiebung der Multifunktionsstelle Steinach hat keinen Einfluss auf die Tunnelsicherheit. 
Die Abstände zwischen den Multifunktionsstellen liegen weiterhin unter 20 km. 

Arbeitnehmerschutz 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes auch bei der Projektoptimierung Gradiente und MFS Steinach eingehalten, da die 
BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der Technik fortführt. Durch die 
Projektoptimierung bedingte Anpassungen gefährden weder den Stand der Technik noch die Inte-
ressen des Arbeitnehmerschutzes.  

3.18 UMWELTMEDIZIN 

3.18.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK 
Lärm, Luft, Erschütterungen 
"Stand der Technik" ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 
Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktions-
tüchtigkeit erprobt und erwiesen ist (gemäß AWG 2002 BGBl. I Nr. 102/2002 zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 43/2007). 

Arbeitsmedizin 

Der Stand der Technik auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin in dieser Fragestellung wird durch die 
derzeit gültigen Gesetze, Verordnungen und Normen sowie durch den derzeitigen Stand der ar-
beitsmedizinischen Erkenntnisse definiert. 

Elektromagnetische Felder 

Als Stand der Technik ist für die Allgemeinbevölkerung die ÖVE/ÖNORM E8850 bzw. die EU 
Ratsempfehlung 1999/519/EG zur Vermeidung von Gefahren durch EMF anzuwenden. 

Umwelthygiene, Mikrobiologie 

"Stand der Technik" ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 
Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktions-
tüchtigkeit erprobt und erwiesen ist (gemäß AWG 2002 BGBl. I Nr. 102/2002 zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 43/2007). 

Wasser 

Stand der Technik für die fachspezifische Beurteilung ist: 

• normgerechte Untersuchungen der Wässer  

• die genannten Gesetze und Verordnungen  

• sonstige Richtlinien  

• risk assessment  

Abfall 

Stand der Technik für die fachspezifische Beurteilung ist: 

• Abfallwirtschaftgesetz idgF 
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• Deponieverordnung idgF im besonderen die Deponieverordnung 2008 (gültig ab 
01.03.2008) 

• risk assessment in Bezug auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung 

• risk assessment in Bezug auf eine Grundwasser- bzw. Oberflächenwasserverunreinigung 

Abwasser/Entwässerungen 

Stand der Technik für die fachspezifische Beurteilung ist: 

• Wasserrechtsgesetz 

• Abwasseremissionsverordnungen 

• fachgerechte Entsorgung von anfallenden Oberflächen und Bergwässern 

• risk assessment in Bezug aus eine gesundheitliche Beeinträchtigung 

• risk assessment in Bezug auf eine Grundwasser- bzw. Oberflächenwasserverunreinigung 

3.18.1.1 Beurteilung Stand der Technik  
Bauphase 

Lärm, Luft, Erschütterungen 

Luft 

Es ist fachlich nachvollziehbar, dass sich die Untersuchungen im Wesentlichen auf die oberirdi-
schen Portalbereiche und Deponiestandorte beschränkt haben, „da in den Tunnelabschnitten kei-
ne unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut „Luft“ (im Rah-
men der Beurteilung Umweltmedizin) zu erwarten sind. 

Der Ereignisfall (z.B. Brand eines Zuges im Tunnel) mit seinen möglichen Auswirkungen wird im 
Sicherheitskonzept behandelt und beurteilt. 

Die Bewertung der Vor- und Zusatzbelastung durch Luftschadstoffe im Untersuchungsraum erfolgt 
gemäß den geltenden Grenzwerten.  

Die auf Basis der Baulogistik durchgeführten Schadstoffsimulationen gehen vom „worst case“ aus: 
„Die Zusatzbelastung durch das Projekt wird im Sinne einer Maximalwertabschätzung berechnet 
und auf die Bauphase bezogen, in der die Intensität der Bauvorgänge am höchsten ist“.  

Damit sollte gewährleistet sein, dass Unterschätzungen nicht vorkommen, da nicht alle Vorgänge 
gleichzeitig und durchgehend auf Maximallast laufen werden.  

Die Dimensionierung der Maßnahmen ist grundsätzlich so angelegt, dass eine Reduktion der 
Schadstoffkonzentrationen unter die geltenden Grenzwerte gewährleistet werden kann und auch 
kurzfristige Spitzenkonzentrationen vermieden können. 

Für jeden Eingriffsbereich wurde ein spezifisches Maßnahmenbündel (gewichtet nach Wirksam-
keit) formuliert, mit welchem die Zielvorstellung erreicht werden sollte. 

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen und als Unterstützung für die Bauaufsicht, die all-
fällige Beschwerden von Anrainern über Staubbelastungen entgegennimmt und entsprechende 
Maßnahmen veranlasst, wurde ein Beweissicherungs- und Luftgütemessprogramm eingerichtet. 
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Dieses Monitoringprogramm sollte ausreichen, um die Zusatzbelastung durch Luftschadstoffe zu 
minimieren – wenn gemäß Konzept eine funktionierende Vernetzung von Monitoring, Bauaufsicht 
und Informationsmanagement stattfindet. 

Neben den durch Ausbreitungsrechnungen abgeschätzten Belastungen können bei Schüttvorgän-
gen kurzfristig lokale Staubfreisetzungen auftreten. Das Management dieser möglichen Belastun-
gen ist der Bauaufsicht anvertraut, die durch ein Luftgütemessprogramm im Nahbereich von stark 
betroffenen Anrainern unterstützt werden. 

Bei Überschreitungen von Grenzwerten wird die Durchführung der in Kapitel 5.3 (D0118-02378) 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduktion der Staubfreisetzungen in der Bauphase durch die 
Bauaufsicht und durch die den Transport durchführenden Betriebe gewährleistet. 

Werden alle in der eisenbahnrechtlichen Planung dargestellten Maßnahmen erfüllt, ist der Stand 
der Technik für den Gesundheitsschutz als gewährleistet anzusehen. 

Lärm 

Durch die Wahl der ÖAL-Richtlinie Nr 3-1 (2008) wird eine einheitliche Vorgangsweise für die Be-
urteilung der Lärmimmissionen durch unterschiedliche Quellen möglich. Die Richtlinie berücksich-
tigt nicht nur den technischen Stand des Wissens sondern auch den Stand der Lärmwirkungsfor-
schung. 

Für die Schiene wird durch den Hinweis im UVP-G 2000 auf die SchIV notwendigerweise auf diese 
zurückgegriffen. Es erfolgt jedoch für die Beurteilung eine Verschärfung der Grenzwerte der SchIV 
durch 5 dBA. Damit ist ein sehr guter Schutz vor Schienenimmissionen gegeben. Zur Gewährleis-
tung der SchIV-Konformität und der Vergleichbarkeit wird der sog. „Schienenbonus“ bei der Ermitt-
lung des Beurteilungspegels und der Darstellung in den Karten beibehalten.  

Mit der ÖAL-Richtlinie Nr 3-1 wird auch die einheitliche Bewertung der unterschiedlichen während 
der Bauphase auftretenden Baugeräusche möglich. Die gewählte Vorgangsweise – wegen der 
langen Bauzeit - die Beurteilung der Lärmimmissionen als Anlage vorzunehmen macht Sinn. Die 
ÖAL-Richtlinie Nr 3-1 sieht für diesen Geräuschtyp bereits einen Anpassungswert von 5 dBA vor, 
der durch die mögliche Tonhaltigkeit/Impulshaltigkeit/Informationshaltigkeit humanmedizinisch ge-
rechtfertigt ist und damit bereits in der Planung einen generellen Zusatzschutz beinhaltet. 

Darüber hinaus ist gemäß ÖAL-Richtlinie Nr 3-1 bei zusätzlichem Auftreten von wahrnehmbaren 
Erschütterungen beim Rezeptor das sog. Irrelevanzkriterium verletzt und eine individuelle schall-
technische und lärmmedizinische Beurteilung wird notwendig zur Abgrenzung einer unzumutbaren 
Belästigung. Damit sind auch mögliche Wechselwirkungen nach dem neuesten Stand der Lärm-
wirkungsforschung berücksichtigt. 

Da insbesondere beim Portal Innsbruck während der Bauphase vermutlich mit herkömmlichen 
Schutzmaßnahmen eine Überschreitung der Grenzwerte nicht verhindert werden wird auf passiven 
Lärmschutz zurückgegriffen.. Besondere Bedeutung hat dabei die Einhaltung der allgemeingülti-
gen Vorgaben. Diese Vorgaben sind wesentlicher Teil der Ausgleichsmaßnahmen und damit 
Stand der Technik – ebenso wie die jeweils spezifischen ausgearbeiteten Maßnahmen für jeden 
Untersuchungsbereich. 

Wesentliche Zusatzmaßnahmen sind gezielte Überwachungsmessungen vor, während und nach 
der Ausführung des Bauwerks an ausgewählten Punkten zu bestimmten Zeiten als ein Teil der 
Kontrolle und Beweissicherung (Kapitel 5.4. Beweissicherung und begleitende Kontrolle). Andere 
Teile sind Verkehrsüberwachung und Baulogistikkontrolle. 
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Werden die in der eisenbahnrechtlichen Planung enthaltenen Maßnahmen erfüllt, ist der Stand der 
Technik für den Gesundheitsschutz als gegeben anzusehen. 

Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

Die Anwendung der DIN 4150-2, "Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Men-
schen in Gebäuden" entspricht dem Stand der Technik,  

Wegen der mittlerweile durch die neue Lärmgesetzgebung und der verwendeten Richtlinien (ÖAL-
Nr 3-1) obsolet gewordenen Einteilung der Schutzzeiten in Tag/Nacht durch die DIN 4150-2 würde 
es zu einem schlechteren Schutz gegen Erschütterungen kommen.  

Arbeitsmedizin 

Durchgehend werden die aufgezählten gesetzlichen Vorgaben und arbeitsmedizinischen fachli-
chen Standards bei der Planung berücksichtigt und angewandt. Darüber hinaus sind keine zusätz-
lichen Maßnahmen aus arbeitsmedizinischer Sicht erforderlich. 

Elektromagnetische Felder 

Ergänzend zu den Expositionsgrenzwerten gem. EU-Richtlinie 2004/40/EG und ÖVE/ÖNORM 
E8850 wird in Bereichen empfindlicher Nutzung die NISV (Verordnung über den Schutz vor nicht-
ionisierender Strahlung) der Schweiz angewandt. 

Was EMF anlangt, sind keine Unterschiede zwischen Bau- und Betriebsphase hinsichtlich Anwen-
dung und Beurteilung des Stands der Technik zu machen. Hinsichtlich Eingriffserheblichkeit und 
Wirkungsintensität vorhersehbare Unterschiede werden jeweils in den einzelnen Abschnitten be-
rücksichtigt. 

Aus fachspezifischer Sicht entspricht der Bauentwurf dem Stand der Technik.  

Hygiene und Mikrobiologie 

Wasser 

Alle im Projektsgebiet entspringenden Quellen und erschroteten Grundwässer wurden einem um-
fangreichen Beweissicherungsprogramm (Monitoringprogramm) unterworfen.  

Die relevanten Wässer wurden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben normgerecht sowohl 
bakteriologisch als auch hydrochemisch untersucht. Darüber hinaus wurden Untersuchungen einer 
eventuell vorhandenen geogen bedingten Schwermetallbelastung durchgeführt.  

Alle erfolgten Bewertungen nähern sich iterativ dem zu erwartenden Risiko und können somit als 
Stand der Technik bzw. als risk assessment im Sinne der fachspezifischen Beurteilung bewertet 
werden. 

Für die Wasserversorgungen, für die ein erkennbares Risiko erarbeitet wurde, wurden bereits Er-
satzwasserversorgungen geplant bzw. Notfallmaßnahmen erarbeitet (DO-150-00206) 

Für die eisenbahnrechtliche Planung sind somit keine weiteren zusätzlichen Maßnahmen erforder-
lich.  

Deponien 

Die Planungen der Deponien entsprechen dem Stand der Technik. 
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Aus fachspezifischer Sicht ist bei den vorgesehenen Abdichtungsmaßnahmen, Entwässerungs-
maßnahmen, Quellsicherungsmaßnahmen mit keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rech-
nen.  

Abwasser/Entwässerungen 

Die vorgelegten Abwasserentsorgungen und Entwässerungen entsprechen dem Stand der Tech-
nik. 

Betriebsphase 

Luft 

Für die Betriebsphase ergeben sich in keinem Untersuchungsbereich gesichert signifikante Rest-
belastungen (siehe hierzu den ergänzten Abschnitt 5.2.4.1 im Bericht D0118-02378 bezüglich 
„Tunnelstaub“ und die Ausführungen zu „Metallstäuben“ im Bahnhofsbereich und den Zufahrten in 
diesem Gutachten unter 3.2.1.1. Der Stand der Technik ist als gegeben anzusehen. 

Lärm 
In der Betriebsphase ist wegen der Tunnelführung des Schienenverkehrs nur der Portalbereich 
Tulfes und Innsbruck potentiell belastet. Während beim Portal Tulfes wegen seiner geschützten 
geographischen Lage keine Restbelastung ergibt verbleibt beim Portal Innsbruck trotz hoher Maß-
nahmenwirksamkeit eine Restbelastung im mittleren Bereich. 

Der Stand der Technik ist für den Gesundheitsschutz als gegeben anzusehen.  

Erschütterungen 

Durch die Einigung auf strengere Grenzwerte als den in der ÖNORM S 9020 vorgesehenen Wer-
ten zum Schutz vor unzumutbarer Belästigung und Gesundheitsgefahren wird im Sinne einer all-
gemeinen Vorsorgemaßnahme gemäß § 17. (2)  UVP-G und im Sinne einer rechtlichen Gleichstel-
lung des Schutzes gegenüber den Betroffenen der Unterinntaltrasse (BEG: Eisenbahnrechtliches 
Verfahren 2001) ein sehr hoher technischer Standard vorgegeben.  

Hygiene und Mikrobiologie 

Wasser 

Alle im Projektsgebiet entspringenden Quellen und erschroteten Grundwässer wurden einem um-
fangreichen Beweissicherungsprogramm (Monitoringprogramm) unterworfen.  

Die relevanten Wässer wurden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben normgerecht sowohl 
bakteriologisch als auch hydrochemisch untersucht. Darüber hinaus wurden Untersuchungen einer 
eventuell vorhandenen geogen bedingten Schwermetallbelastung durchgeführt.  

Alle erfolgten Bewertungen nähern sich iterativ dem zu erwartenden Risiko und können somit als 
Stand der Technik bzw. als risk assessment im Sinne der fachspezifischen Beurteilung bewertet 
werden. 

Für die Wasserversorgungen, für die ein erkennbares Risiko erarbeitet wurde, wurden bereits Er-
satzwasserversorgungen geplant bzw. Notfallmaßnahmen erarbeitet (DO-150-00206) 

Für die eisenbahnrechtliche Planung sind somit keine weiteren zusätzlichen Maßnahmen erforder-
lich.  
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Deponien 

Die Planungen der Deponien entsprechen dem Stand der Technik. 

Aus fachspezifischer Sicht ist bei den vorgesehenen Abdichtungsmaßnahmen, Entwässerungs-
maßnahmen, Quellsicherungsmaßnahmen mit keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rech-
nen.  

Abwasser/Entwässerungen 

Die vorgelegten Abwasserentsorgungen und Entwässerungen entsprechen dem Stand der Tech-
nik. 

Der Stand der Technik und des Prozess-Monitorings kann als erfüllt angesehen werden. 

3.18.1.2 Fachspezifische Beurteilung Arbeitnehmerschutz  

Arbeitsmedizin 

Aus arbeitsmedizinischer Sicht sind die im Bauentwurf enthaltenen Darlegungen bezüglich der 
Beurteilung des Klimas im Brenner Basis Tunnel fundiert und nachvollziehbar und entspricht dem 
Stand der Wissenschaft. Die deutlichste Einschränkung betrifft die Übertragbarkeit der Grenzwerte 
auf die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten während der Betriebsphase, in der Überschreitun-
gen besser durch die Rahmenbedingungen (Verkürzung der Expositionszeit, Entwärmungsphasen, 
gekühlte Transportfahrzeuge und Aufenthaltsräume, Begrenzung des Arbeitsenergieumsatzes, 
etc.) beeinflusst werden können. Aus diesem Grund sind interimistische Überschreitungen der vor-
geschlagenen Grenzwerte in der Betriebsphase arbeitsmedizinisch vertretbar. 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten. 

Luft, Lärm, Erschütterungen 

Aufgrund der dem Stand der Technik entsprechenden Planung ist für die Bereiche Luft, Lärm und 
Erschütterung zu erwarten, dass der Gesundheitsschutz eingehalten wird. 

Elektromagnetische Felder: 

Als Stand der Technik ist für die berufliche Exposition die EU-Richtlinie 2004/40/EG heranzuzie-
hen. Die Norm EN 50121 begrenzt im Sinne der elektromagnetischen Verträglichkeit die Emissio-
nen von Bahnanlagen und definiert umgekehrt die Störfestigkeit von Bahnanlagen gegenüber Ein-
wirkungen durch EMF und haben für den Personenschutz keine unmittelbare Bedeutung.   

Grundlagen für die Ermittlung von Expositionen durch Emissionen von Basisstationen der Tele-
kommunikationsanlagen sind in der EN 50385 enthalten. 

Bauphase 

In der Bauphase treten keine über die üblichen Gefahren für Bahnbedienstete hinausgehende 
spezifische Gesundheitsgefahren durch EMF auf.  

Betriebsphase 

In den Fahrröhren, in den Portalbereichen, in den Multifunktionsstellen, Servicestollen usw. sind 
einerseits Lochkabel andererseits Antennen für die Telekommunikation vorgesehen. Für den Fall 
von Wartungsarbeiten in der Nähe dieser Antennenanlagen ist von den Netzbetreibern auf Basis 
von Nahfelduntersuchungen entweder zu zeigen, dass die Basisgrenzwerte gemäß EU-Richtlinie 
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2004/40/EG eingehalten werden, oder durch Warnhinweise, Zugangsbeschränkungen etc. sicher 
zu stellen, dass die Grenzwerte auch im Wartungsfall eingehalten werden. Diese Maßnahmen 
müssen, wie im Technischen Bericht D0118-02379 aufgezeigt, vor der Errichtung der Anlagen 
durch die Betreiber dokumentiert werden. 

Darüber hinaus sind keine Maßnahmen erforderlich. 

Beurteilung 

Bezüglich der Auswirkungen des Projektes auf die Bahnbediensteten kann festgestellt werden, 
dass bzgl. EMF in der Bauphase keine über die üblichen Belastungen hinausgehenden Auswir-
kungen anzunehmen sind. In der Betriebsphase können bei Wartungsarbeiten in der Nähe der 
Telekommunikationseinrichtungen Gesundheitsgefahren auftreten, die durch geeignete Maßnah-
men abzuwehren sind. Diese Maßnahmen müssen vor der Errichtung der Anlagen durch die 
Betreiber dokumentiert werden. 

Darüber hinaus sind keine Maßnahmen erforderlich.  

Hygiene, Mikrobiologie 

Belange des Arbeitnehmerschutzes sind nicht relevant. 

3.18.1.3 Fachspezifische Beurteilung Antragsunterlagen 

Lärm, Luft, Erschütterungen 

Die Antragsunterlagen sind widerspruchsfrei.  

Arbeitsmedizin  

Die vorliegenden Antragsunterlagen sind in sich widerspruchsfrei. 

Elektromagnetische Felder 

Die Antragsunterlagen sind in sich widerspruchsfrei. 

Hygiene und Mikrobiologie 

Die Antragsunterlagen sind widerspruchsfrei 

3.18.1.4 Fachspezifische Beurteilung CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit 
grenzüberschreitendem Charakter 

Auf den Gesundheitsschutz bezüglich Lärm, Luft oder Erschütterungen im Umweltbereich des 
Vorhabens haben die CIPE-Entscheidungen keinen Einfluss und es sind auch keine Auflagen mit 
grenzüberschreitendem Charakter notwendig oder sinnvoll. 

Auf den Gesundheitsschutz bezüglich Wasser, Deponien, Abwasser und Entwässerungen sowie 
elektromagnetische Felder und Arbeitsmedizin haben die CIPE-Entscheidungen keinen Einfluss 
und es sind auch keine Auflagen mit grenzüberschreitender Wirksamkeit erforderlich. 
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3.18.2 PROJEKTOPTIMIERUNG UND MFS STEINACH 
Stand der Technik 

Luft Lärm, Erschütterungen 

Unter der Voraussetzung, dass die BBT-SE ihre weitere Planung analog dem bisher vorgelegten 
Stand der Technik fortsetzt ist nicht anzunehmen, dass der Stand der Technik für den Gesund-
heitsschutz bezüglich Lärm, Luft oder Erschütterungen außerhalb des Tunnelbereichs beeinflusst 
oder gar gefährdet wird. Die MSF hat sich in den Unterlagen zur UVE als unkritisch für diesen Be-
urteilungsbereich des Gesundheitsschutzes erwiesen. 

Hygiene – Mikrobiologie 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik in Bezug auf den Gesundheitsschutz 
bezüglich Wasser, Deponien, Abwasser und Entwässerungen eingehalten unter der Vorausset-
zung, dass die BBT-SE ihre Planungen analog dem bisher vorgelegten Stand der Technik fortführt. 

Elektromagnetische Felder, Arbeitsmedizin 

Aus arbeitsmedizinischer Sicht sowie in Hinblick auf elektromagnetische Felder wird der Stand der 
Technik eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der 
Technik fortführt. 

Arbeitnehmerschutz 

In Hinblick auf Arbeitsmedizin und elektromagnetische Felder werden aus fachspezifischer Sicht 
die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes eingehalten. Durch diese Projektoptimierung be-
dingte Anpassungen gefährden nicht die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. Arbeitnehmer-
schutzbelange sind aus Sicht des Bereichs Hygiene und Mikrobiologie nicht relevant. Aufgrund der 
dem Stand der Technik entsprechenden Planung ist für die Bereiche Luft, Lärm und Erschütterung 
zu erwarten, dass der Gesundheitsschutz eingehalten wird.  

3.19 WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG / WASSERBAU-
TECHNIK, WASSER UND WASSERWIRTSCHAFT / ERSATZ-
WASSERVERSORGUNG 

3.19.1 DEFINITION STAND DER TECHNIK 
Wildbach- und Lawinenverbauung / Wasserbautechnik 

Es wird der im Wasserrechtsgesetz § 12a definierte Stand der Technik herangezogen. Der Stand 
der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhenden Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. 

Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere jene vergleichbaren Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, welche am wirksamsten zu Erreichung eines 
allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind. 

Das Gewässer ist zu schützen durch: 

• Berücksichtigung der Umweltziele entsprechend der § 30, 30a, 30d Wasserrechtsgesetz 
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• Freihaltung, Sicherung und Schaffung von Abfluss- und Retentionsräumen 

• Erhaltung und Sicherung des Gewässerlebensraumes 

Bei der Projektierung sind folgende allgemeine Grundsätze einzuhalten: 

• Vermeidung aller abflussverschärfenden und erosionsfördernden Maßnahmen 

• Anpassung der Bewirtschaft gewässernaher Zonen an die Wirkung exzessiver Abflüsse unter 
Berücksichtigung der Widerstandskraft und Schadensanfälligkeit der Bewirtschaftungsform 

• Unterstützung aller natürlichen Möglichkeiten des Hochwasserrückhaltes unter der Verbesse-
rung des Geschiebehaushaltes 

• Erhaltung vorhandener natürlicher bzw. Reaktivierung verloren gegangener natürlicher Ab-
fluss- und Retentionsräume 

• Berücksichtigung der Vorgaben bezüglich der gewässerökologischen Ziele gemäß § 30, 30a, 
30d Wasserrechtsgesetz 1959, auch bei schutzwasserbaulichen Maßnahmen in Siedlungsge-
bieten 

Anwendung naturnaher Methoden unter Beachtung des Standes der Technik im Schutzwasser-
bau. 

Den wasserwirtschaftlichen Planungen und Projektierung sind folgende Größenwerte des Schutz-
bedürfnisses zu Grunde zu legen: 

Im Allgemeinen ist die Gewährleistung eines Schutzes bis zu Hochwasserereignissen mit 100-
jährlicher Häufigkeit anzustreben. Für hohe Lebens-, Kultur- und Wirtschaftswerte sowie Gebiete 
mit hohem Schadens- und Gefährdungspotential kann im begründeten Fällen auch ein höherer 
Schutzgrad vorgesehen werden. Dieses höhere Gefährdungspotential ist bei der Aushubdeponie 
im Padastertal gegeben. Daher wird gemäß den Empfehlungen der Staubeckenkommission hierfür 
ein Hochwasserereignis mit 150-jährlicher Häufigkeit herangezogen.  

Der Abflussraum ist jedenfalls freizuhalten. Eingriffe in das Gewässer, die geeignet sind, die Ab-
fluss- oder Retentionsverhältnisse in nachteiliger Weise zu beeinflussen, müssen durch Kompen-
sationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Es müssen bei allen Brücken die Widerlager außerhalb des Abflussquerschnittes liegen und ein 
Lichtraum von 1,0 m vom Wasserstand des 100-jährigen Hochwassers bis zur Brückenunterkante 
eingehalten werden. 

Alle Maßnahmen müssen sich an der natürlichen Beschaffenheit des Gewässers gemäß § 30 
Wasserrechtsgesetz 1959 orientieren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Verschlechterun-
gen des Gewässerzustandes entsprechend den grundsätzlichen Verschlechterungsverbot gemäß 
§ 30a Wasserrechtsgesetz 1959 möglichst vermieden werden. 

Zur Wasserspiegelhöhe der Ausbauwassermengen sind für rechnerisch nicht erfasste Einflüsse 
(Wellenschlag, Windwirkung, Treibholz, etc.) Sicherheitszuschläge anzusetzen. Im Allgemeinen in 
Form eines Freibords (Sicherheitshöhe über dem Berechnungswasserspiegel). 

Es ist zu beachten, ob ein Gefahrenzonenplan vorliegt und sich daraus erforderliche Maßnahmen 
zum Schutz ableiten. 

Wasser und Wasserwirtschaft / Ersatzwasserversorgung 
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Für das Fachgebiet wird der im Wasserrechtsgesetz § 12 A definierte Stand der Technik herange-
zogen. 

Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes der auf den einschlägigen, wissenschaft-
lichen Erkenntnis beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Definiert ist der Stand der 
Technik durch die ÖNORMEN ÖNORM EN 805 und ÖNORM B 2538. 

Festgelegt wurde weiterhin, dass bei Quellen und Brunnen für die die Hydrogeologie Risikostufen 
von 4 bis 5 festgelegt hat, Ersatzwasserversorgungen vorgesehen werden. Bei geringeren Gefähr-
dungsstufen werden Notmaßnahmen geplant. 

3.19.2 BEURTEILUNG STAND DER TECHNIK 
Bauphase 

Wasserbautechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung 

In der Bauphase sind aus der Sicht des Fachgebietes Wildbach- und Lawinenverbauung / Was-
serbautechnik folgende Baumaßnahmen zu beurteilen: 

• Bergwasserausleitung in die Sillschlucht und Wolf 

• provisorische Straßenbrücke bei der Baustellenzufahrt an der Olympiabrücke in Innsbruck 

• Eisenbahnbrücken und Eisenbahnüberführung im Silltal mit Stützbauwerken 

• Straßenbrücke Rettungsplatz Sillschlucht 

• Straßenbrücken über Sill in Wolf 

• Deponie Padastertal 

• Wohnlager „Stafflach“ 

• Gefahren Lawinen 

Die Bergwasserausleitung aus dem Bereich Innsbruck – Steinach erfolgt immer über eine Gewäs-
serschutzanlage in der Sillschlucht. Die Einleitmengen sind hydraulisch aus wasserbaulicher Sicht 
unbedeutend. Für die Ausleitung der Bergwässer der Strecke Steinach bis Staatsgrenze sind zwei 
Varianten vorgesehen: 

• Bei geringem Bergwasseranfall erfolgt die Ausleitung über die Gewässerschutzanlage in der 
Sillschlucht. Dadurch ändert sich die voranstehende Beurteilung nicht. 

• Bei höherem Bergwasseranfall erfolgt die Ausleitung über die Gewässerschutzanlage Wolf. 
Es sind Kühltürme zur Abkühlung vorgesehen. Die hydraulische Belastung der Sill ist für den 
Abfluss ohne Bedeutung. 

Das Bergwasser aus dem Rettungsstollen wird über einen bestehenden Kanal in den Inn geleitet. 
Die prognostizierte Menge von 10 l/s ist für den Inn hydraulisch ohne Bedeutung. 

Die Widerlager der provisorischen Straßenbrücke bei der Baustellenzufahrt an der Olympiabrücke 
in Innsbruck liegen außerhalb des Hochwasserabflussbereiches. Der Freibord von mindestens  
1,0 m ist eingehalten. 

Bei den Eisenbahnbrücken Silltal 1 und Silltal 2 sowie der Eisenbahnüberführung liegen die Wider-
lager außerhalb des Hochwasserabflussbereiches. Dies ist vor allem bei den Brücken von beson-
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derer Bedeutung, da diese in einem Außenbogen liegen und durch die Baumaßnahmen die ufersi-
chernden Felsnasen beseitigt werden. Durch die hammerkopfartige und strömungsgünstige Aus-
führung der Pfeiler liegt der Pfeiler der Brücke 1 vollkommen außerhalb des Abflussbereiches der 
Pfeiler der Brücke 2 ragt nur geringfügig in das Profil. Dies erscheint jedoch tolerabel, wenn die 
Böschung im Pfeilerbereich entsprechend gesichert ist. Zur Herstellung der Fundamente werden 
keine besonderen Baustraßen benötigt. Bei der Eisenbahnüberführung ist ein Freibord von mind. 
1,0 m vorhanden. 

Die Widerlager der Straßenbrücke zum Rettungsplatz Sillschlucht liegen außerhalb des Abflussbe-
reiches. Ein Freibord von 1,0 m wird eingehalten. 

Bei allen Straßenbrücken über die Sill in Wolf liegen die Widerlager außerhalb des Abflussberei-
ches und wird ein Freibord von 1,0 m eingehalten. 

Es wird ein Basisentwässerungsstollen mit Geschiebefang und Einlaufbauwerk im Einlaufbereich 
Tosbecken und Geschieberückhaltebecken im Auslaufbereich errichtet. Der Basisentwässerungs-
stollen ist für die Abfuhr eines 150-jährigen Hochwasser ausgelegt. Das Oberflächenwasser aus 
dem Deponiebereich wird über lokale Absetzbecken in den Basisentwässerungsstolen eingeleitet. 
Im Zuge der Schüttung wird das neue Oberflächengerinne für den Padasterbach erstellt. Damit ist 
der Abfluss des Padasterbaches mit Seitenzubringern und des Oberflächenwassers der Unterlie-
ger in ausreichendem Umfang gewährleistet. 

Die Baustellenzufahrt Wolf kreuzt den Velperbach. Die Brücken sind für den Durchfluss eines 150-
jährigen Ereignisses ausgelegt. Die Widerlager liegen weitestgehend außerhalb des Abflussberei-
ches. Ein Freibord von 1,0 m ist vorhanden. Damit ist eine Verklausungsgefahr auch bei Hochwas-
serabfluss minimiert. 

Bei der Baueinrichtungsfläche Wolf erfolgt zur hochwassersicheren Einrichtung die Aufschüttung 
einer Fläche, die derzeit als Retentionsraum dient. Als Ausgleichsmaßnahme ist eine Gerinneauf-
weitung von ca. 6,0 m vorgesehen. Die neue Uferböschung im Innenbogen wird mit überschütteten 
Wasserbausteinen gesichert. Diese Ausgleichsmaßnahme wird als ausreichend angesehen. 

Beim Wohnlager Stafflach liegt die östliche Hälfte in der gelben Gefahrenzone des Schmirnba-
ches. Zur Hochwassersicherheit wird das Gelände entsprechend aufgeschüttet. Dadurch kommt 
es während der Bauzeit zu einer geringfügigen Einschränkung des Retentionsraumes. Aus-
gleichsmaßnahmen erscheinen nicht erforderlich. 

Im Projektbereich befinden sich keine Gefahrenzonen von Lawinen. 

Somit werden durch die Planung sämtliche Genehmigungskriterien im Fachbereich erfüllt und es 
sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

Wasser und Wasserwirtschaft / Ersatzwasserversorgung 

Für die bestehenden Wasserversorgungen wurden bereits zur Beweissicherung Beobachtungen 
durchgeführt. Diese Beobachtungen werden in der Bauphase weitergeführt. Damit können durch 
die Baumaßnahmen bedingte Änderungen festgestellt werden. Durch die in den Antragsunterlagen 
vorgesehenen Not- und Ersatzmaßnahmen wird die Aufrechterhaltung der Versorgung gewährleis-
tet. Diese Vorgangsweise entspricht dem Stand der Technik. 
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Betriebsphase 

Wasserbautechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung 

In der Betriebsphase ist vorgesehen, die Bergwässer der Strecke von Innsbruck bis Steinach über 
den Entwässerungsstollen in die Sill auszuleiten. Es ist keine Reinigung erforderlich. Das Auslauf-
bauwerk ist so situiert, dass es den Abfluss nicht behindert. Die Bergwässer der Strecke von Stei-
nach bis Staatsgrenze werden in einer Druckleitung in den Speichersee der IKB geleitet und ener-
getisch genutzt. Aus wasserbautechnischer Sicht entspricht diese Lösung. Für den Revisionsfall im 
Speicherteich ist vorgesorgt. 

Die provisorischen Brücken bei der Olympiabrücke, Portalzufahrt Sillschlucht und BE Wolf werden 
in der Betriebsphase abgetragen. Die übrigen Brücken entsprechen den Anforderungen des Be-
triebs. 

Bei der Baueinrichtungsfläche Wolf wird die Anschüttung entfernt und die Böschungen der Gerin-
neaufweitung abgeflacht. Obwohl dieses Ufer im Innenbogen liegt, werden die Böschungen mit 
überdeckten Wasserbausteinen befestigt. Durch diesen Rückbau stehen die ursprünglichen Reten-
tionsflächen wieder zur Verfügung und erfolgt zusammen mit der Gerinneaufweitung eine Verbes-
serung des Ist-Zustandes. 

Beim Wohnlager Stafflach werden die Aufschüttungen ebenfalls wieder entfernt und damit der ur-
sprüngliche Zustand wiederhergestellt. 

Damit entspricht das Projekt auch in der Betriebsphase allen Genehmigungskriterien und sind kei-
ne zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

Wasser und Wasserwirtschaft / Ersatzwasserversorgung 

Die Erhebungen und Berechnungen über die bestehenden Wasserversorgungen sind nachvoll-
ziehbar und entsprechen dem Stand der Technik. Die daraus ermittelte Versorgungssicherheit ist 
nachvollziehbar und entsprechend.  

In den einzelnen Gemeinden sind folgende Ersatzmaßnahmen geplant: 

Gemeinde Ampass: 

Bei Ausfall der Quellen im Herztal steht zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit die vor-
handene Verbindung mit der Wasserversorgungsanlage Rinn zur Verfügung. Somit kann die Was-
serversorgung für die Gemeinde Ampass aufrecht erhalten werden. Die bestehenden, gefährdeten 
Privatquellen können an das öffentliche Netz angeschlossen werden. 

Marktgemeinde Steinach: 

Die Privatquelle „Gasthof Wolf“ liegt in der Risikoklasse 4. Der Gasthof ist bereits an die Wasser-
versorgungsanlage Steinach angeschlossen. Damit ist bei Ausfall der Privatquelle vorgesorgt.  

Gemeinde Vals: 

Bei Ausfall der Fiedlerhof – Laufbrunnen, Grillerhofquellen und Unterbergerquellen erfolgt eine 
Verbindung der Wasserversorgungsanlage Vals mit der bestehenden Wasserversorgungsanlage 
Innervals. Diese ist durch die Bergerquellen versorgt. Damit steht ausreichend Wasser zur Verfü-
gung. 

Außerdem können auch noch Quellen im Gebiet Sillquelle erschlossen werden oder über Wasser 
von Gmoarnerbrunnen zugepumpt werden. 
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Gemeinde Gries am Brenner: 

Durch die Bauarbeiten den Brenner Basis Tunnels ist die Quelle Venner Fuge, die den Bereich 
Brennersee versorgt, und die Zollhausquellen, die den Bereich Brenner versorgen, gefährdet. Die 
Quelle Venner Fuge stellt eine wichtige Notreserve für die Gemeinde dar, insbesondere wegen der 
Gefährdung der Vinadererquelle. 

Als Ersatz stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Notverbindung mit dem Ort Gries oder 

• Fassung und Beileitung der Oberen und Unteren Klammbergquelle 

Die Schüttung der Unteren Klammbergquelle beträgt im Minimum 0,3 l/s, im Mittelwert 0,76 l/s und 
im Maximum 2,06 l/s. 

Die Obere Klammbergquelle schüttet im Minimum 0,65 l/s, im Mittelwert 1,88 l/s und im Maximum 
4,7 l/s. 

Damit ist sichergestellt, dass einerseits das Gebiet Brennersee ausreichend versorgt wird und an-
dererseits noch Wasser in die bestehende Anlage der Gemeinde Gries am Brenner eingespeist 
werden kann zur Verbesserung der Versorgungssituation bei Ausfall der Vinadererquelle. 

3.19.3 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ARBEITNEHMERSCHUTZ 
Bauphase 

In den Projektsunterlagen ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie SiGe-Dokumente 
gemäß Arbeitnehmerschutz vorhanden. Diese Unterlagen wurden fachspezifisch geprüft.  

Im Hinblick auf den vorliegenden Detaillierungsgrad des Bauentwurfes kann festgestellt werden, 
dass die Unterlagen vollständig und richtig sind. Damit werden die Arbeitnehmerschutzvorschriften 
eingehalten und es ist zu erwarten, dass Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Ar-
beitnehmer vermieden werden. Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. 

Betriebsphase 

Für die Betriebsphase liegt die Unterlage für spätere Arbeiten und das Explosionsschutz-
Dokument nach § 5 VEXAT vor.  

In der Unterlage für die späteren Arbeiten sind die grundsätzlichen Maßnahmen zum Arbeitneh-
merschutz, allgemeine Gefährdungen und Belastungen aus den Umgebungsbedingungen Tunnel, 
allgemeiner und detaillierter Gefährdungs- und Maßnahmenkatalog und Unterlagen zum Bauwerk 
vorhanden. 

Im Explosionsschutzdokument nach § 5 VEXAT werden die Explosionsgefahren und die dafür 
notwendigen Gegenmaßnahmen angeführt. 

Die vorliegenden Unterlagen entsprechen der Planungstiefe des Bauvorhabens, sind vollständig 
und richtig und sind geeignet die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes zu gewährleisten. Die-
se Dokumente sind in weiterer Folge laufend an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 

3.19.4 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG ANTRAGSUNTERLAGEN 

Die für den Fachbereich vorgelegten EB-Unterlagen entsprechen den fachspezifischen Genehmi-
gungsanforderungen und sind in sich widerspruchsfrei. 
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Die Antragsunterlagen stellen die Möglichkeiten einer Ersatzwasserversorgung bei Beeinträchti-
gung von Quellvorkommen ausreichendem Umfang dar und sind nachvollziehbar und schlüssig. 

3.19.5 FACHSPEZIFISCHE BEURTEILUNG CIPE-ENTSCHEIDUNGEN UND AUF-
LAGEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM CHARAKTER 

Die CIPE-Genehmigung legt fest, dass der Scheitelpunkt des Brenner Basis Tunnels an der 
Staatsgrenze liegt und damit sämtliche anfallenden Bergwässer in das betreffende Land abgeleitet 
werden. 

In dem vorliegenden Projekt ist diese Entscheidung in der Bau- und Betriebsphase eingehalten. 

3.19.6 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

In dem Zusatzdokument „Optimierungsmaßnahmen“ ist eine Gradientenabsenkung und Verschie-
bung der MFS Steinach vorgesehen. Diese Maßnahmen haben aus derzeitiger fachspezifischer 
Sicht keinen Einfluss auf das Projekt. Sollten sich trotzdem Änderungen ergeben, ist anzunehmen, 
dass der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes eingehalten wer-
den, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten Stand der Technik fort-
führt.  

Daher gefährden durch diese Projektoptimierung bedingte Anpassungen weder den Stand der 
Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 
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4 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

4.1 AUFGABE DER § 31A-BEGUTACHTUNG 
Das UVP-Verfahren wurde im Juni 2003 beantragt und wird unter Beachtung des grenzüberschrei-
tenden Charakters des Vorhabens durchgeführt. 

Die Antragstellerin hat ungeachtet dessen entschieden, das weitere Verfahren im teilkonzentrierten 
Bewilligungsverfahren nach dem dritten Abschnitt des UVP-Gesetzes (UVP-G) 2000 zu beantra-
gen. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Eisenbahngesetznovelle 2006 war kein eisenbahnrechtliches 
Baugenehmigungsverfahren betreffend den Brenner Basistunnel anhängig, es findet daher die 
Rechtslage nach der Novelle BGBl. I Nr. 125/2006 uneingeschränkt Anwendung.  

Gemäß § 31a Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl I Nr 125/2006 (Kurzbezeichnung EisbG) sind dem 
Antrag auf Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung für den Brenner Basis Tunnel 
projektrelevante Fachgebiete umfassende Gutachten beizugeben.  

Das Gemeinschaftsgutachten ist dem Antrag auf Erteilung der eisenbahnrechltichen Baugenehmi-
gung gemäß §31a Eisenbahngesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 (Kurzbezeichnung: EisbG) 
EisbG zum Beweis beizugeben  

- ob das Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ord-
nung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 
und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeitnehmer-
schutzes entspricht.  

Im Falle beantragter Abweichungen vom Stand der Technik, die gemäß § 31f in Ausnahmefäl-
len zulässig sind, sind die Vorkehrungen darzustellen, die sicherstellen sollen, dass trotz Ab-
weichung vom Stand der Technik die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, 
des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisen-
bahn einschließlich der Anforderungen an den Arbeitnehmerschutz gewährleistet sind.  

Darüber hinaus war von den Gutachtern zu prüfen: 

- ob die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind, 

- ob die CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter im 
Bauentwurf berücksichtigt wurden. 

Diese Fragestellungen bezogen sich jeweils auf die Bau- und die Betriebsphase. 

Beurteilungsgrundsätze, Stand der Technik 

Stand der Technik 

§ 9b EisbG: Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer 
Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erwiesen und er-
probt ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah-
ren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßigkeit zwi-
schen dem Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsform erforderlichen technischen Maß-
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nahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berück-
sichtigen. 

Stand der Technik für den Bereich des Wasserrechts 

§ 12a Abs. 1 WRG: Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den ein-
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-
fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. 
Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere jene vergleichbaren Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, welche am wirksamsten zur Erreichung eines 
allgemeinen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind. Bei der Festlegung des Standes der 
Technik sind unter Beachtung der sich aus einer bestimmten Maßnahme ergebenden Kosten und 
ihres Nutzens und des Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung im Allgemeinen wie auch 
im Einzelfall die Kriterien des Anhangs G zu berücksichtigen. 

4.2 FACHGEBIETE 
Der vorliegende Bauentwurf wurde gemäß § 31a EisbG 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 aus Sicht 
der folgenden, alle projektrelevanten Aspekte umfassenden, Fachgebiete begutachtet. 

• Straßenverkehrstechnik 

• Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung) 

• Elektrotechnik 

• Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalgebung 

• Betrieb und Erhaltung 

• Aerodynamik und Lüftungstechnik 

• Tunnelsicherheit 

• Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver 
Fragestellungen 

• Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässerung, Baubetrieb, 
Bodenmechanik und Deponietechnik 

• Wildbach- und Lawinenverbauung / Wasserbautechnik, Wasserwirtschaft und Ersatzwas-
serversorgung 

• Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

• Lärmschutz 

• Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 

• Luft und Klima 

• Umweltmedizin (Arbeitsmedizin, Luft, Lärm, Erschütterung / sekundärer Luftschall, Elektro-
magnetische Felder, Hygiene-Mikrobiologie) 

• Limnologie und Fischerei 

• Naturkunde 
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• Landwirtschaft / Boden 

• Forstwirtschaft 

Die angegebenen Fachbereiche decken alle projektrelevanten Aspekte ab. Alle genannten Fach-
bereiche werden im vorliegenden Gutachten behandelt. 

Im Zuge der Bearbeitung hat sich ergeben, dass die Fachbereiche Forstökologie und Jagdwesen 
sowie Teilaussagen im Bereich Hygiene-Mikrobiologie der Umweltmedizin nicht relevant sind.  

Für die Erstellung des vorliegenden Gemeinschaftsgutachtens gemäß § 31a EisbG wurden mehre-
re Sachverständige bestellt. Die Gutachter bestätigen, dass sie die Voraussetzung für die Erstat-
tung des Gutachtens gemäß § 31a Abs 2 Z 1 bis 5 erfüllen, dass sie bisher nicht mit der Planung 
betraut waren und dass auch keine sonstigen Umstände vorliegen, die die Unbefangenheit oder 
Fachkunde in Zweifel ziehen. 

Von den Gutachtern wird ausdrücklich festgehalten, dass die gegenständliche Begutachtung – 
trotz der Beauftragung durch die BBT SE – in fachlicher Hinsicht weisungsfrei durchgeführt wurde. 

4.3 PROJEKTSGEGENSTAND 
Gegenstand des eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahrens ist die Begutachtung des 
Bauentwurfs gemäß §31a EisbG für den österreichischen Abschnitt des Projekts Brenner Basis-
tunnel. Dieses Projekt umfasst  

• den Brenner Basistunnel (BBT) Abschnitt Innsbruck bis zur Staatsgrenze; 

• die Einbindung in die Bestandsstrecke Kufstein-Brenner in Innsbruck;  

• die Einbindung in die Eisenbahnumfahrung Innsbruck; 

• die Nachrüstung eines Abschnittes des Inntaltunnels mit einem Rettungsstollen. 

Zusätzlich zum Beurteilungsgegenstand Eisenbahnanlagen erfolgten im Rahmen der §31a-
Begutachtung Aussagen zu eigens angelegten Deponien und eigens angelegten oder umgebauten 
Straßen.  
Nicht Gegenstand der Einreichung sind  

• Genehmigungen die im teilkonzentrierten Verfahren Landeshauptmann zu erteilen sind, 

• Genehmigungen, die nach Landesrecht zu erteilen sind sowie 

• Genehmigungen die im konzentrierten Verfahren nach §§37 ff Abfallwirtschaftsgesetz 
(AWG) 2002 zu erteilen sind. 

Folgende Anlagenteile werden bzw. wurden gesondert zur Eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung 
vorgelegt bzw. sind nicht Gegenstand dieses eisenbahnrechtlichen Einreichprojektes: 

• Abfallbehandlungsanlagen (Deponien) 

• Zu- und Abfahrten nach §26 Abs. 2 Bundesstraßengesetz auf die bzw. von der A 12 und der 
A 13 

Gegenstand sind jedoch der jeweilige Standort der Abfallbehandlungsanlage selbst, seine grund-
sätzliche Eignung und Notwendigkeit wie auch die jeweiligen Verbindungen zu den Abfallbehand-
lungsanlagen und zur Autobahn.  
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Für die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Betriebsbewilligung erfolgt nach der Baufertigstellung 
ein gesondertes Ansuchen. 

Zur Erstattung des § 31a-Gutachtens wurden die nachstehend angeführten Unterlagen des Ein-
reichprojektes zur Verfügung gestellt.  

• Eisenbahnrechtliche Einreichunterlagen Revisionsnummer 10 vom 29.2.2008 (Revisions- 
und Fertigungsdatum). Der Bereich Fachbereich VI Teilbereiche Lärm, Erschütterung, Luft-
schadstoffe und Elektromagnetismus der UVE bildet zugleich auch einen Bestandteil des 
eisenbahnrechtlichen Bauentwurfs. 

• Umweltverträglichkeitserklärung Revisionsnummer 10 vom 29.2.2008 (Revisions- und Ferti-
gungsdatum) 

• Voraberklärung betreffend die Konformität des Projektes mit der EU-Richtlinie 96/48/EG der 
Benannten Stelle vom 10. März 2008 

4.4 ERGEBNISSE 

4.4.1 PROJEKTOPTIMIERUNG GRADIENTE UND MFS STEINACH 

Aus Sicht der Fachgebiete werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten, da die BBT SE ihre weitere Planung analog zum bereits erreichten 
Stand der Technik fortführt. Die im Zusatzdokument D0118-04484 enthaltenen Begründungen und 
Auswirkungen der Optimierungsmaßnahmen sind nachvollziehbar. Durch diese Projektoptimierung 
bedingte Anpassungen gefährden weder den Stand der Technik noch die Interessen des Arbeit-
nehmerschutzes. 

Die Änderungen infolge der Optimierungsmaßnahmen sind fachbereichsbezogen ausreichend 
beschrieben. Die Antragsunterlagen sind somit aus Sicht des Gutachters hinsichtlich Bauphase 
und Betriebsphase vollständig und plausibel. 

4.4.2 FACHBEREICHSBEZOGENE AUSSAGEN 

4.4.2.1 Straßenverkehrstechnik 

Entsprechend der in Pkt. 1.4 auf die sonstigen Vorhabensteile bezogenen „Abgrenzung des Fach-
gebietes“ sind aus straßenverkehrstechnischer Sicht die Planunterlagen für die Bauphase und die 
Betriebsphase grundsätzlich plausibel und nachvollziehbar und entsprechen dem Stand der Tech-
nik. 

In den der Bauausführung dienenden Projektsunterlagen für die Bauphase und die Betriebsphase 
sind die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Sicherheitsabstände bei Begeg-
nung, Schutz- und Verkehrsleiteinrichtungen, Orientierungshilfen) noch anzugeben. Es wird vor-
ausgesetzt, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die StVO, insbesondere § 20 (1), halten und die 
entsprechenden Fahrbewilligungen aufweisen.  

Aus straßenverkehrstechnischer Sicht sind die auf die sonstigen Vorhabensteile (siehe Pkt. 1.4) 
bezogenen Planunterlagen der Revision 10 „Einreichexemplar“ vom 29.02.2008 für die Bauphase 
und die Betriebsphase in sich widerspruchsfrei. 
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Hinsichtlich des CIPE II -Verfahrens ergeben sich für die Bauphase und die Betriebsphase ent-
sprechend der in Pkt. 1.4 auf die sonstigen Vorhabensteile bezogenen straßenverkehrstechni-
schen Beurteilung keine Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter. 

4.4.2.2 Infrastruktur (Trassierung, Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung  

Die Planungsunterlagen wurden auf die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften hin 
überprüft. Die Planung entspricht durch die Verwendung der in Österreich gültigen und zum Teil 
durch gesetzliche Vorgaben verbindlichen Normen dem Stand der Technik. Es kann daher festge-
stellt werden, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn für dieses Projekt 
aus eisenbahnbautechnischer Sicht gegeben ist. 

Der vorliegende Bauentwurf des Einreichprojektes wurde gemäß §31a EisbG anhand der ange-
führten Prüfungsunterlagen und der angeführten Regelwerke hinsichtlich den Erfordernissen der 
Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 
der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes (insbesondere §92 bis 94 ASchg sowie §15 VAIG) geprüft und zur Ausführung für 
geeignet befunden. 

Die umfangreiche Prüfung und Beurteilung der Antragsunterlagen hat zu einigen Umarbeitungen 
und Verbesserungen von Plänen und technischen Berichten geführt. Schlussendlich kann fest-
gehalten werden, dass die endgültigen Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind. Dies gilt 
sowohl für die Bau- als auch Betriebsphase. 

Die Vorgaben aus der CIPE-Entscheidung für die Ausführung des Brenner Basis Tunnels werden 
in den gegenständlichen Antragsunterlagen eingehalten und es entsteht kein Widerspruch. 

4.4.2.3 Elektrotechnik 

Zusamenfassend kann vom elektrotechnischem Standpunkt festgestellt werden, dass der vorge-
legte Bauentwurf zur Ausführung geeignet ist und  

• dem Stand der Technik 

• der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Eisenbahn 

• des Betriebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

• des Verkehrs auf der Eisenbahn 

entspricht.  

Die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzbestimmungen, insbesondere unter der Berücksichtigung 
der Module „Allgemeines“ und „Elektrotechnik“ der Richtlinie R10 der Versicherung für Eisenbah-
nen und Bergbau und den damit verbundenen Gesetzen und Verordnungen, ist gewährleistet. Die 
Überprüfung erfolgte in dem Rahmen, den der Detaillierungsgrad der Einreichdokumente vorgibt. 
Es konnten keine Widersprüche zu geltenden Arbeitnehmerschutzgesetzen oder Verordnungen 
festgestellt werden.  

Der vorgelegte Bauentwurf ist aus fachspezifischer Sicht vollständig, widerspruchsfrei und plausi-
bel. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Planung aus elektrotechnischer Sicht die 
Einhaltung der CIPE Entscheidung sicherstellt. 
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4.4.2.4 Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalisierung 

Auf Grund der geeigneten Anwendung europäischer Normen kann vom sicherungstechnischen 
Standpunkt festgestellt werde, dass der vorgelegte Bauentwurf zur Ausführung geeignet ist und  

• dem Stand der Technik 

• der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der Eisenbahn 

• des Betriebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

• des Verkehrs auf der Eisenbahn 

entspricht.  

Die vorgelegten Dokumente entsprechen hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit den Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes. Es ergab sich weder die Notwendigkeit der Einarbeitung zusätzlicher  
Auflagen noch die Notwendigkeit der Einhaltung zusätzlicher Maßnahmen.  

Der Bewertung der Interoperabilität gemäß TSI ZZS durch die Benannte Stelle kann entnommen 
werden, dass in den Antragsunterlagen keine Nicht-Konformitäten der Planung mit der geltenden 
TSI ZZS vorhanden sind. In Bezug auf den nationalen Anteil der ZZS Planung (inkl. Telekommuni-
kation) konnte festgestellt werden, dass die relevanten Dokumente das Projekt im Rahmen der 
betrachteten Eindringtiefe ausreichend und korrekt darstellen und in sich widerspruchsfrei sind. 

Die Planungsunterlagen für das Fachgebiet ZZS stehen den CIPE Entscheidungen bzw. Auflagen 
nicht entgegen.  

4.4.2.5 Aerodynamik, Lüftungstechnik 

Das Bauvorhaben entspricht im Fachgebiet Aerodynamik und Lüftungstechnik dem Stand der 
Technik im Sinne des §9 EisbG. 

Die Unterlagen sind aus Sicht des Fachgebietes Aerodynamik und Lüftungstechnik vollständig und 
richtig und die vorgesehenen Maßnahmen sind geeignet die Erfordernisse des Arbeitnehmer-
schutzes in der Bauphase und im Betrieb zu gewährleisten. 

In Bezug auf das Fachgebiet Aerodynamik und Lüftungstechnik kann festgehalten werden, dass 
die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei sind. 

In der CIPE sind weder für die Bauphase noch für den Betrieb besondere Auflagen bezüglich des 
Fachgebiets Aerodynamik und Tunnellüftungstechnik formuliert. 

4.4.2.6 Betrieb und Erhaltung 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht ist das ggst. Projekt zur Ausführung geeignet und entspricht 

• dem Stand der Technik 

• der Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnbetriebes 

• den Anforderungen des Betriebes von Schienenfahrzeugen 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht entspricht das ggst. Projekt den Anforderungen des Arbeitneh-
merschutzes. 

Aus eisenbahnbetrieblicher Sicht sind die Antragunterlagen zu ggst. Projekt in sich widerspruchs-
frei. 
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Die das ggst. Projekt betreffenden CIPE-Entscheidungen enthalten keine das Fachgebiet Betrieb 
und Erhaltung betreffenden Auflagen. Daher stehen die Planungsunterlagen für das Fachgebiet 
Betrieb und Erhaltung den CIPE-Entscheidungen bzw. Auflagen nicht entgegen. 

4.4.2.7 Erschütterungs- und Sekundärschallschutz 

Der Stand der Technik wird im Absatz 3.7.1 vollständig dargestellt. 

Die fachspezifische Darstellung des Arbeitnehmerschutzes für die Bauphase erfolgte im Absatz  
2.1.23.13.1. Die Baumaßnahmen werden in jedem Fall derart ausgelegt, dass die Grenzwerte der 
VOLV ebenfalls eingehalten werden. 

Die Darstellung für die Betriebsphase erfolgte im Absatz 2.1.22.13. Die Grenzwerte der Verord-
nung Lärm und Vibrationen (VOLV) sind bei Nachweis der Schwingungsgrenzwerte für das Wohl-
befinden des Menschen (gemäß ÖNorm S 9012) immer mit weitem Abstand eingehalten. Eine 
maßgebliche erschütterungstechnische Belastung von ArbeitnehmerInnen liegt daher nicht vor. 

Die in der erschütterungstechnischen Untersuchung dargestellte Prognose der Erschütterungs- 
und Sekundärschallimmissionen erscheint vollständig und plausibel. Die vorgegebenen Grenzwer-
te sind mit großer Wahrscheinlichkeit einhaltbar. Den vorgelegten Ausführungen ist aus der Sicht 
des §31a-Gutachters für Erschütterungsschutz nichts hinzuzufügen. Die vorgelegten Unterlagen 
sind widerspruchsfrei. 

Die Sichtung der Dokumente Delibera CIPE040089_de und E040089 hat ergeben, dass sowohl für 
die Bauphase als auch die Betriebsphase keine aus der Sicht des Fachgebietes Erschütterungs- 
und Sekundärschallschutz relevanten CIPE- Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschrei-
tendem Charakter vorliegen. 

Schlussfolgerung 

Aus fachspezifischer Sicht entspricht das Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksichti-
gung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahr-
zeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes. Eine beantragte Abweichung vom Stand der Technik gemäß §31f liegt 
nicht vor. 

Durch die im Absatz 3.7.2 definierte Vorgangsweise ist die Verhältnismäßigkeit zwischen dem 
Aufwand für die Erstellung der umzusetzenden Erschütterungs- und Sekundärschallschutz- Maß-
nahmen und dem erzielten Nutzen gewährleistet.  

Der vorgelegte Bauentwurf ist vollständig, widerspruchsfrei und plausibel.  

Aus fachspezifischer Sicht liegen weder für die Bauphase noch die Betriebsphase relevante CIPE- 
Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter vor. 

Aus der Sicht des Fachgebietes Erschütterungs- und Sekundärschallschutz bestehen keine Be-
denken gegen die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung. 



BRENNER BASIS TUNNEL ABSCHNITT INNSBRUCK BIS STAATSGRENZE § 31A-GUTACHTEN  

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE VERFASSER: KORDINA ZT GMBH et al 
MÄRZ 2008 Seite 380 

4.4.2.8 Forstwirtschaft 

Durchgehend wurden die gesetzlichen Vorgaben und fachlichen Standards bei der Planung be-
rücksichtigt und angewandt. Dadurch werden auch etwaige Genehmigungskriterien (z.B. bei Ro-
dungen) anzuwendender Verwaltungsvorschriften erfüllt. Darüber hinaus sind keine zusätzlichen 
Maßnahmen erforderlich. Es waren aus fachlicher Sicht keine zusätzlichen Auflagen erforderlich.  

Der Hinweis auf die relevanten Arbeitnehmerschutzverordnungen und Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit bei Rodungen wird als ausreichend erachtet.  

Die Prüfung ergab, dass die Antragsunterlagen in sich widerspruchsfrei, schlüssig und vollständig 
sind. 

Die Deponiestandorte sind aus forstfachlicher Sicht für den angestrebten Zweck geeignet. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten und Durchführung der Maßnahmen verbleiben nur geringe bis keine 
Restbelastungen. 

Aus forstfachlicher Sicht sind die Rodungen für das Bauwerk BBT in der Bau- und Betriebsphase 
vertretbar, weil sie flächenmäßig sehr gering sind und unbedeutende Auswirkungen haben.  Durch 
Ausgleichsmaßnahmen werden die gerodeten Waldflächen kompensiert. 

Die CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter sind für den Be-
reich Forstwirtschaft nicht relevant.  

4.4.2.9 Geotechnik, Tunnelbau, statisch konstruktiver Ingenieurbau, Entwässe-
rung, Baubetrieb, Bodenmechanik, Deponietechnik 

Bodenmechanik und Deponietechnik 

Aufgrund der Durchführung der in den Regelwerken vorgesehenen bodenmechanischen Untersu-
chungen und der nachweislichen Einhaltung der geforderten Grenzwerte und Sicherheiten kann 
aus Sicht de Bodenmechanik und Deponietechnik der Stand der Technik und die Eignung der An-
tragsunterlagen für die Einreichung bestätigt werden. 

Geotechnik, Tunnelbau, Entwässerung 

Die geomechanische Beurteilung sowie die geotechnische Planung erfolgten unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Normen und Richtlinien. 

Die zum Fachbereich Tunnelbau vorliegenden Antragsunterlagen des Bauprojektes umfassen ne-
ben den Bauwerksplänen des Endzustandes auch entsprechende Unterlagen für die Bauphase 
der jeweiligen Abschnitte. Weiterhin wurden die Auswahl der Vortriebsmethoden unter Berücksich-
tigung der geologischen Prognose und das Innenausbaukonzept geprüft. 

Die Entwässerung in der Bauphase wurde entsprechend dem Bauablauf an die jeweilige Vortriebs-
richtung und Methode angepasst geplant. Die Planung der Entwässerung des Tunnelbauwerkes in 
der Betriebsphase basiert auf den hydrogeologischen Prognosen und erfolgte unter Einhaltung der 
einschlägigen Normen und Richtlinien. 

Weiters sind Konzepte für den „baulichen Brandschutz“ und die „Erhaltung“ im Einreichprojekt ent-
halten. 

Die vorliegenden Unterlagen bezüglich der Fachbereiche Geotechnik, Tunnelbau, Entwässerung 
und Baubetrieb werden daher als dem Stand der Technik entsprechend beurteilt. 
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Statisch konstruktiver Ingenieurbau 

Es wird festgestellt, dass die Durchführung der statischen Berechnungen und Planungen sowie der 
konstruktiven Gestaltungen dem Stand der Technik entsprechen. 

Die in der Planung festgelegten Bauteildimensionen wurden auf Grundlage des aktuellen Kennt-
nisstandes von den Planern festgelegt und werden dem Grunde nach bestätigt. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Zuge der weiteren Planungsphasen Abweichungen zur 
vorgelegten Planung ergeben.  

Aus Sicht des statisch konstruktiven Ingenieurbaus ist das gegenständliche Projekt zur Einrei-
chung geeignet 

Der für die Bauphase vorgelegte 

• Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die zugehörigen Anlagen 

und das für die Betriebsphase vorgelegte 

• Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument 

sowie folgende Unterlagen für die Bau- und Betriebsphase 

• Unterlage für spätere Arbeiten 

• Explosionsschutzdokument 

berücksichtigen hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit die Anforderungen des Arbeitnehmerschut-
zes in der jeweiligen Phase. 

Weiters sind in den Unterlagen für die Betriebsphase die Anforderungen aus dem „Erhaltungskon-
zept“ berücksichtigt.  

Die Antragsunterlagen zum Arbeitnehmerschutz sind aus Sicht des Gutachters hinsichtlich Bau-
phase und Betriebsphase vollständig und plausibel. 

Es wird festgestellt, dass die Auflagen der CIPE-Entscheidungen unter Berücksichtigung der tech-
nischen Möglichkeiten sowie der Wirtschaftlichkeit eingehalten wurden. 

4.4.2.10 Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und Entsorgung) einschließlich  
statisch konstruktiver Fragestellungen 

Das Vorhaben erfüllt aus der Sicht des Fachgebietes Hochbau, Gebäudeausrüstung (Ver- und 
Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen den Stand der Technik, da alle 
für das Bauvorhaben relevanten Vorgaben hinsichtlich der Erfordernisse der mechanischen Fes-
tigkeit und Standsicherheit, des Brandschutzes, der Hygiene, der Gesundheit und des Umwelt-
schutzes eingehalten wurden. Soweit aus Sicht des Fachgebietes Hochbau, Gebäudeausrüstung 
(Ver- und Entsorgung) einschließlich statisch konstruktiver Fragestellungen beurteilbar werden 
auch die baulichen Anforderungen an Schallschutz sowie Energieeinsparung und Wärmeschutz 
eingehalten. 

Das Vorhaben erfüllt aus der Sicht des Fachgebietes die Anforderungen des Arbeitnehmerschut-
zes.  

Die vorgelegten Antragsunterlagen sind vollständig und in sich widerspruchsfrei.  
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Eine fachspezifische Beurteilung der Einreichunterlagen ist aus Sicht des §31a-Gutachters hin-
sichtlich der CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter nicht er-
forderlich. 

4.4.2.11 Hydrogeologie, Grund- und Bergwasserschutz, Wassernutzungen 

Der Stand der Technik ist für das Fachgebiet Hydrologie/Quell- und Bergwasserschutz gegeben. 
Die Intensität der Untersuchungen, die Methoden und die Interpretation entspricht dem gängigen 
neuesten Stand in Europa.  

Der Arbeitnehmerschutz ist gegeben, soweit die Planungen direkt die Bauausführung betreffen. 
Weitere Details der Planungen werden mit größerem Tiefgang für die Bauausschreibung erfolgen.  

Die Antragsunterlagen sind, soweit zum derzeitigen Stande möglich, vollständig. Gerade bei zeit-
bezogenen Messreihen wie Wassermessungen physikalischer und hydrochemischer Parameter 
werden die Ergebnisse laufend erweitert und ermöglichen eine Prüfung der Plausibilität der auf-
grund der bisherigen Messungen erfolgten Aussagen.  

Den CIPE- Empfehlungen Pkt. 16 und 17 betreffend Quellschutz wurde entsprochen. Grenzüber-
schreitende Auswirkungen auf dem Fachgebiet der Hydrogeologie sind nach dem derzeitigen 
Stand der Untersuchungen nicht wahrscheinlich.  

4.4.2.12 Landwirtschaft / Boden 

Das Vorhaben erfüllt den Stand der Technik, da der Verbrauch an Böden und landwirtschaftlichen 
Flächen in der Betriebsphase gering ist, und in der Bauphase Vorkehrungen getroffen werden, die 
geeignet sind, den ursprünglichen Bodenzustand wiederherzustellen und Belastungen (Immissio-
nen, Erosion, Verdichtung) so weit als möglich zu minimieren. 

Der Arbeitnehmerschutz sowie die Inhalte der CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüber-
schreitendem Charakter sind für den Fachbereich Landwirtschaft und Boden nicht relevant.  

Die Antragsunterlagen sind in sich widerspruchsfrei. 

4.4.2.13 Lärmschutz  

Der Stand der Technik wurde in den Abschnitten 3.13.1 dargestellt und im Abschnitt 3.13.2 beur-
teilt. Demgemäß entspricht der Bauentwurf aus fachspezifischer Sicht dem Stand der Technik.  

Die Beurteilung der fachspezifischen Planung im Bereich Arbeitnehmerschutz erfolge in Abschnitt 
3.13.3. Bei fortgesetzter Planung in diesem Sinne ist von der Erfüllung der Anforderungen des Ar-
beitnehmerschutzes auszugehen. Es sind aus fachlicher Sicht keine zusätzlichen Auflagen oder 
Maßnahmen erforderlich. 

Die in der lärmtechnischen Untersuchung dargestellten Sachverhalte erscheinen vollständig und 
plausibel. Den vorgelegten Ausführungen ist aus der Sicht des §31a-Gutachters für Lärmschutz 
nichts hinzuzufügen. Die vorgelegten Unterlagen sind widerspruchsfrei. 

Die Sichtung der Dokumente Delibera CIPE040089_de und E040089 hat ergeben, dass sowohl für 
die Bauphase als auch die Betriebsphase nur solche fachspezifisch relevanten CIPE- Entschei-
dungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter vorliegen, welche in der derzeitigen 
Planung schon berücksichtigt sind.  
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Schlussfolgerung 

Aus fachspezifischer Sicht entspricht das Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksichti-
gung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahr-
zeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes. Eine beantragte Abweichung vom Stand der Technik gemäß §31f liegt 
nicht vor. 

Der vorgelegte Bauentwurf ist vollständig, widerspruchsfrei und plausibel.  

Aus fachspezifischer Sicht liegen für die Bauphase und die Betriebsphase nur solche relevantne 
CIPE- Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter vor, die in der derzeiti-
gen Planung schon berücksichtigt sind. 

Die geplanten Projektoptimierungen (Gradiente und MFS Steinach) gefährden weder den Stand 
der Technik noch die Interessen des Arbeitnehmerschutzes. 

Aus der Sicht des Fachgebietes Lärmschutz bestehen keine Bedenken gegen die Erteilung der 
eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung. 

4.4.2.14 Limnologie und Fischerei 

Im Rahmen der Überprüfung nach dem Stand der Technik im Sinne des § 9b EisbG betrachtet das 
Teilgutachten die immissionsseitigen Auswirkungen des Vorhabens auf die öffentlichen Interessen 
gemäß §105 (1) WRG idgF hinsichtlich: 

d) eines schädlichen Einflusses auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der natürlichen 
Gewässer (partim) 

e) einer nachteiligen Beeinflussung der Beschaffenheit des Wassers der Oberflächen – Fließge-
wässer in chemisch-physikalischer und biologischer Hinsicht 

f) einer wesentlichen Beeinträchtigung oder Gefährdung des Tier- und Pflanzenbestandes der O-
berflächengewässer im Projektgebiet 

m) einer wesentlichen Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer  

Einleitungen flüssiger Emissionen sowie die Absenkung des Bergwasserspiegels werden nicht im 
Rahmen der fachlichen Beurteilung nach § 31.a beurteilt. Auch limnologische Aspekte der Depo-
nien sind nicht Gegenstand vorliegender Begutachtung. 

Im Hinblick auf die Klarstellung der BBT SE, dass vom Wohnlager Stafflach keine Einleitung in den 
Schmirnbach vorgesehen ist und die Einleitungen in den der Baustellen- und Tunnelwässer in den 
Inn bei Tulfes und Ampass über bestehende Ausleitungen erfolgen, wird festgehalten, dass eine 
Berührung der öffentlichen Interessen aus limnologischer Sicht nur an der Sill und am Velperbach 
gegeben ist. 

Unter der Voraussetzung, dass keine Einbauten in den Velperbach und die für den ökologischen 
Zustand maßgeblichen Uferbereiche erfolgen ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Wasserbeschaffenheit und des ökologischen Zustandes des Velperbaches auszugehen. 

Während der Bauphase ist insbesondere im Bereich der Sillschlucht und der Unterliegerstrecke mit 
einer nachteiligen Beeinflussung der Beschaffenheit des Wassers sowie einer wesentlichen Beein-
trächtigung des Tier und Pflanzenbestandes der Sill zu rechnen. Lokal und kurzfristig treten auch 
Beeinträchtigungen im Rahmen der Errichtung bzw. des Rückbaus von Baueinrichtungen in den 
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Abschnitten Innsbruck und Wolf auf. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Gewässerschutz dienen 
einer Minimierung dieser Beeinträchtigung, sodass letztendlich diese Beeinträchtigungen als tem-
porär und überwiegend reversibel beurteilt werden.  

In der Betriebsphase verbleiben für die Dauer des Bestandes geringfügige Veränderungen der 
Ufermorphologie beim Hubschrauberlandeplatz Bahnhof Innsbruck, beim Mündungsbauwerk des 
Entwässerungsstollens Innsbruck, im Bereich der Brücke der Zufahrtsstraße zum Rettungsplatz 
Sillschlucht sowie im Bereich der Eisenbahnbrücken in der Sillschlucht entlang der HQ 100 An-
schlaglinie. Eine wesentliche Beeinträchtigung des Tier- und Pflanzenbestandes sowie eine nach-
haltige Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Sill kann daraus nicht abgeleitet wer-
den. 

Der im Bereich Wolf vorgesehene Uferrückbau leistet überdies einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensraumqualität der Tiere und Pflanzen der Sill im Sinne einer Annäherung an die flusstypspe-
zifischen morphologischen Verhältnisse. 

Die Antragsunterlagen sind insoweit widerspruchsfrei, als sie die Fragestellungen des Fachbe-
reichs nach § 31a EisbG (Stand der Technik samt Arbeitnehmerschutz) zu beantworten erlauben. 

4.4.2.15 Luft und Klima 

In Hinblick auf den Aspekt der Luftreinhaltung wird im Projekt der Stand der Technik eingehalten, 
soweit die aktuell gegebene Planungstiefe eine Beurteilung erlaubt.  

Die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes in Bezug auf Luft und Klima sind im Projekt berück-
sichtigt. Dies ist einerseits durch vorbeugende Maßnahmen geschehen (Auslegung der Lüftung, 
Definition von Maschinen und Arbeitsweisen), andererseits sind Kontrollmaßnahmen vorgesehen, 
die die Einhaltung der Grenzwerte überprüfen. Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 
berücksichtigen den Aspekt der Arbeitsplatzatmosphäre. 

Die Antragsunterlagen sind vollständig und ohne erkennbaren Widerspruch. 

Der Aspekt der Luftreinhaltung wird im gegenständlichen Fall durch CIPE-Entscheidungen nicht 
berührt. 

4.4.2.16 Naturkunde 

Aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde wird beim eisenbahnrechtlichen Bauentwurf der Stand 
der Technik erfüllt. Auswirkungen des Projektes, die das öffentliche Interesse des Naturschutzes 
betreffen, werden durch einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der im Kern einen quantitativen 
Flächenausgleich für beeinträchtige naturkundlich wertvolle Flächen vorsieht, kompensiert und 
abgemildert. 

Da im SiGe-Dokument festgestellt wird, dass die allgemein gültigen Arbeitnehmerschutzbestim-
mungen eingehalten werden, sind aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde keine zusätzlichen 
Maßnahmen erforderlich. Die Unterlagen sind aus Sicht des Fachbereiches Naturkunde vollstän-
dig.. 

Der vorgelegte Bauentwurf ist vollständig, widerspruchsfrei und plausibel. 
Bei Einhaltung der CIPE Auflagen Nr. 10, 15 und 16 ist nach menschlichem Ermessen sicherge-
stellt, dass keine von Italien ausgelösten Auswirkungen zu erwarten sind. Dies gilt vor allem für 
das Natura 2000 Schutzgebiet Valsertal, bei dem möglicherweise Moorflächen durch Grundwas-
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serabsenkung beeinträchtigt werden wird. Durch die Lage des Scheitelspunktes an der Staats-
grenze ist gewährleistet, dass die Ursachen dafür nicht von italienischem Staatsgebiet ausgehen.  

4.4.2.17 Tunnelsicherheit 

Der Bauentwurf zum Projekt des Brenner Basistunnels entspricht mit den vorgelegten Planunterla-
gen Stand 29. Februar 2008 bezüglich der Tunnelsicherheit dem derzeitigen Stand der Technik 
aus nationaler und europäisch-internationaler Sicht. Im wesentlichen erfolgte bei der Erarbeitung 
der Unterlagen eine Orientierung an den derzeit im Bau bzw. jüngst in Betrieb genommenen NE-
AT-Projekten in der Schweiz (Lötschberg-, Gotthard- und Ceneri-Basistunnel), an den TSI-
Infrastruktur- und den HLAG Richtlinien. Dies betrifft sowohl die Auslegung des Projektes in Form 
von zwei parallelen Tunnelröhren als auch die Anordnung von 3 Multifunktionshaltestellen im Ab-
stand von maximal 20 km. Die lückenlose Anordnung und technische Ausstattung der Fluchtwege 
sowohl in den Streckentunneln einschließlich der Gleiswechselzonen als auch in den Multifunkti-
onshaltestellen entspricht dem heutigen internationalen Standard. 

Die Unterlagen zum Bauentwurf des Brenner Basistunnels genügen aus Sicht des Fachgebietes 
Tunnelsicherheit und baulicher Brandschutz sowohl für die Bau- als auch für die Betriebsphase 
(Normalbetrieb, Erhaltungsbetrieb, Ereignisfall) in vollem Umfang den Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes.   

Die im Zusammenhang mit dem Projekt des Brenner Basistunnels erarbeiteten Antragsunterlagen 
entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind aus Sicht des Fachgebietes Tunnelsicher-
heit und baulicher Brandschutz vollständig und in sich widerspruchsfrei. 

Die CIPE-Entscheidungen und Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter sind für den Fach-
bereich Tunnelsicherheit nicht relevant, da keine Auflagen hinsichtlich der Tunnelsicherheit enthal-
ten. 

4.4.2.18 Umweltmedizin 
Luft, Lärm, Erschütterungen und sekundärer Luftschall  
Werden alle in der eisenbahnrechtlichen Planung festgehaltenen Voraussetzungen erfüllt, ist der 
Stand der Technik auch für den Gesundheitsschutz als gegeben anzusehen.  

In den für den Gesundheitsschutz wesentlichen Unterlagen wurden keine relevanten Widersprüche 
festgestellt. 

Auf den Gesundheitsschutz bezüglich Lärm, Luft oder Erschütterungen im Umweltbereich des 
Vorhabens haben die CIPE-Entscheidungen keinen Einfluss und es sind auch keine Auflagen mit 
grenzüberschreitendem Charakter notwendig oder sinnvoll. 

Arbeitsmedizin 

Durchgehend werden die aufgezählten gesetzlichen Vorgaben und arbeitsmedizinischen fachli-
chen Standards bei der Planung berücksichtigt und angewandt. Darüber hinaus sind keine zusätz-
lichen Maßnahmen aus arbeitsmedizinischer Sicht erforderlich. 

Aus fachspezifischer Sicht werden der Stand der Technik und die Bestimmungen des Arbeitneh-
merschutzes eingehalten. 

Die vorliegenden Antragsunterlagen sind in sich widerspruchsfrei. 
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Die CIPE-Entscheidungen haben keinen Einfluss und es sind auch keine Auflagen mit grenzüber-
schreitendem Charakter notwendig oder sinnvoll. 

Elektromagnetische Felder 

Bezüglich der Auswirkungen des Projektes auf das Schutzziel „Mensch“ gehen nach dem Stand 
der Technik, auf Basis der getroffenen plausiblen und nachvollziehbaren Annahmen, keine Ge-
fährdungen bzgl. EMF für die Bevölkerung aus. Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforder-
lich.  

Bezüglich der Auswirkungen des Projektes auf die Bahnbediensteten kann festgestellt werden, 
dass bzgl. EMF in der Bauphase und in der Betriebsphase im Regelfall keine über die üblichen 
Belastungen hinausgehenden Auswirkungen anzunehmen sind. In der Betriebsphase können bei 
Wartungsarbeiten in der Nähe der Telekommunikationseinrichtungen Gesundheitsgefahren auftre-
ten, für deren Abwehr die in den Einreichunterlagen geforderten Maßnahmen ausreichen. 

Darüber hinaus sind keine Maßnahmen erforderlich. 

Die vorliegenden Antragsunterlagen sind in sich widerspruchsfrei. 

Auf den Gesundheitsschutz haben die CIPE-Entscheidungen keinen Einfluss und es sind auch 
keine Auflagen mit grenzüberschreitendem Charakter notwendig oder sinnvoll. 

4.4.2.19 Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik, Wasser und Was-
serwirtschaft, Ersatzwasserversorgung 

Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserbautechnik 

Das vorliegende Projekt umfasst im Fachbereich Wildbach- und Lawinenverbauung / Wasserbau-
technik die Ableitung der Bergwässer, Brückenbauten an der Sill und am Velperbach, die Baustel-
leneinrichtung Wolf, das Baulager Stafflach und die Verlegung des Padasterbaches durch die De-
ponie Padastertal. 

Die im Projekt vorgesehenen Lösungen entsprechen durchwegs dem Stand der Technik. 

In den Projektsunterlagen sind Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, SiGe-Dokumente, Unter-
lagen für die späteren Arbeiten und das Explosionsschutzdokument nach § 5 VEXAT vorhanden. 
Diese Dokumente gewährleisten den Arbeitnehmerschutz in der Bau- und Betriebsphase 

Die vorgelegten Antragsunterlagen sind vollständig und schlüssig sowie in sich widerspruchsfrei. 

Die Auflage, dass das in dem jeweiligen Land anfallende Bergwasser in die jeweiligen Länder ab-
geleitet wird, ist in den Projekten eingehalten. 

Wasser und Wasserwirtschaft, Ersatzwasserversorgung 

Im hydrogeologischen Bericht werden die Gefährdungsklassen der einzelnen Quellvorkommen 
dargestellt. 

Für die Gefährdungsklasse 4 und 5 werden Ersatzwasserversorgungen vorgesehen. Diese Er-
satzwasserversorgungen stellen im Wesentlichen Verbindungen mit bestehenden Anlage dar. Die 
aufgezeigten Möglichkeiten sind nachvollziehbar und schlüssig. 

Für Quellen mit niedrigerem Gefahrenpotential sind Notmaßnahmen vorgesehen. Auch diese ent-
sprechen dem Stand der Technik. 
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Die Antragsunterlagen sind widerspruchsfrei und entsprechen dem Stand der Technik. Mit den 
vorgelegten Dokumenten kann der Arbeitnehmerschutz bei Bau und Betrieb gewährleistet werden. 
Es gibt keinen Widerspruch zu den in den CIPE-Unterlagen getroffenen Festlegungen. 

4.5 RESÜMEE 
Der gegenständliche Bauentwurf entspricht dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der 
Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 
der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes. 

In Hinblick auf die Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes wurden insbesondere die Aspekte 
des Arbeitnehmerschutzes entsprechend der AVO Verkehr begutachtet und deren Einhaltung fest-
gestellt.  

Unvorgreiflich des weiteren Ermittlungsverfahrens besteht gegen die Erteilung der eisenbahnrecht-
lichen Baugenehmigung gemäß § 31 EisbG 1957 idF BGBl. I Nr. 125/2006 kein Einwand. 
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5 VERZEICHNISSE 

5.1 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Abzw Abzweigung 
AschG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
AStV Arbeitsstättenverordnung  
AWG Abfallwirtschaftsgesetz 
BBT Brenner Basis Tunnel 
BE Baustelleneinrichtungsfläche 
BEG Brenner Eisenbahngesellschaft / Brenner Eisenbahn Gesellschaft 
Bf Bahnhof 
BFZ Betriebsführungszentrale 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
ca. cirka 
CDHS California Department of Health Services 
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Interministerieller 

Ausschuss für Wirtschaftsplanung in Italien  
dBA  Dezibel A-bewertet 
dBm Dezibel bezogen auf 1 mW/m² 
DN Nenndurchmesser 
DSV Düsenstrahlverfahren 
EEIG Eureopean Economic Interest Group 
EN Euronorm 
EMF elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder 
EisbG Eisenbahngesetz  
EN Europäische Norm  
ERTMS European Traffic Management System 
ESTW  Elektronisches Stellwerk 
ETCS European Train Control System Europäisches Zugsicherungssystem 
Fbf Frachtenbahnhof 
FB Fachbereich 
FB Pflanzen  Fachbericht „Pflanzen und deren Lebensräume“, Einlage D0118-02381 
FB Tiere  Fachbericht „Tiere und deren Lebensräume“, Einlage D0118-02382 
FB NVP Valsertal Fachbericht Natura2000-Verträglichkeitserklärung Valsertal, Einlage D0118-

04351 
FFH Fauna Flora Habitat 
FGA Fließgewässeratlas Tirol 
FOA Festbremsortungsanlage 
GA Gebirgsart 
GOK  Geländeoberkante 
GSA Gewässerschutzanlage 
GSM Global System for Mobile Telecommunication 
GSM-P Global System for Mobile communication–Public 
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GSM-R Global System for Mobile Communikation-Railways 
GVT Gebirgsverhaltenstypen 
GW Grundwasser 
Hbf Hauptbahnhof 
HDBV Hochdruckbodenvermörtelung 
HGV Hochgeschwindigkeitsverkehr 
Hast Haltestelle 
HL Hochleistungsstrecke 
HL-AG Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG 
HMWmax maximaler Halbstundenmittelwert 

HOA Heißläufer-Ortungsanlage 

HRL Habitatrichtlinie 

IARC International Agency for Research on Cancer (WHO) 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

idgF in der geltenden/gültigen Fassung 

IG-L Immissionsschutzgesetz Luft 

IKB Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 

JMW Jahresmittelwert 

KDB Kunststoffdichtungsbahn 
inkl. inklusive 
LED Leuchtdiode 
LF elektrische Leitfähigkeit 
LP  Lageplan 
Mfs Masse-Feder-System 
MFS Multifunktionsstelle 
MW1 1-Stunden-Mittelwert 
MW8 8-Stunden-Mittelwert 
NET Normal-Effektivtemperatur 
NEAT Neue Eisenbahn Alpen-Transversalen 
NIEHS National Institute of Environmental Health Sciences (USA) 
NIH National Institute of Health (USA) 
NIR Non-Ionizing Radiation (nichtionisierende Strahlung) 
NISV Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (Schweiz) 
NHS Nothaltestelle 
NOx Stickstoffoxide 
NO2 Stickstoffdioxid 
Nr. Nummer 
ÖBB Österreichische Bundesbahnen 
ÖBFV Österreicher Bundesfeuerwehrverband 
ÖGG Österreichische Gesellschaft für Geomechanik 
ÖNORM Österreichische Norm 
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ÖVBB Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik 
ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik 
PM10 „particulate matter“, Feinstaub mit Korngrößen kleiner als 10 µm 
PM30 Staub mit Korngrößen kleiner als 30 µm 
QZV Qualitätszielverordnung 
RFI Rete Ferrovianria Italiana 
ROLA Rollende Landstraße – begleiteter kombinierter Verkehr: LKW befördernde Gü-

terzüge mit Personen besetzt z.B. LKW – Fahrer in eigenen Reisezugwagen 
SAR Spezifische Absorptionsrate 
SFE Signal-, Fernmelde-und Elektrobetriebstechnik 
SI Saprobienindex 
SGZ saprobieller Grundzustand 
SN Schutzniveau 
SOK Schienenoberkante 
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
SV Sachverständiger 
TB Technischer Bericht 
TBM Tunnelbohrmaschine 
TETRA Terrestrial Trunked Radio 
Tfzf  Triebfahrzeugführer 
TIRIS Tiroler Raumordnungs-Informationssystem 
TIWAG  Tiroler Wasser AG 
TMWmax maximaler Tagesmittelwert 
TK Telekommunikation 
TRK Technische Richtkonzentration am Arbeitsplatz 
TRVB Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz, herausgegeben vom öster-

reichischen Bundesfeuerwehrverband 
TVM Tunnelvortriebsmaschine 
TSI Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (Technical Specifications for 

Interoperability) oder Technische Spezifikation für die Interoperabilität 
UIC Union internationale des chemins de fer 
Üst Überleitstelle 
USV unterbrechungsfreie Stromversorgung 

UVE Umweltverträglichkeitserklärung 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVP-G Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
vmax Höchstgeschwindigkeit 
VO Verordnung 
VzG Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten  
WBGT wet bulb globe temperatur 
WGEV Wassergüteerhebungsverordnung 
WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) 
WRG Wasserrechtsgesetz 
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Zl Zahl  
ZZS Zugsteuerung, Zugsicherung, Signalgebung 
 
Laut ÖAL-Vorrichtlinie 3 Blatt 1 

- Lp: Schalldruckpegel  

- Leq: Energieäquivalenter Dauerschallpegel  

- LAeq: A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel 

- Lr: Beurteilungspegel 

- Lr,o: Beurteilungspegel der ortsüblichen Schallimmission repräsentativer Quellen 

- Lr,FW: Planungsrichtwert nach Flächenwidmungskategorie 

- Lr, spez: Beurteilungspegel für die spezifische Schallemission, etwa Lr, Straße, Lr, Schiene, 
Lr, Bau 

- Lr,FW: Planungswert für die spezifische Schallimmission 

5.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
Abbildung 1 Inn bei Tulfes - Mündung Freudenbach (Foto Grasser, 29.8.2007) 275 
Abbildung 2 Sill Höhe Hauptbahnhof (Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) flussab Tivoliwehr 276 
Abbildung 3 Sill Ausleitung KW Innsbruck (Foto Sossau, 21.2.2007) 276 
Abbildung 4 Sill – BE Sillschlucht (Fotos Grasser, 29.8.2007) – Unterlauf Sillschlucht  

(Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) 277 
Abbildung 5 Sill Ausleitungsstrecke KW Untere Sill, Mündung Ruetz (Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) 277 
Abbildung 6 Sill Ausleitungsstrecke Brennerwerk (Foto Raum-Umwelt in D0118-03962) - bei Wolf 

(Foto Grasser, 29.8.2007) 278 
Abbildung 7 Velperbach (Raum-Umwelt in D0118-03962) 278 
Abbildung 8 Schmirnbach oh. und uh. Valserbachmündung (Fotos Grasser, 29.8.2007) – Unterlauf bei Staffflach 

(Raum-Umwelt in D0118-03962) 279 
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6 ANHANG 
 

• Einlageverzeichnis Eisenbahnrechtliches Einreichexemplar 

 

• Einlageverzeichnis UVE-Einreichoperat 

 

• Einlageverzeichnis Wasserrechtliches Einreichoperat 

 

• Voraberklärung der Benannten Stelle 

 

 

 

 
 




